


Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Referat BS 33
Scharrenstr. 2-3
10178 Berlin

Bundesministerium der
Verteidigung
Referat U III 2
Postfach 1328
53003 Bonn

Oberfinanzdirektion Hannover
Landesbauabteilung
Waterloostr. 4
30169 Hannover

Arbeitskreis - Abwasser

itwh,
Institut für technisch-
wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22
30167 Hannover

Herausgeber:

Aufgestellt durch:

In Zusammenarbeit mit:



V o r w o r t

Eine der großen Herausforderungen unserer
Zeit liegt in dem Schutz des Grundwassers.

Der Bedrohung dieses wertvollen Schutz-
gutes durch undichte Abwasserkanäle wirken
zahlreiche Gesetzte und Verordnungen ent-
gegen.

Von der Pflicht zur regelmäßigen Erfassung,
Bewertung und ggf. Instand-
setzung/Erneuerung der Abwassersysteme
sind nicht nur die Industrie und Kommunen,
sondern auch die Liegenschaften des Bundes
betroffen.

Diese Maßnahmen sind notwendige Schritte, um jederzeit Auskunft über den Zustand der
Abwassersysteme geben zu können und um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen.
Hierdurch wird eine verwaltungsökonomische und technisch sinnvolle Instandhaltungsplanung
und -ausführung nach einer Prioritätenplanung ermöglicht.

Es gibt keine einfachen und pauschalen Lösungen für den Einzelfall.

Die vorliegenden, in enger Zusammenarbeit mit dem BMVg erarbeiteten "Arbeitshilfen Abwas-
ser sind eine umfassende Hilfe für die zuständigen Bauverwaltungen. Sie enthalten wertvolle
Hinweise und Details für die Planung und Ausführung der Neu- und Instandhaltungsmaß-
nahmen  von Abwassersystemen. Sie werden die Arbeit der Verantwortlichen erleichtern und
ein einheitliches, aber auch kostengünstiges Verfahren ermöglichen.

Prof. Dr. Klaus Töpfer
Bundesminister für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau
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Geltungsbereich

Diese Arbeitshilfen gelten für Baumaßnahmen an Abwassersystemen auf Liegenschaften
des Bundes gemäß RBBau (Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes)
durch die FBV (Finanzbauverwaltung) der Länder und die Bundesbaudirektion, soweit der
Bund aufgrund bestehender Rechtsvorschriften von den zuständigen Ordnungs-, Wasser-
oder Umweltbehörden auf die Behandlung der Abwasseranlagen in Anspruch genommen
werden kann oder soweit er sonst Untersuchungs-, Sanierungs- oder Unterhaltungs- bzw.
Baumaßnahmen veranlaßt.
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1 Allgemeines
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1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Im Interesse von wirtschaftlichen und sparsamen Verfahrensweisen bei Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten sowie zur Bauunterhaltung der Abwassersysteme in den Liegenschaften
des Bundes werden in den Arbeitshilfen Abwasser Qualitätsanforderungen vorgegeben.
Damit ist der Verfahrensablauf bei der Datenerfassung, Zustandsbewertung und Bestands-
dokumentation von Abwassersystemen sowie deren Planung und Bauausführung verbindlich
geregelt.

1.2 Historisches

Die Ursprünge der Arbeitshilfen Abwasser gehen auf das inzwischen eingestellte Gemein-
schaftsvorhaben „ISYBAU (Integriertes DV-System Bauwesen)“ zurück, in dem die Bauver-
waltungen des Bundes und der Länder 1986 beschlossen hatten, den Ausbau der DV-
Unterstützung ihrer Ingenieurarbeitsplätze zu betreiben.
Zunächst wurde im April 1991 das "ISYBAU-orientierte Handlungskonzept" erarbeitet und für
den Bereich der Liegenschaften des Bundes und der Länder verbindlich eingeführt. Dieses
Handlungskonzept wurde von den „Arbeitshilfen Abwasser“ im Januar 1996 abgelöst.
Seitdem werden die als Loseblatt-Sammlung konzipierten Arbeitshilfen Abwasser fortlaufend
durch Austauschlieferungen ergänzt und aktualisiert.

1.3 Bearbeitung, Koordinierung, Vertrieb, Urheberschutz

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) und das
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) haben die Oberfinanzdirektion (OFD) Hannover
als Leitstelle des Bundes für Abwassertechnik benannt. In diesem Zusammenhang hat die
OFD Hannover den Auftrag, die Arbeitshilfen Abwasser zu erarbeiten und fortzuschreiben
sowie DV-gestützte Informationssysteme zu entwickeln. Bei der Wahrnehmung dieser
Aufgaben wird sie vom Arbeitskreis Abwasser (AK Abwasser) und von freiberuflich Tätigen
unterstützt.
An der Erstellung, Fortschreibung und Aktualisierung der Arbeitshilfen Abwasser wirken mit:

Name Dienststelle/ Funktion

Dipl.-Ing. Lehne Oberfinanzdirektion Hannover, Leitung AK Abwasser

Dipl.-Ing. Cremer Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Dipl.-Ing. van Deel Bundesministerium der Verteidigung

Dipl.-Ing. Bock Oberfinanzdirektion Münster
Dr.-Ing. Fischer Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn
E. Gilbert Staatsbauamt Bad Hersfeld
Dipl.-Ing. Grobleben Staatsbauamt/ LBB - Niederlassung Landau
Dr.-Ing. Messerschmidt Oberfinanzdirektion Erfurt
Dipl.-Ing. Naber Staatliches Hochbauamt Baden-Baden
Dipl.-Ing. Poidinger Staatliches Hochbauamt Ingolstadt
Dipl.-Ing. Schmitz Staatshochbauamt Celle
Dipl.-Ing. Späth Staatliches Hochbauamt Freiburg II
Dipl.-Ing. Thoma Staatliches Hochbauamt Würzburg
Dipl.-Ing. Winkler Oberfinanzdirektion Nürnberg
Dipl.-Ing. Zinn-Naß Vertreter des ATV-DVWK im AK Abwasser

Dr.-Ing. Scholz Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH, Hannover
Dipl.-Ing. Sommer Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH, Hannover
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Die Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Arbeitshilfen erfolgt durch die Ober-
finanzdirektion Hannover, Landesbauabteilung, Waterloostraße 4, 30169 Hannover. Der
Vertrieb erfolgt durch das Staatshochbauamt Hannover II, Celler Straße 7, 30161 Hannover.

Für die Erstellung und die Aktualisierung der Arbeitshilfen gibt es kein festgelegtes Zeitraster.
Einzelne Abschnitte werden deshalb nach Erfordernis erstellt und verfügbar gemacht.
Die Arbeitshilfen Abwasser sind urheberrechtlich geschützt, alle Rechte vorbehalten. Verviel-
fältigungen innerhalb der Bauverwaltung sind gestattet. Für Vervielfältigung und Verbreitung
im Auszug oder gesamt, außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Bauverwaltung, wird
keine Haftung übernommen. Reproduktionen unter Verwendung elektronischer Medien be-
dürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers.

Folgende Dienststellen beziehen die Arbeitshilfen Abwasser kostenfrei :
Die obersten Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes im Zuständigkeitsbereich der
Finanzbauverwaltung mit ihren jeweils nachgeordneten Dienststellen sowie die Dienststellen
im Zuständigkeitsbereich der Liegenschaftsverwaltung (z.B. Wehrbereichsverwaltung,
Bundesvermögensverwaltung).

1.4 Überblick

Mit der Erstellung der Arbeitshilfen geht der Anspruch einher, zu den wesentlichen Aspekten
der Projektbearbeitung Aussagen zu treffen.

Der Umfang und der Ablauf einer Planungs- und Baumaßnahme ist grundsätzlich bedarfs-
orientiert. Nachfolgend werden Abschnitte beschrieben, die in der vorgegebenen Reihenfolge
einem umfassenden Projektablauf entsprechen:

- Generelle Planung (LAK)
- Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) mit:

- Bestands- und Zustandserfassung
- Zustandsbewertung
- Generelle Planerische Festlegungen
- Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen

- Objektbezogene Planung
- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung

- Bauausführung
- Ausschreibung
- Vergabe
- Durchführung
- Abnahme
- Gewährleistung
- Abrechnung

- Dokumentation
- Fortschreibung der Bestandsdaten
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Generelle Planung (LAK)

Das LAK weist den Handlungsbedarf in einer Liegenschaft aus und gibt Auskunft über den
Zustand der Abwassersysteme und den ggf. erforderlichen Sanierungsumfang. Dabei ist die
Liegenschaft grundsätzlich als Ganzes zu betrachten.

Bestands- und Zustandserfassung:
Die Bestandsdatenerfassung erfolgt für die Geometriedaten gemäß den Baufachlichen
Richtlinien Vermessung und für die Fachdaten gemäß den Arbeitshilfen Abwasser.
Alle Bezeichnungen müssen liegenschaftsbezogen eindeutig sein und den Anforderungen
gemäß Kap. 3.1.2 und 3.6 der Arbeitshilfen genügen (z.B. Anzahl der Stellen, Haltungsbe-
zeichnung entspricht i.d.R. der Bezeichnung des oberhalb liegenden Schachts).
Für die Vorbereitung und Durchführung der Zustandserfassung ist das Kapitel 3.3 “Reinigung
und Inspektion” zu beachten. Nicht begehbare Haltungen sind mit einer TV-Kamera zu
befahren und zu inspizieren. Begehbare Haltungen, Schächte und Sonderbauwerke sind
durch Inaugenscheinnahme auf ihren Zustand zu überprüfen. Die Ergebnisse der Zustands-
erfassung sind gem. der ISYBAU-Austauschformate Abwasser zu dokumentieren.

Zustandsbewertung:
Das Ziel einer Zustandsbewertung ist es, den i.d.R. recht umfangreichen Datenbestand, der
sich bei einer Inspektion ergibt, derart auszuwerten und zu klassifizieren, dass der Zustand
des untersuchten Abwassersystems mit wenigen Kenngrößen zusammenfassend charak-
terisiert werden kann. Gemäß der Zustandsbewertung wird die zeitliche Abfolge (Prioritäten)
von Sanierungen für unterschiedliche Abwasser- bzw. Entwässerungssysteme oder deren
Teilbereiche festgelegt.
Die Zustandsbewertung ist in Liegenschaften des Bundes gemäß Kapitel 3.7 „ISYBAU-
Zustandsklassifizierung und -bewertung“ durchzuführen. Sie erfolgt systembezogen, be-
rücksichtigt das von den bautechnischen Schäden ausgehende Gefährdungspotenzial für die
Umwelt, und gliedert sich in die folgenden 3 Teile:

- Bewertung der Haltungen und Leitungen
- Bewertung der Schächte
- Bewertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Haltungen.

Generelle planerische Festlegungen und Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaß-
nahmen:
Die generellen planerischen Festlegungen werden auf Grundlage

- der Bestands- und Zustandserfassung,
- betrieblicher Hinweise,
- rechtlicher Randbedingungen,
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und
- konzeptioneller Lösungsmöglichkeiten entwickelt.

Anschließend wird auf Grundlage der generellen planerischen Festlegungen der Bedarf an
erforderlichen Baumaßnahmen definiert.

Objektbezogene Planung und Bauausführung

Diese Bereiche sind in der RBBau geregelt.

Dokumentation

Nach Beendigung einer Baumaßnahme und nach jeder Art einer Veränderung der
Bestandsdaten des Abwassersystems müssen die Bestandsdaten fortgeschrieben werden,
so dass der Datenbestand zu jeder Zeit den aktuellen Gegebenheiten entspricht.
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2 Planung und Ausführung von Abwassersystemen
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2.1 Rechtliche und fachtechnische Grundlagen

2.1.1 Vorbemerkung

Unter rechtlichen und fachtechnischen Grundlagen sind die Handlungserfordernisse und –
anleitungen für die Durchführung von abwassertechnischen Baumaßnahmen zu verstehen.
Dies sind vom Rang her die EU-Richtlinien, die Gesetze des Bundes, die Gesetze der Län-
der und die untergesetzlichen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Darüber hinaus
existieren zahlreiche technische Regelwerke.

Da die Gesetze und technischen Regeln ständigen Änderungen unterworfen sind, ist vor
einer Anwendung die jeweilige Gültigkeit zu überprüfen.

2.1.2 Wasserrecht

EU-Richtlinien
Dieser Abschnitt nennt die wichtigsten Richtlinien auf europäischer Ebene.

•  Richtlinie des Rats vom 04.05.1976 betreffend die Verschmutzung infolge der
Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft
(76/464/EWG)

•  Richtlinie des Rats vom 17.12.1979 über den Schutz des Grundwassers gegen
Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (80/68/EWG)

•  Richtlinie des Rats vom 21.05.1991 über die Behandlung von kommunalem
Abwasser (91/271/EWG)

Rechtsvorschriften des Bundes
Dieser Abschnitt nennt die wichtigsten Regelungen auf Bundesebene.

Gesetze des Bundes

•  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
z. Zt. gültige Fassung: 12.11.96, BGBl. I S. 1696

•  Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer, Abwasser-
abgabengesetz (AbwAG), z. Zt. gültige Fassung: 11.11.96, zuletzt geändert am
21.03.1997, BGBl. I S. 566

•  Gesetz zum Schutze des Bodens (BBodSchG) vom 17. März 1998, BGBI 98
Teil I S. 566, Inkrafttreten 01. März 1999
Das BBodSchG ist rechtlich im Bereich Abwasser relevant, da es Aussagen zur
Entsiegelung enthält (§ 5).

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes

Durch die 6. Novelle zum WHG wurden die wasserrechtlichen Anforderungen an Abwasser-
einleitungen grundlegend geändert. Generelles Anforderungsniveau für das Einleiten (Direkt-
und Indirekteinleitung) von Abwasser ist gemäß § 7a Abs. 1 der Stand der Technik (St.d.T.).
Die Anforderungen nach dem St.d.T. werden durch Rechtsverordnungen, Anhänge zur Ab-
wasserverordnung (bisher Verwaltungsvorschriften (VwV)) und als Anhänge zur Rahmen-
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Abwasserwaltungsvorschrift konkretisiert. Die Abwasserherkunftsverordnung wurde damit
hinfällig und außer Kraft gesetzt.

•  Rechtsverordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Ge-
wässer und zur Anpassung der Anlage des Abwasserabgabengesetzes vom
21.03.97 Abwasserverordnung (AbwV).

In den Anhängen zu dieser Verordnung sind bisher die Anforderungen für das kommunale
Abwasser und für 38 industriell-gewerbliche Bereiche geregelt. Die Aufzählung der Anhänge
im einzelnen, sowie Hinweise auf diejenigen Anhänge, die im Zuständigkeitsbereich des
BMVg dabei von Bedeutung sind, sind dem Anhang 3 zu entnehmen.
Bei den einzelnen Rechtsverordnungen, d. h. Anhängen zur Abwasserverordnung, wurde die
Bezeichnung und Nummerierung der bisherigen Anhänge / Herkunftsbereiche beibehalten.
Für die noch nicht durch die o. g. RechtsV geregelten Bereiche gelten die Anforderungen der
bisherigen Rahmen-Verwaltungsvorschrift weiter:

•  Allgemeine Rahmen-Verwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an das
Einleiten von Abwasser in Gewässer in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Juli 1996 (GMBl. S. 729), berichtigt im Bundesanzeiger Nr. 173/1996 S.
10686 (Rahmen-AbwasserVwV).

Der in § 7a Abs. 1 des WHG enthaltene Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist bei Anpas-
sungsmaßnahmen für vorhandene Einleitungen zu beachten.

Grundsätzlich ist bei allen Baumaßnahmen die folgende Verordnung des Bundes vom 10.
Juni 1998 zu beachten:

•  Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung – BaustellV),
z. Zt. gültige Fassung: 10.06.98, BGBl. I S. 1283

Rechtsvorschriften der Bundesländer
Eine ausführliche Übersicht über die Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
der Länder ist im Anhang 1 zu diesem Kapitel aufgeführt, jeweils mit Angabe der im Mai
1999 gültigen Fassung.

2.1.3 Öffentlich rechtliche Vorschriften
•  Kommunale Abwassersatzungen
•  Satzungen der Abwasserverbände

2.1.4 Erlasse der Bundesministerien
•  Verfahrenserlasse des BMBau, BMVg, siehe Kapitel 6.2
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2.1.5 Richtlinien und Arbeitshilfen
•  Baufachliche Richtlinien für die Durchführung von Baumaßnahmen der Bundes-

wehr (BfR) - Allgemeiner Umdruck Nr. 151
•  Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständig-

keitsbereich der Finanzbauverwaltungen (RBBau)
•  Baufachliche Richtlinien (BfR) Vermessung des BMBau
•  Arbeitshilfen Altlasten (BMBau, BMVg)
•  Arbeitshilfen Recycling (BMBau, BMVg)

2.1.6 Technische Regelwerke

Die Bedeutung und positive Wirkung der Normen und Regelwerke für die Planung und den
Bau von abwassertechnischen Anlagen ist nahezu unbestritten. Die „regulierenden“ Normen
betreffen vor allem die Baugrundsätze und die Bemessung abwassertechnischer Anlagen
und beeinflussen besonders die Kosten. Um durch innovative technische Lösungen zur
Kostensenkung beizutragen, sollte der Anwender (Planer, Genehmigungsbehörde,
Betreiber) den verhältnismäßig großen Entscheidungsspielraum nutzen, den diese Normen
zulassen. Hiermit kann ein erhöhtes Haftungsrisiko verbunden sein.

Nachfolgend werden die für die Planung von Abwassersystemen wesentlichen Normen, so-
wie entsprechende Regelwerke der Fachverbände, aufgeführt.

DIN-EN und DIN-Normen
Eine Auflistung der für die Planung und Ausführung von Abwassersystemen wesentlichen
DIN EN- und DIN-Normen enthält Anhang 2.

Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV)
Arbeits-, Merk- und Hinweisblätter der ATV (Auszug, Stand 1998) siehe Anhang 2.

Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW)
Auf einige Arbeits-, Merk- und Hinweisblätter des DVGW wird im Anhang 2 hingewiesen.

Regelwerk des Bundes der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und
Kulturbau e.V. (BWK)
Die wasserwirtschaftlichen Merkblätter des BWK betreffen hauptsächlich Fließgewässer.

Beteiligte Verbände:

•  DVWK: Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.
•  IÖV Ingenieurökologische Vereinigung Deutschland e.V.
•  INGEWA Ingenieurverband Wasser- und Abfallwirtschaft e.V.

Das Regelwerk der BWK und weitere Informationen sind zu beziehen über die Bundes-
geschäftsstelle des BWK, Pappelweg 31, 40489 Düsseldorf.



 Planung und Ausführung von Abwassersystemen  Seite 5 von 13

 

 

 Stand 01.05.1999 Kapitel 2

 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
•  der Berufsgenossenschaft (BG)
•  der Tiefbau-Berufsgenossenschaft (TBG)
•  der Gemeinde-Unfallversicherungsverbände (GUV)
•  der Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft

(BGFW).

Weitere Informationen, sowie Unfallverhütungsvorschriften der TBG, sind zu beziehen bei
der TBG, Am Knie 6, 81241 München.

Eine CD-ROM „Kompendium Arbeitsschutz“ mit sämtlichen relevanten Arbeitsschutzvor-
schriften für den Bereich Tiefbau ist erhältlich beim Jedermann Verlag, Postfach 103140,
69021 Heidelberg.

2.1.7 Fachliteratur

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften der Verbände / Fachverlage.

Die wichtigsten Fachzeitschriften mit ihren Organschaften bzw. Herausgebern sind:

•  Korrespondenz Abwasser
Organ der ATV und des VpA (Verband privater Abwasserentsorger e.V.) mit
Informationen des Güteschutz Kanalbau
•  gwf (Gas- und Wasserfach)
Organ des DVGW, des Bundesverbands der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
e.V. (BGW), der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.
(FIGAWA), der ATV, der österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
(ÖVGW), des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen
Österreich, der Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR), der
Arbeitsgemeinschaft der Rhein-Wasserwerke (ARW), der Arbeitsgemeinschaft der
Wasserwerke an der Ruhr (AWWR) und der Arbeitsgemeinschaft
Trinkwassertalsperren e.V. (ATT)
•  Wasser & Boden
Organ des BWK (bis Ende 1998), des DVWK, der IÖV und des Ingenieurverbands
Wasser- und Abfallwirtschaft e.V. (INGEWA). Herausgegeben im Benehmen mit
dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
•  Wasserwirtschaft
Organ des DVWK, des deutschen Talsperrenkommitees (DTK) und des Agger-
verbands
•  Wasser + Abfall
Organ des BWK (ab 1999)
•  wlb Wasser, Luft u. Boden
Vereinigte Fachverlage GmbH, Mainz

Neben der Fachliteratur sind bei Bedarf die Verlegeanleitungen der Rohrhersteller zu beach-
ten.
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2.2 Planung

2.2.1 Planungsgrundsätze

 Nachfolgend werden allgemein gültige sowie für die Bauverwaltung des Bundes spezifische
Planungsgrundsätze aufgeführt, die im Rahmen des Geltungsbereiches dieser Arbeitshilfe
zu beachten sind.

 Da sich bei der Festlegung der Planungsgrundsätze z.T. Pauschalierungen nicht ausschlies-
sen lassen, ist im Einzelfall, insbesondere durch Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte
und der jeweiligen Landeswassergesetze mit Folgerecht, zu prüfen, ob differenzierte Anwen-
dungen erforderlich bzw. kostengünstigere Alternativen zulässig sind.

 Die Planungsgrundsätze sind nicht als Vorgaben im Sinne wasserbehördlicher Auflagen zu
verstehen.

Liegenschaftsbezogene Planung
Bei der grundsätzlichen Planung (Vorplanung), z. B. im Rahmen des Liegenschaftsbezoge-
nen Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK), ist die Liegenschaft als Ganzes zu betrachten.
Dadurch wird erreicht, daß ein sinnvolles Gesamtkonzept entsteht und Auswirkungen auf
das gesamte Kanalnetz Berücksichtigung finden.

Prioritäten
Bei Sanierungsplanungen ist zu berücksichtigen, daß die Dringlichkeit der Schadensbeseiti-
gung an undichten Kanälen und Leitungen von den jeweiligen Inhaltsstoffen abhängig ist. So
ist bei schadhaften Regenwasserkanälen davon auszugehen, daß von diesen keine oder nur
eine geringe Gefährdung des Bodens/Grundwassers ausgeht (Ausnahme: RW-Kanäle vor
Leichtflüssigkeitsabscheidern).

Abstimmung mit Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde
Die Planung ist mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen. Sie hat grundsätzlich
wasserrechtlich genehmigungs-/erlaubnisfähig zu sein. Dies ist zu dokumentieren.
Bei Anforderungen und Auflagen der Wasserbehörde im Zuge von Abwassersanierungs-
maßnahmen (Bauen im Bestand) ist zu prüfen, ob die Verhältnismäßigkeitsabwägungen, die
das WHG vorsieht, beachtet wurden.

Wirtschaftlichkeit
Es ist zu untersuchen, welche Planungsvariante die auf Dauer wirtschaftlichste Lösung dar-
stellt (RBBau K 23). Dabei sind die Bau-, Betriebs-, Entsorgungs- und sonstigen Folge-
kosten, einschließlich Abwasserabgabe und Abwassergebühren etc., zu berücksichtigen.

Wahl des Entwässerungssystems
Neben der klassischen Trenn- und Mischkanalisation wurden in den vergangenen Jahren auf
die heutigen Bedürfnisse angepaßte Entwässerungssysteme, sogenannte qualifizierte bzw.
modifizierte Systeme entwickelt.

Bei qualifizierten Systemen wird der nicht behandlungsbedürftige Niederschlagsanteil vom
behandlungsbedürftigen Anteil getrennt und ggf. zusammen mit Drän-, Quell- und Brunnen-
wasser einer Versickerung, einer direkten Ableitung in den Vorfluter, oder einer Nutzung als
Brauchwasser zugeführt.
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Hierdurch ergeben sich gegenüber herkömmlichen Ableitungssystemen Vorteile bei der hy-
draulischen Auslastung des Kanalnetzes, bei der Beanspruchung der jeweiligen Behand-
lungsanlagen, für die Abwassergebühren sowie ggf. für die Grundwasserneubildung. Siehe
auch ATV A 105, Dez. 1997 und BfR 0 Nr. 231.

Die Grundlagen der Entscheidung für das gewählte Entwässerungssystem einer Neuplanung
oder einer Sanierungsplanung, bei der ggf. das vorhandene System umgestellt wird, sind
den Planungsunterlagen beizufügen. Die Umstellung vorhandener Systeme kann aufgrund
einer berechtigten Forderung der Wasserbehörde bzw. des Abwasserbeseitigungspflichtigen
erforderlich sein, oder die Zweckmäßigkeit läßt sich z. B. durch Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen nachweisen (vgl. RBBau A Ziff. 2 in Verbindung mit K 23 Ziff. 1 ff.).

Abwasservermeidung, Regenwasserbewirtschaftung
Bevor eine Sanierungs-, Neu-, Um- oder Erweiterungsplanung begonnen wird, ist zu prüfen,
ob durch die Vermeidung und/oder Verminderung des Abwasseranfalls eine Minimierung der
Baumaßnahme möglich wird.

Lösungsmöglichkeiten finden sich beim Regenwasser in der

•  Vermeidung von Versiegelung des Bodens (siehe auch BfR 0 Nr. 002.51),
•  Entsiegelung vorhandener Flächen,
•  Einrichtung zentraler oder dezentraler Versickerungseinrichtungen.

Eine Versickerung sollte über eine bewachsene Bodenzone erfolgen. Ungünstige geolo-
gische Verhältnisse (z. B. geringe Durchlässigkeit des Bodens, Gefahr von Hangrutschungen
usw.) können eine Versickerung einschränken oder sogar ausschließen. Geringe Flächen-
verfügbarkeit und unterirdische Bauten (z. B. Schutzräume) können die Möglichkeit der
Versickerung ebenfalls behindern. Verschmutztes Regenwasser bzw. Regenwasser, bei
dem eine Verschmutzung zu befürchten ist (z. B. durch Tropfverluste an technischem Gerät),
sind nicht zu versickern, oder ggf. nur dann, wenn die eingetragenen Stoffe vorher sicher
entfernt werden können. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß hier die
Vereinbarung einer Nutzungsänderung/-einschränkung bei Teilflächen ggf. Kostenein-
sparungen bei der Sanierung des Abwassersystems bewirken kann.

Eine naturnahe Regenwasserableitung mittels offener Gräben ist bei der Planung zu be-
rücksichtigen.

Einzelheiten sind dem Kapitel 5 "Regenwasserbewirtschaftung" zu entnehmen.

Lage der Haltungen
Haltungen sind in Grünanlagen oder innerhalb der befestigten Straßen, Wege und Plätze zu
verlegen. Es ist nach ökonomischen und ökologischen Kriterien zu entscheiden.

Die Kosten für die Wiederherstellung der Oberfläche im Zuge der Neuverlegung von Haltun-
gen in offener Bauweise können dabei von entscheidender Bedeutung sein.

Schützenswerter Baumbestand oder Anpflanzungen dürfen nicht durch den Kanalbau
beeinträchtigt werden. Die Haltungen sind ggf. durch Schutzrohre gegen Wurzeleinwuchs zu
sichern.

Das Hinweisblatt H 162 „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“,
herausgegeben von ATV, DVGW, FGSV vom Dez. 1989 ist zu beachten.
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Aus betrieblichen Gründen ist eine regelmäßige Zugänglichkeit der Kanalschächte und Ka-
nalbauwerke, auch mit schweren Nutzfahrzeugen, für die Überprüfung und Wartung u. a. im
Rahmen der Eigenkontrollverordnung sicherzustellen.

Nutzung von Regenwasser als Wasch- / Löschwasser
Aus abwassertechnischer und ökologisch/ökonomischer Sicht ist eine Nutzung des Regen-
wassers als Waschwasser, aber auch als Löschwasser, anzustreben.

Mindestdurchmesser
Bemessungsgrundlagen zur Dimensionierung von Haltungen und Leitungen enthalten das
ATV-Arbeitsblatt A 118, die DIN EN 752 bzw. die DIN 1986. Aus betrieblichen Gründen sind
die folgenden Mindestdurchmesser einzuhalten:

Haltungen für Schmutzwasser: DN 200

Haltungen für Regen- und  Mischwasser: DN 250

Leitungen für Schmutz-, Misch- und Regenwasser: DN 150

Kontrollierbare Systeme
Es sind kontrollierbare Systeme zu planen. Leitungen sind grundsätzlich so zu verlegen, daß
sie im Nutzungszeitraum für erforderliche, ggf. gesetzlich vorgeschriebene Kontrollarbeits-
gänge zugänglich sind. Leitungen müssen analog wie Haltungen gewartet, gereinigt, optisch
untersucht und auf Dichtheit überprüft werden können. Um dies zu erreichen sind sie im
Regelfall an Schächte anzuschließen.

Leitungen innerhalb von Gebäuden sind nach DIN 1986 zu bemessen. Sie können offen an
Kellerwänden oder -decken der Gebäude befestigt werden.

Sofern sich Haltungen oder Leitungen unter Gebäuden nicht vermeiden lassen, sind diese
ebenfalls zugänglich zu planen. In jedem Fall sind innerhalb der Gebäude Revisionsöffnun-
gen vorzusehen. Außerhalb der Gebäude sind Schächte an Verzweigungen und Anschluß-
punkten von Leitungen erforderlich.

Soweit in Leitungen Bögen verwendet werden, sind diese keinesfalls direkt hintereinander
anzuordnen.

Kläranlagen, Transportsammler
Kläranlagen im Unterhalt des Bundes sind möglichst zu vermeiden. Bei bestehenden bun-
deseigenen Kläranlagen ist der Anschluß der Liegenschaft an die kommunale Kanalisation
anzustreben.

Vom Bund geplante, gebaute und finanzierte Abwassersysteme außerhalb von Liegenschaf-
ten zum Anschluß an das öffentliche Kanalnetz sind möglichst dem Abwasserbeseitigungs-
pflichtigen zum Unterhalt zu übergeben. Für die vertraglichen Regelungen hierzu ist die je-
weilige Liegenschaftsverwaltung (Bundesvermögensverwaltung bzw. Bundeswehrverwal-
tung) zuständig. Auf BfR 0, Punkt 221 des BMVg wird hingewiesen.
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Leichtflüssigkeits- und Koaleszenzabscheider

Bei der Bemessung von Leichtflüssigkeits- und Koaleszenzabscheidern gilt DIN 1999.

Im Regelfall ist der Dichtefaktor fd = 1 entsprechend Diesel mit der Dichte von i. M. 0,85
g/cm3 zugrunde zu legen. Sofern in besonderen Fällen die maßgebliche Leichtflüssigkeit
dem Bereich fd > 1 zugeordnet werden soll, ist dies besonders zu begründen.

Die Erlasse BMVg U III 2 Az 68-11-14/00 vom 31.01.83 und 21.06.83, die zu einer doppelten
Nenngröße führten, sind ungültig. (Siehe Auflistung des baufachlichen Regelwerkes des
BMVg, Kap. 6.2.1, Stand 17.02.98, WV II 6 Az 68-16-00/00).

Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) in Dimensionen > NG 100 sind möglichst zu vermeiden
und ggf. durch Rückhalte- und Drosseleinrichtungen entsprechend zu minimieren (Wirt-
schaftlichkeitsnachweis).

Die Festlegung derjenigen Flächen, bei denen die Notwendigkeit des Anschlusses an einen
LFA angenommen wird, ist nach Überprüfung der Nutzungsart und örtlicher Betriebsabläufe
gemeinsam mit allen Beteiligten (Nutzer, Betreiber, Landesbauverwaltung, WBV, Infra-Stab,
Wasserbehörde und ggf. Abwasserbeseitigungspflichtiger) vorzunehmen. Durch die
Vereinbarung einer Nutzungsänderung/-einschränkung bei Teilflächen oder durch bauliche
Eingrenzung von Anfallbereichen, kann die Anzahl der erforderlichen LFA oder ihre Größe
ggf. reduziert werden.

Die LFA-Anlagen sind aus Bau- und Betriebskostengründen möglichst als Kompakt-LFA zu
planen. Hierbei sind Schlammfang, Abscheider, ggf. Koaleszenzeinsatz und Probeentnah-
meeinrichtung in einem Bauwerk integriert.

Sammelplätze für Verwertungsgut, Freiflächen für Schadgerät / Schad-Kfz
Der Anschluß von Sammelplätzen für Verwertungsgut, Schad-Kfz und sonstigem Schadgerät
an das Abwassersystem ist zu vermeiden. Diese Einrichtungen sollen überdacht, oder zu-
mindest mit einem Witterungsschutz versehen werden, damit kontaminiertes Niederschlags-
wasser vermieden wird und Bau- sowie Folgekosten für LFA entfallen. Es ist in Abstimmung
mit der Wasserbehörde die wirtschaftlichste Lösung zu wählen.

Für Abschmierrampen gilt das gleiche.

Indirekteinleitung
Die Bedingungen für die Einleitung von Abwasser in die Kanalisation des Abwasserbeseiti-
gungspflichtigen werden in dessen Abwassersatzung in Verbindung mit der Indirekteinleiter-
verordnung vorgegeben. Auf Nr. 221 und 231 der BfR 0 wird hingewiesen.

Abwassergebühren / Meßeinrichtungen
Sofern der Abwasserbeseitigungspflichtige (i. d. R. die Kommune) Forderungen hinsichtlich
der Abwassergebühren, insbesondere auch für Regenwasser, stellt, sind ggf. Meßeinrich-
tungen erforderlich, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.

Stauraumkanal
Stauraumkanäle können statt Rückhaltebecken vorgesehen werden. Die Bemessung erfolgt
nach ATV A 128; ggf. wird ein Nachweis mit einem hydrodynamischen Rechenmodell ge-
führt. Die konstruktive Gestaltung und Ausrüstung erfolgt nach ATV A 166, z. Zt. Entwurf
Feb. ´98.
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Stillgelegte Kanäle
Vorhandene, stillgelegte Kanäle sind möglichst auszubauen. Ist dies nicht möglich oder zu
kostenaufwendig, ist eine Verfüllung mit geeignetem Material (z. B. Dämmer mit entsprech-
ender Zulassung) vorzunehmen. Auf die Arbeitshilfen Recycling wird hingewiesen.

Abwasserrinnen
Es ist zu prüfen, ob aus Kostengründen Muldenrinnen aus Beton oder Betonpflaster statt
Schwerlastrinnen aus Gußeisen vorgesehen werden können.

Rohrstatik
Die statische Berechnung von Abwasserkanälen erfolgt nach den ATV Arbeitsblättern A 127
und A 161. Die statische Berechnung für erdverlegte Rohrleitungen richtet sich nach DIN-EN
1295, Teil 1.

2.2.2 Weitere Hinweise

Bezeichnung von Haltungen, Leitungen, Schächten und Sonderbauwerken
Es ist das im Kap. 3.6 dieser Arbeitshilfe dargestellte Ordnungssystem zu verwenden. Da-
durch entsteht ein eindeutiges Bezeichnungssystem, da in einer Liegenschaft eine beliebige
Bezeichnung nur einmal vergeben wird. Dabei entspricht die Schachtbezeichnung immer der
in Fließrichtung unten gelegenen Haltungsbezeichnung.

Zuständigkeit für Materialwahl und Bauverfahren
Die Materialwahl und die Festlegung des Bauverfahrens bei Sanierung und Neubau von Ab-
wasserkanälen fällt in den Zuständigkeitsbereich der Bauverwaltung.

Ausschreibung, Nebenangebote
Falls die kostengünstigste Lösung, bezogen auf gleichwertig geeignete Rohrmaterialien und
Bauverfahren bzw. Sanierungsverfahren, in der Planungsphase nicht eindeutig festzulegen
ist, sind zur Optimierung der Baukosten bei der Ausschreibung verschiedene Varianten aus-
zuschreiben. Bei der Ausschreibung ist auch besonders darauf hinzuweisen, daß Nebenan-
gebote (Sondervorschläge) der Firmen erwünscht sind.

Auf den Erlaß des BMBau B I 2 – 01082 – 100 vom 17.12.97 wird hingewiesen.
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2.2.3 Planungsabschnitte und Planungsschritte

In Anlehnung an die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sind die einzel-
nen Planungsschritte nachfolgend beschrieben. Deren Inhalte sind aus der HOAI zu entneh-
men.

Soweit bei der Projektbearbeitung Verfahrensregeln zu beachten sind, wird auf die Regelun-
gen der RBBau und der BfR Vermessung verwiesen.

Die jeweils zugehörige Art der Kostenermittlung ist nachfolgend angegeben.

Grundlagenermittlung
Erforderlich sind brauchbare Vermessungsunterlagen, die Festlegung der Ziele und der Nut-
zung (in Zusammenarbeit mit dem Nutzer) sowie die Erarbeitung der öffentlich-rechtlichen
Anforderungen in Bezug auf Vorfluter (Direkteinleitung) und andere Einleitstellen (Indirektein-
leitung).

Soweit für nachfolgende Planungsschritte ein freiberuflich Tätiger eingeschaltet werden soll,
ist zur Aufstellung eines Ingenieurvertrags eine Kostenannahme zu treffen.

Vorplanung
Die Abschnitte Datenerfassung, Zustandsbericht und Vorplanung sind im Liegenschaftsbezo-
genen Abwasserkonzept (LAK) zusammengefaßt. Mögliche Sanierungsmaßnahmen werden
im LAK in der Qualität einer Vorplanung beschrieben. Näheres ist dem Kap. 3.8 zu entneh-
men.

Für den Neubau entfällt der Abschnitt Zustandsbericht. Eine Betrachtung der gesamten Lie-
genschaft ist auch hier erforderlich (siehe auch Abschnitt 2.2.1 „Planungsgrundsätze“).

Es ist eine Kostenschätzung zu erstellen.

Entwurfsplanung
Die Entwurfsplanung ist auf der Grundlage des LAK zu erstellen.

Es ist eine Kostenberechnung zu erstellen.

Genehmigungsplanung
Soweit erforderlich, ist diese auf Grundlage der ggf. haushaltsrechtlich genehmigten Ent-
wurfsplanung zu erstellen.

Ausführungsplanung
Diese ist ggf. auf Grundlage der haushaltsrechtlich genehmigten Entwurfsplanung bzw. des
Wasserrechtsbescheids zu erstellen.

Vorbereiten der Vergabe
Die Vorbereitung der Vergabe besteht aus der Formulierung der Leistungsbeschreibung mit
Erstellung des Leistungsverzeichnisses (LV). Spezielle Hinweise finden sich in der VOB Teil
C, insbesondere in der DIN 18306 “Entwässerungskanalarbeiten”. Das Leistungsverzeichnis
ist unter Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen (StLB) aufzustellen.

Auf einen Kostenanschlag (ausgepreistes LV) wird i. d. R. verzichtet.
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Sofortmaßnahme

Soweit bei der Zustandserfassung festgestellt wurde, daß Gefahr in Verzug ist (z. B. für das
Grundwasser oder bei Einsturzgefahr), ist eine Sofortmaßnahme einzuleiten.

Ausschreibung / Vergabe

Bei der Vergabe von Bauleistungen sind Bedingungen an die Qualifizierung des Unterneh-
mens zu stellen. Bewerber für den Bau, die Sanierung, Inspektion oder Reinigung von Ent-
wässerungskanälen und -leitungen müssen die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit sowie eine anerkannte Güteüberwachung (z. B. Güteschutz Kanalbau
oder vergleichbare) – bestehend aus Fremd- und Eigenüberwachung – nachweisen (vgl.
auch DIN-EN 1610, Abschnitt Nr. 15 und Anhang C).

Bei Kanalrohren sind die Qualitätsanforderungen entsprechend den Richtlinien der einschlä-
gigen Fachvereinigungen zu stellen (z. B. Fachvereinigung Beton- und Stahlbetonrohre e.V.
FBS, Schloßallee 10, 53179 Bonn; Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Max-Planck-Str. 6,
50835 Köln; Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V., Dyroffstr. 2, 53113 Bonn).

Weiteres siehe VOB Teil A und B sowie Vergabehandbuch (VHB).

Das Submissionsergebnis kann als Kostenanschlag für die Kostenkontrolle verwendet wer-
den.

2.3 Ausführung

Kanalverlegung
Die Kanalverlegung richtet sich nach DIN EN 1610, DIN EN 752 sowie ATV A 139.

Dichtheitsprüfung
Es sollen möglichst alle Haltungen (Rohrgraben verfüllt und verdichtet und Verbau – sofern
vorhanden - entfernt), Schächte, soweit vertretbar die Leitungen und soweit sinnvoll die Son-
derbauwerke (z. B. nicht werkmäßig hergestellte Abscheider) auf Dichtheit gemäß DIN EN
1610 - wahlweise mit Luft oder Wasser - geprüft werden.

Dichtheitsprüfungen, insbesondere zur Abnahme, sollten von einem unabhängigen Unter-
nehmen durchgeführt werden.

Abnahme
Zur Abnahme gehört eine optische Inspektion, die der Betreiber auch selbst vornehmen
kann. Sofern vereinbart wird, daß alle zu überprüfenden Haltungen zusammen befahren wer-
den können, erfolgt diese Leistung nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme. Somit sind in
der Regel die Haltungen in Betrieb und müssen vor der optischen Inspektion gereinigt wer-
den. Bei Vergabe der Leistungen sind Reinigung und Inspektion mit in das LV aufzunehmen.

Rechtlich ist bei dieser Vorgehensweise zu beachten, daß nach VOB, Teil B, §12, Absatz 5
die Leistung spätestens 6 Werktage nach der Inbetriebnahme, d.h. unabhängig von einer



 Planung und Ausführung von Abwassersystemen  Seite 13 von 13

 

 

 Stand 01.05.1999 Kapitel 2

 

förmlichen Abnahme, abgenommen ist, sofern nichts anderes vereinbart wird. Daher sind bei
dieser Vorgehensweise stets zusätzliche Vereinbarungen zu treffen, in denen festgelegt
wird, daß die förmliche Abnahme trotz zwischenzeitlicher Inbetriebnahme erst nach Fertig-
stellung der Gesamtmaßnahme einschließlich Dichtheitsprüfung und optischer Inspektion
(ggf. abschnittsweise laut Vereinbarung) stattfindet.

Abrechnung
Die Abrechnung sollte DV-gestützt erfolgen. Die Aufmaße sind baubegleitend gemeinsam
von Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG) vorzunehmen. Bei den Grabenbreiten sind
die Festlegungen der DIN EN 1610 zu beachten.

Die Kostenermittlung wird mit der Kostenfeststellung abgeschlossen.

Die mit der Kostenfeststellung gewonnenen Kostendaten sind nach Bereinigung von Beson-
derheiten (Konjunktur, Art der Maßnahme, Region usw.) in die entsprechenden Preisbiblio-
theken aufzunehmen.

Gewährleistung, Objektbetreuung
Die Objektbegehung vor Ablauf der Verjährungsfrist der Gewährleistung wird in Form einer
erneuten optischen Inspektion durchgeführt. Bei Vergabe der Leistung erfolgt die Finanzie-
rung aus Mitteln des Bauunterhalts. Verfügt der Betreiber über eigene Kanalinspektionsfahr-
zeuge, nimmt dieser die optische Inspektion i. d. R. vor.

Führung der Bestandsdokumentation
Nach Abschluß der Baumaßnahme ist der tatsächliche Bestand des Kanalnetzes vermes-
sungstechnisch zu erfassen (siehe hierzu BfR Vermessung - Bestandsdokumentation).

Die Abrechnung erfolgt als Baunebenkosten nach Abschnitt K 17 RBBau (siehe hierzu Ab-
schnitt K 16 RBBau).

Die Ausführungspläne sind bei ggf. erforderlichen Änderungen gegenüber der Planung wäh-
rend der Bauzeit von der örtlichen Bauüberwachung entsprechend fortzuschreiben (siehe
hierzu Abschnitt H RBBau). Im Rahmen dieser Fortschreibung ist jede für die Bestandsdoku-
mentation relevante Veränderung des Baubestands zu erfassen. Die Ergebnisse der Be-
standserfassung sind in die Dokumentation zu übernehmen. In gleicher Weise sind geänder-
te Fachdaten zu dokumentieren.
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Anhang 1:
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Länder

Im folgenden sind die Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Länder, nach
Bundesländern alphabetisch geordnet, aufgeführt.
Ebenfalls zu beachten sind die Eigenkontroll- bzw. Selbstüberwachungsverordnungen, die z.
Zt. in zehn Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und
Thüringen) existieren.
Hinweise auf die zuständigen Quellen, von denen Auskünfte über den jeweils aktuellen Be-
arbeitungsstand von gesetzlichen Regelungen gegeben werden, sind z. B. von der ATV-In-
formationsstelle zu beziehen oder aus der KA, Nr. 6, 1998, Seite 1169 zu entnehmen.

Baden-Württemberg

•  Gesetze

•  Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG)
In der Fassung vom 1. Juli 1988 (GBl. S. 269)
zuletzt geändert durch Art. 28 der Verordnung vom 17. Juni 1997 (GBl. S. 278)
und durch Gesetz vom 16. Juli 1998 (GBl. S. 422).

•  Landesabwasserabgabengesetz (BWAbwAG)
25.05.1993 (GBl. S. 489), ber. S. 556,
geändert durch Verordnung vom 17. Juni 1997 (GBl. S. 278)

•  Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz (AGWVG)
vom 18.Dezember 1995 (GBl. S. 872),
geändert durch Verordnung vom 17 Juni 1997 (GBl. S. 278) und durch Gesetz
vom 16. Juli 1998 (GBl. S. 422)

•  Verordnungen zum Wassergesetz für Baden-Württemberg

•  Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von
Abwasseranlagen (EigenkontrollVO)
vom 9. August 1989 (GBl. S. 391, ber. S.487)

•  Verordnung des Umweltministeriums über Schutzbestimmungen in Wasser-
und Quellenschutzgebieten und die Gewährung von Ausgleichsleistungen
(Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung - SchALVO)
vom 17. März 1992 (GABl. S. 356)

•  Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die Erfassung der
Wasserentnahmen (WMeßVO)
vom 17. Dezember 1987 (GVBl. S.754)

•  Verordnung des Umweltministeriums über das Einleiten von Abwasser in
öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung-IndVO)
vom 12. Juli 1990 ( GVBl. S. 258)

•  Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zur Umsetzung der
Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von
kommunalem Abwasser (Reinhalteordnung kommunales Abwasser - ROkA -)
vom 10. Dezember 1993 (GVBl. S. 746),
geändert durch Verordnung vom 17. Juni 1997 (GBl.S. 278)
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•  Anordnung der Landesregierung über Sitze und Bezirke der
Gewässerdirektionen und ihrer Bereiche
vom 8. Oktober 1996 (GBl. S. 628)

•  Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die Qualität von
Fischgewässern (Fischgewässerverordnung)
vom 28. Juli 1997 (GBl. S. 340)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung (Oberflächenwasserqualitätsverordnung)
vom 26. März 1997 (GBl. S. 146)

•  Anlagenverordnung - VawS
vom 11. Februar 1994 (GBl. S.182),
geändert durch die Verordnung vom 29. November 1995 (GBl. S. 816)

•  Verwaltungsvorschriften zum Wassergesetz für Baden-Württemberg

•  Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt über den Vollzug der §§ 17a
bis 17f des Wassergesetzes (VwV-WEntgelt)
vom 17. November 1987 (GABl. S. 1069)

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums über den Vollzug der
Indirekteinleiterverordnung (VwV-IndVO)
vom 23. Mai 1991 (GABl. S. 764)

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zur Durchführung des § 7a
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG)
vom 16. August 1991 (GABl. S. 946)

•  VwV Chemischreinigungen
vom 12. Juli 1988(GABI. S. 676)

•  VwV-Gewässerverunreinigungen
vom 14. September1983 (GABI. S. 1079),
erneut in Kraft gesetzt mit VwV vom 23.11.1993 (GABI. S. 1294)

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zur Durchführung der
Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (VwV-Eigenkontrolle)
vom 11. Mai 1990 (GABI. S. 492) ergänzt und neu erlassen durch VwV vom 05.
Dezember 1997 (GABl. 1998 Seite 344)

•  Zuwendungsrichtlinien des Umweltministeriums für die Förderung
wasserwirtschaftlicher Vorhaben (Förderrichtlinien Wasserwirtschaft-FrWw)
vom 30. Januar 1995 (GABI. S. 130),
geändert durch Bek. vom 22. April 1997 (GABl. S. 382)

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums über die Festsetzung von
Wasserschutzgebieten (VwV-WSG)
vom 14. November 1994 (GABl. S. 881),
geändert durch VwV vom 6. Mai 1996 (GABl. S. 460)

•  Maßnahmen nach Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (VwV -
wassergefährdende Stoffe)
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums, des
Innenministeriums, des Wirtschaftsministeriums und des Verkehrsministeriums
vom 19. Februar 1992 (GABl. S. 137).

•  Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis zu 1000
Liter (VwV-Stahlauffangwannen)
Verwaltungsvorschrift des Umweltministers vom 22. Juni 1992 (GABl. S. 583)
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•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)
Bekanntmachung des Wirtschaftsministeriums vom 10. Februar 1993
(GABl. S. 207)

•  Anerkennung von Sachverständigen-Organisationen nach § 22 der Verordnung
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über
Fachbetriebe (VAwS)
Merkblatt des Umweltministeriums vom 17. Mai 1995 (GABl. S.437)

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zur Beschleunigung von
Zulassungsverfahren im Umweltbereich (VwV-Verfahrensbeschleunigung
Umwelt)
vom 1. Dezember 1992 (GABl. S. 15), berichtigt 1994, S. 83

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Ministeriums Ländlicher
Raum zum Vollzug der Klärschlammverordnung (VwV-Klärschlamm)
vom 13. März 1995 (GABl. S. 260)

•  Richtlinie des Umweltministeriums über die Gewährung von
Ausgleichsleistungen für Bewirtschaftungsbeschränkungen vor der Festsetzung
von Wasser- und Quellenschutzgebieten
vom 17. März 1992 (GABl. S. 356)

•  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zur Einführung des DVGW-
Merkblatts W 106 "Militärische Übungen und Liegenschaften der Streitkräfte in
Wasserschutzgebieten"
vom 7. März 1994 (GABl. S. 267)

•  Erlaß des Umweltministeriums über die Genehmigungserfordernisse für mobile
Abwasserbehandlungsanlagen
vom 18. April 1995 (GABl. S. 443)

•  Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die
Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum
vom 21. November 1997 (GABl. 1998 S. 36)
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Bayern

•  Gesetze

•  Bayerisches Wassergesetz (BayWG)
Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 822),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 311 und S. 348)

•  Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes
(BayAGWVG)
vom 10. August 1994 (GVBl. S. 760)

•  Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes
(BayAbwAG)
vom 21.04.1996 (GVBl. S.162)

•  Verordnungen zum BayWG

•  Verordnung über die Genehmigungspflicht f.d. Einleiten wassergefährlicher
Stoffe in Sammelkanalisationen (VGS)
vom 9. Dezember 1990 (GVBl. S. 586)

•  Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und
Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung - EÜV)
vom 20. September 1995 (GVBl. S. 769)

•  Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung
von kommunalem Abwasser
(Reinhalteordnung kommunales Abwasser - ROkAbw)
vom 23. August 1992 (GVBl. S. 402)

•  Verordnung über private Sachverständigung in der Wasserwirtschaft (VPSW)
vom 10. August 1994 (GVBl. S.885)

•  Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV)
vom 18. Mai 1983 (GVBl. S. 283), geändert durch Verordnungen
vom 27. September 1985 (GVBl. S. 634) und vom 6. August 1990 (GVBl. S.
314)

•  Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung - BayFischGewV
auf Grund des Art. 41j des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 822, BayRS 753-1-
U), geändert durch Art. 11 § 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1995
(GVBl. S. 353, BayRS 630-9a-F)

•  Musterverordnung für Wasserschutzgebiete
Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 1. Juli 1994 W112 - 4532.5 - 072/90

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung
vom 30. Januar 1996 (GVBl. S. 34)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS)
vom 3. August 1996 (GVBl. S. 348, ber. 1997, S. 56)

•  Verordnung über die Gebühren für die Nutzung staatseigener Gewässer
(WNGebO)
Vom 07. November 1995 (GVBI. S. 766)
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•  Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Wasserrechts (VwVBayWG)

•  Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Wasserrechts - VwVBayWG - Teil:
Zuständigkeit und Verfahren
Bekanntmachung vom 29. September 1981 (MABl S. 587),
geändert durch Bekanntmachungen vom 4. Dezember 1995 (AllMBl S. 1000)

•  Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas
1991) (Auszug)
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 19. Dezember 1991 (AllMBl. S.18)

•  Neufassung des Kriterienkatalogs der Wasserwirtschaftsverwaltung für die
Erledigung von Planungsleistungen
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 3. November 1994 (AllMBl S. 978)

•  Einrichtung von Leitstellen zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS) für
Wasser- und Abwasseruntersuchungen
Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für
Landesentwicklung und Umweltfragen sowie für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Gesundheit vom 23. November 1994 (AllMBl S. 1035)

•  Verwaltungsvorschriften zum Abwasserabgabengesetz und zum Bayerischen
Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (VwVBayAbwAG)
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 27. März 1992 (AllMBl S. 277)

•  Hinweise zum Vollzug der VGS
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 6. Mai 1991 (AllMBl S. 335)

•  Muster für eine gemeindliche Entwässerungssatzung
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 31. Mai 1988
(AllMBl S. 562, ber. S. 591),
zuletzt geändert durch Bek. vom 14. Januar 1991 (AllMBl. S.60)

•  Muster einer gemeindlichen Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung und zur Fäkalschlammentsorgungssatzung (BGS-EWS)
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 3. Juni 1988
(AllMBl S. 577, ber. 1989 S. 591),
zuletzt geändert durch Bek. vom 29. Oktober 1996 (AllMBl. S.703)

•  Muster für eine gemeindliche Fäkalschlammentsorgungssatzung
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 30. Mai 1988
(AllMBl S. 571),
zuletzt geändert durch Bek. vom 7. Februar 1997 (AllMBl. S.187)

•  Einführungserlaß zur Grundwasserverordnung
Rundschreiben des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 9. Juli  1997 11/42A-4504.36-001/90

•  Ausgleich für Landwirte und Waldbesitzer in Wasser- und
Heilquellenschutzgebieten
Gem. Bekanntmachung der Bayer. Staatsministerien für Landesentwicklung
und Umweltfragen und für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
vom 9. Juni 1997 (AllMBl S. 474)

•  Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen
Bekanntmachung des Innenministeriums vom 19. März 1987 (MABl. S. 227)
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•  Richtlinie für Anforderungen an Anlagen zum Umschlag gefährdender flüssiger
Stoffe im Bereich von Wasserstraßen
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 15. Dezember 1975 (MABl. 1976, S.21)

•  Anlagenverordnung
Bekanntmachung des Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 22. Januar 1997 (AllMBl. S. 149, ber. S. 191)

•  Löschwasserrückhaltung
Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern
vom 31. März 1993 (AllMBl. S. 660)

•  Bußgeldkatalog "Gewässerschutz"
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wirtschaft
und Verkehr und für Landesentwicklung und Umweltfragen
vom 6. Mai 1991 (AllMBl. S. 585)

•  Richtlinien für Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Steinen und Erden
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen vom 9. Juni 1995 (AllMBl S. 589)

•  Analysenverfahren für Abwasser
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung
und Umweltfragen vom 24. April 1998 (AllMBl S. 283)
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Berlin

•  Gesetze

•  Berliner Wassergesetz (BWG)
vom 3. März 1989 (GVBl. S. 605),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Oktober 1995 (GVBl. S. 695)

•  Berliner Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes
(Berliner Abwasserabgabengesetz - AbwAGBln)
In der Verfassung vom 12. Januar 1989 (GVBl.S.214),
geändert durch Gesetz vom 15. Dezember1992 (GVBl.S.473)

•  Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG-Bln)
vom 21. Juni 1992 (GVBl. S.234)

•  Verordnungen zum BWG

•  Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten gefährlicher Stoffe
und Stoffgruppen in öffentliche Abwasseranlagen und ihre Überwachung (VGS)
vom 24. März 1989 (GVBl. S.561),
geändert durch Verordnung vom 16. Februar 1991 (GVBl. S. 74)

•  Verordnung über die Reinhaltung oberirdischer Gewässer
(Reinhalteordnung - RhO) vom 13. Januar 1995 (GVBl. S. 22)

•  Süßwasserqualitätsverordnung - (SüWaQuaV) vom 20.9.1997 (GVBl. I S. 471)
•  Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die

Behandlung von kommunalem Abwasser (KomAbwVO Bln)
vom 19. Mai 1996 (GVBl. S. 226)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zwecke der Trinkwasserversorgung
vom 4. Februar 1997 (GVBl. S. 40)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (VAwS)
vom 6. März 1995 (GVBl. S.67)

•  Verordnung über Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften
vom 11. Dezember 1997 (GVBl. S. 705)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Rundschreiben über Grundwasserförderungen bei Baumaßnahmen
im Land Berlin
vom 27. November 1992 (ABl. S. 13)

•  Bewertungskriterien für die Beurteilung stofflicher Belastungen von Böden und
Grundwasser in Berlin (Berliner Liste 1996)
Bek. vom 17. Januar 1996 (ABl. S. 957)

•  Liste der für Untersuchungen von Abwassereinleitungen in Gewässer
akkreditierten Laboratorien
Bek. vom 29. August 1996 (ABl. S. 3454),
geändert durch Bek. vom 14. Oktober 1996 (ABl. S. 3830)

•  Akkreditierte Laboratorien nach der Indirekteinleiterverordnung
Bek. vom 29. Mai 1997 (ABl. S. 2146)
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Brandenburg

•  Gesetze

•  Brandenburgisches Wassergesetz(BbgWG)
vom 13. Juli 1994 (GVBl. S. 302),
geändert durch Gesetz vom 17.12.1996 (GVBl. I S. 364, ber. 1997, S. 62)

•  Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)
vom 13. März 1995 (GVBl. I S.14)

•  Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz - BbgAbwAG)
vom 08. Februar 1996 (GVBl. I S. 14)

•  Verordnungen

•  Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörde in den Fällen der §§ 14
und 19f des Wasserhaushaltsgesetzes (WHGZV)
vom 19. Mai 1993 (GVBl. II S. 240)

•  Verordnung über die Wasser- und Bodenverbände zur Unterhaltung,
zum Ausbau und zur Renaturierung der Gewässer II. Ordnung'
vom 26. Mai 1993 (GVBl. S.262)

•  Verordnung über Qualitätsanforderungen an oberirdische Gewässer, um das
Leben von Fischen zu erhalten
(Brandenburgische Fischgewässerqualitätsverordnung - BbgFGQV)
vom 28. Mai 1997 (GVBl. II S. 457)

•  Verordnung über Qualitätsanforderungen an Badegewässer
(Badegewässerverordnung - BbgBadV)
vom 9. Juni 1997 (GVBl. II S. 466)

•  Verordnung über die Qualitätsanforderungen an oberirdische Gewässer für die
Entnahme von Wasser zum Zwecke der Trinkwasserversorgung; (Brandenb.
Oberflächenwasserqualitätsverordnung für Trinkwasserentnahmezwecke -
BbgOwTwV)
vom 15. April 1997 (GVBl. II S. 218)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (VAwS)
vom 19. Oktober 1995 (GVBl. II S. 634)

•  Verordnung über die Zulassung von Untersuchungsstellen für bestimmte
Abwasser und Gewässeruntersuchungen sowie Probenahmen im Land
Brandenburg (Untersuchungsstellen-Zulassungsverordnung – UstZulV)
vom 17. Dezember 1997 (GVBI. II 1998 S. 38)

•  Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser im Land
Brandenburg (Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung – BbgKAbwV)
vom 18. Februar 1998 (GVBI. II S. 182)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Runderlaß des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung zur
Errichtung von Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen unter
Berücksichtigung von kostensparenden technischen Lösungen (W 3-54 303)
vom 21. August 1994 (ABl. S. 1370)

•  Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg zur Förderung von
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Gewässersanierungsmaßnahmen
vom 15. März 1996 (ABl. S. 360)

•  Hinweise über den Einsatz von Pflanzenbeeten für die biologische Reinigung
häuslichen Abwassers in kommunalen Kläranlagen
Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 9. Februar 1993 (ABl. S.475)

•  Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung zur Anwendung des § 34 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei
Einleitung weitergehend gereinigter Abwässer in das Grundwasser
vom 2. März 1993 (ABl. S. 602)

•  Förderung von öffentlichen Abwasserableitungs- und Behandlungsanlagen
Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Raumordnung zur Förderung von öffentlichen
Abwasserableitungs- und -behandlungsanlagen
vom 15. März 1996 (ABl. S. 372)

•  Richtlinie über die Einsatzmöglichkeiten von Kleinkläranlagen zur Abwasser-
reinigung; Bekanntm. des Minist. für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 27. Mai 1994 (ABl. S. 1304)

•  Verwaltungsvorschrift über den Mindestinhalt der
Abwasserbeseitigungskonzepte der Gemeinden und die Form ihrer Darstellung
Runderlaß des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 7. Dezember 1995 (ABl. S. 34)

•  Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg zur Förderung von
Grundstückskleinkläranlagen
vom 15. März 1996 (ABl. S. 362)

•  Förderung der öffentlichen Wasserversorgung
Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Raumordnung zur Förderung von öffentlichen
Wasserversorgungsanlagen
vom 15. März 1996 (ABl. S. 366)

•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie - LöRüRL)
Bekanntmachung des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
vom 28. Juli 1993 (ABl. S. 1554)

•  Katalog der wasserrechtlichen Anforderungen an Abfüllanlagen für Tankstellen
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 5. September 1994 (ABl. S. 1418)

•  Wasserwirtschaftliche Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften; (Anforderungskatalog JGS-
Anlagen); Bekanntm. des Minist. für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 11. Juli 1994 (ABl. S. 1206)

•  Katalog der wasserrechtlichen Anforderungen an kleine Tankstellen für Diesel-
kraftstoff; Bekanntm. des Minist. für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 31. Mai 1996 (ABl. S. 717)

•  Anwendung der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften
vom 7. Juni 1990 über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt
(90/313/EWG)
Gemeins. Runderlaß des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
und anderer Ministerien vom 14. Januar 1993 (ABl. S. 462)
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Bremen

•  Gesetze

•  Bremisches Wassergesetz (BrWG)
vom 26. Februar 1991 (Brem.GBl. S. 65, ber. S. 158),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. September 1997 (Brem. GBl. S. 325).

•  Entwässerungsortsgesetz
Bekanntmachung vom 15. Januar 1996 (GBl. Bremen S. 21)

•  Abwasserabgabengesetz (BrAbwAG)
vom 1. Mai 1989 (GBl.S.267),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. November 1993 (GBl.S.351)

•  Gesetz über die Erhebung einer Grundwasserentnahmegebühr (BrGruWEGG)
vom 24. November 1992 (GBl. S. 641)

•  Bremisches Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes
(BremAGWVG)
vom 2. Februar 1993 (GBl. S. 43)

•  Entwässerungsortsgesetz der Stadt Bremerhaven (EWOG)
vom 3. Juli 1997 (Brem.GBl. S. 273, berichtigt S. 345)

•  Ortsgesetz über Grenzwerte für Schadstoffe bei Einleitung nichthäuslichen
Schmutzwassers in öffentliche Abwasseranlagen
(Grenzwertortsgesetz - GWOG)
vom 3. Juli 1997 (Brem.GBl. S. 289, berichtigt S. 576) (LBW: Kap. 07/2.2.4.2.2)

•  Verordnungen

•  Verordnung über Grenzwerte für Schadstoffe bei Einleitung nichthäuslichen
Schmutzwassers in öffentliche Abwasseranlagen (Grenzwertverordnung)
vom 31. Juli 1992 (GBl. S. 169)

•  Verordnung über die Qualität von schutz- oder verbesserungsbedürftigem
Süßwasser zur Erhaltung des Lebens der Fische
vom 23. April 1997 (Brem.GBl. S. 159)

•  Verordnung über die Ausweisung von Muschelgewässern
vom 23. April 1997 (Brem.GBl. S. 166)

•  Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser (KomAbwV)
vom 23. April 1977 (Brem. GBl. S. 172)

•  Verordnung über die Festlegung des Musters eines amtlichen Vordruckes für
Erklärungen zur Erhebung der Grundwasserentnahmegebühr
vom 15. Oktober 1993 (GBl. S. 339)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung und über die Meßmethoden sowie die
Häufigkeit der Probenahmen und Analysen des Oberflächenwassers für die
Trinkwassergewinnung
vom 11. April 1997 (Brem.GBl. S. 133, berichtigt Seite 179)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(Anlagenverordnung - VAwS)

•  Verordnung über Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften
vom 23. April 1997 (Brem. GBl. S. 170)
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•  Verwaltungsvorschriften

•  Hinweise zum Vollzug der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen – VawS
Bekanntmachung des Senators für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und
Umweltschutz
vom 1. September 1995 (Brem. ABl. S. 779)

•  Einführung allgemein anerkannter Regeln der Technik für Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Bekanntmachung des Senators für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und
Umweltschutz
vom 1. September 1995 (Brem. ABl. S. 779)

•  Gemeinsamer Erlaß des Senators für Umweltschutz und Stadtentwicklung, des
Senators für das Bauwesen, des Senators für Wirtschaft, Mittelstand und
Technologie und des Senators für Häfen, Schiffahrt und Außenhandel über die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden bei der Durchführung von
Umweltverträglichkeitsprüfungen
vom 19. August 1992 (ABl. 1993 S. 103)

•  Bekanntmachung über die federführende Behörde nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung
vom 17. Oktober 1995 (ABl. S. 831)
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Hamburg

•  Gesetze

•  Hamburgisches Wassergesetz (HWaG)
Vom 20. Juni 1960 (GVBl. S. 335),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Januar 1997 (GVBl. S. 9).

•  Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG)
vom 21. Februar 1984 (GVBl. S. 45),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 1996 (GVBl. S. 80)

•  Grundwassergebührengesetz (GruwaG)
vom 26.06.1989 (GVBl. S. 115), geändert d. Gesetz v. 14.02.1994 (GVBl. S.
34)

•  Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes
(HmbAGWVG)
vom 20. Juli 1994 (GVBl. S. 213)

•  Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes
(HmbAbwAG)
vom 21. Dezember 1988 (GVBl. S. 316)

•  Verordnungen

•  Verordnung über Nachweise im Bereich der Abwasserbeseitigung
(NachweisVO)
vom 7. September 1993 (GVBl. S. 259)

•  Verordnung über die Qualität von Fisch- und Muschelgewässern
(Fisch- und Muschelgewässerqualitätsverordnung)
vom 9. September 1997 (GVBl. S. 468)

•  Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die
Behandlung von kommunalem Abwasser (KomAbwVO)
vom 24. Juni 1997 (GVBl. 297)

•  Verordnung über anerkannte Fachbetriebe und Zertifizierungsorganisationen
auf dem Gebiet der Grundstücksentwässerung
vom 5. August 1997 (GVBl. S. 399)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung
vom 4. März 1997 (GVBl. S. 42)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(Anlagenverordnung - VAwS)
vom 19. Mai 1998 (GVBl. S. 71)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Allgemeine Einleitungsbedingungen für das Einleiten von Abwasser in
öffentliche Abwasseranlagen
Bek. vom 20. August 1986 (Amtl. Anz. S. 1621)

•  Anordnung über die Zuständigkeiten für die Abwasserbeseitigung
vom 22. Mai 1984 (Amtl.Anz. S. 869),
zuletzt geändert am 17. Juni 1997 (Amtl.Anz. S. 1665)

•  Anordnung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes
vom 13. Januar 1989 (Amtl. Anz. S. 125),
geändert durch Anordnung vom 28. Februar 1992 (Amtll. Anz. S. 414)
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Hessen

•  Gesetze

•  Hessisches Wassergesetz (HWG)
Bekanntmachung vom 22. Januar 1990 (GVBl. I S. 114),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 232).

•  Hessisches Grundwasserabgabengesetz (HGruwAG)
vom 17. Juni 1992 (GVBl. I S. 209),
geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 1996 (GVBl. I S. 534)

•  Hessisches Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz (HWVG)
vom 16. November 1995 (GVBl. S. 503)

•  Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG)
vom 22. Mai 1997 (GVBl. I S. 248),
geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 232)

•  Verordnungen zum Hessischen Wassergesetz

•  Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen
(Eigenkontrollverordnung - EKVO)
vom 22. Februar 1993 (GVBl. I S. 69),
geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 232)

•  Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser mit gefährlichen
Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung - VGS)
vom 9. Dezember 1992 (GVBl. S. 675),
geändert durch Verordnung vom 30. Juni 1998 (GVBl. I S. 301)

•  Verordnung über die Änderung des Eigenanteils an der Finanzierung von
Ausgleichszahlungen für erhöhte Anforderungen in Wasser- und
Heilquellenschutzgebieten
vom 22. Februar 1993 (GVBl. S. 55)

•  Verordnung über den Ausgleich bei Nutzungseinschränkungen auf
Uferrandstreifen (Uferrandstreifenausgleichsverordnung – UAV)
vom 17. Juni 1991 (GVBl. S. 118)

•  Verordnung über die Zuständigkeit der Wasserbehörden
vom 21. August 1997 (GVBl. I S. 296)

•  Fischgewässerverordnung
vom 24. April 1997 (GVBl. I S. 87), geändert durch Verordnung vom 13. Mai
1998 (GVBl. I S. 209)

•  Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom
21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser (KomAbw-VO)
vom 25. Oktober 1996 (GVBl. I S. 470)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung
vom 30. April 1997 (GVBl. I S. 112)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS)
vom 16. September 1993 (GVBl. I S. 409),
zuletzt geändert durch Art. 36 des Gesetzes vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 232)

•  Verordnung über Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen an Anlagen zur Betankung von Kraftfahrzeugen
(Tankstellenverordnung - TankVO)
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vom 27. April 1994 (GVBl. I S. 219),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Februar 1996 (GVBl. I S. 85)

•  Verordnung über die Untersuchung des Rohwassers von
Wasserversorgungsanlagen (Rohwasseruntersuchungsverordnung – RUV)
vom 19. Mai 1991 (GVBI. I S. 200), geändert durch Art. 34 des Gesetzes vom
15. Juli 1997 (GVBI. I S. 232)

•  Verwaltungsvorschriften zum Hessischen Wassergesetz

•  Eigenkontrolle von Abwasseranlagen;
hier: Inspektion von Abwasserkanälen und leitungen vom 20.09. 1989 (StAnz.
S. 2079)
Bekanntmachung des Hessischen Ministers für Umwelt, Energie und
Bundesangelegenheiten vom 5. Juni 1993 (StAnz. S. 1639)

•  Verwaltungsvorschrift für die Genehmigung von Wasserversorgungsanlagen
und Abwasseranlagen
Bekanntmachung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend,
Familie und Gesundheit vom 8. August 1995 (StAnz. S. 2889),
geändert durch Bekanntmachung vom 6. November 1995 (StAnz. S. 3838)

•  Verwaltungsvorschrift über die Überwachung der Abwasseranlagen,
Abwassereinleitungen und der oberirdischen Gewässer in Hessen
Erlaß des Hessischen Ministers für Umwelt und Reaktorsicherheit
vom 21. März 1991 (StAnz. S. 929),
geändert durch Erlaß vom 24. August 1993 (StAnz. S. 2357)

•  Verwaltungsvorschrift zur Eigenkontrolle von Abwasseranlagen
Bekanntmachung des Hessischen Ministers für Umwelt, Energie und
Bundesangelegenheiten
vom 5. Juni 1993 (StAnz. S. 1639)

•  Allgemeine Verwaltungsvorschrift für den Vollzug des
Abwasserabgabengesetzes und des Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Abwasserabgabengesetz (VwVHAbwAG)
vom 18. Dezember 1995 (StAnz. 4/1996 S. 357),
geändert durch Erlaß vom 6. März 1996 (StAnz. 13/1996 S. 1006)

•  Einsatz von Pflanzenbeeten für die biologische Reinigung von häuslichem
Abwasser
Erl. d. Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten
vom 7. Oktober 1993 (StAnz. S. 2731)

•  Verwaltungsvorschrift für die Verwendung des Aufkommens aus der
Abwasserabgabe
vom 18. Dezember 1992 (StAnz. 3/1993 S. 175)

•  Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht
Bek. des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten
vom 29. April 1994 (StAnz. 21/1994 S. 1322)

•  Entwässerung der in Abwasseranlagen anfallenden Rückstände
Erlaß des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und
Gesundheit
vom 17. März 1995 (StAnz. 20/1995 S. 1464)

•  Merkblatt zur wasserrechtlichen Einstufung flüssiger Rückstände
Bek. des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und
Gesundheit
vom 17. Mai 1995 (StAnz. 24/1995 S. 1808)
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•  Projektsteuerung beim Bau/Ausbau kommunaler Kläranlagen
Bek. des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie, Familie, Jugend und
Gesundheit
vom 29. August 1995 (StAnz. 38/1995 S. 3062)

•  Verwaltungsvorschrift zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Wassergesetzes
(HWG) und zur Indirekteinleiterverordnung (IndirekteinleiterVwV)
vom 24. August 1993 (StAnz. Nr. 39, S. 2357),
zuletzt geändert durch Erlaß vom 9. Mai 1995 (StAnz. Nr. 24, S. 1812)

•  Wasserschutzgebiete
Erlaß des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und
Gesundheit
vom 2. Februar 1996 (StAnz. S. 987)

•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)
Erlaß des Ministeriums für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz
vom 22. Juni 1993 (StAnz. S. 1809)

•  Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an Anlagen
zur Betankung von Kraftfahrzeugen (TankVwV)
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Energie und
Bundesangelegenheiten
vom 22.06.1994 (StAnz. S. 2303),
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 1. April 1996 (StAnz. S. 2055)

•  Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VVAwS)
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Energie und
Bundesangelegenheiten
vom 31.07.1994 (StAnz. S. 2358),
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 7. November 1996
(StAnz. 1997, S. 18)
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Mecklenburg-Vorpommern

•  Gesetze

•  Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG)
vom 30. November 1992 (GVOBl. MV S. 669),
geändert durch Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178).

•  Wasserverkehrsgesetz (WVG)
Bekanntmachung vom 17. Februar 1993 (GVOBl. M-V S. 154)

•  Wasserrechts- und Wasserverbandsrechtsregelungsgesetz (WWVRG)
vom 4. August 1992 GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 753-I (GVOBl. S. 458),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. August 1996 (GVOBI. M-V S. 354)

•  Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (AbwAG M-V)
vom 23. März 1993 (GVOBl. M-V S. 243)

•  Verordnungen

•  Verordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und
Abwassereinleitungen (Selbstüberwachungsverordnung-SÜVO)
vom 9. Juli 1993 (GVOBl.M-V S. 774)

•  Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten oder Einbringen
gefährlicher Stoffe oder Stoffgruppen in Abwasseranlagen
(Indirekteinleiterverordnung-IndVO)
vom 9. Juli 1993 (GVOBl. M-V. S. 783)

•  Verordnung über das Entgelt für Wasserentnahmen
(Wasserentnahmeentgeltverordnung - WaEntgVO M-V)
vom 13. Dezember 1996 (GVOBl. M-V S. 672)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zwecke der Trinkwasserversorgung
(Obeflächenwasserverordnung - OWassVO M-V)
vom 24. April 1997 (GVOBl. M-V S. 195)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS)
vom 30. November 1992 (GVOBl. MV S. 669)

•  Verordnung zur Aufgabenregelung des Alarmdienstes für den Schutz der
Gewässer gegen Verunreinigungen (Alarmdienstverordnung - ADVO)
vom 7. November 1995 (GVOBl. MV. S.632)

•  Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wasserverkehrsgesetz
(WVGZustVO)
vom 27. Oktober 1993 (GVOBl. M-V S. 914)

•  Verordnung über Antragsunterlagen für wasserbehördliche Entscheidungen
(Wasserunterlagenverordnung - WaUntVO)
vom 28. Juli 1995 GS Meckl. – Vorp. Gl. Nr. 753-2-7 (GVOBl. S.376)

•  Landesverordnung über die Bestimmung der zuständigen Behörde für den
Erlaß von Veränderungssperren zur Sicherung wasserwirtschaftlicher
Planungen (Wasserwirtschafts-Veränderungssperren-
Zuständigkeitsverordnung)
(WVerändspZustLVO)
vom 14. August 1997 (GVOBl. S. 474)
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•  Verordnung über die Qualität von Süßwasser, das schutz- oder
verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten
(Fischgewässerverordnung - FGVO)
vom 23. Oktober 1997 (GVOBl. M-V S. 672, berichtigt S. 747)

•  Verordnung über die Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer
(Muschelgewässerverordnung - MuGVO)
vom 23. Oktober 1997 (GVOBl. M-V S. 680, berichtigt S. 747)

•  Zu § 96 WG Hochwassermeldedienst
Verordnung über die Errichtung eines Warn- und Alarmdienstes zum Schutz vor
Wassergefahren (Hochwassermeldedienstverordnung - HwMDVO -)
vom 27. April 1993 (GVOBl. M-V S. 512),
geändert durch Verordnung vom 6. Dezember 1994 (GVOBl. M-V 1995 S. 35)

•  Zum Wasserverkehrsgesetz
Landesverordnung für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern
vom 19. Juli 1991 (GVOBI. M-V. S. 247),
geändert durch Verordnung vom 16. Juni 1993 (GVOBI. M-V. S. 646)

•  Zu § 112 WG Abwasseruntersuchungen
Verordnung über die Anerkennung als sachverständige Stelle für
Abwasseruntersuchungen (AsSAVO)
vom 25. Mai 1994 (GVOBl. MV. S. 645)

•  Zum Wasserverkehrsgesetz
Verordnung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung der dem
öffentlichen Verkehr zugänglichen Privathäfen in Mecklenburg-Vorpommern
(HafAbgVO M-V)
vom 27. Februar 1995 (GVOBI. M-V. S. 118)

•  Kostenverordnung für Amtshandlungen der Wasserwirtschaftsverwaltung
(Wasserwirtschafts-Kostenverordnung - WaKostVO)
vom 28. März 1995 (GVOBl. MV. S. 164)

•  Zu § 107 WG Zuständigkeiten
Erste Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der
Wasserwirtschaft (1. WaZustVO)
vom 01. Dezember 1994 (GVOBI. MV. 1995 S. 35)

•  Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser
(Kommunalabwasserverordnung – KabwVO M-V)
vom 15. Dezember 1997 (GVOBI. MV 1998 S. 25)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Neuorganisation der staatlichen Umweltverwaltung
Bek. der Umweltministerin vom 29. Mai 1991 – VIII/170 – (Amtsblatt MV S. 509)

•  Aufforderung des Umweltministers (Oberste Wasserbehörde) zur Anmeldung
alter Wasserrechte und alter Wasserbefugnisse
Bek. des Umweltministers vom 20. September 1993 (AmtsBl. M-V. S. 1758)

•  Richtlinien zur Förderung von wasserwirtschaftlicher Vorhaben (FöRiWas) -
korrigierte Fassung
Erlaß des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt
vom 8. Oktober 1997 (AmtsBl. M-V S. 1280)

•  Zu § 19 LWaG Wasserschutzgebiete
Einführungserlaß zum DVGW Arbeitsblatt W 101 “Richtlinie für
Trinkwasserschutzgebiete, I. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser”
Erlaß des Umweltministers vom 26. November 1993 (AmtsBI. M-V S. 1831)



 Planung und Ausführung von Abwassersystemen  Seite 18 von 40

 

 

 Stand 01.05.1999 Kapitel 2 / Anhang 1

 

•  Einführungen von amtlichen Vordrucken nach § 17 Abs. 5 des Wassergesetzes
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) über die Erklärung zum
Wasserentnahmeentgelt
Bek. der Umweltministerin vom 26. März 1993 (AmtsBl. M-V. S. 858)

•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)
Erlaß des Innenministers vom 25. Januar 1993 (AmtsBl. M-V S. 594)

•  Vollzug der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen und über Fachbetriebe
(Anlagenverordnung - Verwaltungsvorschrift - VVAwS)
Verwaltungsvorschrift des Umweltministers vom 5. Oktober 1993
(AmtsBl. M-V S. 1697)

•  Wasserwirtschaftliche Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften
(Verwaltungsvorschrift JGS-Anlagen - VVJGSA)
Verwaltungsvorschrift des Umweltministers gem. § 4 Abs. 2 der
Anlagenverordnung vom 5. Oktober 1993 (AmtsBl. M-V S. 1731)

•  Zu § 8 LWaG Kleinkläranlagen
Verwaltungsvorschrift über allgemein anerkannte Regeln der Technik für die
Abwasserbahandlung mittels Kleinkläranlagen
(Kleinkläranlagen - Verwaltungsvorschrift - KKA-VwV-)
Erlaß des Umweltministers vom 7. Dezember 1993 (AmtsBl. M-V. 1994 S. 157)

•  Zu § 7a WHG Abwasser VwV Anhang 50 - Zahnbehandlung
Vereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der
Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern über Abwassereinleitungen aus
Zahnarztpraxen und Zahnarztkliniken
Bekanntmachung des Umweltministers vom 30. März 1994 (AmtsBl. M-V. S.
520)

•  Zu § 324 ff. StGB Umweltstraftaten
Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden bei
der Bekämpfung von Verstößen gegen die Umwelt
Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 18. April 1994 (AmtsBl. M-V. S. 541)

•  Verwaltungsvorschrift zu Durchführung der Klärschlammverordnung
(VwV-AbfKlärV)
Erlaß des Umweltministers und des Landwirtschaftsministers
vom 26. Oktober 1994 (AmtsBl. M-V S. 1133)

•  Verwaltungsvorschrift über die Zulassung und das Verfahren bei der Zulassung
von Pflanzenkläranlagen
(Pflanzenkläranlagen-Verwaltungsvorschrift - PKA - VwV)
Erlaß des Umweltministers vom 26. September 1994 (AmtsBl. M-V. S. 1052)

•  Formulare für Abwasserabgaben
Bekanntmachung des Umweltministers vom 14. März 1994 (ABl. S. 311)

•  Verwaltungsvorschrift über das Führen sowie Inhalt und Form des
Wasserbuches
(VV Wasserbuch)
Bekanntmachung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt
vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. M-V. S. 734)
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Niedersachsen

•  Gesetze

•  Niedersächsisches Wassergesetz (NdsWG)
Neufassung vom 20. August 1990 (Nds. GVBl. S. 371),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 1998 (Nds. GVBl. S. 347).

•  Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz
(Nds. AGWVG)
vom 6. Juni 1994 (Nds. GVBl. S. 238),
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 1996 (Nds. GVBl. S. 49)

•  Niedersächisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz
(Nds. Ag AbwAG)
Neufassung vom 27. Juni 1992 (Nds.GVBl.S.183)

•  Verordnungen

•  Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts ZustVO
(NWG)
vom 24. April 1990 (Nds. GVBl. S. 144),
zuletzt geändert durch VO vom 23. Oktober 1997 (Nds. GVBl. S. 434)

•  Verordnung über die Qualitätsanforderungen an Fischgewässer
(Fischgewässerqualitätsverordnung)
vom 5. September 1997 (Nds. GVBl. S. 407)

•  Verordnung über die Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer
(Muschelgewässerqualitätsverordnung)
vom 5. September 1997 (Nds. GVBl. S. 414)

•  Verordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten von Abwasser mit
gefährlichen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen
(Indirekteinleiterverordnung)
vom 10. Oktober 1990 (GVBl. S. 451)

•  Verordnung über Zuweisungen an kommunale Körperschaften aus der
Abwasserabgabe
vom 12. April 1984 (Nds. GVBl. S. 113)

•  Verordnung über staatlich anerkannte Untersuchungsstellen für
Abwasseruntersuchungen und für Wasseruntersuchungen der abfallrechtlichen
Überwachung
vom 24. Februar 1995 (GVBl. S.43)

•  Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser
vom 23. Oktober 1997 (Nds. GVBl. S. 434)

•  Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten
(SchuVO (NI))
vom 24. Mai 1995 (Nds. GVBl. S. 133)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung
vom 12. Mai 1997 (Nds. GVBl. Nr. 8 S. 127)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS)
vom 17. Dezember 1997 (Nds. GVBl. S.549)
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•  Verordnungen über das Aufbringen von Gülle und Geflügelkot
(Gülleverordnung)
vom 9. Januar 1990 (GVBl. S. 9)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Ausführungsbestimmungen zur Indirekteinleiterverordnung; Genehmigung von
Einleitungen aus Betriebsstätten mit regelmäßigem Anfall von mineralölhaltigem
Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen
RdErl. d. MU v. 30. September 1992 (Nds. MBl. S. 1405)

•  Ausführungsbestimmung zur Indirekteinleiterverordnung - Genehmigung von
Abwassereinleitungen aus Zahnarztpraxen in öffentliche Abwasseranlagen -
RdErl. d. MU v. 18. Dezember 1991 (Nds. MBl. 1992 S. 119)

•  Allgemeine Rahmen-Verwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an das
Einleiten von Abwasser in Gewässer - Rahmen-AbwasserVwV -
RdErl. d. MU v. 1. Juni 1993 (Nds. MBl S. 653),
v. 28. April 1994 (Nds. MBl. S. 544) und
vom 15. November 1995 (Nds. MBl. 1996 S. 64)

•  Aufstellung von Dringlichkeitslisten für die Mittelvergabe aus dem Aufkommen
der Abwasserabgabe - hier: Anmeldung
RdErl. des Nds. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
vom 9. März 1993 (Nds. MBl. S.254)

•  Vollzug des Abwasserabgabengesetzes; Einführung landeseinheitlicher
Vordrucke für Erklärungen oder Anzeigen
RdErl. d. MU v. 1. November 1993 (Nds. MBl. S. 1295)

•  Ausgleichszahlungen gemäß § 51a NWG für das Jahr 1992; Verbote und
Beschränkungen für Pflanzenschutzmittel in Wasserschutzgebieten; Erstattung
von Ausgleichszahlungen in Wasserschutzgebieten gemäß Artikel II Abs. 4 des
Achten Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes
Rd-Erl. d. MU v. 7. Juni 1993 (Nds. MBl. S. 654)
Ausgleichszahlungen ab 1993: RdErl. d. MU v. 26. April 1994
(Nds. MBl. S. 980)

•  Bekanntmachung von Vordrucken für die nach § 47b Abs. 3 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) abzugebende Erklärung der
Gebührenpflichtigen über Wasserentnahmen
Bek. d. MU v. 3. August 1992 (Nds. MBl. S. 1150)

•  Vollzug der §§ 47 bis 47 h NWG; Anwendung der Abgabenordnung (AO) nach
§ 47 d. NWG; Regelung von Zuständigkeiten und Zustimmungsvorbehalten für
Stundung, Billigkeitsmaßnahmen, Absehen von der Festsetzung der Gebühr,
Festsetzung der Säumniszuschläge und Stundungszinsen nach den §§ 156,
163, 222, 227, 234 und 237 bis 240 AO
RdErl. d. MU v. 1. Juni 1993 (Nds. MBl. S. 878), geändert d. RdErl. v.
20. Juli 1995 (Nds. MBl. S. 1070)

•  Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen wassergefährdender Stoffe (VVAwS)
Gemeinsamer Runderlaß vom 17. Mai 1985 (Nds. MBl. S. 422),
geändert durch Runderlaß vom 24. Januar 1986 (Nds. MBl. S. 184)

•  Anforderungen zur technischen Ausführung von Abfüllplätzen an Tankstellen -
Technische Regel Anlagenverordnung Nr. 2.1 (TR-VAwS 2.1)
Runderlaß vom 29. Januar 1992 (Nds. MBl. S. 421),
geändert durch Runderlaß vom 6. Juli 1994 (Nds. MBl. S. 1092)
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•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)
Bekanntmachung vom 31. März 1993 (Nds. MBl. S. 440)

•  Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von Gülle, Jauche und
Silagesickersäften; wasserwirtschaftliche Anforderungen
Gemeinsamer Runderlaß vom 28. April 1995 (Nds. MBl. S. 903),
geändert durch Runderlaß vom 28. Oktober 1996 (Nds. MBl. S. 33)

•  DAfStB-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"
Gemeinsamer Runderlaß vom 12. März 1997 (Nds. MBl. S. 469)

•  Durchführung der Verordnung über staatlich anerkannte Untersuchungsstellen
für Abwasseruntersuchungen und für Wasseruntersuchungen der
abfallrechtlichen Überwachung
Erl. d. MU vom 6. Juli 1995 (Nds. MBl. S. 1086)

•  Vollzug der §§ 47 bis 47 h NWG; Anwendung der Abgabenordnung (AO) nach
§ 47 d NWG; Regelung von Zuständigkeiten und Zustimmungsvorbehalten für
Stundung, Billigkeitsmaßnahmen, Absehen von der Festsetzung der Gebühr,
Festsetzung der Säumniszuschläge und Stundungszinsen nach den §§ 156,
222, 227, 234 und 237 bis 240 AO
RdErl. d. MU v. 01. Juni 1993 (Nds. MBI. S. 878), geändert durch RdErl. vom
20. Juli 1995 (Nds. MBI. S. 1070)

•  Behördliche Untersuchungen von Abwassereinleitungen und
Wasseruntersuchungen der abfallrechtlichen Überwachung
RdErl. d. MU v. 15. September 1995 (Nds. MBl. S. 1233)

•  Behandlung von Grundwasserschäden
RdErl. d. MU v. 31. August 1994 (Nds. MBI S. 1312)
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Nordrhein-Westfalen

•  Gesetze

•  Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG)
vom 25. Juni 1995 (GV.NW. S. 926)

•  Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände
(Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405)
im Lande Nordrhein-Westfalen (NRW AGWVG)
vom 7. März 1995 (GV.NW. S. 248)

•  Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Auszug: Abwasserabgaben
vom 25. Juni 1995 (GV.NW. S. 926)

•  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen
(UVPG NW)
vom 29. April 1992 (GV.NW. S. 175)

•  Verordnungen zum LWG

•  Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die
Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in öffentliche
Abwasseranlagen (VGS)
vom 25. September 1989 (GV.NW. S. 564),
geändert durch VO vom 19. Oktober 1991(GV.NW. S. 405)

•  Verordnung über Art und Häufigkeit der Selbstüberwachung von
Abwasserbehandlungen und Abwassereinleitungen
(Selbstüberwachungsverordnung - SüwV)
vom 18. August 1989 (GV.NW. S. 494)

•  Rechtsverordnung über die Freistellung von Abwasserbehandlungsanlagen von
der Genehmigungspflicht (FreistVO)
vom 20. Februar 1992 (GV.NW. S. 100)

•  Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen im Mischsystem und im
Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwV Kan)
vom 16. Januar 1995 (GV.NW. S. 64)

•  Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen
Umweltschutzes (ZustVOtU)
vom 14. Juni 1994 (GV.NW. S.360, ber. S. 546a),
zuletzt geändert durch VO vom 24. Juni 1997 (GV.NW. S. 282, ber. S.261)

•  Fischgewässerverordnung
vom 27. August 1997 (GV. NW. S. 286)

•  Rechtsverordnung über technische Anforderungen für die Verminderung der
Abwasserabgabe bei Einleitung von Niederschlagswasser aus
Mischkanalisationen
vom 17. Dezember 1981 (GV.NW. 1982 S. 12)

•  Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai
1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser
(Kommunalabwasserverordnung -KomAbwV)
vom 30. September 1997 (GV.NW. S. 372)

•  Qualitätsanforderungen an Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung
vom 29. April 1997 (GV. NW. S. 92)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und
über Fachbetriebe (VAwS)
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vom 12. August 1993 (GVBl. S.676),
geändert durch Verordnung vom 10. Oktober 1994 (GVBl. S. 958, ber. S. 1013)

•  Verordnung über das Aufbringen von Gülle und Jauche (Gülleverordnung)
vom 13. März 1984 (GV.NW. S. 210)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Grundsätze für die Planung und die Bauausführung von Abwasseranlagen im
ländlichen Raum
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 7. August 1996 (MBl. NW S. 1551)

•  Allgemeine Güteanforderungen für Fließgewässer (AGA) - Entscheidungshilfe
für die Wasserrechtsbehörden in wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 14. Mai 1991 (MBl. NW S. 863, berichtigt durch RdErl. vom 12.11.1991
(MBl. NW S. 1821)

•  Verwaltungsvorschrift über die Genehmigung von Abwassereinleitungen aus
Betriebsstätten zur Instandhaltung, Entkonservierung und Reinigung von
Fahrzeugen in öffentliche Abwasseranlagen
Des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 29. August 1990 (MBl. NW. S.1300)

•  Zu § 53 LWG
Verwaltungsvorschrift über die öffentliche Abwasserbeseitigung durch
Abwassereinleitung mittels Druckentwässerung
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 18. April 1994 (MBl. NW S. 602)

•  Zu den §§ 58 und 59 LWG
Verwaltungsvorschrift über die Genehmigung der Einleitung von Abwasser aus
Chemischreinigungen in öffentliche Abwasseranlagen
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 8. Februar 1991 (MBl. NW S. 273)

•  Zu § 60 a LWG
Zulassung von Stellen zur Untersuchung von Abwasser bei
genehmigungspflichtigen Indirekteinleitungen nach § 60 a Landeswassergesetz
(LWG)
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 17. März 1992 (SMBl. NW. S. 770) in der Fassung vom 18. Mai 1992
(MBI. NW. S. 998)

•  Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Aufkommen der
Abwasserabgabe für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der
Gewässergüte (RichtlVerwAbwAbG)
Rd.Erl. des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes
NW vom 13. Mai 1983 (MBl. NW S.854), geändert durch RdErl. vom
24. Mai 1984 (MBl. NW S.681)

•  Zuordnung der Klärschlammentwässerung
Zuordnung von Klärschlammentwässerung und Verbrennungsanlagen zum
Wasser-, Immissionsschutz- und Abfallrecht
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 17. Juli 1992 (MBI. S. 1152)

•  Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Klärschlammverordnung (AbfKlärV)i
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 27. April 1995 (Mbl. NW S. 674)
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•  Zu § 50 LWG
Richtlinie für die Rohwasserüberwachung von Grundwasser, Quellwasser,
Uferfiltrat und angereichertem Grundwasser nach § 50 des
Landeswassergesetzes NRW (Rohwasserüberwachungsrichtlinie)
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft von
12. März 1991 (SMBL. NW. S. 770) in der Fassung von 8. Dezember 1992
(MBL.NW. S. 315)

•  Hinweise zur Anwendung der EG-Umweltinformationsrichtlinie
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 28. Januar 1993 (MBL.NW. S. 561)

•  Förderung der Gewässerunterhaltung
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der
Gewässerunterhaltung
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 1. August 1992 (MBl.NW 1993 S. 1192),
geändert durch RdErl. v. 1. Januar 1994 (MBl. NW. S. 340)

•  Kleinkläranlagen als Dauerlösung für die Abwasserbeseitigung für Grundstücke
außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 6. Dezember 1994 (MBl. NW 1995 S. 92)

•  Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 3. Januar 1995 (MBI. NW. S. 250)

•  Anforderungen an die öffentliche Niederschlagsentwässerung im
Mischverfahren
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 3. Januar 1995 (MBI. NW. S. 254)

•  Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge bei
Einleitung von mit Niederschlagswasser vermischten Schmutzwasser
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 4. Februar 1991 (MBI. NW. S. 281)

•  Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der "Initiative
ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft NRW"
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom
13. Dezember 1996 (MBl. NW. 1997 S. 20, ergänzt MBl. NW. 1997 S. 332)

•  Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der
Anlage von Uferrandstreifen
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v.
6. Juni 1990 (GMBI. NW. 7861),
geändert durch Rd. Erl. v. 30. Juni 1995 (MBI. NW. S. 1171)

•  Programme für die Gewährung von Finanzhilfen des Landes Nordrhein-
Westfalen
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v.
2. Juli 1990 (SMBI. NW. S. 772),
geändert durch Rd. Erl. v. 8. August 1995 (MBI. NW. S. 1413)

•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)
RdErl. des Ministeriums für Bauen und Wohnen
vom 14. Oktober 1992 (SMBl. NW 23236)
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•  Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Verordnung über Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe - Anlagenverordnung
(VV-VAwS)
Gem. RdErl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
und des Ministeriums für Bauen und Wohnen
vom 28. November 1994 (MBl. NW 1995 S. 44),
geändert durch Gem. Rd.Erl. vom 14. August 1996 (MBl. NW S. 1579)

•  Zusammenstellung der Bauartzulassungen nach § 19h Abs. 1 Satz 2
Wasserhaushaltsgesetz
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 30. März 1996 (MBl. NW. S. 718)

•  Wasserwirtschaftliche Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle und Silagesickersäften
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 27. Januar 1995 (MBI. NW.S 365)

•  Verwenden wassergefährdender Stoffe im Netzbereich der
Elektroversorgungsunternehmen
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 2. März 1995 (MBI. NW.S 436)

•  Zusammenstellung der Anerkennungen als Sachverständigen-Organisation
gemäß § 22 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 30. März 1996 (ABl. NW S. 732)

•  Merkblatt JGS
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 8. August 1996 (MBl. NW. S. 1578)

•  Hinweise zur Abwasserabgabe für Kleineinleiter
Informationsbrief vom 22. Mai 1989

•  Dritte Novelle des Abwasserabgabengesetzes
Informationsbrief vom 22. November 1990

•  Verrechnung der Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung von
Abwasserbehandlungsanlagen mit der Abwasserabgabe
Informationsbrief vom 16. August 1991
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Rheinland-Pfalz

•  Gesetze

•  Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG)
vom 14. Dezember 1990 (GVBl. 1991 S. 11),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 1995 (GVBl. S. 69).

•  Landesgesetz zur Ausführung des Wasserverbandesgesetzes (AGWVG)
vom 14. Juli 1993 (GVBl. S. 394)

•  Landesgesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes
(Landesabwasserabgabengesetz - LAbwAG)
vom 22. Dezember 1980 (GVBl. S. 258),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. September 1993 (GVBl. S. 473)

•  Verordnungen zum LWG

•  Landesverordnung über die Genehmigungspflicht für das Einleiten von
Abwasser mit gefährlichen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen
(Indirekteinleiterverordnung - IndVO -)
vom 13. August 1992 (GVBl. S. 297)

•  Süßwasserqualitätsverordnung
vom 9. Juli 1997 (GVBl. S. 244)

•  Landesverordnung über die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen
(EÜVOA)
vom 30. März 1990 (GVBl. S. 87),
geändert durch Verordnung vom 25. März 1994 (GVBl. S. 238)

•  Landesverordnung über die Beseitigung von kommunalem Abwasser
(KomAbwVO)
vom 27. November 1997 (GVBl. S. 441)

•  Landesverordnung über die Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer
für die Trinkwassergewinnung
vom 19. Februar 1997 (GVBl. S. 59)

•  Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS -)
vom 1. Februar 1996 (GVBl. S. 121)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Ausführung der Landesverordnung über die Eigenüberwachung von
Abwasserbehandlungsanlagen
vom 10. Oktober 1990 (MinBl. S. 375)

•  Bestellung von Gewässerschutzbeauftragten nach § 21a des
Wasserhaushaltsgesetzes
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt vom 6. Oktober 1987
(MinBI. S. 415), geändert durch VwV vom 30. Oktober 1992 (MinBI. S. 424)

•  Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen
(Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung - FöRiWWV)
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt
vom 3. November 1992 (MinBI. S.425),
geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 3. Januar 1996 (MinBl. S. 20)
- Geltungsdauer verlängert bis 31. Dezember 1998 -

•  Verlängerung der Geltungsdauer von Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und Forsten
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vom 6. Dezember 1995 (MinBl. S. 542), vom 22. November 1996 (MinBl. S.
496) und des Ministeriums für Umwelt vom 25. November 1992 (MinBl. S. 475)

•  Gewässer- und Bodenverunreinigung
Durchführung gewässeraufsichtlicher Maßnahmen bei Gewässer- und
Bodenverunreinigungen
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt
vom 10. September 1993 (MinBl. S. 421)

•  Verwaltungsvorschrift zur Ausführung der Landesverordnung über die
Eigenüberwachung von Abwasserbehandlungsanlagen
vom 10. Oktober 1990 (Min.Bl. S. 375)

•  Verwaltungsvorschrift über die Verwendung des Aufkommens aus der
Abwasserabgabe
vom 26. Oktober 1982 (753-03.00 MBl. S. 508),
zuletzt geändert durch VwV vom 12. Oktober 1984 (MBl. S. 433)
– Geltungsdauer verlängert bis 31. Dezember 1998 -

•  Abwasserbeseitigung in Rheinland-Pfalz
Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 8. Dezember 1993
(MinBI. S. 566)

•  Hinweise zum Einsatz von Pflanzenkläranlagen für die biologische Behandlung
von Abwasser
Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Forsten
vom 31. Januar 1995 (MinBl. S. 103)

•  Vollzug der Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt
vom 12. Januar 1994 (MinBl. S. 59)
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Saarland

•  Gesetze

•  Saarländisches Wassergesetz (SWG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03. März 1998 (ABI. S. 306)

•  Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz)
vom 10. Februar 1937,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Januar 1994 (Amtsbl. S. 509)

•  Verordnungen zum SWG

•  Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
wassergefährdender Stoffe (VAwS)
vom 16. Mai 1991 (Amtsbl. S. 790)

•  Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasserbehandlungsanlagen
(Eigenkontrollverordnung - EKVO)
vom 18. Februar 1994 (Amtsbl.S. 638)

•  Verordnungen über die Genehmigungspflicht für das Einleiten von Abwasser
mit gefährlichen Stoffen in öffentliche Abwasseranlagen (VGS)
vom 18. Dezember 1990 (ABl. des Saarlandes S. 1362)

•  Verordnung über die Qualität von schutz- oder verbesserungsbedürftigem
Süßwasser zur Erhaltung des Lebens der Fische (Saarländische
Fischgewässerqualitätsverordnung – SaarlFischGewV)
vom 15. Oktober 1997 (ABl. S. 1070)

•  Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser
vom 15. Oktober 1997 (ABl. S. 1066)

•  Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern zum
Zweck der Trinkwasserversorgung
vom 2. April 1997 (ABl. S. 338)

•  Verordnung über Wasser- und Bodenverbände
i. d. F. vom 05. Februar 1997 (Amtsbl. S. 258)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Richtlinie für die Gewährung von Finanzhilfen des Saarlandes für den Bau von
Abwasseranlagen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
vom 8. November 1993 (GMBl. S. 403)

•  Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur
ökologischen Optimierung der Abwasserableitung und -behandlung (Opti-Was)
vom 1. Juli 1996 (GMBl. S. 194)

•  Verwaltungsvorschrift zur Beschleunigung umweltrechtlicher
Zulassungsverfahren
(VwV-Verfahrensbeschleunigung Umwelt)
vom 7. Juli 1993 (GMBl. S. 312)
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Sachsen

•  Gesetze

•  Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)
vom 23. Februar 1993 (SächsGVBl. S. 201),
geändert durch Gesetz vom 4. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1261)

•  Gesetz über das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen
(Indirekteinleitergesetz - IndEinlG)
vom 2. Juli 1991 (GBl. Sachsen S. 233)

•  Abwasserabgabengesetz des Freistaates Sachsen (SAbwAG)
vom 19. Juni 1991 (GBl. Sachsen S. 156)

•  Verordnungen zum Sächsischen Wassergesetz

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über Zuständigkeiten bei der Durchführung
wasserrechtlicher Vorschriften (ZuVO SächsWG)
vom 22. April 1993 (SächsGVBl. S. 416),
geändert durch Verordnung vom 20. Juli 1993 (SächsGVBl. S. 884)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über Schutzbestimmungen und Ausgleichsleistungen für
erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten
(Sächsische Schutz- und Ausgleichsverordnung für die Land- und
Forstwirtschaft - SächsSchAVO)
vom 30. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1178)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über die Wasserentnahmeabgabe nach § 23 Sächsisches
Wassergesetz (WEAVO)
vom 10. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1444)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über Art und Häufigkeit der Eigenkontrolle von
Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (Eigenkontrollverordnung -
EigenkontrollVO)
vom 7. Oktober 1994 (SächsGVBl. S. 1592)

•  Zu § 104 SächsWG Hochwassernachrichten
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über den Hochwassernachrichtendienst im Freistaat
Sachsen (HWNDV)
vom 14. Oktober 1993 (SächsGVBI. S. 1012)

•  Zu § 129 SächsWG Bautechnische Prüfungen
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über bautechnische Prüfungen von wasserwirtschaftlichen
Anlagen (BauTechPrüfVO)
vom 17. Januar 1995 (Sächs.GVBl. S. 91)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung zur Umsetzung der Richtlinie 76/160/EWG über die Qualität
der Badegewässer
(Sächsische Badegewässer-Verordnung - SächsBadgewV)
vom 5. Juni 1997 (SächsGVBl. S. 464)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung zur Umsetzung der Richtlinie 78/659/EWG über die Qualität
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von Süßwasser, das schutz- und verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von
Fischen zu erhalten
(Sächsische Fischgewässerverordnung - SächsFischgewV)
vom 3. Juli 1997 (SächsGVBl. S. 494)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die
Behandlung von kommunalem Abwasser (VOkomAbw) Verordnung,
kommunale Abwasser,
VOkomAbw (SA)
vom 3. Mai 1996 (SächsGVBl. S. 180)

•  Trinkwassergewinnungsverordnung (SächsTWGewVO)
vom 22. April 1997 (SächsGVBl. S. 400)

•  Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landes-
entwicklung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(SächsVAwS)
vom 28. April 1994 (SächsGVBl. S. 966)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung zum stufenweisen Ausbau der Abwasserbehandlung
(StAdA)
vom 1. März 1993 (Sächs. Amtsblatt S. 606)

•  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über das Einleiten von Abwasser in öffentliche
Abwasseranlagen (VwV-IndEinlG)
vom 12. Mai 1993 (Sächs. Amtsblatt S. 726)

•  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über die Anforderungen an die Planvorlage für
wasserwirtschaftliche Vorhaben (VwV Planvorlagen)
vom 1. November 1995 (Sächs. Amtsblatt S. 1312)

•  Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FRW 1997)
vom 12. Juni 1997 (Sächs.Amtsbl. S. 795),
ber. am 5. August 1997 (Sächs.Amtsbl. S. 954)

•  Qualität der Badegewässer
vom 5. Juni 1997 (Sächs.Amtsbl. S. 738)

•  Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen (RL-
Nr.: 09/97
vom 12. Januar 1998 (Sächs.Amtsbl. S. 437)

•  Fischgewässer
vom 3. Juli 1997 (Sächs.Amtsbl. Sonderdruck Nr. 10. S. 355)

•  Genehmigung und Überwachung baulicher Anlagen der Wasserwirtschaft
Gem. Erlaß der Staatsministerien für Umwelt und Landesentwicklung und des
Innern vom 27. April 1993 (Sächs. Amtsbl. S. 684)

•  Zu § 104 SächsWG und HWNDV Hochwassernachrichten
Verwaltungsvorschrift des Säch. Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung zur Hochwassermeldeordnung - (HWMO)
vom 20. November 1993 (Sächs. Amtsbl. S. 1373),
geändert durch Bek. v. 08. Dezember 1997 (Sächs. Amtsbl. 1998, Sonderdr. 1,
S. 1)
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•  Verwaltungsvorschrift des Sächs. Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit
über die Förderung der Errichtung oder Wiederinbetriebnahme sowie Moderni-
sierung kleiner Wasserkraftanlagen
(Förderprogramm kleine Wasserkraftanlagen)
vom 1. September 1994 (Sächs. Amtsbl. S. 1349)

•  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung zur Erhebung der Abwasserabgabe
vom 8. Dezember 1992 (Sächs. Amtsblatt 1993, S. 569)
– Geltungsdauer verlängert bis 31. Dezember 2001 –

•  Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über den Abschluß von öffentlich-rechtlichen Verträgen
nach der Sächsischen Schutz- und Ausgleichsverordnung für die Land- und
Forstwirtschaft (SächsSchAVO)
vom 3. September 1996 (Sächs. Amtsbl. S. 962)

•  Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis zu
1000 Liter; Erlaß des Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung
vom 21. Oktober 1992 (Sächs. Amtsbl. S.29)

•  Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)
Bekanntmachung des Staatsministeriums des Inneren
vom 9. August 1994 (Sächs. Amtsbl. S.1298)

•  Anzeigevordruck
Verwendung eines Vordrucks zur Erfüllung der Anzeigepflicht bei Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen mit Regelung zur Selbsteinstufung
von wassergefährdenden Stoffen
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung vom 1. Oktober 1996 (Sächs. Amtsbl. S. 1022)

•  Richtlinien für Rohrleitungen zum Befördern gefährdender Flüssigkeiten
Gem. Erlaß des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des
Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung vom 20. Januar 1994
(Sächs. Amtsbl. S. 667)

•  Heizölverbraucheranlagen einfacher oder herkömmlicher Art für private
Haushalte und vergleichbare gewerbliche Zwecke
Bekanntmachung des Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung
vom 1. September 1994 (Sächs. Amtsbl. S. 1262)

•  Tankstellen einfacher oder herkömmlicher Art
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung vom 1. Juli 1995 (Sächs. Amtsbl. S. 1076)

•  Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung vom 15. Januar 1997 (Sächs. Amtsbl. S. 271)

•  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landesentwicklung über die Errichtung einer Staatlichen
Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) vom 30. Jan. 1995 (Sächs. Amtsbl. S. 438)

•  Förderung der Altlastenbehandlung
vom 13. August 1997 (Sächs.Amtsbl. S. 980)

•  Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Landwirtschaft,
Ernährung und Forsten für den Vollzug der Verordnung über die Grundsätze
der guten fachlichen Praxis beim Düngen (VwVDüngeVO)
vom 29. September 1997 (Sächs. Amtsblatt S. 1093)
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Sachsen-Anhalt

•  Gesetze

•  Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WGLSA)
vom 31. August 1993 (GVBl. LSA S. 477),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 1997 (GVBl. LSA S. 540)

•  Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz
(AG AbwAG)
vom 25. Juni 1992 (GVBl. LSA S. 580),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 1994 (GVBl. LSA S. 710)

•  Verordnungen

•  Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des
Wasserrechts (Wasser-ZustVO)
vom 16. September 1997 (GVBl. LSA S. 847)

•  Verordnung über den Hochwassermeldedienst (HWMVO)
vom 18. August 1997 (GVBl. LSA S. 778)

•  Verordnung über die Qualität von schutz- oder verbesserungsbedürftigem
Süßwasser zur Erhaltung des Lebens von Fischen
(Fischgewässerqualitätsverordnung - FischVO)
vom 26. September 1997 (GVBl. LSA S. 860)

•  Indirekteinleiterverordnung (IndEinlVO)
vom 10. September 1997 (GVBl. LSA S. 843)

•  Verordnung über kommunales und Industrieabwasser bestimmter Branchen
(Kommunalabwasserverordnung - KomAbwVO)
vom 18. November 1997 (GVBl. LSA S. 970)

•  Verordnung über die Qualitätsanforderungen an oberirdische Gewässer für die
Trinkwassergewinnung und deren Überwachung
vom 17. April 1997 (GVBl. LSA S. 484),
ber. am 14. Mai 1997 (GVBl. LSA S. 513)

•  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(VAwS LSA)
vom 25. Januar 1996 (GVBl. LSA, S. 58), geändert durch Verordnung vom 5.
Dezember 1997 (GVBl. LSA S. 1067)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Richtlinien für den Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas 1992)
RdErl. des MU vom 7. Januar 1993 (MBI. LSA S. 649)

•  Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von
wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 1992)
RdErl. des MU vom 7. Januar 1993 (MBI. LSA S. 690)

•  Festlegung, Änderung und Kontrolle von Wasserschutzgebieten im Land
Sachsen-Anhalt
RdErl. des MU vom 22. April 1992 (MBI. LSA S. 631)

•  Aufbau der Umweltverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt
Bek. des MU vom 6. März 1991 (MBI. LSA S. 129),
geändert durch Bek. vom 15. Mai 1995 (MBl. LSA S. 1383)
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•  Gewässeraufsicht; Durchführung von Laboruntersuchungen im Rahmen der
behördlichen Überwachung
RdErl. des MU vom 30. August 1995 (MBI. LSA S. 2168)

•  Richtlinie zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung im
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung des
Naßabbaus von oberflächennahen grundeigenen Bodenschätzen außerhalb
des Bergrechts
RdErl. des MRLU vom 26. Mai 1997 (MBl. LSA S. 1163)

•  Behandlung von häuslichem Abwasser in Pflanzenbeeten
RdErl. des MU vom 22. Januar 1996 (MBI. LSA S. 262)

•  Vollzug des § 151 Abs. 4 und 5 WG LSA - Freistellung von der
Abwasserbeseitigungspflicht
RdErl. des MRLU vom 14. November 1996 (MBl. LSA S. 538)

•  Formulare für Abwasserabgaben in Sachsen-Anhalt
RdErl. des MRLU vom 8. Oktober 1996 (MBl. S. 2143)

•  Formblatt für einen Antrag gemäß § 1 Abs. 4 der Indirekteinleiterverordnung
Bek. des MRLU vom 6. Oktober 1997 (MBl. LSA S. 1833)

•  Heizölverbraucheranlagen einfacher oder herkömmlicher Art
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 21. Mai 1996 (MBl. LSA S. 1508)

•  Tankstellen einfacher oder herkömmlicher Art
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 21. Mai 1996 (MBl. LSA S. 1509)

•  Merkblätter "Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen"
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 17. Mai 1996 (MBl. LSA S. 1512)

•  Anlagenverordnung
Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Verordnung über Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VV VawS LSA).
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
vom 4. März 1997 (MBl. LSA S. 789)

•  Freier Zugang zu Umweltinformationen
hier: Gebühren
RdErl. des MU vom 10. November 1994 (MBI. LSA S. 2687)

•  Durchführung des Abfallgesetzes und der Klärschlammverordnung; Verwertung
von Klärschlamm in der Landwirtschaft und im Gartenbau
Gem RdErl. des MU vom 27. Januar 1994 (MBI. LSA S. 628)

•  Aufgaben bei der vorhabenbegleitenden Umweltverträglichkeitsprüfung in
Sachsen-Anhalt
RdErl. des MU vom 11. April 1996 (MBI. LSA S. 1253)

•  Zuständigkeiten im Bereich Wasserstraßen, Häfen und Fähren
RdErl. des MWV vom 6. Oktober 1997 (MBl. LSA S. 1939)
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Schleswig-Holstein

•  Gesetze

•  Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz - LWG)
vom 7. Februar 1992 (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 81, ber. 1993, S. 383),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Oktober 1996 (GVOBl. Schl.-H. S.
652) und durch Gesetz vom 23. Januar 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 37)

•  Gesetz über die Erhebung einer Grundwasserentnahmeabgabe
(Grundwasserabgabengesetz - GruWAG)
vom 14. Februar 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 141)

•  Ausführungsgesetz zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (AGWVG)
vom 21. März 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 115)

•  Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG)
Neufassung vom 13. November 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 545),
ber. 1991 S. 257,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 1997 (GVBl. Schl.-H. S. 478)

•  Verordnungen zum LWG

•  Landesverordnung über die Zulassung von Abwasseruntersuchungsstellen
(ZAVO)
vom 24. November 1980 (GVOBl. Schl.-H. S. 358,
i. d. F. vom 19. August 1986, GVOBl. S. 194)

•  Landesverordnung über die Beseitigung von kommunalem Abwasser
(KomAbwVO)
vom 1. Juli 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 357)

•  Landesverordnung über die Qualität von Fisch- und Muschelgewässern
(Fisch- und Muschelgewässerverordnung - FMGVO)
vom 4. Juli 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 361)

•  Landesverordnung über die Errichtung von Staatlichen Umweltämtern und zur
Änderung von Rechtsvorschriften
vom 2. Dezember 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 478)

•  Landesverordnung über die Genehmigung für das Einleiten von Abwasser mit
gefährlichen Stoffen in Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung - IndEVO)
vom 17. August 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 466)

•  Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und von
Abwassereinleitungen (Selbstüberwachungsverordnung - SüVO)
vom 4. März 1987 (GVBl. Schl.-H. S. 77),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Januar 1990 (GVBl. S. 48)

•  Landesverordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen
Gewässern zum Zwecke der Trinkwasserversorgung
vom 17. Februar 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 101)

•  Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (Anlagenverordnung - VAwS)
vom 29. April 1996 (GVBl. S. 448, ber. S. 592)

•  Landesverordnung über die federführende Behörde nach § 14 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
vom 15. Januar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 67), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 13. Oktober 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 335)
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•  Landesverordnung über Gewässerpflegepläne
(Gewässerpflegeplanverordnung – GewPflPlVO)
vom 17. Juni 1998 (GVBl. Schl.-H. S. 213)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Freier Zugang zu Informationen über die Umwelt
Erlaß des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung
vom 4. Dezember 1992 (Amtsbl. Schl.-H. S. 871),
geändert durch Erlaß vom 21. April 1993 (Amtsbl. S. 426)

•  Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur
Regenwasserbehandlung bei Trennkanalisation
Bekanntmachung des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung
vom 25. November 1992 (Amtsbl. Schl.-H. S. 829)

•  Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Ausgleichszahlungen in
Wasserschutzgebieten nach § 19 Abs. 4 WHG und § 104 Abs. 5 LWG
Bekanntmachung des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung
vom 26. März 1993 (Amtsbl. Schl.-H. S. 389)

•  Satzungsmuster für Wasser- und Bodenverbände
Bekanntmachung des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung
vom 10. Mai 1993 (Amtsbl. Schl.-H. S. 504)

•  Verwaltungsvorschriften zur Umlage des Unterhaltungsaufwandes auf die
Unterhaltspflichtigen gemäß § 43 Abs. 2 Landeswassergesetz
Bekanntmachung des Ministers für Natur und Umwelt vom 21. Dezember 1993
(Amtsbl. Schl.-H. 1994, S. 14)

•  Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Indirekteinleiter-Verordnung
(VwV-IndEVO)
Bekanntmachung der Ministerin für Natur und Umwelt
vom 9. Januar 1995 (Amtsbl. Schl.-H. S. 108)

•  Richtlinien für die Verwendung des Aufkommens der Abwasserabgabe für
Maßnahmen zur Verbesserung oder Erhaltung der Gewässergüte nach § 13
des Abwasserabgabengesetzes
Bekanntmachung des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung
vom 1. Januar 1989

•  Satzungsmuster zur Abwälzung der Abwasserabgabe nach dem
Abwasserabgabengesetz
Rd.Erl. des Innenministeriums Schl.-H. vom 10. Oktober 1980
(Amtsbl. Schl.H. S. 648)

•  Richtlinien für Zuwendungen an Baumschulbetriebe in Wasserschutzgebieten
Bekanntmachung der Ministerin für Natur und Umwelt
vom 4. Mai 1994 (Amtsbl. Schl.-H. S. 212),
ber. durch Bek. vom 1. August 1994 (Amtsbl. Schl.-H. S. 446)

•  Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur sparsamen und rationellen
Grundwasserverwendung nach § 7 Grundwasserabgabengesetz in privaten
Haushalten
Bekanntmachung der Ministerin für Natur und Umwelt
vom 6. April 1995 (Amtsbl. Schl.-H. S. 364),
geändert durch Bek. vom 1. Oktober 1997 (Amtsbl. Schl.-H. S. 469)

•  Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur sparsamen und rationellen
Grundwasserverwendung nach § 7 Grundwasserabgabengesetz in Gewerbe
und Industrie
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Bekanntmachung der Ministerin für Natur und Umwelt vom 10. Mai 1996
(Amtsbl. Schl.-H. S. 364), geändert durch Bek. vom 3. September 1998
(Amtsbl. Schl.-H. S. 729)

•  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Technische
Vorschriften für Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis zu 1000
Litern
Bekanntmachung des Ministers für Natur, Umwelt und Landesentwicklung
vom 12. Februar 1993 (Amtsbl. Schl.-H. S. 196)

•  Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Löschwasserrückhaltung
Erlaß des Innenministers vom 9. März 1993 (Amtsbl. Schl.-H. S. 278)

•  Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abfüllplätze von Tankstellen
Bekanntmachung des Ministers für Natur und Umwelt vom 24. September 1993
(Amtsbl. Schl.-H. S. 792)

•  Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Vollzug der Anlagenverordnung
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten
vom 9. Oktober 1996 (Amtsbl. Schl.-H. S. 664, ber. S. 766)

•  Verwaltungsvorschrift für den Vollzug der Verordnung über die Grundsätze der
guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngerverordnung)
Bekanntmachung des Ministerium für ländliche Räume, Landwirtschaft,
Ernährung und Tourismus vom 6. Dezember 1996 (ABl. S. 854)

•  Durchführungsbestimmungen zur Klärschlammverordnung (AbfKlärV) über die
Verwertung von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Böden
Bekanntmachung der Ministerien für Natur und Umwelt vom 23. Januar 1996
(ABl. S. 120)

•  Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Landesverordnung über die Qualität
von Fisch- und Muschelgewässern – VV-FMGVO –
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten vom 17.
Dezember 1997 (Amtsbl. Schl.-H. 1998 S. 13)

•  Richtlinie zur Förderung von Umweltmanagementsystemen
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten vom 3.
September 1998 (Amtsbl. Schl.-H. S. 729)
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Thüringen

•  Gesetze

•  Thüringer Wassergesetz (ThürWG)
vom 10. Mai 1994 (GVBl. S. 445),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1995 (GVBl. S. 413)

•  Thüringer Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz
(Thüringer Abwasserabgabengesetz - ThuerAbwAG)
vom 28. Mai 1993 (GVBl. S. 301),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1995 (GVBl.S.413)

•  Verordnungen

•  Anordnung über die Errichtung und den Sitz der Staatlichen Umweltämter und
Thüringer Verordnung über deren örtliche Zuständigkeit
vom 17. Mai 1997 (GVBl. S. 547)

•  Thüringer Verordnung zur Änderung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der
Wasserwirtschaft
vom 23. Januar 1996 (GVBl. S. 12)

•  Zweite Thüringer Verordnung zur Änderung von Zuständigkeiten auf dem
Gebiet der Wasserwirtschaft
vom 16. September 1996 (GVBl. S. 242)

•  Thüringer Verordnung zur Errichtung des Warn- und Alarmdienstes zum Schutz
vor Wassergefahren (ThürWAWassVO)
vom 1. April 1997 (GVBl. S. 166)

•  Thüringer Verordnung über die Qualitätsanforderungen an Fischgewässer
(Thüringer Fischgewässerverordnung - ThürFischGewVO)
vom 30. September 1997 (GVBl. S. 362)

•  Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die
Behandlung von kommunalem Abwasser (ThürkoAbwVO)
vom 10. Oktober 1997 (GVBl. S. 368)

•  Thüringer Verordnung über die Qualitätsanforderungen an Oberflächenwasser
für die Trinkwassergewinnung (ThürGewQualVO)
vom 20. März 1997 (GVBl. S. 158)

•  Thüringer Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen und über Fachbetriebe (Thüringer Anlagenverordnung - ThürVAwS )
vom 25. Juli 1995 (GVBl. S. 261)

•  Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer
Flüssigkeiten zu Lande (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten – VbF)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937,
ber. BGBI. I 1997 S. 447)

•  Verwaltungsvorschriften

•  Zuwendungen zum Ausbau und zur Unterhaltung an Gewässern zweiter
Ordnung
Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 19.Dezember 1995 (bek. gem. am 16. Februar 1996 StAnz. S. 568)

•  Erlaß des Thüringer Umweltministeriums über die Übertragung von Aufgaben
der Unterhaltung der Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen auf die
Landesanstalt für Umwelt
vom 23. Dezember 1991, 2. Januar 1992 (St.Anz. 1992 S. 151)
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•  Richtlinie zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließgewässern
Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und
Umweltschutz vom 3. April 1996 (StAnz. S. 967)

•  Verwaltungsvorschrift zu den Anforderungen an die Feststellung von
Überschwemmungsgebieten
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und
Umwelt vom 12. Juli 1996 (StAnz. S. 1486)

•  Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen für kommunale Aufgabenträger
der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Thüringen
Richtlinie des Innenministeriums vom 21./29. Oktober 1996 (StAnz. S. 2039),
ergänzt durch Antragsformulare vom 18. Dezember 1996 (StAnz. 1997 S. 47)

•  Thüringer Verwaltungsvorschrift zum Wasserbuch
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und
Umwelt vom 28. August 1996 (StAnz. S. 1705)

•  Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Thüringer Verordnung zur
Einrichtung des Warn- und Alarmdienstes zum Schutz vor Wassergefahren
(Hochwasser-Melde-Ordnung - HWMO) des Ministeriums für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt vom 15. Oktober 1997 (StAnz. S. 2250)

•  Gemeinsame Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt und des Thüringer Innenministeriums zur
Durchführung der Gefahrenabwehr bei Gewässerverunreinigungen
(Gewässerschutz-Alarmrichtlinie)
vom 21./22. Oktober 1997 (StAnz. S. 2149)

•  Verwaltungsvorschrift für den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG)
und des Thüringer Abwasserabgabengesetzes (ThürAbwAG)
- ThürVwVAbwAG –
vom 12./21. Februar 1997 (ThürStAnz. S. 685)

•  Vereinbarung zwischen dem Land Thüringen, vertreten durch das Thüringer
Umweltministerium, und der Landeszahnärztekammer Thüringen, Körperschaft
des öffentlichen Rechts, über den Vollzug des Anhangs 50 - Zahnbehandlung -
zur Allgemeinen Rahmen-Verwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an
das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Rahmen-AbwasserVwV) vom
08.09.1989 nach § 7a Wasserhaushaltsgesetz
vom 16. Januar 1992 (bek. gem. am 7. April 1992 StAnz S. 598)

•  Richtlinie zum Bau und zur schrittweisen Sanierung der kommunalen
Abwasseranlagen in Thüringen - Vollzug des § 7a WHG
Erlaß des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landesplanung
vom 13. Mai/14. Juni 1993 (StAnz S. 970),
geändert durch Erl. vom 12. Februar 1997 (StAnz S. 914)

•  Verwaltungsvorschrift für die Genehmigung des Baus oder der wesentlichen
Änderung von Wasserversorgungsanlagen und Abwasseranlagen
des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 27. Februar 1995 (StAnz. S. 339)

•  Zuwendungen
Richtlinie für die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen und Richtlinie
für die Anpassung der Förderung für vor 1995 gewährte Zuwendungen für
wasserwirtschaftliche Maßnahmen
Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt vom 27.01./03.02.1998 (StAnz. S. 366)
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•  Richtlinie: Hinweise zum Einsatz von Pflanzenkläranlagen für die biologische
Reinigung von häuslichem Abwasser
Erlaß des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landesplanung
vom 15. März 1994 (StAnz. S. 991)

•  Richtlinie für die Verwendung des Aufkommens aus der Abwasserabgabe für
Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte nach § 13
Abwasserabgabengesetz
Verwaltungsvorschrift (VV) des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt vom 21. November 1995 (ThürStAnz. S. 1897)

•  Zur wasserrechtlichen Zulässigkeit von Kleinkläranlagen und zur Befreiung von
der Abwasserbeseitigungspflicht bei Kleinkläranlagen
Erlaß des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 12. Februar 1997 (StAnz. S. 914)

•  Erlaß zur Erfassung der jährlichen Entnahmemengen bei
Gewässerbenutzungen im Freistaat Thüringen (Erklärung zum
Wassernutzungsregister)
vom 24. Januar 1995 (ThürStAnz. S. 225)

•  Trinkwassertechnische Zielplanung (TWZ) des Landes Thüringen
Erlaß des Ministeriums für Umwelt und Landesplanung vom 13. August 1993
(StAnz. S. 1512)

•  Richtlinie: Ergänzende Regelungen zum Arbeitsblatt A 142 “Abwasserkanäle
und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten” der Abwassertechnischen
Vereinigung e. V.
Runderlaß des Ministeriums für Umwelt und Landesplanung vom 18. Juli 1994
(StAnz. S. 2276)

•  LAWA-Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung von
Grundwasserschäden
Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Landesplanung
vom 6. Oktober 1994 (StAnz. S. 2679)

•  Leitlinie zur Durchführung von Kostenvergleichsrechnungen der
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 10. Januar 1995 (StAnz. S. 166)

•  Richtlinie über den Ausgleich bei erhöhten Anforderungen in Wasser- und
Heilquellenschutzgebieten
des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 13./16. Dezember 1996 (StAnz. 1997 S. 10)

•  Merkblatt "Betriebs- und Verwaltungsvorschriften beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen"
Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt vom 26. September 1995 (ThürStAnz. S. 1693)

•  Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Anerkannte Sachverständigen-Organisationen
Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt vom 10. Februar 1997 (ThürStAnz. S. 518)

•  Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Klärschlammverordnung
des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 23. Februar 1995 (StAnz. S. 394)

•  Verwaltungsvorschrift für den Vollzug der Verordnung über die Grundsätze der
guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung)
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des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt
vom 28. April/23. Mai 1997 (StAnz. S. 1178)

•  Anerkannte Sachverständigen-Organisationen
Nach § 22 ThürVAwS anerkannte Sachverständigen-Organisationen (Stand:
31.01.1997).
Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt vom 10. Februar 1997 (ThürStAnz. S. 518).
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Anhang 2: Technische Regelwerke

DIN-EN und DIN-Normen

Die für die Planung und Ausführung von Abwassersystemen wichtigsten DIN-Normen sind:

Nummer Titel Datum

DIN EN 295 Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für
Abwasserleitungen und –kanäle, Teile 1 bis 3

11/1991

DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
T1: Allgemeines und Definitionen
T2: Anforderungen
T3: Planung
T4: Hydraulische Berechnung und Umweltschutzaspekte
T5: Sanierung

01/1996
09/1996
07/1996
11/1997
11/1997

DIN EN 858
(Entwurf)

Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl u. Benzin)
T1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennz. und Güteüberw.
T2: Wahl der Nenngröße, Einbau, Betrieb und Wartung

01/1993
11/1998

DIN EN 1295 Statische Berechnung von erdverlegten Rohrleitungen unter
verschiedenen Belastungsbedingungen

09/1997

DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen 10/1997

DIN 1211-1
DIN 1211-2
DIN 1212-1+2
DIN 1264-1

Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge 10/1986
11/1990
10/1992
04/1993

DIN 1229 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen; Klassifizierung,
Baugrundsätze, Prüfung, Überwachung und Kennzeichnung

03/1986

DIN 1230 Steinzeug für die Kanalisation, Teile 1 bis 10 01/1980
03/1994

DIN 1236-
1, 2, 3

Betonteile und Eimer für Abläufe; Klassen A und B 11/1981

DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
T1: Technische Bestimmungen für den Bau
T1/A1: Änderung A1
T2: Ermittlung der Nennweiten von Abwasser- und Lüftungsöffnungen

07/1988
07/1995
03/1995

DIN 1999 Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten; Benzinabscheider, Heizölab.
T1: Baugrundsätze
T2: Bemessung, Einbau und Betrieb
T3: Prüfungen

08/1976
03/1989
09/1978

DIN 1999 Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten; Koaleszenzabscheider
T4: Baugrundsätze
T5: Prüfungen
T6: Bemessung, Einbau und Betrieb

02/1991
02/1991
02/1991

DIN 1999-7 Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten
T7: Abscheidefreundliche Reinigungsmittel (Entwurf)

03/1994

DIN 4032 Betonrohre und Formstücke; Maße und technische Lieferbedingungen 01/1981

DIN 4033 Entwässerungskanäle und –leitungen; Richtlinien für die Ausführung
ersetzt durch DIN EN 1610

11/1979
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Nummer Titel Datum

DIN 4034-1 Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen; Schächte für erdverlegte
Abwasserkanäle und –leitungen
T1: Maße, technische Lieferbedingungen 09/1993

DIN 4035 Stahlbetonrohre, Stahlbetondruckrohre und zugehörige Formstücke -
Maße und technische Lieferbedingungen 07/1990

DIN 4045 Abwassertechnik; Begriffe teilw. ersetzt d. DIN-EN 752 12/1985

DIN 4051 Kanalklinker
Beiblatt: Anwendungsbeispiele

08/1976
07/1965

DIN 4052 Betonteile und Eimer für Straßenabläufe
T1 bis 4

09/1977

DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau 08/1981

DIN 4271 Schachtabdeckungen
T1 bis 3

02/1989
04/1990

DIN 16869-
1, 2

Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), geschleudert,
gefüllt

12/1995

DIN 19537-
1, 2, 3

Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für
Abwasserkanäle und –leitungen

10/1983
01/1988
11/1990

DIN 19840
DIN 19850

Faserzementrohre und –Formstücke für Abwasserkanäle
T1 und T2 (19840)
T1 bis T3 (19850)

05/1989
02/1991
07/1992

Eine vollständige Übersicht über die aktuelle Baunormung enthält der jährlich erscheinende
„Führer durch die Baunormung“, aufgestellt vom Normenausschuß Bauwesen (NABau) im
DIN Deutsches Institut für Normung e.V., erschienen im Beuth-Verlag, ISBN 3-410-13496-4.

Eine sinnvolle Zusammenstellung der wesentlichen Normen für den Bereich Entwässerungs-
kanalarbeiten / Erdarbeiten enthalten die DIN-Taschenbücher Nr. 75 und Nr. 88, zu beziehen
über den o. g. Beuth-Verlag.
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Auszug aus dem Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV):

Nummer Titel des Arbeitsblatts Datum

ATV - A 102 Allgemeine Hinweise für die Planung von Abwasserableitungsanlagen
und Abwasserbehandlungsanlagen bei Industrie und Gewerbebetrieben

11/90

ATV - A 105 Wahl des Entwässerungssystems 12/97

ATV - A 110 Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den Leistungs-
nachweis von Abwasserkanälen und –leitungen

8/88

ATV - A 111 Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den Leistungs-
nachweis von Regenwasser-Entlastungsanlagen in Abwasserkanälen
und –leitungen

2/94

ATV - A 112 Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den Leistungs-
nachweis von Sonderbauwerken in Abwasserkanälen und –leitungen

1/98

ATV - A 115 Einleiten von nicht häusl. Abwasser in eine öffentl. Abwasseranlage 10/94

ATV - A 116 Besondere Entwässerungsverfahren Unterdruck– und Druckentwässer. 9/92

ATV - A 117 Richtlinien für die Bemessung, die Gestaltung und den Betrieb von
Regenrückhaltebecken

11/77

ATV - A 118 Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen
(Entwurf)

6/98

ATV - A 119 Grundsätze für die Berechnung von Entwässerungsnetzen mit elektro-
nischen Datenverarbeitungsanlagen

10/84

ATV - A 120 Richtlinien für das Prüfen elektronischer Berechnungen von KanaInetzen 8/79

ATV - A 121 Niederschlag – Starkregenauswertung nach Wiederkehrzeit und Dauer –
Niederschlagsmessungen – Auswertung

12/85

ATV - A 122 Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von kleinen Kläranlagen mit
aerober biologischer Reinigungsstufe für Anschlußwerte zwischen 50 und
500 Einwohnerwerten

6/91

ATV - A 127 Richtlinie für die statische Berechnung von Abwasserkanälen und
-leitungen (Entwurf)

11/97

ATV - A 128 Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenent-
lastungsanlagen in Mischwasserkanälen

4/92

ATV - A 134 Planung und Bau von Abwasserpumpanlagen (Entwurf) 5/98

ATV - A 137 Die Verwendung von Steighilfen in Bauwerken der Ortsentwässerung 12/85

ATV - A 138 Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser

1/90

ATV - A 139 Richtlinien für die Herstellung von Entwässerungskanälen und –leitungen 10/88

ATV - A 142 Abwasserkanäle und –leitungen in Wassergewinnungsgebieten 10/92

ATV - A 161 Statische Berechnung von Vortriebsrohren 1/90

ATV - A 166 Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung u. –rückhaltung
(Entwurf)

2/98

ATV - A 200 Grundsätze für die Abwasserentsorgung in ländlich strukt. Gebieten 5/97

ATV - A 241 Bauwerke in der Kanalisation (2. Entwurf) 5/98

ATV - A 251 Kondensate aus Brennwertkesseln 11/98
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Nummer Titel des Merkblatts Datum

ATV - M 101 Planung von Entwässerungsanlagen, Neubau-, Sanierungs- und
Erneuerungsmaßnahmen

5/96

ATV - M 108 Maßnahmen gegen gefährdende Stoffe in Abwasseranlagen, Hinweise
für eine Betriebsanweisung

7/94

ATV - M 141 Vorsorgemaßnahmen für Notfälle bei öffentlichen Abwasseranlagen 5/87

ATV - M 143 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von
Entwässerungskanälen und –leitungen
T1: Grundlagen
T2: Optische Inspektion
T3: Relining
T5: Allg. Anforderungen an Leistungsverzeichnisse für Reliningverfahren
T6: Dichtheitsprüfungen bestehender, erdüberschütteter Abwasserleitun-
gen und –kanäle und Schächte mit Wasser, Luftüber- und Unterdruck

12/89
3/99
4/93
6/98
6/98

ATV - M 146 Ausführungsbeispiele zum ATV-Arbeitsblatt A 142, Abwasserkanäle und
-leitungen in Wassergewinnungsgebieten

4/95

ATV - M 149 Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung von Abwasserkanälen
und –leitungen außerhalb von Gebäuden

3/99

ATV - M 165 Anforderungen an Niederschlag-Abfluß-Berechnungen in der Stadtent-
wässerung

3/94

ATV - M 167 Abscheider und Rückstausicherungsanlagen bei der Grundstücksent-
wässerung, Einbau und Betrieb

7/95

ATV - M 251 Einleitung von Kondensaten aus gas- und ölbetriebenen Feuerungs-
anlagen in öffentliche Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen

5/88

ATV - M 601 Sicherstellung der Qualität und Wirtschaftlichkeit bei der Planung und
Bauüberwachung von Anlagen zur Abwasser- und Abfallentsorgung

4/96

ATV - M 704 Betriebsmethoden zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 5/97

ATV - M 801 Integriertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem für Betreiber von
Abwasseranlagen

9/97

Nummer Titel des Hinweisblatts Datum

ATV - H 162 Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen 12/89

ATV - H 164 Empfehlungen für Vereinbarungen über Kreuzungen von Entwässer-
ungskanälen und -leitungen mit Gelände der Nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen (NE) – NE-Entwässerungskanal-Kreuzungsempfehlungen

4/92

ATV - H 355 Behandlung, Verwertung und Entsorgung produktionsspezifischer
Schlämme: Rückstände aus der Reinigung von Rohöltanks

8/90

ATV - H 357 Behandlung, Verwertung und Entsorgung produktionsspezifischer
Schlämme: Rückstände aus der Reinigung von Otto-Kraftstoff-Tanks

8/90

ATV - H 760 Aufbau und Betrieb von Pilotanlagen zur Abwasserbehandlung 4/86

Das Regelwerk der ATV ist zu beziehen über die Gesellschaft zur Förderung der Abwasser-
technik e. V. (GFA), Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef.
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Auszug aus dem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V.
(DVGW):

Die DVGW-Arbeits, -Merk-, und Hinweisblätter betreffen hauptsächlich die Wasserversor-
gung. DVGW- und ATV-Arbeitsblätter sind teilweise identisch.

Nummer Titel

Arbeitsblatt W 101 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete
T1: Schutzgebiete für Grundwasser

Merkblatt W 106 Militärische Übungen und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutz-
gebieten

Hinweisblatt W 309 Standardleistungsbuch für das Bauwesen (StLB)
Leistungsbereich 911: Rohrvortrieb, Durchpressung

Das Regelwerk des DVGW ist zu beziehen bei der Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas
und Wasser mbH, Postfach 140151, 53056 Bonn.
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Anhang 3: Anhänge zur Abwasserverordnung (AbwV) des Bundes
vom 21.03.1997
Die folgende Aufzählung bietet eine Übersicht über die derzeit existierenden Anhänge zur
„Rechtsverordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer und zur
Anpassung der Anlage des Abwasserabgabengesetzes vom 21.03.1997, Abwasserverord-
nung (AbwV)“.

Auf die fett gedruckten Anhänge wird besonders hingewiesen, da diese für Liegenschaften
im Zuständigkeitsbereich des BMVg von Bedeutung sind bzw. sein können. Hierfür werden
beispielhaft diejenigen Bereiche genannt, aus denen Abwasser nach der jeweiligen Herkunft
anfallen kann.

Nr. Titel: Bereich:

1 Häusliches und kommunales Abwasser Unterkünfte

2 Braunkohle-Brikettfabrikation

5 Herstellung von Obst- und Gemüseprodukten

6 Herstellung von Erfrischungsgetränken und Getränkeabfüllung

7 Fischverarbeitung

8 Kartoffelverarbeitung

9 Herstellung von Beschichtungsstoffen und Lackharzen

10 Fleischwirtschaft

11 Brauereien

12 Herstellung von Alkohol und alkoholischen Getränken

13 Holzfaserplatten

14 Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelherstellung

15 Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim

16 Steinkohleaufbereitung

18 Zuckerherstellung

20 Fleischmehlindustrie

21 Mälzereien

22 Chemische Industrie

24 B Eisen-, Stahl- und Tempergießereien
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Nr. Titel: Bereich:

25 Lederherstellung, Pelzveredelung, Lederfaserstoffherstellung

26 Steine und Erden

36 Herstellung von Kohlenwasserstoffen

37 Herstellung anorganischer Pigmente

39 Nichteisenmetallherstellung

40 Metallbearbeitung, Metallverarbeitung Galvanik,
Marinearsenal,
Luftwaffenwerft

41 Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineral-
fasern

42 Alkalichloridelektrolyse

43 Herstellung von Chemiefasern, Folien und Schwammtuch nach
dem Viskoseverfahren

45 Erdölverarbeitung

46 Steinkohleverkokung

48 Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe Techn. Bereiche,
Wehrwissen-
schaftliche
Dienststellen, etc.

49 * Mineralölhaltiges Abwasser (wird z. Zt. überarbeitet) Techn. Bereiche

50 Zahnbehandlung Zahnarztzentrum

51 Oberirdische Ablagerung von Abfällen

52 Chemischreinigung

53 Fotografische Prozesse, Silberhalogenid-Fotografie Medienzentrale

54 Herstellung von Halbleiterbauelementen

55 Wäschereien

56 Herstellung von Druckformen, Druckerzeugnissen und grafischen
Erzeugnissen

57 Wollwäschereien

 * : Nr. 49 z. Zt. noch als Anhang zur bisherigen Rahmen-AbwasserVwV
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Dieses Kapitel enthält einen generellen Leitfaden für die Projektbearbeitung. Dieser Leit-
faden, im weiteren als Checkliste bezeichnet, dient als Hilfsmittel zur Projektbearbeitung
nach den

Arbeitshilfen  Abwasser

Nachfolgend werden 20 Punkte, die für eine ordnungsgemäße Projektbearbeitung uner-
läßlich erscheinen, tabellarisch aufgeführt. Die Reihenfolge der Abarbeitung ist dem Projekt-
ablauf anzupassen. Inhalte der Checkliste, die nicht benötigt werden, sind auszulassen.
Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit für den Bereich Projekt-
bearbeitung.

Zusätzlich sind hierzu die unterschiedlichen Erlasse, Dienstanweisungen oder Verfügungen
der einzelnen Länder heranzuziehen.

Zu den einzelnen Punkten werden jeweils in der rechten Spalte der Tabelle Hinweise gege-
ben, in welchem Kapitel der Arbeitshilfe ausführliche Erklärungen bzw. Erläuterungen zu den
einzelnen Bearbeitungspunkten zu finden sind.

Die Bearbeitung aller fett gedruckten Punkte ist unumgänglich.
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1 Grundlagenermittlung

- Beschaffen vorhandener Bestandsunterlagen (La-
gepläne, Netzpläne usw.) durch den zuständigen
Projektbearbeiter im Bauamt

 Gebiets- und Netz-
daten

 Datenverwaltung
 ISYBAU-
Austauschformate

 Digitales Liegen-
schafts Modell(DLM)
/ Liegenschafts-
Gebäude-Manage-
mentsystem(LGMS)

2 - Prüfen der Netzdaten auf Genauigkeit

- Entscheidung:

- Digitalisierung oder
- Neuvermessung?

 Gebiets- und Netz-
daten

 Datenverwaltung

3 - Digitalisieren der Schachtkoordinaten aus vorhande-
nen Plänen oder

- bei unbrauchbaren Daten Neuvermessung des betref-
fenden (Teil-) Entwässerungsnetzes in Abstimmung
mit der TAM (unter Beachtung der BfR Vermessung)

- Für Transfer von "Altdaten" (nicht ISYBAU-konform)
kann über den Koordinator eine Möglichkeit des Da-
tentransfers über die ASCII-Schnittstelle gesucht
werden

 Gebiets- und Netz-
daten

 ISYBAU-
Austauschformate

 Hardwarean-
forderungen

4 - Ggf. Vergabe neuer Haltungs- und Schachtbezeich-
nungen und Eintrag in die vorhandenen Lagepläne

 Gebiets- und Netz-
daten

 ISYBAU-
Austauschformate

5 - Ermittlung des Umfangs der zu beauftragenden
Leistungen

- Ggf. Einschaltung eines Ingenieurbüros

 Standardleistungs-
buch 309

 Reinigung und
Inspektion

6 - Klären, ob und welche Leistungen vom Betreiber
(z.B. STOV) erbracht oder organisiert werden
können (Bezug: Erlaß - U II 4 - vom 3.3.93)

 Erlasse
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7 - Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für die
gewerblichen Leistungen

- Ausschreiben der Reinigung und der optischen
Inspektion anhand des Standardleistungsbuches 309

- Verweis auf die Notwendigkeit der Einhaltung der
ISYBAU-Austauschformate Abwasser

 Standardleistungs-
buch 309

 ISYBAU-
Austauschformate

8 - Reinigung der zu inspizierenden Kanalisations-
strecken

- Ggf. Rückgewinnung des Spülwassers und Entnahme
soweit möglich aus dem Nachklärbecken einer Klär-
anlage

- Bei Verdacht auf Schadstoffe Gutachter einschal-
ten

 Reinigung und
Inspektion

9 - Optische Inspektion  nach vorheriger Reinigung,
Vorlauf der Reinigung max. 24 Std.

- Mitfahren des Sachbearbeiters Bauamt bzw. des
eingeschalteten Sonderfachmannes nach Vorgabe

- Testgebietbefahrung

 Reinigung und
Inspektion

 Muster Ingenieur-
leistungsanfrage

10 - Datenkontrolle sowie Überprüfung der Videobänder
durch den Sachbearbeiter bzw. den Sonderfachmann

- Verwendung der Steuer- und Zustandskürzel
gem. Definition der ISYBAU-Austauschformate
TYP H, S und LH

- Testdiskette und Videoaufnahmen am 2. Tag der
Untersuchung liefern lassen (1.Kontrolle)

- Prüfen der Datenträger auf Viren!!!
- Format- bzw. Plausibilitätsüberprüfung der Daten

mit den Prüfmodulen der KanDATA+ Version
4.20c3

- Überprüfung der Videos

 Reinigung und
Inspektion

 Datenverwaltung
 ISYBAU-
Austauschformate
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11 - Bearbeitung durch das Bauamt:

- Erstellung eines Arbeitsverzeichnisses (Teildaten-
bank)

- Name der Verzeichnisse und Dateibezeichnungen
sind der jeweiligen Dienstanweisung (DAW) o.ä. zu
entnehmen

 Datenverwaltung
 ISYBAU-
Austauschformate

 Dienstanweisung
(DAW) o.ä.

Bei Einschaltung von Sonderfachleuten ist mit Punkt 14 weiterzuverfahren
.

12 - Prüfen der Daten (ISYBAU-Austauschformate) auf:

- Viren!!!
- Format (wenn nicht o.k. Diskette zurück)
- Plausibilität (systematische Fehler können ggf. über

eine Bedingung korrigiert werden)

- Übernahme der Daten der Optischen Inspektion
- Übernahme der Daten der Vermessung
- Übereinstimmung zwischen Optischer Inspektion

und Vermessung

 Reinigung und
Inspektion

 Gebiets- und Netz-
daten

 ISYBAU-
Austauschformate

13 - Modifizieren der Daten soweit erforderlich (z.B.
Ergänzung von Haltungsbezeichnungen)

- Ingenieurmäßige Bearbeitung der Daten und
Ergänzung von Datenfeldern, die nicht über die
Schnittstellen beliefert werden.

14 Bearbeitung durch die Sonderfachleute:

Datenfluß zum Bauamt
- Prüfung auf Virenfreiheit
- Formatprüfung und
- Plausibilitätsprüfung (analog Pkt.10 u. 12)

 ISYBAU-Austausch-
formate

15 - nochmalige stichprobenhafte Überprüfung des
Inhaltes entsprechend RBBau K12

- Einspielen der Daten in den Originaldatenbestand
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16 - Dokumentation der Datenänderungen durch
andere Beteiligte (Bauunterhalt usw.)

- Sicherstellung des Datenflusses zum Sachbearbeiter
- enge Abstimmung mit Betreiber bzgl. Betrieblicher

Belange erforderlich (siehe auch Pkt. 17)

17 - Pflege der Daten
- ständige Aktualisierung des Datenbestandes durch

das Bauamt
- Weitergabe der jeweils aktuellen Daten und Pläne

 Datenverwaltung
 LGMS / DLM

18 - Sicherung der Daten arbeitstäglich (in der Regel über
Netz automatisch).

 Datenverwaltung

19 - Auswertung der Daten (Hydraulik, Schadensbe-
wertung usw.) und

- Ermittlung der Grundlagen für den Bauantrag in
Abstimmung mit der TAM

 Zustandsbewertung
Bautechnik und
Hydraulik

 Kostenberechnung
 Vermögens-
bewertung

 AVA
 LGMS / DLM

20 - Archivieren der Videobänder und digitalen Bilder
über Datenträger zur Bildspeicherung an zentraler
Stelle

- Archivierung der Ursprungsdiskette
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Begriff Definition

Bis-Punkt 1) Punkt an dem die Leitung endet. In Fließrichtung der unterhalb
liegende Punkt.

Bis-Schacht 1) Schacht an dem die Haltung endet. In Fließrichtung der unterhalb
liegende Schacht.

Fiktiver Schacht Ein fiktiver Schacht ist dann zu setzen wenn hydraulisch relevante
Haltungen ohne einen Schacht verbunden sind (Schachtmittel-
punkt = PA bzw. PE).

Haltung Strecke eines Abwasserkanals zwischen definierten Punkten
- zweier Bauwerke
- Bauwerk - fiktiver Schacht
- fiktiver Schacht - fiktiver Schacht

für Stammdaten - Schachtdeckelmittelpunkte
für Untersuchungsdaten - Schachtmittelpunkte

Hinweis:
Ausnahmen bilden Strecken, die

- hydraulisch nicht relevant sind.
Sie können als Leitungen dokumentiert werden (s. Seite 9 von 15).

Leitung Abwasserkanal der durch keinen Schacht oder nur durch einen
Schacht begrenzt ist.

Hinweis:
Ausnahmen bilden Strecken, die

- hydraulisch relevant sind und nach ATV-Arbeitsblatt A 118
dimensioniert werden.

Sie müssen als Haltungen dokumentiert werden. Bei der
hydraulischen Berechnung wird der Anschlußpunkt in diesem Fall
durch einen fiktiven Schacht ersetzt.

Haltungs-
/Leitungspunkt

Punkt der vermessungstechnischen Aufnahme zur lage- und höhen-
getreuen Abbildung von Haltungen / Leitungen. Sie sind notwendig
bei Änderung der Richtung, des Querschnitts und Gefälles und bei
Einmündungen von weiteren Haltungen / Leitungen.
Gemessen wird der Punkt bei :

Formstücken - Achsenschnittpunkt der
Haltungen / Leitungen

Lageabweichungen - Anfangs-, Mittel- und End-
punktbezogen auf die Sohle des
Rohres
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Begriff Definition

Schacht Schächte dienen der Be- und Entlüftung, Kontrolle und Reinigung der
Kanäle. Sie werden angeordnet bei Änderung der Richtung, des
Querschnitts und Gefälles, bei Einmündungen von weiteren Kanälen,
sowie als Zwischenschacht in geraden Kanalstrecken. Schächte mit
mehr als einem Deckel sind als Sonderbauwerke zu behandeln.

Schachtmittelpunkt Punkt der vermessungstechnischen Aufnahme zur lagegetreuen
Abbildung von Schächten bzw. Sonderbauwerken. Der Schacht-
mittelpunkt entspricht dem Flächenschwerpunkt des Schachtunter-
teils ohne Höhenbezug.

Schachttiefe Die Tiefe ist zu messen von der tiefsten Stelle des Schachtsohle bis
zur Oberkante der Schachtabdeckung

Sonderbauwerke Sonderbauwerke sind Bauwerke, die keine Schächte sind.

Von-Punkt 1) Punkt an dem die Leitung beginnt. In Fließrichtung der oberhalb
liegende Punkt.

Von-Schacht 1) Schacht an dem die Haltung beginnt. In Fließrichtung der oberhalb
liegende Schacht.

1) Von- und Bis-Punkt bzw. Von- und Bis-Schacht sind in den Kanalstammdaten doku-
mentiert. Sie ergeben sich nicht aus der Untersuchungsrichtung der optischen Inspektion!

Anm: Die folgenden Prinzipskizzen definieren und verdeutlichen sowohl Begriffe aus der
optischen Inspektion (z.B.: PA, PE) als auch solche aus den Kanalstammdaten (z.B.
Schachtdeckelmittelpunkt).
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Gebäude
Teileinzugsgebiet

Schacht
301501

Haltung
301501

Schacht
301502

Haltung
301502

Von-Punkt
301501SE01

Bis-Punkt 
301501

Von-Punkt
301501ER01

Von-Punkt
301502RR01

Von-Punkt
301502GA01

Bis-Punkt
301502AP02

Leitung
301502GA01

Leitung
301501SE01

Leitung
301501ER01

Bis-Punkt
301501AP01

Bis-Punkt
301502AP01

Leitung
301502SV01

Leitung
301502RR01

Schacht  
Von-Punkt
Bis-Punkt
301502SV01

Legende (Punktkennung)

SV = Verbindungsschacht
GA = Gebäudeanschluß
RR = Regenfallrohr
ER = Entwässerungsrinne
SE = Straßeneinlauf 
AP = Anschlußpunkt 

1) = Der Anschlußpunkt (Bis-Punkt) erhält die Bezeichnung
       des Schachtes, da es sich um einen Schacht des 
       Haltungssystems handelt.

2) = Ein Schacht im Leitungssystem erhält immer die Kennung
       SV und eine laufende Nr. Die Bezeichnung der Von- und Bis-
       Punkte der angeschlossenen Leitungen ist identisch mit der
       Schachtbezeichnung.

1)

2)
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Blatt 3

Blatt 9

Blatt 6

Gebäude

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 8

Blatt 6

Blatt 8

Blatt 7

Teileinzugsgebiet
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AUFZUMESSENDE PUNKTE
1 - Schachtdeckelmittelpunkt; Koordinaten, Höhe
2 - Schachtmitte (bezogen auf Schachtunterteil); Koordin
3 - PA (Rohranfang); Koordinaten, Höhe
4 - PE (Rohrende); Koordinaten, Höhe
5 - Schachteckpunkte, innen; Koordinaten

1

2 HA/EH

4 PA
3 PE

1

5 5

55

4 PA 2 HA/EH

3 PE

Haltungspunkt

Leitungspunkt

Le itungspunkt

Annahme:
Die optische Inspektion der Haltungen und
Leitungen erfolgt gegen die Fließrichtung

itwh
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3.2 Musterleistungsbeschreibungen

3.2.1 Musterleistungsbeschreibung Kanalreinigung
(Stand 01.01.1996)

3.2.2 Musterleistungsbeschreibung optische Inspektion
(Stand 01.01.1996)

3.2.3 Muster Ingenieurleistungsanfrage
(Stand 01.11.1997)

Bitte beachten Sie folgendes:

1. Die Kapitel 3.2.1 und 3.2.2 wurden im Zuge der Austauschlieferung
vom 01.10.1998 aus den Arbeitshilfen entfernt.

Zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen sind innerhalb der
Finanzbauverwaltung für die Bereiche Reinigung und Inspektion
stattdessen anzuwenden:

a) in analoger Form
das Standardleistungsbuch für das Bauwesen;
Bauen im Bestand (BiB); Leistungsbereich 309;
"Reinigung und Inspektion von Abwasserkanälen und -leitungen“
(November 1996)

b) in digitaler Form
der Standardleistungsbereich für das Bauwesen (STLB-Bau) 009;
"Entwässerungskanalarbeiten";
(unterliegt der ständigen Aktualisierung)

Bezugsadresse für beide Fassungen:
Beuth Verlag GmbH; Burggrafenstraße 6; 10787 Berlin
Telefon: (030) 26 01 - 26 68 / 2819; Telefax (030) 26 01- 12 60

2. Das Kapitel 3.2.3 wurde im Zuge der Austauschlieferung vom
01.07.2000 an dieser Stelle aus den Arbeitshilfen entfernt.

Die überarbeitete Fassung befindet sich nun als Anhang 3 zum LAK
unter dem Titel "Honoraranfragen (Muster)" im Kapitel 3.8.
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Reinigung und Inspektion
Die Reinigung und Inspektion von Abwasseranlagen gehören zu den wesentlichen Aufgaben
eines Kanalnetzbetreibers. Dabei ist die Reinigung entweder Bestandteil der Wartung und
somit eine Maßnahme zur Bewahrung des Sollzustandes oder eine vorbereitende Maßnah-
me zur Inspektion. Die Inspektion selbst hingegen dient zur Feststellung und Beurteilung des
Istzustandes.

Im vorliegenden Kapitel wird die Reinigung von Abwasseranlagen nur im Hinblick auf eine
notwendige vorbereitende Maßnahme für eine anschließende, optische Inspektion in den
Haltungen und Leitungen behandelt.

Bei der Reinigung und Inspektion ist ein Einstieg in die abwassertechnischen Anlagen i.d.R.
erforderlich. Insbesondere trifft dies für Schächte und Sonderbauwerke zu. Um Beschäftigte
vor berufsbedingten Gefahren zu schützen, gibt es eine Vielzahl von Arbeitsschutzvorschrif-
ten. Bei Arbeiten innerhalb von Anlagen des Abwassersystems sind die folgenden Gefahren
hervorzuheben:

•  Vergiftungs- und Erstickungsgefahr z.B. durch Schwefelwasserstoff und Kohlendi-
oxid, Benzin- oder Lösungsmitteldämpfe sowie durch andere toxische Stoffe

•  Explosions- bzw. Brandgefahr durch brennbare Stoffe (Ex-Zone 1)
•  Ertrinkungsgefahr durch plötzlichen Anstieg des Wasserstands
•  Absturzgefahr durch feuchte / verschmutzte Anlagenteile bzw. durch unzureichende

Sicherung
•  Infektionsgefahr
•  Gefahr durch besonders hohe Temperaturen des Abwassers

Für die Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz ist der Unternehmer verantwortlich.
Dies entbindet den Auftraggeber nicht von der Pflicht, bei festgestellten Sicherheitsmängeln
deren umgehende Beseitigung zu veranlassen.
Eine ausführliche Darstellung zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit einer
Zusammenstellung an Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Richtlinien ist bei
Stein [8] enthalten.
Bei der Reinigung und Inspektion ist, wie bei allen Baumaßnahmen, grundsätzlich die Ver-
ordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen zu beachten (Baustellenver-
ordnung – BaustellV, z.Z. gültige Fassung vom  10.06.98, BGBl. I S. 1283).

Zur Durchführung von Reinigungen und Inspektionen müssen Lagepläne des Abwassersy-
stems vorliegen. I.d.R. wird es sich selbst dann um den vorläufigen Lageplan „Bestand Ab-
wasser“ handeln, wenn zuvor eine Liegenschaftsvermessung durchgeführt wurde, weil sich
vielfach erst nach einer Inspektion ein vollständiger Bestandsplan erstellen läßt (vgl. Kap.
3.2.3 und 3.8).
Der vorläufige Lageplan „Bestand Abwasser“ muß mindestens folgende Angaben enthalten:

•  Darstellung der Kanäle/Leitungen, Schächte und Sonderbauwerke
•  Lage der Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen, Regenfallrohre etc., sofern die zu-

gehörigen Leitungen gereinigt bzw. untersucht werden sollen
•  Bezeichnungen und Numerierungen der v.g. Bauwerke mit Angaben zur

Fließrichtung, Haltungs- bzw. Leitungslängen, Durchmesser, Kanalart und Material.

Das Bauamt prüft, ob die vorhandene Bestandsdokumentation diesen Anforderungen
genügt. Reicht die Qualität nicht aus, ist der vorläufige Lageplan „Bestand Abwasser“ zu
überarbeiten oder durch eine Vermessung gemäß BFR-Verm neu zu erstellen. Bei Reini-
gung durch eigenes Personal (StOV) ist grundsätzlich analog zu verfahren.
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3.3.1 Kanalreinigung

Hochdruckspülverfahren:
Sowohl zur Beseitigung von Ablagerungen im Rahmen der regelmäßigen Wartung als auch
für die Reinigung als vorbereitende Maßnahme einer Kanalinspektion oder Sanierung wird in
90% aller Fälle das Hochdruckspülverfahren eingesetzt [8]. Hierauf wird im Abschnitt 3.3.1.1
näher eingegangen.

Schwallspülung/Stauspülung:
Spülverfahren wie die Schwallspülung oder Stauspülung kommen für kleine Durchmesser
kaum in Betracht und sind zudem nur zur Entfernung loser, nicht verfestigter Ablagerungen
einsetzbar.

Mechanische Reinigung:
Im Zusammenhang mit der Reinigung sind auch alle mechanischen Verfahren zur Hinder-
nisbeseitigung zu nennen. Eine manuelle Reinigung ist nur in begehbaren Kanälen möglich.
Für die nicht begehbaren Kanäle werden für die Beseitigung verfestigter Ablagerungen,
einragender Leitungen oder künstlicher Hindernisse und Wurzeln Spezialgeräte eingesetzt.

Chemische/biologische Reinigungsverfahren:
Chemische Verfahren, z.B. bei Inkrustationen und Wurzeleinwuchs, oder biologische Reini-
gungsverfahren, z.B. zur Lösung von Fetten und Faserstoffen, sind einer besonderen An-
wendung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten.

3.3.1.1 Hochdruckspülverfahren
Bei dem Hochdruckspülverfahren (HD-Verfahren) wird Spülwasser mit hohem Druck in einen
Schlauch gepumpt, an dessen Ende sich ein Spülkopf befindet. Dieser Spülkopf enthält
Spüldüsen, die so gerichtet sind, daß zum einen Wasserstrahlen die Reinigung der Rohr-
wandung vornehmen und zum anderen eine Reaktionskraft entsteht, die den Spülschlauch
vom Startschacht aus - entgegen dem Haltungsgefälle - in die Rohrleitung zieht. Beim Zu-
rückziehen des Spülschlauches in Fließrichtung erfolgt der eigentliche Spülvorgang. Das
Spülgut wird im Startschacht abgesaugt. In Bild 3.3-1 ist der Arbeitsablauf beim HD-
Verfahren dargestellt.
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Bild 3.3-1: Arbeitsablauf beim Hochdruckspülverfahren [8]

Die bei der Hochdruckreinigung eingesetzte Technik ist in Fahrzeugen untergebracht. Man
unterscheidet folgende Aufbauarten [8]:

•  Hochdruck-Spülfahrzeug
•  Saugfahrzeug mit und ohne Wasserabscheidung
•  kombiniertes Hochdruck-Spül- und Saugfahrzeug mit und ohne Wasserrückgewin-

nung.

Es sollten ausschließlich kombinierte Hochdruck-Spül- und Saugfahrzeuge mit Wasserrück-
gewinnung eingesetzt werden. Dadurch wird die Anzahl der Reinigungsunterbrechungen zur
Wasseraufnahme reduziert, die effektive Reinigungszeit erheblich vergrößert und der Trink-
wasserverbrauch minimiert. Das erforderliche Wasser wird dem Leitungsnetz entnommen,
sofern nicht auf andere, kostengünstigere Quellen zurückgegriffen werden kann. Ein direkter
Anschluß an den Hydranten ist gemäß DIN 1988 unzulässig [3].

Für unterschiedliche Verschmutzungen und Kanalquerschnittsformen stehen verschiedene
Reinigungsdüsen zur Verfügung. Ggf. sind Versuche durchzuführen, mit welcher Düse die
optimale Reinigung erreicht wird. Man unterteilt sie in:

•  Radialdüsen (Wasseraustritt radial auf den Düsenumfang verteilt)
•  Sohlendüsen (Wasseraustritt in Richtung Rohrsohle)
•  Rotationsdüsen (Wasseraustritt radial, Düse drehbar gelagert)
•  Düsen zur Beseitigung von Verstopfungen (Wasserstrahlen nach hinten und vorne

gerichtet)
Der Strahlwinkel der Düsen, gemessen zwischen Wasserstrahl und Rohrachse, hat ent-
scheidenden Einfluß auf die Reinigungs- und Vortriebsleistung. Bei einem großen Strahlwin-
kel von z.B. 30° ist die Reinigungsleistung hoch aber die Vortriebsleistung gering. Bei einem
kleinen Strahlwinkel von z.B. 15° ist die Reinigungsleistung niedrig aber die Vortriebsleistung
größer.
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An den Spüldüsen treten Drücke von 80 – 100 bar auf. Für Rohrdurchmesser von DN 200
bis DN 800 werden etwa 320 l/min Spülwasser benötigt.

Mit dem HD-Verfahren kann bei Fahrzeugen mit Wasseraufbereitung und geringem Perso-
naleinsatz (2 Personen) eine maximale Reinigungsleistung von bis zu 3000 m pro Tag er-
reicht werden. Die mittlere Reinigungsleistung ist stark von den ortsspezifischen
Randbedingungen abhängig. Als grober Richtwert kann von einer mittleren Reinigungslei-
stung von etwa 1500 m pro Tag ausgegangen werden.

Beim Einsatz des HD-Verfahrens können Rohrschäden in Form von Riefen, Abplatzungen,
Rissen oder Löchern in Rohrwandungen und Rohrauskleidungen auftreten. Systematische
Untersuchungen hierzu liegen bislang noch nicht vor. Solange keine allgemeingültigen Richt-
linien und Kriterien für die Prüfung von Rohren bezüglich ihres Verhaltens gegenüber dem
HD-Verfahren existieren, ist die Anwendung dieses Verfahrens stets kritisch zu überwachen.

3.3.1.2 Hindernisbeseitigung
Für die Beseitigung verfestigter Ablagerungen, einragender Anschlußkanäle oder künstlicher
Hindernisse und Wurzeln sowie zur Erzielung eines besonders hohen Reinigungsgrades
wurden insbesondere für den nicht begehbaren Bereich Spezialgeräte (Roboter) entwickelt.
Entsprechend ihrem Arbeitsprinzip werden sie unterteilt in:

•  Schlagende Geräte (ab DN 400 bzw. ab 200/300 Eiprofil)
•  Drehende Bohr- bzw. Fräsgeräte (DN 200 bis 600)
•  Drehend-schlagende Bohr- bzw. Fräsgeräte (DN 100 bis 1000)
•  Mechanisch arbeitende Schneidgeräte (DN 100 bis 600)
•  Hochdruckwasserstrahl-Schneidgeräte (DN 100 bis 900)
•  Sandstrahlgeräte (DN 60 bis 1600)

Vom Einsatz von Schleuderketten ist abzusehen, da insbesondere bei Steinzeugrohren eine
Beschädigung des Rohres nicht ausgeschlossen werden kann.

3.3.1.3 Hinweise zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die Reinigung
In Bundeswehrliegenschaften wird die Reinigung von der Standortverwaltung (StOV) veran-
laßt (Erlaß BMVg vom 03. März 1993, U II 4 Az 45-05-10/19 / U III 2 Az 68-11-09/03 siehe
Kap. 6.2.1). Hierbei kann es sich sowohl um Eigenreinigung durch die StOV als auch um
Reinigung durch Dritte handeln. In begründeten Ausnahmefällen können die Reinigungsar-
beiten von der Bauverwaltung im Rahmen der Istkostenerstattung nach RBBau K 17 an
Firmen vergeben werden. In diesem Fall ist ein Leistungsverzeichnis (LV) zu erstellen, wel-
ches gemäß Vergabehandbuch (VHB) [9] mit dem Standardleistungsbuch für das Bauwesen
(StLB), LB 309 [6] aufzustellen ist.

Bei der Erstellung des LV ist auch der Standardleistungstext der Nummer 309-000-10-12
einzubeziehen. Hierdurch wird die Gültigkeit der Arbeitshilfen Abwasser für die Ausführung
der Reinigungsleistungen vertraglich vereinbart.

Einige Leistungen sind bei Bedarf als Freitext zu formulieren:

•  Reinigen von Sickerschächten
•  Öffnen und Schließen von Hausanschlüssen
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•  Stundenlohnarbeiten
•  Stillstandzeiten (Personal, Geräte)
•  Zusätzliche An- und Abfahrten
•  Zusätzliches Umsetzen bei Reinigung von der Gegenseite
•  Reinigung nicht direkt anfahrbarer Schächte
•  Besondere Leistungen entsprechend VOB, Teil C, DIN 18299

Die folgenden Aspekte sind in der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen:

•  Bei der Reinigung sollten grundsätzlich nur Verfahren mit Wasseraufbereitung zu-
gelassen werden. Ausnahmen können vom AG in begründeten Fällen zugelassen
werden, z.B. wenn statt Trinkwasser Brauchwasser zur Verfügung steht.

•  Anschlußmöglichkeiten für Strom und Frischwasser müssen vorab geklärt werden.
Die Druckverhältnisse am Zapfpunkt müssen geprüft werden (mind. 3 bar Vordruck
für Reinigung erforderlich). Abweichungen hiervon sind in der Leistungsbeschrei-
bung anzugeben.

•  Auf Bereiche mit besonderen Arbeitsbedingungen ist der AN hinzuweisen (z.B. Ein-
schränkungen bezüglich Lärm, Arbeitszeiten, Wassermengen, Zugänglichkeit).

•  Für das Betreten der Liegenschaft bestehen ggf. besondere Auflagen (z.B. das An-
melden von Personen bzw. Fahrzeugen). Dies ist mit dem zuständigen Betreiber zu
klären und dem AN mit Zugang der Ausschreibungsunterlagen mitzuteilen.

•  Besondere Randbedingungen müssen angegeben werden, z.B. Bereiche mit Ge-
fährdungen.

•  Die Abrechnungsgrundlage für Reinigungsleistungen ist die Haltungslänge
(Schachtmitte bis Schachtmitte). Das Öffnen und Schließen von Schachtabdeckun-
gen, vorhandenen Reinigungsstücken, Rostverschraubungen etc. wird nicht geson-
dert vergütet und ist in den EP einzurechnen.

•  Das Spülgut ist kontinuierlich am Schacht abzusaugen. Es ist darauf zu achten, daß
nach Beendigung der Reinigung weder in den Haltungen noch in den Leitungen An-
sammlungen von Spülgut verbleiben.

Bewerber für die Reinigung von Kanälen müssen die erforderliche Fachkunde, Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Gütesicherung – bestehend aus Fremd- und Eigen-
überwachung – nachweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Unternehmen im
Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens „R“ der Gütegemeinschaft „Güteschutz Ka-
nalbau“ oder eines gleichwertigen Gütezeichens ist. Ersatzweise kann ein Fremdüberwa-
chungsvertrag für die jeweilige Einzelmaßnahme vorgelegt werden, bei der die Anforderun-
gen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 zu erfüllen sind [7].
Der Vorlauf der Reinigung vor der optischen Inspektion darf für Schmutz- und Mischwasser-
kanäle max. 24 Stunden betragen. Regenwasserkanäle sind möglichst in trockenem Zustand
zu untersuchen. Da die Inspektion i.d.R. mehr Zeit beansprucht als die Reinigung, ist eine
Koordinierung der Arbeitsabläufe durch die örtliche Bauüberwachung erforderlich.
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3.3.2 Optische Inspektion

Die Inspektion hat für die Instandhaltung eines Kanalnetzes eine zentrale Bedeutung. Ihre
Aufgabe ist die Bereitstellung von Daten und Informationen über den Istzustand, um eine
Zustandsbewertung durchführen zu können (vgl. Kap. 3.7). Auf das ATV Merkblatt M 143,
Teil 1 „Grundlagen“ wird hingewiesen [1].

Die Einteilung der verschiedenen Verfahren und Maßnahmen zur Erfassung des baulichen
Zustandes von Abwasseranlagen ist im Bild 3.3-2 im Überblick dargestellt. Nachfolgende
Erläuterungen beschränken sich überwiegend auf die qualitative Zustandserfassung im
Rahmen einer Inneninspektion. Von einer direkten, optischen Inneninspektion spricht man
bei der Inaugenscheinnahme von Schächten und begehbaren Kanälen, während die TV-
Inspektion eine indirekte, optische Inneninspektion darstellt.

Bild 3.3-2: Verfahren zur Erfassung des baulichen Zustandes von Abwasseranlagen [8]
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3.3.2.1 Technische Ausrüstung
Für die indirekte, optische Inspektion von nicht begehbaren Kanälen und Leitungen kommen
heute ausschließlich Kanalfernsehkameras (TV-Kameras) zum Einsatz. Hinsichtlich der
Bauarten und Einsatzbereiche gibt es eine große Vielfalt von Anlagen, die nach dem Bauka-
stenprinzip aufgebaut sind. TV-Inspektionsanlagen bestehen im wesentlichen aus folgenden
Grundeinheiten [8]:

•  Kamerasystem (Kamera, Beleuchtung)
•  Transport- und Führungseinheiten sowie Kabel mit Umlenkrollen und Längen-

meßeinrichtungen
•  Beobachtungs- und Steuerstand
•  Bedienungselemente für das Kamerasystem
•  mindestens ein Monitor zur Bildwiedergabe
•  flexible Kleinbildkamera zur Einzelbildaufzeichnung

Bild 3.3-3: Prinzipskizze einer TV-Inspektion mit selbstfahrender Kamera und Inspektions-
fahrzeug [1]

Heute werden fast ausschließlich selbstfahrende Farbfernsehkameras eingesetzt. Die mo-
dernen Kreis- und Schwenkkopfkameras erlauben ein Schwenken der Kamera von bis zu
320° und ein Kreisen der Kamera von bis zu 540°. Einige Hersteller bieten Drehmechanis-
men an, die das Bild stets aufrecht und seitenrichtig darstellen, wodurch dem Inspekteur die
Orientierung bei der Bildverschwenkung wesentlich erleichtert wird.
Satellitenanlagen bieten die Möglichkeit, von einem nicht begehbaren Kanal aus die Inspek-
tion von angeschlossenen Leitungen durchzuführen. In einem durch Fernsteuerung drehba-
ren und mit einer seitlichen Öffnung versehenen, zylindrischen Gehäuse ist eine an einer
biegsamen Schubstange befestigte, spezielle Satelliten-TV-Kamera installiert. Sie kann bei
geradem Verlauf z.Z. bis zu 35 m in die Leitung hineingefahren werden. In Leitungen mit
nacheinander folgenden Bögen wird dieser Wert nicht erreicht.
Bei der indirekten, optischen Inspektion ist jedes Fahrzeug mit mindestens 2 Personen zu
besetzen. Ist eine Begehung von Anlagenteilen notwendig, so ist die erforderliche Anzahl
von Personen in den Unfallverhütungsvorschriften geregelt.
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3.3.2.2 Hinweise zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die optische Inspek-
tion

Für die Durchführung der optischen Inspektion ist ein Leistungsverzeichnis (LV) zu erstellen.
Dazu ist gemäß VHB das StLB, LB 309 zu verwenden [9, 6].
Sofern die optische Inspektion durch die liegenschaftsverwaltende Dienststelle (StOV) mit
Bw-eigenem Gerät erfolgt, kann auf ein LV verzichtet werden.

Bei der Erstellung des LV ist auch der Standardleistungstext der Nummer 309-000-10-12
einzubeziehen. Hierdurch wird die Gültigkeit der Arbeitshilfen Abwasser für die Ausführung
der Inspektionsleistungen vertraglich vereinbart.

Einige Leistungen sind bei Bedarf als Freitext zu formulieren:

•  Öffnen und Schließen von Hausanschlüssen

•  Stundenlohnarbeiten

•  Stillstandzeiten (Personal, Geräte)

•  Zusätzliche An- und Abfahrten

•  Zusätzliches Umsetzen bei Inspektion von der Gegenseite

•  Besondere Leistungen entsprechend VOB, Teil C, DIN 18299

Die folgenden Aspekte sind in der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen:
•  Für das Betreten der Liegenschaft bestehen ggf. besondere Auflagen (z.B. das An-

melden von Personen bzw. Fahrzeugen). Dies ist mit dem zuständigen Betreiber zu
klären und dem AN mit Zugang der Ausschreibungsunterlagen mitzuteilen.

•  Bekannte Bereiche mit besonderen Gefährdungen müssen angegeben werden.
•  Die Abrechnungsgrundlage für Inspektionsleistungen ist die tatsächlich untersuchte

Rohrlänge. Das Öffnen und Schließen von Schachtabdeckungen, Rostverschrau-
bungen etc. wird nicht gesondert vergütet und ist in den EP einzurechnen.

•  Eine Überprüfung der Inspektionsanlage mit dem T05-Universal-Testbild (DIN
25435) sowie mit einem Farbbalkenmuster ist vom AN auf Verlangen des AG vor-
zunehmen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet.

•  Das Inspektionspersonal darf nur in Abstimmung mit dem AG gewechselt werden.
Der AG behält sich das Recht vor, einen Wechsel des Untersuchungspersonals zu
verlangen.

•  Während der optischen Inspektion ist der zu untersuchende Teil des Systems so-
weit wie möglich von Abwasser freizuhalten. Hierzu sind vom AN geeignete Maß-
nahmen zu treffen. Durch den ggf. entstehenden Rückstau dürfen keine Schäden
entstehen. Sind bei dem zu untersuchenden Kanal mehr als 10 % des Querschnitts
durch Wasser gefüllt, hat sich der AN in Absprache mit der örtlichen Bauüberwa-
chung über das weitere Vorgehen abzustimmen. Ggf. kann die örtliche Bauüberwa-
chung in Absprache mit dem Betreiber/Nutzer die Reduzierung von Zuflüssen aus
Leitungen veranlassen (z.B. Küchen, Toiletten, Waschplätze).

•  Die Geschwindigkeit der Kamera muß dem Objektzustand angepaßt werden. Ab-
weichend vom M 143 [1] ist eine Kamerageschwindigkeit von 10 cm/s nicht zu über-
schreiten. Hierdurch soll die ingenieurtechnische Auswertung der Videoaufzeich-
nungen optimiert werden.

•  In verschwenkter Kameraposition ist - außer zur Aufzeichnung eines Längsrisses -
keine Axialfahrt zulässig. Eine ruhige Kameralage in der Rohrachse ist während der
optischen Inspektion zu gewährleisten.
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Bewerber für die Inspektion von Abwassersystemen müssen die erforderliche Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Gütesicherung – bestehend aus Fremd-
und Eigenüberwachung – nachweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Unterneh-
men im Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens „I“ der Gütegemeinschaft „Güte-
schutz Kanalbau“ oder eines gleichwertigen Gütezeichens ist. Ersatzweise kann ein
Fremdüberwachungsvertrag für die jeweilige Einzelmaßnahme vorgelegt werden, bei der die
Anforderungen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 zu erfüllen sind [7].

Die Anforderungen an die Ausrüstung der Inspektionseinrichtungen sind im ATV-Merkblatt M
143 Teil 2 [1] definiert. Insbesondere sind nachfolgende Anforderungen zu erfüllen:

•  Die Fernsehanlage muß der PAL-Norm für Farbfernsehen entsprechen.
•  Die Kamera muß ab DN 200 neben der axialen Sicht eine stufenlose Veränderung

der Blickrichtung zulassen, z.B. durch einen Dreh-Schwenkkopf.
•  Zusätzlich wird stets ein seitenrichtiges aufrechtes Bild gefordert, so daß die perma-

nente Orientierung gewährleistet ist.
•  Das Beleuchtungssystem ist so auszulegen, daß eine Strecke von mindestens ei-

nem Meter hinreichend ausgeleuchtet wird und die Helligkeit dem jeweiligen Objekt-
zustand angepaßt werden kann.

•  Die Kameraoptik muß in der Lage sein, einen Bereich von 0,1 m bis mindestens 1,5
m vor der Kamera scharf abzubilden (Tiefenschärfebereich).

•  Für Inspektionen kleiner Nennweiten bis einschließlich DN 100 sind Satelliten- bzw.
Schiebekameras mit einer Untersuchungslänge bis mindestens 35 m einzusetzen.

•  Die Kameraanlage muß eine technische Vorrichtung besitzen, die eine zentrische
Positionierung der Linse ermöglicht.

3.3.2.3 Dokumentation
Der Istzustand der Haltungen und Leitungen ist durch Videoaufzeichnungen bei der TV-
Inspektion zu dokumentieren. Die Kamera ist so zu führen, daß ein vollständiger Eindruck
vom Zustand des Rohres entsteht. Hierzu ist z.B. bei erkennbaren oder vermuteten Abwei-
chungen einer Muffe oder eines Übergangsbereichs vom regulären Zustand an diesen Stel-
len der volle Umfang des Rohres abzuschwenken.

Neben den o.a. Anforderungen an die technische Ausrüstung müssen die Videos mit Ein-
blendungen versehen sein, damit eine geordnete Identifikation der Informationen möglich ist.
Die Einblendungen auf den Videos werden wie folgt unterschieden:

•  Dauereinblendungen (permanent sichtbare Einblendungen):
Time-Code, Stationierung, Untersuchungsrichtung, Von-Schachtbezeichnung,
Bis-Schachtbezeichnung, Datum, Uhrzeit und Videoband-Nr.

•  Einmalige Einblendungen am Beginn einer Haltungs- bzw. Leitungsinspektion:
Name der Inspektionsfirma, Standortbezeichnung, Straßenname, Material und
Durchmesser

•  Einblendungen zur Zustandsbeschreibung:
Zustandsbeschreibung im Langtext, numerischer Zusatz gemäß Kap. 3.6, die
Lage im Querschnitt nach Ziffernblatt-Notation, Kommentar als Freitext und bei
Bedarf die Foto-Nr.
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Jede Einblendung muß mindestens für 5 Sekunden sichtbar bleiben. Die Farbe der Einblen-
dung muß sich vom jeweiligen Hintergrund abheben.

Die in der Bauverwaltung des Bundes und der Länder eingeführte Erfassungssoftware Kan-
DATA unterstützt die Ausgabe von Zustandsgrafiken für Haltungen und Leitungen. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings eine fehlerfreie Dokumentation der Bauzustandsdaten für
Haltungen und Leitungen in den Austauschformaten vom Typ H und LH. Entsprechend hoch
sind die Anforderungen an eine verläßliche Erstellung und Bearbeitung der genannten Aus-
tauschformate. Für die Dokumentation von Schacht- und Sonderbauwerksinspektionen
stehen die Formate vom Typ S bzw. Z zur Verfügung.

3.3.3 Dichtheitsprüfung

Zu den umweltrelevanten Untersuchungen nach DIN EN 752-5 zählt der Nachweis der Was-
serdichtheit aller Abwasserkanäle/-leitungen sowie der dazugehörigen Schächte und Son-
derbauwerke [1]. Eine besondere Bedeutung hat die Dichtheit für das Schmutz- oder
Mischwassernetz. Zur Dichtheitsprüfung gibt es eine Vielzahl von Normen und Regelwerken,
die in Bild 3.3-4 aufgeführt sind. In DIN 1986-30 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und
Grundstücke - Instandhaltung“ sind Festlegungen für die Zeiträume der Prüfungen sowie
Fristen für die erstmalige Überprüfung bei bestehenden Anlagen genannt [2]. Diese sind zu
beachten. Weitere Vorgaben für Häufigkeiten und Fristen von Dichtheitsprüfungen an beste-
henden Abwassersystemen enthalten die in einigen Bundesländern geltenden Eigenkontroll-
verordnungen. Für die Durchführung von Dichtheitsprüfungen im Bestand ist das ATV-
Merkblatt M 143, Teil 6, bei Neubaumaßnahmen ist DIN EN 1610 maßgebend [1, 5].

Bild 3.3-4: Normen und Regelwerke zur Dichtheitsprüfung, modifiziert nach [8]

Der Unterschied zwischen der Dichtheitsprüfung von bestehenden Kanälen und derjenigen
von sanierten Kanälen besteht grundsätzlich nur in den anzusetzenden Dichtheitskriterien.

Dichtheitsprüfungen

Prüfung neuverlegter und sanierter Kanäle im
Rahmen der Abnahme

Prüfung bestehender Kanäle im Rahmen
der Eigenkontrolle

Wasser Luftüber-
druck Unterdruck

ATV-M
143

Teil 6

Wasser Luftüber-
druck Unterdruck

DIN EN
1610

Gußrohr-
industrie

Merkblatt des
bayerischen

Landesamtes

Internationale
Normen

DIN
1986

Teil 30

ATV-A
139

ATV-A
142

Anlaß

Verfahren

Norm /
Regelwerk



Reinigung und Inspektion Seite 12 von 15

Stand 01.10.1999 Kapitel 3.3

Die Dichtheitsprüfungen selbst können sich auf folgende Bereiche erstrecken:

•  Haltungen
•  Haltungsabschnitte, z.B. zwischen zwei Anschlüssen
•  einzelne Rohre
•  einzelne Rohrverbindungen (Muffen)
•  Schächte
•  Sonderbauwerke

Es werden z.Z. folgende Prüfverfahren eingesetzt:

•  Wasserdruckprüfung
•  Luftüberdruckprüfung
•  Unterdruckprüfung

Dichtheitsprüfungen an Haltungen und Leitungen sind nach DIN EN 1610 vorzugsweise mit
Luftüberdruck durchzuführen [5]. Nur in Zweifelsfällen, wenn die Luftüberdruckprüfung kein
eindeutiges Ergebnis zeigt, ist auf die Wasserdruckprüfung zurückzugreifen, deren Ergebnis
dann ausschlaggebend ist (Bild 3.3-5).

Bei allen Verfahren zur Dichtheitsprüfung erstreckt sich die meßtechnische Kontrolle entwe-
der auf die Erfassung der Zeit, in der sich eine bestimmte Druckänderung einstellt oder auf
die Erfassung der erforderlichen Wasserzugabemenge zur Aufrechterhaltung eines kon-
stanten Prüfdruckes. Ob nun die geprüfte Anlage dicht oder undicht ist, beruht somit allein
auf der Quantifizierung eines Prüfmedienverlustes.

Bild 3.3-5: Ablaufdiagramm zur Durchführung von Dichtheitsprüfungen [8]

Die haltungsweise Dichtheitsprüfung kann wegen der Vielzahl angeschlossener Leitungen
sehr aufwendig sein. Dies gilt auch für große Nennweiten, wenn mittels Wasser geprüft wird.
In diesen Fällen können statt einer abschnittsweisen Prüfung die einzelnen Rohrverbindun-
gen mit Muffenprüfgeräten geprüft werden. Diese sind auch in der Lage, bei nicht bestande-
ner Prüfung im gleichen Arbeitsgang eine Sanierung (Verpressung) durchzuführen. Alle
Arbeitsgänge müssen hierbei ferngesteuert und unter ständiger Kamerabeobachtung durch-
geführt werden.

Bei Schächten erfolgt die Dichtheitsprüfung nach ATV-M 143 Teil 6 [1] vorzugsweise als
Wasserdruckprüfung.

Bestanden Nicht bestanden

Annehmen

Wasserdruck
Prüfung

Bestanden

Annehmen

Luftprüfung Nicht bestanden
Ursachen ermitteln und beseitigen

Prüfung wiederholen

Ursachen ermitteln und beseitigen
Prüfung wiederholen
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3.3.4 Methoden der quantitativen Zustandserfassung

Sofern die Ergebnisse der optischen Inspektion nicht ausreichen, um den Zustand der Ka-
näle umfassend zu beschreiben und befriedigende Aussagen über Schäden sowie Art und
Umfang von Sanierungsmaßnahmen abzuleiten, können nachfolgend beispielhaft aufge-
führte Verfahren in begründeten Fällen angewendet werden.
Der Zeitpunkt derartiger weitergehender Prüfungen kann mit der optischen Inspektion zu-
sammenfallen oder später, vor der Entscheidung für ein bestimmtes Sanierungsverfahren,
liegen.

Detektionsverfahren:
Detektionsverfahren dienen der Schadensdiagnose bzw. Detektion von Leckagen und Hohl-
räumen in der Leitungszone sowie der Beurteilung von nicht sichtbaren Bereichen. Man
unterscheidet akustische und elektrische Verfahren sowie die Infrarotthermografie. Die An-
wendung für den Bereich Abwasser ist heute aber noch nicht praxisreif und eher dem Be-
reich der Forschung zuzuordnen.
Die Ortung von Leckagen mit elektrischen Verfahren ist i.d.R. sehr aufwendig, da eine Voll-
füllung des Kanals erforderlich ist. Wird dieses Verfahren im Anschluß an eine Dicht-
heitsprüfung mit Wasser durchgeführt, verringert sich der Aufwand. Es können, zusätzlich zu
den Informationen aus der optischen Inspektion, Aussagen zum Ausmaß des Schadens
getroffen werden.

Material- und Werkstoffuntersuchung:
Unter Umständen kann es erforderlich werden, zusätzliche Material- und Werkstoffuntersu-
chungen durchzuführen, um Aussagen über die verbliebene Restdicke einer Bauteilwandung
und/oder über die Materialeigenschaften zu treffen. Hiermit verbunden sind Erkenntnisse zur
Statik und zur prognostizierten Restlebensdauer eines Bauteils. Die Ergebnisse derartiger
Untersuchungen können die Wahl des Sanierungsverfahrens beeinflussen.

Profilkalibrierung:
Im Rahmen einer Profilkalibrierung können nicht begehbare Profile mit Meßkalibern auf
Maßhaltigkeit geprüft werden (vgl. StLB LB 309, Abschnitt 2.4). Deformationen des Profils
können Hinweise auf statische Probleme geben. Darüber hinaus können diese Angaben für
die Sanierung erforderlich sein. Begehbare Profile werden mit den üblichen Instrumenten der
Vermessung überprüft.

Lagevermessung:
Für die vertikale Lagevermessung kommen Inklinometer, druckmessende Schlauchwaage
oder Laser in Betracht. Laser werden auch für die horizontale Vermessung eingesetzt.

Ortung von Fehlanschlüssen:
Zur Ortung von Fehlanschlüssen hat sich der Rauchtest bewährt. Darüber hinaus geben
auch Färbungen des Abwassers Aufschluß über Fehlanschlüsse.

Infiltrationsmessung/Durchflußmessung:
Sind quantitative Aussagen über die Höhe einer Infiltration erforderlich, werden Infiltrations-
messungen mittels spezieller Muffen- oder Rohrprüfgeräte oder Durchflußmessungen durch-
geführt.
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3.3.5 Bauüberwachung

Die Reinigung und Inspektion wird von der örtlichen Bauüberwachung begleitet und koordi-
niert. Nach Auftragsvergabe findet die Bauvorbesprechung unter Teilnahme des AG (Bau-
verwaltung), des AN (Reiniger/Inspekteur), der örtl. Bauüberwachung (Bauamt, freiberuflich
Tätiger), des Betreibers (StOV) sowie des militärischen/zivilen Nutzers statt.
In der Bauvorbesprechung sind insbesondere nachfolgende Punkte zu beachten:

•  Aufstellung eines Inspektionsplans unter Berücksichtigung der Belange des Betrei-
bers und des Nutzers

•  Koordination von Reinigung und Inspektion
•  Ggf. Reinigung durch den Betreiber veranlassen
•  Hinweis auf Gefährdungen, befahrbare Abschnitte oder Abflußhindernisse
•  Zugänglichkeit aller Schächte sicherstellen
•  Abstimmung der Vorgehensweise, insbesondere bei unvollständigem Planmaterial

(z.B. bei verdeckten Schächten)
•  Verhalten beim Auftreten von Scherben des Kanalmaterials im Spülgut

Für die an der Durchführung der Reinigungs- und Inspektionsmaßnahmen Beteiligten (AN
und örtliche Bauüberwachung) gelten folgende Hinweise:

Reinigung und optische Inspektion sind i.d.R. gemäß Muster-Ingenieurleistungsbeschreibung
zu überwachen (vgl. Kap. 3.2.3). Demnach wird an den ersten beiden Tagen der optischen
Inspektion eine ständige Begleitung gefordert. Darüber hinaus findet eine kontinuierliche
Kontrolle aller Leistungen aus Reinigung und optischer Inspektion statt. Diese wird von der
örtlichen Bauüberwachung durchgeführt und umfaßt insbesondere Kontrollen zur Einhaltung
des Inspektionsplanes, der dem Objektzustand angepaßten Untersuchungsgeschwindigkeit
und zur Qualität der Dokumentation.

Der AN hat der Bauüberwachung bereits innerhalb der ersten beiden Tage der Inspektion
Videos, Schadensgrafiken und Dateien in den geforderten Formaten zu Prüfungszwecken zu
übergeben.
Im Zusammenhang mit der anschließenden Prüfung der Daten auf Vollständigkeit und Plau-
sibilität gemäß Kap. 3.6 werden auch die DV-Schnittstellen des AN, der Bauüberwachung
und des AG geprüft. Dies kann auch vorab unter Zuhilfenahme der Beispieldatensätze erfol-
gen, die beim Staatshochbauamt Hannover II zu beziehen sind. Spätestens am 3. Tag nach
Beginn der Inspektion sind die Ergebnisse der Überprüfung dem Untersucher und dem AG
mitzuteilen. Im weiteren Projektverlauf sind Ergebnisse der Kontrollen jeweils nach späte-
stens 5 Arbeitstagen vorzulegen.

Bei der Überprüfung der Videobänder ist besonders auf die richtige Aufzeichnung des Time-
Code zu achten (Ausschlag des rechten Videokanals).

Werden Abweichungen zwischen den Planunterlagen (vorläufiger Lageplan „Bestand Ab-
wasser“) und der Örtlichkeit (Ist-Zustand) festgestellt, sind diese zwischen AN und der örtli-
chen Bauüberwachung zeitnah zu klären. Der AN hat alle Abweichungen in die ihm
vorliegenden Bestandspläne einzutragen.

Das Auftreten von Scherben des Kanalmaterials im Spülgut ist vom AN der örtl. Bauüberwa-
chung zu melden und zu protokollieren.
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3.4 Gebiets- und Netzdaten
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3.4.1 Definition des Datenbedarfs

Als Grundlage jeder Planungsarbeit sollten je nach Erfordernis folgende Daten und Plan-
unterlagen vorliegen bzw., falls notwendig, erstellt oder beschafft werden.

❍ Übersichts-, Lagepläne des Planungsgebietes
❍ Flächennutzungs- und Bebauungspläne
❍ Bestandspläne der vorh. Abwasseranlagen
❍ Angaben über Zustand und Alter bestehender Anlagen
❍ Angaben zur Be- und Auslastung bestehender Anlagen
❍ Bestandspläne der Leitungen anderer Versorgungsträger
❍ Vermessungsunterlagen mit Höhenfestpunkten
❍ frühere Entwässerungsplanungen
❍ Luftaufnahmen vom Planungsgebiet
❍ Einwohner- und Wasserverbrauchszahlen
❍ direkte und indirekte Einleitungen
❍ Niederschlagsdaten bzw. aktuelle Regenauswertungen
❍ Wasserstände, Wasserführung, Qualität der beanspruchten Gewässer,

Baugrunddaten und Grundwasserstände
❍ Angaben über bekannte Engpässe und Zwangspunkte der vorhandenen

Entwässerungsanlagen
❍ Angaben zu Wasserschutzgebieten
❍ Angaben zur wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis / -genehmigung

Nachfolgend wird auf die erforderlichen Daten näher eingegangen und eine grobe Unter-
teilung in folgende Kategorien vorgenommen. Eine detaillierte und weiterführende Aufstel-
lung ist dem ATV Merkblatt M 101 zu entnehmen.

❍ Einzugsgebietsdaten
❍ Kanalnetzdaten
❍ Sonderbauwerksdaten
❍ Zustandsdaten
❍ Niederschlagsdaten
❍ Belastungsdaten / Bemessungsdaten
❍ Modell- und Berechnungsparameter

Die aufgeführten Daten stellen nicht die Gesamtheit der unter Umständen erforderlichen
Daten dar, vielmehr sollen diese als Empfehlung verstanden werden, welche Datenarten bei
der Projektbearbeitung zu berücksichtigen sind und wie diese mit Hilfe der EDV erfaßt,
ausgewertet und verwendet werden können.
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3.4.1.1 Einzugsgebietsdaten

❍ Einzugsgebietsgröße
❍ Höhenverhältnisse
❍ Befestigungsgrad (Versiegelungsgrad)
❍ Nutzungsart (Bebauung und Gewerbe)
❍ Außengebiete
❍ Vorfluterdaten
❍ Grundwasserstände
❍ Bodenkennwerte/Bodenbeschaffenheit

Die Einzugsgebietsdaten können ebenfalls aus vorhandenen Planunterlagen gewonnen
werden. In Einzelfällen wird eine örtliche Aufnahme durch Vermessung oder Begehung
erforderlich, wenn detaillierte Aussagen über die an einen Kanal angeschlossenen Flächen
getroffen werden sollen.

Die Unterteilung der Einzugsgebietsfläche:

❍ Gesamteinzugsgebiet des Entwässerungssystems
❍ Einzugsgebiete der im Gesamteinzugsgebiet befindlichen Vorfluter
❍ Einzugsgebiete für Teilsysteme
❍ Einzugsgebiete der einzelnen Haltungen

Das Einzugsgebiet für ein Entwässerungssystem läßt sich aufgrund hydrologischer
Gegebenheiten, wie dem Vorfluterverlauf, den Wasserscheiden und den Höhenverhältnis-
sen bestimmen. Die Einzugsgebiete für die einzelnen Haltungen lassen sich nicht ohne
weiteres ermitteln. Beispiele für die Festlegung der Grenzen gibt es in der einschlägigen
Literatur oder in den Arbeitsblättern der ATV. Wenn eine optische Inspektion durchgeführt
wurde, liegen Informationen über die seitlichen Zuläufe von Hausanschlüssen vor. Aufgrund
dieser Informationen können jedoch noch nicht die tatsächlich an den Kanal ange-
schlossenen Gebäude bzw. Flächen festgelegt werden.

Die Ermittlung des befestigten Anteiles der für das Entwässerungssystem maßgeblichen
Flächen ist durch eine pauschale, prozentuale Festlegung für das Gesamtsystem möglich.
Der Aufwand für eine detaillierte Ermittlung, die teilsystem-, oder haltungsbezogen erfolgt,
kann in Abhängigkeit von der gewählten Methode sehr kostenintensiv sein. Je genauer die
Ermittlung der haltungsbezogenen Einzugsflächen und des befestigten Anteils erfolgt, desto
genauer werden die mit diesen Daten durchgeführten Berechnungen. Ist die Flächen-
ermittlung sehr detailliert durchgeführt worden, wird in den meisten Fällen die Anpassung
der eingesetzten Berechnungsmodelle durch Kalibrierung an gemessene Ereignisse
vereinfacht.
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3.4.1.2 Kanalnetzdaten

❍ Sohl- und Geländehöhen für Von-Schacht und Bis-Schacht der Haltungen
❍ Haltungslänge, Profiltyp, Abmessung und Rauhigkeit der Rohre
❍ Angaben über die Verknüpfung der Rohre
❍ Koordinaten der Schächte

Diese Daten können im allgemeinen aus vorhandenen Unterlagen wie

❍ Bestandsplänen / Katasterplänen
❍ Bauakten / Vermessungsunterlagen

entnommen werden.

Liegen diese Unterlagen jedoch nicht vor oder sind die vorhandenen Planunterlagen älteren
Datums, so kann u. U. eine örtliche Aufnahme (Vermessung) erforderlich werden. Die so
gewonnenen Daten stellen nur die reinen Geometriedaten des Abwassersystems dar. Diese
Daten lassen sich - teilautomatisiert - in den Rechner übertragen.



Gebiets- und Netzdaten Seite 5 von 10

Stand 01.07.1997 Kapitel 3.4

3.4.1.3 Sonderbauwerksdaten

Für Berechnungen z.B. mit Kanalnetzmodellen oder anderen Modellkonzepten reicht es in
der Regel aus, wenn diese Bauwerke idealisiert werden. Dazu sind neben den Angaben zur
Netzverknüpfung und der Lage im Netz folgende Angaben notwendig.

❍ Überläufe, Wehre

- Länge und Höhenlage der Wehrschwelle
- Verlustbeiwerte
- ggf. Anströmrichtung

❍ Drosseln

- Durchmesser und Höhenlage der Drossel
- ggf. Kennlinien
- ggf. Anströmrichtung

❍ Pumpwerke

- Leistungs- und Ein-/Ausschaltpunkte
- Lage der maßgebenden Wasserstandsmeßstellen

❍ Rückhaltebecken, Überlaufbecken, Kanalstauräume

- höhenmäßige Verteilung des Stauraumvolumens (Speicherkennlinie)

❍ Steuerungseinrichtungen

- Art des Steuerorganes (Schieber etc.)
- Art der Steuerung (Wasserstand, Abfluß)
- Lage der maßgebenden Wasserstands-Abflußmeßstellen
- Verfahrgeschwindigkeiten
- Verlustbeiwerte
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3.4.1.4 Zustandsdaten

Für die Bewertung bestehender Systeme ist es notwendig, einen Überblick über den
baulichen Zustand des Abwassersystems zu erhalten. Die dafür erforderlichen Daten lassen
sich wie folgt unterteilen:

❍ Zustandsdaten des Abwassersystems

❍ Zustandsdaten der Bauwerke (Schächte und Sonderbauwerke)

3.4.1.5 Niederschlagsdaten

Um gesicherte Annahmen zur derzeitigen und zukünftigen Belastung der Abwasseranlagen
zu treffen, sind vorhandene Niederschlagsaufzeichnungen auszuwerten, um je nach
Erfordernis zu folgenden Belastungsdaten zu gelangen.

❍ Blockregen
❍ Modellregen
❍ Naturregen

3.4.1.6 Belastungsdaten / Bemessungsgrößen

❍ Einwohnerdichte
❍ Großeinleiter (Gewerbe)
❍ Regenspenden
❍ Fremdwasseranfall
❍ Wasserverbrauch und Stundenmittel
❍ Verschmutzungsparameter (BSB, CSB, P, ...)
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3.4.2 Verfahren zur Datenerfassung

Die Baufachliche Richtlinie Vermessung ist anzuwenden.

3.4.2.1 Vermessung

Die terrestrische Vermessung ist die genaueste Art der Geländeaufnahme. Sie ist ein sehr
genaues aber auch kostenintensives Verfahren.

Die Ermittlung erforderlicher Daten wie:

❍ Schacht- und Bauwerksdaten (lage- und höhenmäßig)
❍ Flächenfestlegung und -ermittlung
❍ Bebauung

kann durch die terrestrische Vermessung erfolgen.

Dabei können die im Feld gemessenen Daten in ein elektronisches Feldbuch eingegeben
bzw. von einem elektronischen Theodoliten dorthin übertragen werden. Dieses Verfahren
hat den Vorteil, daß schon vor Ort Selektionen und Berechnungen durchgeführt und die
daraus gewonnenen Daten oder Rohdaten mittels Software weiterverarbeitet und
ausgewertet werden können.

Die Verwendung eines solchen elektronischen Feldbuches bietet ferner die Möglichkeit, daß
in jedem Datensatz zu dem vermessenen Punkt neben der Punktnummer und den
Koordinaten (XYZ) zusätzliche Informationen abgelegt werden können. Diese können eine
Kodierung und/oder zusätzliche Bezeichnungen sein, welche die Lage eines vermessenen
Punktes näher beschreiben (z.B. die Schachtbezeichnung nach ISYBAU).

3.4.2.2 Digitalisieren

Die Digitalisierung, d.h. die Umwandlung von Daten aus Planunterlagen in eine digitale
Form, erfolgt mit Hilfe eines Digitalisierbrettes oder -tisches.

Verwendung findet die Digitalisierung für die Datenerhebung in folgenden Bereichen:

❍ Planerstellung
❍ Flächenfestlegung
❍ Flächenermittlung (Größe) der festgelegten Einzugsgebietsflächen
❍ Ermittlung der befestigten und unbefestigten Flächen
❍ Ermittlung der Schacht- und Bauwerkskoordinaten
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Die aufgenommenen Daten sollten vom System hinsichtlich der geometrischen
Beziehungen wie Gradlinigkeit, Rechtwinkeligkeit und Parallelität überprüft und angepaßt
werden.

Die beim Digitalisieren erreichbare Genauigkeit ist dabei von folgenden Faktoren abhängig:

❍ Genauigkeit der Planvorlage
❍ Qualität (Original oder Lichtpause)
❍ Anzahl der verwendeten Paßpunkte
❍ Anwendung eines geodätischen Rechenverfahrens zum Koordinatenausgleich
❍ Sorgfalt beim Digitalisieren

3.4.2.3 Scannen

Beim Scannen werden vorhandene Pläne zeilenweise Punkt für Punkt abgetastet und der
Helligkeitswert eines jeden Punktes ermittelt. Dabei wird die Planvorlage in viele einzelne
Bildpunkte (Pixel) zerlegt, welche Informationen über verschiedene Graustufen oder
Schwarzweißinformationen tragen.

Für das Scannen vorhandener Planunterlagen sollten folgende Punkte berücksichtigt
werden:

❍ möglichst gute Qualität der Vorlagen
❍ ein hohes Auflösungsvermögen des Scanners ( ≥ 400 DPI)

Das Scannen ist für die reine Datenerfassung eine automatisierte Alternative.

Da in der KanDATA+ nur Vektorgrafiken hinterlegt werden können, ist die Weiterver-
wendung dieser reinen Rastergrafiken in der Bauverwaltung zur Zeit nur eingeschränkt für
die Entwässerungsplanung möglich.

Rastergrafiken können nur auf geeigneten Ausgabemedien ausgegeben werden, die
erreichbare Qualität ist nicht befriedigend. Ausgabemedien sind z.B. Laserdrucker oder
Plotter, die in Verbindung mit spezieller Software dazu geeignet sind, diese Rastergrafiken
wieder zu Papier zu bringen.

Der Vorgang der Vektorisierung kann manuell durch Digitalisieren oder automatisiert durch
ein Raster-Vektor-Konvertierungsprogramm erfolgen.
Die automatische Umsetzung der Raster- in Vektorbilder ist nur bedingt möglich. Diese
Vektorisierung läuft wie folgt ab. Zuerst wird die gesamte Grafik auf vorhandene Punkte
untersucht. Danach werden aus diesen Punkten Vektoren gebildet. Nach erfolgter
Vektorisierung wird anschließend versucht, aus den einzelnen Vektoren zusammen-
hängende Strukturen oder Objekte zu bilden. Die automatisierte Vektorisierung stellt zur
Zeit für die Planerstellung keine gleichwertige Alternative zur Digitalisierung dar.
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Die Erkennung von einzelnen Punkten, Linien, zusammenhängenden Objekten wie Flächen
und Texten gelingt nicht, oder die erzielbaren Ergebnisse sind unbefriedigend.

VORLAGE:

❍ Katasterpläne
❍ Übersichts- / Lagepläne
❍ Originale / Pausen

SCANNEN:

Die Vorlage wird in eine Rastergrafik umgewandelt.
Einzelne Pixel mit Graustufen- oder Schwarzweiß
Informationen.

VEKTORISIEREN:

Aus einzelnen Rasterpunkten werden Vektoren (Linien)
gebildet.
Beim manuellen Abdigitalisieren am Bildschirm wird die
Rastergrafik gleichzeitig strukturiert.

STRUKTURIEREN:

Aus den einzelnen Vektoren werden zusammenhän-
gende Strukturen und Objekte gebildet.

❍ Punkte
❍ Linien
❍  Flächen
❍  Texte



Gebiets- und Netzdaten Seite 10 von 10

Stand 01.07.1997 Kapitel 3.4

3.4.2.4 Fotogrammetrie / Luftbildauswertung

Die Fotogrammetrie (Luftbildvermessung) kann in Verbindung mit digitalen Auswerte-
methoden Punktkoordinaten von sichtbaren Anlagen und Gegenständen im Gelände liefern.
Bei der Datenerhebung ist die Fotogrammetrie also eine weitere Möglichkeit, nachfolgende
Daten zu ermitteln bzw. festzulegen:

❍ Ermittlung der Schacht- und Bauwerkskoordinaten
❍ Dokumentation aller geographischen Gegebenheiten
❍ Feststellen und Überprüfung von Bebauung und befestigten Flächen

Als Zeitpunkt für die Befliegung zur Luftbildaufnahme sind die Vegetationspausen im
Frühjahr oder Herbst zu wählen. Dabei ist das Frühjahr zu bevorzugen, um eine
Verfälschung der Ergebnisse durch belaubte Bäume oder durch mit Laub bedeckte Flächen
weitgehend auszuschließen.

3.4.2.5 Optische Inspektion

Die optische Inspektion gibt einen Überblick über den baulichen Zustand der vorhandenen
Abwassersysteme.
Hierbei wird mit der entsprechenden Ausrüstung (TV-Kamera, Videorecorder, etc.) der
Zustand optisch erfaßt und dokumentiert.
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3.5 Datenverwaltung/Historie

3.5.1 Datenverwaltung

3.5.2 Historie
(Kapitel ist in Vorbereitung)
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3.5 Datenverwaltung/Historie

3.5.1 Datenverwaltung

3.5.2 Historie
(Kapitel ist in Vorbereitung)

Bitte beachten Sie folgendes:
Die Hinweise und Angaben zu der KanDATA+ Version 4.20c1 sind
nach Einführung der Version 4.20c3 in der Finanzbauverwaltung
sinngemäß durch die Bezeichnung der aktuellen Version zu erset-
zen. Dies gilt insbesondere für den Abschnitt 3.5.1.5 „Verzeichis-
struktur“.
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3.5.1.1 Allgemeines

Im Zuge der Projektbearbeitung fallen zahlreiche Daten unterschiedlichster Art und
Aktualität an. Die gewonnenen Daten haben in der Regel einen beträchtlichen Wert.
Sie dienen als Ausgangsmaterial für

❍ Aufgaben in Verbindung mit der Führung des Kanalkatasters,

❍ die ggf. notwendige Planung von Sanierungsmaßnahmen,

❍ andere Fachplanungen in der jeweiligen Liegenschaft.

Die gewonnenen Daten werden i.d.R über einen längeren Zeitraum benötigt, d.h.
sie müssen während der einzelnen Phasen der Projektbearbeitung schnell und
einfach auffindbar sein. Hieraus ergibt sich ein hoher Anspruch an die Struk-
turierung, Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit und somit auch an die Sicherung und
Archivierung wertvoller Daten. Desweiteren ist die Bauverwaltung gemäß RBBau
und RLBau zur Bestandsdatenverwaltung verpflichtet, was die Bedeutung der
genannten Anforderungen unterstreicht.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Art der anfallenden Daten und die
Medien bzw. Datenträger, die zur Sicherung/Archivierung zur Verfügung stehen,
beschreibt Archivierungs- / Sicherungsgrundsätze und die Anlage einer einheit-
lichen und eindeutigen Verzeichnisstruktur für die Projektbearbeitung mit dem
Fachinformationssystem Abwasser.

3.5.1.2 Datenarten und Datenformate

Prinzipiell ist bei den anfallenden Daten zwischen drei Arten zu unterscheiden:

1) Daten in gedruckter Form; z.B. Katasterpläne, Listen, Schriftstücke.

2) Daten auf Videobändern, die bei der optischen Inspektion der Abwasserkana-
lisation anfallen.

3) Digitale Daten unterschiedlichen Typs in den verschiedensten Formaten. Diese
Daten machen den Hauptbestandteil am Gesamtdatenbestand aus, daher sollen
sie im folgenden genauer betrachtet werden.

Im Rahmen der Projektbearbeitung können folgende Datenformate anfallen:

• Daten im ASCII-Format

Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange. Ein
normierter Code zur Darstellung von alphanumerischen und grafischen Zeichen
sowie nicht druckbaren Steuerzeichen, wie z.B. "Wagenrücklauf" und "Seiten-
umbruch".

Das ASCII-Format ist heute noch einer der gebräuchlichsten Format-Typen
zum Datenaustausch und Datentransport, da es unabhängig von der verwen-
deten Software ist und von nahezu fast jeder Software generiert bzw. einge-
lesen werden kann.
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Zu den anfallenden Datentypen im ASCII-Format gehören:
- ISYBAU-Austauschformate (Kanalstamm- und  Zustandsdaten)
- Listen (z.B. Ergebnisdateien von hydraulischen Berechnungen)
- Vermessungsdaten
- Auswertungen
- Niederschlagsdaten (Bemessungs- oder Nachweisregen, gemessene Nieder-

schlags-/Abflußdaten)

• Daten im DBASE-Format
Das DBASE-Format ist ein Datenbankformat, das von der KanDATA+ der Fa.
Barthauer benutzt wird. Die Struktur der DBASE-Dateien ist in den verschiedenen
KanDATA-Versionen (KDB 4.1a oder KDB 4.20c1) unterschiedlich.

• Daten im HPGL-Format (Plotdateien)
HPGL-Dateien sind Vektorgrafikdateien, die im wesentlichen von CAD-Program-
men zur Ausgabe von Zeichnungen und Plänen auf einem Plotter erstellt werden.

• Daten im DWG- oder DXF-Format
DWG-Dateien sind Zeichnungsdateien, die mit AUTOCAD erstellt wurden. Das
DXF-Format wird vornehmlich zum Austausch von Zeichnungen zwischen ver-
schiedenen CAD-Programmen verwendet.

• Daten in Bilddatei-Formaten (Bitmaps)
Eine Bitmap oder Rastergrafik ist ein Bild, das sich aus Einzelpunkten bzw. Pixeln
(Kunstwort für: "picture element") zusammensetzt. Es existieren unterschiedliche
Bitmap-Formate, die plattform- oder programmabhängig sind.

Bilddateien aus der optischen Inspektion der Abwasserkanalisation, im PCX-
Format gespeichert, können in der KanDATA+ direkt betrachtet werden. Die
Auflösung der Bilder darf nicht mehr als 320x200 (BxH) Bildpunkte betragen. Bei
einer höheren Auflösung wird das Bild nicht korrekt dargestellt. Die Farbtiefe (An-
zahl der Farben) der Bitmap muß 8 bit (256 Farben) betragen. Bilder von gerin-
gerer Farbtiefe (z.B. 16 Farben) werden nicht dargestellt. Bei Bildern mit höherer
Farbtiefe (65.000 Farben) kommt es bei der Darstellung zu Farbverfälschungen.

Bildformat (Auflösung)
B x H in Pixeln

Darstellung in der KanDATA+

< 320 x 200 Bild füllt nicht den gesamten Bildschirm aus
= 320 x 200 Bild wird korrekt dargestellt
> 320 x 200 Bild wird nicht korrekt dargestellt

Tab.1: Bildformate von Schadensbildern und Darstellung in der KanDATA+

Farbtiefe
(Anzahl der Farben)

Darstellung in der KanDATA+

4 bit (16 Farben) Bild wird nicht dargestellt
8 bit (256 Farben) Bild wird korrekt dargestellt
24 bit (65.000 Farben) Bild wird nicht korrekt dargestellt
32 bit (16,8 Mio. Farben) Echtfarben werden vom PCX-Format nicht unterstützt

Tab.2: Farbtiefe von Schadensbildern und Darstellung in der KanDATA+
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3.5.1.3 Datenträger

3.5.1.3.1 Videobänder
Videobänder fallen bei der optischen Inspektion der Abwasserkanalisation an. Auf
ihnen befinden sich sowohl Informationen zum aktuellen Kanalzustand als auch
ergänzende Informationen zum Kanalbestand. Die Lebensdauer von Videobän-
dern ist auch bei sachgemäßer Lagerung begrenzt.

Videobänder werden erstellt bei der
❍ Abnahme einer Neubau-, Sanierungs- oder Reparaturmaßnahme
❍ Gewährleistungsabnahme
❍ Dokumentation von Zuständen/Schäden vor und nach deren Veränderung oder

Sanierung
❍ routinemäßigen Inspektion im Rahmen der gesetzlichen Betreiberpflicht

(z.B. alle 10 Jahre)

Videobänder sind immer eindeutig wie folgt zu beschriften:
❍ Auftraggeber der Untersuchung 
❍ Ort/Liegenschaft/Baumaßnahme
❍ Anlaß der Untersuchung
❍ Auftragnehmer/Inspekteur
❍ Untersuchungsdatum
❍ Videobandnummer
❍ Untersuchte Kanäle (Liste beilegen)

3.5.1.3.2 Digitale Datenträger
Digitale Daten werden zur Dokumentation, Datenarchivierung, Weiterverarbeitung
etc. auf Datenträgern für unterschiedlich lange Zeiträume festgehalten. Ver-
schiedene Datenträger haben eine unterschiedlich lange Lebenserwartung bzw.
Zuverlässigkeit bzgl. der Datensicherheit.

❍ Festplatten
Die Lebensdauer von Festplatten kann durchaus auf mehrere Jahre beziffert
werden. Sie ist  vom sachgemäßen Betrieb des Gerätes abhängig. Als Medium
für die Datensicherung/-archivierung sind Festplatten grundsätzlich nicht ge-
eignet.

Auf einer Festplatte sollten sich nur die aktuell in Bearbeitung befindlichen bzw.
zu einem aktuellen Projekt gehörenden Daten befinden. Wichtigste Regel beim
Ablegen der Daten ist eine übersichtliche Verzeichnisstruktur (siehe Abschnitt
3.5.1.5), ohne die innerhalb kürzester Zeit nur noch bedingt nutzbare und unge-
ordnete Datenbestände vorhanden sind.
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❍ Disketten
Handelsübliche Disketten besitzen eine Standardspeicherkapazität von 1,44
Megabyte. Aufgrund ihrer geringen Speicherkapazität sind Disketten zum
Sichern großer Datenbestände nicht geeignet.

Disketten sind immer eindeutig zu beschriften :
• Art der Daten  
• Ort/Liegenschaft/Baumaßnahme
• Datum/Version der Daten
• Fortlaufende Nummerierung

❍ Magnetbänder
Magnetbänder sind aufgrund ihrer Speicherkapazität (von 120 Megabyte bis zu
mehreren Gigabyte) ein geeignetes Medium zur Datensicherung und –archi-
vierung.
Für die Datensicherung auf Magnetbändern wird ein Bandlaufwerk und eine
spezielle Archivierungs- (Backup-) Software benötigt, die die Daten komprimiert
und in einem speziellen Format auf dem Magnetband speichert. Der Nachteil
der Sicherung auf Magnetbändern besteht damit in der Lesbarkeit der Daten.
Da sie nicht 1:1 gespeichert werden, wird auch für das Zurücklesen immer die
gleiche, spezielle Software benötigt.

❍ CD-ROM
CD-ROM ist die Abkürzung für Compact Disk - Read Only Memory. Das be
schreibbare CD-ROM besitzt eine Speicherkapazität von ca. 700 Megabyte. Als
Medium für die Datensicherung besitzt das CD-ROM eine hohe Lebensdauer.
Ein Vorteil des CD-ROM ist, daß die Daten und die Verzeichnisstruktur 1:1
gespeichert werden und damit die Möglichkeit besteht, einzelne Dateien oder
Unterverzeichnisse schnell und einfach zurückzulesen.

❍ MO-Disks
MOD ist die Abkürzung für Magneto Optical Disk. Die Speicherkapazität von
MOD´s war lange Zeit auf 230 Megabyte begrenzt. Mittlerweile werden aber
auch Laufwerke und Medien mit höherer Kapazität angeboten. Die Lebens-
dauer einer solchen MO-Disk ist mit größer/gleich 10 Jahren sehr hoch.
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3.5.1.4 Datensicherung

Unter Datensicherung wird die Gesamtheit der technischen und organisatorischen
Maßnahmen verstanden, die verhindern sollen, daß die gespeicherten Daten
verloren gehen, zerstört oder verfälscht werden, bzw. daß ein unberechtigter Zu-
griff auf die Daten erfolgen kann.

3.5.1.4.1 Organisatorische Datensicherung

Die organisatorische Datensicherung kann durch folgende Maßnahmen erfolgen:
❍ Zugangskontrolle

Unbefugten wird der Zugang zur Datenverarbeitungsanlage verwehrt.
❍ Benutzerkontrolle

Der Anwender muß gegenüber dem Rechner seine Benutzerberechtigung
nachweisen (z.B. durch ein Kennwort).

❍ Zugriffskontrolle
Die Zugriffsberechtigung kann sich auf das Lesen (Kenntnisnahme) oder
Ändern (Eingabe, Korrektur, Löschen) ganzer Datengruppen oder einzelner
Datenfelder beziehen und sollte entsprechend der fachlichen Zuständigkeit
erteilt werden.

3.5.1.4.2 Technische Datensicherung

Um die Datensicherheit zu gewährleisten und Redundanzen bei ggf. verschie-
denen aktuellen Bearbeitungs- oder Datenständen zu vermeiden, sind bei der
Datensicherung bzw. -archivierung bestimmte Regeln einzuhalten:

❍ Die Datensicherung bzw. -archivierung ist immer unter Beibehaltung der beste-
henden Verzeichnisstruktur durchzuführen, so daß die Daten bei einem evtl.
notwendigen Zurücklesen eindeutig zuordbar sind.

❍ Die Archivierung von Datenbeständen sollte wenn möglich doppelt (mit einer
Kopie) erfolgen. Damit ist sichergestellt, daß auch bei einem defekten Daten-
träger über die Kopie auf die Daten zurückgegriffen werden kann.

❍ Nicht mehr benötigte Datenbestände, wie Daten, deren Archivierung abge-
schlossen ist oder Daten, die als Zwischenprodukte bei der Projektbearbeitung
angefallen sind, für die weitere Arbeit aber ohne Bedeutung sind, sollten vor
der Sicherung gelöscht werden.

❍ Die Sicherung des Datenbestandes von Festplatte auf ein geeignetes Siche-
rungsmedium in bestimmten Zeitabständen zur Aufbewahrung an einem extra
gesicherten oder getrennten Ort ist unbedingt erforderlich.
Bei einer Datenbank mit einer Vielzahl von Zugriffsmöglichkeiten zur Korrektur
oder zum Löschen sollten alle Änderungen auf der Datenbank automatisch
protokolliert (Zeitpunkt und Art der Transaktion, alte und neue Feldinhalte) und
auf Datenträger gesichert werden. So kann bei einem Störfall der aktuelle
Stand der Datenbank auf der Grundlage der neuesten Sicherungskopie und
zusätzlich unter Auswertung des Änderungsjournals rekonstruiert werden.
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3.5.1.4.3 Sicherungsstrategien

❍ Bei größeren Computersystemen/Netzwerken erfolgt die Datensicherung meist
täglich und weitestgehend automatisiert (nachts) durch den Systemverwalter.
Bei aufgetretenen Datenverlusten ist dann der Systemverwalter zu konsul-
tieren.

❍ Werden die Daten nicht zentral gesichert, muß eine eigene Sicherungsstrategie
entwickelt werden. Eine Sicherungsstrategie kann z.B. wie folgt aussehen:
1.) Tägliche Sicherung der aktuellen sich ständig ändernden Daten auf ver-

schiedenen Datenträgern.
2.) Wöchentliche Sicherung aller sich auf der Festplatte befindenden Daten.
3.) Monatliche Sicherung des gesamten Systems. (Bei der Aktualisierung des

Systems, z.B. durch Installation neuer Software oder Einrichtung neuer
Systemkomponenten noch am gleichen Tag.)

3.5.1.4.4 Beispiel für eine Sicherungsstrategie anhand von Bändern

Das folgende Beispiel beschreibt eine Strategie, bei der 8 Sicherungssätze
(Bänder) verwendet werden, um eine vollständige Sicherung für 4 Wochen zu
erstellen.

❍ Beschriftung der Bänder

� Montag � Freitag 2 � Monat (Freitag 1)

� Dienstag � Freitag 3

� Mittwoch � Freitag 4

� Donnerstag

❍ Anlegen des Formulares (Anlage 1) für jeden der 8 Sicherungssätze

Beispiel für Sicherungssatz „Freitag 2“

Computerbezeichnung: Shark Festplatte: D:

Medium:ο Band  ο MOD  ο CD-ROM  ο Diskette

              ο :

Anzahl Medien: 1

Beschriftung/Name des Mediums: ���� Freitag 2 Medium Kapazität: 800 MB

Tag der Sicherung: ο Montag  ο Dienstag  ο Mittwoch  ο Donnerstag  ο Freitag

ο Monat

Datum Verzeichnis Projekt(e) Bemerkungen

01.04.1997 \kdb420c1\projekte Bergen, Celle,
Allerhop

29.04.1997 \kdb420c1\projekte Bergen, Celle Projekt Allerhop abgeschlossen
und separat archiviert.

itwh


itwh


itwh


itwh


itwh
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Beispiel für Sicherungssatz „Montag“

Computerbezeichnung: Shark Festplatte: D:

Medium:ο Band  ο MOD  ο CD-ROM  ο Diskette

ο :

Anzahl Medien: 1

Beschriftung/Name des Mediums: � Montag Medium Kapazität: 800 MB

Tag der Sicherung: ο Montag  ο Dienstag  ο Mittwoch  ο Donnerstag  ο Freitag

ο Monat

Datum Verzeichnis Projekt(e) Bemerkungen

07.04.1997 \kdb420c1\projekte\celle
                               \depot

BW-Depot
Celle-Nord

14.04.1997 \kdb420c1\projekte\celle

\flugplat

Herresflieger-
Kaserne,
Celle

Daten aus optischer Inspektion
komplett.

❍ Vorgehensweise zur Sicherung der Daten (Beschreibung 1)

1. Verwendung von Band Nr. � am ersten Freitag.
Sichern des ganzen Systems (komplette Festplatte).

2. Verwendung von Band Nr.� am darauffolgenden Montag.
Sichern aller Projekt-Verzeichnisse, in denen Dateien geändert wurden.
Wiederholung des Vorganges an jedem weiteren Wochentag unter Verwen-
dung des entsprechenden Bandes.

3. Verwendung von Band Nr.� am zweiten Freitag.
Sichern aller Projektverzeichnisse, unabhängig davon, ob sie geändert wur-
den oder nicht.

4. Wiederholung von Schritt 2 für die zweite Woche unter Verwendung von
Band �-�.

5. Wiederholung von Schritt 3 unter Verwendung von Band Nr. � am 3. Frei-
tag.

6. Wiederholung von Schritt 2 und 3 für die 3. Woche unter Verwendung von
Band Nr. � am vierten Freitag.

7. Wiederholung von Schritt 2 und 1 für die 4. Woche unter Verwendung von
Band Nr. � für Schritt 1 am 5. Freitag.

Die drei „Freitags“- Bänder werden im darauffolgenden Monat erneut ver-
wendet, indem jeweils das älteste Band überschrieben wird. Hat ein Monat 5
Freitage, muß ein zusätzliches „Freitags“ - Band bereitgehalten werden.

itwh


itwh


itwh


itwh
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❍ Vorgehensweise Zur Sicherung der Daten (Beschreibung 2)

1. Verwendung von Band Nr. � an jedem ersten Freitag eines Monats
Sichern des ganzen Systems (komplette Festplatte).

2. Verwendung der Tagesbänder � bis � an den entsprechenden Wochen-
tagen eines Monats.
Sichern aller Projekt-Verzeichnisse, in denen Dateien gegenüber dem vor-
herigen Tag geändert wurden.

3. Verwendung der „Freitagsbänder“ � bis � an den entprechenden Freita-
gen. Band � am 2. Freitag eines Monats, Band � am 3. Freitag eines Mo-
nats, Band  � am 4. Freitag eines Monats. Hat ein Monat 5 Freitage, muß
ein zusätzliches „Freitags“ -Band bereitgehalten werden.
Sichern aller Projektverzeichnisse, unabhängig davon, ob sie geändert wur-
den oder nicht.
Die drei bzw. vier „Freitags“- Bänder werden im darauffolgenden Monat
erneut verwendet, indem jeweils das älteste Band überschrieben wird.
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3.5.1.5 Verzeichnisstruktur

Wichtigster und meist auch größter Datenträger ist die Festplatte eines Personal-
computers. Hier sind die unterschiedlichsten Programme, Stamm- und Zustands-
daten und sonstige für die Projektbearbeitung notwendigen Daten sowie Arbeits-
ergebnisse abgelegt.

Die Notwendigkeit einer dv-technisch vereinheitlichten Verwaltung dieses Daten-
bestandes in Form einer definierten Verzeichnisstruktur ergibt sich daher aus
mehreren Gründen:
❍  Vermeidung von Datenverlusten bzw. Redundanzen des Datenbestandes.
❍ Eindeutige Zuordnung der Daten zu Projekten und unterschiedlichen Pro-

grammversionen.
❍  Eindeutige Zuordnung der vorgenannten Daten zu den unterschiedlichsten

Bearbeitungsständen, z. B. aktueller Kanalbestand, unterschiedlich aktuelle
Untersuchungsdaten aus der optischen Inspektion, LAK mit Sanierungs-
konzept, verschiedene Planungsvarianten, HU-Bau, AFU-Bau, während der
Projektbearbeitung teilsanierte Bereiche, Netzerweiterungen oder –verände-
rungen durch andere Planungen während bzw. nach der LAK-Erstellung.

❍ Schnelle Einarbeitung von neuen Projektbeteiligten z.B. beim Wechsel des
Sachbearbeiters und gleichzeitigem Fortgang der Arbeiten oder wenn
freiberuflich Tätige, die bereits an ähnlichen Projekten mitgewirkt haben, Teil-
leistungen übernehmen.

❍ Einfacher Zugriff (Leserecht) auf bestimmte Daten für nicht unmittelbar am
Projekt beteiligte Personen.

❍ Vereinfachter Datenaustausch.
❍ Automatisierung der Datensicherung.
❍ Möglichkeit einer zentralen Verwaltung von Daten verschiedener Projekte

(z.B. durch ein Leitbauamt).

Der folgende Abschnitt beschreibt die anzulegende einheitliche Verzeichnis-
struktur in ihren einzelnen Ebenen und verdeutlicht diese anhand eines Beispieles.
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3.5.1.5.1 Prinzipielle Struktur

Die Ausführungsprogramme und Projektdaten werden in separaten Verzeichnis-
sen, besser noch in separaten Laufwerken, abgelegt. Die Trennung und Ordnung
der Daten erfolgt über die Anlage von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen.

Die folgende Skizze beschreibt das Prinzip zur Anlage der einheitlichen Verzeich-
nisstruktur für die Projektdaten. Die Erläuterung erfolgt anhand der einzelnen Ver-
zeichnisebenen.

Ebene 0 Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3  Ebene 4 Ebene 5 Ebene 6

*) „Originaldatenbank“: Hier liegt der tatsächliche Bestand (ständig aktualisiert).
Die Datenbank hat den gleichen Dateinamen wie das Verzeichnis.

**) „Varianten“: Hier liegen z.B. auch die Dateien aus ggf. dazugehörigen hydraulischen
Berechnungen.

Laufwerk:1)

\KDB-Version

\Bibliotheken (projekt- und benutzerübergreifend)

\Demodaten (unveränderbares Muster)

\Testdaten (wie Demodaten, aber zur Übung)

\Projekte (Stammverzeichnis aller Projekte)

\Orte1

\Liegenschaft *)

\Bilder ****)

\Pläne *****)

\Varianten **)

\Untervarianten, ggf
mit Unterverz. \Pläne

\Hystem-Ext. Version

\Demodaten (Hydraulikmuster)

\Programmname

Laufwerk:2)

\Programmverzeichnisse mit Programmdateien

P
ro

je
kt

da
te

n
P

ro
gr

am
m

e

\Orte2

\....
\Pläne *****)
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****) Bilder aus der aktuellen Zustandserfassung. (Soweit Bilder aus alten Zustands-
erfassungen noch aus besonderen Gründen mitgeführt werden sollen, sind diese in
einem separaten Verzeichnis abzulegen.)

*****)DXF-Dateien für Lage- und Netzpläne.

Ebene 0 - Laufwerksebene
1) Laufwerksbuchstabe der Festplatte, auf der die Projektdaten gespeichert sind.
2) Laufwerksbuchstabe der Festplatte, auf der die Anwendungsprogramme gespeichert sind.

Ebene 1 - Programmversion
Die Verzeichnisse dieser Ebene erhalten den Namen der Programmversion, mit der die
Daten erstellt bzw. bearbeitet werden, aber keine Dateien.
1) Name der KanDATA-Version,  Name der HYSTEM/EXTRAN-Version.
2) Programmname oder entspr. sinnvolle Abkürzung für die hier abgelegte Software.

Ebene 2 - Beispieldaten und „Projekte“-Verzeichnis
Für die entsprechende Kandata-Version werden im Verzeichnis

❍ „Bibliotheken“ die projekt- und benutzerübergreifenden Bibliothek-Dateien
(BIBLIOTH.*),

❍ „Demodaten“ die Dateien eines unveränderbaren Datenmusters,
❍ „Testdaten“ die Dateien eines Datenmusters zur Übung mit der KanDATA

abgelegt.
Das Verzeichnis „Projekte“ enthält die Unterverzeichnisse „Orte“, aber keine Dateien.

Für die entsprechende HYSTEM / EXTRAN-Version  werden im Verzeichnis „Demodaten“
die Dateien eines unveränderbaren Datenmusters mit Parameterdateien und Beispielnetz
abgelegt.

Ebene 3 - „Orte“-Verzeichnisse
In dieser Ebene werden die Verzeichnisse angelegt, die den Ort eines Projektes beschrei-
ben, d.h. in dieser Ebene erfolgt die erste Trennung der projektspezifischen Daten. Die ein-
zelnen „Orte“-Verzeichnisse enthalten die Unterverzeichnisse „Liegenschaft“.

Ebene 4 - „Liegenschafts“-Verzeichnisse
In dieser Ebene werden die Verzeichnisse angelegt, die die Bezeichnung der Liegenschaft
eines Projektes beschreiben. Hier liegen die Datenbankdateien des tatsächlichen Bestan-
des. Die einzelnen „Liegenschafts“-Verzeichnisse enthalten jeweils die Unterverzeichnisse
„Bilder“ und „Pläne“ sowie die Unterverzeichnisse der „Varianten“ des tatsächlichen
Bestandes.

Ebene 5 - „Pläne“-, „Bilder“- und „Varianten“-Verzeichnisse
Der Inhalt dieser Verzeichnisse wurde bereits auf der vorherigen Seite beschrieben. Jedes
„Variante“-Verzeichnis kann bei Bedarf eine beliebige Anzahl von „Untervarianten“-
Verzeichnissen enthalten, in denen z.B. Ergebnisse aus hydraulischen Berechnungen mit
verschiedenen Berechnungsparametern enthalten sind (Ebene 6) .
Für die Varianten und Untervarianten sind eigene „Pläne“-Unterverzeichnisse anzulegen.
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3.5.1.5.2 Beispiel einer einheitlichen Verzeichnisstruktur für die Projektdaten

P:

\kdb410a

\projekte

\...

\allerhop

\hyste510

\musterkn

\kdb420c1

\bibl

\test

\demo

\projekte

\celle

\bergen

\depot *)

\flugplat *)

\flugpla0 **) ***)

\flugpla1 **)

\flugpl10

\flugpl11

\flugpla2 **)

\...

\kaserne *)

\... *)

\musterpl

\foto

\...

\plaene

\plaene

\plaene

\plaene

\plaene

\... *)

Hinweis:
Fett gedruckte Verzeichnisnamen
sind feststehend. Sie dürfen nicht
geändert werden
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*) „Originaldatenbank“: Hier liegt der tatsächliche Bestand (ständig aktualisiert).
Die Datenbank hat den gleichen Dateinamen wie das Verzeichnis, hier also
„FLUGPLAT.KDB“.

**) „Varianten“: Empfehlung: Variante 1 (Verzeichnis „FLUGPLA1“) ist Arbeitsverzeichnis.
Hier liegen z.B. auch die Dateien aus ggf. dazugehörigen hydraulischen Berechnungen.

***) Variante 0 (Verzeichnis „FLUGPLA0“) ist das modifizierte bestehende Netz für die
hydraulische Nachrechnung des IST-Zustandes. Hier liegt die zugehörige Netzdatei.

Die Beispiel-Verzeichnisstruktur zeigt anschaulich die vorzeitige Trennung unterschiedlicher
Datenbestände (ISYBAU ´91 und ISYBAU ´96) durch die Vergabe des Namens der zuge-
hörigen KanDATA-Version als Bezeichnung für die Unterverzeichnisse der Ebene 1 auf dem
Festplattenlaufwerk P  („KDB410A“ und „KDB420C1“).
Die eigentlichen Projektdaten werden durch die Vergabe von Ortsverzeichnissen getrennt
verwaltet („ALLERHOP“, „BERGEN“,  „CELLE“). Als sogenanntes zweites Hauptverzeichnis
fungiert das Bestandsverzeichnis („FLUGPLAT.KDB“). Darunter werden alle Planungs- und
Berechnungsvarianten in Unterverzeichnissen vorgehalten.

3.5.1.5.3 Beispiel einer einheitlichen Verzeichnisstruktur für die Programmdateien

Auf dem Festplattenlaufwerk I: befindet sich die Anwendungssoftware. Der Name des Unter-
verzeichnisses der Ebene 1 sollte, insofern die Installationsroutine der Software nicht auto-
matisch einen Verzeichnisnamen vergibt, so gewählt sein, daß die dort abgelegte Software
anhand des Verzeichnisses identifizierbar ist. Die Unterverzeichnisstruktur wird i.d.R von der
Installationsroutine selbständig angelegt.
Die Installation eines Programmes in einem Netzwerk sowie die Einrichtung der Zugriffs-
möglichkeit für den Anwender wird  i.d.R. von einem Systemadministrator vorgenommen.

I:

\kdbovl

\hyste510

\...

\kdb420c1

\batch

\isytest2

\...

\isyzubew

\kdbwrite

\...



Datenverwaltung Seite 15 von 15

Stand 01.07.1997 Kapitel 3.5.1

3.5.1.5.4 Beispiel einer einheitlichen Verzeichnisstruktur für die Projektdaten in der
Technischen Mittelinstanz oder für ein ggf. eingerichtetes Leitbauamt.

In der Technischen Mittelinstanz können, in einem Leitbauamt müssen die Daten aller Pro-
jekte der angeschlossenen Bauämter verwaltet werden. Zu diesem Zweck wird unter dem
Verzeichnis „PROJEKTE“ zusätzlich eine Verzeichnisebene Bauamt eingerichtet, wobei der
Verzeichnisname den Namen des entsprechenden Bauamtes erhält, dem die Bearbeitung
der jeweiligen Projekte obliegt. Die sich anschließende Struktur der Unterverzeichnisse
(„ORTE“, etc.) ist identisch mit der im ersten Beispiel dargestellten Struktur.

P:

\kdb410a

\projekte

\...

\bauamt01

\kdb420c1

\bibl

\test

\demo

\projekte

\bauamt02

\Orte...

\Orte...

\Orte...

\bauamt03

Hinweis:
Fett gedruckte Verzeichnisnamen
sind feststehend. Sie dürfen nicht
geändert werden
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Formular zur Datensicherung

Computerbezeichnung: Festplatte:

Medium: ο Band  ο MOD  ο CD-ROM  ο Diskette  ο : Anzahl Medien:

Beschriftung/Name des Mediums: Medium Kapazität:

Tag der Sicherung: ο Montag  ο Dienstag  ο Mittwoch  ο Donnerstag  ο Freitag  ο Monat

Datum Verzeichnis* Projekt(e) Bemerkungen

* Stammverzeichnis der Projektdaten für das(die) Projekt(e)
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austausch-Format Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austausch-Format Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austausch-Format Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austausch-Format Typ H
(Bauzustand - Haltungen)
3.6.4.1 Inspektionstexte für Haltungsuntersuchungen
3.6.4.2 Anwendung der Steuer- und Zustandskürzel

3.6.5 ISYBAU-Austausch-Format Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austausch-Format Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austausch-Format Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)
3.6.7.1 Inspektionstexte für Leitungsuntersuchungen

3.6.8 ISYBAU-Austausch-Format Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austausch-Format Typ EY
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)

Hinweis:
Bei den Kapiteln 3.6.0 bis 3.6.9 werden keine Austausch- bzw.
Ergänzungsseiten für die Deckblätter herausgegeben.

Bei den neuen Kapiteln 3.6.10 bis 3.6.15 werden auf dem Deckblatt
nur diese Kapitel dargestellt.
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Daten-
austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austauschformate Abwasser in der Bauverwal-
tung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel werden die Identifikationsrecords für alle gültigen ISYBAU-
Austauschformate Abwasser, beschrieben.

Diese Records sind jedem ISYBAU-Austauschformat Abwasser, d.h. jedem Typ  vor-
anzustellen!!!

Neben der Angabe des nachfolgend zu erwartenden Datenbestandes ist die Bezeichnung
der verwendeten ISYBAU-Austauschformat-Version erforderlich.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im A-Format abzulegen.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.



ISYBAU-Austauschformat Abwasser (Record A und B) Seite 3 von 4

Stand 01.07.1997 (Alte Fassung vom 01.01.1996) Kapitel 3.6.0

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record A
 1 -  2 A(2) "XX" (obligatorische Angabe) 1

 3 -  6 A(4) Versionsnummer 2

 8 - 17 A(10) Liegenschaftsbezeichnung (Kurztext) 3

18 - 27 A(10) Liegenschaftsnummer 4

38 - 52 A(15) Aktenzeichen 5

53 - 62 A(10) Zuständigkeitsbereich 6

63 - 72 A(10) Erstellungsdatum der Datei TT.MM.JJJJ

Record B
 1 -  2 A(2) "XX" (obligatorische Angabe) 1

 3 - 12 A(10) Bezeichnung des Nutzers 7

13 - 22 A(10) Liegenschaftskennummer 8

23 - 37 A(15) Bearbeitung 9

38 - 52 A(15) Technische Aufsichtsbehörde
Mittelinstanz

10

53 - 62 A(10) bearbeitende Dienststelle 11

63 - 67 A(5) Bauamtsnummer mit Landeskennung 12

68 - 80 A(13) beliebiger Text
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 In den Spalten 1 und 2 sind die Schnittstellenkürzel des nachfolgenden
Datenbestandes vorzusehen (K, ST, LK, H, S, Z, LH, SY, EY, KS, VA, BO,
GW, UF, RN). Diese Angabe ist obligatorisch.

2 Bezeichnung der Schnittstellen-Version

Beispiel: Die Versionsnummer 0491 bedeutet, daß die zu bearbeitenden
Daten im Format der Schnittstellen-Version vom April 1991 vorliegen.

3 Einzutragen ist eine Kurzbezeichnung der Liegenschaft z.B. KasGel.

4 Als Liegenschaftsnummer ist eine Ordnungsbereichsnummer z.B. 36810800
zu verstehen.

5 An dieser Stelle ist ein gekürztes Geschäftszeichen abzulegen.

6 Der Zuständigkeitsbereich versteht sich hier als Angabe des Sachgebiets
bzw. des Sachbearbeiters, z.B. 60.3.

7 Hier ist die hausverwaltende Dienststelle z.B. BMVg anzuzeigen.

8 z.B. gem. UFIS-Liegenschaftskenn-Nr. (10-stellig)

Stellen 1 - 3 : Codierung des Standortes nach Bw-Schlüssel 4123
Stellen 4 - 6 : lfd. Nummer der Liegenschaft im Standort
Stellen 7 - 9 : Objektkennzahl nach Bw-Schlüssel 5411
Stelle 10 : DV-Prüfziffer

9 Bearbeitung (Bw) durch z.B. StoV Rheine

10 zuständige Mittelinstanz z.B. OFD Münster

11 Bauamt

12 Bauamtsnummer (RBBau; Erläuterung zu Muster 6 (Bl.5), Muster 16;
Katalog über die Bauverwaltung

z.B. 03120 Staatshochbauamt Celle
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austausch-Format Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Daten-
austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austausch-Formate Abwasser in der Bauver-
waltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Stammdaten eines
Kanalnetzes beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Hierbei werden die Daten fachspezifisch getrennt und 3 unterschiedlichen Blöcken
zugeordnet.

Block I berücksichtigt die Stammdaten der Schächte.

In Block II werden die haltungsspezifischen Daten (Haltungsbezeichnung- bzw. -länge u.ä.)
vorgehalten.

Block III beinhaltet Teileinzugsgebietsdaten, also Daten die gebietsspezifisch vorliegen.
Diese müssen bzgl. der hydraulischen Berechnung des Netzes einer Haltung zugeordnet
werden.
Der Block III besteht im Gegensatz zu den anderen Blöcken dieses Formates aus nur einem
Recordtyp.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im I- oder F-Format bzw. in A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf
die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechts-
bündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alpha-numerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Block I (Schachtstammdaten)

Record 1   

1-2 A(2) "KS" (obligatorische Angabe)

3-4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5-14 A(10) Schachtbezeichnung 1

15-24 A(10) alte Schachtbezeichnung 2

25-35 F(11.3) Rechtswert Schacht [m] 3

36-46 F(11.3) Hochwert Schacht [m] 3

47 I(1) Lagegenauigkeitsstufe Deckel 5

49-56 F(8.3) Deckelhöhe Schacht [mNN]

57 I(1) Höhengenauigkeitsstufe Deckel 6

59 I(1) Status 4

61-80 A(20) Bemerkungen (Lage z.B. techn. Bereich)

Record 2
1-2 A(2) "KS" (obligatorische Angabe)

3-4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5-14 A(10) Schachtbezeichnung 1

15-16 A(2) Deckelform 7

17 A(1) Abdeckungsklasse 8

18-22 F(5.2) DN bzw. Länge Deckel [m] 9

23-27 F(5.2) Deckelbreite [m] 9

28 A(1) Schachtform 10

29-33 F(5.2) DN bzw. Länge Schacht [m] 9

34-38 F(5.2) Schachtbreite [m] 9

39 A(1) Schachthals (Konus) J/N

40 A(1) Schachtunterteilform 11

41-45 F(5.2) DN bzw. Länge Schachtunterteil [m] 9
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Spalte Bezeichnung Bemerkungen

46 - 50 F(5.2) Breite Schachtunterteil [m] 9

51 - 55 F(5.2) Höhe Schachtunterteil [m] 12

56 - 63 F(8.3) Schachtsohle [mNN]

64 I(1) Gerinneform 13

65 - 66 I(2) Anzahl der Anschlüsse 14

67 -  70 I(4) Baujahr JJJJ

71 - 80 A(10) Bemerkungen

Record 3
 1 -  2 A(2) "KS" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Schachtbezeichnung 1

15 - 18 A(4) Baustoff Schachthals (Konus) 15

20 - 23 A(4) Baustoff Schachtoberteil 15

25 - 28 A(4) Baustoff Schachtunterteil 15

30 - 33 A(4) Baustoff Gerinne 15

35 I(1) Steigeisengänge 16

36 A(1) Einstieghilfe J/N

38 - 44 A(7) Innenschutz 17

46 A(1) Schachtübergangsplatte J/N

47 A(1) Abdeckplatte J/N

48 I(1) Höhengenauigkeitsstufe Schachtsohle 6
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Block II (Haltungsstammdaten)

Record 1
 1 -  2 A(2) "KH" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Haltungsbezeichnung 18

 15 - 24 A(10) alte Haltungsbezeichnung  2

25 - 34 A(10) Von-Schacht-Nr. 1

35 - 44 A(10) Bis-Schacht-Nr. 1

45 - 52 F(8.3) Sohlhöhe Von-Schacht [mNN]

53 - 60 F(8.3) Sohlhöhe Bis-Schacht [mNN]

61 I(1) Höhengenauigkeitsstufe Von-Schacht  6

62 I(1) Höhengenauigkeitsstufe Bis-Schacht  6

63 - 64 I(2) Profilart 19

65 - 68 I(4) Profilhöhe [mm] 20

69 - 72 I(4) Profilbreite [mm] 21

74 - 80 F(7.2) Haltungslänge [m] 22
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 2
 1 -  2 A(2) "KH" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Haltungsbezeichnung 18

 15 I(1) Status 4

16 - 17 A(2) Kanalart 23

18 - 19 I(2) Abwasserart/Medium 24

21 - 24 A(4) Materialkurzbezeichnung 15

26 - 29 I(4) Baujahr JJJJ

31 - 60 A(30) Straßenname 25

61 I(1) Wasserschutzzone 26

62 I(1) Bodenart 27

63 I(1) Grundwasserabstand 28

Record 3
 1 -  2 A(2) "KH" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Haltungsbezeichnung 18

15 - 19 A(5) Teileinzugsgebiets-Nr. 29

20 - 25 F(6.3) Haltungsfläche gesamt [ha]

26 - 31 F(6.3) Haltungsfläche befestigt [ha] 30

32 - 37 F(6.3) Haltungsfläche Dach [ha]

38 I(1) Neigungsklasse 31

46 - 50 F(5.1) konst. Schmutzwasser-Zufluß [l/s]

51 - 55 F(5.1) konst. Fremdwasser-Zufluß [l/s]

56 - 60 F(5.1) konst. Regenwasser-Zufluß [l/s]

61 - 65 F(5.1) konst. gewerblicher Zufluß [l/s]

66 - 70 F(5.1) konst. häuslicher Zufluß [l/s]

71 - 75 F(5.1) konst. industrieller Zufluß [l/s]
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

noch Record 3
76 - 80 F(5.1) konst. Trockenwetter-Zufluß [l/s]

Block III (Teileinzugsgebietsdaten)

Record 1
 1 - 2 A(2) "KT" (obligatorische Angabe)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 6 - 10 A(5) Teileinzugsgebiets-Nr. 29

12 - 17 F(6.2) Einwohnerdichte [E/hages]

18 - 23 F(6.2) Wasserverbrauch [l/E d]

24 - 28 F(5.2) Stundenmittel [h/d] 32

30 - 36 F(7.2) Fremdwasseranteil [%] 33



ISYBAU-Austauschformat Abwasser Typ K (Kanalstammdaten) Seite 9 von 14

Stand 08.05.1996 (alte Fassung vom 01.01.1996) Kapitel 3.6.1

Erläuterugen zum ISYBAU-Austauschformat Typ K (Haltungsdaten)

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1

2

3

4

5

6

Die festzulegende Schachtnummer, sofern nicht vorgegeben, sollte der in Fließrichtung
unterhalb gelegenden Nummer der Haltung entsprechen. D.h.: Die Von-Schacht-Nr. entspricht
der Haltungsnummer.

"alte" Bezeichnung, die nach der Umstellung des Ordnungssystems neben der "neuen"
Bezeichnung mitgeführt werden kann

Die Rechts- und Hochwerte beziehen sich i.d.R. auf das Gauss-Krüger-Koordinatensystem. Die
Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

0 = vorhanden
1 = geplant
2 = fiktiv (modelltechnische Gründe)
3 = außer Betrieb
4 = verdämmt/verfüllt

Für andere Zustände können Kennzahlen zwischen 5 und 9 vergeben werden

Lagegenauigkeitsstufe von Schachtkoordinaten

0 = terrestrische Vermessung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
1 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab größer 1:2000 bestimmt
2 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab kleiner 1:2000 bis

1:5000 bestimmt
3 = topografischer Bildflug
4 = Kataster-Bildflug
5 = terrestrische Vermessung ohne "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
6 = Digitalisierung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
9 = Wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft

Höhengenauigkeitsstufe von Deckel- und Sohlhöhen

0 = Höhe durch Nivellement bestimmt nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
1 = Höhe trigonometrisch bestimmt
2 = Höhe aus Bestandsunterlagen entnommen
3 = Höhe mit Meßlatte von nivellitisch bestimmter Deckelhöhe abgeleitet (nur bei Sohlhöhe)
4 = Höhe mit Meßlatte von trigonometrisch bestimmter Deckelhöhe abgeleitet (nur bei

Sohlhöhe)
5 = Höhe grafisch aus Höhenplan bestimmt (nur bei Deckelhöhe)
6 = Höhe durch Nivellement bestimmt ohne "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
9 = Wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft



ISYBAU-Austauschformat Abwasser Typ K (Kanalstammdaten) Seite 10 von 14

Stand 01.07.1997 (alte Fassung vom 01.01.1996) Kapitel 3.6.1

Bem. -Nr.
Erläuterung/Bedeutung

7

8

9

10

11

12

13

14

R = rund oder RV = rund, verschraubt
E = quadratisch oder rechteckig oder EV = rechteckig, verschraubt

Es können die Abdeckungsklassen A,B,C,D,E und F angegeben werden (DIN 1229).

Abmessungen der betreffenden Schachtteile sind anzugeben

R = rund
E = eckig

R = rund
E = eckig
O = ohne Schachtunterteil, z.B. Tangentialschacht

Höhe des Schachtunterteils entspricht dem Abstand der Schachtsohle bis zum ersten
Bauteilwechsel (DIN 19549)

0 = Kreis bis Kämpfer
1 = Kreis bis Scheitel
2 = Rechteck bis Kämpfer
3 = Rechteck bis Scheitel
4 = geschlossenes Gerinne
5 = Schußrinne
6 = Kaskade
9 = Wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft

Es ist nicht zu unterscheiden, ob es sich bei den Anschlüssen um Zu- oder Abgänge
handelt.
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

15

16

17

Die Kürzel sind grundsätzlich in Großbuchstaben anzugeben

AZ = Asbestzement
B = Beton
CNS = Edelstahl
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff
GG = Grauguß (Gußeisen mit Lamellengraphit)
GGG = duktiler Guß
ST = Stahl
MA = Mauerwerk
OB = Ortbeton
P = Porosit
PC = Polymerbeton
PCC = Polymermodifizierter Zementbeton
PEHD = Polyethylen (HD = High Density)
PH = Polyesterharz
PHB = Polyesterharzbeton
PP = Polypropylen
PVC = Polyvinylchlorid
PVCU = Polyvinylchlorid hart
SPB = Spannbeton
SB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Es sind unterschiedliche Werkstoffe vorhanden

1 = einläufig
2 = zweiläufig

In Anlehnung an das Merkblatt M 143 der ATV sind für die Beschreibung des Innen-
schutzes folgende Abkürzungen zu verwenden, die sich aus einer lückenlosen
Aneinanderreihung von 3 Merkmalen ergeben und maximal 7 Zeichen umfassen

1. Merkmal: AI = Anstrich oder Beschichtung
ZM = Zementmörtelauskleidung
KKI = Auskleidung mit Kanalklinkern

2. Merkmal: nur in Verbindung mit "AI"
Material als Kurzbezeichnung

BIT = Bitumenanstrich
KH = Kunstharz

3. Merkmal: Umfang des Innenschutzes

S = im Bereich der Sohle
W = im Bereich der Wandung
R = im gesamten Innenraum
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

18 Wenn keine Haltungsbezeichnungen vorgegeben sind bzw. kein sinnvolles Nummerie-
rungssystem vorhanden ist, kann die Haltungsnummer folgendermaßen gebildet
werden:

1. Stelle Kennziffer für den Typ des Entwässerungssystems
1 = Regenwassersystem
2 = Schmutzwassersystem
3 = Mischwassersystem
4 = Sondersystem (z.B. Dränwasser, Vorfluter)

2. und 3. Stelle Laufende Nr. der Teilnetze oder Hauptsammler innerhalb des
gesamten Projektgebietes;ggf. bietet sich auch eine Nummerierung
in Anlehnung an bereits definierte "Systeme" an (vgl. Anlage 1)

4. bis 6. Stelle Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem Teilnetz, System oder
Hauptsammler gehören. Bei seitlichen Zuflüssen setzt sich die
Nummerierung beginnend mit der Anfangshaltung fort.

7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen (einzuführende
Haltungen, Planungsvarianten, o.ä.)

Beispiel (Teilnetz 05, schematische Darstellung):

Aus Übersichtsgründen wurden die ersten beiden Ziffern der Schacht-Nr.
weggelassen

5001
5002
5003

5004
5005

5006

5007

50085009

5020

5019

5018
5014 5015

5016
5017

5013 5012

5011

5010
105001

105002a

105003

105004

105005
105006

105007

105008105009

105019

105018

105012105013

105014 105015 105016

105017 105011

105010

105002b
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Bem. -Nr.
Erläuterung/Bedeutung

19

20

21

22

23

24

0 = Kreisprofil
1 = Eiprofil (H/B = 3/2)
2 = Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 = Rechteckprofil (geschlossen)
4 = Kreisprofil, doppelwandig

Für andere Profilarten (gesonderte Definition erforderlich) können Kennzahlen
zwischen 5 und 99 vergeben werden.

Bei Kreisprofilen entspricht die Profilhöhe dem Nenndurchmesser.

Bei Kreisprofilen ist keine Angabe vorzusehen. Für andere Profilarten ist das Maß ein-
zutragen

Die Haltungslänge ist die Entfernung zwischen Deckelmitte des Von-Schachtes und
der Deckelmitte des Bis-Schachtes.

Die Bezeichnung der Kanalart besteht aus 2 Buchstaben:

1. Buchstabe: K = Freispiegelkanal
D = Druckrohrleitung

2. Buchstabe: M = Mischwasser
S = Schmutzwasser
R = Regenwasser

z.B.: KS = Schmutzwasserleitung mit Freispiegelabfluß

0 = häuslich
1 = gewerblich
2 = industriell (hier Sonderabwässer)
3 = Abwasser mit wassergefährdenden Stoffen
4 = Dränwasser
9 = keine Angaben

Erweiterungen sind möglich!
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Bem. -Nr.
Erläuterung/Bedeutung

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Existieren keine Straßenbezeichnungen, so sind nach Möglichkeit andere Ortsbenen-
nungen zu verwenden (z.B. Flughalle B). Ggf. sind sinnvolle Abkürzungen zu wählen.

0 = außerhalb einer Schutzzone
1 = Schutzzone IIIb
2 = Schutzzone IIIa
3 = Schutzzone II

Erweiterungen sind möglich!

0 = Sand, Kies
1 = Feinsand, lehmiger Sand
2 = sandiger Lehm, Löß
3 = Lehm, Ton

Erweiterungen sind möglich!

0 = Haltung oberhalb des Grundwasserleiters
1 = Haltung in der Wechselzone
2 = Haltung im Grundwasserleiter

Erweiterungen sind möglich!

Unabhängig von der 2. und 3. Stelle der Haltungsbezeichnung können Teileinzugsge-
biete definiert werden, um z.B. übergeordnete Modellparameter teilnetz-bauzonen-
spezifisch zu definieren. Über diese Schlüsselvariable werden den einzelnen Haltungen
die dazugehörigen Einzugsgebietsdaten zugeordnet.

Nach der Art der Befestigung der Fläche ist nicht zu unterscheiden (Beton, bituminöse
Decken, Pflasterungen, usw.).
Die Dachflächen sind bei der befestigten Haltungsfläche zu berücksichtigen.
Nicht gemeint ist die hydrologisch wirksame reduzierte Fläche.

1 = <    1 %
2 = >    1 bis  4 %
3 = >    4 bis 10 %
4 = >   10 bis 14 %
5 = >   14 %

Tagesstundenmittelwert in [h/d] nach A 118 zur Berechnung des Schmutzwasserab-
flusses.

Die Prozentangabe bezieht sich auf den Schmutzwasserabfluß im Tagesmittel (QS24).
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten
Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines
solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche
Bauverwaltung) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung,
sind ISYBAU-Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austauschformate Abwasser in der Bauverwal-
tung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Sonderbauwerke (Bau-
technik) eines Kanalnetzes beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records
A und B.

Hierbei werden die Sonderbauwerke fachtechnisch getrennt und 8 unterschiedlichen Typen
zugeordnet. Die Typen 1 - 4 sind Hauptbauwerke. Die Typen 5 - 8 sind untergeordnete Bau-
werke (Bauteile), deren formattechnische Dokumentation ohne Zuweisung zu dem
zugehörigien Hauptbauwerk nicht zulässig ist. Sämtliche Hauptbauwerke (Typ 1-4) sind
kombinierbar mit den Unterbauwerken (Typ 5-8).

Typ 1 Speichereinrichtungen
Typ 2 Trenn- und Aufbereitungsanlagen
Typ 3 Kläranlagen
Typ 4 Einleitungsstellen
Typ 5 Pumpen
Typ 6 Wehre und Überläufe
Typ 7 Drosseln und Düker
Typ 8 Schieber
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im I- oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimal-
punkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die
Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechts-
bündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Sonderbauwerksdaten Typ 1; Speichereinrichtungen

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "1" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

15 - 33 I(9) UFIS-Baunummer 4

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 5

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 5

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 6

Record 3

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

15 - 31 F(7.3) Grundfläche [m2]

35 - 41 F(7.3) max. Länge [m]
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

 Fortsetzung Record 3

45 - 51 F(7.3) max. Breite [m]

55 - 61 F(7.3) max. Höhe [m]

65 - 74 F(10.3) nutzbares Volumen [m3]

75 - 76 I(2) Art des Ablaufs 7

Record 4

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 F(10.3) umbauter Raum Hochbau [m3]

35 - 44 F(10.3) umbauter Raum Tiefbau [m3]

45 I(1) Anzahl Zuläufe

47 I(1) Anzahl Abläufe

49 I(1) Anzahl der Kammern

55 - 64 A(10) Bezeichnung der Einleitstelle 8

Record 5

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers 9

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

 weitere Records (beliebig viele)

 1 - 2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "6")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 30 A(10) Bezeichnung untergeordnetes Bauwerk

41 - 80 A(40) Langtext
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 1)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps  und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel gem. DIN 4045 (Abwassertechnik - Begriffe -):

RUE  = Regenüberlauf
RUEB = Regenüberlaufbecken
RRB  = Regenrückhaltebecken
RHB  = Rückhaltebecken
PW   = Pumpwerk

Beispiel: Regenüberlauf Nr. 5 Τ"318RUE05"

Dieser Regenüberlauf mit der lfd. Nr. 5 liegt im Teilnetz 18, das als Misch-
wassersystem ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "1" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 1

1 - Regenüberlauf
2 - Regenüberlaufbecken
3 - Regenrückhaltebecken, offen
4 - Regenrückhaltebecken, geschlossen
5 - Rückhaltebecken
6 - Pumpwerk

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

5 Die Rechts- und Hochkoordinaten beziehen sich i.d.R. auf das Gauß-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

6 Der hier erfaßte Bauwerkspunkt ist ein, frei definierbarer, Orientierungspunkt
zu den Koordinaten z.B. Einlauf in das Becken oder Bauwerksmittelpunkt.
Es wird keine vermessungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ1)

7 Art des Ablaufs
1 - freier Abfluß
2 - Rohrdrossel
3 - Druckrohrleitung
4 - Hydroslide
5 - Wirbeldrossel
6 - automatische Klappe
7 - Drosselwaage
8 - gesteuerter Schieber
9 - Ablauf über Pumpen

8 Bauwerkbezeichnung der zugehörigen Einleitstelle

9 Schlüsselkennung für eine Adressendatei
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Sonderbauwerksdaten TYP 2; Trenn- und Aufbereitungsanlagen

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "2" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks 3

41 - 80 A(40) Langtext der Anlage

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 33 I(9) UFIS-Baunummer 4

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 5

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 5

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 6

Record 3

  1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers 7

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

22 - 26 I(5) Beckeninhalt [l]

28 - 32 F(5.1) Nenngröße Abscheider

33 I(1) Warnanlage 8

34 - 63 A(30) Langtext Warnanlage

64 - 69 F(6.1) Leistung Emulsionsspaltanlage [l/Std]

71 - 80 A(10) Bezeichnung der Einleitungsstelle 9

 weitere Records (beliebig viele)

 1 - 2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 30 A(10) Bezeichnung untergeordnetes Bauwerks

41 - 80 A(40) Langtext
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 2)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktypes und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:
B = Benzinabscheider/Ölabscheider
K = Koaleszenzabscheider
F = Fettabscheider
S = Stärkeabscheider
ESP = Emulsionsspaltanlage
SF = Schlammfang
SB = Stapelbecken
P = Probenahmeschacht
DIV = sonstige Bauwerksteile (z.B. Neutralisationsanlagen)

Beispiel: Fettabscheider Nr. 1Τ Τ "318F01"

Dieser Fettabscheider mit der lfd. Nr. 1 liegt im Teilnetz 18, das als
Mischsystem ausgewiesen ist.
Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "2" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typ 2

1  = Benzinabscheider/Ölabscheider
2  = Koaleszenzabscheider
3  = Fettabscheider
4  = Stärkeabscheider
5  = Emulsionsspaltanlage
6  = Schlammfang
7  = Stapelbecken
8  = Probenahmeschacht
9 = sonstige Bauwerksteile (z.B. Neutralisationsanlagen)

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

5 Die Rechts- und Hochkoordinaten beziehen sich i.d.R. auf das Gauß-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

6 Der hier erfaßte Bauwerkspunkt ist ein, frei definierbarer, Orientierungspunkt
zu den Koordinaten z.B. Zulaufschacht oder Bauwerksmittelpunkt. Es wird
keine vermessungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.

7 Schlüsselkennung für eine Adressendatei
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 2)

 8 Der anzugebende Schlüssel spezifiziert die Warnanlage

1 = Füllstandsanzeige
2 = optische Warnanlage
3 = optisch-akustische Warnanlage

 9 Bauwerksbezeichnung der zugehörigen Einleitstelle
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Allgemeine Sonderbauwerksdaten TYP 3; Kläranlagen

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "3" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks 3

41 - 80 A(40) Langtext zur Kläranlage

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Sonderbauwerks

25 - 33 I(9) UFIS-Baunummer 4

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 5

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 5

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 6

Record 3

  1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers 7
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Fortsetzung Record 3

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ

Record 4

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 30 I(7) Einwohnerwerte (EW)

36 - 45 A(10) Bezeichnung der Einleitungsstelle  8

n weitere Records (beliebig viele)

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 30 A(10) Bezeichnung untergeordnetes Bauwerk

41 - 80 A(40) Langtext
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 3)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat Typ K) gebildet.

Kürzel:

KLA  = Kläranlage

Beispiel: Kläranlage Nr.10  "218KLA10"

Diese Kläranlage mit der lfd. Nr. 10 liegt im Teilnetz 18, das als
Schmutzwassersystem ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "3" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 3

1 - Kläranlage mit mech. Stufe
2 - Kläranlage mit bio. Stufe
3 - Kläranlage mit chem. Stufe
4 - Teichklärung
5 - Kleinkläranlagen
6 - abflußlose Sammelgrube

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

5 Die Rechts- und Hochkoordinaten beziehen sich i.d.R. auf das Gauß-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

6 Der hier erfaßte Bauwerkspunkt ist ein, frei definierbarer, Orientierungspunkt
zu den Koordinaten z.B. Zulauf Kläranlage oder Ablauf Kläranlage. Es wird
keine vermessungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.

7 Schlüsselkennung für eine Adressendatei

 8 Bauwerksbezeichnung der zugehörigen Einleitstelle
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Sonderbauwerksdaten TYP4; Einleitungsstellen

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "4" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks  3

41 - 80 A(40) Langtext zur Einleitungsstelle

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 33 I(9) UFIS-Baunummer 4

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 5

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 5

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 6

Record 3

  1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers  7

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

 weitere Records (beliebig viele)

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 30 A(10) Bezeichnung untergeordnetes Bauwerk

41 - 80 A(40) Langtext
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 4)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austausch-Format Typ K) gebildet.

Kürzel:
EIN = Einleitstelle

Beispiel:  Einleitstelle Nr. 2 in Oberflächengewässer  "118EIN02"

Diese Einleitstelle mit der lfd. Nr. 2 liegt im Teilnetz 18, das als
Regenwassersystem ausgewiesen ist.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "4" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 4
1 – öffentl. Kanalisation
2 - Oberflächengewässer
3 - Boden (Versickerung)

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

5 Die Rechts- und Hochkoordinaten beziehen sich i.d.R. auf das Gauß-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

6 Der hier erfaßte Bauwerkspunkt ist ein, frei definierbarer, Orientierungspunkt
zu den Koordinaten z.B. EINLTGSPKT_VORFLUTER. Es wird keine vermes-
sungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.

7 Schlüsselkennung für eine Adressendatei
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Sonderbauwerksdaten TYP 5; Pumpen

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "5" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks  3

41 - 80 A(40) Langtext zur Pumpe

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 A(10) Bezeichnung übergeordnetes Bauwerk  4

45 - 53 I(9) UFIS-Baunummer 5

Record 3

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 31 F(7.2) gesamte Förderhöhe [m]

35 - 41 F(7.2) manometrische Förderhöhe [m]

45 - 52 F(8.2) Leistungsaufnahme [kW]

55 - 62 F(8.3) Leistung [l/s]
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4

1 - 2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers  6

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ

weitere Records (beliebig viele)

1 - 2 A(2) "ST" (obligatorisch)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 80 A(60) Bemerkungen
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 5)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat Typ K) gebildet.

Kürzel:

PU = Pumpe

Beispiel: Pumpe Nr. 15   "318PU15"

Diese Pumpe mit der lfd. Nr. 15 liegt im Teilnetz 18, das als Mischsystem
ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "5" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 5

1 - Kreiselpumpe
2 - Schneckenpumpe
3 - ....

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Jede Pumpe wird als einzelnes Bauwerk abgelegt. Sie kann zusätzlich
Bestandteil eines übergeordneten Bauwerks sein.

5 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

6 Schlüsselnummer für eine Adressendatei
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Sonderbauwerksdaten TYP 6; Wehre und Überläufe

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "6" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks  3

41 - 80 A(40) Langtext des Wehres

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 A(10) Bezeichnung übergeordnetes Bauwerk  4

45 - 53 I(9) UFIS-Baunummer 5

Record 3

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

30 - 34 F(5.2) Öffnungsweite [m]

37 - 43 F(7.2) min. Schwellenhöhe [m+NN]

50 - 56 F(7.2) max. Schwellenhöhe [m+NN]

60 - 66 F(7.2) Länge der Wehrschwelle [m]

70 - 71 I(2) Art der Wehrkrone 6

73 - 78 F(5.2) Verfahrgeschwindigkeit [m/s]
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4

  1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers 7

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ

weitere Records (beliebig viele)

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 80 A(60) Bemerkung



ISYBAU-Austauschformat Abwasser Typ ST (Bautechnik-Sonderbauwerke) Seite 24 von 29

Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 6)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat Typ K) gebildet.

Kürzel:

WE  = Wehr

Beispiel: Wehr Nr. 99  "119WE99"

Dieses Wehr mit der lfd. Nr. 99 liegt im Teilnetz 19, das als Regenwasser-
system ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "6" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 6

1 - Querwehr
2 - Seitenwehr
3 - Querwehr mit Rückstauklappe
4 - Seitenwehr mit Rückstauklappe
5 - Querwehr mit beweglicher Schwelle
6 - Seitenwehr mit beweglicher Schwelle
Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Jedes Wehr wird als einzelnes Bauwerk abgelegt. Es kann zusätzlich
Bestandteil eines übergeordneten Bauwerks sein.

5 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

6 Art der Wehrkrone
1 - abgerundet
2 - scharfkantig
3 - ...

7 Schlüsselkennung für eine Adressendatei
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Sonderbauwerksdaten TYP 7; Drosseln und Düker

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "7" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks  3

41 - 80 A(40) Langtext zur Drossel/Düker

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 A(10) Bezeichnung übergeordnetes Bauwerk  4

45 - 53 I(9) UFIS-Baunummer 5

60 - 66 F(7.2) Nennleistung [l/s]

Record 3

  1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers  6

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ

weitere Records (beliebig viele)

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 80 A(60) Bemerkung
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 7)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

DR = Drossel
DK = Düker

Beispiel: Düker Nr. 4   "118DK04"

Dieser Düker mit der lfd. Nr. 4 liegt im Teilnetz 18, das als Regenwasser-
system ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "7" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 7

Drossel- und Dükertyp

1 - Wirbeldrossel
2 - Düker mit einem Dükerrohr
3 - Düker mit zwei Dükerrohren
4 - Düker mit drei Dükerrohren
5 - sonstige

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Jede Drossel und jeder Düker wird als einzelnes Bauwerk abgelegt. Sie
können zusätzlich Bestandteil eines übergeordneten Bauwerks sein.

5 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

6 Schlüsselnummer für eine Adressendatei
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Sonderbauwerksdaten TYP 8; Schieber

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "8" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Art des Bauwerks 3

41 - 80 A(40) Langtext zum Schieber

Record 2

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 A(10) Bezeichnung übergeordnetes Bauwerk 4

45 - 53 I(9) UFIS-Baunummer 5

Record 3

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 (A10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 30 F(6.2) Schieberbreite [m]

40 - 46 F(7.2) Nullage [m+NN]

50 - 56 F(7.2) max. Hubhöhe [m+NN]

70 - 74 F(5.2) Verfahrgeschwindigkeit [m/s]
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4

  1 -  2 A(2) "ST" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

24 - 63 A(40) Hersteller/Typ

66 - 70 A(5) Verweis auf Adresse des Herstellers 6

72 - 75 I(4) Baujahr JJJJ

weitere Records (beliebig viele)

 1 -  2 A(2) "ST" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 80 A(60) Bemerkung
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Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.2

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 8)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

SCH = Schieber

Beispiel: Schieber mit der Nr. 1  "355SCH01"

Dieser Schieber mit der lfd. Nr. 1 liegt im Teilnetz 55, das als Mischsystem
ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerks ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "8" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 8

1 - hydraulisch getrieben
2 - elektrisch getrieben
3 - Hand betrieben

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Jeder Schieber wird als einzelnes Bauwerk abgelegt. Er kann zusätzlich
Bestandteil eines übergeordneten Bauwerks sein.

5 Die UFIS-Baunummer wird als Hinweis im Austauschformat geführt.

6 Schlüsselkennung für eine Adressendatei
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)

�
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten
Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines
solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche
Bauverwaltung) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung,
sind ISYBAU-Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten
Software KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen
ZEBEV und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Stammdaten von An-
schlußleitungen beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Hierbei werden die Daten fachspezifisch getrennt und 2 unterschiedlichen Blöcken
zugeordnet.

Block I berücksichtigt die Stammdaten der Anschlußpunkte.

In Block II werden die leitungsspezifischen Daten (Anschlußleitungsbezeichnung bzw. -länge
u.ä.)vorgehalten.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im I- oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimal-
punkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die
Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechts-
bündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

 Block I (Stammdaten Anschlußpunkt)

Record 1   

 1 -  2 A(2) "AP" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 18 A(14) Anschlußpunktbezeichnung 1 (1a,1b)

19 - 32 A(14) alte Anschlußpunktbezeichnung 2

40 - 50 F(11.3) Rechtswert Punkt [m]  3

52 - 62 F(11.3) Hochwert Punkt [m]  3

64 - 71 F(8.3) Punkthöhe (GOK) [mNN] 4

73 I(1) Lagegenauigkeitsstufe 5

75 I(1) Höhengenauigkeitsstufe  6

77 - 80 I(4) Baujahr JJJJ

Record 2   

 1 -  2 A(2) "AP" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 18 A(14) Anschlußpunktbezeichnung 1 (1a,1b)

19 - 20 A(2) Punktkennung 1 (1a,1b)

21 - 80 A(60) Bemerkungen
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Block II (Leitungsstammdaten)

Record 1

 1 -  2 A(2) "AL" (obligatorische Angabe)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 18 A(14) Anschlußleitungsbezeichnung 7

19 - 32 A(14) Von-Punkt-Nr. 1 (1a)

33 - 46 A(14) Bis-Punkt-Nr. 1 (1b)

47 - 54 F(8.3) Sohlhöhe Von-Punkt-Nr. [mNN]

55 - 62 F(8.3) Sohlhöhe Bis-Punkt-Nr. [mNN]

63 - 66 I(4) Durchmesser [mm]

67 - 71 F(5.2) Länge der Anschlußleitung [m]

74 I(1) Status 8

75 - 78 A(4) Materialkurzbezeichnung 9

79 - 80 I(2) Abwasserart/Medium 10

Record 2

 1 -  2 A(2) "AL" (obligatorische Angabe)

 3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 18 A(14) Anschlußleitungsbezeichnung 7

19 - 22 I(4) Baujahr JJJJ

26 - 80 A(55) Bemerkung
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ LK (Leitungsstammdaten)

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Die festzulegende Anschlußpunktbezeichnung, sofern nicht vorgegeben, setzt sich
zusammen aus

1. Haltungsbezeichnung (maximal 10-stellig)
2. Punktkennung (2-stellig) und
3. lfd. Nummer (2-stellig)

Die Punktkennung mit lfd. Nummer ist direkt an die Haltungsbezeichnung
anzuhängen.

a) Von-Punkt-Nr.:

Die Bezeichnung des Von-Punktes besteht aus der dazugehörigen

Haltungsbezeichnung (maximal 10-stellig)

+ der Punktkennung

ER - Entwässerungsrinne
GA - Gebäudeanschluß
HR - Haus-Revisionsschacht
NN - nicht bekannt
RR - Regenfallrohr
SE - Straßeneinlauf
SN - Schacht mit Notüberlauf
SV - Verbindungsschacht

Die Punktkennung „SV“ ist nur bei Schächten im Leitungssystem zu
verwenden (siehe Kapitel 3.1.2; Seite 4 von 15)!

+ einer lfd. Nummer.

Beispiel: Haltung 117001; Punktkennung GA; lfd. Nummer 01
Anschlußleitungspunktbezeichnung: 117001GA01

b) Bis-Punkt-Nr.:

Die Bezeichnung des Bis-Punktes besteht aus der dazugehörigen

Haltungsbezeichnung (maximal 10-stellig)

+ der Punktkennung AP (Anschlußpunkt)

+ einer lfd. Nummer

Beispiel: Haltung 117001; Punktkennung AP; lfd. Nummer 01
Anschlußleitungspunktbezeichnung: 117001AP01

Ist der Bis-Punkt ein Schacht oder Verbindungsschacht, so ist die Bezeichnung
des Bis-Punktes identisch mit der Schachtbezeichnung (siehe Kapitel 3.1.2; Seite
4 von 15).
O. g. Schächte dürfen nicht im Typ LK, Block 1 als Anschlußpunkte geführt wer-
den. Sie sind als Schächte im Typ K, Block 1 abzulegen.
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

 2

3

4

5

6

"alte" Bezeichnung, die nach der Umstellung des Ordnungssystems neben der "neuen"
Bezeichnung mitgeführt werden kann

Die Hoch- und Rechtswerte beziehen sich i.d.R. auf das Gauss-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

Geländehöhe zu den Lagekoordinaten

Lagegenauigkeitsstufe von Punktkoordinaten

0 = terrestrische Vermessung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
1 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab größer 1:2000

 bestimmt
2 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab kleiner 1:2000 bis

 1:5000 bestimmt
3 = topografischer Bildflug
4 = Kataster-Bildflug
5 = terrestrische Vermessung ohne "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
6 = Digitalisierung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
9 = wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft

Höhengenauigkeitsstufe von Anschluß- und OK-Sohlhöhen

0 = Höhe durch Nivellement bestimmt nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
1 = Höhe trigonometrisch bestimmt
2 = Höhe aus Bestandsunterlagen entnommen
3 = Höhe mit Meßlatte von nivellitisch bestimmter OK-Höhe abgeleitet (nur bei

Sohlhöhe)
4 = Höhe mit Meßlatte von trigonometrisch bestimmter OK-Höhe abgeleitet (nur bei

 Sohlhöhe)
5 = Höhe grafisch aus Höhenplan bestimmt (nur bei OK-Höhe)
6 = Höhe durch Nivellement bestimmt ohne "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
9 = wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

7 Die Anschlußleitungsbezeichnung besteht aus einer Kombination von zugehöriger
Haltung und spezifizierender Punktbeschreibung (s. Bemerkung 1a, 1b).

Wenn keine Leitungsbezeichnungen vorgegeben sind bzw. kein sinnvolles
Numerierungssystem vorhanden ist, kann die Leitungsnummer folgendermaßen
gebildet werden:

1. Stelle Kennziffer für den Typ des Entwässerungssystems

1 = Regenwassersystem
2 = Schmutzwassersystem
3 = Mischwassersystem
4 = Sondersystem (z.B. Dränwasser, Vorfluter)

2. und 3. Stelle Laufende Nr. der Teilnetze oder Hauptsammler innerhalb des
gesamten Projektgebietes;
ggf. bietet sich auch eine Numerierung in Anlehnung an bereits
definierte "Systeme" an (vergl. Beispiel)

4. bis 6. Stelle Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem Teilnetz, System oder
Hauptsammler gehören.
Bei seitlichen Zuflüssen setzt sich die Numerierung beginnend mit der
Anfangshaltung fort.

7. bis 14. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen (einzuführende
Haltungen, Planungsvarianten, o.ä.) und/oder die Punktkennung
+ lfd. Nr. (4-stelllig), z.B. SE01 (Straßeneinlauf mit der Nummer 1)

Die Punktkennung mit lfd. Nummer ist direkt an die Haltungsbezeichnung anzu-
hängen.

Beispiel: Haltung: 117001; Punktkennung + lfd. Nr.: SE01
Anschlußleitungsbezeichnung: 117001SE01
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

noch 7

 8

Beispiel:

Aus Übersichtsgründen wurde bei den Anschlußleitungen/-punkten die
dazugehörige Haltungsbezeichnung nicht dargestellt.

318001 318002GA01

SE03

SE02

S
S

E
V

0
0

3
1

AP03

AP01
AP02

GA01

GA02

GA03

SE02

Haltung-Nr. 318001

A AP P0 04 6
AP05

G

G

G

A

A

A

0

0

0

3

4

4

GA02

S

S
S

E

E
V

0

0
0

1

1
1

0 = vorhanden
1 = geplant
2 = fiktiv (modelltechnische Gründe)
3 = außer Betrieb
4 = verdämmt/verfüllt, Stillegung

Für andere Zustände können Kennzahlen zwischen 5 und 9 angegeben werden.
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

9

 10

Die Kürzel sind grundsätzlich in Großbuchstaben anzugeben

AZ = Asbestzement
B = Beton
CNS = Edelstahl
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff
GG = Grauguß (Gußeisen mit Lamellengraphit)
GGG = duktiler Guß
ST = Stahl
MA = Mauerwerk
OB = Ortbeton
P = Porosit
PC = Polymerbeton
PCC = Polymermodifizierter Zementbeton
PEHD = Polyethylen (HD = High Density)
PH = Polyesterharz
PHB = Polyesterharzbeton
PP = Polypropylen
PVC = Polyvinylchlorid
PVCU = Polyvinylchlorid hart
SPB = Spannbeton
SB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Es sind unterschiedliche Werkstoffe vorhanden

0 = häuslich
1 = gewerblich
2 = industriell (hier Sonderabwässer)
3 = Abwasser mit wassergefährdenden Stoffen
4 = Dränwasser
9 = keine Angaben

Erweiterungen sind möglich!
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)
3.6.4.1 Inspektionstexte für Haltungsuntersuchungen
3.6.4.2 Anwendung der Steuer- und Zustandskürzel

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten
Datenaustausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines
solchen DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche
Bauverwaltung) zum Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung,
sind ISYBAU-Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten
Software KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen
ZEBEV und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Inspektionsdaten
eines Kanalnetzes (Haltungsdaten) beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-
Records A und B.

Das Ergebnis einer Inspektion der Haltungen ist in 3 Record-Typen abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig für jeden Untersuchungstag zu beschreiben und gilt somit für
alle nachfolgenden Untersuchungsergebnisse dieses Tages. Dieser Record-Typ besteht aus
nur einem Datensatz.

Die Record-Typen Nr. 2 und Nr. 3 enthalten die zu einer Haltung gehörenden Angaben.

Record-Typ Nr. 4 enthält jeweils nur eine Steuer- oder eine Zustandsangabe bezüglich der
im Record-Typ 2 bzw. Record-Typ Nr. 3 definierten Haltung. Somit besteht dieser Record-
Typ aus genauso vielen Datensätzen, wie Steuer- oder Zustandsangaben vorhanden sind.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im I- oder F-
Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf
die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechts-
bündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.



ISYBAU-Austauschformat Abwasser Typ H (Bauzustand - Haltungen) Seite 4 von 11

Stand 01.01.1996 Kapitel 3.6.4

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1 (Allgemeine Daten)

 1 -  2 A(2) "HI" (obligatorische Angabe)

  3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ

15 - 44 A(30) Ort der Untersuchung

45 - 80 A(36) Untersuchende Firma/TV-Besatzung

Record 2 (Haltungsdaten)

 1 -  2 A(2) "HI" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung der Haltung 1

20 - 49 A(30) Straßenname, Standortbezeichnung

Record 3 (Haltungsdaten)

 1 -  2 A(2) "HI" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung der Haltung 1

15 - 24 A(10) Von-Schacht-Nr. 2

25 - 34 A(10) Bis-Schacht-Nr. 2

39 - 40 I(2) Profilart 3

41 - 44 I(4) Profilhöhe [mm] 4

45 - 48 I(4) Profilbreite [mm] 5

49 - 52 A(4) Material-Kurzbezeichnung 6

53 - 59 A(7) Innenschutz 7

61 I(1) Untersuchungsart  8

63 A(1) Untersuchungsrichtung  9

65 - 70 F(6.2) Untersuchungslänge [m]

72 - 74 A(3) Nummer der Videokassette

78 I(1) Haltungsklasse (automatisch) 10
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

noch Record 3

80 I(1) Haltungsklasse (manuell)

Record 4 (Steuer- und Zustandskürzel, beliebig viele Datensätze)

 1 -  2 A(2) "HI" (obligatorisch)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

 5 - 14 A(10) Bezeichnung der Haltung 1

15 - 20 F(6.2) Stationierung [m] 11

22 - 26 I(5) Time-Code (Std.) oder Videozählerstand 12

27 - 28 I(2) Time-Code (Min.)

29 - 30 I(2) Time-Code (Sec.)

31 - 32 I(2) Time-Code (Voll- bzw. Halbbild)

33 - 37 A(5) Bezeichnung des Bildspeichermediums 13

38 - 49 A(12) Bezeichnung der Bilddatei 14

50 - 56 A(7) Steuer- oder Zustandskürzel 15,16

57 - 63 F(7.2) Textzusatz Steuer- oder Zustandskürzel (M 143) 17

65 - 70 F(6.1) Textzusatz Steuer- oder Zustandskürzel (A 149) 18

72 - 75 F(4.1) Textzusatz max. Rißbreite [mm] 19

77 - 78 I(2) Positionsangabe (von) 20

79 - 80 I(2) Positionsangabe (nach) 20
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ H (TV-Haltungsdaten)
Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Wenn keine Haltungsbezeichnungen vorgegeben sind bzw. kein sinnvolles
Numerierungssystem vorhanden ist, kann die Haltungsnummer folgendermaßen
gebildet werden:

1. Stelle Kennziffer für den Typ des Entwässerungssystems
1 = Regenwassersystem
2 = Schmutzwassersystem
3 = Mischwassersystem
4 = Sondersystem (z.B. Dränwasser, Vorfluter)

2. und 3. Stelle Laufende Nr. der Teilnetze oder Hauptsammler innerhalb des
gesamten Projektgebietes; ggf. bietet sich auch eine Numerierung in
Anlehnung an bereits definierte "Systeme" an (vgl. Beispiel)

4. bis 6. Stelle Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem Teilnetz, System oder
Hauptsammler gehören. Bei seitlichen Zuflüssen setzt sich die Nume-
rierung beginnend mit der Anfangshaltung fort.

7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen (einzuführende
Haltungen, Planungsvarianten, o.ä.)

Beispiel (Teilnetz 05, schematische Darstellung):
Aus Übersichtsgründen wurden die ersten beiden Ziffern der Schacht-Nr.
weggelassen

5001
5002

5003

5004
5005

5006

5007

50085009

5020

5019

5018
5014 5015

5016
5017

5013 5012

5011

5010

105001

105002a

105003

105004

105005
105006

105007

105008105009

105019

105018

105012105013

105014 105015 105016

105017 105011

105010

105002b
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2

3

4

5

6

Die festzulegende Schachtnummer, sofern nicht vorgegeben, sollte der in Fließrichtung
unterhalb gelegenen Nummer der Haltung entsprechen. D.h.: Die Von-Schacht-Nr.
entspricht der Haltungsnummer.

0 = Kreisprofil
1 = Eiprofil (H/B = 3/2)
2 = Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 = Rechteckprofil (geschlossen)
4 = für doppelwandige Profile vergeben (s. Typ K)

Für andere Profilarten (gesonderte Definition erforderlich) können Kennzahlen zwischen
5 und 99 vergeben werden.

Bei Kreisprofilen entspricht die Profilhöhe dem Nenndurchmesser.

Bei Kreisprofilen ist keine Angabe vorzusehen. Für andere Profilarten ist das Maß
einzutragen

Materialbezeichnung für Rohre

AZ = Asbestzement
B = Beton
CNS = Edelstahl
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff
GG = Grauguß (Gußeisen mit Lamellengraphit)
GGG = duktiler Guß
ST = Stahl
MA = Mauerwerk
OB = Ortbeton
P = Porosit
PC = Polymerbeton
PCC = Polymermodifizierter Zementbeton
PEHD = Polyethylen (HD = High Density)
PH = Polyesterharz
PHB = Polyesterharzbeton
PP = Polypropylen
PVC = Polyvinylchlorid
PVCU = Polyvinylchlorid hart
SPB = Spannbeton
SB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Es sind unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

7

 8

 9

10

11

12

13

14

In Anlehnung an das Merkblatt M 143 der ATV sind für die Beschreibung des Innen-
schutzes folgende Abkürzungen zu verwenden, die sich aus einer lückenlosen
Aneinanderreihung von 3 Merkmalen ergeben und maximal 7 Zeichen umfassen

1. Merkmal: AI = Anstrich oder Beschichtung
ZM = Zementmörtelauskleidung
KKI = Auskleidung mit Kanalklinkern

2. Merkmal: nur in Verbindung mit "AI"
Material als Kurzbezeichnung

BIT = Bitumenanstrich
KH = Kunstharz

3. Merkmal: Umfang des Innenschutzes

S = im Bereich der Sohle
W = im Bereich der Wandung
R = im gesamten Innenraum

0 = TV-Untersuchung
1 = Begehung

O = von oben, in Fließrichtung
U = von unten, entgegen der Fließrichtung

Die Haltungsklasse ergibt sich aus der ISYBAU-Schadensklassifizierung

Die Stationierung bezieht sich auf den Rohranfang, nicht auf Schachtmitte o. dgl.

 Der Haltungsanfang ist bei einem Regelschacht DN 1.00 m mit - 0,50 m zu
stationieren.

Der Time-Code (LTC nach EBU-Standard) ist vollständig (incl. vorhandenen Voll- und
Halbbildern) abzulegen. Bei "Altbeständen" kann in den Spalten 22-26 ein vorhandener
Videozählerstand (I5) abgelegt werden.

Das Speichermedium, auf dem Schadensbilder archiviert werden können, setzt sich
zusammen aus einer der folgenden Abkürzungen

MOD = Magneto Optical DISK
CDR = CD-ROM
DAT = Digital Audio Tape
DIS = Diskette
XXX = anderes Speichermedium und einer laufenden Nummer (2 stellig)

Die Bezeichnung der Bilddatei setzt sich aus den 8 Stellen des Timecodes A(8) und der
Nummer der Videokassette A(3), die durch einen Dezimalpunkt getrennt werden,
zusammen.
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15 Ein Steuerkürzel kann aus 4 Zeichen bestehen.

HA = Haltungsanfang
EH = Haltungsende
HL = Haltungslänge (Länge als Textzusatz in m)
PA = Rohranfang
PE = Rohrende
GE = Gegenseite erreicht
GEN = Gegenseite nicht erreicht
IG = Inspektion erfolgt von der Gegenseite
IGN = Inspektion von der Gegenseite nicht möglich
IAB = Abbruch der Inspektion
IR = Inspektion erst nach Kanalreinigung möglich
IS = Inspektion erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
IA = Auftraggeber verzichtet auf weitere Untersuchung
SV = Verdeckter Schacht
SB = Schacht durch ein Fahrzeug/Gegenstand blockiert
SP = Schacht nicht im Plan eingetragen
SZ = Zwischenschacht
SNA = Schacht nicht anfahrbar
TVR = Kamera rutscht
TVN = Kamera nicht einsetzbar
TVS = Kamera kann nicht weiter (Stop)
TVUW = Kamera unter Wasser, keine Sicht
TVSD = Schlechte Bildqualität, Dampfbildung
WA = Wie Aufnahme Nr. nnn (nnn ist als Textzusatz abzulegen)
QVG       = Querschnittsveränderung hinsichtlich Geometrie (die nachfolgende

Profilart ist gem. Bem.-Nr. 3 als Textzusatz abzulegen)
QVN       = Nennweitenveränderung (die neue Profilhöhe ist als Textzusatz in mm

abzulegen
WV = Werkstoffveränderung (Material-Kurzbezeichnung gem. Bem.-Nr. 6 ist als
      freier Text mit dem Kürzel II abzulegen)�
EMN = genaue Einmessung nicht möglich
GST = gewünschte Station erreicht
FSB = festgestellter Schaden behoben
FOTO = Einzelaufnahme angefertigt (die Foto-Nr. ist als Textzusatz abzulegen)
OK  = Keine Mängel
PL = Baulänge der Rohre (Länge als Textzusatz in m)
II = (Code zur Übernahme freier Texte in die Datenbanken)

K = Krümmer, Bogen (Textzusatz in Grad °°°°) nach ISYBAU zulässig

Hinweis: Beim Abbruch einer Inspektion und Untersuchung von der Gegenseite ist
das Kürzel IAB zu verwenden. Die Dokumentation der Gegenseiteuntersuchung
erfolgt äquivalent zur Hauptuntersuchung, d.h. es wird ein zweiter Datensatz mit
identischer Haltungs-, Von-Schacht- und Bis-Schachtbezeichnung erzeugt, der sich
vom Hauptdatensatz nur durch die Untersuchungsrichtung (O oder U) unterscheidet.
Zusätzlich muß der zweite Datensatz entweder ein GE oder ein GEN beinhalten. Falls
die Haltungslänge bekannt ist, so ist das Kürzel HL im zweiten Datensatz mit dem
entsprechenden numerischer Textzusatz anzugeben. Falls die Untersuchung von der
Gegenseite nicht möglich ist, so ist dies mit den Kürzeln IAB und IGN im ersten
Datensatz zu dokumentieren. Der zweite Datensatz entfällt.
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16 Ein Zustandskürzel kann aus 6 Zeichen bestehen. Die ersten 4 Zeichen beschreiben
den Zustand. Hierfür sind die nachfolgenden Bezeichnungen verfügbar. Als 5. Zeichen
ist eine Ziffer zur Bewertung des Zustandes anzugeben. Das 6. Zeichen spezifiziert
einen möglichen Streckenschaden.

1. Stelle: Für die Bezeichnung des primären Zustands ist eines der nachfolgenden
Kürzel zu verwenden:

A = Abzweig
B = Rohrbruch, Einsturz
C = Korrosion
D = Deformation (Verformung biegeweicher Rohre)

   (Querschnittsreduzierung in mm)
F = Fehlanschluß
H = Hindernis (z.B. Durchkriechschutz)
L = Lageabweichung
R = Riß
S = Stutzen
U = Undichtigkeit
V = Mechanischer Verschleiß
W = sonstiger Zustand

2. Stelle: Nähere Spezifikation des primären Zustands. In Klammern wird auf mögliche
und sinnvolle quantitative Angaben als Textzusatz (Bem.Nr.17) hingewiesen.

A = Anschluß an Rohr, Bauwerk, Schacht
B = Ausbiegung (max. Lageabw. in cm)
C = Verbindung, Connection
D = Sedimentation (Querschnittsreduzierung in %)
E = einragend (Einragungsmaß in cm)
F = verfestigt
G = Dichtung (Einragungsmaß in cm)
H = horizontal (Lageabweichung in cm)
I = Inkrustation (Querschnittsreduzierung in %)
K = Klinker
L = Längs-, Axial- (Längenangabe in cm)
M = Fugenmörtel
N = nicht fachgerecht ausgeführt
O = außen
P = Wurzeleinwuchs (Querschnittsreduzierung in %)
Q = Quer-, Radial- (Breitenangabe in cm)
R = Riß
S = Scherbe
T = Einsturz
U = verschlossen, undurchlässig
V = vertikal (Lageabweichnung in cm)
W = Rohrwandung, Bauwerkswandung
X = Risse, von einem Punkt ausgehend
Z = Kreuzung von Versorgungsleitungen und Kabeln
- = wenn keines der aufgeführten Kürzel zutrifft
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noch 16

17

18

19

20

3. Stelle: A = sichtbarer Wasseraustritt
B = Boden sichtbar
D = verstopft
E = eindringendes Wasser sichtbar
F = Feuchtigkeit sichtbar
G = Geröll
S = Sand
M = eindringendes Wasser sichtbar mit Bodeneintrag
- = wenn keines der aufgeführten Kürzel zutrifft

4. Stelle: O = Scheitel, oben
U = Sohle, unten
L = linker Kämpfer
R = rechter Kämpfer
V = vertikal
H = horizontal
A = axial
F = Fremdwasser
G = Grundwasser
S = Rückstau (in m)
- = gesamter Rohrumfang

5. Stelle: An dieser Stelle wird die Schadensklasse des an den Stellen 1 bis 4 beschrie-
benen und mit dem 2. numerischen Zusatz  quantifizierten Zustandes abge-
legt. (Zustandsklassifizierung gem. Tabelle 3.7.1.1, Kapitel 3.7.1, Seite 6 und
7 von 19)
Die Schadensklasse ist nicht vom TV-Inspekteur zu liefern.

6. Stelle: An der 6. Stelle ist ein Zusatz für Streckenschäden einzutragen

A = Schadensanfang
E = Schadensende
G = Schaden in der gesamten Haltung
R = Schaden über die gesamte Baulänge des Rohres

7. Stelle: lfd. Nummer der Streckenschadens (ist bei Bereichsschäden sowohl bei A als
auch bei E anzugeben)

Im Textzusatz sind numerische Angaben abzulegen, die als Zusatz zu Steuer- und
Zustandskürzel bei Bem.-Nr. 15 und 16 definiert sind.

Im Textzusatz sind numerische Angaben abzulegen, die als Zusatz zu Steuer- und
Zustandskürzel nach A 149 definiert sind.

Bei einem Längsriß ist hier die Rißbreite (Rißlänge als Textzusatz) anzugeben

Position des Schadens (Uhrzeit)

Bei punktuellen Schäden z.B. Scheitel  12 (Uhr) oder Sohle  06 (Uhr) sind die
Spalten 79 und 80 mit Nullen aufzufüllen.
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Inspektionstexte für Haltungsuntersuchungen
(Zulässige Kürzelkombinationen)

Numerische Zusätze n. ISYBAU in Anlehnung an

 1.    Sichtbare Undichtigkeiten  ATV M 143/2 A149

UC ( -,A,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( A,E,G ) Undichte Rohrverbindung
UW ( E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( A,E,G ) Undichte Rohrwandung
UA ( A,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) Undichte Schacht-/ Bauwerksanbindung

 2.    Abflußhindernisse
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.

H -  - ( R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Hindernis, allgemein [ % ] [%]

HD S ( R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Sedimentation, Sand [ % ] [%]
HD G ( R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Sedimentation, Geröll [ % ] [%]

HF  - ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Verfestigte Ablagerungen [ % ] [%]
HF  - ( H,V ) nn ( R,A,E,G ) Verfestigte Ablagerungen [ % ] [%]

( nur wenn Ablagerungen durch obige
  Zuordnung nicht beschreibbar sind)

HG ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Einragende Dichtung [cm] [%]

H I ( -,E,F ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Inkrustation [ % ] [%]
HE ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn Einragendes Hindernis [cm] [%]

(Sekundärschaden)

HK ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Einragende Klinker [cm] [%]
HS ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Einragende Scherbe [cm] [%]

HP ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Wurzeleinwuchs [ % ] [%]
(Sekundärschaden)

HZ ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn Kreuzende Fremdleitung/Kabel [cm] [%]
(Stichmaß)

 3.    Lageabweichung
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Wanddicke. Ausnahme:
Für die Kürzelkombinationen mit LB ist % DN anzugeben.

LV ( -,A,B,E,F,M ) O nn ( A,E,G ) Vertikaler Versatz, oben sichtbar [cm] [%]
LV ( -,A,B,E,F,M ) U nn ( A,E,G ) Vertikaler Versatz, unten sichtbar [cm] [%]
LH ( -,A,B,E,F,M ) R nn ( A,E,G ) Horizontaler Versatz, rechts sichtbar [cm] [%]
LH ( -,A,B,E,F,M ) L nn ( A,E,G ) Horizontaler Versatz, links sichtbar [cm] [%]

LB   ( -,A,B,E,F,M )   ( O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Ausbiegung [cm] [%]

LL ( -,A,B,E,F,M ) - nn ( A,E,G ) Axialverschiebung [cm] [%]
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 4.    Mechanischer Verschleiß
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Wanddicke.

V - ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Mechanischer Verschleiß, allgemein [-] [%]

VC ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Mechanischer Verschleiß an der [-] [%]
Rohrverbindung

 5.    Korrosion
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Wanddicke.

C - ( -,A,B,E,F,M )  - ( A,E,G ) Innenkorrosion über gesamten [-] [%]
Umfang

C - ( -,A,B,E,F,M )  O ( A,E,G ) Innenkorrosion im Luftraum der [-] [%]
Haltung (Sulfid- oder Biogene Korrosion)

C - ( -,A,B,E,F,M )  U,L,R ( A,E,G ) Innenkorrosion im Wasserbereich [-] [%]
der Haltung ( Korrosion infolge
aggressiver Abwässer )

CC ( -,A,B,E,F,M )  - ( A,E,G ) Innenkorrosion an der Rohr [-] [%]
verbindung

CM ( -,A,B,E,F,M )  - ( A,E,G ) Korrosion des Fugenmörtels über [-] [%]
gesamten Umfang

CM ( -,A,B,E,F,M )  O ( A,E,G ) Korrosion des Fugenmörtels im [-] [%]
Luftraum der Haltung  (Sulfid- oder
Biogene Korrosion )

CM ( -,A,B,E,F,M )  U,L,R ( A,E,G ) Korrosion des Fugenmörtels im [-] [%]
Wasserbereich der Haltung

 (Korrosion infolge aggressiver Abwässer )
CO ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Außenkorrosion [-] [%]

 6.    Verformung biegeweicher Rohre
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.

D -  - ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Deformation biegeweicher Rohre [mm] [%]
“primäre Deformation”

DR ( -,A,B,E,F,M )  - nn ( R,A,E,G ) Deformation infolge von Rißbildung [mm] [%]
“sekundäre Deformation”

 7.    Risse
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf mm Breite.

RC ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Riß im Verbindungsbereich [cm] [mm]
RL ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Längsriß [cm] [mm]
RQ ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Querriß [cm] [mm]
RX ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Risse, von einem Punkt ausgehend [-] [mm]
RS   ( -,A,B,E,F,M )  ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Scherbenbildung [-] [mm]
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 8.    Rohrbruch, Einsturz
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf cm2 Fläche.

BA ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlendes Rohrstück am Schacht / [-] [cm2]
Bauwerksanschluß 

BC ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlendes Rohrstück im Verbindungs [-] [cm2 ]
bereich

BS ( -,A,B,E,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlende Scherbe ( Steinzeug ) [-] [cm2 ]

BW ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Loch ( alle Materialien [außer Steinzeug] ) [-] [cm2 ]
und Fehlende Rohrwandungen größerer
Ausmaße ( alle Materialien )

BK ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlende Klinker [-] [cm2 ]

BR ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Rohrbruch ohne Deformation [-] [cm2 ]

BT ( -,A,B,E,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Einsturz [-] [cm2 ]

 9.    Abzweig ( Formstücke )
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.
Ausnahme: Für die Kürzelkombinationen mit AR ist mm Breite anzugeben.

A - - ( O,R,U,L ) Abzweig [-] [-]
AN - ( O,R,U,L ) Abzweig nicht fachgerecht eingebaut [-] [-]

A - D ( O,R,U,L ) Abzweig verstopft [-] [%]
AU ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Abzweig verschlossen [-] [-]
AR ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L )   nn Risse im Abzweig ( Abzweigbereich ) [cm] [mm]
AP ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Wurzeleinwuchs durch den Abzweig [-] [%]

10.  Stutzen
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.
Ausnahme: Für die Kürzelkombinationen mit SR ist mm Breite anzugeben.

S - - ( O,R,U,L ) Stutzen [-] [-]
SE ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) nn Stutzen, einragend [cm] [%]
SN ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Stutzen nicht fachgerecht eingebaut [-] [-]
SO ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Stutzen außen vorsitzend (zurückliegend) [-] [%]

S- D ( O,R,U,L ) Stutzen verstopft [-] [%]
SU ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Stutzen verschlossen [-] [-]
SR ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L )   nn Risse im Stutzen ( Stutzenbereich ) [cm] [mm]
SP  ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Wurzeleinwuchs durch den Stutzen [-] [%]
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11. Sonstige Schäden

W -  - S nn ( R,A,E,G ) Wasserrückstau, Stauhöhe [cm] [-]
W -  - F Fremdwasserzulauf [-] [-]

W -  - G Grundwasserinfiltration [-] [-]

WN ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Reparaturstelle, nicht fachgerecht [-] [-]
ausgeführt

12. Fehlanschlüsse

F - - ( O,R,U,L ) Fehlanschlüsse [-] [-]

Erläuterungen
Eine Unterscheidung zwischen sinnnvollen und nicht sinnvollen Kürzelkombinationen findet nicht mehr
statt. Die in diesen Inspektionstexten dargestellten Kombinationen sind die nach ISYBAU zulässigen!

In die Inspektionstexte wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

1) Unter 12. wurden die Kürzelkombinationen für Fehlanschlüsse aufgenommen.

2) Für nicht fachgerecht eingebaute Stutzen und Abzweige gibt es keinen 2. numerischen Zusatz.

3) Zur Dokumentation der Lage von Stutzen und Abzweigen ist das Kürzel “-” an der 4. Stelle nicht
zulässig.

4) Bei einem Wasserrückstau wird die Stauhöhe durch den 1. numerischen Zusatz dokumentiert.
Die Rückstaulänge ergibt sich aus der Differenz der Stationierungen Rückstauanfang (“A”) und
Rückstauende (“E”)
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Anwendung der Steuer- und Zustandskürzel

Hinweis:

Bei der Dokumentation der Steuer- und Zustandskürzel gemäß nachfolgender Vor-
gehensweise ist zu beachten, daß die Formatprüfung innerhalb der eingeführten Software
(KanDATA+ bis Version 4.20c1) für die Steuerkürzel IA,IR,IS und IG programmtechnisch
nicht umgesetzt ist.
Ab KanDATA+ Version 4.20c3 sind die im folgenden beschriebenen Konventionen in der
Formatprüfung implementiert.
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Vorgehensweise bei der Anwendung und Dokumentation der Steuer- und Zustandskürzel.

Die folgenden Fallunterscheidungen geben eine Hilfestellung bei der Anwendung der
Steuer- und Zustandskürzel und veranschaulichen die einzuhaltende Reihenfolge bei der
Ablage der Kürzel.

Alle fett/schwarz gedruckten Steuerkürzel müssen in einem Datensatz vorhanden sein.
Die grau gedruckten Steuerkürzel sind optional anzugeben. Grau gedruckte Zustandskürzel
stellen Beispiele dar.

Fall 1: Durchgängige optische Inspektion.

� 1 Datensatz: HA.....PA.....PE.....EH, HL

Zwischen HA und PA, PA und PE sowie PE und EH sind weitere Zustands- und Steuerkürzel
zulässig (z.B. FOTO).

Fall 2: Abbruch der optischen Inspektion, Inspektion erfolgt von der Gegenseite, die 
Gegenseite (Hindernis) wird erreicht.

� 1. Datensatz: HA.....PA.....IAB, IG
� 2. Datensatz: HA.....PA.....GE, HL

Es sind immer zwei Datensätze anzulegen, IAB muß im 1. Datensatz vor IG stehen.
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Fall 3: Abbruch der optischen Inspektion, Inspektion erfolgt von der Gegenseite, die
Gegenseite (Hindernis) wird nicht erreicht.

� 1. Datensatz: HA.....PA.....IAB, IG
� 2. Datensatz: HA.....PA.....GEN, HL

Es sind immer zwei Datensätze anzulegen, IAB muß im 1. Datensatz vor IG stehen.

Fall 4: Abbruch der optischen Inspektion aus anderen Gründen (ohne Abbildung).

1 Datensatz: HA....PA.....IAB, (IA o. IR o. IS), HL

IAB muß vor IA, IR, oder IS stehen.

Fall 5: Abbruch der optischen Inspektion, Inspektion von der Gegenseite nicht 
möglich.

� 1 Datensatz: HA......PA.....IAB, IGN, HL

Im Gegensatz zu Fall 2 und Fall 3 wird nur ein Datensatz angelegt. IAB muß vor IGN stehen.
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Daten-
austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austausch-Formate Abwasser in der Bauver-
waltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Inspektionsdaten
eines Kanalnetzes (Schachtdaten) beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-
Records A und B.

Das Ergebnis einer Inspektion der Schächte ist in 3 Record-Typen abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig für jeden Untersuchungstag zu beschreiben und gilt somit für
alle nachfolgenden Untersuchungsergebnisse dieses Tages. Dieser Record-Typ besteht aus
nur einem Datensatz.

Record-Typ Nr. 2 beinhaltet allgemeine Informationen über den untersuchten Schacht.

Im Record-Typ Nr. 3 sind die Zustandstexte des untersuchten Schachtes abzulegen.
Zusätzlich zu den Zustandstexten des Records 3 können Erläuterungen als Langtext
abgelegt werden. Es können beliebig viele Records erstellt werden.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im I- oder A-
Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1 (Allgemeine Daten)

1 -  2 A(2) "SI" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ

15 - 44 A(30) Ort der Untersuchung

45 - 80 A(36) Untersuchende Firma/TV-Besatzung

Record 2 (Allgemeine Daten)

1 -  2 A(2) "SI" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Schachtbezeichnung 1

15 - 21 A(7) Innenschutz 2

22 I(1) Schachtklasse (automatisch)

23 I(1) Schachtklasse (manuell)

Record 3 (Zustandskürzel - Bemerkungen  - beliebig viele Records)

1 -  2 A(2) "SI" (obligatorisch)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

5 - 14 A(10) Schachtbezeichnung 1

6 - 20 A(4),
A(1)

Zustandskürzel
Textzusatz Zustandskürzel

3

21 - 80 A(60) Bemerkungen
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ S
Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1

2

Die festzulegende Schachtbezeichnung, sofern nicht vorgegeben, sollte der in
Fließrichtung unterhalb gelegenden Nummer der Haltung entsprechen. D.h.: Die
Von-Schacht-Nr. entspricht der Haltungsnummer.

In Anlehnung an das Merkblatt M 143 der ATV sind für die Beschreibung des
Innenschutzes folgende Abkürzungen zu verwenden, die sich aus einer
lückenlosen Aneinanderreihung von 3 Merkmalen ergeben und maximal 7
Zeichen umfassen

1. Merkmal: AI = Anstrich, Beschichtung
ZM = Zementmörtelauskleidung
KKI = Auskleidung mit Kanalklinkern

2. Merkmal: nur in Verbindung mit "AI"
Material als Kurzbezeichnung

BIT = Bitumenanstrich
KH = Kunstharz

3. Merkmal: Umfang des Innenschutzes
S = im Bereich der Sohle
W = im Bereich der Wandung
R = im gesamten Innenraum
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

3 Ein Zustandskürzel setzt sich zusammen aus einer Textabkürzung mit 2 oder 3
Buchstaben und einem numerischen Textzusatz, mit dem das Ausmaß des
Schadens zu bewerten ist. Ist bei den Erläuterungen der nachfolgenden Textab-
kürzungen ein "(T)" angegeben, dann ist ein Textzusatz erforderlich.

mögliche Textabkürzungen

SAM = Schachtabdeckung nicht fachgerecht aufgelegt
SEK = Steigeisen korrodiert (T)
SF = Schmutzfänger fehlt
SFM = Schmutzfänger defekt (T)
SDM = Schachtabdeckung defekt
SWK = Schachtwände korrodiert (T)
SWM = Schachtwände defekt (T)
SWI = Schachtwände inkrustiert (T)
SU = Schacht undicht (T)
SSM = Schachtsohle defekt (T)
SGM = Schachtgerinne defekt (T)
EUA = Rohreinbindung undicht an Auslaufseite (T)
EUI = Rohreinbindung undicht an Einlaufseite (T)
AAM = Rohranschluß nicht fachgerecht an der Auslaufseite (T)
AIM = Rohranschluß nicht fachgerecht an der Einlaufseite (T)
SEM = Steigeisen falsch eingesetzt
SEnn = fehlende Steigeisen (Anzahl nn)
STnn = Schachttiefe (Meter nn)

   Bemerkung: Die genaue Schachttiefe ist in Typ K anzugeben
SZRn = Zulauf von rechts (Anzahl n)
SZLn = Zulauf von links (Anzahl n)
M = Mängelfrei

mögliche Textzusätze:
1 = sehr wenig, sehr klein, sehr leicht, sehr schwach
2 = wenig, klein, leicht, schwach
3 = deutlich, mittel
4 = viel, groß, schwer, stark
5 = sehr viel, sehr groß, sehr schwer, sehr stark
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Daten-
austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austauschformate Abwasser in der Bauverwal-
tung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Zustandsbeschrei-
bung für Sonderbauwerke beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records
A und B.

Das Ergebnis einer Inspektion von Sonderbauwerken einer Entwässerungsanlage ist in 2
Record-Typen abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig für jedes Sonderbauwerk zu beschreiben. Dieser Record-Typ
besteht aus nur einem Datensatz.

Record-Typ Nr. 2 enthält die zu einem Sonderbauwerk erforderlichen Angaben hinsichtlich
seines Zustands. Die Zustandsbeschreibung erfolgt als Langtext. Es können beliebig viele
Records dieses Typs erstellt werden.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im I- bzw. im
A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Die Angaben in den einzelnen Records (Datensätzen) sind strikt innerhalb der
vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1 (Allgemeine Daten)

1 -  2 A(2) "ZS" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ

15 - 44 A(30) Ort der Untersuchung

45 - 80 A(36) Untersuchende Firma/TV-Besatzung

Record 2 (Zustandsbeschreibung - beliebig viele Records)

1 -  2 A(2) "ZS" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Sonderbauwerkes

5 - 80 A(66) Zustandsbeschreibung
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)
3.6.7.1 Inspektionstexte für Leitungsuntersuchungen

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Daten-
austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-rientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austausch-Formate Abwasser in der Bauver-
waltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Inspektionsdaten von
Anschlußleitungen beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und
B.

Das Ergebnis einer Inspektion der Anschlußleitungen des Kanalnetzes ist in 3 Record-Typen
abzulegen.

Record-Typ Nr. 1 ist einmalig für jeden Untersuchungstag zu beschreiben und gilt somit für
alle nachfolgenden Untersuchungsergebnisse dieses Tages. Dieser Record-Typ besteht aus
nur einem Datensatz.

Die Record-Typen Nr. 2 und Nr. 3 enthalten die zu einer Anschlußleitung gehörenden
Angaben.

Record-Typ Nr. 4 enthält jeweils nur eine Steuer- oder eine Zustandsangabe bezüglich der
im Record-Typ 2 bzw. Record-Typ Nr. 3 definierten Leitung. Somit besteht dieser Record-
Typ aus genauso vielen Datensätzen, wie Steuer- oder Zustandsangaben vorhanden sind.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Record-Typen sind im I- oder F-
Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf
die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl
rechtsbündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Inspektionsdaten Anschlußleitungen

Record 1 (Allgemeine Daten)

1 -  2 A(2) "LI" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ

15 - 44 A(30) Ort der Untersuchung

45 - 80 A(36) Untersuchende Firma/TV-Besatzung

Record 2 (Anschlußleitungsdaten)

1 -  2 A(2) "LI" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 18 A(14) Anschlußleitungsbezeichnung 1

23 - 52 A(30) Straßenname, Standortbezeichnung

Record 3 (Anschlußleitungssdaten)

1 -  2 A(2) "LI" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

5 - 18 A(14) Anschlußleitungsbezeichnung 1

19 - 32 A(14) Von-Punkt-Nr. 2

33 - 46 A(14) Bis-Punkt-Nr. 2

49 - 50 I(2) Profilart 3

51 - 54 I(4) Profilhöhe [mm] 4

56 - 59 I(4) Profilbreite [mm] 5

60 - 63 A(4) Material-Kurzbezeichnung 6

64 - 70 A(7) Innenschutz 7

72 I(1) Untersuchungsart 8

73 A(1) Untersuchungsrichtung 9

74 - 76 A(3) Nummer der Videokassette
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

noch Record 3

79 I(1) Leitungsklasse (automatisch) 10

80 I(1) Leitungsklasse (manuell)

Record 4 (Steuer- und Zustandskürzel, beliebig viele Datensätze)

1 -  2 A(2) "LI" (obligatorisch)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

5 - 18 A(14) Anschlußleitungsbezeichnung 1

19 - 24 F(6.2) Stationierung [m] 11

25 - 29 I(5) Time-Code (Std.) oder Videozählerstand 12

30 - 31 I(2) Time-Code (Min.)

32 - 33 I(2) Time-Code (Sec.)

34 - 35 I(2) Time-Code (Voll-bzw. Halbbild)

36 - 40 A(5) Bezeichnung des Bildspeichermediums 13

41 - 52 A(12) Bezeichnung der Bilddatei 14

53 - 59 A(7) Steuer- oder Zustandskürzel 15,16

60 - 66 F(7.2) Textzusatz Steuer- oder Zustandskürzel (M 143) 17

67 - 72 F(6.1) Textzusatz Steuer- oder Zustandskürzel (A 149) 18

73 - 76 F(4.1) Textzusatz max. Rißbreite [mm] 19

77 - 78 I(2) Positionsangabe (von) 20

79 - 80 I(2) Positionsangabe (nach) 20
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ LK (Bauzustand - Leitungen)

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Die Anschlußleitungsbezeichnung besteht aus einer Kombination von zugehöriger
Haltung und spezifizierender Punktbeschreibung (s. Bemerkung 2a, 2b).

Wenn keine Leitungsbezeichnungen vorgegeben sind bzw. kein sinnvolles
Numerierungssystem vorhanden ist, kann die Leitungsnummer folgendermaßen
gebildet werden:

1. Stelle Kennziffer für den Typ des Entwässerungssystems

1 = Regenwassersystem
2 = Schmutzwassersystem
3 = Mischwassersystem
4 = Sondersystem (z.B. Dränwasser, Vorfluter)

2. und 3. Stelle Laufende Nr. der Teilnetze oder Hauptsammler innerhalb des
gesamten Projektgebietes;
ggf. bietet sich auch eine Numerierung in Anlehnung an bereits
definierte "Systeme" an (vergl. Beispiel)

4. bis 6. Stelle Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem Teilnetz, System oder
Hauptsammler gehören.
Bei seitlichen Zuflüssen setzt sich die Numerierung beginnend mit der
Anfangshaltung fort.

7. bis 14. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen (einzuführende
Haltungen, Planungsvarianten, o.ä.) und/oder die Punktkennung
+ lfd. Nr. (4-stelllig), z.B. SE01 (Straßeneinlauf mit der Nummer 1)

Die Punktkennung mit lfd. Nummer ist direkt an die Haltungsbezeichnung anzu-
hängen.

Beispiel: Haltung: 117001; Punktkennung + lfd. Nr.: SE01
Anschlußleitungsbezeichnung: 117001SE01
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

noch 1 Beispiel:

Aus Übersichtsgründen wurde bei den Anschlußleitungen/-punkten die
dazugehörige Haltungsbezeichnung nicht dargestellt.

318001 318002GA01

SE03

SE02

S
S

E
V

0
0

3
1

AP03

AP01
AP02

GA01

GA02

GA03

SE02

Haltung-Nr. 318001

A AP P0 04 6
AP05

G

G

G

A

A

A

0

0

0

3

4

4

GA02

S

S
S

E

E
V

0

0
0

1

1
1



ISYBAU-Austauschformat Abwasser Typ LH (Bauzustand-Leitungen) Seite 8 von 13

Stand 01.11.1997 (alte Fassung vom 01.07.1997) Kapitel 3.6.7

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

2 Die festzulegende Anschlußpunktbezeichnung, sofern nicht vorgegeben, setzt sich
zusammen aus

1. Haltungsbezeichnung (maximal 10-stellig)
2. Punktkennung (2-stellig) und
3. lfd. Nummer (2-stellig)

Die Punktkennung mit lfd. Nummer ist direkt an die Haltungsbezeichnung
anzuhängen.

a) Von-Punkt-Nr.:

Die Bezeichnung des Von-Punktes besteht aus der dazugehörigen

Haltungsbezeichnung (maximal 10-stellig)

+ der Punktkennung

ER - Entwässerungsrinne
GA - Gebäudeanschluß
HR - Haus-Revisionsschacht
NN - nicht bekannt
RR - Regenfallrohr
SE - Straßeneinlauf
SN - Schacht mit Notüberlauf
SV - Verbindungsschacht

Die Punktkennung „SV“ ist nur bei Schächten im Leitungssystem zu
verwenden (siehe Kapitel 3.1.2; Seite 4 von 15)!

+ einer lfd. Nummer.

Beispiel: Haltung 117001; Punktkennung GA; lfd. Nummer 01
Anschlußleitungspunktbezeichnung: 117001GA01

b) Bis-Punkt-Nr.:

Die Bezeichnung des Bis-Punktes besteht aus der dazugehörigen

Haltungsbezeichnung (maximal 10-stellig)

+ der Punktkennung AP (Anschlußpunkt)

+  einer lfd. Nummer

Beispiel: Haltung 117001; Punktkennung AP; lfd. Nummer 01
Anschlußleitungspunktbezeichnung: 117001AP01

Ist der Bis-Punkt ein Schacht oder Verbindungsschacht, so ist die Bezeichnung
des Bis-Punktes identisch mit der Schachtbezeichnung (siehe Kapitel 3.1.2; Seite
4 von 15).
O. g. Schächte dürfen nicht im Typ LK, Block 1 als Anschlußpunkte geführt wer-
den. Sie sind als Schächte im Typ K, Block 1 abzulegen.
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3

4

5

6

0 = Kreisprofil
1 = Eiprofil (H/B = 3/2)
2 = Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 = Rechteckprofil (geschlossen)
4 = für doppelwandige Profile vergeben (s. Typ K)

Für andere Profilarten (gesonderte Definition erforderlich) können Kennzahlen zwischen
5 und 99 vergeben werden.

Bei Kreisprofilen entspricht die Profilhöhe dem Nenndurchmesser.

Bei Kreisprofilen ist keine Angabe vorzusehen. Für andere Profilarten ist das Maß
einzutragen

Die Kürzel sind grundsätzlich in Großbuchstaben anzugeben

AZ = Asbestzement
B = Beton
CNS = Edelstahl
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff
GG = Grauguß (Gußeisen mit Lamellengraphit)
GGG = duktiler Guß
ST = Stahl
MA = Mauerwerk
OB = Ortbeton
P = Porosit
PC = Polymerbeton
PCC = Polymermodifizierter Zementbeton
PEHD = Polyethylen (HD = High Density)
PH = Polyesterharz
PHB = Polyesterharzbeton
PP = Polypropylen
PVC = Polyvinylchlorid
PVCU = Polyvinylchlorid hart
SPB = Spannbeton
SB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Es sind unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
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7

8

9

10

11

12

13

14

In Anlehnung an das Merkbaltt M 143 der ATV sind für die Beschreibung des Innen-
schutzes folgende Abkürzungen zu verwenden, die sich aus einer lückenlosen
Aneinanderreihung von 3 Merkmalen ergeben und maximal 7 Zeichen umfassen

1. Merkmal: AI = Anstrich oder Beschichtung
ZM = Zementmörtelauskleidung
KKI = Auskleidung mit Kanalklinkern

2. Merkmal: nur in Verbindung mit "AI"
Material als Kurzbezeichnung

BIT = Bitumenanstrich
KH = Kunstharz

3. Merkmal: Umfang des Innenschutzes

S = im Bereich der Sohle
W = im Bereich der Wandung
R = im gesamten Innenraum

0 = Satellitenkamera
1 = Schiebekamera
2 = Selbstfahrende Miniaturkamera

O = von oben, in Fließrichtung
U = von unten, entgegen der Fließrichtung

Die Leitungsklasse ergibt sich aus der ISYBAU-Schadensklassifizierung

Die Stationierung bezieht sich auf den Rohranfang gemessen ab Rohrwandung, nicht
auf Rohrachse o. dgl (vergl. Kapitel 3.1.2 „Definitionen“).

Der Time-Code (LTC nach EBU-Standard) ist vollständig (incl. vorhandenen Voll- und
Halbbildern) abzulegen.Bei "Altbeständen" kann in den Spalten 25 - 29 ein vorhandener
Videozählerstand (I5) abgelegt werden.

Das Speichermedium, auf dem Schadensbilder archiviert werden können setzt sich
zusammen aus einer der folgenden Abkürzungen

MOD = Magneto Optical DISK
CDR = CD-ROM
DAT = Digital Audio Tape
DIS = Diskette
XXX = anderes Speichermedium und einer laufenden Nummer (2 stellig)

Die Bezeichnung der Bilddatei setzt sich aus den 8 Stellen des Timecodes A(8) und der
Nummer der Videokassette A(3), die durch einen Dezimalpunkt getrennt werden,
zusammen.
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15 Ein Steuerkürzel kann aus 4 Zeichen bestehen.

HA = Haltungsanfang
EH = Haltungsende
HL = Haltungslänge (Länge als Textzusatz in m)
PA = Rohranfang
PE = Rohrende
GE = Gegenseite erreicht
GEN = Gegenseite nicht erreicht
IG = Inspektion erfolgt von der Gegenseite
IGN = Inspektion von der Gegenseite nicht möglich
IAB = Abbruch der Inspektion
IR = Inspektion erst nach Kanalreinigung möglich
IS = Inspektion erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
IA = Auftraggeber verzichtet auf weitere Untersuchung
SV = Verdeckter Schacht
SB = Schacht durch ein Fahrzeug/Gegenstand blockiert
SP = Schacht nicht im Plan eingetragen
SZ = Zwischenschacht
SNA = Schacht nicht anfahrbar
TVR = Kamera rutscht
TVN = Kamera nicht einsetzbar
TVS = Kamera kann nicht weiter (Stop)
TVUW = Kamera unter Wasser, keine Sicht
TVSD = Schlechte Bildqualität, Dampfbildung
WA = Wie Aufnahme Nr. nnn (nnn ist als Textzusatz abzulegen)
QVG = Querschnittsveränderung hinsichtlich Geometrie (die nachfolgende

 Profilart ist gem. Bem.-Nr. 3 als Textzusatz abzulegen)
QVN = Nennweitenveränderung (die neue Profilhöhe ist als Textzusatz in mm

 abzu legen)
WV = Werkstoffveränderung (Material-Kurzbezeichnung gem. Bem.-Nr. 6 ist als

 freier Text mit dem Kürzel II abzulegen)
EMN = genaue Einmessung nicht möglich
GST = gewünschte Station erreicht
FSB = festgestellter Schaden behoben
FOTO = Einzelaufnahme angefertigt (die Foto-Nr. ist als Textzusatz abzulegen)
OK  = Keine Mängel
PL = Baulänge der Rohre (Länge als Textzusatz in m)
II = (Code zur Übernahme freier Texte in die Datenbanken)

K = Krümmer, Bogen (Textzusatz in Grad °°°°) nach ISYBAU zulässig

Hinweis: Beim Abbruch einer Inspektion und Untersuchung von der Gegenseite ist
das Kürzel IAB zu verwenden. Die Dokumentation der Gegenseiteuntersuchung
erfolgt äquivalent zur Hauptuntersuchung, d.h. es wird ein zweiter Datensatz mit
identischer Haltungs-, Von-Schacht- und Bis-Schachtbezeichnung erzeugt, der sich
vom Hauptdatensatz nur durch die Untersuchungsrichtung (O oder U) unterscheidet.
Zusätzlich muß der zweite Datensatz entweder ein GE oder ein GEN beinhalten. Falls
die Haltungslänge bekannt ist, so ist das Kürzel HL im zweiten Datensatz mit dem
entsprechenden numerischer Textzusatz anzugeben. Falls die Untersuchung von der
Gegenseite nicht möglich ist, so ist dies mit den Kürzeln IAB und IGN im ersten
Datensatz zu dokumentieren. Der zweite Datensatz entfällt.
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16 Ein Zustandskürzel kann aus 6 Zeichen bestehen. Die ersten 4 Zeichen beschreiben
den Zustand. Hierfür sind die nachfolgenden Bezeichnungen verfügbar. Als 5. Zeichen
ist eine Ziffer zur Bewertung des Zustandes anzugeben. Das 6. Zeichen spezifiziert
einen möglichen Streckenschaden.

1. Stelle: Für die Bezeichnung des primären Zustands ist eines der nachfolgenden
Kürzel zu verwenden:

A = Abzweig
B = Rohrbruch, Einsturz
C = Korrosion
D = Deformation (Verformung biegeweicher Rohre)

 (Querschnittsreduzierung in mm)
F = Fehlanschluß
H = Hindernis (z.B. Durchkriechschutz)
L = Lageabweichung
R = Riß
S = Stutzen
U = Undichtigkeit
V = Mechanischer Verschleiß
W = sonstiger Zustand

2. Stelle: Nähere Spezifikation des primären Zustands. In Klammern wird auf mögliche
und sinnvolle quantitative Angaben als Textzusatz (Bem.Nr.17) hingewiesen.

A = Anschluß an Rohr, Bauwerk, Schacht
B = Ausbiegung (max. Lageabw. in cm)
C = Verbindung, Connection
D = Sedimentation (Querschnittsreduzierung in %)
E = einragend (Einragungsmaß in cm)
F = verfestigt
G = Dichtung (Einragungsmaß in cm)
H = horizontal (Lageabweichung in cm)
I = Inkrustation (Querschnittsreduzierung in %)
K = Klinker
L = Längs-, Axial- (Längenangabe in cm)
M = Fugenmörtel
N = nicht fachgerecht ausgeführt
O = außen
P = Wurzeleinwuchs (Querschnittsreduzierung in %)
Q = Quer-, Radial- (Breitenangabe in cm)
R = Riß
S = Scherbe
T = Einsturz
U = verschlossen, undurchlässig
V = vertikal (Lageabweichnung in cm)
W = Rohrwandung, Bauwerkswandung
X = Risse, von einem Punkt ausgehend
Z = Kreuzung von Versorgungsleitungen und Kabeln
- = wenn keines der aufgeführten Kürzel zutrifft
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noch 16

17

18

19

20

3. Stelle: A = sichtbarer Wasseraustritt
B = Boden sichtbar
D = verstopft
E = eindringendes Wasser sichtbar
F = Feuchtigkeit sichtbar
G = Geröll
S = Sand
M = eindringendes Wasser sichtbar mit Bodeneintrag
- = wenn keines der aufgeführten Kürzel zutrifft

4. Stelle: O = Scheitel, oben
U = Sohle, unten
L = linker Kämpfer
R = rechter Kämpfer
V = vertikal
H = horizontal
A = axial
F = Fremdwasser
G = Grundwasser
S = Rückstau (in m)
- = gesamter Rohrumfang

5. Stelle: An dieser Stelle wird die Schadensklasse des an den Stellen 1 bis 4 beschrie-
benen und mit dem 2. numerischen Zusatz  quantifizierten Zustandes abge-
legt. (Zustandsklassifizierung gem. Tabelle 3.7.1.1, Kapitel 3.7.1, Seite 6 und
7 von 19)
Die Schadensklasse ist nicht vom TV-Inspekteur zu liefern.

6. Stelle: An der 6. Stelle ist ein Zusatz für Streckenschäden einzutragen

A = Schadensanfang
E = Schadensende
G = Schaden in der gesamten Haltung
R = Schaden über die gesamte Baulänge des Rohres

7. Stelle: lfd. Nummer der Streckenschadens (ist bei Bereichsschäden sowohl bei A
als auch bei E anzugeben)

Im Textzusatz sind numerische Angaben abzulegen, die als Zusatz zu Steuer- und
Zustandskürzel bei Bem.-Nr. 15 und 16 definiert sind.

Im Textzusatz sind numerische Angaben abzulegen, die als Zusatz zu Steuer- und
Zustandskürzel nach A 149 definiert sind.

Bei einem Längsriß ist hier die Rißbreite (Rißlänge als Textzusatz) anzugeben

Position des Schadens (Uhrzeit)

Bei punktuellen Schäden z.B. Scheitel  12 (Uhr) oder Sohle  06 (Uhr) sind die
Spalten 79 und 80 mit Nullen aufzufüllen.
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Inspektionstexte für Leitungsungsuntersuchungen
(Zulässige Kürzelkombinationen)

Numerische Zusätze n. ISYBAU in Anlehnung an

 1.    Sichtbare Undichtigkeiten  ATV M 143/2 A149

UC ( -,A,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( A,E,G ) Undichte Rohrverbindung
UW ( E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( A,E,G ) Undichte Rohrwandung
UA ( A,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) Undichte Schacht-/ Bauwerksanbindung

 2.    Abflußhindernisse
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.

H -  - ( R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Hindernis, allgemein [ % ] [%]

HD S ( R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Sedimentation, Sand [ % ] [%]
HD G ( R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Sedimentation, Geröll [ % ] [%]

HF  - ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Verfestigte Ablagerungen [ % ] [%]
HF  - ( H,V ) nn ( R,A,E,G ) Verfestigte Ablagerungen [ % ] [%]

( nur wenn Ablagerungen durch obige
  Zuordnung nicht beschreibbar sind)

HG ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Einragende Dichtung [cm] [%]

H I ( -,E,F ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Inkrustation [ % ] [%]
HE ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn Einragendes Hindernis [cm] [%]

(Sekundärschaden)

HK ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Einragende Klinker [cm] [%]
HS ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Einragende Scherbe [cm] [%]

HP ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Wurzeleinwuchs [ % ] [%]
(Sekundärschaden)

HZ ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn Kreuzende Fremdleitung/Kabel [cm] [%]
(Stichmaß)

 3.    Lageabweichung
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Wanddicke. Ausnahme:
Für die Kürzelkombinationen mit LB ist % DN anzugeben.

LV ( -,A,B,E,F,M ) O nn ( A,E,G ) Vertikaler Versatz, oben sichtbar [cm] [%]
LV ( -,A,B,E,F,M ) U nn ( A,E,G ) Vertikaler Versatz, unten sichtbar [cm] [%]
LH ( -,A,B,E,F,M ) R nn ( A,E,G ) Horizontaler Versatz, rechts sichtbar [cm] [%]
LH ( -,A,B,E,F,M ) L nn ( A,E,G ) Horizontaler Versatz, links sichtbar [cm] [%]

LB   ( -,A,B,E,F,M )   ( O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Ausbiegung [cm] [%]

LL ( -,A,B,E,F,M ) - nn ( A,E,G ) Axialverschiebung [cm] [%]
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 4.    Mechanischer Verschleiß
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Wanddicke.

V - ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Mechanischer Verschleiß, allgemein [-] [%]

VC ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Mechanischer Verschleiß an der [-] [%]
Rohrverbindung

 5.    Korrosion
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Wanddicke.

C - ( -,A,B,E,F,M )  - ( A,E,G ) Innenkorrosion über gesamten [-] [%]
Umfang

C - ( -,A,B,E,F,M )  O ( A,E,G ) Innenkorrosion im Luftraum der [-] [%]
Haltung (Sulfid- oder Biogene Korrosion)

C - ( -,A,B,E,F,M )  U,L,R ( A,E,G ) Innenkorrosion im Wasserbereich [-] [%]
der Haltung ( Korrosion infolge
aggressiver Abwässer )

CC ( -,A,B,E,F,M )  - ( A,E,G ) Innenkorrosion an der Rohr [-] [%]
verbindung

CM ( -,A,B,E,F,M )  - ( A,E,G ) Korrosion des Fugenmörtels über [-] [%]
gesamten Umfang

CM ( -,A,B,E,F,M )  O ( A,E,G ) Korrosion des Fugenmörtels im [-] [%]
Luftraum der Haltung  (Sulfid- oder
Biogene Korrosion )

CM ( -,A,B,E,F,M )  U,L,R ( A,E,G ) Korrosion des Fugenmörtels im [-] [%]
Wasserbereich der Haltung

 (Korrosion infolge aggressiver Abwässer )
CO ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Außenkorrosion [-] [%]

 6.    Verformung biegeweicher Rohre
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.

D -  - ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Deformation biegeweicher Rohre [mm] [%]
“primäre Deformation”

DR ( -,A,B,E,F,M )  - nn ( R,A,E,G ) Deformation infolge von Rißbildung [mm] [%]
“sekundäre Deformation”

 7.    Risse
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf mm Breite.

RC ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Riß im Verbindungsbereich [cm] [mm]
RL ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Längsriß [cm] [mm]
RQ ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) nn ( R,A,E,G ) Querriß [cm] [mm]
RX ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Risse, von einem Punkt ausgehend [-] [mm]
RS   ( -,A,B,E,F,M )  ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Scherbenbildung [-] [mm]
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 8.    Rohrbruch, Einsturz
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf cm2 Fläche.

BA ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlendes Rohrstück am Schacht / [-] [cm2]
Bauwerksanschluß 

BC ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlendes Rohrstück im Verbindungs [-] [cm2 ]
bereich

BS ( -,A,B,E,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlende Scherbe ( Steinzeug ) [-] [cm2 ]

BW ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Loch ( alle Materialien [außer Steinzeug] ) [-] [cm2 ]
und Fehlende Rohrwandungen größerer
Ausmaße ( alle Materialien )

BK ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Fehlende Klinker [-] [cm2 ]

BR ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Rohrbruch ohne Deformation [-] [cm2 ]

BT ( -,A,B,E,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Einsturz [-] [cm2 ]

 9.    Abzweig ( Formstücke )
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.
Ausnahme: Für die Kürzelkombinationen mit AR ist mm Breite anzugeben.

A - - ( O,R,U,L ) Abzweig [-] [-]
AN - ( O,R,U,L ) Abzweig nicht fachgerecht eingebaut [-] [-]

A - D ( O,R,U,L ) Abzweig verstopft [-] [%]
AU ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Abzweig verschlossen [-] [-]
AR ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L )   nn Risse im Abzweig ( Abzweigbereich ) [cm] [mm]
AP ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Wurzeleinwuchs durch den Abzweig [-] [%]

10.  Stutzen
Die numerischen Zusätze für die Zustandsbewertung beziehen sich auf % Querschnittsfläche.
Ausnahme: Für die Kürzelkombinationen mit SR ist mm Breite anzugeben.

S - - ( O,R,U,L ) Stutzen [-] [-]
SE ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) nn Stutzen, einragend [cm] [%]
SN ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Stutzen nicht fachgerecht eingebaut [-] [-]
SO ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Stutzen außen vorsitzend (zurückliegend) [-] [%]

S- D ( O,R,U,L ) Stutzen verstopft [-] [%]
SU ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Stutzen verschlossen [-] [-]
SR ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L )   nn Risse im Stutzen ( Stutzenbereich ) [cm] [mm]
SP  ( -,B,E,F,M ) ( O,R,U,L ) Wurzeleinwuchs durch den Stutzen [-] [%]
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11. Sonstige Schäden

W -  - S nn ( R,A,E,G ) Wasserrückstau, Stauhöhe [cm] [-]
W -  - F Fremdwasserzulauf [-] [-]

W -  - G Grundwasserinfiltration [-] [-]

WN ( -,A,B,E,F,M ) ( -,O,R,U,L ) ( R,A,E,G ) Reparaturstelle, nicht fachgerecht [-] [-]
ausgeführt

12. Fehlanschlüsse

F - - ( O,R,U,L ) Fehlanschlüsse [-] [-]

Erläuterungen
Eine Unterscheidung zwischen sinnnvollen und nicht sinnvollen Kürzelkombinationen findet nicht mehr
statt. Die in diesen Inspektionstexten dargestellten Kombinationen sind die nach ISYBAU zulässigen!

In die Inspektionstexte wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

1) Unter 12. wurden die Kürzelkombinationen für Fehlanschlüsse aufgenommen.

2) Für nicht fachgerecht eingebaute Stutzen und Abzweige gibt es keinen 2. numerischen Zusatz.

3) Zur Dokumentation der Lage von Stutzen und Abzweigen ist das Kürzel “-” an der 4. Stelle nicht
zulässig.

4) Bei einem Wasserrückstau wird die Stauhöhe durch den 1. numerischen Zusatz dokumentiert.
Die Rückstaulänge ergibt sich aus der Differenz der Stationierungen Rückstauanfang (“A”) und
Rückstauende (“E”)
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Daten-
austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austauschformate Abwasser in der Bauverwal-
tung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Sonderbauwerke
(Hydraulik) eines Kanalnetzes beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-
Records A und B.

Hierbei werden die Sonderbauwerke fachtechnisch getrennt und 6 unterschiedlichen
hydraulischen Typen zugeordnet.

Typ 1 Speicherschächte
Typ 2 Grund-Seitenauslässe
Typ 3 Pumpen
Typ 4 Wehre
Typ 5 freie Auslässe
Typ 6 Schieber

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im I- oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf
die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl
rechtsbündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese
Zeichenfolge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Hydraulikdaten Typ 1; Speicherschächte

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "1" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Bauwerksuntergruppe 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

 1 - 2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

16 - 23 F(8.3) Höhe 1 [m+NN] 4

24 - 31 F(8.3) Höhe 2 [m+NN] 4

32 - 39 F(8.3) Höhe 3 [m+NN] 4

40 - 47 F(8.3) Höhe 4 [m+NN] 4

48 - 55 F(8.3) Höhe 5 [m+NN] 4

56 - 63 F(8.3) Höhe 6 [m+NN] 4

64 - 71 F(8.3) Höhe 7 [m+NN] 4

72 - 79 F(8.3) Höhe 8 [m+NN] 4
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 3

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

21 - 30 F(10.2) Oberfläche 1 [m2] 4

31 - 40 F(10.2) Oberfläche 2 [m2] 4

41 - 50 F(10.2) Oberfläche 3 [m2] 4

51 - 60 F(10.2) Oberfläche 4 [m2] 4

Record 4

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

21 - 30 F(10.2) Oberfläche 5 [m2] 4

31 - 40 F(10.2) Oberfläche 6 [m2] 4

41 - 50 F(10.2) Oberfläche 7 [m2] 4

51 - 60 F(10.2) Oberfläche 8  [m2] 4
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 1)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel gem. DIN 4045 (Abwassertechnik - Begriffe -):

RUE = Regenüberlauf
RUEB = Regenüberlaufbecken
RRB = Regenrückhaltebecken
RHB = Rückhaltebecken
PW = Pumpwerk

Beispiel: Regenüberlauf Nr. 5  "118RUE05"

Dieser Regenüberlauf mit der lfd. Nr. 5 liegt im Teilnetz 18, das als Regen-
wassersystem ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerkes ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "1" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk vom Typ 1 und ist
beliebig erweiterbar.

1 - Regenüberlauf
2 - Regenüberlaufbecken
3 - Regenrückhaltebecken, offen
4 - Regenrückhaltebecken, geschlossen
5 - Rückhaltebecken
6 - Pumpwerk

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Es können für verschiedene Höhen die dazugehörigen Oberflächen einge-
geben werden. Die Höhen sollten in aufsteigender Reihenfolge eingegeben
werden und mindestens 2 Höhenangaben sollten verschieden sein. Die
kleinste Höhe ist dabei die Sohlhöhe des Speicherschachtes, die größte
Höhe die Scheitelhöhe. Ist die Oberfläche des Speicherschachtes nicht
konstant, können hiermit für verschiedene Höhen die jeweiligen Oberflächen
berücksichtigt werden.
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Hydraulikdaten Typ 2; Grund-/Seitenauslässe

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "2" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Bauwerksuntergruppe 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 A(10) Von-Schacht-Nummer

36 - 45 A(10) Bis-Schacht-Nummer

47 - 51 F(5.2) Querschnittsfläche des Auslasses [m2]

53 - 57 F(5.3) Auslaßbeiwert

59 - 63 F(5.2) Abstand Schachtsohle zu
Auslaßunterkante [m]
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 2)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

RUE  = Regenüberlauf
DR   = Drossel

Beispiel: Regenüberlauf Nr.15  "118RUE15"

Dieser Regenüberlauf mit der lfd. Nr. 15 liegt im Teilnetz 18, das als Regen-
wassersystem ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerkes ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "2" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 2 und ist
beliebig erweiterbar.

1 = Seitenauslaß
2 = Grundauslaß

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.
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Hydraulikdaten Typ 3; Pumpen

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "3" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Bauwerksuntergruppe 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

15 - 24 A(10) Von-Schacht-Nummer

25 - 34 A(10) Bis-Schacht-Nummer

36 - 45 A(10) Bezeichnung Steuerschacht (ON-LINE Pumpe)

47 - 56 F(10.3) Anfangsvolumen Pumpensumpf [m3] 4

58 - 67 F(10.3) Gesamtvolumen Pumpensumpf [m3] 4

69 - 76 F(8.3) Sohlhöhe Pumpensumpf [m+NN] 4
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 3

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 30 F(6.3) Leistungsstufe 1 [m3/s] 5

32 - 37 F(6.3) Leistungsstufe 2 [m3/s] 5

39 - 44 F(6.3) Leistungsstufe 3 [m3/s] 5

46 - 51 F(6.3) Leistungsstufe 4 [m3/s] 5

53 - 58 F(6.3) Leistungsstufe 5 [m3/s] 5

60 - 65 F(6.3) Leistungsstufe 6 [m3/s] 6

67 - 72 F(6.3) Leistungsstufe 7 [m3/s] 6

74 - 79 F(6.3) Leistungsstufe 8 [m3/s] 6

Record 4

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 F(10.3) Schaltpunkt 1 → 2 [m3] [m+NN] 7

36 - 45 F(10.3) Schaltpunkt 2 → 3 [m3] [m+NN] 7

47 - 56 F(10.3) Schaltpunkt 3 → 4 [m3] [m+NN] 7

58 - 67 F(10.3) Schaltpunkt 4 → 5 [m3] [m+NN] 7
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 5

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 34 F(10.3) Schaltpunkt 5 → 4 [m3] [m+NN] 8

26 - 45 F(10.3) Schaltpunkt 4 → 3 [m3] [m+NN] 8

47 - 56 F(10.3) Schaltpunkt 3 → 2 [m3] [m+NN] 8

58 - 67 F(10.3) Schaltpunkt 2 → 1 [m3] [m+NN] 8
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 3)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

PU = Pumpe

Beispiel: Pumpe Nr. 15  "318PU15"

Diese Pumpe mit der lfd. Nr. 15 liegt im Teilnetz 18, das als Mischsystem
ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerkes ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "3" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 3 und ist
beliebig erweiterbar.

Pumpentyp:

1 = OFF-LINE mit Pumpensumpf und Schaltstufen
2 = ON-LINE mit Schaltstufen
3 = ON-LINE mit Kennlinie

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Angaben nur bei off-line-Pumpen

5 bei off-line-Pumpen und on-line-Pumpen mit Schaltstufen: Pumpleistungen
mit den Stufen 1 -  5

bei on-line-Pumpen mit Kennlinie: Leistungsstützstellen der Pumpe

6 bei off-line-Pumpen und on-line-Pumpen mit Schaltstufen: frei

bei on-line-Pumpen mit Kennlinie: weitere Leistungsstützstellen der Pumpe

7 bei off-line-Pumpen: Pumpensumpfvolumen, bei denen in die nächst höhere
Leistungsstufe geschaltet wird.

bei on-line-Pumpen mit Schaltstufen: Wasserstände, bei denen in die nächst-
höhere Leistungsstufe geschaltet wird
bei on-line-Pumpen mit Kennlinie: Wasserstandsstützstellen der Pumpe
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 3)

8 bei off-line-Pumpen: Pumpensumpfvolumen, bei denen in die nächstniedri-
gere Leistungsstufe geschaltet wird.

bei on-line-Pumpen mit Schaltstufen: Wasserstände, bei denen in die nächst-
niedrigere Leistungsstufe geschaltet wird

bei on-line-Pumpen mit Kennlinie: weitere Wasserstandsstützstellen der
Pumpe
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Hydraulikdaten Typ 4 ; Wehre

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "4" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Bauwerksuntergruppe 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 30 A(10) Von-Schacht-Nummer 6

31 - 40 A(10) Bis-Schacht-Nummer 6

41 - 47 F(7.2) Länge der Wehrschwelle [m]

48 - 55 F(8.3) Schwellenhöhe [m+NN]

56 - 63 F(8.3) Kammerhöhe [m+NN]

64 - 68 F(5.3) Überfallbeiwert

69 - 71 I(3) Randbedingung für Auslaßwehr 5

72 - 79 F(8.3) konstanter Wasserstand [m+NN] 7
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 4)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

WE  = Wehr

Beispiel: Wehr Nr. 99  "318WE99"

Dieses Wehr mit der lfd. Nr. 99 liegt im Teilnetz 18, das als Mischsystem
ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerkes ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "4" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 4
und ist beliebig erweiterbar.
Wehrtypen:

1 = Querwehr
2 = Querwehr mit Rückstauklappe
3 = Seitenwehr
4 = Seitenwehr mit Rückstauklappe

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

5 Randbedingung für Auslaßwehr (sonst leer):

  0 - kein Wasserstand
  1 - konstanter Wasserstand
  2 - Tidennummer
... -     ...
999 - Tidennummer

6 Bei einem Auslaßwehr darf kein unterer Schacht vorhanden sein

7 nur bei Auslaßwehr und Randbedingung =1 (konstanter Wasserspiegel)
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Hydraulikdaten Typ 5; freie Auslässe

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "5" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Bauwerksuntergruppe 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

1 -  2 A(10) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

25 - 27 I(3) Randbedingungen 4

29 - 36 F(8.3) konstanter Wasserspiegel [m+NN] 5
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 5)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

EIN = Auslaß (  Einleitungsstelle)

Beispiel: Auslaß Nr. 2  "122EIN02"

Diese Einleitstelle mit der lfd. Nr. 02 liegt im Teilnetz 22, das als
Regenwassersystem ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerkes ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "5" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 5 und ist
beliebig erweiterbar.

1 = freier Auslaß
2 = Auslaß mit Rückstauklappe

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 Randbedingungen:

  0 = kein Wasserspiegel
  1 = konstanter Wasserspiegel
  2 = Tidennummer

...
999 = Tidennummer

5 nur bei Randbedingung =1 (konstanter Wasserspiegel)
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Hydraulikdaten Typ 6; Schieber

Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks 1

24 I(1) "6" (obligatorisch) 2

28 - 29 I(2) Bauwerksuntergruppe 3

41 - 80 A(40) Langtext des Bauwerks

Record 2

1 -  2 A(2) "SY" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummmer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Bezeichnung des Bauwerks

21 - 30 A(10) Von-Schacht-Nummer 4

31 - 40 A(10) Bis-Schacht-Nummer 4

41 - 45 F(5.2) Schieberbreite [m]

48 - 55 F(8.3) Schiebernullage [m+NN]

56 - 63 F(8.3) maximale Hubhöhe [m+NN]

64 - 68 F(5.3) Abflußbeiwert

69 - 76 F(8.3) Schieberanfangsstellung [m+NN]

77 - 80 F(4.2) Schieberverfahrgeschwindigkeit [m/s]
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung (Typ 6)

1 Im Regelfall wird die Bauwerksbezeichnung aus einer Kennziffer für den Typ
des Entwässerungssystems, einer Teilnetznummer, einem Kürzel des Bau-
werktyps und einer laufenden Nummer (Austauschformat TYP K) gebildet.

Kürzel:

SCH = Schieber

Beispiel: Schieber Nr.20  "318SCH20"

Dieser Schieber mit der lfd. Nr. 20 liegt im Teilnetz 18, das als Mischsystem
ausgewiesen ist.

Die Numerierung des Sonderbauwerkes ist von 01 - 99 möglich.

2 Anzugeben ist die Typ-Bezeichnung des Sonderbauwerkes;
hier "6" . Diese Angabe ist obligatorisch.

3 Die anzugebende Schlüssel-Nr. spezifiziert das Bauwerk des Typs 6
und ist beliebig erweiterbar.

Schiebertyp:

5 - Schieber am Ende
6 - Schieber am Anfang
7 - Schieber in der Mitte

der Haltung.

Der dazugehörige Langtext kann in der Spalte 41 - 80 eingetragen werden.

4 ggf. sind fiktive Schächte einzufügen
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3.6 ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.01.1996)

3.6.0 ISYBAU-ID Record A und B
(Records A und B; Kopftext)

3.6.1 ISYBAU-Austauschformat Typ K
(Kanalstammdaten)

3.6.2 ISYBAU-Austauschformat Typ ST
(Bautechnik-Sonderbauwerke)

3.6.3 ISYBAU-Austauschformat Typ LK
(Leitungsstammdaten)

3.6.4 ISYBAU-Austauschformat Typ H
(Bauzustand - Haltungen)

3.6.5 ISYBAU-Austauschformat Typ S
(Bauzustand - Schächte)

3.6.6 ISYBAU-Austauschformat Typ Z
(Bauzustand - Sonderbauwerke)

3.6.7 ISYBAU-Austauschformat Typ LH
(Bauzustand - Leitungen)

3.6.8 ISYBAU-Austauschformat Typ SY
(Hydraulik - Sonderbauwerke)

3.6.9 ISYBAU-Austauschformat Typ EY
(Hydraulik - Ergebnisse)
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Vorbemerkungen

Das Bund-/Länder-DV-Gemeinschaftsvorhaben, Integriertes Datenverarbeitungssystem
Bauwesen (ISYBAU), verfolgt in seinen Projektzielen u.a. den DV-orientierten Datenau-
stausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Zur Verwirklichung eines solchen
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung, sind ISYBAU-
Austauschformate Abwasser festgelegt worden.

Geltungsbereich: Das Einsatzgebiet der Austauschformate Abwasser in der Bauverwal-
tung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Software
KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Ergebnisdaten einer
hydraulischen Berechnung beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records
A und B.

Das Ergebnis einer Berechnung ist in 3 Blöcken abzulegen.

Block I besteht aus einem Record und beinhaltet allgemeine Informationen zum Rechenlauf.

Block II besteht ebenfalls aus einem Record und enthält schachtbezogene Hydraulikergeb-
nisse.

Block III setzt sich aus 2 Records zusammen und umfaßt die zu einer Haltung gehörenden
hydraulischen Ergebnisse.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im I- oder F-Format bzw. in A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl.
Dezimalpunkt und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf
die Darstellung des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl
rechtsbündig angeordnet ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alpha-numerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen
Records (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen.
Sofern sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und
Festlegungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Block I

Record 1 (Allgemeines)

 1 -  2 A(2) "EA" (obligatorische Angabe)

 3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

 5 - 14 A(10) Datum der Berechnung TT.MM.JJJJ

15 - 24 A(10) Berechnungsmodell mit Versionsnummer

26 - 55 A(30) Ing. Büro / Fa. / Sachbearbeiter

56 - 75 A(20) Rechenlaufkennzeichnung

77 I(1) Art des Bemessungsregens 1

78 I(1) Berechnungsverfahren 2

Block II

Record 1 (Schachthydraulik)

1 -  2 A(2) "ES" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Schachtbezeichnung 3

15 - 22 F(8.3) maximaler Wasserstand [m+NN]

24 I(1) Auslastungskennziffer Schacht 5

26 - 30 F(5.1) Überstauhäufigkeit [/a]

31 - 80 A(50) Bemerkungen
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Block III

Record 1 (Haltungshydraulik)

1 -  2 A(2) "EH" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 14 A(10) Haltungsbezeichnung 3

15 - 22 F(8.4) Rauhigkeitsbeiwert [mm] bzw. [1/k]

23 - 29 F(7.3) Vollfüllungsleistung (stationär) [m3/s]

30 - 34 F(5.2) Vollfüllungsgeschwindigkeit (stationär) [m/s]

35 - 41 F(7.3) Trockenwetterabfluß [m3/s]

42 - 46 F(5.2) Trockenwettergeschwindigkeit [m/s]

47 - 54 F(8.3) Wasserstand Trockenwetter oben [m+NN]

56 - 63 F(8.3) Wasserstand Trockenwetter unten [m+NN]

65 - 71 F(7.3) max. berechneter Abfluß [m3/s]

73 - 77 F(5.2) max. berechnete Geschwindigkeit [m/s]

Record 2 (Haltungshydraulik)

1 -  2 A(2) "EH" (obligatorische Angabe)

3 -  4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 14 A(10) Haltungsbezeichnung 3

15 - 22 F(8.3) maximaler Wasserstand oben [m+NN]

23 - 30 F(8.3) maximaler Wasserstand unten [m+NN]

31 - 35 F(5.1) Auslastungsgrad [%] 4

36 I(1) Auslastungskennziffer Haltung 5

37 I(1) Haltungklasse (automatisch) 6

38 I(1) Haltungklasse (manuell) 6

39 - 42 F(4.2) Regen-/Überstauhäufigkeit

43 I(1) Art der Regen-/Überstauhäufigkeit 7
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Erläuterugen zum ISYBAU-Austauschformat Typ EY (Ergebnisdaten - Hydraulik)

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1

2

3

4

5

6

7

1 - Modellregen
2 - Blockregen
3 - Naturregen
beliebig erweiterbar

1 - vereinfachte Kanalnetzberechnung (z.B. ZEBEV)
2 - hydrodynamische Kanalnetzberechnung (z.B. HYSTEM-EXTRAN)
beliebig erweiterbar

Zitat aus Typ K

Die festzulegende Schachtnummer, sofern nicht vorgegeben, sollte der in
Fließrichtung unterhalb gelegenden Nummer der Haltung entsprechen. D.h.: Die
Von-Schacht-Nr. entspricht der Haltungsnummer. Wenn keine
Haltungsbezeichnungen vorgegeben sind bzw. kein sinnvolles Nummerierungs-
system vorhanden ist, kann die Haltungsnummer folgendermaßen gebildet
werden

1. Stelle Kennziffer für den Typ des Entwässerungssystems
1 = Regenwassersystem
2 = Schmutzwassersystem
3 = Mischwassersystem
4 = Sondersystem (z.B. Dränwasser, Vorfluter)

2. und 3. Stelle Laufende Nr. der Teilnetze oder Hauptsammler innerhalb des
gesamten Projektgebietes; ggf. bietet sich auch eine Numerie-
rung in Anlehnung an bereits definierte "Systeme" an (vgl.
Anlage 1)

4. bis 6. Stelle Laufende Nr. der Haltungen, die zu einem Teilnetz, System
oderHauptsammler gehören. Bei seitlichen Zuflüssen setzt
sich die Numerierung beginnend mit der Anfangshaltung fort.

7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen (einzufüh-
rende Haltungen, Planungsvarianten, o.ä.)"

Der Auslastungsgrad der Haltung in [%] ist bezogen auf die stationäre Vollfüllei-
stung anzugeben.

mögliche Auslastungskennziffern sind:
1 - Freispiegel
2 - Einstau
3 - Überstau
4 - Überflutung

Die Haltungsklasse ergibt sich aus der ISYBAU-Zustandsbewertung - Hydraulik

Art der Regen-/Überstauhäufigkeit
1 - Mindestregen-/überstauhäufigkeit
2 - maßgebende Regen-/Überstauhäufigkeit
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3.6. ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)
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Vorbemerkungen

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser wurden zur Realisierung eines standardisierten
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung festgelegt.

Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Soft-
ware KanDATA und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV und
HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für die Daten von Kanalsa-
nierungsmaßnahmen eines Kanalnetzes beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format
die ID-Records A und B.

Hierbei werden die Daten inhaltlich getrennt und 2 unterschiedlichen Blöcken zugeordnet.

Block I beinhaltet die Auftragsdaten einer Sanierungsmaßnahme.

In Block II werden die fachspezifischen Daten der zugehörigen Einzelsanierungen vorge-
halten.

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Blöcken bzw. Record-Typen sind
im I-Format oder F-Format bzw. im A-Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimalpunkt
und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die Darstellung
des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechtsbündig angeord-
net ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, dass diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen Re-
cords (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen. Sofern
sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und Festle-
gungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Block I (Auftragsdaten und Beteiligte)

Record 1 (Auftragsdaten)

1 - 2 A(2) "KA" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 29 A(25) Auftragsbezeichnung 1

30 - 44 A(15) Auftragsnummer 2

45 - 54 A(10) Auftragsdatum TT.MM.JJJJ

55 - 79 A(25) Auftragnehmer 3

Record 2 (Beteiligte)

1 - 2 A(2) "KA" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 29 A(25) Bauüberwachung 4

30 - 54 A(25) Qualitätsüberwachung 5

55 - 79 A(25) Objektbetreuung 6

Block II (Daten der Einzelsanierung)

Record 1 (Allgemeine Daten)

1 - 2 A(2) "KE" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "1")

5 - 9 A(5) Bezeichnung Einzelsanierung 7

10 - 23 A(14) Objektbezeichnung 8

25 I(1) Objekt-ID 9

27 - 36 A(10) Ausführungsbeginn TT.MM.JJJJ

38 - 47 A(10) Ausführungsende TT.MM.JJJJ

49 - 58 A(10) Abnahmedatum TT.MM.JJJJ

60 - 69 A(10) Gewährleistungsende TT.MM.JJJJ

71 - 73 A(3) Verfahrensbezeichnung 10
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 2 (Lagedaten der Sanierung)

1 - 2 A(2) "KE" (obligatorisch)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "2")

5 - 9 A(5) Bezeichnung Einzelsanierung 7

10 - 15 F(6.2) Anfang Einzelsanierung 11

16 - 21 F(6.2) Ende Einzelsanierung 12

23 A(1) Dokumentationsrichtung 13

25 A(1) Saniertes Bauwerksteil 14

27 - 28 A(2) Lage im Querschnitt (von) 15

30 - 31 A(2) Lage im Querschnitt (bis) 16

33 I(1) Umfang der Einzelsanierung 17

35 - 80 A(46) ergänzende Angaben zur Lage

Record 3 (Weitergehende Beschreibung)

1 - 2 A(2) "KE" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "3")

5 - 9 A(5) Bezeichnung Einzelsanierung 7

10 - 14 I(5) Lichte Weite 1 [mm] 18

15 - 19 I(5) Lichte Weite 2 [mm] 19

20 - 21 A(2) Profilkennziffer / Bauteilform 20

23 I(1) Dichtheitsprüfung durchgeführt 21

25 - 27 I(3) Abschreibungszeitraum [Jahre] 22
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4 (Materialkennwerte)

1 - 2 A(2) "KE" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "4")

5 - 9 A(5) Bezeichnung Einzelsanierung 7

10 - 13 A(4) Material / Werkstoff (primär) 23

14 - 17 A(4) Material / Werkstoff (Verbund I) 24

18 - 21 A(4) Material / Werkstoff (Verbund II) 25

22 - 25 I(4) Materialstärke [mm] 26

26 - 31 A(6) zul. statische Belastung (Lastfall) 27

32 - 52 A(21) chem. Beständigkeit 28

53 - 58 F(6.3) Ringsteifigkeit [N/mm²] 29

59 - 66 F(8.1) Biege-E-Modul [N/mm²] 30

67 - 73 F(7.1) Biegefestigkeit [N/mm²] 31

74 - 79 F(6.2) ausgehärtete Wanddicke [mm] 32

80 I(1) Wasserdurchlässigkeit 33

Record 5 (Bemerkung) - beliebig viele Datensätze -

1 - 2 A(2) "KE" (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch "5")

5 - 9 A(5) Bezeichnung Einzelsanierung 7

10 - 80 A(71) Bemerkungen zur Einzelsanierung 34
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ KS (Kanalsanierungsmaßnahmen)

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Bezeichnung der übergeordneten Maßnahme
Als übergeordnete Maßnahme wird die Bezeichnung der Sanierungsmaßnahme eines
ganzen Abwassersystems bzw. eines Teils eines Abwassersystems verstanden. Sie
kann auch mit der Bezeichnung eines Bauloses identisch sein, falls Lose vergeben wer-
den

2 Baulos, Bauauftragsnummer

3 Name der ausführenden Firma

4 Dienststelle / Ingenieurbüro das die Bauüberwachung übernommen hat.

5 Sonderfachmann / Ingenieurbüro das die Qualitätsüberwachung übernommen hat.

6 Dienststelle / Ingenieurbüro das die Objektbetreuung übernommen hat.

7 Die Bezeichnung der Einzelsanierung wird wie folgt gebildet:
Jede einzelne Maßnahme innerhalb eines Objektes erhält die Bezeichnung „SAN“ ge-
folgt von einer lfd. Nummer (1 bis max. 99).

Haltungen und Leitungen:
Vom Haltungsanfang aus beginnend mit SAN1, SAN2,..., SAN(n).

Schächte:
Von der Schachtsohle aus beginnend mit SAN1, SAN2,..., SAN(n).

Die Eindeutigkeit jeder Einzelmaßnahme ergibt sich aus der Kombination der Bezeich-
nung des Objektes (Bemerkungen 8 und 9) mit der Bezeichnung SAN1, SAN2, etc. und
dem(r) Sanierungsauftrag/Bauauftragsnummer.
Objektübergreifende Maßnahmen sind immer objektbezogen abzulegen, d.h. bei je-
der(m) neuen Haltung, Leitung oder Schacht neu beginnend mit SAN1.

8 Bezeichnung des Objektes an dem die Einzelmaßnahme erfolgt (Haltungs-, Leitungs-
oder Schachtbezeichnung).

9 Angabe zum Typ des Objektes:

1 = Haltung
2 = Leitung
3 = Schacht
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

10 Bezeichnung des angewandten Sanierungsverfahrens

ANS = Anschleuderverfahren
AUF = Aufspritzverfahren
AVR = Auskleidung mit vorgefertigten Rohren / Bauteilen
APR = Auspressverfahren
ATB = Austausch von Bauteilen
AUM = Außenmanschetten
BER = Berstverfahren / Berstlining
EVA = Einbau von Abdichtungsstoffen
FLU = Flutungsverfahren
INU = Injektion von Undichtigkeiten
INL = Injektionen der Leitungszone (Hohlraum, Bodenstruktur)
INM = Innenmanschetten
KUR = Kurzrohrverfahren
LRS = Lageregulierung Schachtabdeckung
LAR = Langrohrverfahren
MON = Montageverfahren
NOP = Noppenbahnverfahren
OBB = Oberflächenbehandlung
OLA = Ortlaminate (Kurzschläuche, Hutprofile)
RED = Reduktionsverfahren
ROB = Roboterverfahren
RAU = Rohraustausch
RST = Rohrstrangverfahren
RZV = Rohrziehverfahren
RUV = Rückverformung
SCH = Schlauchverfahren
SSL = Schrumpfschläuche
TEI = Teilerneuerung
VDR = Verdrängungsverfahren
VFU = Verfugung
VMO = Vermörtelung
NEU = Vollständige Erneuerung
WIK = Wickelrohrverfahren
UEB = Überfahren (unbemannter Vortrieb)
ZNN = neue, z.Zt. nicht bekannte Verfahren

11 Die Lage in Richtung der Hauptachse des jeweiligen Bauwerks wird als Stationierung
bezeichnet. Die Hauptachse bei Haltungen und Leitungen ist die x-Richtung, bei
Schächten die z-Richtung (nach oben).

Die Stationierung bezieht sich bei Haltungen und Leitungen auf den Rohranfang, nicht
auf Schachtmitte o. dgl. Der Haltungsanfang ist bei einem Regelschacht DN 1,00 m mit
-0,50 zu stationieren.
Die Stationierung (Dokumentationsrichtung) hat einheitlich in Fließrichtung zu erfolgen.
Nur in begründeten Ausnahmefällen sollte von dieser Vorgabe abgewichen werden.

Bei Schächten wird die Stationierung als Entfernung zwischen der Sohle (Gerinne) und
dem betrachteten Punkt angegeben. Nur in begründeten Ausnahmefällen sollte von
dieser Vorgabe abgewichen werden.

12 Siehe Bemerkung Nr. 11. Bei punktuellen Maßnahmen (s. Bem. Nr. 17) ist hier keine
Angabe erforderlich.

13 Stationierungs- / Dokumentationsrichtung:

O = von oben, in Fließrichtung
U = von unten, gegen Fließrichtung

Die Dokumentationsrichtung ist immer zu anzugeben!
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

14 Angaben zum sanierten Bauteil. Die Angabe ist nur bei Schächten erforderlich.

A = Ablaufseite (Rohranschluß Haltungen)
B = Bankett (Auftritt)
C = Auflagerring
D = Schachtdeckel, Schachtabdeckung
E = Zulaufseite (Rohranschluß Haltungen)
F = Schmutzfänger
G = Gerinne, Sohle
H = Schachthals, Konus
I = Schachtring
K = Decke (Abdeckplatte)
L = Leiter
M = Hochbauteil
N = Geländer
P = Sohlplatte
Q = Formstück (Armaturen, Schieber, etc.)
S = Steigeisen
T = Treppe
V = Einstiegshilfe (Haltegriff)
W = Wand
Z = Zulauf (Rohranschluß Leitungen)
- = wenn keines der aufgeführten Kürzel zutrifft (In diesem Fall sind Angaben im Bemer-

kungsfeld „ergänzende Angaben zur Lage“zu machen.)

15 Die Lage im Querschnitt wird folgendermaßen abgelegt:
Anfang und Ende des sanierten Bereichs werden, bezogen auf den Querschnitt bei Hal-
tungen und Leitungen, in Ziffernblattnotation (12 Uhr = oben) angegeben. Bei punktuel-
len Maßnahmen bezogen auf den Querschnitt ist lediglich eine Angabe (z.B.: Scheitel =
12 Uhr) erforderlich.

Bei Schächten analog, bezogen auf den horizontalen Schachtquerschnitt, ebenfalls in
Ziffernblattnotation (12 Uhr = Hauptabflussrichtung, falls diese nicht eindeutig bestimm-
bar ist: 06 Uhr = Hauptzuflussrichtung).

16 Siehe Bemerkung Nr. 15. Bei punktuellen Maßnahmen bezogen auf den Querschnitt ist
hier keine Angabe erforderlich.
Bei Maßnahmen über den gesamten Querschnitt ist der gleiche Wert wie unter Bemer-
kung 15 einzutragen (i.d.R. 12 „Uhr“).

17 Umfang der Sanierung:

1 = gesamte(r) Haltung / Leitung / Schacht
2 = partiell
3 = punktuell
4 = punktuell, Muffe
5 = punktuell, Abzweig / Stutzen



ISYBAU-Austausch-Format Abwasser Typ KS (Kanalsanierungsmaßnahmen) Seite 9 von 12

Stand 01.07.2000 Kapitel 3.6.10

Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

18 Nach der Sanierung verbleibender Querschnitt. Eine Angabe ist nur erforderlich, wenn
der bisherige Querschnitt durch die Maßnahme reduziert wurde.
Anzugeben sind:
DN bzw. Höhe (bei Haltungen und Leitungen)
Durchmesser bzw. Breite in x-Richtung (bei Schächten)

19 Siehe Bemerkung Nr. 18.
Anzugeben sind:
DN bzw. Breite (bei Haltungen und Leitungen),
Durchmesser bzw. Breite in y-Richtung (bei Schächten)

20 Profilkennkennziffer (Haltungen):

0 = Kreisprofil
1 = Eiprofil (H/B = 3/2)
2 = Maulprofil (H/B = 1,66/2)
3 = Rechteckprofil (geschlossen)
4 = Kreisprofil, doppelwandig

Für andere Profilarten (gesonderte Definition erforderlich) können Kennzahlen zwischen
5 und 99 vergeben werden.

Bauteilform (Schächte):

R = rund
E = eckig

21 Dichtheitsprüfung durchgeführt:

0 = nein
1 = ja

22 Angabe in Jahren

23 Materialkurzbezeichnung
(Material Altbestand oder Material Neubestand bei Erneuerung oder Trägermaterial bei
Renovierung)

AZ = Asbestzement
B = Beton
CNS = Edelstahl
FZ = Faserzement
GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff
GG = Grauguß
GGG = Duktiler Guß
MA = Mauerwerk
OB = Ortbeton
PC = Reaktionsharzgebundener Polymerbeton
PCC = Polymermodifizierter Zementbeton
PE = Polyethylen
PEHD = Polyethylen hoher Dichte
PP = Polypropylen
PVC = Polyvinylchlorid
PVCC = Chloriertes Polyvinylchlorid
PVCU = Polyvinylchlorid, hart
SPB = Spannbeton
ST = Stahl
STB = Stahlbeton
STZ = Steinzeug
MIX = Unterschiedliche Werkstoffe
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

24 Materialkurzbezeichnung für Verbundstoffe (z.B. Injektionsmittel oder Harze)
Für die Beschreibung von Verbundstoffen bzw. die Beschreibung eines geschichteten
Wandaufbaus sind zusätzliche Werkstoffe von Interesse. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass einige der Begriffe gleichzeitig als Oberbegriffe für weitere in der Tabelle enthaltene
Werkstoffe verwendet werden, z.B. der Begriff "Kunstharz". Wenn Detailkenntnisse über
die Werkstoffe vorliegen, dann sind nicht die Oberbegriffe, sondern die genauen Be-
zeichnungen zu verwenden.

AH = Aluminiumhydroxid
AS = Aluminiumsilikat
BIT = Bitumen
EP = Epoxidharz
GF = Glasfaser
GFE = Glasfaser, E-Glas
GFCR = Glasfaser, CR-Glas
KH = Kunstharz
KKL = Kanalklinker
MAC = Methylacrylat
MD = Mineralischer Dämmer
PA = Polyamid
PB = Polybuten
PHA = Bisphenolharz
PUR = Polyurethan-Reaktionsharz
QS = Quarzsand
SF = Synthesefaser
SG = Silikatgel
TS = Tonsuspension
TSG = Tonzement/Silikatgel Susp.
TZS = Ton-Zementsuspension
UP = Ungesättigtes Polyesterharz
VE = Vinylester
ZM = Zementmörtel
ZS = Zementsuspension
ZU = Ultrafeinzement

25 Materialkurzbezeichnung für Zuschlagstoffe
Siehe Bemerkung Nr. 24

26 Wanddicke gem. Herstellerangaben in mm

27 In Anlehnung an das ATV-A 127 sind folgende Angaben für Haltungen und Leitungen
möhlich:

SLW60 = Regelfahrzeuge 60
SLW30 = Regelfahrzeuge 30
LKW12 = Regelfahrzeuge 12
UIC71m = Eisenbahnverkehrslasten mehrgleisig
UIC71e = Eisenbahnverkehrslasten eingleisig
BFZ90 = Bemessungsflugzeug 90
BFZ180 = Bemessungsflugzeug 180
BFZ350 = Bemessungsflugzeug 350
BFZ550 = Bemessungsflugzeug 550
BFZ750 = Bemessungsflugzeug 750
NN = keine Verkehrslast
SONST = sonstige Verkehrslasten

Für Schächte ist die Klassifizierung der Aufsätze und Abdeckungen nach DIN EN 124
einzutragen:

A15 = Prüfkraft 15 kN
B125 = Prüfkraft 125 kN
C250 = Prüfkraft 250 kN
D400 = Prüfkraft 400 kN
E600 = Prüfkraft 600 kN
F900 = Prüfkraft 900 kN
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Bem. -Nr. Erläuterung/Bedeutung

28 Hier sind Angaben zur chemischen Beständigkeit des Werkstoffes als Freitext möglich.

29 Ist eine Sanierung mit einem Schlauchliner durchgeführt worden, ist hier das Ergebnis
der Materialprüfung aus dem Dreipunkt-Biegeversuch anzugeben. Hierbei handelt es
sich um eine baustellenbegleitende Prüfung des Werkstoffes.

30 siehe Bemerkung Nr. 29

31 siehe Bemerkung Nr. 29

32 Ergebnis der Berechnung aus obigen Kennwerten

33 Ergebnis der Materialprüfung:

1 = nicht durchgeführt
2 = durchgeführt und bestanden
3 = durchgeführt und nicht bestanden

34 Hier sind Angaben zu besonderen Verfahrensmerkmalen des Sanierungsverfahrens in
Form von freiem Text möglich.
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Anwendungsbereiche

Für die Anwendung/Erstellung dieses ISYBAU-Austauschformates zur DV-gerechten Doku-
mentation von Kanalsanierungsmaßnahmen kommen mehrere voneinander unabhängige
zeitliche Phasen der Projektbearbeitung bzw. Bestandsdokumentation in Betracht:

• Überführung analoger Daten bereits abgeschlossener Maßnahmen aus Ausführungs-
unterlagen und Abnahmeprotokollen in die digtale Form im Rahmen der Bestands-
dokumentation.

• Erstellung oder Vervollständigung der Daten bereits durchgeführter Sanierungsmaß-
nahmen aus Erkenntnissen der turnusmäßigen Inspektion oder Ersterfassung des Kanal-
netzes.

• Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ausführungsplanung.

• Aktualisierung der Daten der Ausführungsplanung nach der Abnahme und Überführung
in die Bestandsdokumentation.

Hinweise zur Anwendung:
Nach der Ausführung und Abnahme einer Sanierungsmaßnahme ist der Bestand fortzu-
schreiben. Dies gilt in gleichem Maße für das hier beschriebene Austauschformat (Typ KS)
als auch für die Kanalstammdaten (Typ K). Allerdings ist der Umfang der Sanierung bezogen
auf das einzelne Objekt ein entscheidendes Kriterium dafür, wie die Dokumentation zu erfol-
gen hat. Prinzipiell gilt es 3 Fälle zu unterscheiden, die anhand der folgenden Beispiele er-
läutert werden sollen:

1. Ein Teil eines Kanalnetzes wird stillgelegt und gleichzeitig erfolgt ein Neubau in einer
neuen Trasse. Die Geometrie- und Fachdaten der neuen Haltungen sind vollständig im
Typ K aufzunehmen. Der Typ KS kann nur dazu genutzt werden, um z. B. Informationen
über die Beteiligten und Fristen abzulegen.

2. Wurde zum Beispiel ein Verfahren zur Sanierung angewandt (z.B. das Berstlining), bei
dem die ursprüngliche Substanz eines Kanalstranges nicht mehr genutzt wird aber die
„Neuverlegung“in der alten Trasse erfolgt, so sind die Daten im Typ K (z.B. Durchmesser
und Material) zu aktualisieren als auch im Typ KS (z.B. Verfahrensmerkmale und ausfüh-
rende Firma) vorzuhalten. Beide Datenbestände enthalten wichtige Informationen über
den Bestand. Gleiches gilt auch bei der kompletten Sanierung einer Haltung (z.B. mit ei-
nem Schlauchliner)

3. Der Austausch einzelner Rohre in einer Haltung kann hingegen nicht zu einer Aktualisie-
rung des Typ K führen, da die dort abgelegten Daten sich immer auf die gesamte Haltung
beziehen. Desgleichen gilt auch bei sonstigen partiellen (z.B. Kurzschläuche) oder
punktuellen (z.B. Injektionen) Maßnahmen. Die Dokumentation erfolgt ausschließlich im
Typ KS.
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3.6. ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)
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Vorbemerkungen

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser wurden zur Realisierung eines standardisierten
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung festgelegt.

Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Soft-
ware KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV
und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Versickerungsanlagen
beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Der Format-Typ VA (Versickerungsanlagen) besteht aus 6 Records. Sie sind für jede Ver-
sickerungsanlage abzulegen. Der Record 6 ist für jede angeschlossene Einzelfläche anzule-
gen und kann beliebig oft wiederholt werden.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Records sind im I-, F-, E- oder A-
Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimalpunkt
und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die Darstellung
des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechtsbündig angeord-
net ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format En.m Dargestellt wird eine reelle Zahl in Exponentenschreibweise. Die Zeichenkette
hat eine maximale Länge von n Zeichen. Hierzu gehören auch die möglichen
Vorzeichen, der Dezimalpunkt und 4 Zeichen für die Exponentendarstellung.
Der Exponent ist so zu wählen, daß der Betrag der Mantisse kleiner als 1,0
und größer oder gleich 0,1 ist. m ist die Anzahl der Nachkommastellen der
Mantisse.
Beispiel:
Die Zahl 0,00005 wird im Format E(8.2) wie folgt dargestellt: 0.50E-04

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen Re-
cords (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen. Sofern
sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und Festle-
gungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 - 2 A(2) „VA“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „1“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 80 A(66) Erläuterungen 2

Record 2

1 - 2 A(2) „VA“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „2“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

25 - 33 I(9) UFIS-Baunummer

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 3

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 3

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 4

Record 3

1 - 2 A(2) „VA“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „3“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 16 I(2) Typ der Anlage 5

40 - 49 A(10) Datum der Inbetriebnahme TT.MM.JJJJ

50 - 59 A(10) Bezeichnung Umfeld 6

60 - 69 A(10) Bezeichnung Nachgänger 7
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4

1 - 2 A(2) „VA“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „4“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 19 F(5.2) Länge [m] 8

20 - 24 F(5.2) Breite [m] 8

25 - 29 F(5.2) Tiefe [m] 8

30 - 34 F(5.2) Durchmesser [m] 8

35 - 44 F(10.2) Grundfläche [m²] 8

45 - 49 F(5.2) Böschungsneigung [1 : m] 8

50 - 59 F(10.2) Sohlhöhe [mNN] 9

60 - 64 I(5) Stärke der belebten Bodenschicht [cm] 10

65 - 69 I(5) Rohr-Durchmesser [mm] 11

73 I(1) Drosselschacht 12

75 I(1) Füllmaterial 13

77 I(1) Überlauf 14

Record 5

1 - 2 A(2) „VA“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „5“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 19 I(5) max. Einstauhöhe [cm] 15

20 - 29 F(10.3) Speichervolumen [m³] 15

30 - 34 F(5.2) Speicherkoeffizient 16

35 - 39 F(5.2) Bemessungshäufigkeit [1/a]

40 - 49 F(10.2) max. Versickerungsleistung [l/s]

50 - 59 F(10.2) Drosselabfluss [l/s] 17

Record 6 (beliebig viele)

1 - 2 A(2) „VA“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „6“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

27 - 28 I(2) angeschlossene Flächenart 18

30 - 34 I(5) angeschlossene Flächengröße [m²]

35 - 39 F(5.2) mittlerer Abflussbeiwert 19

36 - 37 I(2) Flächenanschluß 20

40 - 49 A(10) Haltungsbezeichnung der Abkopplung 21
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ VA (Versickerungsanlagen)

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Für die Bezeichnung des Datensatzes wird folgende Angabe empfohlen:

1. und 2. Stelle „VA“
3. bis 6. Stelle laufende Nummer der Anlage
7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen

(z.B. Erweiterungen der Anlage)

2 Ggf. ergänzende Erläuterungen zur Versickerungsanlage

3 Die Rechts- und Hochwerte beziehen sich auf das Gauss-Krüger-Koordinatensystem.
Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

4 Der hier erfaßte Bauwerkspunkt ist ein frei definierbarer Orientierungspunkt zu den Ko-
ordinaten, z.B. Einlaufpunkt oder Mittelpunkt der Versickerungsanlage. Es wird keine
vermessungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.

5 1 = Flächenversickerung
2 = Muldenversickerung
3 = Rohrversickerung
4 = Rigolenversickerung
5 = Rohr-Rigolen-Versickerung
6 = Schachtversickerung
7 = Beckenversickerung
8 = Absetzraum
9 = Teich

Besteht die gesamte Versickerungsanlage aus einer Kombination von mehreren Ein-
zelanlagen, so ist für jeder dieser Einzelanlagen das Austauschformat anzuwenden. Dies
gilt insbesondere auch für Mulden-Rigolen-Elemente und für ein Mulden-Rigolen-
System. Die Verknüpfung der Einzelelemente einer gekoppelten Anlage erfolgt über die
Angabe des Nachgängers gemäß Bem.-Nr. 7.

6 Der Standort der Versickerungsanlage liegt innerhalb von einem definierten Umfeld (vgl.
Formattyp UF). Die Bezeichnung für dieses übergeordnete „Umfeld“ ist hier einzutragen.

7 Bei gekoppelten Anlagen wird die Verknüpfung über den Nachgänger definiert (z.B. beim
Mulden-Rigolen-System, Absetz- und Versickerungsbecken, Schachtgalerie). Entspre-
chend ist die Bezeichnungen des Nachgängers anzugeben. Nachgänger kann z.B. auch
ein Anschlußschacht sein.

8 Je nach Art der Versickerungsanlage sind entweder keine oder sinnvolle Angaben zu
machen. z.B.: Für eine Versickerungsmulde reichen Angaben zu Länge, Breite und Tie-
fe. Alternativ könnten Grundfläche und Tiefe angegeben werden.

10 Für oberirdische Anlagen (vornehmlich Mulden oder ggf. Becken) ist die eingebaute
Stärke der Oberbodenschicht einzutragen.

11 I.d.R. handelt es sich um Versickerungsrohre in Rigolen oder Rohr-Rigolen.

12 0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden (ohne nähere Spezifikation)
2 = als Kunstoffschacht
3 = als Betonschacht
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

13 Für Rigolen und Rohr-Rigolen ist das Füllmaterial anzugeben.

1 = gewaschener Sand (z. B. 0,2 - 2 mm)
2 = Feinkies (z. B. 2 - 8 mm)
3 = Mittelkies (z. B. 8 - 16 mm)
4 = Grobkies (z. B. 16 - 32 mm)
5 = Kunststoff-Wabenblöcke
6 = sonstiges

14 0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden (ohne nähere Spezifikation)

15 Einstauhöhe und (nutzbares) Speichervolumen gemäß Bemessung oder Nachweis

16 Bei Rigolen der Porenanteil der Rigolenfüllung

17 Für Rigolen mit Ableitungsmöglichkeit ist maximale Drosselabfluss anzugeben

18 1 = Gründach
2 = Dachfläche (nicht mit Metalleindeckung)
3 = Rad- und Gehweg
4 = Hoffläche, Exerzier- und Antreteplatz ohne starke Verschmutzung
5 = Parkplatz im Unterkunftsbereich
6 = Parkplatz oder Verkehrsfläche für Kleinfahrzeuge im techn. Bereich
7 = Hoffläche, Exerzier- und Antreteplatz mit erhöhter Verschmutzung
8 = Metallgedeckte Dachfläche
9 = Lkw- und Panzerstellplatz

10 = Lkw- und Panzerzufahrt im technischen Bereich

19 Zur Ermittlung der undurchlässigen Fläche werden folgende mittlere Abflussbeiwerte
�mempfohlen:

Flächentyp Art der Befestigung �m

Schrägdach Metall, Glas, Schiefer, Faserzement, Ziegel, Dach-
pappe

0,9 - 1,0
0,8 - 1,0

Flachdach
(Neigung bis
3° oder ca. 5 %)

Metall, Glas, Faserzement,
Dachpappe,
Kies

0,9 -1,0
0,9
0,7

Gründach
(Neigung bis
15 ° oder ca.
25 %

humusiert < 10 cm Aufbau
humusiert ≥ 10 cm Aufbau

0,5
0,3

Straßen, Wege und
Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton
Pflaster mit dichten Fugen
fester Kiesbelag
Pflaster mit offenen Fugen
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine
Rasengittersteine

0,9
0,75
0,6
0,5
0,3
0,25
0,15

20 1 = oberirdisch (z.B. Rinne)
2 = unterirdisch (z.B. Rohrleitung)

21 Beim nachträglichen Bau von Versickerungsanlagen im Bestand findet ggf. eine Ab-
kopplung von Flächen vom Kanalnetz statt. Dadurch wird die vorhandene Haltungsfläche
reduziert. Die Bezeichnung dieser betroffenen Haltung kann hier eingetragen werden.
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3.6. ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)
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Vorbemerkungen

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser wurden zur Realisierung eines standardisierten
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung festgelegt.

Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Soft-
ware KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV
und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Bodenkennwerte be-
schrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Der Format-Typ BO (Bodenkennwerte) besteht aus 3 Records. Die Record-Nr. 1 und 2 tre-
ten für jeden Untersuchungsstandort nur einmal auf. Der Record Nr. 3 ist für jede Boden-
schicht abzulegen und kann beliebig oft verwendet werden.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Records sind im I-, F-, E- oder A-
Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimalpunkt
und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die Darstellung
des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechtsbündig angeord-
net ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format En.m Dargestellt wird eine reelle Zahl in Exponentenschreibweise. Die Zeichenkette
hat eine maximale Länge von n Zeichen. Hierzu gehören auch die möglichen
Vorzeichen, der Dezimalpunkt und 4 Zeichen für die Exponentendarstellung.
Der Exponent ist so zu wählen, daß der Betrag der Mantisse kleiner als 1,0
und größer oder gleich 0,1 ist. m ist die Anzahl der Nachkommastellen der
Mantisse.
Beispiel:
Die Zahl 0,00005 wird im Format E(8.2) wie folgt dargestellt: 0.50E-04

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen Re-
cords (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen. Sofern
sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und Festle-
gungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 - 2 A(2) „BO“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „1“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Untersuchung/Quelle 1

15 - 70 A(56) Erläuterungen 2

71 - 80 A(10) Bezeichnung für das übergeordnete „Um-
feld“ gemäß Typ UF

3

Record 2

1 - 2 A(2) „BO“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „2“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Untersuchung/Quelle 1

15 - 25 F(11.3) Rechtswert Standort 4

26 - 36 F(11.3) Hochwert Standort 4

37 - 38 I(2) Lagegenauigkeitsstufe 5

39 - 40 I(2) Art der Untersuchung/Quelle 6

41 - 47 F(7.2) Geländeoberkante [mNN]

48 - 53 F(6.2) Grundwasserflurstand [muGOK] 7

68 - 71 A(4) maßgebende Bodenart 8/7

72 - 79 E(8.2) maßgebender kf – Wert [m/s] 9/7

Record 3 (beliebig viele)

1 - 2 A(2) „BO“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „3“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Untersuchung/Quelle 1

15 - 20 F(5.2) obere Schichtgrenze [m]

21 - 25 F(5.2) untere Schichtgrenze [m]

26 - 29 A(4) Bodenart 10/7

30 - 37 E(8.2) kf –Wert [m/s] 7

38 - 39 I(2) Bestimmungsmethode für kf – Wert 11

40 - 80 A(41) Bemerkungen
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ BO (Bodenkennwerte)

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Für die Bezeichnung des Datensatzes wird folgende Angabe empfohlen:

1. und 2. Stelle „BO“
3. bis 6. Stelle laufende Nummer der Untersuchung oder Quelle
7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen

(z.B. Nachuntersuchung an gleichem Standort)

2 Ggf. ergänzende Erläuterungen zum Datensatz

3 Der Standort, auf den sich diese Bodenkennwerte beziehen, liegt innerhalb von einem
ggf. definierten „Umfeld“ (vgl. Formattyp UF). Die Bezeichnung für dieses übergeordnete
„Umfeld“ ist hier einzutragen.

4 Die Rechts- und Hochwerte beziehen sich i.d.R. auf das Gauss-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

5 Genauigkeitsstufe der Lagekoordinaten

0 = terrestrische Vermessung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
1 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab größer

1:2000 bestimmt
2 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab kleiner 1:2000 bis

1:5000 bestimmt
3 = topografischer Bildflug
4 = Kataster-Bildflug
5 = terrestrische Vermessung ohne "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
6 = Digitalisierung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"

9 = Wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft

6 Für die Art der Untersuchung/Quelle sind folgende Abkürzungen zu verwenden:

1 = Geologische Karte
2 = Bodenkarte
3 = Baugrundkarte
4 = Baugrunduntersuchung
5 = Baumaßnahme (Baugrube, Schachtung)
6 = Bohrung
7 = Sondierung
8 = Altlastenerkundung

99 = Wenn keine der genannten Möglichkeiten zutrifft

7 Die Angabe ist ggf. den Erhebungen zur Altlastenerkundung zu entnehmen (vgl. Arbeits-
hilfen Altlasten, Formblätter ErfBl 100/4 - 0196 oder ErfBl 023/4 - 0196).

8 Die maßgebende Bodenart stellt eine grobe Klassifizierung dar. Die sachgerechte Aus-
sage ist ggf. aus Einzelinformationen abzuleiten. Es sind die Abkürzungen gem. „Boden-
kundliche Kartieranleitung“ zu verwenden (Hrsg.: Arbeitsgruppe Boden der Geologischen
Landesämter und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der Bundes-
republik Deutschland).
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Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

9 Der maßgebende kf - Wert ist aus den ggf. festgestellten Einzelwerten (Record 3) unter
Berücksichtigung der mutmaßlichen Versickerungsanlage und der relevanten Versicke-
rungsebene zu bilden.

10 Es sind die Abkürzungen gem. Bodenkundliche Kartieranleitung zu verwenden (Hrsg.:
Arbeitsgruppe Boden der Geologischen Landesämter und der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe der Bundesrepublik Deutschland

11 Bestimmungsmethode für den kf - Wert:

1 = Bodenansprache
2 = Korngrößenanalyse (Sieblinie)
3 = Permeameteruntersuchung im Labor
4 = Feldmethode (Open-End-Test oder dgl.)
9 = sonstige (ggf. spezifizieren in nachfolgendem Bemerkungsfeld
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3.6. ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)
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Vorbemerkungen

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser wurden zur Realisierung eines standardisierten
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung festgelegt.

Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Soft-
ware KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV
und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Grundwassermeßstellen
beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Der Format-Typ GW (Grundwasser) besteht aus 4 Records. Die Record-Nr. 1, 2 und 3 treten
für jeden Untersuchungsstandort nur einmal auf. Der Record Nr. 4 ist für jeden Grundwasser-
Meßwert abzulegen und kann beliebig oft verwendet werden.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Records sind im I-, F-, E- oder A-
Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimalpunkt
und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die Darstellung
des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechtsbündig angeord-
net ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format En.m Dargestellt wird eine reelle Zahl in Exponentenschreibweise. Die Zeichenkette
hat eine maximale Länge von n Zeichen. Hierzu gehören auch die möglichen
Vorzeichen, der Dezimalpunkt und 4 Zeichen für die Exponentendarstellung.
Der Exponent ist so zu wählen, daß der Betrag der Mantisse kleiner als 1,0
und größer oder gleich 0,1 ist. m ist die Anzahl der Nachkommastellen der
Mantisse.
Beispiel:
Die Zahl 0,00005 wird im Format E(8.2) wie folgt dargestellt: 0.50E-04

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen Re-
cords (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen. Sofern
sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und Festle-
gungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 - 2 A(2) „GW“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „1“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Meßstelle 1

15 - 80 A(66) Erläuterungen 2

Record 2

1 - 2 A(2) „GW“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „2“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Meßstelle 1

15 - 25 F(11.3) Rechtswert Standort 3

26 - 36 F(11.3) Hochwert Standort 3

38 I(1) Lagegenauigkeitsstufe 4

41 - 50 A(10) Erstellungsdatum der Meßstelle
[TT.MM.JJJJ]

61 - 70 A(10) Bezeichnung der zugehörigen Boden-
kennwerte gemäß Typ BO

5

71 - 80 A(10) Bezeichnung für das übergeordnete „Um-
feld“ gemäß Typ UF

6

Record 3

1 - 2 A(2) „GW“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „3“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Meßstelle 1

44 - 46 I(3) Nennweite Peilrohr/Filterrohr
[mm]

7

47 - 53 F(7.2) Höhe ROK [mNN] 8/7

54 - 60 F(7.2) Höhe GOK [mNN] 7

61 - 65 F(5.2) Filterbeginn [m u GOK] 7

66 - 70 F(5.2) Filterende [m u GOK] 7

71 - 75 F(5.2) Endteufe [m u GOK] 7

79 - 80 I(2) Beobachtungszyklus [Wochen] 9
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4 (beliebig viele)

1 - 2 A(2) „GW“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „4“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Meßstelle 1

16 - 25 A(10) Ablesedatum [TT.MM.JJJJ]

26 - 30 F(5.2) Meßwert [m u ROK] 8

31 - 80 A(50) Bemerkungen
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ GW (Grundwasser)

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Für die Bezeichnung des Datensatzes wird folgende Angabe empfohlen:

1. und 2. Stelle „GW“
3. bis 6. Stelle laufende Nummer der Grundwassermeßstelle
7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen

(z.B. Nachuntersuchung an gleichem Standort)

2 Ggf. ergänzende Erläuterungen zum Datensatz

3 Die Rechts- und Hochwerte beziehen sich i.d.R. auf das Gauss-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

4 Genauigkeitsstufe der Lagekoordinaten

0 = terrestrische Vermessung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
1 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab größer

1:2000 bestimmt
2 = Lage grafisch durch Digitalisierung aus Plänen im Maßstab kleiner 1:2000 bis

1:5000 bestimmt
3 = topografischer Bildflug
4 = Kataster-Bildflug
5 = terrestrische Vermessung ohne "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
6 = Digitalisierung nach "Baufachliche Richtlinien Vermessung"
9 = Wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft

5 Beim Bau einer Grundwassermeßstelle werden auch Bodenkennwerte gewonnen, die im
Formattyp BO abgelegt werden können. Hier ist die Bezeichnung für den zugehörigen
Datensatz gemäß Formattyp BO einzutragen.

6 Der Standort, auf den sich diese Grundwassermeßstelle bezieht, liegt innerhalb von
einem ggf. definierten „Umfeld“ (vgl. Formattyp UF). Die Bezeichnung für dieses überge-
ordnete „Umfeld“ ist hier einzutragen.

7 Die Angabe ist ggf. den Erhebungen zur Altlastenerkundung zu entnehmen (vgl. Arbeits-
hilfen Altlasten, Formblätter ErfBl 023/4 - 0196 oder ErfBl 023/5 - 0196)

8 Höhe der Rohroberkante (ROK) des Peilrohrs. Von hier wird mit der Brunnenpfei-
fe/Lichtlot der Grundwasserstand gemessen. Der Meßwert bezieht sich auf diese Refe-
renzhöhe.

9 Der Beobachtungszyklus für Wasserstandsablesungen ist in Wochen anzugeben:

0 = kein regelmäßiger Zyklus
1 = wöchentlich
4 = monatlich

13 = vierteljährlich
52 = jährlich
99 = kontinuierliche Registrierung (Schreibpegel, Datenlogger)
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3.6. ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)
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Vorbemerkungen

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser wurden zur Realisierung eines standardisierten
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung festgelegt.

Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Soft-
ware KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV
und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für das Umfeld beschrieben.
Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Der Format-Typ UF (Umfeld) besteht aus 4 Records. Sie sind für jedes definierte „Umfeld“
abzulegen.



ISYBAU-Austausch-Format Abwasser Typ UF (Umfeld) Seite 3 von 5

Stand 01.07.2000 Kapitel 3.6.14

Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Records sind im I-, F-, E- oder A-
Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimalpunkt
und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die Darstellung
des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechtsbündig angeord-
net ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format En.m Dargestellt wird eine reelle Zahl in Exponentenschreibweise. Die Zeichenkette
hat eine maximale Länge von n Zeichen. Hierzu gehören auch die möglichen
Vorzeichen, der Dezimalpunkt und 4 Zeichen für die Exponentendarstellung.
Der Exponent ist so zu wählen, daß der Betrag der Mantisse kleiner als 1,0
und größer oder gleich 0,1 ist. m ist die Anzahl der Nachkommastellen der
Mantisse.
Beispiel:
Die Zahl 0,00005 wird im Format E(8.2) wie folgt dargestellt: 0.50E-04

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen Re-
cords (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen. Sofern
sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und Festle-
gungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 - 2 A(2) „UF“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „1“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung für das „Umfeld“ 1

15 - 80 A(66) Erläuterungen 2

Record 2

1 - 2 A(2) „UF“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „2“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung für das „Umfeld“ 1

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 3

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 3

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 4

Record 3

1 - 2 A(2) „UF“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „3“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung für das „Umfeld“ 1

15 - 16 I(2) vorherrschende Nutzung 5

18 I(1) Neigungsklasse 6

19 - 20 I(2) Grundwasserschutzgebiet 7

21 - 27 F(7.2) höchster Grundwasserstand [m u GOK] 8

30 - 39 A(10) Datum des höchsten Grundwasserstands
TT.MM.JJJJ

40 - 43 A(4) maßgebende Bodenart 9/8

45 - 52 E(8.2) maßgebender kf – Wert [m/s] 10/8

Record 4 (beliebig viele)

1 - 2 A(2) „UF“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „3“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung für das „Umfeld“ 1

15 - 79 A (65) besondere Hinweise 11
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ UF (Umfeld)

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Für die Bezeichnung des Datensatzes wird folgende Angabe empfohlen:

1. und 2. Stelle „UF“
3. bis 6. Stelle laufende Nummer für das „Umfeld“
7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen

(z.B. Erweiterungen des Umfeldes)

2 Ggf. ergänzende Erläuterungen zum Datensatz

3 Die Rechts- und Hochwerte beziehen sich i.d.R. auf das Gauss-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

4 Der hier erfaßte Bezugspunkt ist ein frei definierbarer Orientierungspunkt zu den Koordi-
naten z.B. ein Sondierungspunkt oder der Flächenschwerpunkt. Es wird keine vermes-
sungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.

5 Die vorherrschende Nutzung innerhalb des als Fläche definierten „Umfeldes“ ist zu be-
nennen.

1 = Unterkünfte
2 = Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)
3 = Betriebs- und Werkstätten
4 = Sport- und Grünflächen
5 = sonstige

6 Die Abschätzung der Gebietsneigung hat im Hinblick auf die Freiflächen zu erfolgen, die
als Standort für Versickerungsanlagen in Betracht kommen.

1 = < 1 %
2 = > 1 bis 4 %
3 = > 4 bis 10 %
4 = > 10 bis 14 %
5 = > 14 %

7 0 = außerhalb einer Schutzzone
1 = Schutzzone IIIb
2 = Schutzzone IIIa
3 = Schutzzone II
4 = Wasserwerkseinzugsgebiet
5 = Heilquellenschutzgebiet

8 Die Angabe ist ggf. den Erhebungen zur Altlastenerkundung zu entnehmen (vgl. Arbeits-
hilfen Altlasten, Formblätter ErfBl 100/4 - 0196 oder ErfBl 023/4 - 0196)

9 Die maßgebende Bodenart stellt eine grobe Klassifizierung dar. Die Festlegung anhand
von Einzelinformationen (z.B. Format Typ BO) oder anhand von Planunterlagen setzt
entsprechende fachliche Kenntnisse voraus. Es sind die Abkürzungen gem. „Boden-
kundliche Kartieranleitung“ zu verwenden (Hrsg.: Arbeitsgruppe Boden der Geologischen
Landesämter und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der Bundes-
republik Deutschland)

10 Der maßgebende kf - Wert ist aus den verfügbaren Informationen zu den Bodenkenn-
werten gemäß Formattyp BO abzuleiten (vgl. sinngemäß Bem.-Nr. 9)

11 In einem freien Text können besondere Hinweise aufgenommen werden, die sich auf das
Umfeld beziehen; z. B. „Nach langen Regenperioden wird Schichtenwasser beobachtet“.
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3.6. ISYBAU-Austauschformate Abwasser
(Stand 01.07.2000)

3.6.10 ISYBAU-Austausch-Format Typ KS
(Kanalsanierungsmaßnahmen)

Austauschformate zur Regenwasserbewirtschaftung

3.6.11 ISYBAU-Austausch-Format Typ VA
(Versickerungsanlagen)

3.6.12 ISYBAU-Austausch-Format Typ BO
(Bodenkennwerte)

3.6.13 ISYBAU-Austausch-Format Typ GW
(Grundwassermessstellen)

3.6.14 ISYBAU-Austausch-Format Typ UF
(Umfeld)

3.6.15 ISYBAU-Austausch-Format Typ RN
(Anlagen der Regenwassernutzung)
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Vorbemerkungen

Die ISYBAU-Austauschformate Abwasser wurden zur Realisierung eines standardisierten
DV-orientierten Datenflusses, sowohl vom Auftraggeber (z.B. staatliche Bauverwaltung) zum
Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) als auch in umgekehrter Richtung festgelegt.

Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich der Austausch-Formate Abwasser in der
Bauverwaltung ist die Projektbearbeitung mit der eingeführten Soft-
ware KanDATA+ und den dazugehörigen Fachprogrammen ZEBEV
und HYSTEM-EXTRAN.

In diesem Kapitel wird das ISYBAU-Austauschformat Abwasser für Anlagen zur Regen-
wassernutzung beschrieben. Voranzustellen sind diesem Format die ID-Records A und B.

Der Format-Typ RN (Regenwassernutzung) besteht aus 4 Records. Sie sind für jede Re-
genwassernutzungsanlage abzulegen.
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Zahlen- bzw. Textangaben in den nachfolgend definierten Records sind im I-, F-, E- oder A-
Format abzulegen.

Format In Dargestellt wird eine ganze Zahl bestehend aus maximal n Ziffern. Sie muß
rechtsbündig angeordnet werden.

Format Fn.m Dargestellt wird eine reelle Zahl mit maximal n Zeichen (einschl. Dezimalpunkt
und ggf. Vorzeichen und m Nachkommastellen). Es kann auf die Darstellung
des Dezimalpunktes verzichtet werden, wenn die Zahl rechtsbündig angeord-
net ist und die m letzten Ziffern Nachkommastellen sind.

Format En.m Dargestellt wird eine reelle Zahl in Exponentenschreibweise. Die Zeichenkette
hat eine maximale Länge von n Zeichen. Hierzu gehören auch die möglichen
Vorzeichen, der Dezimalpunkt und 4 Zeichen für die Exponentendarstellung.
Der Exponent ist so zu wählen, daß der Betrag der Mantisse kleiner als 1,0
und größer oder gleich 0,1 ist. m ist die Anzahl der Nachkommastellen der
Mantisse.
Beispiel:
Die Zahl 0,00005 wird im Format E(8.2) wie folgt dargestellt: 0.50E-04

Format An Dargestellt wird eine alphanumerische Zeichenfolge mit maximal n Zeichen
(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird vereinbart, daß diese Zeichen-
folge (i.d.R. Text) linksbündig anzuordnen ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Formate sind die Angaben in den einzelnen Re-
cords (Datensätzen) strikt innerhalb der vorgegebenen Spaltenzahlen anzuordnen. Sofern
sich die Variablenbezeichnungen nicht selbst erklären, wird auf Erläuterungen und Festle-
gungen hingewiesen, die unbedingt zu beachten sind.

Die Einheiten der Zahlenwerte sind zwingend.
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 1

1 - 2 A(2) „RN“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „1“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 80 A(66) Erläuterungen 2

Record 2

1 - 2 A(2) „RN“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „2“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

25 - 33 I(9) UFIS-Baunummer

35 - 45 F(11.3) Rechtskoordinate [m] 3

47 - 57 F(11.3) Hochkoordinate [m] 3

59 - 78 A(20) Koordinatenbezugspunkt 4

Record 3

1 - 2 A(2) „RN“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „3“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 16 I(2) Bauart der Anlage 5

18 - 19 I(2) Material 6

20 - 21 I(2) Art der Filterung 7

22 - 23 I(2) Nutzungsart 8

40 - 49 A(10) Datum der Inbetriebnahme TT.MM.JJJJ

70 - 79 A(10) Bezeichnung Nachgänger 9
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Spalte Format Bezeichnung Bemerkungen

Record 4

1 - 2 A(2) „RN“ (obligatorische Angabe)

3 - 4 I(2) Recordnummer (obligatorisch „4“)

5 - 14 A(10) Bezeichnung der Anlage 1

15 - 19 F(5.2) Länge [m] 10

20 - 24 F(5.2) Breite [m] 10

25 - 29 F(5.2) Höhe [m] 10

30 - 34 F(5.2) Durchmesser [m] 10

35 - 39 F(5.2) Tiefe [m] 10

44 - 49 F(6.2) Grundfläche [m²] 10

50 - 54 I(5) angeschlossene Flächengröße [m²]

55 - 60 F(6.2) nutzbares Speichervolumen [m³] 11

65 - 70 F(6.2) zusätzliches Rückhaltevolumen [m³] 12
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Erläuterungen zum ISYBAU-Austauschformat Typ RN (Regenwassernutzung)

Bem.-Nr. Erläuterung/Bedeutung

1 Für die Bezeichnung des Datensatzes wird folgende Angabe empfohlen:

1. und 2. Stelle „RN“
3. bis 6. Stelle laufende Nummer der Anlage
7. bis 10. Stelle frei für ggf. erforderliche weitere Spezifikationen

(z.B. Erweiterungen der Anlage)

2 Ggf. ergänzende Erläuterungen zur Nutzungsanlage

3 Die Rechts- und Hochwerte beziehen sich i.d.R. auf das Gauss-Krüger-
Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind stets vollständig anzugeben.

4 Der hier erfaßte Bauwerkspunkt ist ein frei definierbarer Orientierungspunkt zu den Ko-
ordinaten, z.B. Einlaufpunkt der Regenwasserspeicheranlage oder Fallrohr der Dachflä-
che. Es wird keine vermessungstechnische Dokumentation des Bauwerks erstellt.

5 1 = Innenaufstellung
2 = Außenaufstellung
3 = Nachnutzung eines vorhandenen Speicherraums

6 1 = Beton
2 = gemauert
3 = Kunststoff (z.B. Polyethylen)

7 1 = Kiesfilter oder Filtertopf
2 = Filtersammler
3 = Rohrfilter
4 = Wirbelfeinfilter
5 = Vorfilter mit Siebkorb
6 = Feinfilter mit Kartusche
7 = Filterplatte
8 = Tassenfilter oder Rückspülfilter

8 Es ist die vornehmliche Nutzungsart anzugeben
1 = Fahrzeugwäsche
2 = Bewässerung (z.B. Grün- und Sportflächen)
3 = Toilettenspülung

9 Eine Regenwassernutzungsanlage ist stets mit einem Überlauf ausgestattet. Als „Nach-
gänger“ kann dies z.B. ein Anschlußschacht oder eine Versickerungsanlage sein, deren
Bezeichnung hier einzutragen ist.

10 Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Regenwasserspeicher. Je nach Art
der Regenwassernutzungsanlage sind entweder keine oder sinnvolle Angaben zu ma-
chen. Z.B.: Für in Ortbeton hergestellte Außenspeicher kommen Angaben zu Länge,
Breite und Tiefe in Betracht; bei Fertigteilbauweise ggf. Durchmesser und Tiefe. Alterna-
tiv könnten auch Grundfläche und Tiefe angegeben werden.

11 Das nutzbare Speichervolumen entspricht der Nenngröße des Speichers.

12 Das zusätzliche Rückhaltevolumen dient nur der kurzfristigen dezentralen Rückhaltung
von Regenwasser. Es findet stets eine Entleerung über eine entsprechend gedrosselte
Ableitung statt.
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3.7 ISYBAU Zustandsklassifizierung und -
bewertung

3.7.1 Zustandsbewertung Kanäle und Leitungen (Bautechnik)

3.7.2 Zustandsbewertung Schächte (Bautechnik)

3.7.3 Zustandsbewertung Hydraulik
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3.7 ISYBAU-Zustandsklassifizierung und -bewertung

Ziel einer  bautechnischen  Zustandsklassifizierung/-bewertung  von  Abwasserkanälen  und
-leitungen sowie Schächten ist es, die umfangreichen Daten aus einer optischen Inspektion
dahingehend auszuwerten, daß mit wenigen Zahlen oder Angaben ein Überblick über den
Zustand des Kanalnetzes gewonnen werden kann und ein Hilfsmittel zur Ermittlung von
Prioritäten für erforderliche Maßnahmen vorliegt.  Ziel der hydraulischen Zustandsbewertung
ist es, die Ergebnisse hydraulischer Berechnungen zielgerichtet derart auszuwerten, daß mit
wenigen Kenngrößen ein Überblick über die hydraulische Leistungsfähigkeit des
Kanalnetzes gewonnen werden kann. In Zusammenhang mit der Bewertung der Daten aus
einer optischen Inspektion (Kap. 3.7.1 bzw. 3.7.2) liegt damit ein Hilfsmittel zur Ermittlung
von Prioritäten für erforderliche Maßnahmen vor. Eine Zustandsklassifizierung/-bewertung
und eine daraus abgeleitete Prioritätenliste ersetzt keine Sanierungsplanung für
Maßnahmen und erst recht nicht die Aufstellung eines Bauprogramms.
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3.7.1 Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung von Abwasserkanälen und
-leitungen

3.7.1.1 Allgemeines

Grundlage für die Zustandsklassifizierung/-bewertung von Abwasserkanälen und -leitungen
ist das Ergebnis einer optischen Inspektion. Mögliche und zulässige Zustandstexte sind
durch das ISYBAU Austauschformat Abwasser Typ H (vgl. Kapitel 3.6.4) und Typ LH (vgl.
Kapitel 3.6.7)  festgelegt.

Die vorliegende Beschreibung der Zustandsklassifizierung und -bewertung löst die bisherige
Zustandsbewertung nach ISYBAU gemäß dem vorläufigen Handlungskonzept vom April
1991 ab. Seit November 1994 liegt seitens der Abwassertechnischen Vereinigung ein Gelb-
druck für das Arbeitsblatt A149 zur "Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung von
Abwasserkanälen und -leitungen" vor. Die ISYBAU-orientierte Zustandsbewertung berück-
sichtigt in Teilen den Entwurf der ATV. Die direkte Übernahme des Gelbdrucks des A 149
der ATV verbietet sich jedoch aus folgenden Gründen:

1. Die Zustandsbewertung gemäß A149 Gelbdruck weist dem Ingenieur eine besondere
Entscheidungsfunktion zu. Da dem Ingenieur ein sehr weiter Ermessens-spielraum
eingeräumt wird, erfolgt somit eine entsprechend subjektive Einflußnahme auf die
Zustandsbewertung. Wegen eines im Rahmen von ISYBAU erforderlichen
liegenschaftsübergreifenden Vergleichs scheidet jedoch jedes Verfahren aus, das
subjektive Einschätzungen zuläßt und nicht reproduzierbare Ergebnisse liefert.

2. Darüberhinaus erlauben die gemäß A 149 Gelbdruck zu ermittelnden Kenngrößen
keine widerspruchsfreie Interpretation, weil die Vergabe von Zustandspunkten nicht
drekt zur Ableitung einer Prioritätenliste herangezogen werden kann.

Soweit es möglich war ist dennoch das Konzept des A 149 Gelbdruck in die nachfolgende
Bewertung eingeflossen, so daß gewisse Parallelen nicht zufällig, sondern gewollt sind.

Die Vorgehensweise bei der Zustandsklassifizierung und -bewertung ist in Bild 3.7.1.1 dar-
gestellt.
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Bild 3.7.1.1: Vorgehensweise bei der Zustandsklassifizierung und -bewertung von
Haltungen
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3.7.1.2 Zustandsklassifizierung

Die sich bei der optischen Inspektion ergebenden Zustandsbeschreibungen in Form von
Schadenskürzeln werden mit Hilfe der Zuordnung in der Tabelle 3.7.1.1 interpretiert und
einer Schadensklasse zugeordnet. In der KanDATA + steht hierfür ein Auswertemodul zur
Verfügung. Möglich sind die Zustandsklassen 1 bis 5, wobei der Klasse 1 diejenigen
Schäden zugeordnet werden, deren Ausmaß geringfügig und unbedeutend sind. In die
Klasse 5 werden diejenigen Schäden eingeordnet, die als sehr groß, sehr schwer, sehr viel
oder sehr stark eingestuft werden und i.d.R. eine umgehende Beseitigung erforderlich
machen (Sofortmaßnahmen). Bei der automatischen Klassifizierung werden insbesondere
die in den Erläuterungen zur Tabelle 3.7.1.1 aufgeführten Besonderheiten berücksichtigt.

Die Zustandsklassifizierung anhand Tabelle 3.7.1.1 ist abgestimmt mit den Plausibilitäts- und
Formatüberprüfungen, die stets vor Übernahme von Zustandsdaten aus der optischen
Inspektion in das FIS-Abwasser erfolgen sollten. Nach erfolgreicher Überprüfung ist eine
eindeutige und vollständige Klassifizierung der Zustandskürzel sichergestellt.



Tabelle 3.7.1.1:  Bildung von Schadensklassen für Einzelschäden gemäß ISYBAU (Blatt 1 von 2)

Schadensart Kürzel Zusatz Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

Sichtbare
Undichtigkeit

U_(A,B,E,F,M,)_ U_F_ U_(A,B,E)_ U_M_

Abflußhindernis HD(S,G)_

H(F,I,P)_ _

H(E,G)_ _

HZ_ _

H_ _ _

% Fläche

% Fläche

% Fläche

% Fläche

% Fläche

x < 5

x < 5

x < 5

x < 5

5 ≤ x < 20

5 ≤ x < 10

5 ≤ x < 20

5 ≤ x < 20

20 ≤ x < 35

10 ≤ x < 20

20 ≤ x < 35

20 ≤ x < 35

35 ≤ x < 50

20 ≤ x < 30

35 ≤ x < 50

35 ≤ x < 50

x ≥ 50

x ≥ 30

x ≥ 50

HZ_ _

x ≥ 50

Lageabweichung L(V,H)_ _

LL_ _

LB_ _

% Wanddicke

% Wanddicke

% DN

x < 25

x < 100

x < 25

25 ≤ x < 75

     x  ≥ 100

25 ≤ x < 75

75 ≤ x < 100

75 ≤ x < 100

x ≥ 100

x ≥ 100

Mechanischer
Verschleiß

V_(A,B,E,F,M)_

V_ _ _

% Wanddicke

% Wanddicke x < 25 25 ≤ x < 50

V_F_

50 ≤ x < 75

V_(A,B,E)_

75 ≤ x < 100

V_M_

x = 100

Korrosion C_(A,B,E,F,M)_

C_ _ _

% Wanddicke

% Wanddicke x < 25 25 ≤ x < 50

C_F_

50 ≤ x < 75

C_(A,B,E)_

75 ≤ x < 100

C_M_

x = 100

Verformung D_ _ _ % Fläche x < 5 5 ≤ x < 15 15 ≤ x < 25 25 ≤ x < 40 x ≥ 40

Risse R_(A,B,E,F,M)_

R_ _ _

mm Breite

mm Breite x < 0,5 0,5 ≤ x < 2

R_F_

2 ≤ x < 5

R_(A,B,E)_

5 ≤ x < 10

R_M_

x ≥ 10



Tabelle 3.7.1.1:  Bildung von Schadensklassen für Einzelschäden gemäß ISYBAU (Blatt 2 von 2)

Schadensart Kürzel Zusatz Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

Rohrbruch,

Einsturz

BT_ _

B_(A,B,E,F,M)_

B_ _ _

cm2 Fläche

cm2 Fläche

cm2 Fläche

B_F_ B_(A,B,E)_

x < 25

BT_ _

B_M_

x ≥ 25

Abzweige A_(A,B,D,E,F,M)_

AR_ _

AP_ _

% Fläche

mm Breite

% Fläche

x < 0,5

x < 5

0,5 ≤ x < 2

   5 ≤ x < 10

A_F_

  2 ≤ x < 5

10 ≤ x < 20

A_(A,B,E)_

  5 ≤ x < 10

20 ≤ x < 30

A_(D,M)_

x ≥ 10

x ≥ 30

Stutzen

S_(A,B,D,E,F,M)_

SE_ _

SR_ _

SP_ _

% Fläche

% Fläche

mm Breite

% Fläche

x < 5

x < 0,5

x < 5

5 ≤ x < 20

0,5 ≤ x < 2

5 ≤ x < 20

S_F_

20 ≤ x < 35

  2 ≤ x < 5

20 ≤ x < 35

S_(A,B,E)_

35 ≤ x < 50

  5 ≤ x < 10

35 ≤ x < 50

S_(D,M)_

x ≥ 50

x ≥ 10

x ≥ 50

Sonstige
Schäden

W_(A,B,E,F,M,)_ W_F_ W_(A,B,E)_ W_M_

Fehlanschluß F_ _ _ F_ _ _

Erläuterungen:
1. Kürzel und Zusatz stellen eine Einheit dar.
2. Das Zeichen "_" steht für einen beliebigen Buchstaben zur Schadensbeschreibung.
3. Innerhalb einer Schadensart (1. Stelle des Kürzels) ist für die Bildung der Schadensklasse die Reihenfolge der Kürzelabfrage von oben nach unten

zwingend. Nachfolgende weitere Möglichkeiten einer Schadensklassifizierung bleiben unberücksichtigt.
Beispiel: Ein Schaden mit dem Kürzel HIFO10 wird gemäß Kürzelgruppe H(F,I,P)_ _10 in die Klasse 3 eingeordnet. Das Schadenskürzel HIFO10

ließe sich auch gemäß Kürzelgruppe H_ _ _10 in Klasse 2 einordnen. Da diese Einordnung nachrangig ist, bleibt sie unberücksichtigt.
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3.7.1.3 Zustandsbewertung

3.7.1.3.1 Vorläufige Haltungszahl HZvorl

Nach der Klassifizierung der Einzelschäden erfolgt eine Klassifizierung von Haltungen.
Dabei wird in Anlehnung an das A 149 Gelbdruck grundsätzlich davon ausgegangen, daß
der größte Einzelschaden innerhalb einer Haltung maßgeblich die Haltungsklasse bestimmt.
Zunächst erfolgt die Zuordnung einer vorläufigen Haltungszahl gemäß nachfolgender
Tabelle. Die vorläufigen Haltungszahlen können Werte zwischen 0 und 400 annehmen, je
nachdem, welcher Schadensklasse der größte Einzelschaden der betrachteten Haltung
angehört.

Schadensklasse des größten
Einzelschadens in der
betrachteten Haltung

vorläufige Haltungszahl für die
betrachtete Haltung

1
2
3
4
5

0
100
200
300
400

Haltungen, die bei einer optischen Inspektion als schadensfrei erkannt wurden, bekommen
ebenfalls als vorläufige Haltungszahl den Wert 0 zugewiesen.
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3.7.1.3.2 Endgültige Haltungszahl HZendg

Die einzig aus dem größten Einzelschaden gebildete vorläufige Haltungszahl stellt eine
Grundbewertung für eine Haltung dar. Zurückzuführen ist diese Zahl ausschließlich auf die
Information der optischen Inspektion und somit auf den baulichen Zustand der Haltung. Zu
einer Zustandsbewertung kommt man, indem die baulichen Schäden zu weiteren Einflußgrö-
ßen in Beziehung gesetzt werden. Als relevante Einflußgrößen werden berücksichtigt zum
einen Merkmale der Umwelt, um dem besonderen Schutzbedürfnis des Grundwassers
Rechnung zu tragen. Hierzu zählen vor allem

- die Art des transportierten Abwassers,
- die ausgewiesenen Trinkwasser-Schutzzonen,
- die anstehenden Bodenverhältnisse und
- der Abstand des Kanals zur Grundwasseroberfläche.

Zum anderen wird zur Bewertung der Haltung

- die Schadensdichte und
- die Schadenslänge

berücksichtigt. Die Schadensdichte ergibt sich aus dem Quotienten der Anzahl aller Einzel-
schäden der Haltung in der Schadensklasse   2 und der Länge der Haltung in Metern. Somit
bedeutet eine Schadensdichte größer als 0,2/m, daß der mittlere Schadensabstand kleiner
als 5 m ist. Die Schadenslänge wird ermittelt aus der Summe aller Streckenschäden (die Ab-
stände zwischen Schadensanfang und -ende werden summiert) bezogen auf die
Haltungslänge.

Für die genannten Einflußgrößen sind in nachfolgender Tabelle 3.7.1.2  Zusatzpunkte
defi_niert, die im Rahmen einer Summenbildung die endgültige Haltungszahl ergeben:

HZendg = HZvorl + M + SC + U + GW + SD + SL

Hierbei gilt die Bedingung: HZendg = 0, wenn HZvorl = 0

Damit wird vermieden, das Schäden, die der Klasse 1 angehören und damit als vernachläs-
sigbar anzusehen sind, in die Klasse 5 gelangen können und somit als Sofortmaßnahme zu
behandeln wären.
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Tabelle 3.7.1.2  Zusatzpunkte für Einflußgrößen auf die Zustandsbewertung

Einflußgröße Kriterium Zusatzpunkte

Medium

M

Regenwasser
Schmutz-/Mischwasser

wassergef. Stoffe

0
40
150

Schutzzone

SC

außerhalb
Schutzzone IIIb
Schutzzone IIIa
Schutzzone II

0
20
40
250

Untergrund

U

Ton, Lehm
sL, lS, Feinsand
Mittel-/Grobsand,

Feinkies

0
20
40

Grundwasserstand
GW

Haltung stets      ja
   oberhalb GW      nein

0
10

Schadensdichte

SD

bis  0,05
0,05 - 0,2
größer 0,2

0
10
20

Schadenslänge

SL

bis  10 %
10 - 50 %

größer 50 %

0
10
20

In der Regel führen die Einflußgrößen zu einer Erhöhung der Haltungszahl und somit zu
einer schlechteren Bewertung der Haltung.
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Die sich ergebenden endgültigen Haltungszahlen werden in Haltungsklassen eingruppiert.
Die Klassengrenzen sind nachfolgend aufgeführt:

endgültige Haltungszahl Haltungsklasse

0
100 - 199
200 - 299
300 - 399
400 - 890

1
2
3
4
5

Die Verknüpfung der sich daraus ergebenden Haltungsklasse mit den grafischen Möglich-
keiten in KanDATA + (Netzgrafik) führt zu einer Übersichtsdarstellung für den untersuchten
Kanalnetzbereich. Die Eingriffsmöglichkeiten durch den Ingenieur sind dadurch gegeben,
daß die Haltungsklasse manuell veränderbar ist.
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3.7.1.3.3 Systemzahl SYH

Im Rahmen eines überregionalen und insbesondere auch eines bundesweiten Vergleichs
von Liegenschaften hinsichtlich des Zustands der Kanalnetze ist es erforderlich, eine ent-
sprechende Maßzahl zu bilden. Die Systemzahl SYH bezieht sich jeweils auf die Haltungen
des bewerteten Bereichs. Dabei kann es sich z.B. um Entwässerungsabteilungen, Teilnetze
oder um eine übergreifende Bewertung eines Schmutz- und Regenwassernetzes einer
Liegenschaft handeln.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Haltungslängen und der dazugehörigen Hal-
tungszahlen erfolgt eine längengewichtete Berechnung der Systemzahl.

n
SYH = 1/Lges • Σ(HZendg,i • Li)

i=1

mit:

SYH = Systemzahl Haltung
HZendg,i = endgültige Haltungzahl der Haltung i
Li = Länge der Haltung i in m
Lges = Gesamtlänge der berücksichtigten Haltungen in m
n = Anzahl der berücksichtigten Haltungen

Systemklassen lassen sich in Analogie zu Haltungsklassen gem. Abschnitt 3.7.1.3.2 aus der
Systemzahl ableiten.

3.7.1.4 Zustandsklassifizierung und -bewertung von Abwasserleitungen

Die vorstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Zustandsklassifizierung und –bewer-
tung von Abwasserkanälen (Haltungen des Entwässerungsnetzes). Das Verfahren ist in
gleicher Weise auch für Anschlußleitungen von Häusern oder Gebäuden, Straßenabläufen
o.ä. anwendbar, sofern hierfür entsprechende Daten aus der optischen Inspektion vorliegen.
In der Regel sind Leitungen Verbindungen zwischen z.B. dem Fallrohr und dem Anschluß
(Stutzen, Abzweig) an die Haltung. Damit ist Anfang und Ende der Leitung eindeutig
definiert. Sofern jedoch Revisionsschächte zwischengeschaltet sind oder Verzweigungen
vorliegen, ist nach Lage der Dinge vor Ort über die Anzahl und Länge der Leitungen zu
entscheiden.
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Bei der Klassifizierung und Bewertung ergeben sich in Analogie zu den Haltungen somit

- eine vorläufige Leitungszahl  LZvorl
 - eine endgültige Leitungszahl LZendg

und eine

- Systemzahl Leitungen SYL.

Für die Systemzahl ist anzugeben, welcher Bereich bei der Bewertung berücksichtigt wurde
(z.B. Hausanschlußleitungen im Unterkunftsbereich). Da nur selten alle Leitungen des
untersuchten Bereichs wegen z.B. fehlender Revisionsöffnungen inspiziert werden, sollte
darüberhinaus eine prozentuale Abschätzung der erfaßten Leitungslänge erfolgen. Die
Zusatzangabe "80%" sagt somit aus, daß schätzungsweise 80% der Leitungen im berück-
sichtigten Bereich bei der optischen Inspektion erfaßt wurden.

3.7.1.5 Prioritätenliste für Haltungen

Haltungen, die in die Klasse 5 fallen, haben in der Regel einen sofortigen Handlungsbedarf
zur Folge. Einschränkend ist jedoch zu sagen, daß ein solcher Handlungsbedarf sich ggf.
nur auf die Behebung von Einzelschäden bezieht. Werden ganze Haltungen als dringend
sanierungsbedürftig angesehen, so ist anhand der dokumentierten Schadenskürzel und vor-
liegender Videoaufzeichnungen nicht nur das Sanierungsverfahren festzulegen, sondern
insbesondere auch die Berücksichtigung der hydraulischen Verhältnisse unumgänglich.
Sollte sich nämlich herausstellen, daß zusätzlich zu den baulichen Mängeln einer Haltung
auch eine hydraulische Überlastung vorliegt, so sind diese Erkenntnisse bei der Entwicklung
des Sanierungsplanes einzubeziehen.
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3.7.1.6 Anwendungsbeispiel

Für die beispielhafte Anwendung der ISYBAU-Zustandsbewertung wird hinsichtlich der
Schadensberichte auf die Daten der 5 Beispiele im ATV Arbeitsblatt A149 Gelbdruck vom
November 1994 zurückgegriffen. Die Auswertung bis zur Festlegung der endgültigen
Haltungsklasse erfolgt in den nachfolgenden Tabellen.

Aus einer optischen Inspektion sind der Schadensbericht, die Kürzel und die Zusätze gege-
ben. Die Schadensklasse jedes Einzelschadens ergibt sich aus Tabelle 3.7.1.1. Im weiteren
bestimmt die höchste Schadensklasse die vorläufige Haltungszahl. Dabei bleiben Anzahl
und Stärke von weiteren Schäden in der Haltung zunächst unberücksichtigt. In Abhängigkeit
von den vorliegenden Verhältnissen (Einflußgrößen), werden anhand der Tabelle 3.7.1.2
Zusatzpunkte ermittelt. Diese ergeben in der Addition mit der vorläufigen Haltungszahl die
endgültige Haltungszahl, aus der sich die endgültige Haltungsklasse ergibt.

Mit den endgültigen Haltungsklassen läßt sich eine Prioritätenliste erstellen, wobei in diesem
Zusammenhang darauf hingewiesen wird, daß ein Sanierungskonzept im LAK festgelegt
wird.

Schließlich dienen die ermittelten Haltungszahlen der Berechnung einer Systemzahl sowie
der Bildung der Systemklasse.

Bsp.-Nr. Haltungs-
klasse

Priorität Haltungs-
zahl HZ

Haltungs-
länge L

HZ x L

1
2
3
4
5

4
3
4
5
4

2.
3.
2.
1.
2.

320
290
390
490
390

27,6
37,1
45,6
32,7
23,4

8832
10759
17784
16023

9126

Summen 166,4 62524

Systemzahl: 62524/166,4 = 376
Systemklasse: 4
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Beispiel Nr. 1

Station Kürzel Langtext 2. num.
Zusatz
(3.6.4.1)

Schadens-
Klasse
(Tab 3.7.1.1)

301002

301001

-0,50
 0,00

3,50

4,50

12,50

14,00

17,00

22,50
23,00

26,60
27,10
27,10

HA
PA

RL-O A1

RL-O E1

RL-O A2

RL-O E2

A- -R

RL-U A3
RL-U E3

PE
EH
HL

Haltungsanfang
Rohranfang

Längsriß, Scheitel (Schadensanfang 1)

Längsriß, Scheitel (Schadensende 1)

Längsriß, Scheitel (Schadensanfang 2)

Längsriß, Scheitel (Schadensende 2)

Abzweig, rechter

Längsriß, Sohle (Schadensanfang 3)
Längsriß, Sohle (Schadensende 3)

Rohrende
Haltungsende
Haltungslänge [27,6 m]

1,0 [mm]

2,0 [mm]

1,0 [mm]

1,0 [mm]

1,0 [mm]
2,0 [mm]

3

2

3

vorläufige Haltungszahl aufgrund des größten Einzelschadens 200

Medium
Schutzzone
Untergrund
Grundwasserstand
Schadensdichte
Schadenslänge

Mischwasser aus Wohngebiet
IIIa
sL, lS, Feinsand
oberhalb
3/27,6 = 0,1/m
3,0/27,6 x 100 = 11 %

40
40
20

0
10
10

endgültige Haltungszahl 320

endgültige Haltungsklasse 4
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Beispiel Nr. 2

Station Kürzel Langtext 2. num.
Zusatz
(3.6.4.1)

Schadens-
Klasse
(Tab 3.7.1.1)

302000

302001

-0,50
0,00

3,90
4,50

12,30

19,90

33,00

36,10
36,60
36,60

HA
PA

A—L
SR-L

RQ--

A--R

HP-U

PE
EH
HL

Haltungsanfang
Rohranfang

Abzweig, linker Kämpfer
Riß im Scheitelbereich, linker Kämpfer

Querriß, gesamter Umfang

Abzweig, rechter Kämpfer

Abflußhindernis, Wurzeleinwuchs, Sohle

Rohrende
Haltungsende
Haltungslänge [37,1 m]

1,0 [mm]

1,0 [mm]

10 [%]

2

2

3

vorläufige Haltungszahl aufgrund des größten Einzelschadens 200

Medium
Schutzzone
Untergrund
Grundwasserstand
Schadensdichte
Schadenslänge

Mischwasser aus Wohngebiet
IIIb
sL, lS, Feinsand
oberhalb
3/37,1 = 0,08/m
0

40
20
20

0
10

0

endgültige Haltungszahl 290

endgültige Haltungsklasse 3
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Beispiel Nr. 3

Station Kürzel Langtext 2. num.
Zusatz
(3.6.4.1)

Schadens-
Klasse
(Tab 3.7.1.1)

101001

101000

-0,50
0,00

4,80
5,80
6,00

7,90

11,90

22,20

25,50

29,50

31,50

36,10
37,10

44,60
45,10
45,10

HA
PA

RL-R A1
RL-R E1
RL-U A2

RL-U E2

AU-R

RLFOA3

AU-R

AU-L

RLFOE3

RLEOA4
RLEOE4

PE
EH
HL

Haltungsanfang
Rohranfang

Längsriß , linker Kämpfer (Anfang 1)
Längsriß , linker Kämpfer (Ende 1)
Längsriß , Sohle (Anfang 2)

Längsriß , Sohle (Ende 2)

Abzweig verschlossen, rechter Kämpfer

Längsr.,Scheitel,Feucht. sichtb.(Anfang 3)

Abzweig verschlossen, rechter Kämpfer

Abzweig verschlossen, linker Kämpfer

Längsr., Scheitel, Feucht. sichtb.(Ende 3)

Längsr.,Scheit.,eindr. W. sichtb.(Anfang4)
Längsr.,Scheit.,eindr. W. sichtb.(Ende4)

Rohrende
Haltungsende
Haltungslänge [45,6 m]

1,0 [mm]
1,0 [mm]
0,5 [mm]

1,0 [mm]

1,0 [mm]

1,0 [mm]

2,0 [mm]
3,0 [mm]

2

2

3

4

vorläufige Haltungszahl aufgrund des größten Einzelschadens 300

Medium
Schutzzone
Untergrund
Grundwasserstand
Schadensdichte
Schadenslänge

Regenwasser aus Wohngebiet
IIIa
sL, lS, Feinsand
ständig im Grundwasser
4/45,6 = 0,09 /m
13,2/45,6 x 100 = 29,2 %

0
40
20
10
10
10

endgültige Haltungszahl 390

endgültige Haltungsklasse 4
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Beispiel Nr. 4

Station Kürzel Langtext 2. num.
Zusatz
(3.6.4.1)

Schadens-
Klasse
(Tab 3.7.1.1)

302002

302001

-0,50
0,00

5,00

7,00
8,00

12,00

15,00

17,50

27,50

31,70
32,20
32,20

HA
PA

HP-U

HP-U
HP-U

HP-U

A--L

HP--

A--R

PE
EH
HL

Haltungsanfang
Rohranfang

Abflußhindernis, Wurzeleinwuchs, Sohle

Abflußhindernis, Wurzeleinwuchs, Sohle
Abflußhindernis, Wurzeleinwuchs, Sohle

Abflußhindernis, Wurzeleinwuchs, Sohle

Abzweig, linker Kämpfer

Abflußh., Wurzeleinw., gesamter Umfang

Abzweig, rechter Kämpfer

Rohrende
Haltungsende
Haltungslänge [32,7 m]

5,0 [%]

5,0 [%]
5,0 [%]

5,0 [%]

30 [%]

2

2
2

2

5

vorläufige Haltungszahl aufgrund des größten Einzelschadens 400

Medium
Schutzzone
Untergrund
Grundwasserstand
Schadensdichte
Schadenslänge

Mischwasser aus Wohngebiet
IIIb
sL, lS, Feinsand
oberhalb
5/32,7 = 0,15/m
0

40
20
20

0
10

0

endgültige Haltungszahl 490

endgültige Haltungsklasse 5
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Beispiel Nr. 5

Station Kürzel Langtext 2. num.
Zusatz
(3.6.4.1)

Schadens-
Klasse
(Tab 3.7.1.1)

211081

211080

-0,50
0,00

3,10

9,50

16,50

21,40
22,40
22,40
22,90
22,90

HA
PA

RL-U A1

RL-U E1

A--R

RL-U A2
RL-U E2
PE
EH
HL

Haltungsanfang
Rohranfang

Längsriß, Sohle, (Schadensanfang 1)

Längsriß, Sohle, (Schadensende 1)

Abzweig, rechter Kämpfer

Längsriß, Sohle, (Schadensanfang 2)
Längsriß, Sohle, (Schadensende 1)
Rohrende
Haltungsende
Haltungslänge [23,4 m]

2,0 [mm]

4,0 [mm]

2,0 [mm]
4,0 [mm]

3

3

vorläufige Haltungszahl aufgrund des größten Einzelschadens 200

Medium
Schutzzone
Untergrund
Grundwasserstand
Schadensdichte
Schadenslänge

Schmutzwasser aus Gewerbe und Industrie
Ikeine
sL, lS, Feinsand
oberhalb
2/23,4 = 0,09/m
7,4/23,4 x 100 = 32%

150
0

20
0

10
10

endgültige Haltungszahl 390

endgültige Haltungsklasse 4
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3.7 ISYBAU Zustandsklassifizierung und
-bewertung

3.7.1 Zustandsbewertung Kanäle und Leitungen (Bautechnik)

3.7.2 Zustandsbewertung Schächte (Bautechnik)

3.7.3 Zustandsbewertung Hydraulik
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3.7.2 Zustandsklassifizierung und -bewertung von Schächten

3.7.2.1 Allgemeines

Grundlage für die Zustandsklassifizierung und -bewertung von Schächten ist das Ergebnis
einer optischen Inspektion. Mögliche und zulässige Zustandstexte für Schächte sind durch
das ISYBAU Austauschformat Abwasser Typ S (vgl. Abschnitt 3.6.5) festgelegt.

Die vorliegende Beschreibung der Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung löst die
bisherige Zustandsbewertung nach ISYBAU gemäß dem vorläufigen Handlungskonzept vom
April 1991 ab.

Soweit es möglich war, ist das Konzept der Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung
von Abwasserkanälen und -leitungen gemäß Abschnitt 3.7.1 in die nachfolgende
Beschreibung eingeflossen, so daß gewisse Parallelen nicht zufällig, sondern gewollt sind.

Die Vorgehensweise bei der Zustandsklassifizierung und -bewertung von Schächten ist in
Bild 3.7.2.1 dargestellt.

3.7.2.2 Zustandsklassifizierung

Die sich bei der optischen Inspektion ergebenden Zustandsbeschreibungen in Form von
Schadenskürzeln mit ihren Textzusätzen werden mit Hilfe der Zuordnung in der Tabelle
3.7.2.1 interpretiert und einer Schadensklasse zugeordnet. Möglich sind die Zustandsklas-
sen 1 bis 5, wobei der Klasse 1 diejenigen Schäden zugeordnet werden, deren Ausmaß
geringfügig und unbedeutend ist. In die Klasse 5 werden diejenigen Schäden eingeordnet,
die als sehr groß, sehr schwer, sehr viel oder sehr stark eingestuft werden und i.d.R. eine
umgehende Beseitigung erforderlich machen (Sofortmaßnahmen).
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Bild 3.7.2.1: Vorgehensweise bei der Zustandsklassifizierung und -bewertung von
Schächten



Tabelle 3.7.2.1: Bildung von Schadensklassen für Einzelschäden in Schächten

Zustandstext Kürzel Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

Schachtabdeckung nicht fachgerecht aufgelegt SAM SAM
Schachtabdeckung defekt SDM SDM
Schmutzfänger fehlt SF SF
Schmutzfänger defekt (T) SFM 1,2 3,4 5
Steigeisen korrodiert (T) *) SEK 1 2 3 4 5
Steigeisen falsch eingesetzt *) SEM SEM
Steigeisen fehlen *) SE SE
Schachtwände korrodiert (T) SWK 1 2 3 4 5
Schachtwände defekt (T) SWM 1 2 3 4 5
Schachtwände inkrustiert (T) SWI 1 2 3 4 5
Schacht undicht (T) SU 1 2,3 4,5
Schachtsohle/Auftritt defekt (T) SSM 1 2 3 4 5
Schachtgerinne defekt (T) SGM 1 2 3 4 5
Rohreinbindung undicht an Einlaufseite (T) EUI 1 2,3 4,5
Rohreinbindung undicht an Auslaufseite (T) EUA 1 2,3 4,5
Rohranschluß nicht fachgerecht an Einlaufseite (T) AIM 1 2 3 4 5
Rohranschluß nicht fachgerecht an Auslaufseite (T) AAM 1 2 3 4 5
Mängelfrei M M

T= Textzusätze: 1 = sehr wenig, sehr klein, sehr leicht, sehr schwach *) gilt auch für Einstiegshilfen und Absturzsicherungen
2 = wenig, klein, leicht, schwach
3 = deutlich, mittel
4 = viel, groß, schwer, stark
5 = sehr viel, sehr groß, sehr schwer, sehr stark
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3.7.2.3 Zustandsbewertung

3.7.2.3.1 Vorläufige Schachtzahl SZvorl

Mit der Maßgabe, daß der größte Einzelschaden die vorläufige Schachtzahl bestimmt, er-
folgt eine entsprechende Zuordnung einer vorläufigen Schachtzahl gemäß nachfolgender
Tabelle. Diese kann Werte zwischen 0 und 400 annehmen, je nachdem, welcher Schadens-
klasse der größte Einzelschaden des betrachteten Schachtes angehört.

Schadensklasse des größten
Einzelschadens im betrach-

teten Schacht

vorläufige Schachtzahl

1
2
3
4
5

0
100
200
300
400

3.7.2.3.2 Endgültige Schadenszahl SZendg

Die vorläufige Schachtzahl stellt eine Grundbewertung für jeden Schacht dar. Zurück-
zuführen ist diese Zahl ausschließlich auf die Information der optischen Inspektion und somit
auf den baulichen Zustand. Zu einer Zustandsbewertung kommt man, indem bauliche
Schäden, die eine Undichtigkeit bedeuten, zu weiteren Einflußgrößen in Beziehung gesetzt
werden. Als relevante Einflußgrößen werden zum einen Merkmale der Umwelt , um dem
besonderen Schutzbedürfnis des Grundwassers Rechnung zu tragen, wie z.B.
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 - die Art des transportierten Abwassers,
- die ausgewiesenen Trinkwasser-Schutzzonen,
- die anstehenden Bodenverhältnisse und
- der Abstand der Schachtsohle zur GW-Oberfläche,

zum anderen wird zur Bewertung des Schachtes

- die Schadensanzahl

berücksichtigt.

Für die genannten Einflußgrößen sind in nachfolgender Tabelle 3.7.2.2  Zusatzpunkte defi-
niert, die im Rahmen einer Summenbildung die endgültige Schachtzahl ergeben:

SZendg = SZvorl + M + SC + U + GW + (SA   10)

Hierbei gilt die Bedingung: SZendg = 0, wenn SZvorl = 0

Damit wird vermieden, das Schäden, die der Klasse 1 angehören und damit als vernachläs-
sigbar anzusehen sind, in die Klasse 5 gelangen können und somit als Sofortmaßnahme zu
behandeln wären.

Zu beachten ist auch, daß nur für bestimmte Schäden Zusatzpunkte vergeben werden.
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Tabelle 3.7.2.2: Zusatzpunkte für Einflußgrößen auf die Zustandsbewertung

Einflußgröße relevante
Kürzel

Kriterium Zusatzpunkte

Medium

M

Regenwasser
Schmutz-/Mischwasser
wassergef. Stoffe

0
40

150
Schutzzone

SC

SGM
EUA
EUI

außerhalb
Schutzzone IIIb
Schutzzone IIIa
Schutzzone II

0
20
40

250
Untergrund

U

SU
SSM

Ton, Lehm
sL, lS, Feinsand
Mittel-/Grobsand,
Feinkies

0
20
40

Grundwasserstand
GW

Schachtsohle stets ja
oberhalb GW nein

0
10

Schadensanzahl
SA

alle je Einzelschaden 10

Die sich so ergebenden Schachtzahlen werden in Schachtklassen eingruppiert. Die Klassen-
grenzen sind nachfolgend aufgeführt:

Schachtzahl Schachtklasse

0
100 - 199
200 - 299
300 - 399
400 - 850

1
2
3
4
5
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3.7.2.3.3 Systemzahl SYS

Im Rahmen eines landesorientierten und insbesondere auch eines bundesweiten Vergleichs
von Liegenschaften hinsichtlich des Zustands der Schächte ist es erforderlich, eine entspre-
chende Maßzahl zu bilden. Die Systemzahl SYS bezieht sich jeweils auf den bewerteten
Bereich. Dabei kann es sich um Schächte von z.B.  Entwässerungsabteilungen, Teilnetzen,
oder um eine übergreifende Bewertung eines Schmutz- und Regenwassernetzes einer
Liegenschaft handeln.

Die Systemzahl ist das Ergebnis einer arithmetischen Mittelung.

SYS = 1/n ΣΣΣΣ(SZendg)

mit:

SYS = Systemzahl Schächte

SZendgi = entgültige Schachtzahl des Schachtes i

n = Anzahl der berücksichtigten Schächte

Systemklassen lassen sich in Analogie zu Zustandsklassen gem. Abschnitt 3.7.2.3.2 aus der
Systemzahl ableiten.

3.7.2.4 Prioritätenliste

Schächte, die in die Klasse 5 fallen, haben in der Regel einen sofortigen Handlungsbedarf
zur Folge. Stets ist jedoch zu prüfen, ob die erforderliche Maßnahme nicht ohnehin in Sanie-
rungsmaßnahmen bei den angrenzenden Haltungen eingebunden ist.

3.7.2.5 Anwendungsbeispiel

Die Tabelle 3.7.2.3 enthält ein Beispiel für die Zustandsklassifizierung und Zustandsbewer-
tung von Schächten. Für die vier gewählten Schächte mit den jeweils zwei bis vier Schäden
ergeben sich Zustandspunkte zwischen 130 und 440. Durch Zuordnung folgen daraus die
Zustandsklassen 2 bis 5. Im Zusammenhang mit den Zusatzpunkten gemäß Tabelle 7.2.2 ist
für alle vier Schächte von gleichen Randbedingungen ausgegangen worden:

Medium Mischwasser aus Wohngebiet
Schutzzone IIIa
Untergrund sL, lS, Feinsand
Grundwasserstand oberhalb



Tabelle 3.7.2.3: Beispiel zur Bildung von Zustandsklassen

Schacht-Nr. Kürzel Zusatz Schadensklasse vorl.
Schachtzahl

Zusatzpunkte gemäß Tabelle 3.7.2.2 endg.
Schachtzahl Schachtklasse

M SC U GW SA

211144 AIM
SEK
SEM

1
1
2

1
1
5

0
0
400 - - - -

30 430 5

211172 SEK
SWK
SU
SWI

2
4
1
2

2
4
3
2

100
300
200
100

-
-
40
-

-
-
40
-

-
-
20
-

-
-
0
-

40 440 5

211243 AIM
AAM
SSM

1
4
2

1
4
2

0
300
100

-
40

-
40

-
20

-
0

30 430 5

211244 SF
SWM
SU

-
3
1

3
3
3

200
200
200

-
-
40

-
-
40

-
-
20

-
-
0

30 330 4
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3.7 ISYBAU Zustandsklassifizierung und -
bewertung

3.7.1 Zustandsbewertung Kanäle und Leitungen (Bautechnik)

3.7.2 Zustandsbewertung Schächte (Bautechnik)

3.7.3 Zustandsbewertung Hydraulik
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3.7.3 ISYBAU-Zustandsklassifizierung und -bewertung der hydraulischen
Leistungsfähigkeit von Abwasserkanälen

3.7.3.1 Allgemeines

Grundlage für die hydraulische Zustandsklassifizierung und -bewertung sind hydraulische
Berechnungen mit einem Niederschlag-Abfluß-Modell oder dem Zeitbeiwertverfahren je
nach Komplexität des Kanalnetzes. Beim Niederschlag-Abfluß-Modell wird unterschieden
zwischen Berechnungen mit Modellregen, die nur in Ausnahmefällen im Rahmen von Vor-
untersuchungen oder internen Vergleichen durchgeführt werden, und der Langzeitsimula-
tion, die in allen anderen Fällen zur Ermittlung des hydraulischen Zustands bzw. zum Nach-
weis der hydraulischen Leistungsfähigkeit eingesetzt wird.

Die notwendige Vorgehensweise zur Ermittlung der hydraulischen Haltungsklasse KY und
der Systemzahl Hydraulik SYY wird im folgenden für die verschiedenen Verfahren fest-
gelegt.

3.7.3.2 Festlegung der Art der hydraulischen Berechnung

Die Festlegung der Art der hydraulischen Berechnung erfolgt durch Überprüfung einiger
Merkmale des gesamten Kanalnetzes. Die vereinfachte hydraulische Berechnung mit dem
Zeitbeiwertverfahren unter Ansatz einer Regenspende entsprechender Häufigkeit kann in
folgenden Fällen durchgeführt werden:

 - wenn das gesamten Einzugsgebiet des Kanalnetzes weniger als 50 ha umfaßt, und

 - wenn die Fließzeit im Kanalnetz kleiner als 15 min ist, und

 - keine Aufzweigungen im System vorhanden sind, und

 - keine Sonderbauwerke (Becken, Pumpen, Wehre, etc.) im Kanalnetz enthalten sind,
und

 - ein ungehinderter Abfluß (freier Auslaß) ohne Rückstau am Systemauslaß stattfinden
kann.

Bei dieser Überprüfung ist das Kanalnetz als ganzes zu betrachten, eine Aufteilung in ein-
zelne Teilsysteme ist nicht zulässig.

Ansonsten erfolgt die hydraulische Berechnung mit dem hydrodynamischen Niederschlag-
Abfluß-Modell HYSTEM-EXTRAN. Die Abschätzung der hydraulischen Leistungsfähigkeit im
Rahmen von Voruntersuchungen bzw. ein Variantenvergleich kann mit Modellregen, die
Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit wird in allen anderen Fällen mit Hilfe der
Langzeitsimulation durchgeführt.
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3.7.3.3 Zielgrößen für die hydraulische Berechnung

Die hydraulische Leistungsfähigkeit eines Kanalnetzes oder einzelner Haltungen wird durch
die Versagenshäufigkeit beschrieben. Diese kann durch eine Langzeitsimulation des Nieder-
schlag-Abfluß-Prozesses derart ermittelt werden, daß für jede Haltung die Häufigkeit ermit-
telt wird, an der der Wasserstand die Geländeoberkante erreicht und Wasser beginnt, aus
dem Kanalnetz auszutreten (Überstauhäufigkeit). Eine Überflutung hingegen liegt vor, wenn
Schmutz- und/oder Regenwasser aus dem Entwässerungssystem entweicht oder nicht in
dieses eindringen kann und ein signifikantes Schadenspotential von dieser Überflutung aus-
geht.

Mit Hilfe des Zeitbeiwertverfahrens und auch mit einem Niederschlag-Abfluß-Modell unter
Ansatz von Modellregen kann hingegen keine Überstauhäufigkeit ermittelt werden.
Ersatzweise werden hier Regenspenden oder Modellregen entsprechender Häufigkeiten als
Belastungsannahmen verwendet. Die Regenhäufigkeit ist dabei nicht identisch zur Überstau-
häufigkeit.

In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Regenhäufigkeiten für die vereinfachte
Berechnung mit dem Zeitbeiwertverfahren sowie die Überstauhäufigkeiten für die Langzeit-
simulation mit dem Niederschlag-Abfluß-Modell HYSTEM-EXTRAN zusammengestellt. Die
Häufigkeiten für die anzusetzenden Modellregen können aus den Überstauhäufigkeiten er-
mittelt werden. Die rechte Spalte gibt die Überflutungshäufigkeit an, die ebenfalls durch Si-
mulationsrechnungen abgeschätzt wird. Grundsätzlich sind die Einordnungen in die Tabelle
im Einzelfall zu überprüfen und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen.

maßgebende
Regen häufigkeit

nR [1/a]

Art des Einzugsgebiets Überstau-
häufigkeit
nÜ [1/a]

Überflutungs-
häufigkeit
nF [1/a]

1 Außengebiete,
aufgelockerte Bebauung 0.5 0.1

0.2/0.5* Unterkunftsbereich,
normale Bebauung 0.33 0.05

0.2 normale Betriebsbereiche,
Werkstättenbereiche, etc 0.2 0.033

0.1 Betriebsbereiche mit erhöhtem
Schutzbedürfnis 0.1 0.02

* gilt nur für Zeitbeiwertverfahren mit Überflutungsnachweis

Tab. 3.7.3.1: Anzusetzende Regenhäufigkeiten für das Zeitbeiwertverfahren und zulässige
Überstau- und Überflutungshäufigkeiten bei der Anwendung von Nieder-
schlag-Abfluß-Modellen
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Die Werte der Spalte Regenhäufigkeit sind für den Nachweis kleinerer Systeme sowie für
die Vorbemessung grundsätzlich nur für das Zeitbeiwertverfahren anzusetzen. Sind in der
Spalte Regenhäufigkeit 2 Häufigkeiten angegeben, so gilt die erste Häufigkeit für die Dimen-
sionierung nach dem Zeitbeiwertverfahren, wenn auf einen Überflutungsnachweis verzichtet
wird. Die Überstauhäufigkeit wird durch Auswerten von Langzeitsimulationen ermittelt. Ist die
verwendete Regenreihe von ausreichender Länge, so kann auch die Überflutungshäufigkeit
damit ermittelt werden. Liegt keine Regenreihe ausreichender Länge vor, so wird die
Überflutungshäufigkeit mit einem Modellregen abgeschätzt. Hierbei wird als Häufigkeit des
Modellregens vereinfacht die in der Tabelle aufgeführte Überflutungshäufigkeit angesetzt.

3.7.3.4 Ermittlung bzw. Abschätzung der hydraulischen Leistungsfähigkeit

Die Ermittlung bzw. Abschätzung der hydraulischen Leistungsfähigkeit erfolgt in Abhängig-
keit von der Art des Einzugsgebietes bzw. des Kanalnetzes entweder mit dem Zeitbeiwert-
verfahren oder dem Niederschlag-Abfluß-Modell HYSTEM-EXTRAN. Im Rahmen von Vor-
untersuchungen oder beim Variantenvergleich kann bei dem Niederschlag-Abfluß-Modell ein
Modellregen angesetzt werden, ansonsten erfolgt die Ermittlung der hydraulischen
Leistungsfähigkeit mit Hilfe der Langzeitsimulation.

Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise ist zwangsläufig auch die Durchführung der
Bewertung der Berechnungsergebnisse unterschiedlich. Gemeinsam ist jedoch allen Vorge-
hensweisen, diejenigen Haltungen zu ermitteln, die die Ursache der Überlastung darstellen
und nicht diejenigen, an denen die Auswirkungen der Überlastung erkennbar sind. Ent-
sprechend ihrer Überlastung erfolgt dann eine Zuordnung in hydraulische Haltungsklassen.
Durch haltungslängenbezogene Mittelung der hydraulischen Haltungsklassen ergibt sich die
Systemzahl Hydraulik für das jeweilige Kanalnetz.

3.7.3.4.1 Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und Bewertung mit
dem Zeitbeiwertverfahren

Die vereinfachte hydraulische Berechnung wird mit dem Zeitbeiwertverfahren für die maßge-
bende Regenhäufigkeiten entsprechend Tabelle 3.7.3.1, Spalte 1 durchgeführt. Im Berech-
nungsprogramm ist die Variante "Nachrechung" auszuwählen.

Im einzelnen ist folgendermaßen vorzugehen:

 - Festlegung der maßgebenden Regenhäufigkeit entsprechend der Art des Einzugs-
gebietes. Ist die Bebauungsstruktur unterschiedlich, so können auch verschiedene
Regenhäufigkeiten maßgebend sein.

 - Ermittlung der Mindestregenhäufigkeit durch Verdoppelung des Zahlenwertes der
maßgebenden Regenhäufigkeit. (Beispiel: maßgebende Regenhäufigkeit für aufge-
lockerte Bebauung nR=1, Mindestregenhäufigkeit nR=2)
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 - Berechnung der Maximalabflüsse mit dem Zeitbeiwertverfahren für die Mindestre-
genhäufigkeit/en, sowie die maßgebende/n Regenhäufigkeit/en.

 - Auswertung der Berechungen durch Zuordnung jeder einzelnen Haltung in eine der
folgenden hydraulischen Haltungsklassen (KY) unter Berücksichtigung des statio-
nären Vollfüllungsabflusses:

Klasse 5: Haltungen, die in begründeten Ausnahmefällen aufgrund ingenieur-
mäßiger Bewertung manuell höchste Priorität erhalten.

Klasse 4: Haltungen bei denen das Verhältnis des maximal berechneten Abflus-
ses zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung bei der Berechnung mit der
Mindestregenhäufigkeit größer als 1 ist und die Haltung nicht der
Klasse 5 zugeordnet ist.

Klasse 3: Haltungen bei denen das Verhältnis des maximal berechneten Ab-
flusses zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung bei der Berechnung mit der
maßgebenden Regenhäufigkeit größer als 1 ist und die Haltung nicht
den Klasse 4 oder 5 zugeordnet ist.

Klasse 2: Haltungen bei denen das Verhältnis des maximal berechneten
Abflusses zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung bei der Berechnung mit
der maßgebenden Regenhäufigkeit größer als 0.9 ist und die Haltung
nicht den Klassen 3 - 5 zugeordnet ist.

Klasse 1: Haltungen die nicht den Klassen 2 - 5 zugeordnet sind, und hydrau-
lisch ausreichend dimensioniert sind.

Die Systemzahl Hydraulik für das Kanalnetz ergibt dann zu:

n
SYY = 1/Lges Σ(KYi • Li)

i=1

mit SYY = Systemzahl Hydraulik
Li = Länge der Haltung i in m
KYi = hydraulische Haltungsklasse für die Haltung i
Lges = Gesamtlänge der berücksichtigten Haltungen in m
n = Anzahl der berücksichtigten Haltungen
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3.7.3.4.2 Abschätzung der hydraulischen Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Modell-
regen

Die Abschätzung der hydraulischen Leistungsfähigkeit erfolgt durch Auswertung der Simu-
lationsrechnungen mit dem Niederschlag-Abfluß-Modell HYSTEM-EXTRAN unter Ansatz
von Modellregenbelastungen.

Im einzelnen ist folgendermaßen vorzugehen:

 - Festlegung der maßgebenden Überstauhäufigkeit entsprechend der Art des Einzugs-
gebietes. Ist die Bebauungsstruktur unterschiedlich, so können auch verschiedene
Überstauhäufigkeiten maßgebend sein.

 - Ermittlung der Mindestregenhäufigkeit/en durch Vervierfachung des Zahlenwertes
der größten maßgebenden Überstauhäufigkeit/en. (Beispiel: maßgebende Überstau-
häufigkeit für normale Bebauung nÜ=0.33, Mindestregenhäufigkeit nR=1.32) (vergl.
Tab. 3.7.3.1)

 - Ermittlung der maßgebenden Regenhäufigkeit/en  durch Halbierung des Zahlen-
wertes der maßgebenden Überstauhäufigkeit/en. (Beispiel: maßgebende Überstau-
häufigkeit für normale Bebauung nÜ=0.33, maßgebende Regenhäufigkeit nR=0.165)
(vergl. Tab. 3.7.3.1)

 - Aufstellung der Modellregen für die Mindestregenhäufigkeit/en sowie für die maßge-
bende/n Regenhäufigkeit/en.

 - Durchführung der Niederschlag-Abfluß-Berechnungen mit Modellregen der Mindest-
regenhäufigkeit/en und der maßgebenden Regenhäufigkeit/en.

 - Auswertung der Berechungen durch Zuordnung jeder einzelnen Haltung in eine der
folgenden hydraulischen Haltungsklassen unter Berücksichtigung des maximal
berechneten Abflusses einer Haltung, des stationären Vollfüllungsabflusses der
Haltung und dem Wasserstand am oberen Schacht der Haltung:
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Klasse 5: Haltungen, die in begründeten Ausnahmefällen aufgrund ingenieur-
mäßiger Bewertung manuell höchste Priorität erhalten.

Klasse 4: Haltungen bei denen das Verhältnis des maximal berechneten
Abflusses zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung bei der Berechnung mit
der Mindestregenhäufigkeit größer als 1 ist und der Wasserstand am
oberen Schacht über Rohrscheitel liegt und die Haltung nicht der
Klasse 5 zugeordnet ist.

Klasse 3: Haltungen bei denen das Verhältnis des maximal berechneten
Abflusses zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung bei der Berechnung mit
der maßgebenden Regenhäufigkeit größer als 2 ist, der Wasserstand
am oberen Schacht die Geländeoberkante erreicht (Überstau) und die
Haltung nicht den Klassen 5 oder 4 zugeordnet ist.

Klasse 2: Haltungen bei denen das Verhältnis des maximal berechneten
Abflusses zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung bei der Berechnung mit
der maßgebenden Regenhäufigkeit größer als 1 ist, der Wasserstand
am oberen Schacht die Geländeoberkante erreicht (Überstau) und die
Haltung nicht den Klassen 5, 4 oder 3 zugeordnet ist.

Klasse 1: Haltungen die nicht den Klassen 5 - 2 zugeordnet sind, und hydrau-
lisch ausreichend dimensioniert sind.

Die Systemzahl Hydraulik als Maß für die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes
ergibt dann zu:

n
SYY = 1/Lges Σ(KYi • Li)

i=1

mit SYY = Systemzahl Hydraulik
Li = Länge der Haltung i in m
KYi = hydraulische Haltungsklasse für die Haltung i
Lges = Gesamtlänge der berücksichtigten Haltungen in m
n = Anzahl der berücksichtigten Haltungen
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3.7.3.4.3 Ermittlung der hydraulischen Leistungsfähigkeit mit Hilfe der Langzeit-
simulation

Die Ermittlung der hydraulische Leistungsfähigkeit erfolgt durch Auswertung der Simula-
tionsrechnungen einer Langzeitsimulation mit dem Niederschlag-Abfluß-Modell HYSTEM-
EXTRAN.

Im einzelnen ist folgendermaßen vorzugehen:

 - Festlegung der maßgebenden Überstauhäufigkeit entsprechend der Art des Einzugs-
gebietes. Ist die Bebauungsstruktur unterschiedlich, so können auch verschiedene
Überstauhäufigkeiten maßgebend sein.

 - Ermittlung der Mindestüberstauhäufigkeit durch Verdoppelung des Zahlenwertes der
maßgebenden Überstauhäufigkeit.

 - Aufstellen der Serie der maßgebenden Niederschlagsereignisse.

 - Durchführung der Langzeitsimulation mit der Serie der maßgebenden Niederschlags-
ereignisse.

 - Ermittlung der Überstauhäufigkeiten für jeden Schacht des Kanalnetzes.
Die Überstauhäufigkeit wird für jeden Schacht durch Auswertung der Langzeit-
simulation derart ermittelt, daß für jeden Schacht die Anzahl der Ereignisse bestimmt
wird, an dem der Wasserstand die Geländeoberkante erreicht. Die Überstau-
häufigkeit ergibt sich dann zu:

1−
=

M
jnü

mit nü = Überstauhäufigkeit
j = Anzahl der überstauenden Ereignisse
M = Länge der Niederschlagsreihe in Jahren

 - Auswertung der Berechungen durch Zuordnung jeder einzelnen Haltung in eine der
folgenden hydraulischen Haltungsklassen unter Berücksichtigung des maximal
berechneten Abflusses der Haltung und des Wasserstands am oberen Schacht der
Haltung (Überstau):
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Klasse 5: Haltungen, die in begründeten Ausnahmefällen aufgrund ingenieur-
mäßiger Bewertung manuell höchste Priorität erhalten.

Klasse 4: Haltungen, bei denen der Zahlenwert der Überstauhäufigkeit am
oberen Schacht größer ist als die Mindestüberstauhäufigkeit gem.
Tab. 3.7.3.1 und das Verhältnis der maximal berechneten Abflüsses
der Überstauereignisse zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung immer
größer als 1 ist und die Haltung nicht der Klasse 5 zugeordnet ist.

Klasse 3: Haltungen, bei denen der Zahlenwert der Überstauhäufigkeit am
oberen Schacht größer ist als die zulässige Überstauhäufigkeit gem..
Tab. 3.7.3.1 und das Verhältnis der maximal berechneten Abflusses
der Überstauereignisse zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung immer
größer als 2 ist und die Haltung nicht den Klassen 5 oder 4
zugeordnet ist.

Klasse 2: Haltungen, bei denen der Zahlenwert der Überstauhäufigkeit am
oberen Schacht größer ist als die zulässige Überstauhäufigkeit gem
Tab. 3.7.3.1 und das Verhältnis der maximal berechneten Abflüsse
der Überstauereignisse zum Vollfüllabfluß der Rohrleitung immer
größer als 1 ist und die Haltung nicht den Klassen 5, 4 oder 3
zugeordnet ist.

Klasse 1: Haltungen, bei denen der Zahlenwert der Überstauhäufigkeit am
oberen Schacht kleiner ist als die zulässige Überstauhäufigkeit gem.
Tab. 3.7.3.1 und die Haltung nicht den Klassen 5, 4, 3 oder 2
zugeordnet ist.

Die Systemzahl Hydraulik als Maß für die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes
ergibt dann zu:

n
SYY = 1/Lges Σ(KYi • Li)

i=1

mit SYY = Systemzahl Hydraulik
Li = Länge der Haltung i in m
KYi = hydraulische Haltungsklasse für die Haltung i
Lges = Gesamtlänge der berücksichtigten Haltungen in m
n = Anzahl der berücksichtigten Haltungen
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3.8.1 Veranlassung, Einordnung und Zielsetzung

Gemäß § 18b WHG sind Abwassersysteme unter Berücksichtigung der Benutzungs-
bedingungen und der Auflagen für das Einleiten von Abwasser nach den hierfür jeweils in
Betracht kommenden Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben. Das
Liegenschaftsbezogene Abwasserentsorgungskonzept (LAK) ist in erster Linie dieser
gesetzlichen Anforderung verpflichtet.
In einem LAK sollen einerseits die Ergebnisse der Bestands- und Zustandserfassung und die
Betriebsweise der abwassertechnischen Anlagen auf einer Liegenschaft erfasst, ganzheitlich
beschrieben und bewertet werden.
Andererseits ist im LAK ein Handlungsbedarf zu formulieren, der die Beseitigung von Miss-
ständen oder die Anpassung entwässerungstechnischer Anlagen an aktuelle technische und
rechtliche Anforderungen unter Berücksichtigung betrieblicher Gegebenheiten beinhaltet.
Damit umfaßt das LAK die Inhalte eines baufachlichen Gutachtens gem. RBBau K1. Darüber
hinaus entspricht das LAK einer generellen Entwässerungsplanung (GEP).

Veranlassung für die Aufstellung/Fortschreibung eines LAK können sein:
• Ersterfassung der Abwasserkanäle und Feststellung des Sanierungsbedarfs
• Veränderungen in der Nutzung, Vergrößerung oder Reduzierung der Nutzungsbereiche

bzw. der befestigten Flächen
• Anpassung an das gültige Wasserrecht
• Umstellung des Kanalsystems
• Wegfall eigener Kläranlagen durch Anschluss an das öffentliche Kanalnetz
• Veränderung der Vorflut und der Einleitungsbedingungen.

Im Bereich der Bundeswehr ist das LAK unabhängig von einer Baumaßnahme auf Veran-
lassung der Wehrbereichsverwaltung in Abstimmung mit der Technischen Aufsichtsbehörde
in der Mittelinstanz (TAM) durch das Bauamt aufzustellen. Auf den Erlass BMVg WV II 7 - Az
68-11-14/11 / 68-03-01/01 vom 28. Juli 1999 (vgl. Kap. 6.2) wird hingewiesen.
Für zivile Bundesliegenschaften wird das LAK auf Veranlassung der nutzenden Verwaltung
durch das Bauamt in Abstimmung mit der TAM aufgestellt und der nutzenden Verwaltung
vorgelegt.

Die Technische Aufsichtsbehörde in der Mittelinstanz (TAM) erteilt den Prüfvermerk.
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Das nachfolgende Flussdiagramm verdeutlicht den Verfahrensgang zur Aufstellung des LAK
und die Bau- und Unterhaltungsaufgaben des Bundes. Auf den Abschnitt 3.8.5 wird
hingewiesen.

Feststellung der
Veranlassung

Bestand/
Zustand
aktuell?

Verfahren nach
RBBau

Nein

Bauantrag

LAK sieht
Baumaßnah-

me(n) vor

Ja

Bauunterlage

Fortschreibung der Bestandsdaten

Auftrag zur Erstellung/
Fortschreibung des LAK

Große/Kleine Baumaßnahme

ggf. Sofortmaßnahme

LAK Teil B:
Festlegung des Bedarfs an erforderlichen
Baumaßnahmen, Betriebliche Hinweise

LAK Teil A:
Bestands-/ Zustandserfassung und -
fortschreibung, Zustandsbewertung,
Generelle planerische Festlegungen

Objektbezogene Planung

Dokumentation

Bauausführung

Ja

Generelle Planung
Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept - LAK

Primäre Bestands-
und Zustandsdaten

Nein

Bauunterhaltung
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3.8.2 Inhalt und Umfang

Das LAK besteht aus den Teilen A und B mit folgender Gliederung:

Teil A des LAK, mit:
• Bestands- und Zustandserfassung
• Zustandsbewertung
• Generelle planerische Festlegungen

Teil B des LAK, mit:
• Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen.

Teil A des LAK:

Bestands- und Zustandserfassung
Die Aufstellung des LAK setzt aktuelle und vollständige Bestands- und Zustandsdaten der
abwassertechnischen Anlagen voraus. Wird ein LAK erstmalig aufgestellt, muss i.d.R. von
einem veralteten Bestand der Kanalstammdaten ausgegangen werden. Für die Beurteilung
vorhandener Bestandsunterlagen sind die Kriterien und Anforderungen der Baufachlichen
Richtlinien Vermessung (BFR-Verm) heranzuziehen. Entsprechen die Daten diesen
Anforderungen nicht, so ist eine Überführung der nicht richtlinienkonformen Bestands-
unterlagen bzw. eine Neuvermessung erforderlich.
Liegt die letzte optische Inspektion mehr als 10 Jahre zurück, ist i.d.R. auch von veralteten
Zustandsdaten auszugehen und eine erneute Inspektion durchzuführen. Regelungen, die
sich aus den Eigenkontrollverordnungen der Bundesländer ergeben, bleiben unberührt.
Sämtliche Daten, die im Zusammenhang mit der Aufstellung des LAK erhoben werden, sind
im Fachinformationssystem Abwasser des Liegenschaftsinformationssystems Außenanlagen
„LISA“ (vormals LGMS/DLM) zu dokumentieren bzw. nachzuführen, auch dann, wenn sich
keine unmittelbaren Baumaßnahmen daraus ergeben.

Zustandsbewertung (Bautechnik und Hydraulik)
Anhand der erfassten Zustandsdaten ist eine bauliche Zustandsbewertung gemäß Kap. 3.7.1
für Haltungen und Leitungen sowie Kap. 3.7.2 für Schächte durchzuführen. Eine bauliche
Zustandsbewertung der Sonderbauwerke erfolgt anhand einer individuellen Inspektion. Für
eine hydraulische Zustandsbewertung gemäß Kap. 3.7.3 muss zunächst durch
Nachrechnung des Abwassernetzes die hydraulische Auslastung festgestellt werden.

Generelle planerische Festlegungen
Die generellen planerischen Festlegungen sind auf der Grundlage der Bestands- und
Zustandserfassung sowie der Zustandsbewertung in Abstimmung mit dem Betreiber und
dem Nutzer zu entwickeln und in einem Bericht zusammenzufassen. Hierbei sind rechtliche,
technische und betriebliche Anforderungen sowie die künftige Entwicklung der Liegenschaft
zu berücksichtigen. Sämtliche Vorschläge sind nachvollziehbar zu begründen (s.a. RBBau,
Abschnitt F, Ziff. 2.1.2 Abs. 2). Genehmigungsbehörden sind frühzeitig zu beteiligen. Es ist
festzulegen, welche generellen Konzepte im Teil B des LAK näher zu untersuchen sind. Es
ist ausdrücklich erwünscht hierbei naturnahe Maßnahmen mit einzubeziehen (z.B.
Regenwasserbewirtschaftung, -versickerung, -speicherung).
Die generellen planerischen Festlegungen basieren auf

• einer Sichtung wasserrechtlicher Vorgaben und Prüfung auf Aktualität,
• einer Prüfung der Art des Abwassersystems unter Berücksichtigung der Pla-

nungsgrundsätze des Kap. 2.2.1, speziell der Abwasservermeidung und Regen-
wasserbewirtschaftung,

• einer Prüfung der Erfordernis von Stilllegungen, Rückbaumaßnahmen, Ent-
siegelung von befestigten Flächen oder von zusätzlichen Sonderbauwerken,
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• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, bei denen für generelle Alternativen die Kosten
für Herstellung, Betrieb und Unterhaltung pauschal gegenübergestellt werden.

Durch betriebliche Hinweise können - basierend auf der Bestands- und Zustandserfassung -
ggf. Bereiche genannt werden, in denen z.B. eine besondere Ablagerungsgefährdung
besteht oder für die bis zur Durchführung einer Maßnahme Einschränkungen für die
Reinigung bzw. Reinigungsart empfohlen werden.

Teil B des LAK:

Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen
Auf der Grundlage der generellen Festlegungen sind für die festgestellten Mängel des
Abwassersystems Lösungsmöglichkeiten (Varianten) nach gleichen Anforderungen zu
untersuchen und zu bewerten. Hierdurch sollen bauliche, umweltrelevante, hydraulische, und
betriebliche Mängel beseitigt und unwirtschaftliche Systeme vermieden werden. Die
Liegenschaft ist hierbei als Ganzes zu betrachten. Planungsgrundsätze der Kap. 2 und 5.1
sind bei der Konzeption zu beachten. Aus der Bewertung heraus ist der Bedarf an
erforderlichen Baumaßnahmen zu ermitteln, wobei i.d.R. eine Einteilung in mehrere
Sanierungsabschnitte erfolgt.
Zur Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen gehören:

• Neubau im Sinne einer Ergänzung oder Veränderung des Bestands,
• Festlegung der Sanierungsart, aufbauend auf DIN-EN 752-5, für jede einzelne

Haltung bzw. Leitung. Darstellung gemäß Anhang 3.5, TS 2, Plan 09,
• Vorbemessung von Sonderbauwerken,
• Hydraulische Überprüfung des sanierten Abwassersystems,
• Bildung von Sanierungsabschnitten (Priorisierung für die zeitliche Umsetzung)

mit Darstellung gemäß „Übersichtslageplan Sanierungsabschnitte“, vgl. Anh. 3.5,
TS 2, Plan 03,

• Kostenschätzung für die Sanierungsabschnitte unter Berücksichtigung der in der
Honoraranfrage Teil B genannten Einflussgrößen (Anh. 3.5, TS 4).

Die Ergebnisse werden im Bericht „Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnah-
men“ zusammengeführt, wobei rechtliche, technische und betriebliche Anforderungen sowie
die künftige Entwicklung der Liegenschaft zu berücksichtigen sind.
Die betrieblichen Hinweise aus dem Bericht zum Teil A des LAK sind fortzuschreiben: Basie-
rend auf der Zustandserfassung und der Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaß-
nahmen können ggf. Bereiche genannt werden, in denen z.B. eine häufigere Inspektion
empfohlen wird, als dies nach den jeweiligen Eigenkontrollverordnungen erforderlich ist.
Die erforderlichen Baumaßnahmen sind gemäß RBBau als Bauunterhaltungs-, Kleine oder
Große Baumaßnahme einzuordnen. Auf den Erlass BMVg U I 1 - Az 45-01-01/3 vom
29.05.1995 (vgl. Kap. 6.2) sowie diesbezügliche Regelungen der RBBau wird hingewiesen.

3.8.3 Erläuterungsbericht zum LAK

Das vorhandene und das geplante Abwasserentsorgungskonzept der Liegenschaft sind aus-
reichend zu beschreiben. Untersuchungsergebnisse sind zusammengefasst in Zustands-
berichten darzulegen. Folgende Gliederung ist zu berücksichtigen, weitere Gliederungs-
punkte sind den technischen Spezifikationen (TS 3) des Anhangs 3.5 zu entnehmen:

1. Veranlassung, Angaben zur Liegenschaft, Aufgabenstellung
2. Bestandsdaten des Abwassersystems
3. Inspektion
4. Zustandsberichte
5. Generelle planerische Festlegungen
6. Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen
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3.8.4 Kurzfassung des LAK

Die Kernaussagen des gesamten LAK sind zu einer Kurzfassung mit folgenden Unterlagen
zusammenzufassen:

1. Administrative Daten gem. Anhang 1 (mit DV-Programm „INKA-Berichtswesen“ ab
Version 2.0 zu erzeugen)

2. Zusammenfassung der Erläuterungsberichte (Teile A und B)
3. Tabellarische Übersicht der: - geplanten Sanierungsabschnitte

- Sanierungszeiträume
- Kostenschätzung

4. Übersichtslageplan „Sanierungsabschnitte“ gemäß Anhang 3.5, TS 2, Plan 03
5. Fließschema gemäß Anhang 3.5, TS 2, Plan 12.

3.8.5 Verfahrensablauf

Das Genehmigungsverfahren für Baumaßnahmen des Bundes wird durch die RBBau und
Grundsatzerlasse des BMVg und des BMVBW geregelt (vgl. Kap. 6.2).

Hinweise zum Bauantrag
Im Teil I des Bauantrags wird das konkret vorgesehene Bauvorhaben beschrieben. Dies
können entweder die Sanierungsmaßnahmen in der gesamten Liegenschaft oder einzelne
Sanierungsabschnitte sein. Die Kurzfassung des LAK wird Teil II des Bauantrags.

Hinweise zur Bauunterlage gemäß § 24 Bundeshaushaltsordnung (BHO)
Die nutzende Verwaltung übersendet unter nachrichtlicher Beteiligung der Bundesministerien
den Bauantrag an die zuständige Bauverwaltung zur Erstellung der baufachlichen
Unterlagen (vgl. Kap. 6.2). Da bereits durch die Aufstellung des LAK die baufachlichen
Unterlagen in Form der Kurzfassung des LAK vorhanden sind, ist vom Bauamt nur noch das
Muster 6 gemäß RBBau zu erstellen und beizufügen. Bauantrag und Muster 6 bilden die
Bauunterlage, die dem Bundesministerium vorgelegt wird.
Es ist freigestellt, der Bauunterlage zur Verdeutlichung der Sanierungsmaßnahme auch die
im LAK vorhandenen Lagepläne beizufügen.

Hinweise zur Durchführung von Baumaßnahmen auf Liegenschaften, die von den
Entsendestreitkräften genutzt werden
Baumaßnahmen nach Art. 49 Abs. 2 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (Auf-
tragsbauverfahren) werden von den zuständigen deutschen Behörden nach den für Bundes-
baumaßnahmen geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften in eigenem Namen eigen-
verantwortlich durchgeführt. Hierfür erhält der Bund eine Verwaltungsentschädigung.
Baumaßnahmen nach Art. 49 Abs. 3 ZANTS (Truppenbauverfahren) werden von den
Entsendestreitkräften durch truppeneigene Kräfte oder durch unmittelbare Vergabe an
Unternehmer nach den für Bundesbaumaßnahmen geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Zusammenarbeit mit den zuständigen deutschen Behörden durchgeführt.
Die deutschen Behörden sind befugt, auch im Truppenbauverfahren in einem Verwaltungs-
und Prozesserfahren die Rechte der Entsendestreitkräfte geltend zu machen (Verfahren- und
Prozessstandschaft).
Art und Umfang der baufachlichen Befassung ist mit dem Nutzer abzustimmen.

Hinweise zum Verfahren bei Liegenschaften, die von der NATO genutzt werden
Baumaßnahmen auf von NATO-Einheiten genutzten Liegenschaften sind im Sinne der
RBBau als Baumaßnahmen Dritter (siehe Abschnitt L 4) zu betrachten, die entsprechend
dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut im Regelfall von den Bauverwaltungen der
Länder bearbeitet werden.
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Anhang 1: Formblätter zum Teil II des Bauantrags

Formblatt zum Teil II des Bauantrags (BMVg)

Formblatt zum Teil II des Bauantrags (BMVBW)
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Formblatt zum Teil II des Bauantrags (BMVg)

Liegenschaft: ________________________________________________________________ LKNr. : ______________________________

TAM: ___________________________________________________ WBV: ___________________________________________________

Bauamt: _________________________________________________ StOV:___________________________________________________

Nutzung der Liegenschaft:_____________________________________________________________________________________________

Abwasserbeseitigungspflicht durch: M Betreiber M Kommune

Inspektion durch:____________________________________________________________________________________________________

zuständige Wasserbehörde: _________________________________ Ablauf der Einleitungsgenehmigung:___________________________

Aufstellung des LAK durch: __________________________________ Datum des LAK:___________________________________________

Funktionszeichen:_________________________________________

Schmutzwasser Regenwasser Mischwasser Summen

Haltung Leitung Haltung Leitung Haltung Leitung Haltung Leitung Gesamt

Gesamtlänge [m]

Untersuchte Länge [m]

5

4

3

2

Einteilung der
Haltungen und
Leitungen in
Zustandsklassen
[%]

1

Systemklassen SYH/SYL

Sanierungsbedürftige
Länge [m]

abgeschlossen

beauftragtSanierungskosten
[TDM]

geplant

Bemerkungen:

5: sofortiger Handlungsbedarf
4: kurzfristiger Handlungsbedarf
3: mittelfristiger Handlungsbedarf
2: langfristiger Handlungsbedarf

Erläuterungen zu den
Zustandsklassen/ Systemklassen:

1: kein Handlungsbedarf
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Formblatt zum Teil II des Bauantrags (BMVBW)

Liegenschaft: ________________________________________________________________ LNr. : _______________________________

TAM: ___________________________________________________

Bauamt: _________________________________________________

Nutzung der Liegenschaft:_____________________________________________________________________________________________

Abwasserbeseitigungspflicht durch: M Betreiber M Kommune

Inspektion durch:____________________________________________________________________________________________________

zuständige Wasserbehörde: _________________________________ Ablauf der Einleitungsgenehmigung :___________________________

Aufstellung des LAK durch: __________________________________ Datum des LAK:___________________________________________

Funktionszeichen:_________________________________________

Schmutzwasser Regenwasser Mischwasser Summen

Haltung Leitung Haltung Leitung Haltung Leitung Haltung Leitung Gesamt

Gesamtlänge [m]

Untersuchte Länge [m]

5

4

3

2

Einteilung der
Haltungen und
Leitungen in
Zustandsklassen
[%]

1

Systemklassen SYH/SYL

Sanierungsbedürftige
Länge [m]

abgeschlossen

beauftragtSanierungskosten
[TDM]

geplant

Bemerkungen:

5: sofortiger Handlungsbedarf
4: kurzfristiger Handlungsbedarf
3: mittelfristiger Handlungsbedarf
2: langfristiger Handlungsbedarf

Erläuterungen zu den
Zustandsklassen/ Systemklassen:

1: kein Handlungsbedarf
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Anhang 2: Hinweise für den AG

Anhang 2.1: Hinweise für den AG zur Verwendung der
Honoraranfragen LAK, Teile A und B

Anhang 2.2: Hinweise für den AG zur Verwendung des
Vertragsmusters LAK
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Anhang 2.1: Hinweise für den AG zur Verwendung der
Honoraranfragen LAK, Teile A und B

- Es ist zunächst zu prüfen, ob die Größe des betrachteten Abwassersystems (Länge
des Kanalnetzes, Einzugsgebietsgröße) die Beauftragung des gesamten Umfangs
der Honoraranfragen zum LAK rechtfertigt.
Soll die Aufstellung des LAK von freiberuflich Tätigen übernommen werden, sind die
„Honoraranfragen LAK, Teile A und B“ zu verwenden.

- Bei den Honoraranfragen und den zugehörigen Leistungskatalogen handelt es sich
um Muster, die i.d.R. an die jeweilige Maßnahme angepasst werden müssen. Sie sind
so aufgebaut, dass sie möglichst universell einsetzbar sind. Dazu sind im Anhang 3.1,
in den Abschnitten 2 „Allgemeine Anforderungen“ und 3.1 „Tabellarische
Zusammenstellung“ Einträge vom Auftraggeber (AG) vorzunehmen. Nicht benötigte
Positionen sind vom AG zu streichen. Von mehreren Wahlmöglichkeiten sind jeweils
eine oder mehrere vom AG anzukreuzen. Hierzu sind die Wahlmöglichkeiten mit
einem Kreis „O“ gekennzeichnet. Darüber hinaus werden in den mit Punkten „........“
gekennzeichneten Bereichen nähere Erläuterungen des AG erwartet. Streichungen
sind als solche kenntlich zu machen, und Zusätze sind – z.B. durch kursive Schrift –
hervorzuheben. Um eine Vergleichbarkeit der Angebote herzustellen, hat der AG bei
sämtlichen Positionen die (ggf. nur geschätzten) Mengen einzutragen. Dies gilt auch
für die Pos. A.6 und Pos. A.7. In den Positionen Pos. A.44 bis Pos. A.47 sowie Pos.
B.13 bis Pos. B.16 (nach Aufwand vergütete Leistungen) ist der geschätzte Umfang
der zu erwartenden Stundenleistungen vom AG einzutragen, um eine bessere
Vergleichbarkeit der Angebote zu bewirken.
Die Honoraranfragen und die Technischen Spezifikationen liegen den Benutzern der
Arbeitshilfen Abwasser in Form einer Textdatei im Format WORD-97-SR2 vor.
Es wird darauf hingewiesen, dass einige der Positionen zur Erstellung von Plänen
dann entfallen können, wenn die DV-Werkzeuge des Liegenschaftsinformations-
systems Außenanlagen „LISA“ (vormals LGMS/DLM) vorhanden sind und die
Liegenschaft bereits gemäß BFR-Verm erfasst ist.

- Den Honoraranfragen sind hinzuzufügen:
Anlage 1: der jeweilige Leistungskatalog (zum Teil A bzw. Teil B des LAK)
Anlage 2: die Technischen Spezifikationen zum LAK (TS 1 – TS 4).

- Der erforderliche Leistungsumfang für den Teil B des LAK, der in der Honoraranfrage
Teil B bzw. im Leistungskatalog zum LAK, Teil B beschrieben ist, kann i.d.R. erst
nach der Bearbeitung des Teils A abgeschätzt werden und wird dann vom AG
festgelegt.

- Bei der Veranlassung, den Zielen und den Inhalten des LAK sowie bei dessen
Einordnung in die Infrastrukturmaßnahmen der Bw haben sich gegenüber der
bisherigen Fassung des LAK (vom 01.11.1997) Änderungen ergeben.
Auf den Erlass BMVg WV II 7 Az 68-11-14/11 / 68-03-01/01 vom 28. Juli 1999 (vgl.
Kap. 6.2) wird hingewiesen.

- Dem Auftragnehmer (AN) sind Angaben des Nutzers über die künftige geplante
Nutzung bzw. Nutzungsänderungen, die sich auf die Abwasseranlagen auswirken,
zugänglich zu machen (Zielplanung).

- In "Technischen Bereichen" von Liegenschaften der Bw hat das BA mit dem Nutzer
über WBV/Infrastrukturstab die Nutzung der Vorfelder von Hallen zu klären (Erlass
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BMVg U III 2 - Az 68-11-14/00 / U II 6 - Az 45-05-10/25 vom 30.04.1990 , vgl. Kap.
6.2).

- Die Bestandsdokumentation muss den Anforderungen der Baufachlichen Richtlinien
Vermessung (BFR-Verm) entsprechen. Ist dies nicht der Fall, so ist eine Überführung
der nicht richtlinienkonformen Bestandsunterlagen bzw. eine Neuvermessung
erforderlich. Die hierfür erforderlichen Schritte werden vom Auftraggeber (AG)
veranlasst und sind nicht Inhalt der Honoraranfragen zum LAK.
Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Zusammenhang in Niedersachsen ein
Muster für die Leistungsanfrage Vermessung benutzt wird. Es enthält die besonderen
Anforderungen, die bei der Aufnahme von Entwässerungsanlagen gemäß ISYBAU-
Austauschformaten zu berücksichtigen sind. Es kann über die OFD Hannover oder
das Staatshochbauamt Celle angefordert werden.

- Der für die Darstellung der jeweiligen Teile der Abwasseranlagen erforderliche
Maßstab ist von der Bebauungsdichte abhängig. Die Regelungen in den Technischen
Spezifikationen (TS 2) sind zu beachten.

- Die optische Inspektion und ggf. auch die Reinigung sind gesondert auszuschreiben.
In diesem Zusammenhang erforderliche Leistungen des AN zur Erstellung der
Leistungsverzeichnisse „Kanalreinigung“ bzw. „Optische Inspektion“ sind durch die
Positionen Pos. A.4 und Pos. A.5 in der Honoraranfrage Teil A beschrieben.
Hierbei ist im Zuständigkeitsbereich des BMVg zu beachten, dass die Kanalreinigung
nur dann mit in das LV aufzunehmen ist, sofern der Nutzer diese nicht selbst
durchführen kann. Die Kostenregelung für die Reinigung in Bundesliegenschaften ist
im Erlass BMVg U II 4 - Az 45-05-10/19 / U III 2 - Az 68-11-09/03 vom 03. März 1993
(vgl. Kap. 6.2) enthalten.
Die Vergütung der Begleitung der Reinigung/ der optischen Inspektion durch den AN
erfolgt entweder nach Stunden (auf Nachweis) oder pauschal. Der AG hat dies im
Vorfeld festzulegen und die entsprechenden Positionen zu streichen. Hierbei wird
folgende Vorgehensweise empfohlen:
Bei kleinen Liegenschaften bzw. bei einer voraussichtlich zügigen Durchführung der
optischen Inspektion kann eine pauschale Vergütung vereinbart werden. Bei
größeren Liegenschaften bzw. bei einer voraussichtlich länger dauernden optischen
Inspektion ist die Vergütung auf Stundenbasis empfehlenswert.

- Soll eine Inspektion von Sonderbauwerken stattfinden, ist vom AG vorab zu klären,
ob hierfür eine Begehung unterirdischer Anlagen erforderlich ist.
Aus Gründen der Kostenersparnis sollte der AG vorab mit dem Betreiber der Anlage
klären, ob eine erforderliche Begehung durch eigenes Personal durchgeführt werden
kann oder ersatzweise Unterlagen einer turnusgemäß stattfindenden Wartung/
Inspektion genutzt werden können.
Ist eine Inspektion durch Begehung erforderlich, kann der AG diese Leistung
entweder unabhängig von der Honoraranfrage Teil A an Dritte (z.B. Inspekteur)
vergeben oder an den AN übertragen. Dieser kann seinerseits Dritte mit der
Inspektion beauftragen, und hat dies dem AG bei Abgabe des Angebots mitzuteilen.
Die hieraus resultierenden Anforderungen an den AN hat der AG durch ent-
sprechendes Ankreuzen im Abschnitt 3.1 der Honoraranfrage Teil A kenntlich zu
machen.

- Die ISYBAU-Austauschformate der Typen KS (Kanalsanierungsmaßnahmen), VA
(Versickerungsanlage), BO (Boden), GW (Grundwasser), UF (Umfeld) und RN
(Regenwassernutzung) sind erst ab der Version 6.2 der Erfassungssoftware
„KanData“ DV-technisch zu verarbeiten (vgl. Pos. A.2).
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Anhang 2.2: Hinweise für den AG zur Verwendung des
Vertragsmusters LAK

- Soll ein Vertrag mit einem freiberuflich Tätigen geschlossen werden, ist das
„Vertragsmuster LAK“ zu verwenden.

- Folgende Anlagen sind dem Vertrag beizufügen:

Anlage 1: Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB – (siehe Anlage 19 der
RBBau

Anlage 2: Angebot des AN
Anlage 3: Leistungskatalog zum LAK (jeweils zutreffender Teil A oder 2)
Anlage 4: Technische Spezifikationen zum LAK (TS 1 – TS 4)

- Die Festlegung des Auftragsumfangs im Vertragsmuster LAK ist zunächst nur
auf die Leistungen der Honoraranfrage Teil A zu beschränken, da der
erforderliche Leistungsumfang für den Teil B erst nach Abschluss des Teils A
festgelegt werden kann. Hieraus ergibt sich eine klare Zweiteilung der
Bearbeitung des LAK mit zwei unabhängigen Honoraranfragen und zwei
unabhängigen Verträgen. Für beide Verträge ist das „Vertragsmuster LAK“ zu
verwenden.
Soll abweichend davon ein Vertrag über beide Teile des LAK geschlossen
werden ist dies in den Punkten 1 und 9 des Vertrags entsprechend
einzutragen. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn die Größe der
Liegenschaft eine formale Zweiteilung wie oben beschrieben nicht rechtfertigt,
bzw. wenn die Aufgabenstellung für den Teil B des LAK bereits vor der
Datenerfassung vom AG festgelegt werden kann.
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Anhang 3.1:

Honoraranfrage LAK, Teil A (Muster)
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Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK)

Inhaltsverzeichnis:

1 Gegenstand und Grundlagen der Honoraranfrage.................................................2

2 Allgemeine Anforderungen: ....................................................................................3

3 Leistungsumfang und Vergütung............................................................................6
3.1 Tabellarische Zusammenstellung...........................................................................6
3.2 Nebenkosten...........................................................................................................9
3.3 Zusammenstellung .................................................................................................9
3.4 Vervielfältigung von Unterlagen auf Anordnung des AG......................................10

4 Ergänzende Vereinbarungen und Unterschrift .....................................................10



Honoraranfrage LAK, Teil A (Muster) Seite 2 von 10

Stand 01.07.2000 Kapitel 3.8 Anhang 3.1

1 Gegenstand und Grundlagen der Honoraranfrage

Gegenstand der Honoraranfrage:

- Liegenschaft: .................................................................................................

- Abwasseranlagen: .................................................................................................

Grundlagen der Honoraranfrage:

- Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB – (siehe Anlage 19 der RBBau).

- Die Arbeitshilfen Abwasser in ihrer zum Zeitpunkt der Honoraranfrage gültigen
Fassung, insbesondere das Kapitel 3.8: „LAK“.

- Der Leistungskatalog (Anlage 1).

- Die Technischen Spezifikationen 1 bis 4 (Anlage 2).

- Pläne M 1 : ............

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

- Lagefestpunkte (Lage, Bezeichnung, Jahrgang)

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

- Höhenfestpunkte (Lage, Bezeichnung, Höhenangabe, Jahrgang)

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

- Forderungen, Bedingungen und Angaben

- des Nutzers:.............................................................................................

- des Entsorgungsverbandes:.....................................................................

- der Genehmigungsbehörden:...................................................................
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2 Allgemeine Anforderungen:

- Der freiberuflich Tätige, im folgenden als Auftragnehmer (AN) bezeichnet, versichert
sich über die örtlichen Verhältnisse der Liegenschaft sowie über den Umfang der
vorhandenen Planunterlagen unterrichtet zu haben. Die für das Honorarangebot
erforderliche Einsichtnahme in die vorhandenen Planunterlagen sowie eine
Ortsbegehung ist abzustimmen mit:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Vorhandene Planunterlagen entsprechen der Baufachlichen Richtlinie Vermessung.
Sie werden dem AN in folgender Form zur Verfügung gestellt:

Übergabeform: A
b

w
as

se
rs

ys
te

m

T
o

p
o

g
ra

p
h

ie

A
b

sc
h

ei
d

ea
n

la
g

en

R
ü

ck
h

al
te

b
ec

ke
n

N
eu

tr
al

is
at

io
n

sa
n

la
g

en

K
le

in
kl

är
an

la
g

en

T
re

n
n

-
u

n
d

A
u

fb
er

ei
tu

n
g

sa
n

la
g

en

S
o

n
st

ig
es

B
au

w
er

k:

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

digital Format: dxf :...................... O O O O O O O O

digital Format: EDBS:.................. O O O O O O O O

digital Format:............................. O O O O O O O O

analog (Papierform)*:.................. O O O O O O O O

*: analoge Unterlagen (Papierform) nur zusätzlich zu digitalen Unterlagen möglich

- Vermessungsdaten des Abwassersystems werden digital in folgender Form zur
Verfügung gestellt:

O als digitale Daten in tabellarischer Form (z.B. ASCII, csv, usw.)

O
als Daten im ISYBAU-Austauschformat Typ K / LK, wobei nur die „V“-Felder
gemäß TS 1 sowie die Felder für die Schacht- bzw. Anschlusspunktbezeich-
nung ausgefüllt sind

O Vermessungsdaten werden vom Vermesser gemäß Beispiel aus TS 1 ergänzt

O im Format: ........................................................................................................

Leistungen des AN, die sich hieraus im Zusammenhang mit der Erstellung der Daten
der ISYBAU-Austauschformate K und LK ergeben, sind in Pos. A.2 einzurechnen
(vgl. auch TS 1).
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- Soweit in der Honoraranfrage bzw. den Technischen Spezifikationen auf „Kapitel“
(Kap.) verwiesen wird, bezieht sich dieser Hinweis auf die Kapitel der Arbeitshilfen
Abwasser in der zum Zeitpunkt der Honoraranfrage gültigen Fassung. Ist von
„Abschnitten“ die Rede, bezieht sich dies auf die Abschnitte des Kapitels 3.8 „LAK“
und seiner Anhänge. Mit „TS 1“ bis „TS 4“ werden die einzelnen Bereiche der
Technischen Spezifikationen bezeichnet (Anhang 3.5 des Kap. 3.8).

- Die mit einem Kreis „O“ gekennzeichneten (Teil-)Leistungen sind nur dann
auszuführen bzw. anzubieten, wenn die Kreise vom AG angekreuzt wurden.

- Alle Vergütungen sind in der nachfolgend angekreuzten Währungseinheit anzugeben.
Handschriftliche Währungszusätze des AN sind nicht zulässig.

O DM O EURO

- Bei Leistungen, die nach Aufwand vergütet werden (ggf. Pos. A.6 und Pos. A.7),
erfolgt die Vergütung gemäß der in Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“
dieser Anfrage vereinbarten Stundensätze. Art und Umfang der Leistungen sind mit
dem AG abzustimmen und in Tagesberichten zu dokumentieren, die wöchentlich vom
AG gegenzuzeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

- Der AG behält sich das Recht vor, Leistungen der Pos. A.14 nach Bedarf ausführen
zu lassen.

- Vom AN werden neben dem Honorarangebot, für das der AN entsprechend der
vorgegebenen Aufgliederung Teilhonorare anzugeben hat, Erläuterungen erbeten,
auf welche Weise er die vorgegebene Planungsaufgabe erarbeiten wird. Dazu
gehören auch Angaben zum Personaleinsatz (Anzahl, Qualifikation) sowie zum
Geräteeinsatz (z.B. Soft- und Hardware) und der geschätzte Stundensatz (nur zur
Prüfung der Pauschalen erforderlich) je Teilleistung. Der AN hat Vorschläge zur
Leistungsminimierung oder zur Leistungsergänzung zu unterbreiten, um eine
rationelle und effiziente Umsetzung der erforderlichen Leistungen zur
Bestandsanalyse zu erreichen.

- Der AN ist verpflichtet, die Pass- und Verkehrsvorschriften sowie die Bestim-mungen
über Sicherheit und Feuerverhütung der Liegenschaft zu befolgen. Aus den
besonderen Sicherheitsbedingungen resultierende Behinderungen durch den Nutzer
in der Liegenschaft sind zu berücksichtigen. Der Einsatz ist jeweils vorher mit dem
AG im Einvernehmen mit dem Nutzer abzustimmen. Hierzu ist vom AN ein Zeitplan
aufzustellen.

- Das Reinigen der Kanäle sowie der baulichen Anlagen (z.B. Abscheider) und die
Beseitigung des Räumgutes sowie die indirekte, optische Inspektion von Kanälen
(TV-Inspektion) werden von Dritten im Auftrag des AG durchgeführt. Hierzu
erforderliche Überwachungs- und Koordinationsleistungen des AN werden durch die
Positionen Pos. A.6 und Pos. A.7 erfasst und im Abschnitt 1.2 des Leistungskataloges
beschrieben.
Die Reinigungsarbeiten werden durchgeführt von:

O StOV O Firma:........................... O Leistungen werden ausgeschrieben

Die TV-Inspektion wird durchgeführt von:

O StOV O Firma:........................... O Leistungen werden ausgeschrieben

- Die vom AN ggf. zu erbringenden Leistungen im Zusammenhang mit einer direkten
optischen Inspektion (Begehung) von Sonderbauwerken sind durch die Positionen
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Pos. A.30 bis Pos. A.40 erfasst und im Abschnitt 2.4 „Sonderbauwerke: Inspektion
und Zustandsbericht“ des Leistungskataloges beschrieben.

- Die für die Durchführung von Ingenieurleistungen erforderlichen Aufbruch- und
Erdarbeiten werden nach Abstimmung mit dem AN vom Auftraggeber (AG)
veranlasst.

- An Abstimmungsgesprächen mit den Genehmigungsbehörden ist der AG
grundsätzlich zu beteiligen.

- Bestandsdaten (Stammdaten), Zustandsdaten und Hydraulikdaten sind in den
ISYBAU-Austauschformaten gemäß Kap. 3.6 Arbeitshilfen Abwasser zu liefern. Allen
ISYBAU-Austauschformaten sind die ID-Records A und B voranzustellen.

- Sämtliche Daten sind .....................fach auf folgendem Datenträger zu liefern:

O Disketten O CD O DVD

- Texte sind im Format.........................................................................zu liefern.

- Zusammenstellung aller Unterlagen in Ordnern gemäß nachfolgender Tabelle.

Anzahl der Exemplare

Erläuterungsbericht zum LAK, Teil A (Gliederungspunkte 1.1 bis 5.5)

Tabellen bautechn. Bewertungen

Tabellen hydr. Berechnung

Übersichtsplan

Übersichtslageplan Bestand

Lageplan Bestand Abwasser

Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

Lageplan Bautechnische Zustandsbewertung

Lageplan Hydraulische Zustandsbewertung

Lageplan Netzplan Kanalschäden

Lageplan Netzplan Schachtschäden

Bauzeichnungen Sonderbauwerke

ISYBAU-Dateien

Inspektionsdaten (Videobänder etc.)

- Zeichnungen sind im Format.............................................................zu liefern.

- Ausschreibungsunterlagen sind zusätzlich im GAEB-Format............zu liefern.

- Sämtliche vom AN erstellte Pläne haben den Anforderungen gemäß TS 2 zu
entsprechen.
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3 Leistungsumfang und Vergütung

3.1 Tabellarische Zusammenstellung

Die zu verwendende Währungseinheit (DM/ EURO) ist in den „Allgemeinen Anforderungen“
einheitlich festgelegt.
Die im Leistungskatalog beschriebenen und dementsprechend im folgenden tabellarisch
zusammengestellten Positionen sind als Einzelleistungen zu kalkulieren.
Die Vergütung der Leistungen des Teil A erfolgt anhand der in der folgenden Tabelle
angegebenen Vergütung je Einheit unter Berücksichtigung der tatsächlich ermittelten
Mengen. Die eingetragenen Mengen geben den voraussichtlichen Umfang an.

1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergütung
je Einheit

Gesamt-
vergütung

Datenerhebung

1 A.1 ha Prüfung vorhandener Bestandsunterlagen

Erfassung und Aktualisierung der Bestandsdaten

O Typ K: Kanalstammdaten

O Typ LK: Leitungsstammdaten

O Typ KS: Kanalsanierungsmaßnahmen

2 A.2 km

O RWB-Typen: Daten zur RW-Bewirtschaftung
(VA, BO, GW, UF, RN)

Planung und Überwachung von Kanalreinigung und optischer Inspektion

3 A.3 psch Vorläufiger Lageplan „Bestand Abwasser“

4 A.4 psch LV Kanalreinigung

5 A.5 psch LV optische Inspektion

Überwachung Kanalreinigung

O Stundenbasis

6 A.6 Std /
psch*

O pauschal

Überwachung optische Inspektion

O Stundenbasis

7 A.7 Std /
psch*

O pauschal

Prüfung und Abgleich erhobener Daten

Kontrolle Zustandsdaten

O Typ H Bauzustand – Haltungen
O Typ LH Bauzustand – Leitungen
O Typ S Bauzustand – Schächte

8 A.8 km

O Videoaufzeichnungen

9 A.9 km Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte

10 A.10 km Abgleich erhobener Bestandsdaten der Typen K
und LK

*: nicht Zutreffendes bitte streichen
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1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergütung
je Einheit

Gesamt-
vergütung

Erstellung von Bestandsplänen

11 A.11 psch Übersichtsplan

12 A.12 ha Übersichtslageplan „Bestand“

13 A.13 km Lageplan „Bestand Abwasser“

14 A.14 km Bedarfsposition: Maßstabveränderung
Lageplan „Bestand Abwasser“

Zustandsbewertung Bautechnik

15 A.15 psch Bautechnische Zustandsbewertung SW

16 A.16 psch Bautechnische Zustandsbewertung RW

17 A.17 psch Bautechnische Zustandsbewertung MW

18 A.18 km Lageplan „Bautechnische Zustandsbewertung“

Haltungen und Leitungen im Netzplan
„Kanalschäden“ darstellen
O Darstellung des maßg. Schadens mit 7 Stellen,

Darstellung weiterer Schäden mit nur 1 Stelle

19 A.19 km

O Darstellung aller Schäden immer mit 7 Stellen
20 A.20 Stck Schächte im Netzplan „Schachtschäden“

darstellen

Zustandsbewertung Hydraulik

21 A.21 ha Lageplan „Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss“

Trockenwetterhydraulik (Bestand)

O vereinfachter Nachweis

22 A.22 km

O detaillierter Nachweis

23 A.23 ha Lageplan „Einzugsgebiet Regenwasserabfluss“

Niederschlagabflussberechnung (Bestand)

O Nachrechnung mit dem Zeitbeiwertverfahren
O Hydrodynamische Nachrechnung als:
O Einzelsimulation (z.B. Modellregen n. EULER)

24 A.24 km

O Seriensimulation

25 A.25 Stck Zustandsbewertung Hydraulik (Bestand)

26 A.26 km Lageplan „Hydraulische Zustandsbewertung“
(Bestand)

Zustandsberichte

27 A.27 psch SW-Zustandsbericht

28 A.28 psch RW-Zustandsbericht

29 A.29 psch MW-Zustandsbericht
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1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergütung
je Einheit

Gesamt-
vergütung

Sonderbauwerke: Inspektion und Zustandsbericht

Inspektion Abscheideanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen durch AN
O ohne Einstieg, AN koordiniert Begehung

30 A.30 Stck

O Datenerhebung aus vorhandenen Unterlagen

31 A.31 Stck Abscheideanlage - Bauwerkszeichnung

Inspektion Rückhaltebecken

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen durch AN
O ohne Einstieg, AN koordiniert Begehung

32 A.32 Stck

O Datenerhebung aus vorhandenen Unterlagen

33 A.33 Stck Rückhaltebecken - Bauwerkszeichnung

Inspektion Neutralisationsanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen durch AN
O ohne Einstieg, AN koordiniert Begehung

34 A.34 Stck

O Datenerhebung aus vorhandenen Unterlagen

35 A.35 Stck Neutralisationsanlage - Bauwerkszeichnung

Inspektion Kleinkläranlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen durch AN
O ohne Einstieg, AN koordiniert Begehung

36 A.36 Stck

O Datenerhebung aus vorhandenen Unterlagen

37 A.37 Stck Kleinkläranlage - Bauwerkszeichnung

Insp. Trenn- und Aufbereitungsanlage

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen durch AN
O ohne Einstieg, AN koordiniert Begehung

38 A.38 Stck

O Datenerhebung aus vorhandenen Unterlagen

39 A.39 Stck Trenn- und Aufbereitungsanlage -
Bauwerkszeichnung

Inspektion Sonstiges Bauwerk

O mit Einstieg in unterirdische Anlagen durch AN
O ohne Einstieg, AN koordiniert Begehung

40 A.40 Stck

O Datenerhebung aus vorhandenen Unterlagen

41 A.41 Stck Sonstiges Bauwerk - Bauwerkszeichnung

Erläuterungsbericht zum LAK, Teil A

42 A.42 psch Berichte zum LAK, Teil A

43 A.43 psch Zusammenstellung LAK, Teil A
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1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergütung
je Einheit

Gesamt-
vergütung

Nach Aufwand vergütete Leistungen

44 A.44 Std Honorarsatz „Auftragnehmer“

45 A.45 Std Honorarsatz „Ingenieur“

46 A.46 Std Honorarsatz „Techniker“

47 A.47 Std Honorarsatz „technischer Zeichner“

Summe :

3.2 Nebenkosten

Zu den Nebenkosten zählen insbesondere Kosten der Vervielfältigung der Unterlagen (außer
Pläne), Post- und Fernmeldegebühren sowie Reisen des Auftragnehmers und seiner
Mitarbeiter.
Die Nebenkosten für Leistungen des Teils A werden wie folgt vergütet:

O pauschal mit ......................................

O pauschal mit ...................................... %

O nach gesonderter Vereinbarung (Anlage)

O nicht gesondert.

3.3 Zusammenstellung

Angebotssumme für Leistungen nach Teil A
(netto, ohne Bedarfspositionen) ....................

Nebenkosten für Teil A (netto) ....................

Zwischensumme (netto) ....................

zuzüglich Umsatzsteuer.............% ....................

Gesamtsumme Teil A (brutto) ....................
===========
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3.4 Vervielfältigung von Unterlagen auf Anordnung des AG

je weitere komplette Ausfertigung, pauschal: ....................
(Angabe unbedingt erforderlich)

1 m2 VST-Pause (Mutterpause) ....................

1 m2 Schwarzpause ....................

1 m2 Farbplot (nur Linien) ....................

1 m2 Farbplot (mit Darstellung farbiger Flächen) ....................

1 Ablichtung DIN A3 ....................

1 Ablichtung DIN A4 ....................

1 Ablichtung DIN A4 (farbig) ....................

4 Ergänzende Vereinbarungen und Unterschrift

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Die Projektleitung seitens des AN wird wahrgenommen von:.................................................
(Akad. Grad, Name)

An mein Angebot halte ich mich bis zum ..........................................gebunden.
(Datum)

Ort / Datum:

.......................................................................

Rechtsverbindliche Unterschrift des freiberuflich Tätigen:

.......................................................................
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1 Bestands- und Zustandserfassung

1.1 Datenerhebung

Pos. A.1 Prüfung vorhandener Bestandsunterlagen
Die vorhandenen Bestandsunterlagen sind auf Vollständigkeit und Richtigkeit
durch eine Ortsbegehung zu überprüfen. Hierbei sind die topographischen
Daten (z.B. Gebäude, Flächenbefestigung, Bewuchs) und die sichtbaren
Elemente des Abwassersystems (z.B. Schächte, Sonderbauwerke, Straßen-
abläufe, Anschlusspunkte) zu überprüfen. Die zu überprüfende Fläche (i.d.R.
die Liegenschaftsfläche) wird vom AG festgelegt.
Die Abrechnung erfolgt nach der Größe der überprüften Flächen in ha.

Pos. A.2 Erfassung und Aktualisierung der Bestandsdaten
Die Bestands-/ Kanalstammdaten sind gemäß den im Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A gekennzeich-
neten Austauschformaten durch Übertragung aus der vorhandenen
Bestandsdokumentation und durch Ortsbegehung zu erfassen. Dafür ist der
Einstieg in unterirdische Anlagen erforderlich. Der Umfang zu erfassender
Datenfelder der Austauschformate ergibt sich gemäß TS 1. Erforderliche
Abmessungen sind mittels einfacher, vermessungstechnischer Verfahren
aufzunehmen.
Weitere Leistungen des AN:
- Koordinierung der an der Datenerfassung Beteiligten.
- Herstellung der Verknüpfungen zwischen den durch die Vermessung

aufgenommenen Punkten zu einem Entwässerungssystem auf den vom
Vermesser erstellten Plänen. Haltungs- und Leitungsverknüpfung sind ggf.
in getrennten Arbeitsschritten durchzuführen (vgl. TS 1).

- Vergabe von Bezeichnungen für Schächte und Haltungen gemäß Kap.
3.6.1 Arbeitshilfen Abwasser sowie für Sonderbauwerke gemäß Kap. 3.6.2
(Bem. 1) sowie für AP-Punkte und Leitungen gemäß Kap. 3.6.3 (Bem. 1).
Siehe auch Kap. 3.1.2.

- Ggf. Ergänzung/ Fortschreibung der Daten infolge von Nacherhebungen,
die von Dritten (Vermesser) durchgeführt werden.

- Die Anteile undurchlässiger und durchlässiger Flächen sind haltungsweise
zu ermitteln und im Austauschformat K abzulegen.

- Die erforderlichen Daten zur Berechnung des Trockenwetterabflusses
(Schmutzwasser) sind zu erheben und im Austauschformat K abzulegen.

- Vor Abgabe sämtlicher Daten hat eine Format- und Plausibilitäts-
überprüfung durch den AN, in Abstimmung mit dem AG, stattzufinden.

Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der in den Stammdaten erfassten
Haltungen und Leitungen in km.
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1.2 Planung und Überwachung von Kanalreinigung und optischer Inspektion

Pos. A.3 Vorläufiger Lageplan „Bestand Abwasser“
Der vorläufige Lageplan „Bestand Abwasser“ ist vor der optischen Inspektion
vom AN zu erstellen. Erforderliche Inhalte gem. TS 2, Plan 4a. Grundlage sind
die gemäß Pos. A.2 erfassten Daten. Übernahme zusätzlicher Informationen
aus verschiedenen Plänen (z.B. Leitungen) in den vorläufigen Lageplan
„Bestand Abwasser“.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.4 Leistungsverzeichnis Kanalreinigung
Festlegen des Umfangs der Reinigung in Abstimmung mit dem AG.
Aufstellen des Leistungsverzeichnisses zur Kanalreinigung gemäß Kap. 3.3.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.5 Leistungsverzeichnis optische Inspektion
Festlegen des Umfangs der optischen Inspektion in Abstimmung mit dem AG.
Eine ggf. erforderliche, optische Inspektion von begehbaren Kanälen ist
gesondert zu vereinbaren und ist nicht Bestandteil dieser Position.
Aufstellen des Leistungsverzeichnisses zur opt. Inspektion gem. Kap. 3.3
Arbeitshilfen Abwasser.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.6 Überwachung Kanalreinigung (Stundenbasis)
Überwachung der Kanalreinigung durch den Techniker oder den Ingenieur mit
folgenden Leistungen:
- Koordinierung und Überwachung der Einsätze von Spül-/Saugwagen,
- Überwachung der Ausführung auf Übereinstimmung mit dem Bauvertrag

sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen
Vorschriften,

- Führen eines Bautagebuchs,
- Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen,
- Rechnungsprüfung.
Der Auftragnehmer hat Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.
Die Abrechnung erfolgt gemäß Eintragung des AG im Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A entweder
pauschal oder alternativ nach Anwesenheitsstunden auf der Liegenschaft (siehe
hierzu auch Abschnitt 2 „Allgemeine Anforderungen“ der Honoraranfrage Teil
A).
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Pos. A.7 Überwachung optische Inspektion (Stundenbasis)
Überwachung der optischen Inspektion durch den Ingenieur mit folgenden
Leistungen:
- 2-tägige, ständige Anwesenheit des AN zu Beginn der opt. Inspektion,
- Überprüfung vor Ort durch den AN (mindestens 1 Stunde/ Tag),
- Prüfung der Ausrüstung, der Dokumentation einschl. der Videobänder sowie

der Kamerageschwindigkeit etc. gemäß Kapitel 3.3 Arbeitshilfen Abwasser
auf sachgerechte Durchführung,

- Überwachung der Ausführung auf Übereinstimmung mit dem Bauvertrag
sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen
Vorschriften,

- Führen eines Bautagebuchs,
- Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen,
- Rechnungsprüfung.
Die Abrechnung erfolgt gemäß Eintragung des AG im Abschnitt 3.1 „Tabel-
larische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A entweder pauschal oder
alternativ nach Anwesenheitsstunden auf der Liegenschaft (siehe hierzu auch
Abschnitt 2 „Allgemeine Anforderungen“ der Honoraranfrage Teil A).

1.3 Prüfung und Abgleich erhobener Daten

Pos. A.8 Kontrolle der Zustandsdaten
Die bei der optischen Inspektion (o. I.) erfassten und im Abschnitt 3.1 „Tabel-
larische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A gekennzeichneten
Zustandsdaten sind vom AN zu kontrollieren und dem AG zu liefern.
Folgende Leistungen sind zu erbringen:
- Prüfung der aus der o. I. erhaltenen Daten auf Format, Plausibilität,

Richtigkeit (Inhalt) und Vollständigkeit. Ggf. Veranlassung einer Korrektur
der Daten unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten gemäß TS 1.

- Prüfung sämtlicher Videoaufzeichnungen aus der o. I. Hierbei sind die
Anforderungen gemäß Kap. 3.3 „Reinigung und Inspektion“ zu beachten.

- Durchführung einer Kontrolle des Datenbestands auf Format und
Plausibilität vor Abgabe der Daten in Abstimmung mit dem AG.

Kalkulationshinweis: Der Aufwand für die Kontrolle der Schachtdaten ist auf die
Länge der Haltungen/ Leitungen umzulegen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der erfassten Rohrlängen (PA bis PE
bzw. IAB, GE, GEN) der Haltungen und Leitungen in km.

Pos. A.9 Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte
Berechnung der Koordinaten der AP-Punkte aus den Angaben der optischen
Inspektion (Typ H, LH gemäß Pos. A.8).
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der in den Stammdaten erfassten
Haltungen und Leitungen in km.

Pos. A.10 Abgleich der erhobenen Bestandsdaten der Typen K und LK
Abgleich der gemäß Pos. A.2 erhobenen Bestandsdaten der Typen K und LK
(z.B. Durchmesser, Material) mit den Daten aus der optischen Inspektion aus
Pos. A.8 und Ergänzung der gemäß Pos. A.9 berechneten Koordinaten.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der in den Stammdaten erfassten
Haltungen und Leitungen in km.
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1.4 Erstellung von Bestandsplänen

Pos. A.11 Übersichtsplan
Erstellung des Übersichtsplans gemäß TS 2.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.12 Übersichtslageplan „Bestand“
Erstellung des Übersichtslageplans „Bestand“ gemäß TS 2.
Die Abrechnung erfolgt nach der Größe der dargestellten Fläche der
Liegenschaft in ha.

Pos. A.13 Lageplan „Bestand Abwasser“
Erstellung des Lageplans „Bestand Abwasser“ gemäß TS 2.
Zusammenführen aller vorhandenen Informationen aus der Datenerhebung und
der optischen Inspektion unter Verwendung der Leistungen aus Pos. A.3.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der dargestellten Haltungs- und
Leitungslängen in km.

Pos. A.14 Bedarfsposition: Maßstabveränderung Lageplan „Bestand Abwasser“
Der Lageplan „Bestand Abwasser“ ist in Absprache mit dem AG unter
Berücksichtigung der in den TS 2 aufgeführten Maßstäbe zu bearbeiten.
Die Leistung beinhaltet i.d.R. eine Nachbearbeitung der Objektbeschriftungen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der dargestellten Haltungs- und
Leitungslängen in km.
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2 Zustandsbewertung (Bautechnik und Hydraulik)

2.1 Bautechnik

Pos. A.15 Bautechnische Zustandsbewertung SW
Auswertung der optischen Inspektion der SW-Haltungen, -Leitungen und
-Schächte, sowie Zustandsbewertung gemäß Kapitel 3.7 Arbeitshilfen
Abwasser. Darstellung der Ergebnisse der Zustandsbewertung in Listenform.
Erweiterung der Zustandsdaten um die Ergebnisse der Zustandsbewertung (5.
Stelle).
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.16 Bautechnische Zustandsbewertung RW
Wie Pos. Pos. A.15 , jedoch für RW-Haltungen, -Leitungen und -Schächte.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.17 Bautechnische Zustandsbewertung MW
Wie Pos. Pos. A.15 , jedoch für MW-Haltungen, -Leitungen und -Schächte.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.18 Lageplan "Bautechnische Zustandsbewertung"
Erstellung des Lageplans "Bautechnische Zustandsbewertung" gemäß TS 2.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der bewerteten Haltungen und
Leitungen in km.

Pos. A.19 Netzplan "Kanalschäden"
Erstellung des Netzplans "Kanalschäden" gemäß TS 2 und Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Längen der inspizierten Haltungen
und Leitungen in km.

Pos. A.20 Netzplan "Schachtschäden"
Erstellung des Netzplans "Schachtschäden" gemäß TS 2.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Schächte in Stück.
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2.2 Hydraulik

Allgemeine Anforderungen „Hydraulik“:
Die hydraulischen Berechnungen erfolgen gemäß Kap. 4 Arbeitshilfen Abwasser.
Bei der Hydraulik sind auch hydraulisch relevante Haltungen, die nicht über einen
Schacht an das Kanalnetz angeschlossen sind, zu berücksichtigen (fiktive Schächte
erforderlich). Die hydraulische Relevanz dieser Haltungen bzw. der angebundenen
Flächen ist mit dem AG zu klären. Leitungen werden nicht hydraulisch berechnet.
Sämtliche Ergebnisse der entwässerungstechnischen Berechnungen sind in einem
Bericht zusammenzufassen. Die Listen der hydraulischen Berechnungen sind in
Anlehnung an das Arbeitsblatt ATV-A 120, Anhang 1 aufzustellen. Darüber hinaus
sind in die Listen die hydraulische Leistungsfähigkeit und die hydraulische Aus- bzw.
Überlastung der berechneten Anlagen aufzunehmen.
Die hydraulischen Ergebnisse sind im Format Typ EY und SY abzulegen.

Pos. A.21 Lageplan "Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss"
Erstellung des Lageplans „Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss“ gemäß TS 2.
Die Abrechnung erfolgt nach der Größe der dargestellten Einzugsflächen in ha.

Pos. A.22 Trockenwetterhydraulik (Bestand)
Trockenwetterberechnung für das SW-/ MW-System (Bestand) einschl. der
beteiligten Sonderbauwerke gemäß Kap. 4 und den Angaben aus Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der berechneten Haltungen in km.
Hinweis: Eine Zustandsbewertung Hydraulik für die Trockenwetterberechnung
gem. Kap. 3.7 entfällt.

Pos. A.23 Lageplan "Einzugsgebiet Regenwasserabfluss"
Erstellung des Lageplans „Einzugsgebiet Regenwasserabfluss“ gemäß TS 2.
Die Abrechnung erfolgt nach der Größe der dargestellten Einzugsflächen in ha.

Pos. A.24 Niederschlagabflussberechnung (Bestand)
Niederschlagabflussberechnung für das RW-/ MW-System (Bestand)
einschließlich der beteiligten Sonderbauwerke gemäß Kapitel 4 und den
Angaben aus Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honorar-
anfrage Teil A.
Erforderliche Niederschlagsdaten für eine Langzeitsimulation sind vom AN in
Absprache mit dem AG zu beschaffen. Die Kosten hierfür werden dem AN
gegen Vorlage der Rechnungen vom AG erstattet.
Erforderliche Regenspenden bzw. Niederschlagshöhen sind unter Nutzung der
Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (Starkniederschlagshöhen für die
Bundesrepublik Deutschland, „KOSTRA-Atlas“) und nach der DIN-EN 752 bzw.
der A118 zu bestimmen.
Anzusetzende Häufigkeiten sind gebietsabhängig vom AN in Absprache mit
dem AG und dem Betreiber des Kanalnetzes, in das eingeleitet wird, unter
Berücksichtigung der Anforderungen der zuständigen Genehmigungsbehörden
bzw. der DIN und nach den Empfehlungen der ATV zu wählen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der berechneten Haltungen in km.



Leistungskatalog zum LAK, Teil A (Muster) Seite 8 von 11

Stand 01.07.2000 Kapitel 3.8, Anhang 3.2

Pos. A.25 Zustandsbewertung Hydraulik (Bestand)
Hydraulische Zustandsbewertung gemäß Kap. 3.7 Arbeitshilfen Abwasser für
RW- und MW-Haltungen unter Niederschlagsbelastung.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der bewerteten Haltungen in Stück.
Anmerkung 1: Pos. A.24 ist Voraussetzung für Pos. A.25.

Pos. A.26 Lageplan "Hydraulische Zustandsbewertung" (Bestand)
Erstellung des Lageplans "Hydraulische Zustandsbewertung" (Bestand) gemäß
TS 2.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der bewerteten Haltungen in km.

2.3 Zustandsberichte

Pos. A.27 SW-Zustandsbericht
Zusammenführung der Ergebnisse aus Pos. A.15 und Pos. A.22 für das
Schmutzwassersystem in einem Zustandsbericht.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.28 RW-Zustandsbericht
Zusammenführung der Ergebnisse aus Pos. A.16, Pos. A.24 und Pos. A.25 für
das Regenwassersystem in einem Zustandsbericht.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.29 MW-Zustandsbericht
Zusammenführung der Ergebnisse aus Pos. A.17, Pos. A.24 und Pos. A.25 für
das Mischwassersystem in einem Zustandsbericht.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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2.4 Sonderbauwerke: Inspektion und Zustandsbericht

Allgemeine Anforderungen „Inspektion von Sonderbauwerken“:
Die Inspektion von Sonderbauwerken erfordert i.d.R. eine Begehung der Anlagen.
Hierbei sind besondere Anforderungen an die Arbeitssicherheit bzw. die Unfall-
verhütung gestellt, insbesondere dann, wenn es sich um unterirdische und i. W.
geschlossene Anlagen handelt.
Im Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A wird
jeweils erläutert, ob der AN im Rahmen der Inspektion eine Begehung unterirdischer
Anlagen durchführen muss, ob er eine Begehung nur zu koordinieren hat, oder ob die
Daten aus vorhandenen Unterlagen entnommen werden können (keine Begehung).

Im Rahmen der Inspektion von Sonderbauwerken sind folgende Leistungen des AN
erforderlich:
- Planung und Koordinierung der Inspektion durch den AN in Absprache mit dem

AG, dem Nutzer der Liegenschaft und dem Betreiber des Sonderbauwerks. Die
Inspektion sollte möglichst im Anschluss an eine turnusgemäß stattfindende
Reinigung des Sonderbauwerks durchgeführt werden.

- Bauliche, hydraulische und funktionelle Zustandsbeschreibung und –bewertung
gemäß Arbeitshilfen Abwasser sind in einem Zustandsbericht zusammenzufassen.

- Erhebung der Daten in den ISYBAU-Austauschformaten Typ ST, Z und SY und
Lieferung an den AG in geprüfter Form. Zusätzlich können Videoaufzeichnungen
bzw. Photos erstellt werden.

- Weitere Leistungen gem. Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der
Honoraranfrage Teil A.

Pos. A.30 Inspektion Abscheideanlage
Inspektion einer Abscheideanlage gemäß den Allgemeinen Anforderungen
„Inspektion von Sonderbauwerken“.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Abscheideanlagen in
Stück.

Pos. A.31 Abscheideanlage - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung der Abscheideanlage unter Beachtung der
TS 2.
Die Vergütung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Abscheideanlagen in
Stück.

Pos. A.32 Inspektion Rückhaltebecken
Wie Pos. A.30, jedoch für Rückhaltebecken.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Rückhaltebecken in
Stück.

Pos. A.33 Rückhaltebecken - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung des Rückhaltebeckens unter Beachtung
der TS 2.
Die Vergütung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Rückhaltebecken in
Stück.
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Pos. A.34 Inspektion Neutralisationsanlage
Wie Pos. A.30, jedoch für Neutralisationsanlage.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Neutralisationsanlagen
in Stück.

Pos. A.35 Neutralisationsanlage - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung der Neutralisationsanlage unter Beachtung
der TS 2.
Die Vergütung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Neutralisationsanlagen
in Stück.

Pos. A.36 Inspektion Kleinkläranlage
Wie Pos. A.30, jedoch für Kleinkläranlage.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten Kleinkläranlagen in
Stück.

Pos. A.37 Kleinkläranlage - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung der Kleinkläranlage unter Beachtung der
TS 2.
Die Vergütung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Kleinkläranlagen in
Stück.

Pos. A.38 Inspektion Trenn- und Aufbereitungsanlage
Wie Pos. A.30, jedoch für Trenn- und Aufbereitungsanlagen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten sonstigen Bauwerke in
Stück.

Pos. A.39 Trenn- und Aufbereitungsanlage - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung der Trenn- und Aufbereitungsanlage unter
Beachtung der TS 2.
Die Vergütung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten Trenn- und Auf-
bereitungsanlagen in Stück.

Pos. A.40 Inspektion sonstiges Bauwerk
Wie Pos. A.30, jedoch für sonstiges Bauwerk gem. Abschnitt 3.1 „Tabellarische
Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der inspizierten sonstigen Bauwerke in
Stück.

Pos. A.41 Sonstiges Bauwerk - Bauwerkszeichnung
Erstellung einer Bauwerkszeichnung des sonstigen Bauwerks gem. Abschnitt
3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A unter
Beachtung der TS 2.
Die Vergütung erfolgt nach der Anzahl der gezeichneten sonstigen Bauwerke in
Stück.
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3 Generelle planerische Festlegungen

Pos. A.42 Berichte zum LAK, Teil A
- Erstellung des Berichts „Generelle planerische Festlegungen“ gemäß Kap.

3.8.2. Arbeitshilfen Abwasser bzw. TS 3. Es sind verschiedene Lösungs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Der Bericht ist mit dem AG abzustimmen.

- Erstellung des Erläuterungsberichts zum LAK, Teil A (Gliederungspunkte 1 bis
5.5) gemäß TS 3.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. A.43 Zusammenstellung LAK, Teil A
Zusammenstellung aller Unterlagen zum Teil A des LAK gemäß Abschnitt 2
„Allgemeine Anforderungen“ der Honoraranfrage Teil A.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

4 Nach Aufwand vergütete Leistungen

Der folgende Abschnitt enthält die erforderlichen Positionen für Leistungen, die nach
Stundenaufwand abgerechnet werden. Die entsprechenden Stundensätze sind vom AN im
Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil A einzutragen.

Pos. A.44 Honorarsatz „Auftragnehmer“
Art und Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen, und in
Tagesberichten zu dokumentieren, die wöchentlich vom AG gegenzuzeichnen
sind. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

Pos. A.45 Honorarsatz „Ingenieur“
Wie Pos. A.44, jedoch für den Ingenieur.

Pos. A.46 Honorarsatz „Techniker“
Wie Pos. A.44, jedoch für den Techniker.

Pos. A.47 Honorarsatz „techn. Zeichner“
Wie Pos. A.44, jedoch für den techn. Zeichner.
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Anhang 3.3:

Honoraranfrage LAK, Teil B (Muster)
für die Erstellung eines
Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK)
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1 Gegenstand und Grundlagen der Honoraranfrage

Gegenstand der Honoraranfrage:

- Liegenschaft: .................................................................................................

- Abwasseranlagen: .................................................................................................

Grundlagen der Honoraranfrage:

- Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB – (siehe Anlage 19 der RBBau)

- Die Arbeitshilfen Abwasser in ihrer zum Zeitpunkt der Honoraranfrage gültigen
Fassung, insbesondere das Kapitel 3.8: „LAK“.

- Der Leistungskatalog (Anlage 1).

- Die Technischen Spezifikationen 1 bis 4 (Anlage 2).

- Pläne M 1 : ............

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

- Lagefestpunkte (Lage, Bezeichnung, Jahrgang)

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

- Höhenfestpunkte (Lage, Bezeichnung, Höhenangabe, Jahrgang)

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

- Forderungen, Bedingungen und Angaben

- des Nutzers:.............................................................................................

- des Entsorgungsverbandes:.....................................................................

- der Genehmigungsbehörden:...................................................................
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2 Allgemeine Anforderungen

- Die zu untersuchenden Varianten werden – aufbauend auf den Ergebnissen des Teils
A des LAK - vom AG wie folgt festgelegt:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Der freiberuflich Tätige, im folgenden als Auftragnehmer (AN) bezeichnet, versichert
sich über die örtlichen Verhältnisse der Liegenschaft sowie über den Umfang der
vorhandenen Planunterlagen unterrichtet zu haben. Die für das Honorarangebot
erforderliche Einsichtnahme in die vorhandenen Planunterlagen sowie eine
Ortsbegehung ist abzustimmen mit:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Dem AN werden bei Auftragsvergabe folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

Unterlage: Form/ Format

O Erläuterungsbericht zum LAK, Teil A ............................

O Tabellen bautechnische Bewertungen

O Tabellen hydr. Berechnung Ist-Zustand ............................

O Übersichtsplan

O Übersichtslageplan „Bestand“

O Lageplan „Bestand Abwasser“

O Lageplan Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

O Lageplan Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

O Lageplan Bautechnische Zustandsbewertung

O Lageplan Hydraulische Zustandsbewertung

O Lageplan Netzplan Kanalschäden

O Lageplan Netzplan Schachtschäden

............................

O Inspektionsdaten (Videobänder etc.) ............................

O ISYBAU-Dateien (K, ST, LK, H, S, Z, LH, SY, EY, KS, RWB-Formate) ............................

O HYSTEM-EXTRAN-Dateien (*.net, *.lau, *.reg, extpar, hyspar) ............................

O KanData- bzw. BASYS-Dateien ............................

- Der AN hat sich in die Unterlagen aus dem Teil A des LAK einzuarbeiten. Die hierfür
erforderlichen Leistungen werden nicht separat vergütet und sind daher vom AN in
die Einheitspreise einzurechnen.
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- Soweit in der Honoraranfrage Teil B auf „Kapitel“ (Kap.) verwiesen wird, bezieht sich
dieser Hinweis auf die Kapitel der Arbeitshilfen Abwasser in der zum Zeitpunkt der
Honoraranfrage Teil B gültigen Fassung. Ist von „Abschnitten“ die Rede, bezieht sich
dies auf die Abschnitte des Kapitels 3.8 „LAK“ mit Anhängen. Mit „TS 1“ bis „TS 4“
werden die einzelnen Kapitel der „Technischen Spezifikationen“ des Anhangs 3.5
bezeichnet.

- Die mit einem Kreis „O“ gekennzeichneten (Teil-)Leistungen sind nur dann
auszuführen bzw. anzubieten, wenn die Kreise vom AG angekreuzt wurden.

- Alle Vergütungen sind in der nachfolgend angegebenen Währungseinheit anzugeben.
Handschriftliche Währungszusätze des AN sind nicht zulässig.

O DM O EURO

- Die Vergütung der Leistungen, die nach Aufwand abgerechnet werden (Pos. B.13 bis
Pos. B.16), erfolgt gemäß der in Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der
Honoraranfrage Teil B vereinbarten Stundensätze. Art und Umfang der Leistungen
sind mit dem AG abzustimmen und in Tagesberichten zu dokumentieren, die
wöchentlich vom AG gegenzuzeichnen sind. An- und Abfahrtszeiten werden nicht
gesondert vergütet.

- Vom AN werden neben dem Honorarangebot, für das der AN entsprechend der
vorgegebenen Aufgliederung Teilhonorare anzugeben hat, Erläuterungen erbeten,
auf welche Weise er die vorgegebene Planungsaufgabe erarbeiten wird. Dazu
gehören auch Angaben zum Personaleinsatz (Anzahl, Qualifikation) sowie zum
Geräteeinsatz (z.B. Soft- und Hardware) und der geschätzte Stundensatz (nur zur
Prüfung der Pauschalen erforderlich) je Teilleistung. Der AN hat Vorschläge zur
Leistungsminimierung oder zur Leistungsergänzung zu unterbreiten, um eine
rationelle und effiziente Umsetzung der erforderlichen Leistungen zur
Bestandsanalyse zu erreichen.

- Der AN ist verpflichtet, die Pass- und Verkehrsvorschriften sowie die Bestimmungen
über Sicherheit und Feuerverhütung der Liegenschaft zu befolgen. Aus den
besonderen Sicherheitsbedingungen resultierende Behinderungen durch den Nutzer
in der Liegenschaft sind zu berücksichtigen. Der Einsatz ist jeweils vorher mit dem
AG im Einvernehmen mit dem Nutzer abzustimmen. Hierzu ist vom AN ein Zeitplan
aufzustellen.

- Die für die Durchführung von Ingenieurleistungen erforderlichen Aufbruch- und
Erdarbeiten werden nach Abstimmung mit dem AN vom Auftraggeber (AG)
veranlasst.

- An Abstimmungsgesprächen mit den Genehmigungsbehörden ist der AG
grundsätzlich zu beteiligen.
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- Hydraulikdaten sind in den ISYBAU-Austauschformaten (vgl. Kap. 3.6) zu liefern.
Allen ISYBAU-Austauschformaten sind die ID-Records A und B voranzustellen.

- Sämtliche Daten sind .....................fach auf folgendem Datenträger zu liefern:

O Disketten O CD O DVD

- Texte sind im Format.........................................................................zu liefern.

- Zusammenstellung aller Unterlagen in Ordnern gemäß nachfolgender Tabelle:

Anzahl der Exemplare

Erläuterungsbericht zum LAK, Teil B (Gliederungspunkt 6)

Tabellen Bewertungen

Tabellen Hydr. Berechnung

Übersichtsplan

Übersichtslageplan Bestand

Lageplan Sanierungskonzept

ISYBAU-Dateien

Administrative Daten gemäß Anhang 1 zum Kap. 3.8

Zusammenfassung des Erläuterungsberichts, Teile A und B

Tabellarische Übersicht über geplante Sanierungsabschnitte, deren
Sanierungszeiträume und deren Kostenschätzung

Übersichtslageplan „Sanierungsabschnitte“ gemäß TS 2, Plan 03K
ur

z-
LA

K

Fließschema, gem. TS 2, Plan 12

- Zeichnungen sind im Format......................................................................zu liefern.

- Ausschreibungsunterlagen sind zusätzlich im GAEB-Format:....................zu liefern.

- Sämtliche vom AN erstellte Pläne haben den Anforderungen gemäß TS 2 zu
entsprechen.
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3 Leistungsumfang und Vergütung

3.1 Tabellarische Zusammenstellung

Die zu verwendende Währungseinheit (DM/ EURO) ist in den „Allgemeinen Anforderungen“
einheitlich festgelegt.
Die im Leistungskatalog beschriebenen und dementsprechend im folgenden tabellarisch
zusammengestellten Positionen sind als Einzelleistungen zu kalkulieren.
Die Vergütung der Leistungen des Teils B erfolgt anhand der in der folgenden Tabelle
angegebenen Vergütung je Einheit unter Berücksichtigung der tatsächlich ermittelten
Mengen. Die eingetragenen Mengen geben den voraussichtlichen Umfang an.

1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergütung
je Einheit

Gesamt-
vergütung

Vordimensionierung Sonderbauwerke:

1 B.1 Stck Vordimensionierung Pumpen

2 B.2 Stck Vordimensionierung Rückhaltebecken

3 B.3 Stck Vordimensionierung Drosseleinrichtungen

4 B.4 Stck Vordimensionierung Elemente der
Regenwasserbewirtschaftung

5 B.5 Stck Vordimensionierung
sonstige:............................................................

Hydraulik:

Hydraulischer Nachweis d. Planungsvarianten

Trockenwetterberechnungen:
O vereinfachter Nachweis
O detaillierter Nachweis
Niederschlagabflussberechnungen:
O nach dem Zeitbeiwertverfahren
O Hydrodynamische Berechnung als:

O Einzelsimulation
( z.B. mit Modellregen n. EULER)

6 B.6 km

O Seriensimulation

Erstellung von Plänen:

7 B.7 ha Übersichtslageplan „Sanierungsabschnitte“

8 B.8 km Lageplan „Sanierungskonzept“

9 B.9 psch Fließschema

Erläuterungsbericht zum LAK, Teil B:

10 B.10 psch Bericht „Bedarf an erforderlichen Baumaßnah-
men“

11 B.11 psch Zusammenfassung der Berichte

12 B.12 psch Zusammenstellung LAK, Teil B
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1 2 3 4 5 6 7

Nr. Pos. Menge Einh. Leistung Vergütung
je Einheit

Gesamt-
vergütung

Nach Aufwand vergütete Leistungen:

13 B.13 Std Honorarsatz „Auftragnehmer“

14 B.14 Std Honorarsatz „Ingenieur“

15 B.15 Std Honorarsatz „Techniker“

16 B.16 Std Honorarsatz „technischer Zeichner“

Summe:

3.2 Nebenkosten

Zu den Nebenkosten zählen insbesondere Kosten der Vervielfältigung der Unterlagen (außer
Pläne), Post- und Fernmeldegebühren sowie Reisen des Auftragnehmers und seiner
Mitarbeiter.
Die Nebenkosten werden

O pauschal mit ......................................

O pauschal mit ...................................... %

O nach gesonderter Vereinbarung (Anlage)

O nicht gesondert

vergütet.

3.3 Zusammenstellung

Angebotssumme für Leistungen nach Teil B
(netto, ohne Bedarfspositionen) ....................

Nebenkosten für Teil B (netto) ....................

Zwischensumme (netto) ....................

zuzüglich Umsatzsteuer.............% ....................

Gesamtsumme Teil B (brutto) ....................
===========
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3.4 Vervielfältigung von Unterlagen auf Anordnung des AG

je weitere komplette Ausfertigung, pauschal: ....................
(Angabe unbedingt erforderlich)

1 m2 VST-Pause (Mutterpause) ....................

1 m2 Schwarzpause ....................

1 m2 Farbplot (nur Linien) ....................

1 m2 Farbplot (mit Darstellung farbiger Flächen) ....................

1 Ablichtung DIN A3 ....................

1 Ablichtung DIN A4 ....................

1 Ablichtung DIN A4 (farbig) ....................

4 Ergänzende Vereinbarungen und Unterschrift

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Die Projektleitung seitens des AN wird wahrgenommen von:................................................
(Akad. Grad, Name)

An mein Angebot halte ich mich bis zum ..........................................gebunden.
(Datum)

Ort / Datum:

.......................................................................

Rechtsverbindliche Unterschrift des freiberuflich Tätigen:

.......................................................................
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Anhang 3.4: Leistungskatalog zum LAK, Teil B (Muster)

Inhaltsverzeichnis:

1 Vordimensionierung Sonderbauwerke ...................................................................2

2 Hydraulik.................................................................................................................2

3 Erstellung von Plänen.............................................................................................3

4 Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen..................................4

5 Nach Aufwand vergütete Leistungen......................................................................4
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1 Vordimensionierung Sonderbauwerke

Pos. B.1 Vordimensionierung Pumpen
Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine überschlägige
Vordimensionierung von Pumpen gemäß Tabelle in Abschnitt 3.1 „Tabellarische
Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
Pumpen in Stück.

Pos. B.2 Vordimensionierung Rückhaltebecken
Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine überschlägige
Vordimensionierung von Rückhaltebecken gemäß Tabelle in Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
Rückhaltebecken in Stück.

Pos. B.3 Vordimensionierung Drosseleinrichtungen
Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine überschlägige
Vordimensionierung von Drosseleinrichtungen gemäß Tabelle in Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
Drosseleinrichtungen in Stück.

Pos. B.4 Vordimensionierung Elemente der Regenwasserbewirtschaftung
Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine überschlägige
Vordimensionierung von Elementen der Regenwasserbewirtschaftung gemäß
Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
Elemente der Regenwasserbewirtschaftung in Stück.

Pos. B.5 Vordimensionierung sonstige Sonderbauwerke
Die Untersuchung und Bewertung der Varianten erfordert eine überschlägige
Vordimensionierung von sonstigen Sonderbauwerken gemäß Abschnitt 3.1
„Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B.
Die Abrechnung erfolgt nach der Summe der Anzahl der vordimensionierten
sonstigen Sonderbauwerke in Stück.

2 Hydraulik

Pos. B.6 Hydraulischer Nachweis der Planungsvarianten
Hydraulische Berechnung gemäß Kap. 4 der Arbeitshilfen Abwasser.
Trockenwetterberechnungen sind für SW- und MW-Haltungen einschließlich
beteiligter Sonderbauwerke, und Niederschlagabflussberechnungen sind für
RW- und MW-Haltungen einschließlich beteiligter Sonderbauwerke gemäß
Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B
durchzuführen.
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Durch die Berechnungsergebnisse ist ein ordnungsgemäßer hydraulischer
Zustand der Kanalnetzvarianten im Planungszustand nachzuweisen. Dies
erfordert ggf. auch eine mehrfache Wiederholung der Berechnungen mit
verändertem Kanalnetz. Für Planungsvarianten erfolgt die Darstellung der
Ergebnisse im Lageplan „Sanierungskonzept“(vgl. Pos. B.8).
Bei der Berechnung sind auch hydraulisch relevante Haltungen, die nicht über
einen Schacht an das Kanalnetz angeschlossen sind, zu berücksichtigen (fiktive
Schächte erforderlich). Die hydraulische Relevanz dieser Haltungen bzw. der
angebundenen Flächen ist mit dem AG zu klären.
Leitungen werden nicht hydraulisch berechnet.
Sämtliche Ergebnisse der entwässerungstechnischen Berechnungen sind in
einem Bericht zusammenzufassen. Die Listen der hydraulischen Berechnungen
sind in Anlehnung an das Arbeitsblatt ATV-A 120, Anhang 1 aufzustellen.
Darüber hinaus sind in die Listen die hydraulische Leistungsfähigkeit und die
hydraulische Aus- bzw. Überlastung der berechneten Anlagen aufzunehmen.
Die hydraulischen Ergebnisse sind im Format Typ EY und SY abzulegen.
Erforderliche Niederschlagsdaten für eine Langzeitsimulation sind vom AN in
Absprache mit dem AG zu beschaffen. Die Kosten hierfür werden dem AN
gegen Vorlage der Rechnungen vom AG erstattet.
Erforderliche Regenspenden bzw. Niederschlagshöhen unter Nutzung der
Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (Starkniederschlagshöhen für die
Bundesrepublik Deutschland, „KOSTRA-Atlas“) und nach der DIN-EN 752 bzw.
der A118 zu bestimmen.
Anzusetzende Häufigkeiten sind gebietsabhängig vom AN in Absprache mit
dem AG und dem Betreiber des Kanalnetzes, in das eingeleitet wird, unter
Berücksichtigung der Anforderungen der zuständigen Genehmigungsbehörden
bzw. der DIN und nach den Empfehlungen der ATV zu wählen.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge der berechneten Haltungen in km.

3 Erstellung von Plänen

Pos. B.7 Übersichtslageplan „Sanierungsabschnitte“
Erstellung des Übersichtslageplans „Sanierungsabschnitte“ gemäß TS 2, Plan
03.
Die Abrechnung erfolgt nach der Fläche der dargestellten Liegenschaft in ha.

Pos. B.8 Lageplan "Sanierungskonzept"
Erstellung des Lageplans "Sanierungskonzept" gemäß TS 2, Plan 09.
Die Abrechnung erfolgt nach der Länge aller dargestellten Haltungen und
Leitungen in km.

Pos. B.9 Fließschema
Erstellung des unmaßstäblichen Fließschemas gemäß TS 2, Plan 12.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.
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4 Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen

Pos. B.10 Bericht: „Bedarf an erforderlichen Baumaßnahmen“
Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen mit Erstellung des
zugehörigen Berichts gemäß TS 3.
Die erforderlichen Baumaßnahmen sind Sanierungsabschnitten mit jeweiligen
Sanierungszeiträumen zuzuordnen. Für die Sanierungsabschnitte ist eine
Kostenschätzung gemäß TS 4 durchzuführen. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen,
die für die untersuchten Varianten im Teil A des LAK aufgestellt wurden, sind
fortzuschreiben. Der Bericht ist mit dem AG abzustimmen.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. B.11 Zusammenfassung der Berichte (Teile A und B)
Zusammenfassung des Erläuterungsberichts zum LAK Teil A (Gliederungs-
punkte 1 bis 5) und des Berichts „Bedarf an erforderlichen Baumaßnahmen“
(Gliederungspkt. 6) für die Kurzfassung (vgl. TS 3).
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

Pos. B.12 Zusammenstellung LAK, Teil B
Zusammenstellung aller Unterlagen zum Teil B des LAK gemäß Abschnitt 2
„Allgemeine Anforderungen“ der Honoraranfrage Teil B (einschließlich
Zusammenstellung Kurz-LAK).
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

5 Nach Aufwand vergütete Leistungen

Der folgende Abschnitt enthält die erforderlichen Positionen für Leistungen, die nach
Stundenaufwand abgerechnet werden. Die entsprechenden Stundensätze sind vom AN im
Abschnitt 3.1 „Tabellarische Zusammenstellung“ der Honoraranfrage Teil B einzutragen.

Pos. B.13 Honorarsatz „Auftragnehmer“
Art und Umfang der Leistungen sind mit dem AG abzustimmen, und in
Tagesberichten zu dokumentieren, die wöchentlich vom AG gegenzuzeichnen
sind. An- und Abfahrtszeiten werden nicht gesondert vergütet.

Pos. B.14 Honorarsatz „Ingenieur“
Wie Pos. A.44, jedoch für den Ingenieur.

Pos. B.15 Honorarsatz „Techniker“
Wie Pos. A.44, jedoch für den Techniker.

Pos. B.16 Honorarsatz „techn. Zeichner“
Wie Pos. A.44, jedoch für den techn. Zeichner.
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Anhang 3.5: Technische Spezifikationen zum LAK

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

TS 1 Datenerfassung im LAK................................................................................ 2

TS 2 Inhalte von Plänen und deren Darstellungsart............................................... 5

TS 3 Berichte im LAK............................................................................................ 33

TS 4 Einflussgrößen bei der Kostenschätzung...................................................... 35

Hinweis:

Die Technischen Spezifikationen (TS) dienen der Konkretisierung der Leistungsbeschrei-
bungen in den Leistungskatalogen und sollen dem Bieter zur Verfügung gestellt werden.
Dadurch ergeben sich zum Teil Wiederholungen zu den Abschnitten 3.8.2 bis 3.8.4 im
Hauptteil des Kapitels 3.8.
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TS 1: Datenerfassung im LAK

Definition der Zuständigkeiten für die Erhebung

Die Zuständigkeit für die Erhebung der Daten obliegt unterschiedlichen Beteiligten. In der
folgenden Tabelle bedeuten:

I = Ing.-Büro (AN) erhebt U = Untersucher/ Inspekteur erhebt V = Vermesser erhebt

Die in der folgenden Tabelle mit V gekennzeichneten Datenfelder sind bereits bei einer
früheren Vermessung erhoben worden und liegen digital vor. Die in diesem Zusammenhang
erforderlichen Leistungen des AN (I) ergeben sich gemäß Honoraranfrage, Teil A, Abschnitt
2 „Allgemeine Anforderungen“.

Format Block Record Spalte Erhebung
A 1-72 IID-Record -
B 1-80 I

1-24 I
25-57 V

1

59-80 I
1-55 I
56-63 V

2

64-80 I
1-47 I

I

3
48 V
1-44 III 1
45-62 V

Typ K *1

II-Ende 1-Ende 63-Ende I
1 1-80 I

1-33 I
35-57 V

2

59-78 I

Typ ST, Typen 1 bis 4 -

3- Ende 1-Ende I
Typ ST, Typen 5 bis 8 komplett I

1-32 I
40-75 V / I*2

1

77-80 I

I

2 1-80 I
1-46 I1
47-62 V

Typ LK

II

1-Ende 63-Ende I
1 1-80 U
2 1-49 U

1-74 U3
78-80 I

Typ H -

4 1-80 U
1 1-80 U

1-21 U2
22-23 I

Typ S -

3 1-80 U
Typ Z komplett U / I *3

1 1-80 U
2 1-52 U

1-76 U3
79-80 I

Typ LH -

4 1-80 U
Typ SY (alle) komplett I
Typ EY komplett I
Typ KS komplett I
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Format Block Record Spalte Erhebung
1 1-80 I

1-33 I2
35-78 V

3 1-69 I
4 1-77 I
5 1-59 I

Typ VA

6 1-49 I
1 1-80 I

1-14 I
15-38 I *4

2

39-79 I

Typ BO

3 1-80 I
1 1-80 I

1-14 I
15-38 V

2

41-80 I
1-46 I
47-60 V

3

61-80 I

Typ GW

4 1-80 I
1 1-80 I

1-14 I2
35-78 V

3 1-52 I

Typ UF

4 1-79 I
1 1-80 I

1-33 I2
35-78 V

3 1-79 I

Typ RN

4 1-70 I

*1 : Zu Typ K: Auch Schächte, die keine Regelschächte sind, müssen gemäß Typ K erfasst werden.
*2 : Zu Typ LK: Sofern der jeweilige Bis- bzw. AP-Punkt nicht vom Vermesser eingemessen werden kann (z.B.

weil kein Schacht oder eine entsprechende Öffnung vorhanden ist), sind die jeweiligen Daten durch den AN
auf Grundlage der Daten des Untersuchers (H und LH), zu berechnen. Für Regenfallrohre gilt, dass diese
i.d.R. vermessungstechnisch erfassbar sind.

*3 : Zu Typ Z: komplette Erhebung durch den Ingenieur oder den Untersucher gemäß Vertrag.
*4 : Die Koordinaten z.B. einer Bohrung sind von demjenigen zu erheben, der die Bohrung durchführt. Der

Ingenieur hat die Daten in das Format BO einzutragen. Liegen dem Ingenieur keine Daten vor, so können
diese ggf. aus Plänen abgeleitet werden.

Hinweise zur Datenerfassung

Die Datenerfassung im LAK erfordert i.d.R. einen Einstieg in die Schachtbauwerke. Hierbei
sind besondere Anforderungen an die Arbeitssicherheit bzw. die Unfallverhütung gestellt.

Die Vollständigkeit der Daten/ Formate wird gem. Vertrag vom AN kontrolliert.
Grundsätzlich sind sämtliche Datenfelder, die in den Formatbeschreibungen genannt sind,
zu füllen. Ausnahmen bilden sinnlose Einträge (z.B. Feld „befestigter Flächenanteil“ bei SW-
Haltung) und Felder, deren Daten nicht erhoben werden können (z.B. Gerinnebreite bei nicht
zugänglichen Schächten).
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Beispiel zur Datenerfassung im LAK

Das folgende Beispiel gilt für den Fall einer Datenerfassung durch Zusammenarbeit
zwischen einem Vermessungsingenieur, einem Inspekteur und einem Ing.-Büro, das das
LAK aufstellt.
Die Graphik zeigt ein mögliches Beispiel des erforderlichen Arbeitsablaufs. Abweichungen
sind in den jeweiligen Projekten möglich, wobei die beschriebenen Zuständigkeiten bzw.
Leistungen prinzipielle Gültigkeit besitzen. Es ist auch ein zweigeteilter Arbeitsablauf
denkbar, bei dem zunächst die dargestellten Leistungen nur für die Haltungen, Schächte,
Sonderbauwerke und die Formattypen K, ST und H durchgeführt werden, und anschließend
derselbe Ablauf für die Leitungen, Von- und Bis-Punkte sowie die Formattypen LK und LH
wiederholt wird.
Die topographischen Daten erhält der AN in digitaler Form entweder vom AG, oder ebenfalls
aus der Vermessung.

TS 1, Abb. 1: Beispiel zur Veranschaulichung der Zusammenarbeit von Vermessung,
optischer Inspektion und Ing.-Büro (AN) bei der Datenerfassung (Typ K, LK, H, LH)

Vermessung AN Optische Inspektion

1) Vermessung gemäß BFR,

Erzeugung eines Plans mit
aufgenommenen Punkten
(beliebige Bezeichnung)

3) Optische Inspektion,
begleitende Ergänzung des
vorläufigen Lageplans
"Bestand Abwasser" bei
Bedarf (verdeckte Schächte),
Übergabe von TYP H, LH
sowie Videoaufzeichnungen

analog

Plan,

4) Überarbeitung des vorläufigen
Lageplans "Bestand Abwasser",
Erhebung sämtlicher Fachdaten,
Berechnung der AP-Punkte,
Erzeugung der Daten Typ K, LK,
ST (nur "I"-Felder) in Überein-
stimmung mit Typ H, LH

5) Bei Bedarf:
Nachvermessung,

Ergänzung der "V"-Felder in
den Typen K, LK, ST und
den RWB-Formaten (VA,
BO, GW, UF, RN)

Bestandsdokumentation

TYP H, LH, Videoaufzeichnungen

2) Vergabe aller Bezeichnungen
(Schächte, Haltungen, Punkte
Leitungen, Sonderbauwerke)
Herstellung der Verknüpfungen
zu einem Netz,
Herstellung des vorläufigen
Lageplans "Bestand Abwasser"

6) Erstellung Lageplan
"Bestand Abwasser"

TYP K, LK, ST, RWB-
Formate (vollständig)

Vorl. Lagepl. "Bestand Ab-
wasser", ggf. mit Ergänzungen

Vorl. Lagepl.
"Bestand
Abwasser",

analog und
digital

Vorl. Lagepl.
"Bestand Ab-
wasser" mit
Ergänzungen

TYP K, LK, ST,
RWB-Formate
(unvollständig) Überprüfung Typ H, LH

sowie Videoaufzeichnungen

ÜberprüfungAktualisierung
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TS 2: Inhalte von Plänen und deren Darstellungsart

Darstellungsgrundsätze

Darzustellen sind grundsätzlich alle Teilsysteme (SW, RW, MW) in einem Plan. Falls die
Netzpläne mit Darstellung aller Teilsysteme in einem Plan zu unübersichtlich sind, können
Netzpläne mit jeweils einem Teilsystem (SW, RW, MW) erstellt werden.
Von den Regelmaßstäben kann in begründeten Fällen abgewichen werden, gleiche Plan-
arten sollten aber innerhalb eines LAK gleiche Maßstäbe besitzen.
Grundsätzlich sind auf jedem Plan Stempelfeld, Legende und Nordpfeil darzustellen, eine
Ausnahme bildet das Fließschema.

Grundsätzlich ist die BFR-Vermessung in ihrer aktuellen Fassung zu berücksichtigen. Für die
Darstellung der Anlagen der Abwasserableitung und –behandlung ist die Folie 850 bzw. der
zugehörige Signaturenkatalog maßgebend. Weitere Folien/ Signaturenkataloge sind
ebenfalls zu beachten.

Anzufertigende Pläne im LAK und deren Regelmaßstäbe

Folgende Pläne sind im Rahmen eines LAK i.d.R. anzufertigen:

Maßstab
Nr. Planart Name

Regelfall Ausnahmen
01 Übersichtsplan Übersichtsplan 1: 10000 bis 1: 50000

02 Bestand

03

Übersichtslageplan

Sanierungsabschnitte

1: 2500 1: 1000,
1: 5000

04 Bestand Abwasser (auch vorläufiger)

05 Einzugsgebiet Regenwasserabfluss

06 Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss

07 Bautechnische Zustandsbewertung *

08 Hydraulische Zustandsbewertung (Bestand)*

09

Lageplan

Sanierungskonzept

10 Kanalschäden

11

Netzplan

Schachtschäden

1: 500 1: 250,
1: 1000

12 Fließschema Fließschema keiner

Die in der Tabelle mit einem * gekennzeichneten Lagepläne können in Abstimmung mit dem
AG zur Verbesserung der Übersichtlichkeit auch als Netzplan erzeugt werden.

Zu beachtende Normen und Richtlinien

Bei der Anfertigung von Plänen sind folgende Normen bzw. Richtlinien zu beachten:

Norm Maßgeblich für:

BFR-Verm - Darstellung/ Signaturen für Objekte der Abwasserableitung und -behandlung

DIN 823 - Blattgröße, Maßstäbe

DIN 824 - Faltung

DIN 1356 - Bauzeichnungen

DIN 6776 - Beschriftung, Schriftzeichen

DIN 2425-4 - Darstellungsgrundsätze der Planwerke für Freileitungen und Kanalnetzpläne öffentlicher
Abwasseranlagen

DIN 19525 - Entwurfsgrundsätze

DIN 1986 - Instandhaltung von Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
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Bauwerkszeichnungen von Sonderbauwerken

Sollen Bauwerkszeichnungen von Sonderbauwerken angefertigt werden, so sind i.d.R. ein
Grundriss sowie zwei Vertikalschnitte in einem dem Bauwerk angepassten Maßstab
anzufertigen.

Definition der Planinhalte und deren Darstellung

Die in den Plänen zu berücksichtigenden Inhalte und deren Darstellung sind im folgenden
definiert. Bei Bedarf sind darüber hinausgehende, bedeutsame Inhalte ebenfalls
darzustellen. Die Legenden der Pläne müssen den jeweiligen Angaben zur Darstellung
entsprechen.

Für die Farbgebung der Pläne wird die Verwendung der Farbdefinitionen gemäß BFR
Vermessung (Version 2.0/Stand 12.99, Signaturenkatalog - Farbtabelle) empfohlen. Den in
den Beispielen genannten Farben sind folgende Farbdefinitionen der BFR Vermessung
zugeordnet:

RGB-Farbdefinition
Farbe Beispiele Farbe BFR-Verm

Rot-Wert Gelb-Wert Blau-Wert

Schwarz Schwarz 0 0 0

Blau Blau 0 0 255

Rot Rot 255 0 0

Magenta Magenta 255 0 255

Cyan Cyan 0 255 255

Grün Moosgrün 0 126 0

Braun Nussbraun 126 65 0

Hellgrün Gelbgrün 168 255 0

Hellrot Reinorange 255 115 0

Gelb Honiggelb 230 194 0

Um die Art der Darstellung zu verdeutlichen, befindet sich auf den folgenden Seiten zu jeder
Definition eines Plans ein Beispiel. Es ist jeweils ein Ausschnitt aus dem Gesamtplan im
vorgesehenen Regelmaßstab wiedergegeben.

(01) Übersichtsplan

Maßstab: M 1:10 000 bis M 1:50 000

Inhalte: - Lage der Liegenschaft zur Umgebung
- Liegenschaftsgrenzen

Darstellung: beliebig, siehe Beispielplan 01

Anmerkungen: Zu erstellen z.B. als Kopie aus einer topographischen Karte oder
als Ausschnitt aus sonstigen Karten.
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(02) Übersichtslageplan „Bestand“

Maßstab: (M 1:1000), M 1:2500, (M 1:5000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Bewuchs
- Haltungen: mit Fließrichtungspfeil
- Schächte
- Sonderbauwerke
- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- stillgelegte Abwassersysteme
- Einleitstellen in Vorfluter
- Übergabestellen in öffentliche Netze
- Blatteinteilung der Lagepläne

Kanalart: RW SW MW stillgelegt sonstigeDarstellung:
Farbe: Blau Braun Magenta Rot Schwarz

siehe Beispielplan 02

Anmerkungen: Auf dem Übersichtslageplan muss die gesamte Liegenschaft
dargestellt sein.
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(03) Übersichtslageplan „Sanierungsabschnitte“

Maßstab: (M 1:1000), M 1:2500, (M 1:5000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Bewuchs
- Haltungen: mit Fließrichtungspfeil
- Schächte
- Sonderbauwerke
- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- stillgelegte Abwassersysteme
- Einleitstellen in Vorfluter
- Übergabestellen in öffentliche Netze
- Blatteinteilung der Lagepläne
- Darstellung der Einteilung in zeitliche bzw. räumliche Sanierungs-

abschnitte.

Sanierungsabschnitt Farbe der Haltungen/
Leitungen Signatur

Abschnitt 1 Rot 1

Abschnitt 2 Hellrot 2

Abschnitt 3 Grün 3

etc. Farbe nach Wahl x

Darstellung
Sanierungs-
abschnitt:

keine Maßnahme Schwarz keine

siehe Beispielplan 03

Anmerkungen: Auf dem Übersichtslageplan muss die gesamte Liegenschaft
dargestellt sein.
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(04a) Vorläufiger Lageplan "Bestand Abwasser" (ohne Beispielplan)

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Haltungen: mit Länge, Fließrichtungspfeil, Kanalart, Profilbreite/ -
höhe, Material.

- Leitungen: mit Nennweite und Länge, Angabe des Fließrichtungs-
pfeils nur dann, wenn verzweigte Leitungen vorliegen.

- Schächte
- Entwässerungsrinnen, Straßenabläufe, Regenfallrohre etc:

Darstellung erforderlich, sofern die zugehörigen Leitungen
gereinigt bzw. untersucht werden sollen.

- Bezeichnungen und Nummerierungen für Haltungen, Leitungen,
Schächte, Sonderbauwerke. Beispiel aus Kap. 3.6.1 beachten.

- Sonderbauwerke: Abscheider, Düker, Pumpwerke, Schutzrohre,
Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung, Rückhaltebecken

- stillgelegte Abwassersysteme
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(04) Lageplan "Bestand Abwasser"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Bewuchs
- Haltungen: mit Länge (bezogen auf Schachtdeckelmitte), Fließ-

richtungspfeil, Profiltyp, Profilbreite/ -höhe, Werkstoff, Gefälle
- Leitungen: mit Nennweite und Länge (soweit feststellbar, ansons-

ten nur Kennzeichnung von Stutzen/Abzweigen gem. Inspektion;
Angabe des Fließrichtungspfeils nur dann, wenn Leitungsnetze
(verzweigte Leitungen) bestehen.)

- Schächte: mit Sohl- und Deckelhöhen. Angabe der Höhen der Zu-
und Abläufe nur dann, wenn diese von Sohlhöhe abweichen.

- Entwässerungsrinnen, Straßenabläufe und Regenfallrohre.
- Bezeichnungen für: Haltungen, Leitungen, Schächte, Von- und

Bis-Punkte, Sonderbauwerke. Beispiel aus Kap. 3.6.1 beachten.
- Sonderbauwerke: Funktion, maßgebende Abmessungen und

Höhenwerte der Bauwerke, Leistungsangaben. Sonderbauwerke
sind z.B. Abscheider, Düker, Pumpwerke, Schutzrohre, Anlagen
der Regenwasserbewirtschaftung, Rückhaltebecken

- Vorfluter: Name, Fließrichtung, Sohlgefälle, Höhenwerte für
Grabensohle, Böschungskante etc., Angaben über Verrohrung
(wie bei Kanälen)

- Einleitungsstellen in die Vorflut mit zulässiger Abflussspende für
die Einleitung in Abhängigkeit von der Häufigkeit

- Druckleitungen: wie Haltungen, Nenndruck zusätzlich
- stillgelegte Abwassersysteme

Kanalart: RW SW MW stillgelegt sonstigeDarstellung:
Farbe: Blau Braun Magenta Rot Schwarz

siehe Beispielplan 04

Anmerkungen: -
-

Fehlanschlüsse sind besonders zu kennzeichnen!
Für die Kennzeichnung des Profiltyps in der Haltungs-
beschriftung sind folgende textliche Abkürzungen zu verwenden:
DN (für Kreisprofil), Ei, Maul, Rechteck, usw.
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(05) Lageplan "Einzugsgebiet Regenwasserabfluss"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Geländeform (Topographie) und besondere Geländegegeben-

heiten
- RW- und MW-Haltungen mit Fließrichtungspfeil
- Leitungen
- Schächte
- Bezeichnungen: Haltungen, Schächte und Sonderbauwerke

gemäß Kap. 3.6.1, Beispiel
- Sonderbauwerke und deren Funktion, sofern für RW/MW

zuständig
- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- befestigte Flächen
- hydraulisch relevante Grenzen und Kennwerte:

RW: haltungsbezogene Einzugsgebietsgrenzen
RW: Flächengrößen, Abflussbeiwerte (ausgenommen Transport-
haltungen)
MW: analog RW

- hydraulisch relevante Grenzen und Kennwerte von Regenwasser-
bewirtschaftungsmaßnahmen (RWB):
Angabe der Lage von Bohrprofilen mit Bezeichnung und
Grundwasserflurabstand
Angabe der Grenzen der Einzugsflächen
Verlauf von hydrogeologischen Schnitten

- sonstige RW-Einleitungen und deren Größe

Inhalt: Farbe: Strichart / Darstellung:

RW-Grenzen Cyan durchgezogen
RW-Symbole Blau durchgezogen
RWB-Grenzen Hellgrün durchgezogen
RWB-Symbole Grün durchgezogen
befestigte Flächen Rot schattiert
erläuterndeTexte Schwarz

Darstellung:

siehe Beispielplan 05

Anmerkungen: Haltungen mit Gegengefälle sind besonders zu kennzeichnen.
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(06) Lageplan "Einzugsgebiet Trockenwetterabfluss"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- SW- und MW-Haltungen mit Fließrichtungspfeil
- Leitungen
- Schächte
- Bezeichnungen: Haltungen, Schächte und Sonderbauwerke

gemäß Kap. 3.6.1, Beispiel
- Sonderbauwerke und deren Funktion, sofern für SW/MW

zuständig
- Druckleitungen
- hydraulisch relevante Grenzen und Kennwerte:

SW: bereichsbezogene Einzugsgebietsgrenzen
SW: Einwohnergleichwerte, spezifischer SW-Anfall,
Fremdwasseranteil, oder stattdessen absoluter Trockenwetter-
zufluss
MW: analog SW

- Sonstige SW-Einleitungen und deren Größe

Inhalt: Farbe: Strichart:

SW-Grenzen Rot durchgezogen
SW-Symbole Braun durchgezogen
erläuterndeTexte Schwarz

Darstellung:

siehe Beispielplan 06

Anmerkungen: Die Angaben für das SW-System können in begründeten Fällen
nach Absprache mit dem AG reduziert werden oder der gesamte
Plan kann entfallen (z.B. bei vereinfachtem Nachweis).
Haltungen mit Gegengefälle sind besonders zu kennzeichnen.
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(07) Lageplan "Bautechnische Zustandsbewertung"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Bewuchs
- Haltungen mit Fließrichtungspfeil
- Leitungen
- Schächte
- Sonderbauwerke
- Bezeichnungen: Haltungen, Schächte und Sonderbauwerke

gemäß Kap. 3.6.1, Beispiel
- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- Bautechnische Zustandsklassen gemäß Kap. 3.7.1 und 3.7.2 für

das gesamte Abwassersystem (H, L, S)

Zustandsklasse: 1 2 3 4 5 sonstigeDarstellung:
Farbe: Grün Hellgrün Gelb Hellrot Rot Schwarz

Symbolik für Zustandsklasse Haltungen/Leitungen: �

Symbolik für Zustandsklasse Schächte:

siehe Beispielplan 07

Anmerkungen: Sollten keine Angaben zur bautechnischen Zustandsbewertung
von Leitungen vorliegen, so sind diese mit Angabe von Nennweite
und Länge schwarz darzustellen.
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(08) Lageplan "Hydraulische Zustandsbewertung (Bestand)"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Haltungen mit Fließrichtungspfeil
- Schächte
- Sonderbauwerke

Bezeichnungen: Haltungen, Schächte und Sonderbauwerke
gemäß Kap. 3.6.1, Beispiel

- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- Hydraulische Zustandsklassen gemäß Kap. 3.7.3 für das gesamte

Abwassersystem

Zustandsklasse: 1 2 3 4 5 sonstigeDarstellung:
Farbe: Grün Hellgrün Gelb Hellrot Rot Schwarz

Symbolik für hydr. Zustandsklasse Haltungen: �

siehe Beispielplan 08

Anmerkungen: Für Leitungen und Schächte wird keine hydraulische
Zustandsbewertung durchgeführt.
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(09) Lageplan "Sanierungskonzept"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Bebauung: Liegenschaftsbebauung mit Gebäudeidentität
- Liegenschaftsgrenzen
- Verkehrsanlagen: Straßen, ggf. Straßennamen, Wege, Plätze
- Bewuchs
- Haltungen: mit Fließrichtungspfeil. Sofern vom Bestand abwei-

chend auch Angabe von: Länge, Profilart, Profilbreite/ -höhe,
Werkstoff, Gefälle.

- Leitungen: mit Nennweite und Länge (soweit feststellbar)
- Schächte: nur sofern vom Bestand abweichend auch Angabe von:

Sohl- und Deckelhöhen. Höhenangabe der Zu- und Abläufe nur
dann, wenn von Sohlhöhe des Schachts abweichend.

- Entwässerungsrinnen, Straßenabläufe und Regenfallrohre, sofern
die zugehörigen Leitungen inspiziert wurden.

- Bezeichnungen: Haltungen, Schächte, Von-Punkte und
Sonderbauwerke gemäß Kap. 3.6.1, Beispiel

- Sonderbauwerke: sofern vom Bestand abweichend auch Angabe
von: Funktion, maßgebende Abmessungen und Höhenwerte der
Bauwerke, Leistungsangaben.

- Vorfluter: sofern vom Bestand abweichend auch Angabe von:
Fließrichtung, Sohlgefälle, Wasserstände, Höhenwerte für
Grabensohle, Böschungskante etc., Kilometrierung, Angaben über
Verrohrung (wie bei Kanälen).

- Druckleitungen: sofern vom Bestand abweichend auch Angabe
von: Nenndruck , sonstige Angaben wie bei Haltungen.

- Haltungsbezogene Einordnung gemäß Sanierungsart nach DIN
EN 752-5 sowie Darstellung der Attribute: Neubau, Rückbau,
keine Maßnahme, Zustand unbekannt

Art der Maßnahme Kürzel Farbe

Erneuerung/Neubau E Rot

Renovierung R Blau

Reparatur P Braun

Stilllegung/Rückbau S Gelb

Zustand unbekannt U Hellgrün

Darstellung:

keine Maßnahme K Schwarz

Symbolik für Kürzel bei Haltungen/Leitungen: �

Symbolik für Kürzel bei Schächten:

siehe Beispielplan 09

Anmerkungen: Neu geplante Objekte des Abwassersystems, z.B. auch
Baumaßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, sind in der
Farbe rot entsprechend Erneuerung/Neubau darzustellen.
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(10) Netzplan "Kanalschäden"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Haltungen mit Fließrichtungspfeil
- Leitungen
- Schächte
- Sonderbauwerke
- Bezeichnung: Schächte und Sonderbauwerke gem. Kap. 3.6.1,

Beispiel
- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- Legende zur Beschreibung der Bedeutung der Schadenskürzel
- farbige Darstellung der Schäden in Haltungen und Leitungen mit

Angabe der Schadenskürzel.

Schadensklasse: 1 2 3 4 5
Farbe Schäden und Kürzel: Grün Hellgrün Gelb Hellrot Rot

Darstellung:

Farbe sonstige: Schwarz

siehe Beispielpläne 10, Varianten 1 und 2

Anmerkungen: Mögliche Varianten der Darstellung werden im Beispiel 13 gezeigt.
Var. 1: Vollständige Kennzeichnung des maßgebenden Schadens,

Kennzeichnung weiterer Schäden mit nur einem Kürzel
Var. 2: Vollständige Kennzeichnung aller Schäden
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(11) Netzplan "Schachtschäden"

Maßstab: (M 1:250), 1:500, (M 1:1000)

Inhalte: - Haltungen mit Fließrichtungspfeil
- Leitungen
- Schächte
- Sonderbauwerke
- Bezeichnung: Schächte und Sonderbauwerke gem. Kap. 3.6.1,

Beispiel
- Vorfluter, Verrohrungen, Druckleitungen
- Legende zur Beschreibung der Bedeutung der Schadenskürzel
- farbige Darstellung der Schäden in Schächten mit Angabe der

Schadenskürzel.

Schadensklasse: 1 2 3 4 5
Farbe Schäden und Kürzel: Grün Hellgrün Gelb Hellrot Rot

Darstellung:

Farbe sonstige: Schwarz

siehe Beispielplan 11

Anmerkungen: keine
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(12) Fließschema

Maßstab: - unmaßstäblich,

Inhalte: - Liegenschaftsgrenzen

- Alle abwassertechnischen Elemente in stark vereinfachter,
schematischer Form:
Einzugsgebiete mit Flächen- und Abflussangaben (ha, l/s)
Vorfluter mit Einleitstellen und Einleitmengen (l/s)
Hauptsammler/Verknüpfungen mit Fließrichtung
Sonderbauwerke mit Hauptkennzahlen (m³, m³/s, l/s)
Klärwerke mit Einwohnergleichwerten
etc.

Darstellung: Schwarz-weiß, Blattgröße DIN A4 oder DIN A3

Siehe Beispielplan 12 mit zugehörigem Signaturenkatalog

Anmerkungen: Darstellung in Anlehnung an ATV-Merkblatt M 101 für den
Planungszustand.
Auf dem Fließschema ist die gesamte Liegenschaft darzustellen.
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Beispielplan 12: Fließschema
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Signaturenkatalog* zum Beispielplan 12: Fließschema

Signatur Objekt Erläuterung Quelle

Bezeichnung Gebiet, Bereich

Ages: Gesamte an das Kanalnetz
angeschlossene Fläche [ha]

Au: Undurchlässige Fläche [ha]
Qr: Abfluss Regenwasser [l/s]
Qs: Abfluss Schmutzwasser [l/s]

ATV Arbeitsblatt
A 128

Bezeichnung

Qs V Qdr

Qr

Becken

V: Volumen [m³]
Qdr: max. Drosselabfluss [l/s]
Qr: Abfluss Regenwasser [l/s]
Qs: Abfluss Schmutzwasser [l/s]
Typ: Regenrückhaltebecken

BFR Vermessung
Folie 850

Bezeichnung

Regenüberlauf

Qdr: Drosselabfluss beim Anspringen
des Überlaufs [l/s]

Qs: Zufluss Schmutzwasser [l/s]
Qr: Zufluss Regenwasser [l/s]

ATV Arbeitsblatt
A 128

Qr
Bezeichnung

V

As
Versickerungsanlage

As: Versickerungsfläche [m²]
V: Volumen [m³]
Qr: Zufluss Regenwasser [l/s]
Typ: Mulde

BFR Vermessung
Folie 850

Bezeichnung

EW

Kläranlage mit
biologischer Stufe EW: Einwohnerwerte BFR Vermessung

Folie 850

Bezeichnung

Q

Pumpwerk Q: max. Pumpenleistung [l/s] BFR Vermessung
Folie 850

B
NG

Benzinabscheider NG: Nenngröße
BFR Vermessung
Folie 850

K
NG

Koaleszenzabscheider NG: Nenngröße
BFR Vermessung
Folie 850

F
NG

Fettabscheider NG: Nenngröße
BFR Vermessung
Folie 850

S
NG

Stärkeabscheider NG: Nenngröße
Kap. 3.6.2
Seite 11 v. 29
und BFR-Verm

ESP
P

Emulsionsspaltanlage P: Leistung [l/Std.] BFR Vermessung
Folie 850

SF
V

Schlammfang V: Volumen [m³]
Kap. 3.6.2
Seite 11 v. 29
und BFR-Verm

Mischwasserkanal DIN 2425

Schmutzwasserkanal DIN 2425

Regenwasserkanal DIN 2425

Name

Vorfluter

* ohne Anspruch auf Vollständigkeit
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TS 3: Berichte im LAK

Erläuterungsbericht zum LAK
Das Liegenschaftsbezogene Abwasserentsorgungskonzept ist ausreichend zu beschreiben,
sämtliche Vorschläge sind nachvollziehbar zu begründen (s.a. RBBau, Abschnitt F, Ziff. 2.1.2
Abs. 2). Zustandsberichte sind zusammenzufassen. Rechtliche, technische und betriebliche
Anforderungen sowie die künftige Entwicklung der Liegenschaft sind zu berücksichtigen.
Folgende Inhalte sind in den Teilen A und B des Erläuterungsberichtes zu berücksichtigen:

1 Veranlassung, Angaben zur Liegenschaft, Aufgabenstellung

1.1 Veranlassung

1.2 Hausverwaltende Dienststelle
1.3 Liegenschaft (Größe, Bebauung und Nutzung, künftige Entwicklung, u.a. Struktursicherheit,

Zielausbau)
1.4 Örtliche Verhältnisse (Topographie, Geologie, Hydrologie), Öffentlich-rechtliche Anforderungen

und Vereinbarungen (Ergebnis der Verhandlungen mit Behörden), besondere wasserrechtliche
/ -wirtschaftliche Gegebenheiten (z.B. Wasserschutzzonen)

1.5 Übergreifende Sanierungsgesichtspunkte

2 Bestandsdaten des Abwassersystems

2.1 Abwassersysteme (Länge des Abwassernetzes, Größe der befestigten/ unbefestigten Flächen)

2.2 Art des Abwassersystems

2.3 Sonderbauwerke

3 Inspektion

3.1 Optische Inspektion des Abwassersystems

3.2 Dichtheitsprüfung

4 Zustandsberichte

4.1 Zustandsbericht RW

4.2 Zustandsbericht SW

4.3 Zustandsbericht MW

4.4 Zustandsbericht Sonderbauwerke

5 Generelle planerische Festlegungen

5.1 Wasserrechtliche Vorgaben

5.2 Art des Abwassersystems

5.3 Generelle Konzepte

5.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen genereller Alternativen

5.5 Betriebliche Hinweise
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6 Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen

6.1 Vorbemessung von Sonderbauwerken

6.2 Festlegung neuer Abschnitte (Neubau)

6.3 Festlegung der haltungsbezogenen Sanierungsart

6.4 Hydraulische Überprüfung der Sanierungsplanung

6.5 Bildung von Sanierungsabschnitten

6.6 Kostenschätzung

6.7 Fortschreibung betrieblicher Hinweise

6.8 Einordnung erforderlicher Baumaßnahmen gemäß RBBau
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Generelle planerische Festlegungen (LAK, Teil A)
Es ist festzulegen, welche generellen Konzepte im Teil B des LAK näher zu untersuchen
sind. Es ist ausdrücklich erwünscht hierbei naturnahe Maßnahmen mit einzubeziehen (z.B.
Regenwasserbewirtschaftung, -versickerung, -speicherung).
Die generellen planerischen Festlegungen basieren auf

• einer Sichtung wasserrechtlicher Vorgaben und Prüfung auf Aktualität,
• einer Prüfung der Art des Abwassersystems unter Berücksichtigung der Planungs-

grundsätze des Kap. 2.2.1, speziell der Abwasservermeidung und Regenwasser-
bewirtschaftung,

• einer Prüfung der Erfordernis von Stilllegungen, Rückbaumaßnahmen, Entsiegelung von
befestigten Flächen oder von zusätzlichen Sonderbauwerken,

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, bei denen für generelle Alternativen die Kosten für
Herstellung, Betrieb und Unterhaltung pauschal gegenübergestellt werden.

Die generellen planerischen Festlegungen sind in einem Bericht zusammenzufassen.
Durch betriebliche Hinweise können - basierend auf der Bestands- und Zustandserfassung -
ggf. Bereiche genannt werden, in denen z.B. eine besondere Ablagerungsgefährdung
besteht oder für die bis zur Durchführung einer Maßnahme Einschränkungen für die
Reinigung bzw. Reinigungsart empfohlen werden.

Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen (LAK, Teil B)
Auf der Grundlage der generellen Festlegungen sind für die festgestellten Mängel des
Abwassersystems Lösungsmöglichkeiten (Varianten) nach gleichen Anforderungen zu
untersuchen und zu bewerten. Hierdurch sollen bauliche, umweltrelevante, hydraulische, und
betriebliche Mängel beseitigt und unwirtschaftliche Systeme vermieden werden. Aus der
Bewertung heraus ist der Bedarf an erforderlichen Baumaßnahmen zu ermitteln, wobei i.d.R.
eine Einteilung in mehrere Sanierungsabschnitte erfolgt.
Zur Festlegung des Bedarfs an erforderlichen Baumaßnahmen gehören:

• Neubau im Sinne einer Ergänzung oder Veränderung des Bestands,
• Festlegung der Sanierungsart, aufbauend auf DIN-EN 752-5, für jede einzelne Haltung

bzw. Leitung. Darstellung gemäß Anhang 3.5, TS 2, Plan 09,
• Vorbemessung von Sonderbauwerken,
• Hydraulische Überprüfung des sanierten Abwassersystems,
• Bildung von Sanierungsabschnitten (Priorisierung für die zeitliche Umsetzung) mit Dar-

stellung gemäß „Übersichtslageplan Sanierungsabschnitte“, vgl. Anh. 3.5, TS 2, Plan 03,
• Kostenschätzung für die Sanierungsabschnitte unter Berücksichtigung der in der

Honoraranfrage Teil B genannten Einflussgrößen (Anh. 3.5, TS 4).

Die Ergebnisse werden im einem Bericht zusammengeführt.
Die betrieblichen Hinweise des Teils A sind fortzuschreiben: Ggf. können Bereiche genannt
werden, in denen z.B. eine häufigere Inspektion empfohlen wird, als dies nach den jeweiligen
Eigenkontrollverordnungen erforderlich ist.
Die erforderlichen Baumaßnahmen sind gemäß RBBau als Bauunterhaltungs-, Kleine oder
Große Baumaßnahme einzuordnen.

Kurzfassung des LAK
Die Kernaussagen des gesamten LAK sind zu einer Kurzfassung mit folgenden Unterlagen
zusammenzufassen:

1. Administrative Daten gem. Anhang 1 (mit DV-Programm „INKA-Berichtswesen“ ab Version
2.0 zu erzeugen)

2. Zusammenfassung der Erläuterungsberichte (Teile A und B)
3. Tabellarische Übersicht der: - geplanten Sanierungsabschnitte

- Sanierungszeiträume
- Kostenschätzung

4. Übersichtslageplan „Sanierungsabschnitte“ gemäß Anhang 3.5, TS 2, Plan 03
5. Fließschema gemäß Anhang 3.5, TS 2, Plan 12.
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TS 4: Einflussgrößen bei der Kostenschätzung

Die Kostenschätzung für die Sanierungsabschnitte im Bericht „Festlegung des Bedarfs an
erforderlichen Baumaßnahmen“ ist unter Berücksichtigung der folgenden Einflussgrößen
aufzustellen:

Einflussgrößen Erneuerung/ Neubau Renovierung Reparatur Stilllegung Rückbau
Spezifische Kosten in: DM/m DM/m DM/Schaden DM/m DM/m
Durchmesser, Material x x (x) x x
Verlegetiefe, Verbauart x - (x) - x
Boden- und Felsklassen (x) - (x) - (x)
Wasserhaltung (x) (x) (x) (x) (x)
Oberfläche x - (x) - x
Anzahl Seitenzuläufe (x) x - - -
Schadensdichte - (x) - - -
Schadensart - (x) x - -
kreuzende Leitungen (x) - - - (x)
kontaminierte Böden (x) - (x) - (x)
Bauwerke/ Rampen/ Treppen (x) - - - (x)

Einflussgrößen
Regenwasserbewirt-

schaftungsmaßnahmen Becken weitere Sonderbauwerke

Spezifische Kosten in: DM/m² DM/m³ DM/Stück
Bauwerksart x x x
Material (x) (x) (x)
Sohltiefe - (x) (x)
Verbauart (x) (x) (x)
Boden- und Felsklassen - (x) (x)
Wasserhaltung (x) (x) (x)
Oberfläche - x (x)
Topographie x - -
kreuzende Leitungen (x) (x) (x)
kontaminierte Böden (x) (x) (x)
Bauwerke/ Rampen/ Treppen (x) (x) (x)

In den Tabellen bedeuten:
x : im Rahmen der Kostenschätzung immer zu berücksichtigen

(x): ggf. zu berücksichtigen, sofern Einflussgröße bereits bekannt ist, oder dann zu berücksichtigen, wenn
Einflussgröße erheblichen Einfluss besitzt

- : nicht zu berücksichtigen
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Anhang 4: Vertragsmuster LAK

Gliederung:

Seite

Deckblatt 2
1. Gegenstand des Vertrags 3
2. Grundlagen des Vertrags 3
3. Leistungen des Auftragnehmers 4
4. Fachlich Beteiligte 5
5. Termine und Fristen 5
6. Vergütung 5
7. Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 6
8. Ergänzende Vereinbarungen 6
9. Anlagen 6
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Zwischen der

B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d

vertreten durch

die Oberfinanzdirektion.............................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(Straße) (Ort)

diese vertreten durch

.................................................................................................................................................

(Bauamt)

.................................................................................................................................................

(Straße) (Ort)

- nachstehend A u f t r a g g e b e r genannt -

und dem/ den

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

vertreten durch

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- nachstehend A u f t r a g n e h m e r genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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1 Gegenstand des Vertrags

Gegenstand dieses Vertrags sind die Leistungen zur Erstellung eines
Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK), Teil ...............................für:

(vom AG auszufüllen)

Liegenschaft:..................................................................................................

Abwasseranlagen:..........................................................................................

2 Grundlagen des Vertrags

2.1 Allgemeine Vertragsbestimmungen – Anlage 1

Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe Anlage 1) sind Bestandteil dieses
Vertrags.

2.2 Angebot auf der Grundlage der Honoraranfrage LAK – Anlage 2

Das Angebot vom ................................... ist Bestandteil dieses Vertrags.
(Datum)

2.3 Leistungskatalog zum LAK – Anlage 3

Der Leistungskatalog zum LAK, Teil ............. (Anlage 3) ist Bestandteil dieses Vertrags.

2.4 Technische Spezifikationen zum LAK – Anlage 4

Die Technischen Spezifikationen zum LAK (Anlage 4) sind Bestandteil dieses Vertrags.

2.5 Weitere Grundlagen des Vertrags

2.5.1 Arbeitshilfen Abwasser in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen
Fassung, insbesondere Kapitel 3.8: „LAK“.

2.5.2 Vom Auftraggeber (AG) dem Auftragnehmer (AN) zur Verfügung gestellte
Unterlagen:

2.5.2.1 - Pläne M 1 : ............

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................
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2.5.2.2 - Lagefestpunkte (Lage, Bezeichnung, Jahrgang)

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

2.5.2.3 - Höhenfestpunkte (Lage, Bezeichnung, Höhenangabe, Jahrgang)

- ...............................................................................................................

- ...............................................................................................................

2.5.2.4 - Forderungen, Bedingungen und Angaben

- des Nutzers:......................................................................................................

- des Entsorgungsverbandes:..............................................................................

- der Genehmigungsbehörden:............................................................................

3 Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Auftragsumfang

Der AN führt seine Leistungen auf der Grundlage der ihm vom AG zur Verfügung gestellten
Unterlagen aus.

Die vom AN vorzulegenden Unterlagen haben bezüglich der Anzahl der Ausfertigungen und
dem Format der Dateien den Vereinbarungen gemäß Angebot zu entsprechen.

Der AG überträgt dem AN die Leistungen nach dem folgenden Abschnitt 3.2.

3.2 Leistungsumfang

Der AN hat die Leistungen gemäß Angebot vom ................................... zu erbringen.
(Datum)

Das Angebot ist diesem Vertrag als Anlage 2 beigefügt.
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4. Fachlich Beteiligte

Die Leistungen sind zu erbringen in Zusammenarbeit mit:

- der Standortverwaltung
- der Firma für Spül- und Reinigungsarbeiten (NN)
- der Firma für optische Inspektionen (NN)
- dem Vermessungsingenieur

- ...................................................................................

- ...................................................................................

5. Termine und Fristen

Mit der Ausführung der Leistungen ist unverzüglich nach Vertragsabschluss zu beginnen.
Der örtliche Einsatz ist jeweils vorher mit dem Bauamt im Einvernehmen mit dem Betreiber
und dem Nutzer abzustimmen. Hierfür ist vom AN ein Zeitplan aufzustellen.
Für die Leistungen gelten folgende Termine bzw. Fristen:

LAK, Teil A:

vorläufige Datenerhebung: ...............................................

Planung von Kanalreinigung und optischer Inspektion: ...............................................

Datenprüfung und Datenabgleich ...............................................

Zustandsbewertung: ...............................................

Generelle planerische Festlegungen: ...............................................

LAK, Teil B:

Festlegung des Bedarfs an erf. Baumaßnahmen: ...............................................

sonstige Termine/ Fristen: ...............................................

Bei Nichteinhaltung der genannten Fristen durch das Verschulden Dritter können die
Vertragsparteien hieraus keine gegenseitigen Schadenersatzansprüche geltend machen.

6. Vergütung

Die Vergütung erfolgt gemäß Angebot vom .......................... (Anlage 2)
(Datum)
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7. Haftpflichtversicherung des AN

Die Deckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung nach § 10 AVB muss mindestens
betragen:

für Personenschäden 1.000.000 DM
sonstige Schäden 300.000 DM

8. Ergänzende Vereinbarungen

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Auftraggeber Auftragnehmer

Ort / Datum: Ort / Datum:

....................................................................... .......................................................................

Rechtsverbindliche Unterschriften:

....................................................................... .......................................................................

9. Anlagen:

Anlage 1: Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB

Anlage 2: Angebot vom ................................................, auf Grundlage der

Honoraranfrage,Teil : ...............

Anlage 3: Leistungskatalog zum LAK, Teil : ..................

Anlage 4: Technische Spezifikationen zum LAK, TS 1 bis TS 4



Sanierung von Abwasserkanälen und -leitungen Seite 1 von 1

Stand 01.01.1996 Kapitel 3.9

3.9 Sanierung von Abwasserkanälen und
-leitungen
(Kapitel ist in Vorbereitung)
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3.10 Vermögensbewertung
(Kapitel ist in Vorbereitung)
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3.11 Liegenschafts- und Gebäude-Management-
system (LGMS)

(Kapitel ist in Vorbereitung)
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3.12 Betreiberanforderungen
(Kapitel ist in Vorbereitung)
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4.1 Durchführung hydraulischer Berechnungen
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4.1 Durchführung hydraulischer Berechnungen im Rahmen der ISYBAU-
orientierten Zustandsbewertung von Abwasserkanälen und -leitungen

4.1.1 Allgemeines zu den Berechnungen

Ziel der hydraulischen Berechnungen im Rahmen der ISYBAU-orientierten Zustands-
bewertung ist es, die Ergebnisse hydraulischer Berechnungen derart auszuwerten, daß mit
wenigen Kenngrößen ein Überblick über die hydraulische Leistungsfähigkeit eines
Kanalnetzes gewonnen werden kann. Je nach Komplexität des Kanalnetzes erfolgen die
Berechnungen enweder mit einem Niederschlag-Abfluß-Modell oder mit dem Zeitbeiwert-
verfahren.

Im Programmpaket HYSTEM-EXTRAN sind verschiedene Programme zur hydraulischen
Berechnung von Kanalnetzen enthalten. Das Programm ZEBEV umfaßt das Zeitbeiwert-
verfahren gemäß Arbeitsblatt 118 der ATV. Das Programm HYSTEM dient zur Oberflächen-
abflußberechnung und das Programm EXTRAN zur daran anschließenden Abflußtransport-
berechnung.

Die Festlegung der Art der hydraulischen Berechnung erfolgt gemäß Kap. 3.7.3.2. Generell
werden kleine Einzugsgebiete ohne Sonderbauwerke mit dem Zeitbeiwertverfahren und
größere Einzugsgebiete mit dem Niederschlag-Abfluß-Modell HYSTEM-EXTRAN berechnet.

Die benötigten Kanalnetzdaten für beide Berechnungsarten sind identisch, eine Berechnung
von Sonderbauwerken ist mit dem Zeitbeiwertverfahren jedoch nicht möglich. Unterschied-
lich sind die benötigten Parameter für die Berechnungen.

Aufgrund der vereinfachten Berechnungsansätze liefert das Zeitbeiwertverfahren bei ver-
gleichbaren Eingangsdaten höhere Scheitelabflüsse.

Die Auswertung der Berechnungen ist in Kap. 3.7.3 beschrieben, einzelne Beispiele sind im
Folgenden aufgeführt. Die Auswertung kann dabei entweder manuell oder mit entsprechen-
den EDV-Programmen erfolgen. Insbesondere bei der Langzeitsimulation ist neben der
Zusammenstellung der Serie der maßgebenden Ereignisse auch die Auswertung mit EDV-
Programmen vorzuziehen.

Im folgenden Flußdiagramm ist die prinzipielle Vorgehensweise bei der hydraulischen
Zustandsbewertung dargestellt.
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Zustandsbewertung
Hydraulik

Einleitungsbedingung

Kanalnetzdaten
in KANDATA+

Ja

EinleitungserlaubnisNein

Kanalnetzdaten
beschaffenNein

Ja

BerechnungsverfahrenRegenspende
bekanntNein

Niederschlagsreihe
vorhanden

Messungen
notwendig

Ja

Modellparameter
festlegen

Nein

Niederschlagsreihe
beschaffenNein

Messungen
durchführenJa

Modellkalibrierung

Häufigkeiten
festlegen

Berechnungen
durchführen

Plausibilitäts-
prüfungen

Maßzahl Hydraulik
ermitteln

Regenspende
beschaffen

Ja

HYSTEM-
EXTRAN

ZEBEV
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4.1.2 Berechnung kleiner Einzugsgebiete mit dem Zeitbeiwertverfahren ZEBEV
4.1.2.1 Parameter des Zeitbeiwertverfahrens

Die Parameter für das Zeitbeiwertverfahren ergeben sich aus dem Arbeitsblatt 118 der ATV
(ATV, 1977). Dies sind der Zeitbeiwert, der Spitzenabflußbeiwert, die Regenspende und die
befestigte Einzugsgebietsfläche. In Abhängigkeit von der Struktur des Einzugsgebietes
(Gefälle und Befestigungsgrad) ergibt sich die maßgebende Regendauer und in
Abhängigkeit von dem Befestigungsgrad, der Regenspende und dem Gefälle der Spitzen-
abflußbeiwert. Durch den Zeitbeiwert wird dann die maßgebende Regenspende entspre-
chend der Fließzeit im Kanal festgelegt, so daß für jeden Punkt im Kanalnetz die Regen-
spende auf die Fließzeit abgestimmt ist. Im Zeitbeiwertverfahren stehen von daher keine
freien Parameter zur Verfügung. Sie können bei einer Handrechnung aus entsprechenden
Formeln bzw. Tabellen entnommen werden, bei der Berechnung mit dem Programm ZEBEV
sind sie dort integriert.

Das Programm ZEBEV erwartet dann im Wesentlichen folgende Eingaben:

Regenspende der Häufigkeit n=1 Aus Niederschlagsgutachten oder
Regenspendeatlas

Bemessungshäufigkeit n gem. Kap 3.7.3.3

kürzeste maßgebende Regendauer keine Eingabe, da in der Regel vom
Programm bestimmt

minimaler Spitzenabflußbeiwert gem. ATV A118: 0,35

maximaler Bebauungsanteil für Transport-
sammler

in der Regel 1 %

Berechnung mit Abminderung in der Regel wird mit Abminderung
gerechnet

Anwendung von Gleichung 18 in der Regel wird die Gleichung 18 des
ATV A118 angewendet

Neubemessung des Kanalnetzes Wahl zwischen Neubemessung und
Nachrechnung

Mindestdurchmesser bei Neubemessung in der Regel wird ein Mindestdurchmesser
von 300 mm gewählt

Tab. 4.1.1 Eingabeparameter für das Zeitbeiwertverfahren ZEBEV
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4.1.2.2 Neudimensionierung von Kanalnetzen

Bei der Neudimensionierung von Kanalnetzes mit dem Programm ZEBEV müssen diese in
ihrer Struktur bereits erfaßt sein. Dazu gehören auch die Sohl- und Geländehöhen. Das
Programm ZEBEV bestimmt dann aus der Regenspende, dem Zeitbeiwert, der Fläche und
dem Spitzenabflußbeiwert den Spitzenabfluß für jede Haltung. Dieser wird dann mit dem
Vollfüllungsabfluß für handelsübliche Durchmesser verglichen. Gewählt wird derjenige
Durchmesser, bei dem der berechnete Spitzenabfluß 90% des Vollfüllungsabflusses gerade
nicht überschreitet.

Aus dem berechneten Spitzenabfluß wird eine Wasserspiegellage für die Haltungen unter
der Annahme eines stationären, gleichförmigen Abflusses bestimmt. Demzufolge ergeben
sich an den Schächten Sprünge im Wasserspiegelverlauf.

4.1.2.3 Nachrechnung kleiner Kanalnetze

Bei der Nachrechnung bestehender Kanalnetze erfolgt die Berechnung des Spitzenabfusses
analog wie bei der Neudimensionierung. Die Zuordnung der jeweiligen Haltung zu einer
hydraulischen Haltungsklasse erfolgt anhand des Verhältnisses des berechnete Spitzen-
abfluß zum Vollfüllabfluß (Auslastungsgrad) gem. Kap.3.7.3.4.1. Liegt der Auslastungsgrad
der Berechnung mit der maßgebenden Regenhäufigkeit über 0,9, gilt dieser Kanalabschnitt
bereits als überlastet und wird der hydraulischen Haltungsklasse 2 zugeordnet.

Für Haltungen mit einem Auslastungsgrad unter 1 wird analog zur Neubemessung eine
Wasserspiegellage für die Haltungen ermittelt.

4.1.2.4 Überprüfung der Simulationsrechnungen des Zeitbeiwertverfahrens

Die einzelnen durchgeführten Rechenläufe sind vor einer weiteren Auswertung hinsichtlich
ihrer prinzipiellen Richtigkeit zu überprüfen. Generell ist zu überprüfen, ob die Anwendung
des Zeitbeiwertverfahrens für dieses Kanalnetz gem. Kap. 3.7.3.2 zulässig ist. Diese weitere
Überprüfung erstreckt sich dann auf einige augenfällige Kenngrößen und ersetzt nicht die
kritische Verwendung einzelner Berechnungsergebnisse. Im einzelnen sind mindestens
folgende Überprüfungen der Simulationsrechnungen durchzuführen:
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 - Sind auf der ersten Seite der Ausdrucke Meldungen über Info's, Warnungen oder
Fehler vorhanden?

 - Stimmen die Rechenlaufparameter auf der zweiten Seite der Ausgabeliste mit den
gewählten Parametern überein?

 - Stimmt die gesamte Fläche bzw. der Anteil der undurchlässigen Fläche, die Anzahl
der Haltungen und Schächte und die Länge des Kanalnetzes auf der dritten Seite des
Ausdrucks mit den Erfahrungen oder sonstigen Erhebungen überein oder ergeben
sich nach Augenschein Differenzen?

 - Liegt bei Mischsystemen der Trockenwetterabfluß auf der dritten Seite des Ausdrucks
in einer richtigen Größenordnung anhand einer Überschlagsrechnung?

4.1.3 Nachrechnung großer Einzugsgebiete mit dem Niederschlag-Abfluß-
Modell HYSTEM-EXTRAN

4.1.3.1 Modellparameter und Modellkalibrierung

Die Parameter für das Simulationsmodell HYSTEM-EXTRAN ergeben sich entweder aus
einer Kalibrierung einer ausreichenden Anzahl von gemessenen Niederschlag-Abfluß Ereig-
nissen oder, wenn keine Messungen vorliegen, aus der Erfahrung der Modellanwendung
(Standardparameter) bzw. dem Merkblatt 165 der ATV (ATV, 1994).

Im Gegensatz zum Zeitbeiwertverfahren sind Niederschlag-Abfluß Modelle parametrisiert,
um die auftretenden physikalischen Prozesse der unterschiedlichsten Einzugsgebiete
nachbilden zu können. Wesentliche Parameter sind die der Abflußbildung, d.h. Benetzungs
und Muldenverlust sowie die Abflußbeiwerte zu Beginn und Ende der Muldenauffüllphase
der undurchlässigen Flächen. Für die durchlässigen Flächen sind dies der Anfangsverlust
und die abflußwirksamen Flächenanteile. Dabei sind die Parameter der undurchlässigen
Flächen in der Regel von größerer Bedeutung.

Für die Berechnung können die Parameter durch Kalibrierung gewonnen werden, oder es
sind Standardparameter anzusetzen. Hinweise zu den Parametern sind auch im Merkblatt
165 der ATV (ATV, 1994) zu finden.

Zur Modellkalibrierung können entsprechende Niederschlag-Abfluß-Messungen einzelner
Ereignisse verwendet werden. Dabei ist sicherzustellen, daß nur Messungen von sorgfältig
gewarteten Meßgeräte mit ausreichender Genauigkeit herangezogen werden. Nieder-
schlagsmessungen von Meßgeräten außerhalb des Einzugsgebiets des Kanalnetzes sollten
für eine Kalibrierung nicht berücksichtigt werden.

Bei größeren oder komplexen Einzugsgebieten empfiehlt sich die Kalibrierung anhand
mehrerer Meßstellen, um die unterschiedliche Niederschlagsverteilung, aber auch das
unterschiedliche Abflußverhalten einzelner Teilgebiete berücksichtigen zu können. Ziel ist es,
einen Parametersatz für alle Ereignisse zu gewinnen.
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Die Kalibrierung und Verifizierung sollte mindestens an sechs besser jedoch an zehn Ereig-
nissen durchgeführt werden. Die Hälfte der Ereignisse dient zur Kalibrierung, die andere
Hälfte zur Verifizierung. Dabei sind sowohl Ereignisse geringer als auch starker Intensität
von Interesse. Bei Ereignissen geringerer Intensität können die Anfangsverluste in der Regel
gut bestimmt werden, während bei den Ereignissen stärkerer Intensität der Anteil der zum
Abfluß beitragenden undurchlässigen Flächen besser ermittelt werden kann. Die Parameter
für die durchlässigen Flächen können meist nur unzureichend bestimmt werden, aber der
Abfluß von diesen Flächen ist in der Regel auch von untergeordneter Bedeutung. Die
Kalibrierung sollte sich auf die Parameter der undurchlässigen Flächen beschränken.

Bei der Kalibrierung wird zuerst versucht, durch zielgerichtete Variation der Modellparameter
eine Übereinstimmung des berechneten und gemessenen Abflußvolumens zu erreichen. Bei
Ereignissen unter ca. 10 mm kann in vielen Fällen der Abfluß von den durchlässigen Flächen
vernachlässigt werden, so daß als maßgebende Parameter hierfür der "Abflußbeiwert am
Ende der Muldenauffüllphase" sowie der Mulden- und Benetzungsverlust verbleiben. Der
Abflußbeiwert wird nur um circa 10%, maximal 15% von dem Standardwert abweichen,
während die Größenordnung der Muldenverluste naturgemäß vom Ausgangs-zustand zu
Beginn der Simulation (trockene - feuchte Oberfläche) und der Oberflächen-struktur abhängt.
Hier sind Bandbreiten für trockene Oberflächen zwischen 0.3 mm und 0.8 mm für den
Benetzungsverlust und 1.0 bis 2.5 mm für den Muldenverlust möglich. Scheinbar größere
oder kleinere Werte treten auf, wenn entweder die angeschlossenen Flächen fehlerhaft
ermittelt wurden, oder ein signifikanter Abfluß von den durchlässigen Flächen auftritt.

Stimmt das Abflußvolumen zwischen berechneter und gemessener Ganglinie überein, kann
die Form der berechneten Ganglinie mit Hilfe des "Fließzeitparameters" an die der gemes-
senen Ganglinie angepaßt werden.

Bei der anschließenden Verifizierung sollten die mittleren Abweichungen zwischen gemes-
senen und berechneten Ganglinien unter 15%, besser unter 10%, bezogen auf das Abfluß-
volumen und den Abflußscheitel liegen.
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Liegen für das Kanalnetz keine Niederschlag-Abfluß-Messungen vor, so sind die Berech-
nungen in der Regel mit Standardparametern durchzuführen. Die Standardparameter
wurden aus einer Vielzahl von Untersuchungen an städtischen Einzugsgebieten hergeleitet
und können auf Gebiete ähnlicher Struktur übertragen werden. Unsicherheiten bei der
Berechnung mit Standardparametern können sich jedoch ergeben, wenn z.B. keine sorg-
fältige Erhebung der undurchlässigen und durchlässigen Flächenanteile durchgeführt wurde,
der Abfluß der durchlässigen Flächen signifikant ist, oder eine Berechnung für undurch-
lässige Flächen ohne abflußlose Zonen durchgeführt wird (siehe auch ATV, 1994).

In der Regel sind folgende Standardparameter in den Berechnungen anzusetzen:

undurchlässige Flächen

Benetzungsverlust 0.7 mm
Muldenverlust 1.8 mm
Abflußbeiwert zu Beginn 0.25
und Ende der Muldenauffüllphase 0.85

durchlässige Flächen

Anfangsverlust 5 mm
angeschlossene durchlässige Flächen 50%

Der Ausgangszustand der Oberfläche bzw. des Bodens ist bei der Langzeitsimulation ggfs.
entsprechend der Vorregensituation zu wählen. Bei der Berechnung mit Modellregen ist von
trockener Oberfläche und einem teilgesättigtem Boden auszugehen.

4.1.3.2 Berechnung mit Modellregen

Die Berechnung von Kanalnetzen mit Modellregen wird nur in Ausnahmefällen im Rahmen
von Voruntersuchungen oder bei internen Vergleichen durchgeführt. Die Regenhäufigkeit
richtet sich nach Kap. 3.7.3.2. Der Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit des
Kanalnetzes insbesondere auch der Nachweis der Überstauhäufigkeit ist hiermit jedoch nicht
möglich.
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4.1.3.2.1 Aufstellung von Modellregen

Für die Untersuchung mit statistisch aufbereiteten Regen wird der Modellregen nach Euler
Typ 2 verwendet. Er wird aus örtlich gültigen Regenhöhenlinien nach folgenden Grundsätzen
abgeleitet:

- Die Gesamtniederschlagshöhe hN ergibt sich für die vorgegebene Regendauer D und
die Häufigkeit n aus der Regenhöhenlinie.

- In keinem Zeitabschnitt t innerhalb der Regendauer ist die Niederschlagshöhe größer,
als nach der Regenhöhenlinie für die Häufigkeit n ausgewiesen ist.

- Die größte Intensität tritt bei rund 30% der Regendauer auf. Der ansteigende Ast des
Modellregens ist steiler als der abfallende Ast.

- Die Dauer des Modellregens sollte der doppelten Fließzeit im Kanalnetz entsprechen.

Liegen keine ortsgültigen statistischen Niederschlagsangaben vor, so kann der Modellregen
auch aus den Regenspendelinien nach Reinhold konstruiert werden. Hierzu ist lediglich die
Kenntnis der ortsgültigen Basis-Regenspende r15,1 erforderlich, die dann über die Zeitbei-
wertgleichungen in die Regenspenden der jeweiligen Dauerstufe und Häufigkeit
umgerechnet werden. Die örtliche Basis-Regenspende kann aus entsprechenden
Auswertungen entnommen werden ("Starkniederschlagshöhen für die Bundesrepublik
Deutschland", Eigenverlag des Deutschen Wetterdienst).

( ) ( ) ( )Dnrr Dn ,1,15, Φ∗=

mit

( ) �
�
�

� −∗
+

=Φ 369,01
9

38,
4 nD

Dn

Die Niederschlagshöhen errechnen sich durch Einsetzen in die Beziehung
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DrhN ∗∗= 006,0

mit Φ = Zeitbeiwert
hN = Niederschlagshöhe in mm

r = Regenspende in l/(s∗ ha)
D = Dauer in min

Beispiel: Konstruktion eines Modellregens mit D = 60 min

Gegeben seien folgende statistische Niederschlagshöhen:

D [min] 5 10 15 20 30 45 60

hN 5.1 7.6 9.1 10.2 11.7 13.2 14.3

Tab. 4.1.2: Statistische Niederschlagshöhen für einzelne Dauerstufen

Für jedes Intervall i von 5 Minuten wird nun der zusätzliche Niederschlag zum vorhergehen-
den Intervall derart bestimmt, daß die Regensumme bis zu dieser Dauerstufe identisch zur
Statistik ist.

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hN 5.1 2.5 1.5 1.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3

Tab. 4.1.3: Statistische Niederschlagshöhen für einzelne Intervalle von 5 min

Um den maßgeblichen Modellregen zu erhalten, wird das erste Drittel des Niederschlags-
profils umgedreht. Das bedeutet, daß bei dem Modellregen der Dauer D = 60 min die ersten
4 Intervalle in ihrer Reihenfolge umgedreht werden müssen: Das 4. Intervall kommt an die
erste Stelle, das 3. Intervall an die 2. Stelle, das 2. Intervall an die 3. Stelle und das
1. Intervall an die 4. Stelle.
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Damit ergibt sich dann die im folgenden Bild dargestellte Verteilung mit den Werten:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hN 1.1 1.5 2.5 5.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3

Tab. 4.1.4: Niederschlagsverteilung des Modellregens für einzelne Intervalle von 5 min.
(Beispiel)

Für andere Gesamtdauern ist entsprechend zu verfahren.

Bild 4.1.1: Modellregen nach EULER
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4.1.3.3 Berechnung mit Langzeitsimulation

Der Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Kanalnetzen erfolgt mit Hilfe der
Langzeitsimulation. Hierbei wird das Kanalnetz mit einer Vielzahl von natürlichen gemesse-
nen Niederschlagsereignissen belastet und anschließend werden die berechneten Wasser-
stände bzw. Abflüsse zielgerichtet ausgewertet.

Die Auswahl der Niederschlagsereignisse geschieht dabei derart, daß im Wesentlichen nur
solche Ereignisse in die Serie der maßgebenden Ereignisse aufgenommen werden, die zu
einer Überlastung des Kanalnetzes oder einzelnen Teilen davon führen. Demzufolge unter-
scheidet sich die Serie der maßgebenden Ereignisse für Kanalnetze mit unterschiedlichen
Fließzeiten und Überstauhäufigkeiten.

Die Auswertung der Simulationsrechnungen erfolgt im Wesentlichen durch die Ermittlung der
Überstauhäufigkeit für die einzelnen Schächte des Kanalnetzes und durch den Vergleich der
berechneten Abflüsse mit dem Vollfüllungsabfluß der Rohrleitung.

4.1.3.3.1 Aufstellung der Serie der maßgebenden Niederschlagsereignisse

Für die Durchführung von Langzeitsimulationen wird eine Serie von Naturregen verwendet.
Die Auswahl der Naturregen aus einer mindestens 10-jährigen Niederschlagsreihe erfolgt in
Abhängigkeit von der gewählten Häufigkeit und der geschätzten Fließzeit im Gebiet in der
Regel mit entsprechenden EDV-Programmen.

Als Zwischenstufe einer statistischen Analyse der Niederschläge liegen für die einzelnen
Dauerstufen die zugehörigen Ereignisse sortiert nach der Niederschlagshöhe in den
Dauerstufen vor. Für den hydraulischen Nachweis werden nur Ereignisse in den Dauerstufen
bis zur doppelten Fließzeit im Kanal berücksichtigt. Der Umfang der Teilserie für die
einzelnen Dauerstufen ergibt sich aus der zugrunde liegenden Formel für die Bestimmung
der empirischen Wiederkehrzeit zu:

T
Mk ∗= 7,2

mit: k = Umfang der Teilserie
M = Länge der Niederschlagsreihe in Jahren (mindestens 10 Jahre)
T = kleinste Wiederkehrzeit für den hydraulischen Nachweis
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Die gesamte Serie ergibt sich dann dadurch, daß die Ereignisse aus allen Teilserien berück-
sichtigt werden. Der Umfang der gesamten Serie kann nicht allgemeingültig berechnet
werden, sondern er ist von Regenreihe zu Regenreihe verschieden und von der Fließzeit im
Kanal abhängig.

Beispiel: Ermittlung des Umfangs der Serie der maßgebenden Niederschlags-
ereignisse:

Liegt eine Niederschlagsreihe von 15 Jahren vor und wird eine Wiederkehrzeit für den
hydraulischen Nachweis von 3 Jahren angesetzt, so beträgt der Umfang der Teilserie:

k = 2,7 ∗  15/3 = 14 Ereignisse

Der Umfang der gesamten Serie kann nicht im voraus bestimmt werden, da sämtliche
Ereignisse der maßgebenden Dauerstufen berücksichtigt werden müssen. Beträgt die
Fließzeit im Kanalnetz z.B. 30 min, so reichen die maßgebenden Dauerstufen von 5 min bis
60 min. Somit umfaßt die gesamte Serie die jeweils 14 größten Ereignisse der Teilserien von
5 min bis 60 min. Da einige Ereignisse in verschiedenen Teilserien mit enthalten sind,
entspricht der Umfang der gesamten Serie nicht dem Umfang der Teilserie multipliziert mit
der Anzahl der Teilserien, sondern liegt nur bei einem Bruchteil davon.

Beispiel: Auswertung der Langzeitsimulation

Das Kanalnetz liegt im Werkstättenbereich und umfaßt insgesamt 500 Haltungen mit einer
gesamten Länge von 20000 m. Die geforderte Überstauhäufigkeit beträgt gem. Tab 1 n=0,2.
Die Langzeitsimulation mit den maßgebenden Ereignissen einer 15-jährigen Niederschlags-
reihe zeigt folgende überstaute Haltungen:
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Haltung Anzahl
Überstau

Überstauhäufigkeit
oberer Schacht

Klasse hydraul.

Leistungsfähigkeit

Haltungslänge

101012 5 5/14=0,36 3 45,7

101017 12 12/14=0,86 4 53,6

101052 5 5/14=0,36 3 27,5

102011 2 2/14=0,14 1 17.8

102033 3 3/14=0,21 2 42,8

103001 1 1/14=0,07 1 35,4

103019 1 1/14=0,07 1 39,6

104022 3 3/14=0,21 1 42,5

105006 7 7/14=0,5 3 49,7

Die jeweilige Überstauhäufigkeit ergibt sich durch Auswertung der Formel

1−
=

M
jnü

mit nü = Überstauhäufigkeit

j = Anzahl der überstauenden Ereignisse
M = Länge der Niederschlagsreihe in Jahren

Die Zuordnung zur jeweiligen Klasse der hydraulischen Leistungsfähigkeit erfolgt durch Aus-
werten der Überstauhäufigkeit, dem Abfluß bei Vollfüllung und dem Abfluß des Ereignisses,
bei dem die zulässige Überstauhäufigkeit gerade überschritten wird.



Durchführung hydraulischer Berechnungen Seite 15 von 22

Stand 01.01.1996 Kapitel 4.1

Die Systemzahl Hydraulik als Maß für die hydraulische Leistungsfähigkeit ergibt sich damit
zu:

022,15
20000

04
20000

6,533
20000

9,1222
20000

8,421
20000

7,19780 =∗+∗+∗+∗+∗=SYY

Obgleich die Systemzahl Hydraulik gering ist, müssen Sanierungsmaßnahmen eingeleitet
werden, da die Überstauhäufigkeit an 6 Schächten nicht ausreichend ist.

4.1.3.4 Überprüfung der Simulationsrechnungen

Die einzelnen durchgeführten Rechenläufe sind vor einer weiteren Auswertung hinsichtlich
ihrer prinzipiellen Richtigkeit zu überprüfen. Diese Überprüfung erstreckt sich auf einige
augenfällige Kenngrößen und ersetzt nicht die kritische Verwendung einzelner Berech-
nungsergebnisse. Im einzelnen sind mindestens folgende Überprüfungen der Simulations-
rechnungen durchzuführen:

Eingangsparameter
 - Stimmt die gesamte Fläche bzw. der Anteil der undurchlässigen Fläche mit den

Erfahrungen oder sonstigen Erhebungen überein oder ergeben sich nach Augen-
schein Differenzen?

 - Sind für die Abflußbildung und Abflußkonzentration Standardparameter verwendet
worden, oder sind die Parameter anhand einer Kalibrierung ermittelt worden?

 - Wurde für die Abflußtransportberechnung der richtige Rauhigkeitsansatz (Prandtl-
Colebrook) gewählt?

 - Liegt bei Mischsystemen der Trockenwetterabfluß in einer richtigen Größenordnung
anhand einer Überschlagsrechnung?

 - Wurden die Randbedingungen am Ende des Systems richtig angesetzt (freier Auslaß
oder evtl. rückgestauter Auslaß in ein Gewässer)?

 - Stimmt die Anzahl der Sonderbauwerke (Überläufe, Becken, etc.) mit den Erfah-
rungswerten oder sonstigen Erhebungen überein?

Berechnungsergebnisse
 - Sind auf der ersten Seite der Ausdrucke Meldungen über Info's, Warnungen oder

Fehler vorhanden?
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Oberflächenabfluß
 - Entspricht das Verhältnis des Oberflächenabflusses von undurchlässigen Flächen

und durchlässigen Flächen den Erfahrungswerten aus ähnlichen Berechnungen?

 - Steht der Gesamtabfluß im richtigen Verhältnis zum Niederschlag?

 - Wurde das gewünschte Niederschlagsereignis berechnet?

Abflußtransport
 - Ist der Volumenfehler der Abflußtransportberechnung kleiner als 3%, oder liegt er

darüber? Liegt er über 3% so ist ggf. eine erneute Berechnung durchzuführen.

 - Findet ein Zulauf in das und ein Ablauf aus dem Kanalnetz statt? Liegen Anfangs und
Endvolumen in einem ausgewogenem Verhältnis.

 - Wurde ein ausreichend kleiner Zeitschritt gewählt?

 - Wurde die Simulationsdauer ausreichend lang gewählt?

4.1.4 Checkliste Hydraulik

1
vor Bearbeitungsbeginn
Datenbeschaffung/Erhebung

- Beschaffung der Kanalnetzdaten
(Längen, Höhen, Durchmesser, Koordi-
naten)

- Beschaffung der Einzugsgebietsdaten
- Beschaffung von Sonderbauwerksdaten
- Beschaffung von Daten der optischen

Inspektion
- Beschaffung alter hydraulischer Berech-

nungen
- Beschaffung von Daten über das Ge-

wässer
(Einleitungspunkte, Erlaubnisse, Geneh-
migungen)

- Beschaffung von Niederschlagsdaten
(statistische Angaben, Naturregen)

- Beschaffung/Durchführung von Nieder-
schlags-AbflußMessungen

- Beschaffung von Erweiterungsplanungen

Checkliste
Gebiets- und Netzdaten
Datenverwaltung
ISYBAU-Austausch-
formate Abwasser
Digitales Liegenschafts-
Modell(DLM)
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2 Bearbeitungsumfang
- Zeitbeiwertverfahren oder HYSTEM-

EXTRAN
- Modellregen oder Langzeitsimulation
- Modellkalibrierung
- Bearbeitung des Ist-Zustands und/oder

Prognosezustands
- Überrechnung und/oder Sanierungspla-

nung
- Einbeziehung Bautechnik
- Umfang der Dokumentation

ISYBAU-Austausch-
formate Abwasser
Muster-Ingenieur-
leistungsanfrage
Liegenschaftsbezogenes
Abwasserentsorgungs-
Konzept (LAK)
Digitales Liegenschafts-
Modell (DLM)
Sanierung von Abwasser-
kanälen und Leitungen

3 während der Bearbeitung
Datenüberprüfung
- Länge des Kanalnetzes, Sonderbauwerke

und Auslässe im Modell und in den
Planunterlagen

- Einzugsgebietsflächen Modell - Örtlichkeit
(gesamte Flächen, Befestigungsgrad,
Nutzungen)

- Sonderbauwerke und Umsetzung ins Mo-
dell

- Zuflüsse ins und Abflüsse aus dem
Kanalnetz

- Trockenwetterabfluß beim Mischsystem
(Ist-, Prognose- und Sanierungsbe-
rechnung)

- Niederschlagsbelastung
(Modellregen: Häufigkeit, Dauer, Regen-
summe;
Naturregen: Umfang der Serie)

- Modellkalibrierung
(Abweichungen von Betrag und Form)

- Modellparameter
- Abgleich optische Inspektion

(Querschnittsverengung, etc.)

ISYBAU-Austausch-
formate Abwasser
Muster-Ingenieur-
leistungsanfrage
Gebiets- und Netzdaten
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4 Überprüfung der Berechnungen
- Fehlermeldungen, Warnungen, Informa-

tionen

- Oberflächenabflußmodell HYSTEM

- Modellparameter
(Standard oder Kalibrierung)

- Datum und Uhrzeit des 
Niederschlagsereignisses

- Niederschlagssumme bzw. Umfang 
der Serie von Naturregen

- Abfluß von undurchlässigen / durch-
lässigen Flächen

- Abflußbeiwert

- Abflußtransportmodell EXTRAN

- Datum und Uhrzeit des 
Niederschlagsereignisses

- Zeitschritt und Simulationsdauer
- Volumenfehler
- Zulaufvolumen ins Kanalnetz, 

Ablaufvolumen aus dem 
Kanalnetz, Volumen im Kanalnetz 
zu Beginn und Ende der Simulation

- Einstau und Überstau, zeitliche 
Dauer

- Entlastungen und Abläufe, Volumen
und zeitliche Dauer

Zustandsbewertung
Hydraulik
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5 Dokumentation
- Aufgabenstellung
- Beschreibung des Einzugsgebietes und

der Datengrundlage
- Umsetzung der Daten ins Modell
- Niederschlagsdaten
- Modellkalibrierung und Modellparameter
- Kanalnetzdaten und Berechnungsergeb-

nisse auf Datenträger
- Beschreibung der untersuchten System-

zustände (Ist, Prognose, Planung)
- Lageplan des Einzugsgebietes
- Kanalnetzplan
- Kanalnetz- bzw. Lageplan mit eingetra-

gener hydraulischer Bewertung
- Liste/Plan von Stellen mit berechneten

Überflutungen und Maßnahmen zur Ab-
hilfe

- Längsschnitte mit eingetragenen Wasser-
spiegellagen für neue/geänderte Ab-
schnitte

- Detailzeichnungen für neue bzw. geän-
derte Sonderbauwerke

- je Variante Zusammenstellung der neu
geplanten Haltungen/Sonderbauwerken
mit Kenngrößen zur Kostenschätzung

Datenverwaltung
ISYBAU-Austausch-
formate Abwasser
LAK
DLM



Durchführung hydraulischer Berechnungen Seite 20 von 22

Stand 01.01.1996 Kapitel 4.1

4.1.5 Literatur

ATV (1977): Richtlinien für die Berechnung von Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanälen,
ATV-Regelwerk, Arbeitsblatt 118, St. Augustin, 1977.

ATV (1984a): Grundsätze für die Berechnung von Entwässerungsnetzen mit elektronischen
Datenverarbeitungsanlagen, ATV-Regelwerk, Arbeitsblatt 119, St. Augustin, 1984.

ATV (1984b): Untersuchung elektronischer Berechnungen von Oberflächen- und Kanalab-
flüssen, Berichte zur Abwasser- und Abfalltechnik, Schriftenreihe der ATV aus Wissenschaft
und Praxis, 1984.

ATV (1988): Richtlinien für die hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen, ATV-
Regelwerk, Arbeitsblatt 110, St. Augustin, 1988.

ATV (1992): Planung von Entwässerungsanlagen - Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungs-
maßnahmen, ATV-Regelwerk, Arbeitsblatt 101, St. Augustin, 1992

ATV/DVWK (1985): Langzeitsimulation - Begriffsbestimmung unter Berücksichtigung beson-
derer Anwendungsgebiete, Arbeitsbericht ATV Arbeitsgruppe 1.2.6. gemeinsam mit dem
DVWK, Korrespondenz Abwasser, 32, Heft 4, 1985.

ATV/DVWK (1986): Die Berechnung des Oberflächenabflusses in der Kanalnetzberechnung,
Teil I - Abflußbildung, Arbeitsbericht ATV-Arbeitsgruppe 1.2.6. gemeinsam mit dem DVWK,
Korrespondenz Abwasser, 33, Heft 2, 1986.

ATV/DVWK (1987): Die Berechnung des Oberflächenabflusses in der Kanalnetzberechnung,
Teil II - Abflußkonzentration Arbeitsbericht ATV-Arbeitsgruppe 1.2.6. gemeinsam mit dem
DVWK, Korrespondenz Abwasser, 34, Heft 3, 1987.

ATV (1994): Anforderungen an die Niederschlag-Abfluß-Berechnungen in der Stadtent-
wässerung, ATV-Regelwerk, Merkblatt 165, Hennef, 1994.

FUCHS, L. (1987): Hydrologische Leistungsfähigkeit städtischer Kanalnetze, Mitteilungen
des Instituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie und landwirtschaftlichen Wasserbau der
Universität Hannover, Heft 63, 1987.



Durchführung hydraulischer Berechnungen Seite 21 von 22

Stand 01.01.1996 Kapitel 4.1

FUCHS, L.; SCHEFFER, C.; VERWORN, H.-R. (1994): Mikrocomputer in der Stadtent-
wässerung - Kanalnetzberechnung, Modellbeschreibung HYSTEM-EXTRAN Vers. 5.1,
ITWH-Hannover, 1994.

ITWH (1994): Dokumentation für das Programmpaket LANGZEIT Vers. 5.1, ITWH Hannover,
1994.

NEUMANN, W. (1976): Der Niederschlagsabfluß in städtischen Einzugsgebieten. Berichte
aus Wassergütewirtschaft und Gesundheitsingenieurwesen, TU München, Nr. 11, 1976.

PECHER, R. (1993): Belastungsannahmen und Berechnungsgrundlagen - Auswirkungen der
europäischen Standards auf die Planung in der Bundesrepublik, Abwasserableitung -
Entwässerungskonzepte, ATV, Bonn, 1993.

pr EN 752 (1993): Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, Teil 1-4, Rosadruck
1993, Beuth-Verlag Berlin.

Weiterführende Literatur

ABRAHAM, C.; DRASCHOFF, R.; MARTIN, G.; SIEKER, F.; VERWORN, H.-R.; VERWORN,
W. (1976): Grundlegende Untersuchungen für die Stadtentwässerung Hamburg, Mitteilungen
des Instituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie und landwirtschaftlichen Wasserbau der
Universität Hannover, Heft 37, 1976.

ABRAHAM, C.; LYONS, T.C.; SCHULZE, K.W.; STOTTMANN, W. (1976): Zur instationären
Berechnung von Abwasserabfluß und Abwasserbeschaffenheit in städtischen Entwässe-
rungssystemen, Korrespondenz Abwasser, Heft 3,6,7, 1976.

FUCHS, L. (1991): Verfahren zum Überstaunachweis, Zeitschrift für Stadtentwässerung und
Gewässerschutz, Heft 17, SUG-Verlag, Hannover, 1991.

KESER, J. (Hrsg.) (1977): Vergleichende Untersuchungen von elektronischen Kanalnetz-
berechnungsmethoden, Schriftenreihe des Kuratoriums für Wasser- und Kulturbauwesen,
Heft 31, 1977.



Durchführung hydraulischer Berechnungen Seite 22 von 22

Stand 01.01.1996 Kapitel 4.1

KESER, J. (1980): Beitrag zur Quantififzierung der hydrologischen Parameter für Sied-
lungsgebiete - Erfahrungsbericht und Ergebnisse hydrometrischer Untersuchungen im
Stadtgebiet von Hildesheim, Mitteilungen des Instituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie und
landwirtschaftlichen Wasserbau der Universität Hannover, Heft 47, 1980.

MAKSIMOVIC, C.; RADOJKOVIC, M. (1986): Urban Drainage Catchments - Selected
Rainfall - Runoff Data, Pergamon Press, Oxford, England, 1986.

PAULSEN, O. (1986): Kontinuierliche Simulation von Abflüssen und Stofffrachten in der
Trennkanalisation, Mitteilungen des Instituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie und land-
wirtschaftlichen Wasserbau der Universität Hannover, Heft 62, 1987.

PREISSMANN, A. (1974): Numerische Verfahren zur Berechnung instationärer Gerinneströ-
mungen, in: Zielke, W. (Hrsg.) Elektronische Berechnung von Rohr- und Gerinneströ-
mungen, Erich Schmidt Verlag, Bielefeld, 1974.

RADOJKOVIC, M.; MAKSIMOVIC, C. (1986): UDM Data Base - Guide lines for Application
and First Results, in: Maksimovic, C,; Radojkovic, M., Urban Drainage Modelling, Proc. of the
International Symposium on Comparision of Urban Drainage Models with Real Catchment
Data, Pergamon Press, Oxford, England, 1986.

SCHILLING, W.; FUCHS, L. (1986): Errors in Stormwater Modeling - A Quantitative
Assessment, ASCE Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 112, No. 2, Feb. 1986.

SCHMITT, T.G. (1985): Der instationäre Kanalabfluß in der Schmutzfrachtmodellierung,
Schriftenreihe des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft der Universität Karlsruhe, Heft 42,
1985.

SIEKER, F. und FUCHS, L. (1991):  Zum BGH-Urteil vom 5. Oktober 1989 über die Be-
messung von Regen- und Mischwasserkanälen, Korrespondenz Abwasser, Heft 1, 1991.

WERP, M. (1991): Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Bemessung von
Kanalisationen, Zeitschrift für Stadtentwässerung und Gewässerschutz, Nr. 17, SUG-Verlag,
Hannover, 1991.



Regenwasserbewirtschaftung Seite 1 von 1

Stand 01.07.2000 (alte Fassung vom 01.10.1998) Kapitel 5

5. Regenwasserbewirtschaftung

5.1 Allgemeines

5.2 Regenwasserversickerung

5.3 Regenwassernutzung

5.4 Entsiegelung

5.5 Verzögerte Ableitung

5.6 Regenwasserbehandlung

Anhang 1: Open-End-Test als Feldmethode zur kf-
Wert-Bestimmung



Regenwasserbewirtschaftung - Allgemeines Seite 1 von 3

Stand 01.07.2000 (Alte Fassung vom 01.10.1998) Kapitel 5.1

5. Regenwasserbewirtschaftung

5.1 Allgemeines

5.2 Regenwasserversickerung

5.3 Regenwassernutzung

5.4 Entsiegelung

5.5 Verzögerte Ableitung

5.6 Regenwasserbehandlung

Anhang 1: Open-End-Test als Feldmethode zur kf-
Wert-Bestimmung



Regenwasserbewirtschaftung - Allgemeines Seite 2 von 3

Stand 01.10.1998 Kapitel 5.1

5 Regenwasserbewirtschaftung

5.1 Allgemeines

Bis vor wenigen Jahren wurde dem Ableitungsprinzip in der Kanalisationstechnik noch eine
fast ausschließliche Priorität eingeräumt, indem man die schnellstmögliche Ableitung des
anfallenden Niederschlages zum Gewässer hin vorsah. Dabei blieb unberücksichtigt, welche
wasserwirtschaftlichen Nachteile mit der konventionellen Niederschlagsentwässerung ein-
hergehen:

•  verminderte Grundwasserneubildung
•  quantitative Belastung der Fließgewässer (Hochwasserverstärkung)
•  Schmutzbelastung der Fließgewässer durch Trennsysteme und/oder Überlaufereignisse

der Mischsysteme
•  bei Mischsystemen: Kosten der Regenwasserbehandlung für Speicherbecken und Klär-

anlagenausbau

Vor diesem Hintergrund wird heute die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung gefordert
und nach Möglichkeit umgesetzt. Vorrangige Aufgabe der Regenwasserbewirtschaftung ist
die Vermeidung des Niederschlagsabflusses über Kanäle wo immer dies möglich  und wirt-
schaftlich sinnvoll ist. Damit ist vielfach die Planung der Niederschlagsentwässerung in be-
bauten Gebieten von einer reinen Entsorgungsaufgabe zu einer Bewirtschaftungsaufgabe
geworden.

Für die Realisierung einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung kommen folgende Maß-
nahmen in Betracht:

•  Regenwasserversickerung
Versickerung der Regenabflüsse in den Untergrund mittels typisierter Versickerungsan-
lagen (Flächen, Mulden, Schächte, Rohre, Rigolen, Mulden-Rigolen-Elemente bzw. –Sy-
steme, Sickergräben).

•  Regenwassernutzung
Speicherung der Regenabflüsse in Zisternen und anschließende Nutzung z.B. für Be-
wässerung von Grünflächen.

•  Minimierung versiegelter Flächen
Flächensparende Bebauungs- und Erschließungsformen; Vermeidung von befestigten
Flächen bei Neuerschließung, Neubau und Sanierung; Verwendung von wasserdurch-
lässigen Befestigungsmaterialien; Flächenentsiegelung im Rahmen erforderlicher Sanie-
rungsmaßnahmen.
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•  Verzögerte Ableitung
Verzögernde, möglichst oberirdische Ableitung der Regenabflüsse in naheliegende
Oberflächengewässer mit hoher Speicherwirkung (Fleete, Teiche, Feuchtbiotope, Reten-
tionsflächen).

•  Dezentrale Behandlung
Behandlung stärker verschmutzter Regenabflüsse nahe des Entstehungsortes (Absetz-
und Abscheideanlagen, Bodenfilter).

Die Planung von Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung unterscheidet sich deutlich von
den üblichen, nahezu ausschließlich konventionell ausgerichteten Entwässerungsplanungen.
Zur Realisierung naturnaher Entwässerungskonzepte ist es notwendig, die Planungsstruktu-
ren und –schwerpunkte entsprechend anzupassen.

Der Regenwasserversickerung kommt aufgrund ihrer weitreichenden Wirkung und meist ko-
stengünstigen Anwendbarkeit eine wichtige Rolle zu, wobei die anderen Maßnahmen flan-
kierend sinnvoll sind. Darüber hinaus sind ggf. Kosteneinsparungen bei der Abwassergebühr
möglich.
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5.2 Regenwasserversickerung

5.2.1 Versickerungsanlagen

Die Versickerung von Niederschlägen in den Boden und Untergrund ist ein natürlicher Vor-
gang. Durch Versickerungsanlagen wird dieser natürliche Vorgang gezielt beeinflußt. Des-
halb wird häufig auch von einer „gezielten Versickerung“ oder „entwässerungstechnischen
Versickerung“ des Niederschlagsabflusses gesprochen.

Nach der technischen Ausführung lassen sich unterscheiden:

•  Flächenversickerung
•  Muldenversickerung
•  Rohr- und Rigolenversickerung
•  Schachtversickerung
•  Mulden-Rigolen-System
•  Beckenversickerung

Die Kombination einzelner Arten ist möglich und ggf. sinnvoll. Die einzelnen Anlagen werden
auch nach folgenden Kriterien charakterisiert:

•  zentrale, semizentrale, dezentrale Versickerung
•  Grad der Speicherfähigkeit
•  hydraulische Belastung
•  ober- und unterirdische Versickerung

Bei der Beschäftigung mit dem Thema Versickerung sollten folgende ATV-Publikationen be-
achtet werden:

•  Arbeitsblatt 138: Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser.

•  Arbeitsbericht der ATV-Arbeitsgruppe 1.4.1 „Versickerung von Niederschlagswasser“:
Hinweise zur Versickerung von Niederschlagsabflüssen.
Korrespondenz Abwasser, Heft 5, 1995, Seite 797 – 806

•  Arbeitsbericht der ATV-Arbeitsgruppe 1.4.3: „Regenwasserbehandlung“:
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser.
Korrespondenz Abwasser, Heft 8, 1996, Seite 1445 – 1454

Darüber hinaus gibt es diverse länderspezifische Merkblätter oder Ausführungsverordnun-
gen.
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Flächenversickerung
Bei der Flächenversickerung wird das Niederschlagswasser offen und ohne wesentlichen
Aufstau entweder direkt durch die durchlässig befestigte Oberfläche versickert oder flächen-
haft in die Seitenräume undurchlässig befestigter Flächen geleitet.
Bei Pflastersystemen sind drei Konstruktionsprinzipien zu unterscheiden:

•  Versickerung durch aufgeweitete umlaufende Zwangsfugen (Abstandshalter),
•  Versickerung durch in den Stein eingelassene Kammern (z.B. Rasengittersteine) und
•  Versickerung durch den Pflasterstein selbst (Steine aus haufwerksporigem Beton mit

stark erhöhtem Porenvolumen).

Das Wirkungsprinzip einer Flächenversickerung ist, daß i.d.R. eine Flächenbefestigung
stattfindet, jedoch keine bemessungsrelevanten Abflüsse von dieser Fläche entstehen. Die
Versickerungsleistung derartiger teildurchlässiger Flächenbefestigungen nimmt durch über-
mäßige verkehrliche Nutzung i.d.R. nach wenigen Jahren deutlich ab.

Muldenversickerung
Bei der Muldenversickerung wird das Niederschlagswasser vor der Versickerung zwischen-
gespeichert . Die Zuleitungen der angeschlossenen Flächen sollten möglichst oberirdisch
über offenen Rinnen geschehen, damit die Mulden flach angelegt werden können. Die maxi-
male Einstauhöhe (Bemessungskriterium) sollte 30 cm nicht überschreiten. Eine
Oberbodenandeckung und Raseneinsaat sorgen für eine belebte Versickerungszone und
somit für einen effektiven Grundwasserschutz und eine hohe Betriebssicherheit. Je nach
Durchlässigkeit des Untergrundes beträgt der Flächenbedarf für eine Versickerungsmulde
i.M. 10 % der angeschlossenen Fläche. Die Anwendungsgrenze liegt bei einem kf -Wert von
5 · 10-6 m/s (schluffiger Sand/sandiger Schluff).

Rigolen- und Rohrversickerung
Bei der Rigolen- und Rohrversickerung wird das Niederschlagswasser oberirdisch in einen
kiesgefüllten Graben (Rigolenversickerung) oder unterirdisch in einen in Kies gebetteten per-
forierten Rohrstrang (Rohrversickerung) geleitet. Es handelt sich somit um unterirdische An-
lagen, bei denen das Niederschlagswasser keine belebte Bodenschicht durchsickert und so-
mit der Grundwasserschutz geringer ist als bei oberirdischen Anlagen. Da die Versicke-
rungsebene im Vergleich zu den v.g. Versickerungsarten tiefer liegt, muß der Grundwasser-
flurabstand entsprechend groß sein.

Schachtversickerung
Ein Versickerungsschacht wird üblicherweise aus Betonringen aufgebaut. Vorteilhaft ist der
geringe Flächenbedarf. Als unterirdische Anlage ist das Rückhalte- und Umsetzungsvermö-
gen von Inhaltsstoffen des Niederschlagswassers gering. Schächte kommen somit nur für
gering verschmutzte Abflüsse in Frage. Die Bautiefe erfordert einen großen Grundwasser-
flurabstand.
Da Versickerungsschächte ein verhältnismäßig geringes Speichervolumen aufweisen, muß
die Durchlässigkeit des Untergrundes entsprechend groß sein (kf -Werte ≥ 5 · 10-5 m/s).
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Mulden-Rigolen-System
Das Mulden-Rigolen-System besteht aus dezentralen Versickerungsanlagen in Form von
Rigolen mit darüberliegenden begrünten Versickerungsmulden. Die Rigolen können durch
Transportrigolen, Drän- und Rohrleitungen, offene Wasserflächen und andere Elemente so-
wie Kontrollschächte zu einem Versickerungs- und Ableitungssystem besonderer Art ver-
knüpft werden. Einzelne Mulden-Rigolen-Elemente (d.h. ohne Verknüpfung zu einem Sy-
stem) haben ihren Einsatzbereich bei schluffigen Boden- und Untergrundverhältnissen
(kf -Werte von 5 · 10-6 bis 5 · 10-7 m/s). Bei kf -Werten < 5 · 10-7 m/s ist die Versickerungsrate
aus den Rigolen in den Untergrund so gering, so daß eine Ableitungsmöglichkeit in einem
vernetzten System unabdingbar ist. Dabei werden jedoch die Vorteile einer effizienten Re-
genwasserbehandlung bei der Versickerung in begrünten Mulden und die dezentrale Rück-
haltung genutzt.

Versickerungsbecken
Beim Versickerungsbecken handelt es sich um eine zentrale Versickerungsanlage, weil die
Niederschlagsabflüsse von größeren Einzugsbereichen über ein Regenwassernetz an einem
Punkt zusammengeführt und dort versickert werden.
Versickerungsbecken haben i.d.R. eine hohe hydraulische Belastung. D.h. das Verhältnis
der angeschlossenen befestigten Fläche (Ared) zur versickerungswirksamen Fläche (As) ist
größer als 15 : 1 und es können auch Einstauhöhen über 1 Meter auftreten. Damit jedoch
eine angemessene Entleerungszeit nicht überschritten wird, wird eine Durchlässigkeit von
kf ≥ 1 · 10-5 m/s (Fein- bis Mittelsand) als Standortvoraussetzung erforderlich.
Versickerungsbecken sollten mit vorgeschaltetem Absetzraum ausgestattet sein. Gemäß Ar-
beitsbericht der ATV AG 1.4.1 (vgl. Seite 1) kommen hier grundsätzlich in Frage:

•  Absetzzone
•  trockenfallendes Absetzbecken
•  gedichtetes Absetzbecken (Naßbecken)
•  gedichtetes Absetzbecken mit Dränage als Trockenbecken

5.2.2 Rechtliche Aspekte

Die Versickerung von Niederschlagswasser berührt verschiedene planungs- und wasser-
rechtliche Regelungen und Verfahren. Hier sind insbesondere die Begriffe Abwasser, Ge-
wässerbenutzung und Schutz des Grundwassers sowie Wohl der Allgemeinheit maßgeblich,
welche geregelt sind in:

EU-Recht: EG-Richtlinie 76/464
"betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter Stoffe
in die Gewässer der Gemeinschaft"
EG-Richtlinie 90/68
"über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch be-
stimmte gefährliche Stoffe";
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Bundesrecht: Wasserhaushaltsgesetz
(WHG, §§ 2, 3, 6, 7, 7a, 18a, 34);

Landesrecht: Wassergesetze der Länder

Kommunalrecht: Unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesgesetzgebung und der
örtlichen Verhältnisse wird der Umgang mit der Niederschlagswasser-
versickerung auch maßgeblich durch das kommunale Satzungsrecht
geprägt.

Allgemein ist zu beobachten, daß die Landeswassergesetze in zunehmendem Maße die Nie-
derschlagswasserversickerung zulassen und z.T. verlangen.

Nach Sinn und Zweck des § 7a WHG kann das von Niederschlägen aus dem Bereich be-
bauter oder befestigter Flächen (z.B. Straßen, Plätze, Haus- und Industriegrundstücke) ab-
fliessende und zum Fortleiten gesammelte (d.h. nicht das an Ort und Stelle in den
Untergrund einsickernde) Niederschlagswasser als Abwasser bezeichnet werden. Von
Bedeutung ist diese Definition hinsichtlich einer wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis
sowie der Abwasserbeseitigungspflicht.

Zur Versickerung von Niederschlagswasser sind in den meisten Bundesländern Ausfüh-
rungsverordnungen oder Richtlinien erlassen worden oder in Vorbereitung. Darüber hinaus
liegen für zahlreiche Kommunen Leitlinien zum naturnahen Umgang mit Regenwasser vor.

Wasserrechtliche Erlaubnis- und Genehmigungspflicht

Wenn die Versickerung eine Benutzung des Grundwassers darstellt, dann erfordert diese
gem. Wasserhaushaltsgesetz eine Erlaubnis. Das flächenhafte Versickern von Nieder-
schlagswasser ist jedoch als natürlicher Vorgang anzusehen und nach herrschender Mei-
nung nicht erlaubnispflichtig. Hierzu werden i.a. auch die Flächen- und Muldenversickerung
gezählt. Sofern allerdings technische Anlagen zur Versickerung erforderlich sind, werden
diese erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis durch die Wasserbehörden ist u.a. davon abhängig,
daß das einzuleitende Wasser nicht erheblich mit Schadstoffen belastet ist.

Durch die Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 11.11.1996 sind nach § 33 Abs.
2 Satz 3 die Länder ermächtigt, die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser
erlaubnisfrei zu stellen. Diese Möglichkeit ist in einigen Bundesländern bereits umgesetzt
worden.

Frühzeitig bei Projektbeginn sollte man sich über die örtliche Erlaubnis- und Genehmigungs-
praxis informieren. In der Regel ist die Untere Wasserbehörde anzusprechen.
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Abwasserbeseitigungspflicht

Zur Abwasserbeseitigung sind in allen Ländern in erster Linie die zuständigen Gebietskör-
perschaften verpflichtet. Dies gilt auch für die Beseitigung von Niederschlagswasser. In den
Landeswassergesetzen sind für Niederschlagswasser, das ohne Beeinträchtigung des Woh-
les der Allgemeinheit versickert wird, z.B. Regelungen folgender Art zu finden:

•  Die Pflicht der Gemeinde zur Abwasserbeseitigung entfällt für Niederschlagswasser, das
verwertet oder versickert wird.

•  Die Abwasserbeseitigungspflicht kann für zu versickerndes Niederschlagswasser durch
Entscheidung der höheren Wasserbehörde entfallen.

•  Zur Beseitigung von Niederschlagswasser sind anstelle der Gemeinde die Grundstücks-
eigentümer verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde Anschluß- und Benutzungszwang
vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.

Aufgrund der einschlägigen Ländergesetze kann es erforderlich werden, daß eine Übertra-
gung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Bundesrepublik Deutschland beantragt wer-
den muß. Auch in dieser Hinsicht ist eine Rücksprache mit der zuständigen Wasserrechts-
behörde und der abwasserbeseitigungspflichtigen Gebietskörperschaft erforderlich.

5.2.3 Grundsätze der Regenwasserversickerung

Die Realisierung der Maßnahmen hängt im einzelnen ab von

•  Sanierungs-/Erschließungsaufgabe
•  Standortvoraussetzungen (z.B. Geländegefälle, Untergrund, Grundwasser, Bebauungs-,

Freiraum- und Geländestruktur, Gewässernähe)
•  Umweltanforderungen (Boden- und Grundwasserschutz)
•  Organisation von Betrieb und Kontrolle der Anlagen
•  Wirtschaftlichkeit
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Verfahrensvorgabe

Der naturnahe Umgang mit Regenwasser wird von den Bauverwaltungen des Bundes und
der Länder unterstützt (Im Bereich der Bundeswehr wird durch den Erlaß des BMVg vom
10.05.1996 - U IV 2 – Az 63-15-04/05 – an die Wehrbereichsverwaltungen ausdrücklich da-
rauf hingewiesen). Hieraus ergibt sich folgende Verfahrensvorgabe:

1. Das Potential eines naturnahen Umgangs mit Regenwasser auf den Liegenschaften wird
durch eine Ersteinschätzung (s. 5.2.5.1) bewertet.

2. Bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind die Möglichkeiten der naturnahen Regenwas-
serbewirtschaftung durch eine Konzeptentwicklung (s. 5.2.5.2) zu konkretisieren.

3. Das entwickelte Konzept ist einer Verträglichkeitsuntersuchung (s. 5.2.5.3) zu unterzie-
hen.

Grundwasserschutz

Bei der Planung, beim Bau und beim Betrieb von Versickerungsanlagen ist dem Grundwas-
serschutz die höchste Priorität einzuräumen. Deshalb ist besonders zu berücksichtigen:

•  Vorbehandlung der Niederschlagsabflüsse vor der Versickerung
•  Einschränkung der Versickerung von verschmutzten Abflüssen

Die Verschmutzung der Abflußflächen bzw. des abfließenden Niederschlagswassers be-
stimmt, welches Versickerungsverfahren in Frage kommt. In verschiedenen Arbeitsblättern
und Regelwerksentwürfen findet man meist drei Verschmutzungskategorien, die sich daran
orientieren, von welcher Fläche das Wasser stammt. In der Tabelle 5.2.1 sind für die drei
Belastungskategorien die möglichen Verfahren aufgeführt. Priorität sollten oberirdische,
möglichst naturnahe landschaftsgerechte Anlagen erhalten. Planung und Ausführung sol-
cher Anlagen erfordern ein besonderes Maß an Sorgfalt, Sachverstand und frühzeitiger in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit.
Bei der Auswahl eines möglichen Versickerungsverfahrens ist es unzulässig, Abflüsse von
stark unterschiedlich verschmutzten Flächen zusammenzuführen, um durch eine Verdün-
nung oder Vermischung der Niederschlagsabflüsse die Behandlungsbedürftigkeit bzw. die
Anforderungen an das Versickerungsverfahren herabzusetzen.
Bei kf – Werten > 5 · 10-3 m/s ist eine Versickerung i.d.R. nicht zulässig, weil die Reinigungs-
wirkung des Bodens nicht ausreichend ist.
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Tabelle 5.2.1: Mögliche Versickerungsanlagen für die qualitativen Anforderungen

Belastungs-
kategorie

Fläche/Gebietsdefinition mögliches
Versickerungsverfahren

gering
verschmutzt

Dachflächen in Wohn-, Unterkunfts- und
vergleichbaren Werkstattbereichen
Geh- und Radwege in Wohn- und
Unterkunftsbereichen
Hofflächen in Wohn- und Unterkunftsbereichen ohne
Kfz-Verkehr

Flächenversickerung;
Muldenversickerung;
Beckenversickerung;
Mulden-Rigolen-Versickerung;
Rohr- und Rigolenversickerung;
Schachtversickerung

Hofflächen in Wohn-, Unterkunfts- und vergleichbaren
Werkstattbereichen
Dachflächen von Liegenschaften in Industriegebieten
Erschließungs- und Durchgangsstraßen bis DTV 2000
Pkw-Stellplätze im Unterkunftsbereich

Flächenversickerung;
Muldenversickerung mit belebter
Bodenzone > 20 cm;
Mulden-Rigolen-Versickerung mit
belebter Bodenzone > 20 cm;
Versickerungsbecken mit
Absetzraum hydraulisch hoch
belastet

normal
verschmutzt

Lkw- und vergleichbare Fahrzeugstellplätze Muldenversickerung mit belebter
Bodenzone > 30 cm;
Mulden-Rigolen-Versickerung mit
belebter Bodenzone > 30 cm;
Versickerungsbecken mit
Absetzraum hydraulisch gering
belastet

stark
verschmutzt

Lagerplätze im Werkstattbereich
nicht überdachte Waschplätze für Fahrzeuge
nicht überdachte Tankstellen

keine Versickerung zulässig

Quantitative Randbedingungen

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt zum einen eine ausreichende Durchlässig-
keit des Untergrundes und zum anderen eine gewisse Freiflächenverfügbarkeit voraus. Je
geringer die Durchlässigkeit des Untergrundes ist, desto mehr muß die eingeschränkte Ver-
sickerungsrate kompensiert werden, entweder durch eine größere Versickerungsfläche oder
durch eine verstärkte Zwischenspeicherung des Regenabflusses. Unterschreitet die Durch-
lässigkeit kf -Werte von 1 ·10-6 m/s, wird die Versickerung in den Untergrund so gering, daß
eine zusätzliche Ableitung erforderlich ist.
Die Zusammenhänge zwischen Flächenverfügbarkeit und Durchlässigkeit einerseits sowie
den in Frage kommenden Versickerungsanlagen andererseits sind in Bild 5.2.1 dargestellt.
Aus qualitativen Gründen ist eine Schachtversickerung nach Möglichkeit zu vermeiden.
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Bild 5.2.1: Quantitative Randbedingungen für Versickerungsanlagen

5.2.4 Grundlagenermittlung

Für die Berücksichtigung einer Regenwasserversickerung, sowohl bei einer neuen Baumaß-
nahme als auch bei Sanierung eines Entwässerungsnetzes, sind Informationen und Daten
zu erheben und Erkenntnisse zu gewinnen, die im Zuge einer konventionellen Erschließung
bzw. Sanierung von untergeordneter Bedeutung wären. Zurückzuführen ist dies insbeson-
dere darauf, daß der Untergrund nicht nur als Baugrund zu verstehen ist, sondern selbst Be-
standteil der Entwässerungseinrichtung wird. Hieraus ergeben sich u.a. besondere Anforde-
rungen an die Standortverhältnisse für Versickerungsanlagen.

Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit

Für die Bemessung von Versickerungsanlagen muß die hydraulische Leitfähigkeit kf in m/s
für die gesättigte Zone bekannt sein. Der kf -Wert ist abhängig von der
Korngrößenverteilung, der Lagerungsdichte und von der Bodenart; bei bindigen Böden
zusätzlich vom Gefüge, bei Moorböden von Torfart und Zersetzungsgrad. Für die
Bestimmung des kf -Wertes kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht:

Versickerung

Flächenversickerung

AbleitungSpeicherung

Muldenversickerung

Rohr-/Rigolenversickerung

Mulden-Rigolen-System

Mulden-Rigolen-System mit gedrosselter Ableitung

Schachtversickerung

Beckenversickerung

Systemkomponenten

Versickerungsfähigkeit des Untergrundes
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•  Abschätzung nach Bodenart:
Ein Anhaltswert für die hydraulische Leitfähigkeit ergibt sich durch die Ansprache der Boden-
art. Der nachfolgend angegebene Wertebereich ergibt sich i.w. durch die Unterschiede in
der Lagerungsdichte.

kf-Werte in m/sBodenart
von Bis

Grobkies 1 ·  10-1 5  · 10-3

Fein-/Mittelkies 5 ·  10-2 5 ·  10-4

Sandiger Kies 1 ·  10-2 1 ·  10-4

Grobsand 1 ·  10-2 1 ·  10-4

Mittelsand 1 ·  10-3 5 ·  10-5

Feinsand 5 ·  10-4 5 ·  10-6

schluffiger Sand, sandiger Schluff 1 ·  10-4 5 ·  10-8

Schluff 5 ·  10-5 1 ·  10-9

toniger Schluff 5 ·  10-6 1 ·  10-10

schluffiger Ton, Ton 1 ·  10-8 1 ·  10-11

•  Ermittlung im Labor:
Im Labor läßt sich die hydraulische Leitfähigkeit durch Permeameteruntersuchungen ermit-
teln. Hierfür werden ungestörte Bodenproben benötigt. Bei der Entnahme ist DIN 4021 zu
beachten.
In der Praxis ist die Durchführung von Korngrößenanalysen die schnellste und billigste La-
bormethode, Werte für die hydraulische Leitfähigkeit anhand von empirischen Beziehungen
zu bestimmen. Die bekannteste stammt von HAZEN. Sie ist jedoch nur für rollige Böden ge-
eignet.

kf = 0,0116 · d10²

mit kf  =  hydraulische Leitfähigkeit in m/s
d10 = Korndurchmesser bei 10 % Siebdurchgang in mm

•  Durchführung von Feldversuchen:
Verläßliche Daten lassen sich vor allem durch Feldversuche gewinnen. Insbesondere gilt
dies für Versuche, die speziell auf die Ermittlung der Versickerungsraten eines Standorts
ausgerichtet sind. Als robust hat sich der sog. Open-End-Test herausgestellt. Dieser ist im
Anhang 1 detailliert beschrieben.

•  Festlegung des Bemessungs-kf -Wertes:
Durch umfangreiche Vergleichsuntersuchungen wurde festgestellt, daß sich die nach unter-
schiedlichen Methoden ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte systembedingt unterscheiden,
weil die Methoden von unterschiedlichen Randbedingungen ausgehen.
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Die nachfolgende Tabelle enthält Korrekturfaktoren, die eine Normierung der Bestimmungs-
methoden vornimmt. Den bei der Bemessung von Versickerungsanlagen zugrunde zu legen-
den kf -Wert (Bemessungs-kf -Wert) erhält man, indem man den aus der jeweiligen Methode
erhaltenen kf -Wert bzw. k-Wert mit dem angegebenen Korrekturfaktor multipliziert.

Bestimmungsmethode Korrekturfaktor
Abschätzung aufgrund der Bodenart 1
Permeameterversuch an ungestörter Bodenprobe 0,5
Sieblinienauswertung 0,2
Feldversuch 2

entnommen aus: Sieker, F. und R.W. Harms: Entwässerungstechnische Versickerung von Regenwasserab-
flüssen. ATV – Dokumentation und Schriftenreihe aus Wissenschaft und Praxis, GFA, Heft 14,
1987

Untersuchung der Grundwasserstände

Um das Grundwasser vor qualitativen Beeinträchtigungen durch die Versickerung von Nie-
derschlagsabflüssen zu schützen, muß i.d.R. eine Passage des Sickerwassers durch eine
mindestens 1 m dicke ungesättigte Bodenschicht gewährleistet sein. Das ATV-Arbeitsblatt A
138 fordert diesen Abstand von 1 m zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem
höchsten bekannten Grundwasserstand für unterirdische Versickerungsanlagen (Rohr-, Ri-
golen-, Schachtversickerung) und für Versickerungsbecken (vgl. Arbeitsbericht der ATV-Ar-
beitsgruppe 1.4.1, KA 5/95).
Sofern keine auswertbaren Grundwassermeßstellen verfügbar sind, muß hier in erster Linie
auf örtliche Beobachtungen zurückgegriffen werden. Diese können unterschiedlicher Art
sein: Wasserstände in offenen Wasserflächen (Teiche, Gräben), Beobachtungen bei Tief-
baumaßnahmen auf der Liegenschaft, feuchte Keller und ggf. das Anspringen von Kellerdrä-
nagen, Rückschlüsse aus Bodenschichtungen. Die höchsten Grundwasserstände sind regel-
mäßig in den Frühjahrsmonaten zu erwarten.
Aussagen zum Grundwasserhorizont und zur Grundwasserfließrichtung können auch hydro-
geologischen Karten entnommen werden.

Beachtung von Grundwasserschutzzonen

Liegt der geplante Standort einer Versickerungsanlage innerhalb einer Grundwasserschutz-
zone, sind besondere Anforderungen an die Zusammensetzung und Mächtigkeit der Grund-
wasserdeckschichten zu stellen, wenn Niederschlagsabflüsse versickert werden sollen.
Nach ATV A 138 sollten unterirdische Anlagen in Wasserschutzzonen überhaupt nicht er-
stellt werden. Oberirdische Anlagen (Flächen- und Muldenversickerung) sind in der Schutz-
zone III gemäß DVWG, W 101, zugelassen, wenn die Abflüsse nicht schädlich verunreinigt
sind.
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Beachtung sonstiger Schutzgebiete

Gegebenenfalls sind andere Schutzgebiete zu berücksichtigen, für die eine Versickerung
von Niederschlagsabflüssen auszuschließen ist. In erster Linie ist an schützenswerte Bio-
tope zu denken. Es ist im Einzelfall zu entscheiden, wie hiermit umzugehen ist.
Insbesondere ist zu prüfen, welche Auswirkungen eine Baumaßnahme auf die Entwicklung
des Biotops haben kann. Unter Umständen ist sogar eine zusätzliche Vernässung ge-
wünscht.

Feststellung der Vorflutverhältnisse

Im Rahmen der Grundlagenermittlung ist die Gewässersituation aufzunehmen. Insbesonde-
re ist zu dokumentieren, ob, in welcher Entfernung und mit welcher Zugängigkeit eine ober-
irdische Vorflut vorhanden ist. Zu berücksichtigen sind auch stehende Gewässer wie Teiche.

Prüfung auf Altlastenverdachtsflächen

Im Bereich von Altlastenverdachtsflächen ist die Versickerung von Niederschlagsabflüssen
i.d.R. auszuschließen. Eine ggf. durchzuführende Altlastenerkundung erfolgt auf Grundlage
der Arbeitshilfen Altlasten.

Berücksichtigung der Topographie

In einem topographisch bewegtem Gelände ist die Versickerung von Niederschlagsabflüs-
sen dann eingeschränkt, wenn dadurch die Gefahr einer Vernässung von unterhalb liegen-
den Gebäuden oder Einrichtungen nicht auszuschließen ist. Besonderes Augenmerk ist auf
eine Schichtung des Untergrundes zu richten, weil sich durch die Versickerung unter Um-
ständen eine Verstärkung von Schichtenwasseranfall ergeben kann.
Ebenso ist zu prüfen, ob infolge der Versickerung von Niederschlagsabflüssen die Gefahr
von Hangrutschungen besteht.
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Untersuchung der Gebietsnutzung

Die vorhandene oder geplante Nutzung des Einzugsgebietes ist für die Versickerung von
Niederschlagsabflüssen und deren Umsetzung von entscheidender Bedeutung.
Insbesondere sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

•  Prüfung der Flächenverfügbarkeit:
Im Gegensatz zu einem konventionellen unterirdischen Ableitungsnetz benötigen Versicke-
rungsanlagen freie Flächen. Der Flächenbedarf für die Muldenversickerung beträgt i.M. etwa
10 % der angeschlossenen befestigten Fläche. Über unterirdischen Bauten dürfen keine
Versickerungsanlagen angeordnet werden.

•  Beachtung des Abstands von Gebäuden:
Versickerungsanlagen sollten stets im gewachsenen Boden, d.h. außerhalb von gestörten
Bodenbereichen wie sie sich z.B. durch die Auffüllung von Baugruben für Gebäude oder
Ver- und Entsorgungsleitungen ergeben, angeordnet werden. Ein Abstand zu Gebäuden von
mehr als 6 m ist i.d.R. für dezentrale Versickerungsanlagen ohne weiteren Nachweis aus-
reichend. Wird dieses Maß unterschritten, so ist nachzuweisen, daß insbesondere bei unter-
kellerten Gebäuden der Abstand der Versickerungsanlage von der Außenkante des Funda-
ments das 1,5-fache der Baugrubentiefe, mindestens jedoch 2 m, beträgt. Bei nicht unterkel-
lerten Gebäuden ist die Tiefe des Fundamentes anstelle der Baugrubentiefe zur Ermittlung
des Abstandes heranzuziehen.

•  Prüfung der Dachmaterialien:
Abflüsse von Dächern mit Metalleindeckung (Zinkblech, Kupfer) erfordern eine erhöhte Be-
handlung, wenn sie versickert werden sollen. Jede andere Dacheindeckung, auch mit bitu-
minösen Materialien, wird als unbedenklich im Hinblick auf eine Versickerung der Abflüsse
angesehen.

H

  1,5 H
2 m



Regenwasserbewirtschaftung - Regenwasserversickerung Seite 14 von 21

Stand 01.10.1998 Kapitel 5.2

•  Untersuchung der Nutzung der Hof- und Verkehrsflächen:
Die Art und Intensität der Nutzung von Hofflächen und Fahrwegen ist entscheidend für die
potentielle Verschmutzung des abfließenden Niederschlagswassers.
Für eine abschließende Beurteilung der Versickerungsfähigkeit der Abflüsse von den o.g.
Herkunftsflächen ist die Art der Versickerungsanlage bzw. eine Vorbehandlung stets zu be-
rücksichtigen. Das Verschmutzungspotential von Boden, Untergrund und Grundwasser
durch Löschwasser im Brandfalle ist zu bedenken.

Aufstellung von Erlaubnisanträgen

Wenn die Versickerung eine Benutzung des Grundwassers darstellt, dann erfordert diese
gemäß Wasserhaushaltsgesetz eine Erlaubnis. Die Genehmigungspraxis wird jedoch nicht
nur in den einzelnen Bundesländern, sondern sogar bei den zuständigen Behörden unter-
schiedlich gehandhabt. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Wasserbehörde
ist deshalb stets angebracht, damit etwaige spezifische Anforderungen zur Kenntnis genom-
men und berücksichtigt werden können (vgl. Kapitel 5.2.2).
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5.2.5 Umsetzung der Verfahrensvorgabe

Die Intensität der im Kapitel 5.2.4 aufgeführten Grundlagenermittlung richtet sich nach der
Zielsetzung von beabsichtigten Untersuchungen oder erforderlichen Planungsphasen. Nach-
folgende Hinweise gelten für die Ersteinschätzung, die Konzeptentwicklung und die Ver-
träglichkeitsuntersuchung gemäß Verfahrensvorgabe  (vgl. Kapitel 5.2.3).

5.2.5.1 Ersteinschätzung

Bei einer Ersteinschätzung sind anhand der spezifischen Gegebenheiten in der Liegenschaft
grundsätzliche Aussagen zu der Möglichkeit und den Grenzen einer Regenwasserversicke-
rung herzuleiten.

Kriterium Anforderung/Quelle erforderliche Aussagen im
Rahmen der
Ersteinschätzung

Aufgabe, Veranlassung z.B.
- Regenwasserbehandlung
- Neubaumaßnahme
- Sanierungsmaßnahme

Hydraulische Leitfähigkeit Abschätzung anhand von
Bodenansprache ist i.d.R. für die
Ersteinschätzung ausreichend;
Bodenkarten;
Baugrunduntersuchungen

Anforderungen an erforderliche
Versickerungsanlage
- ohne Speicherung
- mit Speicherung
- mit Speicherung und Ableitung

Grundwasserstände maximale/mittlere Flurabstände;
Ortskenntnisse, Planunterlagen

Hinweise auf kritische Bereiche

Grundwasserschutzzonen Dokumentation;
Wasser- und Umweltbehörden

räumliche Zuordnung

Sonstige Schutzgebiete Dokumentation, Wasser- und
Umweltbehörden

Ausschluß oder Berücksichtigung

Vorflut Dokumentation, Lageplan ggf. Einleitungsmöglichkeit;
Leistungsfähigkeit

Altlasten Dokumentation, Nutzungen Ausgrenzung für Versickerung

Topographie Höhenplan, Grundkarte kritische Bereiche feststellen

Gebietsnutzung Typisierung von gleichartigen
Nutzungsbereichen (Dach, Hof,
Straße); Lageplan

Freiflächenverfügbarkeit;
Abkopplungspotential

Erlaubnisantrag Besprechung mit der zuständigen
Wasserbehörde

Genehmigungspraxis und besondere
Anforderungen an
Versickerungsanlagen
(Art, Berechnungsmethoden)
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Die Grenzen der Regenwasserversickerung werden durch das nachfolgende Bild aufgezeigt.

Grenzen der RegenwasserversickerungGrenzen der Regenwasserversickerung

Wasserschutzzone
(nach DVGW  W101)

Wahl eines Versickerungsverfahrens unter Berücksichtigung aller ortsspezifischen 
Gegebenheiten und der Wirtschaftlichkeit
(bevorzugt: Versickerung über die belebte, bewachsene Bodenzone)

Wahl eines Versickerungsverfahrens unter Berücksichtigung aller ortsspezifischen 
Gegebenheiten und der Wirtschaftlichkeit
(bevorzugt: Versickerung über die belebte, bewachsene Bodenzone)

mögl. Einschränkungen 
bei den 

Versickerungsverfahren beachten
keine

Versickerung

keine

Versickerung

i. d. R.

keine

Versickerung

i. d. R.

keine

Versickerung

Altlasten vorhanden

Verschmutzung des
Niederschlagabflusses

(vgl. Tab. 5.2.1)

Durchlässigkeit > 5·10-3 m/s
(nach ATV  A138)

Grundwasserflurabstand < 1 m

I/II

ja

stark

ja

ja

III

nein

gering / normal
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5.2.5.2 Konzeptentwicklung

Die Konzeptentwicklung ist Bestandteil der Vorplanung im Sinne des Liegenschaftsbezoge-
nen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) gemäß Kapitel 3.8. Für eine Konzeptentwicklung
ist somit auf Erkenntnisse der Zustandserfassung und –bewertung gemäß LAK und der
Grundlagenermittlung gemäß Kapitel 5.2.4 aufzubauen. Eine weitergehende
Datenerfassung ist i.d.R. nicht erforderlich. Auf der Grundlage der vorhandenen
Informationen ist das Entwässerungskonzept und ggf. –system zu entwickeln und
darzulegen. Gegenüber einer Ersteinschätzung ist nunmehr eine Lösung der Aufgabe zu
entwickeln und deren  Machbarkeit nachzuweisen. Dies bedeutet, daß die qualitativen und
quantitativen Voraussetzungen für die Regenwasserversickerung erfüllt und das entwickelte
Konzept umsetzbar sein muß. Bei der Kostenschätzung ist das entwickelte Konzept zu
berücksichtigen.

Sofern im Hinblick auf die Voraussetzungen und Randbedingungen keine klaren Aussagen
gemacht werden können, ist die Datenbasis so zu verbessern, daß dies möglich ist.
Beispielsweise ist eine dezentrale Muldenversickerung nur möglich, wenn gilt:
kf  > 5 ·10–6 m/s.  Eine abschließende und verläßliche Festlegung der Durchlässigkeit ist je-
doch nicht nur anhand der Bodenart möglich. Deshalb wäre in einem solchen Fall eine zu-
sätzliche Datenerhebung (z.B. Versickerungsversuche) erforderlich.

Für eine Konzeptentwicklung kann es entscheidend sein, nach welchen Bemessungsansät-
zen die konzipierten Maßnahmen zu dimensionieren sind. Vor diesem Hintergrund sind auch
hydrologisch-hydraulische Aspekte frühzeitig mit den Planungsbeteiligten, insbesondere den
Aufsichtsbehörden, abzustimmen.
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5.2.5.3 Verträglichkeitsuntersuchung

Von der ATV-Arbeitsgruppe 1.4.3 „Regenwasserbehandlung“ ist eine
„Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser“ entwickelt und veröffentlicht worden
(Korrespondenz Abwasser, Heft 8, 1996). Innerhalb des entwickelten Schemas wird auch
die Regenwasserversickerung berücksichtigt. Für die spezifischen Gegebenheiten auf
Bundeswehrliegenschaften sind die Tabellen und Festlegungen innerhalb des Schemas
entsprechend angepaßt worden.

Das Schema der Handlungsempfehlung der o.g. ATV-Arbeitsgruppe stellt den Emissions-
wert E eines Entwässerungsgebietes  einer zugrunde gelegten Gewässerbelastbarkeit G ge-
genüber:

Emissionswert E ≤≤≤≤  Gewässerbelastbarkeit G

Der Emissionswert von abflußliefernden Flächen ergibt sich aus der Verschmutzung des Ab-
flusses (Abflußbelastung B) und dem verbleibenden Anteil der Verschmutzung nach einer
Regenwasserbehandlung (Durchgangswert D):

Emissionswert E = Abflußbelastung B  ·  Durchgangswert D

Die Abflußbelastung ihrerseits berücksichtigt die unterschiedliche Herkunft der zu versic-
kernden Abflüsse und wichtet die Verschmutzung über die Flächenanteile fi:

B  = ΣΣΣΣ fi (Ni + Fi)

Für die Gewässerbelastbarkeit G, die Durchgangswerte bei Versickerungsanlagen D, die
Niederschlagsbelastung N  und die Flächenbelastung F sind den nachfolgenden Tabellen
Bewertungspunkte zu entnehmen.
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Gewässerbelastbarkeit G
Punkte

Grundwasser außerhalb von Wasserschutzzonen 10
Karstgebiete ohne Verbindung zu Trinkwassergewinnungsgebieten 8
Wasserschutzzone III B 9
Wasserschutzzone III A 5
Wasserschutzzone I und II oder Karstgebiete, die in Verbindung zu
Trinkwassergewinnungsgebieten stehen

0

Niederschlagsbelastung N
Punkte

Abgelegenes Depot 1
Liegenschaften im ländlichen Bereich 3
Liegenschaften im städtischen Bereich, im Nahbereich von Gewerbe- und
Industriegebieten mit Abluft- und Staubemission

5

Liegenschaften im Nahbereich von Gewerbe und Industrie mit besonders
starken Emissionen

9

Flächenbelastung F Punkte

Gründächer 5
Dachflächen (außer metallgedeckte Dächer) 9
Rad- und Gehwege 12
Hofflächen, Exerzier- und Antreteplätze ohne starke Verschmutzung 12
Parkplätze im Unterkunftsbereich 17
Parkplätze und Verkehrsflächen für Kleinfahrzeuge im techn. Bereich 27
Hofflächen, Exerzier- und Antreteplätze mit erhöhter Verschmutzung 27
Metallgedeckte Dächer 35
Lkw- und Panzerstellplätze 45
Lkw- und Panzerzufahrten im technischen Bereich 45
Lagerplätze im Werkstattbereich;
nicht überdachte Waschplätze für Fahrzeuge;
nicht überdachte Tankstellen

45
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Durchgangswerte D Flächenbelastung
Ared : As

Eigenschaften der Versickerungsanlagen a b c d
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Boden 0,10 0,20 *) -
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Boden 0,20 0,35 0,60 -
Versickerung durch 10 cm bewachsenen Boden 0,45 0,60 0,80 -
Bodenpassage unter Mulden, Rigolen, Schächten o.ä.
durch flächenhaft durchgehende Deckschichten von
mindestens
•  1,0 m Mächtigkeit bei einer Durchlässigkeit  kf < 10-6

m/s (z.B. Schluff, toniger Schluff)
•  2,5 m Mächtigkeit bei einer Durchlässigkeit kf von 10-4

bis 10-6 m/s (Feinsand, Schluffiger Sand, sandiger
Schluff)

•  4,0 m Mächtigkeit bei einer Durchlässigkeit kf von 10-3

bis 10-4 m/s (sandiger Kies, Grobsand, Mittelsand)

0,35 0,45 0,60 0,80

Versickerung ohne Berücksichtigung weiterer Bodenpas-
sagen durch
•  poröse Deckschichten ohne Bewuchs
•  Pflaster mit nicht bewachsenen Fugen
•  Rigolen, Versickerungsschächte, Schotterpackungen

o.ä.

1,00

*) bewachsener Oberboden dieser Mächtigkeit ist ohne unzulässig hohe Sandbeimi-
schungen für die hydraulische Belastung nicht ausreichend durchlässig

Erläuterungen zur Flächenbelastung Ared : As

(Verhältnis der angeschlossenen undurchlässigen Flächen Ared zur Sickerfläche As)

a: < 5 in der Regel breitflächige Versickerung
b:    5 bis < 15 in der Regel dezentrale Flächen- und Muldenversickerung
c:  15 bis < 50 in der Regel zentrale Mulden- und Beckenversickerung
d:             > 50 in der Regel dezentrale und zentrale Schachtversickerung
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Beispiel:

Im Zuge des Neubaus einer Kantine sollen die Niederschlagsabflüsse versickert werden. An-
hand der durchgeführten Ersteinschätzung und Konzeptentwicklung ist eine semizentrale
Muldenversickerung vorgesehen und möglich (Annahme: Ared : As < 15). Die Mulde wird mit
einer 20 cm starken bewachsenen Oberbodenauflage hergestellt. Bei den angeschlossenen
Flächen handelt es sich um 300 m² Dachfläche (Ziegeleindeckung), einen Fußwegbereich
von 150 m² und eine Pkw-Stellfläche von ebenfalls 150 m², insgesamt somit 600 m². Die
Liegenschaft befindet sich in ländlicher Umgebung außerhalb einer Wasserschutzzone.

Punkteermittlung anhand der Tabellen:

Gewässerbelastbarkeit G = 10
Niederschlagsbelastung N = 3
Flächenbelastung Dach F = 9

Gehweg F = 12
Parkplatz F = 17

Durchgangswert (für Ared : As < 15) D = 0,35

Berechnung:

Abflußbelastung B = Σ fi (Ni + Fi)

Dach 300/600 · (3 +  9)  = 6
Gehweg 150/600 · (3 + 12) = 3,75
Parkplatz 150/600 · (3 + 17) = 5 B = 14,75

Emissionswert E = B · D E = 14,75 · 0,35 = 5,16

Mit E = 5,16 < G = 10 ist die Verträglichkeit der konzipierten Lösung mit den Anforderungen
an den Gewässerschutz nachgewiesen.

Unter den gegebenen Umständen würde auch dann noch eine ausreichende Verträglichkeit
gegeben sein, wenn die Oberbodenauflage in der Mulde nur eine Dicke von 10 cm (statt 20
cm) aufweist (D = 0,6; E = 14,75 · 0,6 = 8,85 < G = 10).

Allerdings sollten die Abflüsse vom Parkplatz separat in einer Mulde versickert werden. Hier-
für wäre eine 10 cm starke bewachsene Oberbodenauflage nicht mehr ausreichend
(B = 3 + 17 = 20; D = 0,6; E = 20 · 0,6 = 12 > G = 10).
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5. Regenwasserbewirtschaftung

5.1 Allgemeines

5.2 Regenwasserversickerung

5.3 Regenwassernutzung

5.4 Entsiegelung

5.5 Verzögerte Ableitung

5.6 Regenwasserbehandlung

Anhang 1: Open-End-Test als Feldmethode zur kf-
Wert-Bestimmung
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5.3 Regenwassernutzung

Gemäß Leitfaden Nachhaltiges Bauen des BMVBW [4] soll „nicht behandlungsbedürftiges
Niederschlagswasser ... wenn möglich als Brauchwasser ... genutzt und/oder vor Ort
versickert werden“.

Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise gehen lediglich auf grundsätzliche Aspekte
und Zusammenhänge ein. Die Errichtung einer Regenwassernutzung macht die weiter-
gehende Beschäftigung mit dem Thema und ggf. eine fachliche Beratung erforderlich.
Im Zusammenhang mit der Regenwassernutzung wird auch von Brauchwassernutzung
gesprochen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich dabei nicht um Wasser
handelt, das der Qualität von Trinkwasser entspricht, dessen Beschaffenheit dennoch so gut
ist, dass es gebraucht werden kann.

5.3.1 Einsatzbereiche

Auf Liegenschaften des Bundes kommen als Einsatzbereiche vornehmlich die Toiletten-
spülung im Unterkunftsbereich, die Fahrzeugwäsche und die Bewässerung von Sport- und
Grünanlagen in Betracht. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird eine nachträgliche
Einrichtung der Regenwassernutzung allenfalls für die Fahrzeugwäsche oder Bewässerung
von Sport- und Grünanlagen in Frage kommen, weil i.d.R. ein aufwendiges Verteilungsnetz
entfällt und nur wenige Zapfstellen zu bedienen sind. Die Nutzung des Regenwassers zur
Toilettenspülung wird sich nur bei Neubauten oder entsprechender Sanierung der Haus-
technik anbieten. In jedem Fall sollte eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt
werden.

5.3.2 Qualitative Anforderungen

Unabhängig von der Art der Nutzung müssen folgende Anforderungen an das Regenwasser
erfüllt sein.

• Die Verwendung des Regenwassers muss hygienisch und gesundheitlich vertretbar sein.

• Das an den Verbrauchsstellen genutzte Regenwasser soll keine Feststoffe wie z.B. Sand
enthalten, damit kein vorzeitiger Verschleiß von Pumpen und Armaturen eintritt.

• Die chemische Zusammensetzung des Regenwassers darf die Funktion der Anlagenteile
nicht gefährden.

Dachflächen sind die bevorzugten Auffangflächen für das Regenwasser. Sie erfüllen i.d.R.
die o.g. qualitativen Anforderungen. Grundsätzlich sind alle Dachmaterialien geeignet. Glatte
Materialien wie z.B. Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer und Kunststoffe haben einen
positiven Effekt auf die Gesamtzusammensetzung des Dachablaufwassers. Metalldächer
stellen keine nennenswerte Einschränkung dar, auch wenn insbesondere bei Neubauten am
Anfang der Nutzung ein erhöhter Metallgehalt festzustellen ist.
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Da Gründächer zum einen nur eine geringe Abflussbereitschaft aufweisen und zum anderen
eine bräunliche Färbung sowie ein erdiger Geruch des Wassers nicht auszuschließen ist,
sind sie nicht geeignet. Bei älteren Bedachungen ist wegen der Rauhheit mit erhöhten
Staubablagerungen sowie mit Moos- und Flechtenbewuchs zu rechnen. Niedrige Dächer,
insbesondere in der Nähe von Bäumen, können einen erhöhten Anfall von Feststoffen
aufweisen. Grundsätzlich sollte deshalb geprüft werden, ob besondere Immissionsquellen
vorliegen (z.B. auch Taubenkot) und ob durch Filter (vgl. Abschnitt 5.3.4) ein ausreichender
Feststoffrückhalt gewährleistet ist.

Die Qualität auch von langfristig gespeichertem Regenwasser kann gehalten werden, wenn
das Wasser kühl (bei unterirdischer Aufstellung des Speichers i.d.R. gewährleistet) und
lichtgeschützt gespeichert wird. Ein Zusatz von Chemikalien ist überflüssig und sollte unter-
bleiben.

5.3.3 Bedarfsermittlung und Bemessung

Die Wasserbedarfsermittlung kann nur unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse
durchgeführt werden. Hierbei ist zu ermitteln, welche Art von Regenwassernutzung vorge-
sehen ist und welche Anforderungen hinsichtlich Qualität und Verfügbarkeit (Bedarfs-
deckung, Betriebsweise) erfüllt werden sollen. Die in der Tabelle 5.3.1 enthaltenen Bedarfs-
zahlen für unterschiedliche Nutzungsarten, für die eine Regenwassernutzung in Betracht
kommt, geben Hinweise zur Größenordnung der Wasserverbräuche.

Für die Bemessung von Regenwassernutzungsanlagen sind zwei Aspekte von
entscheidender Bedeutung:

• Die optimale Speichergröße für die Regenwassernutzung wird allgemein so gewählt,
dass eine Trockenperiode von etwa 3 Wochen überbrückt werden kann. Damit wird
gleichzeitig ein sinnvolles Maß für den Deckungsgrad der Regenwassernutzungsanlage
erzielt. Größere Speicher sind zwar jederzeit wünschenswert, allerdings wird deren
Wirtschaftlichkeit deutlich beeinträchtigt. Kleinere Speicher werden deutlich öfter
vollständig ausgenutzt und sind dadurch sehr effizient, jedoch mit der Folge, dass eine
wesentlich stärkere Zuspeisung erforderlich ist.

• Das Verhältnis des jährlichen Betriebswasserbedarfs zum Regenertrag (Auffangfläche x
Jahresniederschlagshöhe x Abflussbeiwert) sollte zwischen 0,8 und 1,2 liegen. Bei einem
Verhältnis deutlich unter 1 wird eine Zuspeisung von Trinkwasser nur selten erforderlich,
was auf einen unwirtschaftlich großen Speicher hinweist. Ist hingegen das Verhältnis
deutlich größer als 1, ist eine regelmäßige Zuspeisung erforderlich (Speicher zu klein).
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Aus den genannten Zusammenhängen ergibt sich folgende Abschätzung für eine sinnvolle
Speichergröße [9]:

Regenertrag ≅ Bedarf: Speichergröße ≅ 5 % des Ertrages

Regenertrag ≅ 0,8 · Bedarf: Speichergröße ≅ 3 % des Ertrages

Regenertrag ≅ 1,2 · Bedarf: Speichergröße ≅ 3 % des Ertrages

Fundierte Aussagen zur Wirkung und zum Deckungsgrad einer Regenwassernutzungs-
anlage lassen sich nur mit Hilfe von EDV-Programmen gewinnen. Insbesondere bei großen
Anlagen mit Speichergrößen über 10 m³ sollten detaillierte Überlegungen und Unter-
suchungen angestellt werden. Die größte Unsicherheit wird jedoch stets von der Bedarfs-
prognose ausgehen. Deshalb sind entsprechende Falluntersuchungen durchzuführen.

Tabelle 5.3.1: Literaturangaben zum Wasserbedarf für unterschiedliche Nutzungsarten

Art der Nutzung Wasserbedarf Lit.-
Quelle

Toilettenspülung Unterkünfte
Bürogebäude

20 – 45 l/Person und Tag
11 – 30 l/Person und Arbeitstag

[5]

Bewässerung Sportanlagen
Grünanlagen

leichte Böden
schwere Böden

200 l/m² (April – Sept.)

100 – 200 l/m² (April – Sept.)
80 – 150 l/m² (April – Sept.)

[4]

Bundeswehr-Fahrzeugwaschanlagen
zur Vermeidung einer Verschmutzung
von öffentlichen Straßen durch Rad-
und Kettenfahrzeuge, die durch den
Übungsbetrieb im Gelände
verschmutzt sind.

6 - 36 m³ je Waschgang
(Die Standardanlagen arbeiten mit einer
Wasserkreislaufführung. Die Verluste
werden i.d.R. durch angeschlossene
befestigte Flächen ausgeglichen.)

[1]

Fahrzeugwäsche
Handwäsche
Maschinenwäsche

730 l/Fahrzeug
600 – 1000 l/Fahrzeug
100 – 300 l/Fahrzeug

[3]
[1]
[1]

Flugzeugwäsche (Phantom) 0,8 – 3 m³/Flugzeug [1]
HD-Gerät (durchschnittl. Verbrauch) 300 l/h [1]

Der Betriebswasserbedarf errechnet sich aus dem prognostizierten Verbrauch (Anhaltswerte
gemäß Tab. 5.3.1). Der Regenwasserertrag wird aus der durchschnittlichen Jahresnieder-
schlagsmenge und der angeschlossenen Dachfläche unter Berücksichtigung der Abfluss-
beiwerte berechnet:
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Abflussfläche Abflussbeiwert [5]
Steildach (glatte Oberfläche) 0,9
Steildach (rauhe Oberfläche) 0,8
Flachdach (Bitumen, Metall) 0,7
Flachdach (Kiesschüttung) 0,6

5.3.4 Anlagentechnik

Die technischen Details einer Regenwassernutzungsanlage ergeben sich aus Filterung,
Speicherung und Verteilung des Regenwassers. Im Bild 5.3.1 ist der Aufbau einer Regen-
wassernutzungsanlage dargestellt.

Bild 5.3.1: Prinzipieller Aufbau einer Regenwassernutzungsanlage mit Außenaufstellung
des Speichers [6, modifiziert]
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Bevor das Regenwasser in den Wasserspeicher gelangt, sollte es möglichst gut gefiltert
werden. Grundsatz: Eine Filterreinigung ist einfacher als die Tankreinigung.

Kiesfilter und Filtertopf stammen aus der Anfangszeit der Regenwassernutzung und
werden heute nicht mehr empfohlen.
Gute Erfahrungen hat man mit Filtersammlern, Rohrfiltern oder Wirbelfeinfiltern
gesammelt. Gemeinsames Merkmal dieser Filterarten ist der direkte Einbau in das Fallrohr
oder Zuleitungsrohr zum Speicher und dass gleichzeitig eine Separierung von gefiltertem
Wasser und Restwasser bzw. Schmutz stattfindet. Durch die besondere Konstruktion wird
zwar ein Selbstreinigungseffekt erzielt, wobei jedoch ein Regenwasserverlust von durch-
schnittlich 10 % entsteht.
Ohne entsprechende Filtereinsätze ist ein handelsüblicher Regensammler, der jedoch wegen
der fehlenden Filterfunktion nur eingeschränkt in Frage kommt. Eine Filterung könnte eine
Kombination aus Vorfilter mit Siebkorb oder ein Feinfilter mit Kartusche übernehmen, die
jedoch nur eine geringe Leistung aufweisen und somit zu großen Wasserverlusten führen.

Für erdverlegte Betonzisternen wurde die Filterplatte entwickelt, bei der kaum Wasserver-
luste entstehen. Der Nachteil ist die etwas umständliche Reinigung, die durch die Konus-
abdeckung mit einem Nassstaubsauger oder einem Wasserschlauch erfolgen muss.

Eine weitergehende hinter der Pumpe und meist in der Versorgungsleitung angeordnete
druckseitige Filterung durch Tassenfilter oder Rückspülfilter ist für die Nutzung des
Regenwassers in der Toilettenspülung und erstrecht für Wasch- und Bewässerungszwecke
nicht erforderlich, weil Vorfilter und Sedimentation im Speicher i.d.R. eine gute Wasser-
qualität gewährleisten.

Bei den Regenwasserspeichern ist grundsätzlich eine Aufstellung außen oder innen zu
unterscheiden. Einer Außenaufstellung als erdverlegte Betonzisterne oder ebenfalls
erdverlegte Kunststofftanks ist gegenüber einer Innenaufstellung der Vorzug zu geben, weil
auch im Sommer das Wasser immer kühl und dunkel gelagert wird und eine Keimver-
mehrung und möglichen Algenwuchs verhindert. Außerdem entfällt der zusätzliche Platz-
bedarf für die Tanks im Keller. Betonspeicher sind i.d.R. billiger als ein Kunststoffspeicher
aus Polyethylen und puffern den pH-Wert des sauren Regens. Durch die höheren
Einbaukosten hebt sich der Preisvorteil meist jedoch wieder auf.

Gegebenenfalls lassen sich auch Anlagen und Becken aus einer früheren anderweitigen
Nutzung als Speicher für die Regenwassernutzung herrichten. Nach entsprechender
Reinigung bieten sich z.B. die Dreikammergruben an, die früher als Hauskläranlagen
eingesetzt wurden.
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Innerhalb des Speichers befinden sich Vorrichtungen des Zulaufs, der Entnahme und des
Überlaufs. Die Anordnung sollte so erfolgen, dass sich eine möglichst geringe Strömung und
Turbulenz im Speicher ergibt. Das Zulaufrohr sollte im Tank nach unten bis 10 cm über den
Speicherboden geführt und eine nach oben gerichtete Ausmündung mit möglichst großer
Austrittsöffnung haben (vgl. Bild 5.3.1). Dadurch werden Aufwirbelungen von Ablagerungen
an der Sohle vermieden. Für die Entnahme haben sich schwimmende Entnahmeleitungen
bewährt. Sie bestehen aus einem Gummispiralschlauch, an dessen Spitze sich ein
Schwimmkörper befindet, so dass sich die Entnahmetiefe etwa 15 cm unter der
Wasseroberfläche befindet.

Der Überlauf eines Speichers sorgt für das kontrollierte Ablaufen von überschüssigem
Wasser in eine Versickerungsanlage oder in ein Ableitungssystem. Der Überlauf muss mit
Geruchsverschluss als Siphon ausgebildet werden und mindestens den Durchmesser der
Zulaufleitung haben. Üblicherweise besteht der Überlauf aus einem U-förmigen Rohrstück.
Dieses Rohrstück sollte angeschrägt sein, weil dadurch ggf. auf der Oberfläche schwimmen-
de Partikel (z.B. Blütenpollen) besser ablaufen. Bei Anschluss des Überlaufs an eine Kanali-
sation ist eine Rückstausicherung unabdingbar. Es wird inzwischen ein Überlaufsiphon mit
integriertem elektronischen Rückstauwächter und automatischer Schließung der Rückstau-
klappe angeboten.

Der Transport des Wassers aus dem Speicher zur einzelnen Zapfstelle erfolgt durch eine
Hauswasserstation, die aus Pumpe, Druckregler mit Druckschalter und Manometer besteht.
Als Pumpe stehen zur Auswahl die selbstansaugende Jetpumpe (geringer Anschaffungs-
preis, hohe elektrische Anschlussleistung, relativ geringer Wirkungsgrad, laut), die mehr-
stufige Kreiselpumpe mit Luftabscheideventil (Saugleitung muss gefüllt sein, niedrige
Anschlussleistung, leise) oder die Tauchpumpe (sehr leise, hoher Installations- und Kosten-
aufwand). Für die Steuerung der Pumpe sorgt ein elektromechanischer oder elektronischer
Druckschalter, der bei Druckabfall in der Entnahmeleitung die Pumpe in Gang setzt.
Druckstöße, die beim Ein- und Ausschalten entstehen, werden durch Druckregelautomaten
aufgefangen. Trockenlaufschutz und Motorschutzschalter verhindern die Zerstörung der
Pumpe bzw. des Motors bei entsprechenden Störungen.

Wenn die Zapfstelle auch in langen Trockenperioden betrieben werden soll, ist eine
Trinkwassernachspeisung der Nutzungsanlage unumgänglich. Da es eine unmittelbare
Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwasserleitungsnetz nicht geben darf (DIN
1988), ist über einen freien Auslauf des Trinkwassernetzes Wasser in den Regenwasser-
speicher zu geben. Üblicherweise wird über einen Trichter über den Zulauf zum Speicher
das Trinkwasser nachgespeist. Gesteuert wird der Trinkwasserzulauf entweder über ein
Handventil oder von einem Magnetventil, das durch Schwimmerschalter im Tank je nach
Wasserstand geöffnet oder geschlossen wird.
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5.3.5 Unterhaltung und Betrieb

Um den dauerhaften Betrieb sicherzustellen, muss eine regelmäßige Kontrolle und Wartung
durchgeführt werden. Folgende Arbeiten sind mindestens jährlich erforderlich [2]:

• Funktionskontrolle und eventuell Reinigung des Filtersammlers. Ist ein Kiesfilter oder
Filtertopf installiert, ist dieser in Abhängigkeit der Jahreszeit öfters zu reinigen.

• Kontrolle der Dichtigkeit des Speichers.

• Überprüfung der einwandfreien Funktion der Trinkwassernachspeisung.

• Überprüfung der Funktion der Hauswasserstation und des Trockenlaufschutzes.

• Ohne konkrete Veranlassung sollte die Reinigung des Speichers nur in großen Zeitab-
ständen erfolgen (etwa 1mal in 5 Jahren), weil biologische Prozesse im Sediment eine
reinigende Wirkung auf das Wasser haben.

Bei regelmäßiger Durchführung der erwähnten Wartungsarbeiten ist über einen Zeitraum von
Jahrzehnten ein sicherer Betrieb zu erwarten. Verschleißteile und Armaturen, wie Pumpen
und Magnetventil, erfordern i.d.R. einen früheren Austausch.

Grundsätzlich sollten weder im Betrieb noch für Reinigungsarbeiten Chemikalien verwendet
werden.

5.3.6 Kosten/Wirtschaftlichkeit

Ein wesentlicher Kostenfaktor ist der Speicher. Er sollte nicht zu groß gewählt werden, da ab
einer bestimmten Speichergröße durch eine weitere Vergrößerung nur unwesentlich mehr
Regenwasser genutzt und somit Geld für Trinkwasser eingespart werden kann. Im privaten
Bereich ist aus wirtschaftlichen Gründen ein Speicher zu wählen, der pro Quadratmeter
Dachfläche etwa 20 bis 30 l Inhalt aufweist [2]. In der Regel ist eine individuelle und
projektbezogene Entscheidung für eine sinnvolle Speichergröße unumgänglich. Bei der
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit stehen den Kosten regelmäßig Einsparungen bei der
Trinkwassergebühr entgegen.
In einer Studie zur Beurteilung unterschiedlicher Wasseraufbereitungssysteme für Wasch-
einrichtungen der Bundeswehr [3] wurde auch untersucht, ob zur Deckung des Klarspül-
wassers die Regenwassernutzung in Betracht kommt. Dabei stellte sich heraus, dass für den
erforderlichen Wasserbedarf die Dachflächen des Waschbereiches zu gering sind und nur
ein Deckungsgrad von 25 % erzielbar wäre. Unabhängig hiervon sollte grundsätzlich auch für
Großanlagen die Wirtschaftlichkeit der Regenwassernutzung untersucht werden.

Im Zusammenhang mit der Regenwassernutzung sind auch wasserwirtschaftliche und
entwässerungstechnische Aspekte zu betrachten. Regenwassernutzungsanlagen stellen
dezentrale Speicher dar, die zur Abflussdämpfung beitragen können oder sich auch positiv
im Hinblick auf die Regenwasserbehandlung in Mischsystemen auswirken.
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5.3.7 Rechtliche und technische Anforderungen

Der Bau und Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage wird durch verschiedene rechtliche
Rahmenbedingungen geregelt, die z.T. nicht bundeseinheitlich sind, sondern auf kommu-
naler Ebene festgelegt werden.

Wasserhaushaltsgesetz/Landeswassergesetz
Soll der Überlauf eines Regenwasserspeichers versickert werden, ist ggf. eine
Wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

AVBWasserV
„Vor der Errichtung einer Eigenwassergewinnungsanlage hat der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine
Rückwirkungen in das öffentliche Wassernetz möglich sind.“ (Verordnung über
allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Bundesgesetzblatt Nr. 31,
S. 750, vom 20.06.1980)

Bauordnung (länderspezifisch)
Bei der Errichtung einer Regenwasseranlage in einem Neubau muss auf den Teil der
Anlage im Bauantrag hingewiesen werden, der die Grundstücksentwässerung betrifft
(Zulauf, Speicher, Überlauf). Im Entwässerungsgesuch zum Bauantrag sind
entsprechende Angaben zu machen.

Folgende technische Vorschriften sind zu beachten:

DIN 1986 (Rückstausicherheit, Frostsicherheit, keine Querschnittsverengungen, Entlüftung)
DIN 1988 (Trinkwassernachspeisung muss über einen „freien Auslauf“ erfolgen)
DIN 2403 (Kennzeichnung der Rohrleitungen)
DIN 4844 (Kennzeichnung der Entnahmestellen)
DIN 2001 (Werkstoffwahl in Abhängigkeit der Wasserzusammensetzung)
DIN 18460 (Gestaltung des Überlaufs)
ATV Arbeitsblatt 138 (Versickerung des Überlaufwassers)
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5.3.8 Dokumentation

Die Dokumentation für Regenwassernutzungsanlagen erfolgt in einem eigenständigen
Austauschformat vom Typ RN (Regenwassernutzung). Eine Verknüpfung mit anderen
Austauschformaten ergibt sich durch den Überlauf der Regenwassernutzungsanlage.
Entweder erfolgt der Anschluss des Überlaufs an ein Kanalnetz (Angabe der entsprechenden
Haltungsbezeichnung als Nachfolger) oder an eine Versickerungsanlage (Angabe der
Bezeichnung der entsprechenden Versickerungsanlage als Nachfolger).
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5.4 Entsiegelung

Unter einer Entsiegelung versteht man die Verringerung der Bodenversiegelung, indem eine
bestehende Versiegelung durch Abriss oder Rückbau der vorhandenen Bebauung beseitigt
wird. Die natürliche Bodenfunktion kann zumindest partiell wiederhergestellt werden, wenn
undurchlässige Flächenbefestigungen entweder ganz entfernt oder durch teildurchlässige
Flächenbefestigungen ersetzt werden. Die Entsiegelung soll dabei nicht nur eine ökologische
Funktion haben, sondern insbesondere auch eine Verbesserung des Wohnumfeldes bewir-
ken [1]. Oberflächenversiegelungen sind deshalb nach Möglichkeit zu vermeiden. Auf
Flächen mit notwendigen Befestigungen, z.B. bei Verkehrsflächen, sind, falls dies nutzungs-
bedingt möglich ist, Teilversiegelungen vorzusehen (wasserdurchlässiger Oberbau).

Zur Minimierung der Versiegelung durch befestigte Flächen ist die Vorgehensweise im
nachfolgenden Ablaufschema dargestellt:

Erfassen der vorhandenen oder
geplanten Flächenbefestigung

Ist eine
durchlässige

Bauweise
denkbar?

Planung einer durchlässigen
Flächenbefestigung unter

Berücksichtigung von
Anforderungen und geeigneten

Bauweisen

Vorhandene Flächenbefestigung
beseitigen bzw. Nutzung ohne

Befestigung

Versickerung der Abflüsse
prüfen; Ersteinschätzung gemäß

Kap. 5.2.5.1

nein

nein

ja

ja

Ist diese
Flächenbefesti-

gung nötig?
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Eine Entsiegelung, d.h. die Beseitigung von versiegelten Flächen wird kaum jemals wirt-
schaftlich sein, wenn keine besondere Nachnutzung erfolgt. Dennoch ist der Rückbau von
nicht mehr benötigten Flächenbefestigungen eine sinnvolle Maßnahme im Zuge der
Sanierung und Umgestaltung einer Liegenschaft.

Als durchlässige Flächenbefestigungen kommen in erster Linie entsprechende Pflaster-
systeme in Betracht. Es wurde festgestellt, dass im Laufe der Standzeit aufgrund des
Eintrages von mineralischen und organischen Feinanteilen das Infiltrationsvermögen von
Pflasterflächen deutlich abnimmt [2,3]. Deshalb können auch Pflastersysteme mit aufge-
weiteten Fugen, Sickeröffnungen oder diejenigen aus haufwerksporigem Beton nicht als
abflusslos angesehen werden. Nach DIN 1986 Teil 2 (1995) ist von folgenden Abfluss-
beiwerten auszugehen:

Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt;
Flächen mit Platten P = 0,7

Pflaster mit Fugenanteil > 15 % P = 0,6

wassergebundene Flächen P = 0,5

Literatur
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[2] Borgwardt, S.: Versickerung von Niederschlägen über wasserdurchlässige Pflaster-
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Platten- und Pflasterbelägen. FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V., Colmantstr. 32, 53115 Bonn, 1996

[3] Borgwardt, S., A. Gerlach und M. Köhler: Versickerung auf befestigten Verkehrs-
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systeme. Hrsg.: SF-Kooperation GmbH, Bremen, 1994
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5.5 Verzögerte Ableitung

Die zeitgemäße Regenwasserbewirtschaftung zeichnet sich dadurch aus, dass alle Möglich-
keiten genutzt werden, auch in einem bebauten Bereich die Entwässerung der Regenab-
flüsse so zu regeln, dass der Wasserhaushalt des bebauten Gebietes dem des natürlichen
unbebauten möglichst nahe kommt [1]. Sofern wirkungsvolle dezentrale Maßnahmen wie
z.B. die Muldenversickerung nicht realisiert werden können und somit auf zentrale Konzepte
(durchaus auch in Form von Versickerungsbecken) zurückgegriffen werden muss, sollte
geprüft werden, ob nicht anstelle des üblichen unterirdischen kanalisierten Ableitungs-
systems ein oberirdisches Ableitungssystem in Betracht kommt. I.d.R. wird es sich hierbei
um offene Rinnen oder Gräben handeln, die wegen ihrer großen Rauhheit eine deutliche
Abflussverzögerung bewirken können. Weisen solche Gräben darüber hinaus abschnitts-
weise auch noch ein sehr geringes Gefälle auf – die hydraulischen Anforderungen müssen
allerdings erfüllt bleiben -, entsteht innerhalb des Entwässerungsgebietes durch die Gräben
ein signifikanter Speicherraum, der durch seine Retentionswirkung zu einer deutlichen
Abflussverzögerung beiträgt. Ggf. lassen sich auch offene Wasserflächen wie Teiche, Fleete
oder temporäre Flutmulden und Feuchtbiotope in das oberirdische Ableitungssystem
einbinden und als Retentionsräume nutzen.

Sämann [2] berichtet über ein Mulden-Rinnen-System, bei dem der seltene Überlauf aus
dezentralen Versickerungsmulden (Häufigkeit n < 0,2/a) in offenen Rinnen abgeführt werden
kann, so dass sich insgesamt für das Entwässerungssystem sogar eine sichere Ableitung für
ein hundertjähriges Niederschlagsereignis ergibt.

Die klassische Art einer Abflussverzögerung erreicht man durch Regenrückhaltebecken, die
selbstverständlich nach wie vor ihre Berechtigung haben. Die Bemessung ist im ATV-
Arbeitsblatt 117 geregelt. Dieses Arbeitsblatt ist überarbeitet worden und befindet sich im
Gelbdruckverfahren [3]. Zur Ermittlung des erforderlichen Regenrückhaltevolumens sollen
danach zukünftig grundsätzlich zwei Verfahren zur Verfügung stehen:

1. Bemessung mittels statistischer Niederschlagsdaten und Nomogramm
(Näherungsverfahren)

2. Bemessung und Nachweis mittels Niederschlag-Abfluss-Langzeitsimulation (detailliertes
Verfahren)

Das Näherungsverfahren kommt nach ATV A 117 nur für Einzugsgebiete mit einer ange-
schlossenen befestigten Fläche von weniger als 10 ha sowie bei Speichervolumen von bis zu
2.000 m³ in Betracht. Die Anwendung des Näherungsverfahrens zur Dimensionierung
hintereinander geschalteter Regenrückhalteräume ist unzulässig. Die Anwendung des
Näherungsverfahrens führt regelmäßig zu einem größeren Speichervolumen als die
detaillierte Nachweisrechnung [3].
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Anlagen zur verzögerten Ableitung von Regenwasser lassen sich mit dem Austauschformat
Typ K oder Typ ST dokumentieren. Ggf. sind entsprechende Erweiterungen bei den Attri-
buten vorzunehmen. Beispielsweise lassen sich offene Gräben als Trapezprofil darstellen. Im
Austauschformat Typ K, Block II, Record 1, ist bei der Profilart dann eine Erweiterung der
Kennziffern (Anmerkung Nr. 19) vorzunehmen.
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5.6 Regenwasserbehandlung

Unter Regenwasserbehandlung wird jeder natürliche oder künstlich herbeigeführte Vorgang
verstanden, der eine Verminderung der stofflichen Belastung bewirkt [1].

5.6.1 Bodenpassagen

Bei der Passage von Bodenschichten werden durch physikalische, chemische und ggf. auch
biologische Vorgänge Schmutzstoffe aus dem durchströmenden Regenwasser zurückge-
halten und gespeichert oder abgebaut. Somit stellen alle Versickerungsanlagen gleichzeitig
auch Anlagen zur Regenwasserbehandlung dar (vgl. Abschnitt 5.2 Regenwasserver-
sickerung). Die Wirksamkeit der Regenwasserbehandlung in Versickerungsanlagen ist
jedoch je nach Art der Versickerungsanlage sehr unterschiedlich. Eine Passage durch
bewachsenen Oberboden ist wesentlich wirksamer als durch eine unbewachsene Boden-
zone. Deshalb ist die Versickerung über belebten Oberboden stets die bevorzugte Lösung.

5.6.2 Filteranlagen

Filteranlagen werden in Kombination mit einem Rückhalteraum für die Behandlung von
Regenwasser eingesetzt. Durch das Filtermaterial, die Filterstärke und durch Beeinflussung
der Durchflusszeit können neben den partikulären Stoffen zusätzlich auch gelöste Stoffe
durch biologische Prozesse und Adsorption entfernt werden. In dieser Hinsicht sind
besonders die Bodenfilter sehr wirksam [2].
Absetzbare Stoffe sowie Leichtstoffe sollten stets in vorgeschalteten Trennanlagen entfernt
werden [1].

5.6.3 Sedimentationsanlagen

In Sedimentationsanlagen sind die Strömungsverhältnisse so günstig, dass spezifisch
schwerere Stoffe als Wasser nach unten sinken. Durch Tauchwände werden auch Stoffe
zurückgehalten, die spezifisch leichter sind als Wasser und deshalb aufschwimmen. Die
Regenwasserbehandlung erfolgt somit für Stoffe mit Absetzwirkung und Auftrieb.

Bei Regenklärbecken ohne Dauerstau sollten die Tauchwände aufschwimmbar sein. Diese
Becken werden wie Regenüberlaufbecken beim Mischverfahren ausgebildet und betrieben
[3]. Sie werden nach jeder Betriebsphase gereinigt.

Regenklärbecken mit Dauerstau sind ständig gefüllt und werden nur in großen
Zeitabständen für Reinigung und Inspektion entleert. Beispielsweise können das Räumgut
entwässert und klassiert und die Feststoffe anschließend abgelagert oder verwertet werden.
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Regenklärteiche [4] sind, bezogen auf die Regenwasserbehandlung, eine naturnah
gestaltete Kombination aus Regenklärbecken mit Dauerstau und ggf. zusätzlichem
Rückhalteraum. Sie bewirken eine biologische Reinigung. Ein vorgeschalteter Schlammfang
ist für den Betrieb zweckmäßig [1].

Hydrodynamische Abscheider [5], Oberbegriff für Wirbelabscheider, Regenüberlauf-
zyklone und Zyklonabscheider, können als trockenfallende Regenklärbecken genutzt und so
wie diese betrieben werden. Durch die tangentiale Einleitung des Zulaufs wird eine stabile
Drehströmung erzeugt. Dadurch wird gegenüber konventionellen Regenbecken eine höhere
Absetzwirkung erzeugt und ein geringeres Speichervolumen erforderlich. Hydrodynamische
Abscheider sind besonders gut für kleine Einzugsgebiete geeignet [1].

Absetzanlagen gemäß RAS-Ew [6] werden zweckmäßigerweise vor Versickerungsbecken
errichtet. Es lassen sich absetzbare Stoffe über etwa 0,1 mm Korndurchmesser
zurückhalten.

Leichtstoffe lassen sich durch Leichtflüssigkeitsabscheider gemäß RiStWag [7] oder DIN
1999 zurückhalten. Sie können in der Regenwasserbehandlung in Kombination mit
Regenklärbecken oder Regenrückhaltebecken eingesetzt werden [1].

Auch Regenrückhaltebecken können bei günstiger Gestaltung der Zu- und Abläufe bei
meist großem spezifischen Volumen eine gute Reinigungsleistung erbringen [1].

5.6.4 Dokumentation

Für die Dokumentation von Anlagen zur Regenwasserbehandlung können die vorhandenen
Format-Typen VA und ST herangezogen werden. Eine Regenwasserbehandlung gemäß
Abschnitt 5.6.1 (Bodenpassage) erfolgt in einer Versickerungsanlage, so dass auch das
entsprechende Format vom Typ VA (Versickerungsanlage) für die Dokumentation geeignet
ist.
Alle anderen aufgeführten Anlagen zur Regenwasserbehandlung lassen sich mit dem Typ
ST (Sonderbauwerke) dokumentieren, wobei allerdings die Liste der Attribute angepasst sein
muss.

Das Format vom Typ ST enthält weitere Untergliederungen. Bei den Typen 1 – 4 handelt es
sich um Hauptbauwerke, während mit den Typen 5 – 8 untergeordnete Bauwerke bzw.
Bauteile erfassbar sind. Entsprechend der Funktionalität müsste die Mehrzahl der
Behandlungsanlagen dem Hauptbauwerk vom Typ 2 (Trenn- und Aufbereitungsanlagen)
zugeordnet werden. Hiergegen spricht jedoch die ausgeprägte Speicherfähigkeit der meisten
Anlagen. Vor diesem Hintergrund wird folgende Zuordnung vorgenommen:
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Zuordnung innerhalb von Format Typ ST
(Bautechnik)

Regenwasserbehandlungsanlage

Typ Nr. Bezeichnung
Bodenfilter 1 Speichereinrichtungen
Regenklärbecken ohne Dauerstau 1 Speichereinrichtungen
Regenklärbecken mit Dauerstau 1 Speichereinrichtungen
Regenklärteich 1 Speichereinrichtungen
Hydrodynamischer Abscheider 2 Trenn- und Aufbereitungsanlage
Absetzanlage 1 Speichereinrichtungen
Leichtflüssigkeitsabscheider 2 Trenn- und Aufbereitungsanlage
Regenrückhaltebecken 1 Speichereinrichtungen

Vor- oder nachgeschaltete Bauteile oder Unterbauwerke der vorgenannten Hauptbauwerke
lassen sich durch die Typen 5 - 8 innerhalb des Formats Typ ST dokumentieren.
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Open-End-Test als Feldmethode zur kf-Wert-Bestimmung

Verläßliche Daten über die Durchlässigkeit eines Bodens lassen sich vor allem durch Feld-
versuche gewinnen. Insbesondere gilt dies für Versuche, die speziell auf die Ermittlung der
Versickerungsraten eines Standorts ausgerichtet sind. Als robust hat sich der sog. Open-
end-Test herausgestellt.

Der Open-end-Test wird mit einer einfachen Versuchsanordnung durchgeführt. Wie in Bild 1
dargestellt ist, handelt es sich um eine Einfachrohranordnung. Bei dem Versuch geht die in-
filtrierte Wassermenge bei konstanter Druckhöhe direkt in die Gleichung zur Bestimmung
der Sickerrate ein. Die Bestimmungsgleichung hat einen eindeutigen empirischen Charakter
und ist am elektrischen Analogon entwickelt worden.

mit k = Infiltrationsrate [m/s]
Hr5,5

Qk
⋅⋅

=
Q = Wasserzugabe [m³/s]
r = Radius [m]
H = konstante Druckhöhe [m]

2r
H

Q

Bild 1: Versuchsanordnung des Open-End-Tests (schematisch)
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Bild 2: Prinzipieller Versuchsaufbau des Open-End-Tests
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Durchführung

Bild 2 zeigt den prinzipiellen Versuchsaufbau. Alle erforderlichen Einzelheiten sind darge-
stellt und die Maßangaben ermöglichen einen problemlosen Nachbau.
Die erforderlichen Schritte zur Anordnung der Versuchsgeräte und zur Versuchsdurchfüh-
rung werden im folgenden beschrieben:

1. Nach Möglichkeit sollten die Versickerungsversuche in einer Tiefe durchgeführt werden,
die der späteren Sohlenlage der Versickerungsanlage entspricht. Dies bedeutet, daß bei
Tiefen größer als 90 cm zunächst eine Grube auszuheben ist, in deren Sohle das Meß-
rohr eingebaut werden kann.

2. Mit dem Büchsenbohrer (Außen ∅   Bohrer = Außen ∅   Meßrohr) ist bis in die gewünsch-
te Tiefe ein Bohrloch vorzubereiten. Bei leicht bindigen Böden ist die Bohrlochsohle an-
schließend mit einer Stange ein wenig aufzurauhen, da durch die Drehbewegung des
Erdbohrers die Bohrlochsohle verschmiert sein könnte.

3. Nun wird das Meßrohr in das Bohrloch eingebracht und durch leichtes Nachklopfen etwa
0,5 – 1 cm in die Bohrlochsohle eingedrückt. Es empfiehlt sich, daraufhin einige Handvoll
Kies in das Meßrohr zu geben. Dadurch wird ein Verschlämmen der Bohrlochsohle bei
Befüllung des Meßrohres mit Wasser verhindert.

4. Da für die spätere Messung eine weitestgehende Sättigung des Bodens unterhalb des
Meßrohres anzustreben ist, kann nun bereits eine Befüllung des Meßrohres mit Wasser
erfolgen. Man wird feststellen, daß zunächst, entsprechend der Bodenart, ein hoher
Wasserverbrauch vorhanden ist. Deshalb ist meistens ein mehrfaches Nachfüllen erfor-
derlich. Ist zwischen Bohrlochwand und Meßrohr ein Wasseraustritt zu beobachten, läßt
dies auf einen Grundbruch an der Meßrohrsohle schließen, und der Versuch muß abge-
brochen werden. Dies kann natürlich nur festgestellt werden, wenn der Wasserspiegel im
Meßrohr über GOK liegt. Ein solcher Wasserstand sollte deshalb beim Befüllen ange-
strebt werden. Die Ursache für einen Grundbruch ist die unsachgemäße Vorbereitung
des Bohrloches, vornehmlich im Sohlenbereich, so daß kein bindiger Schluß zwischen
Meßrohr und Bohrlochwandung vorhanden ist.
In der Regel wird man spätestens nach einer Stunde feststellen, daß sich eine etwa kon-
stante Versickerungsleistung eingestellt hat. Nun können die eigentlichen Messungen
vorbereitet werden.

5. Der Schwimmerführungsdeckel mit dem Schwimmer wird auf das Meßrohr gesetzt und
die Zufluß-Feinregulierung durch eine Schelle in der erforderlichen Höhe am Meßrohr
befestigt, so daß der Hebelarm der Feinregulierung auf der Schwimmerstange aufliegt.
Am Feinregulierungsventil sollte das Gegengewicht so eingestellt werden, daß vom
Schwimmer nur eine geringe Auftriebskraft zur Schließung des Ventils aufgebracht wer-
den muß. Der Ventil-Ablaufschlauch ist zum Schwimmerdeckel zu führen und der Zulauf-
schlauch zum Ventil ist mit dem Wasserbehälter zu verbinden. Bei weniger stark durch-
lässigen Böden empfiehlt es sich, als Wasserbehälter ein kleines Gefäß, z. B. gefertigt
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aus einem Plexiglasrohr ∅   10 cm mit etwa 5 l Inhalt, zu verwenden, das auf ein Stativ
für Vermessungsgeräte aufgesetzt wird. Böden mit großer Durchlässigkeit erfordern ei-
nen größeren Wasserbehälter. Geeignet ist ein (gereinigtes) 50 l-Ölfaß, das entspre-
chend mit 2 Absperrventilen und einem Schauglas oder außen angebrachten Plexiglas-
röhrchen bestückt wird. Die Wasserbehälter sind so aufzustellen, daß ein Wasserdruck
von mindestens 1 m WS gewährleistet ist. Die Durchflußleistung der schwimmerabhän-
gigen Feinregulierung beträgt maximal etwa 1 l/min. Ggf. ist durch eine Schlauchverbin-
dung zwischen dem Wasserbehälter und dem Meßrohr ein zusätzlicher Zufluß herzu-
stellen. Das Absperrventil ist dabei so einzustellen, daß der Zufluß etwas geringer ist als
die Versickerungsleistung. Der zusätzliche Wasserbedarf wird durch die Schwimmer-
Ventil-Anordnung geregelt. Insgesamt wird damit ein konstanter Wasserstand im Meß-
rohr erreicht.

6. In zeitlichen Abständen von etwa 15 – 30 min wird nun der gesamte Wasserverbrauch in
Abhängigkeit der Zeit festgestellt und protokolliert. Die Meßdauer soll so gewählt
werden, daß mögliche Fehler beim Ablesen des Wasserstandes im Wasserbehälter
keine signifikanten Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Es muß streng darauf
geachtet werden, daß alle Zuleitungsschläuche jederzeit blasenfrei mit Wasser gefüllt
sind. Eine sinnvolle Meßdauer liegt im Bereich von 5 – 15 min. Diese Messungen werden
so oft wiederholt, wobei ggf. die Wasserbehälter zwischenzeitlich wieder aufzufüllen
sind, bis drei aufeinanderfolgende Messungen etwa den gleichen Wasserverbrauch
zeigen. Erst dann gilt der Versickerungsversuch als abgeschlossen.

7. Sofern die Wasserbeschaffung nicht durch eine nahegelegene Zapfstelle einer zentralen
Wasserversorgung erfolgen kann, ist es sinnvoll, einen größeren zusätzlichen Wasser-
behälter (500 – 1000 l) vorzuhalten, um die kalibrierten Behälter nachfüllen zu können.
Der Wasserverbrauch beträgt in Abhängigkeit der Versickerungsleistung je Versuch
etwa 15 – 100 l.

8. Auch für kleine Versickerungsanlagen (z. B. Versickerungsmulden) sollten im Bereich
des zukünftigen Standorts mindestens 2 – 3 Einzelversuche durchgeführt werden. Im
Hinblick auf eine verbesserte Güte und Sicherheit der Versuchsergebnisse ist es in je-
dem Falle sinnvoll, bei stark unterschiedlichen Meßergebnissen einen oder mehrere zu-
sätzliche Versuche durchzuführen, um den Messungen die notwendige Plausibilität zu
verleihen. Die Unterschiede der Ergebnisse sind vornehmlich auf die Inhomogenität des
Bodens zurückzuführen, weniger auf die gewählte Feldmethode.

9. Zur Beschleunigung der Versuchsdurchführung ist es sinnvoll, mehrere Meßrohre bereit-
zuhalten. Während an einem Meßpunkt die Messungen durchgeführt werden, kann an
weiteren Meßpunkten schon die Vorsättigung erfolgen. Auf diese Weise können mit 2
Personen bis zu 10 Einzelversuche pro Tag abgeschlossen werden.
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Auswertung

Open-End-Test

Allgemeine Angaben Datum:

Standort:
Bodenart:
Flächennutzung:
Sonstige Beobachtungen:

Versuchs-Nr.: Meßtiefe: Beginn: Uhr
Ende: Uhr

Gerätekonstanten

Radius des Meßrohres: r = 5 cm
Länge des Meßrohres: HR = 100 cm
Grundfläche des Wasserbehälters: A = 1104,5 cm²

Meßprotokoll und Auswertung

Lfd.
Nr.

Uhrzeit Meß-
dauer

Wasserstand h im
Wasserbehälter

Mittl. Schwim-
merhöhe HS

H=HR-HS Q=A⋅∆h/t
Hr5,5

Qk
⋅⋅

=

∆t Beginn Ende ∆h
min cm cm cm cm cm cm³/min m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 09.00 10 34,0 32,0 2,0 13,0 87,0 220,9 15,3⋅10-6

2 09.15 10 31,0 29,7 1,3 12,4 87,6 143,6 9,9⋅10-6

3 09.30 10 29,1 28,2 0,9 12,0 88,0 99,4 6,8⋅10-6

4 10.00 10 26,4 25,6 0,8 11,8 88,2 88,4 6,1⋅10-6

5 10.30 10 24,0 23,4 0,6 11,5 88,5 66,3 4,5⋅10-6

6 10.45 10 23,1 22,5 0,6 11,5 88,5 66,3 4,5⋅10-6

7 11.00 10 22,2 21,7 0,5 11,5 88,5 55,2 3,8⋅10-6

8 11.30 10 20,7 20,1 0,6 11,5 88,5 66,3 4,5⋅10-6

Bemerkungen:
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Die Berechnung der Versickerungsrate k erfolgt mit der empirischen Formel

mit k = Infiltrationsrate [m/s]
Hr5,5

Qk
⋅⋅

=
Q = Wasserzugabe [m³/s]
r = Radius [m]
H = konstante Druckhöhe [m]

Der Radius des Meßrohres r ist eine Gerätekonstante. Der Zufluß Q jedoch, der erforderlich
ist, um einen konstanten Wasserstand im Rohr zu halten, ist zeitabhängig. Die Druckhöhe H
sollte eigentlich konstant sein. Sie kann sich jedoch von einer Messung zur anderen auf-
grund der schwimmerabhängigen Zuflußregelung geringfügig verändern. Die Meßwertauf-
nahme und –auswertung werden anhand des nachfolgenden Beispiels erläutert:

Allgemeine Angaben:
Hierzu gehören Angaben zum Standort, den Untergrundverhältnissen, der Flächennutzung,
zu Wetterverhältnissen, Geländeneigung. Ebenso sind Beobachtungen von Anwohnern be-
züglich der GW-Stände, stauende Nässe o.ä. aufzuführen. Wichtige Angaben sind natürlich
auch die Versuchsnummer und die Meßtiefe unter GOK.

Nach Versuchsende und Ziehen des Meßrohres ist es ratsam, mit dem Erdbohrer das Bohr-
loch um weitere 30 – 50 cm zu vertiefen, um entsprechende Aufschlüsse der Bodenverhält-
nisse zu bekommen. Besonders wichtig ist es, festzustellen, daß man auf keinen stauenden
Horizont stößt. Stellt man einen Stauer im Bereich der geplanten Sohlenlage der Versicke-
rungsanlage fest, so ist die Eignung des Standorts zu überdenken bzw. der Versickerungs-
versuch in entsprechender Tiefe zu wiederholen und ggf. die Versickerungsanlage neu zu
konzipieren.
Eine noch bessere und ohne großen zusätzlichen Geräteaufwand durchzuführende Methode
zur Erkundung der Bodenverhältnisse im Bereich des Bohrloches ist die Schlitzsondierung
bis in mindestens 2 m Tiefe. Das im seitlichen Schlitz des Sondierstabes verbleibende Bo-
denmaterial zeigt die horizontale Schlichtung des Untergrundes und damit eventuelle Stau-
horizonte. Weiterhin liefert die Schlitzsondierung wertvolle Aussagen hinsichtlich Bodennäs-
se, Wasserstandsschwankungen (Oxidationshorizonte), Lagerungsdichte, usw.. Natürlich
sind bei einem solchen Eingriff in den Untergrund die üblichen Sicherheitsvorsorgemaßnah-
men (Versorgungsleitungen, Kampfmittel) zu treffen. Sämtliche Beobachtungen und Meßer-
gebnisse sind anhand von Bodenkarten abzugleichen.

Gerätekonstanten:
Als Meßrohr wird ein Stahlrohr der Länge HR und dem Innenradius r verwendet. Des
weiteren muß die Grundfläche (innen) des verwendeten Wasserbehälters bekannt sein. Es
ist sinnvoll, in jedem Fall einen zylindrischen Wasserbehälter zu verwenden, so daß das
Volumen proportional dem Wasserstand ist. Bezüglich der Meßanordnung ist Bild 2 als
Vorschlag zu verstehen, mit der gute Erfahrungen gemacht wurden. Denkbar ist natürlich
auch, daß ein Meßrohr mit einem eingebauten Überlauf verwendet wird. Die Differenz zwi-
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schen Zu- und Überlauf stellt dann die Versickerungsrate dar. Der Nachteil ist jedoch, daß
ein kalibriertes Auffanggefäß vorhanden sein muß und zwei zeitgleiche Ablesungen notwen-
dig sind.

Meßprotokoll und Auswertung:
Es ist sinnvoll, die Uhrzeit der Einzelmessungen zu notieren, weil damit eine spätere Plausi-
bilitätskontrolle erfolgen kann. In den Spalten 4 und 5 ist der Wasserstand im Wasserbehäl-
ter zu Beginn und am Ende der jeweiligen Meßdauer ∆t (Spalte 3) einzutragen und die Diffe-
renz zu ermitteln. Der Wasserstand im Meßrohr ergibt sich aus der Länge des Meßrohres HR

und der Schwimmerstellung HS. Die Schwimmerstellung HS ist abhängig vom Eigengewicht
und Auftrieb des Schwimmers, der Auflast der Feinregulierungsanordnung und des Zuflus-
ses. Deshalb ist es sinnvoll, für jede Messung das mittlere HS festzustellen (Spalte 7). Die
Differenz HR-HS ergibt dann den Wasserstand H im Meßrohr (Spalte 8). Der Zufluß Q und
danach die Versickerungsrate k können dann mit bekannten Werten berechnet werden.

Die Einzelmessungen sind solange zu wiederholen, bis sich eine etwa konstante Versicke-
rungsleistung einstellt.

Trägt man die ermittelten Versickerungsleistungen in Abhängigkeit der Zeit auf, so muß sich
ein exponentieller Verlauf ergeben, es sei denn, es hat eine sehr lange Vorsättigung stattge-
funden.
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6. Sonstiges

6.1 AVA (Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung)
(Kapitel ist in Vorbereitung)

6.2 Erlasse, Verfügungen und Dienstanweisungen

6.3 Hardwareanforderungen

6.4 Arbeitshilfen Abwasser aktuell

6.5 Verschiedenes

6.5.1 Dokumentation zum Beispieldatensatz

Bitte beachten Sie folgendes:
Dieses Kapitel ist offizieller Bestandteil der Arbeitshilfen Abwas-
ser, liegt aber u. U. nicht allen Abonnenten vor.
Die Finanzbauverwaltung erhielt dieses Kapitel im Zuge der
Software-Updates (HYSTEM-EXTRAN, KanDATA+) im Dezember
1997 als Dokumentation zu den mitgelieferten Beispieldaten-
sätzen.
Allen anderen Abonnenten wurde das Kapitel nur auf Abruf gegen
Kostenerstattung (25,00 DM) beim Staatshochbauamt Hannover II
verfügbar gemacht.
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6.2 Erlasse, Verfügungen und
Dienstanweisungen

6.2.1 Erlasse des BMVg

6.2.2 Erlasse des BMBau / BMVBW
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Erlasse des BMVg

Inhalt:

− Erlass BMVg vom 30. April 1990
U III 2 Az 68-11-14/00-/-U II 6 Az 45-05-10/25

− Erlass BMVg vom 10. Juli 1991
U III 2 Az 68-11-09/03-/-U II 6 Az 45-05-10/19

− Erlass BMVg vom 03. März 1993
U II 4 Az 45-05-10/19-/-U III 2 Az 68-11-09/03

− Erlass BMVg vom 29. Mai 1995
U I 1 Az 45-01-01/3

− Erlass BMVg vom 31. August 1995
U I 1/U III 1 Az 45-01-01/1

− Erlass BMVg vom 13. Mai 1996
U III 2 Az 68-11-14/06

− Erlass BMVg vom 20. Oktober 1998
WV II 7 Az 68-11-14/06 Az 68-08-04/05

− Erlass BMVg vom 28. Juli 1999
WV II 7 Az 68-11-14/11 Az 68-03-01/01

− Erlass BMVg vom 07. Dezember 1999
WV II 7 Az 68-08-06/05

− Erlass BMVg vom 17. März 2000
WV II 7 Az 68-11-16/00

− Erlass BMVg vom 09. Mai 2000
WV II 7 Az 68-08-06/02



























































Bundesministerium der Verteidigung
WV II 7 Az 68-11-14/06 u.

68-08-04/05

Bonn, 20.10.1998
Telefon: (02 28) 12- 33 24, 3282
Telefax: (02 28) 12- 33 18

Oberfinanzdirektion Berlin
BV

Oberfinanzdirektionen
LVB/LBA
Bremen
Chemnitz
Cottbus
Düsseldorf
Erfurt
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Hannover
Karlsruhe
Kiel
Koblenz
Köln
Magdeburg
München
Münster
Nürnberg
Rostock
Saarbrücken
Stuttgart

nachrichtlich:

Wehrbereichsverwaltung
I, II, III, IV, V, VI, VII

Betrifft: Gefährdung von Grundwasser und Oberflächenwasser durch undichte Abwasserkanäle
und -leitungen
hier: Einführung des Datenerfassungsprogramms INKA-Berichtswesen

Postanschrift: Postfach 13 28 Paketanschrift: Fontainengraben 150 Telefon: Vermittlung BwKz Telex
53003 Bonn 53123 Bonn (0228) 12-00 3400 886575

Bezug: 1. Erlaß BMVg U III 2/U II 6 vom 10.07.1991 Az 68-11-09/03 / Az 45-05-10/19
2. Erlaß BMVg U III 6 vom 28.11.1994 Az 68-25-00/03 (für WB III)
3. Erlaß BMVg U III 5 vom 06.01.1995 Az 68-25-00/00 (für WB'e I, II, VII)
4. Erlaß BMVg U III 6 vom 18.08.1995 Az 68-25-00/00 (für WB IV)
5. Erlaß BMVg U III 7 vom 03.05.1996 Az 68-11-14 (für WB'e V, VI, VII)
6.4. Koordinatorentagung vom 22./23.09.98 bei der OFD Hannover

Mit Erlaß (Bezug 1.) wurde der Auftrag zur systematischen Untersuchung der Abwasserkanäle in
den Liegenschaften der Bundeswehr (Bw) an die Landesbauverwaltung (LBV) erteilt.



Für die DV-gestützte Erfassung und Bewertung der Ergebnisse aus den Kanaluntersuchungen steht
der LBV seit Jahren das Programm KanDATA zur Verfügung.

Um den aktuellen Bearbeitungsstand und eine gesicherte Grundlage für Prioritätsentscheidungen,
Steuerungs- und Lenkungsaufgaben des BMVg und der Bau-/Wehrverwaltung zu erhalten sowie
zur Deckung des statistischen Informationsbedarfs wurden mit den Bezugserlassen 2.-5. die
Oberfinanzdirektionen aufgefordert, innerhalb festgelegter Zeitabschnitte über den aktuellen Stand
der Kanaluntersuchungen und -sanierungen zu berichten. Diese Sachstandsberichte waren bisher
nicht einheitlich und überwiegend manuell in Tabellen abgefaßt. Für ein effizientes und
einheitliches DV-gestütztes Berichtswesen hat die für den Bereich Abwasser zuständige Leit-OFD
Hannover das Datenerfassungsprogramm INKA-Berichtswesen als „DV-gestützte Abfrage zum
Stand der Kanaluntersuchungen und -sanierungen in Liegenschaften der Bundeswehr“ entwickelt
und in das DV-Konzept des Liegenschafts- und Gebäudemanagementsystems (LGMS) integriert.

Durch das Programm INKA-Berichtswesen werden die Sachstandsberichte in Formularform aus
den vorhandenen Fachdaten der KanDATA erstellt und durch zusätzliche manuelle Eingaben, wie
z. B. der Kosten, ergänzt. Der Datenumfang entspricht den bisherigen Tabellen.

Die Sachstandsdaten jeder einzelnen Liegenschaft werden durch das Bauamt im entsprechenden
Formular des INKA-Berichtswesens erfaßt und mittels Datenträger oder -leitung der zuständigen
Oberfinanzdirektion übersandt. Jede OFD faßt die Daten ihrer Bauämter zusammen und leitet diese
auf gleichem Weg an die Leit-OFD Hannover weiter. Die Leit-OFD faßt die Datensätze aller
OFD'en zusammen und stellt sie dem BMVg sowie den WBV'en für ihre Belange zur Verfügung.

Die zentrale Datenzusammenführung und -bereitstellung für das BMVg und die WBV' en ist
Aufgabe der Leit-OFD. Die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der jeweiligen
Sachstandsdaten liegt bei den einzelnen Oberfinanzdirektionen.

In der Einführungsphase sind alle Liegenschaften der Bw mit dem Programm INKA-Berichtswesen
zu erfassen und erstmals zum 15.06.1999 der Leit-OFD Hannover digital zur Verfügung zu stellen.
Die in der KanDATA bereits aufgenommenen Daten der Kanaluntersuchungen und -sanierungen
sind zu übernehmen. Durch diese Verfahrensweise bleiben die bestehenden Berichtstermine
während der Einführungsphase unberührt. Unabhängig davon kann schon jetzt die Berichterstattung
mit dem Programm INKA-Berichtswesen vorgenommen werden.

Das Datenerfassungsprogramm INKA-Berichtswesen liegt fertiggestellt vor und wird hiermit
eingeführt. Programm und Handbuch können kostenlos bei der OFD Hannover - Referat LA 21 -
schriftlich angefordert werden. Dabei ist die benötigte Anzahl und die Art der Datenträger (Diskette
oder CD-ROM) anzugeben. Ich bitte, die Installation in Ihrem Hause sowie bei den nachgeordneten
Dienststellen eigenverantwortlich zu veranlassen.

In der Koordinatorentagung (Bezug 6.) wurde das Programm den Koordinatoren für das FIS-
Abwasser bereits vorgestellt und entsprechende Informationen über Funktion, Datenfluß,
Einweisung der Anwender etc. gegeben. Ich bitte, die an der Tagung beteiligten Koordinatoren in
ihrem Zuständigkeitsbereich die Durchführung des INKA-Berichtswesens zu unterstützen, damit
der v. g. Termin eingehalten werden kann.

Im Auftrag

Korr

- 2 -



Bundesministerium der Verteidigung
WV II 7 Az 68-11-14/11 u.

68-03-01/01

Bonn, 28. Juli 1999
Telefon: (02 28) 12- 32 74, 3324

12- 33 18

Oberfinanzdirektion Berlin
- BV -
Oberfinanzdirektionen
- LVBA/LBA -
Bremen
Chemnitz
Cottbus
Düsseldorf
Düsseldorf, Außenstelle Köln
Erfurt
Frankfurt
Hamburg
Hannover
Karlsruhe
Karlsruhe, Außenstelle Freiburg
Koblenz
Magdeburg
München
Münster
Nürnberg
Rostock
Saarbrücken
Stuttgart
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH -
- Geschäftsbereich Bundesbau -

Wehrbereichsverwaltungen
I, II, III, IV, V, VI, VII

nachrichtlich:
Bundesministerium für Verkehr, Bau-  und Wohnungswesen - BS 33 -

Betrifft: Durchführung von Bauaufgaben der Bundeswehr
hier: Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK)

Bezug:  1. BMVg U III 2/U II 6 - Az 68-11-09/03 / 45-05-10/19 vom 10.07.91
     (DV-gestützte Ersterfassung der Abwasseranlagen)
 2. BMVg U I 1/U III 1 - Az 45-01-01/1 vom 31.08.95
     (Verwaltungsvereinfachung)
 3. BMVg U I 1 Az 45-01-01/3 vom 29.05.95

                 (Bestimmungen für Kleine Baumaßnahmen)

Postanschrift: Postfach 13 28 Paketanschrift: Fontainengraben 150 Telefon: Vermittlung BwKz Telex
53003 Bonn 53123 Bonn (0228) 12-00 3400 886575

Telefax: (02 28)
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Mit Erlaß Bezug 1. wurde der Auftrag zur systematischen Untersuchung der Abwasserkanale in den
Liegenschaften der Bundeswehr an die Landesbauverwaltung erteilt und damit die Bestandsauf-
nahme einschließlich der Zustandserfassung und -bewertung in Abstimmung mit der zuständigen
WBV eingeleitet. Die Bearbeitung erfolgt DV-gestützt auf Basis des Fachinformationssystems Ab-
wasser mit der Komponente KanDATA.
Unter Verwendung der damit ermittelten und dokumentierten Bestands- und Zustandsdaten ist ein
Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen. Das LAK entspricht
einem baufachlichen Gutachten gemäß RBBau K 1 und dient der Feststellung des Bedarfs und der
Priorisierung von Baumaßnahmen sowie als Bestandsunterlage für den Liegenschaftsbetrieb.
Veranlassungen für die Aufstellung eines LAK sind:
• Ersterfassung der Abwasserkanäle und Feststellung des Sanierungsbedarfs
• Veränderungen in der Nutzung, Vergrößerung oder Reduzierung der Nutzungsbereiche bzw. der

befestigten Flächen
• Anpassung an das aktuelle Wasserrecht
• Umstellung des Kanalsystems
• Wegfall der Bw-eigenen Kläranlage durch Anschluß an das öffentliche Kanalnetz
• Veränderung der Vorflut und der Einleitungsbedingungen
Das LAK gliedert sich in die Hauptbestandteile:
• Bestandserfassung der gesamten abwassertechnischen Anlagen (administrative- und Fachdaten)
• Zustandserfassung
• bauliche und hydraulische Zustandsbewertung
• Festlegung des entwässerungstechnischen Gesamtkonzeptes
• Hinweise zu Reinigungs- und Inspektionsmaßnahmen
• Kurzfassung des LAK
Im entwässerungstechnischen Gesamtkonzept der Liegenschaft werden
• die generellen planerischen Festlegungen (wasserrechtliche Vorgaben, Art des Kanalsystems,

Kanäle/Leitungen, Sonderbauwerke, Rückhalteeinrichtungen, Regenwasserbewirtschaftung,
Abwasserbehandlung, etc.) getroffen,

• der Bedarf an erforderlichen Baumaßnahmen einschl. der Kosten ermittelt und
• die Einordnung gemäß RBBau in Bauunterhaltungs-, Kleine oder Große Baumaßnahmen
vorgenommen.

Für die einheitliche Handhabung und Einordnung des LAK in den Verfahrensgang von Infrastruk-
turmaßnahmen der Bundeswehr wird festgelegt:
Die WBV veranlaßt in vorheriger Absprache bei der zuständigen OFD die Untersuchung der
Abwasserkanäle bzw. die Aufstellung eines LAK. Gleichzeitig stellt die WBV der OFD alle ihr
bereits vorliegenden Erhebungen und deren Ergebnisse (z.B. Einleitungsbescheide) zur Verfügung.
Die OFD übergibt der WBV das LAK zur Aufstellung der Bauanträge. Die Kurzfassung des LAK
wird Teil II des Bauantrages. Das weitere Verfahren ist gemäß RBBau und den Erlassen Bezug 2. und
3. durchzuführen.

Das LAK ist in UFIS hilfsweise unter der Baumaßnahmenbezeichnung "Sanierung der
Abwasseranlagen" zu führen. Sieht das entwässerungstechnische Gesamtkonzept Baumaßnahmen vor,
wird die vorhandene IV-Nr. -bei Kleinen Baumaßnahmen die BM-Nr. -übernommen oder entsprechend
neu vergeben.
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Sofortmaßnahmen zur Abwehr von akuter Gefahr sind unabhägig davon unmittelbar nach Erken-
nen einzuleiten.
Die Aufstellung des LAK ist in den Arbeitshilfen Abwasser, Kapitel 3.8 ausführlich beschrieben.
Eine diesem Erlaß entsprechende Neufassung dieses Kapitels wird in Kürze an die Bezieher der
Arbeitshilfen Abwasser ausgeliefert.

Im Auftrag

Korr



Bonn, 07. Dezember 1999
Telefon: (02 28) 12- 3324,3274
Telefax: (02 28) 12- 33 18

Oberfinanzdirektion Berlin -BV-

Oberfinanzdirektionen
LVB/LBA
Bremen
Chemnitz
Cottbus
Düsseldorf
Düsseldorf, Außenstelle Köln
Erfurt
Frankfurt
Hamburg
Hannover
Karlsruhe
Karlsruhe, Außenstelle Freiburg
Koblenz
Magdeburg
München
Münster
Nürnberg
Rostock
Saarbrücken
Stuttgart
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - GMSH
- Geschäftsbereich Bundesbau -

nachrichtlich:
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen -BS 33 -
Bundesministerium der Finanzen
Bundesrechnungshof
Finanzministerium Baden-Württemberg
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
Senator für Finanzen Berlin
Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg
Senator für Bau, Verkehr und Städtebau Bremen
Senatsverwaltung für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg
Hessisches Ministerium der Finanzen
Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Postanschrift: Postfach 13 28 Paketanschrift: Fontainengraben 150 Telefon: Vermittlung BwKz Telex
53003 Bonn 53123 Bonn (0228) 12-00 3400 886575

Bundesministerium der Verteidigung
WV II 7 Az 68-08-06/05



Niedersächsisches Finanzministerium
Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen des Saarlandes
Staatsministerium der Finanzen Sachsen
Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Finanzministerium Thüringen

Wehrbereichsverwaltung
I, II, III, IV, V, VI, VII

Betr.: Fachinformationssysteme/Fachanwendungen für die einheitliche DV-gestützte
Bearbeitung von Planungsaufgaben im Bereich Abwassertechnik des BMVg
hier: Einführung der KanDATA-Windows

Bezug: 1. Erlass BMVg U III 2/U II 6 v.10.07.91 Az 68-11-09/03/ Az 45-05-10/19 (Ersterfassung)

2. Erlass BMVg Abteilungsleiter WV vom 10.01.1997 (DV-Einsatz im Bereich der Bw)

3. Erlass BMVg WV II 7 Az 68-08-04/00 v. 24.06.97 (Weiterentwicklung FIS/FA, LGMS)

4. Erlass BMVg WV II 7 Az 68-08-06/02 v. 27.05.99 (Lizenzabfrage KanDATA-Windows)

Anlg.: 1. Hinweise zum Vertragsabschluss auf der Basis der Rahmenverträge
2. Erläuterungen zur Software KanDATA Windows (BaSYS)

Mit Einführung der DV-gestützten Konzeption zur Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und
Dokumentation der abwassertechnischen Anlagen des Bundes (Bezug 1.) wurde den Bauver-
waltungen der Länder die Erfassungssoftware KanDATA unter dem Betriebssystem DOS für die
Unterstützung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Diese Software entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und wird vom Hersteller nicht
weiter gepflegt. Daher habe ich mit meinem Erlass vom 27.05.99 (Bezug 4.) den Bedarf an
Softwarelizenzen für die Nachfolgeversionen KanDATA Windows und HYSTEM-EXTRAN für
das Betriebssystem Windows-NT abgefragt.

Anhand der eingegangenen Meldungen hat die OFD Hannover, als zuständige Leit-OFD für
Abwasser und das LGMS, Rahmenverträge zur Überlassung und Pflege der KanDATA Windows
abgeschlossen. Diese Verträge schließen auch das Update Version 6.2 ein, das Erweiterungen und
Anpassungen für die Bereiche Kanalsanierung und Regenwasserbewirtschaftung beinhaltet.
Anregungen, die sich aus der Projektbearbeitung mit der Version 6.1 ergeben, bitte ich unmittelbar
der OFD Hannover, Referat LA 21 mitzuteilen, damit sie ggf. in der Version 6.2 berücksichtigt
werden können.

- 2 -
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Die Rahmenverträge erhalten Sie nach schriftlicher Anforderung bei der

Oberfinanzdirektion Hannover
- LA 21 -
Waterloostr.4
30169 Hannover
Telefax 0511 / 101-2499

Ich bitte, auf Grundlage der Rahmenverträge Einzelverträge mit dem Softwarehersteller,

Barthauer Software GmbH, direkt abzuschließen.

Bei der Beschaffung im Rahmen der jährlichen Verwaltungskostenerstattung ist ein strenger
Maßstab für die benötigten Lizenzen anzulegen und durch organisatorische Maßnahmen eine
Auslastung der DV-Arbeitsplätze sicherzustellen.

Die KanDATA Windows Version 6.1 wurde durch die OFD Hannover geprüft und steht für die
systematische Untersuchung der Abwassersysteme in den Liegenschaften der Bundeswehr ab
sofort zur Verfügung.

Im Auftrag

Korr



Bundesministerium der Verteidigung
WV II 7 Az 68-11-16/00

Bonn, 17. März 2000
Telefon: (02 28) 12- 3274/3324
Telefax: (02 28) 

Oberfinanzdirektionen

Berlin - BV -
Bremen - BGB -
Chemnitz - LBA -
Cottbus - LBA -
Düsseldorf - LVBA -
Düsseldorf - LVBA - Außenstelle Köln
Erfurt - LVBA -
Frankfurt/Main - LBA -
Hamburg - LVBA -
Hannover - LBA -
Karlsruhe - LVBA -
Karlsruhe - LVBA - Außenstelle Freiburg
Koblenz - LVBA - Mainz
Magdeburg - LVBA -
München - LVBA -
Münster - LVBA -
Nürnberg - LVBA -
Rostock - LVBA -
Saarbrücken - LVBA -
Stuttgart - LVBA -

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein -Geschäftsbereich Bundesbau-

Wehrbereichsverwaltung I, II, III, IV, V, VI, VII

Infrastrukturstab Nord, Süd, Ost

Wehrbereichskommando I, II, III, IV, V, VI, VII

nachrichtlich:

Bundesministerium der Finanzen
Bundesministerium für Verkehr, Bau-  und Wohnungswesen - BS 33 -
Bundesrechnungshof

Luftwaffenführungskommando
Postanschrift: Postfach 1328

53003 Bonn

Paketanschrift: Fontainengraben 150
53123 Bonn

Telefon:          Vermittlung
    (0228) 12-00

Anlagen
ohne

(siehe Bezug 3.)

ohne

je 1 fach

je 1 fach

je 1 fach

ohne
ohne
ohne

1 fach
BwKz
3400

Telex
886575

12- 3318 
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Luftwaffenamt
Heeresführungskommando
Heeresamt
Flottenkommando
Marineamt

1 fach
1 fach
1 fach
1 fach
1 fach

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Amt für Fernmelde- und Informationssysteme der Bundeswehr
Amt für Militärisches Geowesen

1 fach
1 fach
1 fach

Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik
Pionierschule/Fachschule des Heeres für Bautechnik
Universität der Bundeswehr München
Zentralbibliothek der Bundeswehr
Logistikschule der Bundeswehr

1 fach
1 fach
1 fach
1 fach
1 fach

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH 1 fach

Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH
Löbestraße 1
53173 Bonn

1 fach

BauManagement Bremen
Schlachte 32
28195 Bremen

ohne

Anlg.:

Erfassung und Fortführung von Vermessungs und Bestandsdaten in Liegenschaften des
Bundes
hier: Einführung der 2. Auflage der Baufachlichen Richtlinien Vermessung für

Liegenschaften der Bundeswehr
1. BMVg U III 2 - Az 68-11-14/06 vom 13.05.1996
2. BMVBW BS 33 -Az B 1011 -11/1 vom 25.02.2000
3. BMBau B II 5 - B 1011 11/1 vom 21.12.1995

1. Erlaß Bezug 3.
2. Baufachliche Richtlinien Vermessung 99, Vordruck „Registrierung“

Betr.:

Bezug:

Mit Erlaß vom 25.02.2000 (Bezug 3.) hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen die 2. Auflage der Baufachlichen Richtlinien (BFR) Vermessung eingeführt. Die
BFR wurde grundlegend überarbeitet und um das Kapitel Bestandsdokumentation ergänzt. Die
als CD-Rom beigefügten Systemkataloge (Objektartenkatalog, Objektabbildungskatalog, Signa-
turenkatalog) beinhalten die wesentlichsten Objekte mit denen der Bestand an baulichen Anlagen
vermessungstechnisch erfaßt und digital verarbeitet bzw. verwaltet werden kann. Eine Ergän-
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zung der bisher vorliegenden Foliengruppen sowie die Erweiterung auf andere Maßstäbe ist vor-

Die in der Struktur der BFR Vennessung erfaßten Bestands- und Vennessungsdaten sind
Grundlage für die Fachinformationssysteme/Fachanwendungen des Liegenschaftsinformations-
systems Außenanlagen (LISA) und anderen geografischen Informationssystemen.

Ich bitte die BFR Vermessung auch für Baumaßnahmen der Bundeswehr anzuwenden.

Zur Einsparung von Haushaltsmitteln wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Vermes-
sungsleistungen nur im Zusammenhang mit genehmigten Baumaßnahmen beauftragt werden. Um
zukünftig Mehrfachvermessungen zu vermeiden, wird empfohlen, bei der Vennessung oder
Digitalisierung vorhandener Bestandsunterlagen den Grunddatenbestand (siehe Anhang A)
vollständig zu erfassen. Wird außerhalb von Baumaßnahmen die Vermessung einer Liegenschaft
oder Teilliegenschaft durch den Bedarfsträger oder die Liegenschaftsverwaltung gefordert, ist
durch diese die Finanzierung der Vermessungsleistung sicherzustellen.

Im Auftrag

Korr

itwh
gesehen.



Bundesministerium der Verteidigung
WV II 7 Az 68-08-06/02

Bonn, 09. Mai 2000
Telefon: (02 28) 12- 3280,3324
Telefax: (02 28) 12- 3318

Oberfinanzdirektionen
Anlage

je 2-fach

Berlin - BV -
Bremen - BGB -
Chemnitz - LBA -
Cottbus - LBA -
Düsseldorf - LVBA -
Düsseldorf - LVBA - Außenstelle Köln
Erfurt - LVBA -
Frankfurt/Main - LBA -
Hamburg - LVBA -
Hannover - LBA -
Karlsruhe - LVBA -
Karlsruhe - LVBA - Außenstelle Freiburg
Koblenz - LVBA - Mainz
Magdeburg -LVBA -
München - LVBA -
Münster - LVBA -
Nürnberg - LVBA -
Rostock - LVBA -
Saarbrücken - LVBA -
Stuttgart - LVBA -

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - Geschäftsbereich Bundesbau -Kiel

nachrichtlich:
Wehrbereichsverwaltung I, II, III, IV, V, VI, VII
Infrastrukturstab Nord, Süd, Ost
Wehrbereichskommando I, II, III, IV, V, VI, VII
Bundesamt für Wehrverwaltung

Anlage
je 1-fach

Bundesministerium der Finanzen
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen -BS 30, BS 33 -
Bundesrechnungshof

Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg
Postanschrift: Postfach 13 28 Paketanschrift: Fontainengraben 150 Telefon: Vermittlung BwKz Telex

53003 Bann 53123 Bonn (0228) 12-00 3400 886575
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Senator für Bau, Verkehr und Städtebau Bremen
Senatsverwaltung für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg
Hessisches Ministerium der Finanzen
Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Niedersächsisches Finanzministerium
Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen des Saarlandes
Staatsministerium der Finanzen Sachsen
Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Finanzministerium Thüringen

Zentrale Betreuungs- und Koordinierungsstelle (ZBK) -OFD Koblenz

Luftwaffenführungskommando
Luftwaffenamt
Heeresführungskommando
Heeresamt
Flottenkommando
Marineamt
Streitkräfteamt

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Amt für Fernmelde- und Informationssysteme der Bundeswehr
Amt für Militärisches GeoWesen
Amt für Wehrgeophysik
Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik
Pionierschule/Fachschule des Heeres für Bautechnik
Universität der Bundeswehr München
Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH

Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH
Löbestraße 1
53173 Bonn

BauManagement Bremen
Schlachte 32
28195 Bremen
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Betr.: Durchführung von Baumaßnahmen der Bundeswehr -Liegenschaftsinformationssystem
Außenanlagen (LISA)

Bezug: 1. BMVg U III 2 - Az 68-11-09/03, U II 6 - Az 45-05-10/19 vom 10.07.1991
-ISYBAU orientiertes Handlungskonzept Abwasser

2. BMVg U III 2 - Az 68-25-25/07 vom 14.06.1991
-Erstabschätzung Altlastenverdachtsflächen

3. BMVg U/U II 5 - Az 45-07-60/50 vom 19.09.1994 Klarstellungserlaß Altlasten
4. BMVg - Abteilungsleiter WV vom 10.01.1997
5. BMVg WV II 7 - Az 68-08-04/00 vom 24.06.1997 Anpassungsentwicklung
6. BMVg WV II 7 - Az 68-08-06/02 vom 18.12.1998 Kurzinformation LGMS
7. BMVBW BS33 - Az B 1011 - 11/1 vom 25.02.2000 BFR Verm 2. Auflage
8. BMVg WV II 7 - Az 68-11-16/00 vom 17.03.2000 - BFR Verm Einführung Bw

Anlg.: Rahmenkonzept zur Einrichtung und Anwendung des LISA

Mit den Bezugserlassen 1. und 2. wurde den Finanzbauverwaltungen der Länder (FBV d. L.) der
Auftrag zur Untersuchung und Sanierung der Abwasserkanäle sowie zur Beseitigung von Altlasten
auf Liegenschaften der Bundeswehr erteilt. Die mit der Durchführung dieser Aufgaben verbundene
Datenvielfalt machte die Entwicklung von DV-Werkzeugen im Rahmen des damaligen Bund/Länder
Gemeinschaftsprojektes ISYBAU erforderlich. Mit dem generellen Stopp der ISYBAU Aktivitäten im
August 1996 ergab sich für das BMVg die Notwendigkeit, die Softwareentwicklung für seine
Kernaufgaben fortzuführen.

Daraufhin wurde der OFD Hannover als Leit-OFD die weitere Bearbeitung der DV-technischen
Anpassungsentwicklung der Fachinformationssysteme (FIS) Abwasser und Altlasten sowie des
Basissystems für den Bereich der Bundeswehr unter dem Namen „Liegenschafts- und Gebäude-
managementsystem (LGMS)“ übertragen.

Wesentliches Ziel dieses Auftrages ist die Unterstützung der von den FBV d. L. und der Bw-
Verwaltung zu leistenden Bau und Verwaltungsaufgaben im Sinne einer einheitlichen Auf-
gabenerledigung. So wurden neben den FIS Abwasser und Altlasten ein Basissystem als überge-
ordnetes geografisches Informationssystem (GIS) auf Grundlage des ALK-GIAP und des relationalen
Datenbankmanagementsystems ORACLE den vorliegenden Aufgaben angepaßt.

Die Entwicklungen auf dem Gebiet der DV-gestützten Liegenschafts- und Gebäudemanagement-
systeme und insbesondere die Bestrebungen des BMF, ein für alle Bundesliegenschaften einheitliches
Informationssystem (Bundes Liegenschaftsnachweis) zu entwickeln sowie des BMVg, alle
Bundeswehr spezifischen Programme unter ein gemeinsames Dach zu integrieren, machten eine
Neupositionierung der aufgabenbezogenen DV-Werkzeuge des LGMS erforderlich.

Daher wurden das LGMS des BMVg und das Digitale Liegenschaftsmodell (DLM) des BMVBW
harmonisiert und unter dem Namen „Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen“
(LISA) zusammengefaßt. Es steht den mit den Bauaufgaben des Bundes nach RBBau befassten
Stellen zur Bearbeitung der Fachaufgaben Vermessung/Bestandsdokumentation, Abwasser, Altlasten
und POL zur Verfügung. Darüber hinaus bietet LISA umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für
die mit dem Betrieb und der Nutzung befassten Dienststellen, welche auf bundesweit,
flächenbezogene Informationen zurückgreifen müssen.
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Unter dem Blickwinkel einer einheitlichen Bestandsdatenerhebung und -dokumentation hat sich
der Bund entschieden, die DV-Werkzeuge des LISA einzusetzen und zu nutzen. Die Aufstellung
und Fortführung von Bestandsdokumentationen (Bestandsplänen) ist bundeseinheitlich durch die
mit den Bezügen 7. und 8. eingeführten Baufachlichen Richtlinien (BFR) Vermessung geregelt.
Bestandsdokumentationen gem. BFR Vermessung dienen als geometrische Datenbasis für das
Basissystem des LISA.

Das als Anlage beigefügte Rahmenkonzept gibt nähere Informationen zu den Programmen des
LISA und Empfehlungen für deren wirtschaftlichen Einsatz.

Im Rahmenkonzept werden alle Aufgaben berücksichtigt, die im Bereich von Außenanlagen
anfallen. Die Fachaufgaben erfordern Bestandsdaten in einer bestimmten Qualität, die durch die
Einhaltung entsprechender fachlicher Standards erreicht wird. Neben den BFR Verm für die Be-
standsdokumentation von Außenanlagen liegen für die Erfassung und Bewertung von abwasser-
technischen Anlagen und Altlasten auf Liegenschaften des Bundes Verfahrensbeschreibungen
vor, die mit Erlassen des BMVBW und des BMVg eingeführt wurden.

Im Zuge der konzeptionellen Weiterentwicklung integrierter Software-Lösungen im Geschäfts-
bereich des BMVg ist - auch für den Bereich Liegenschafts- und Bauwerksmanagement und
Umweltschutz -beabsichtigt, die notwendigen Schnittstellen zum Datenaustausch zwischen den
Systemen der Landesbauverwaltungen und der BW-Verwaltung einzurichten.

Im Rahmen der laufenden Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern über die Erledi-
gung von Bauaufgaben des Bundes und sonstige Leistungen wurde vereinbart, Kosten für die
Datenverarbeitung nicht gesondert auszuweisen, sondern als Bestandteil in die den Ländern zur
Verfügung stehende Kostenerstattungspauschale einfliessen zu lassen.

Ich bitte für den Einsatz der LISA Werkzeuge in Ihrem Zuständigkeitsbereich unter Berücksich-
tigung meiner Empfehlungen länderbezogene Einführungskonzepte aufzustellen und mir zur
Zustimmung vorzulegen.

Für die Erarbeitung des länderbezogenen Einführungskonzeptes sowie die Einführung und An-
wendung des LISA kann die Unterstützung der OFD Hannover in Anspruch genommen werden.

Weitere Exemplare des Rahmenkonzeptes zur Anwendung des LISA in Liegenschaften des
Bundes sowie ein erläuternder Videofilm können bei Bedarf bei der

Oberfinanzdirektion Hannover
Referat LA 21
Postfach 240
30002 Hannover

schriftlich oder per Fax unter 0511/1101-2499 angefordert werden.



- 5 -

Zusatz für die OFD Hannover:
Ich erweitere Ihre bereits bestehenden Leitaufgaben um die Gesamtkoordinierung des Liegen-
schaftsinformationssystems Außenanlagen. Hierin ist insbesondere die Beratung und Unter-
stützung der Anwender enthalten.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat mitgezeichnet.

Im Auftrag

Pfüller
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6.2 Erlasse, Verfügungen und
Dienstanweisungen

6.2.1 Erlasse des BMVg

6.2.2 Erlasse des BMBau / BMVBW
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Überweisungen an Bundeskasse Bonn Kto-Nr. 3800 1060 Landeszentralbank Bonn (BLZ 380 000 00)

Kto-Nr. 11900-505 Postbank Köln (BLZ 370 100 50)
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BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR,
BAU- UND WOHNUNGSWESEN

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen • Postfach 2 55 • 10107 Berlin

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Fasanenstr. 87

Oberfinanzdirektionen (ohne Berlin und Kiel )
Landesvermögens –und Bauabteilung –

Oberfinanzdirektion Berlin -BV-

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein
- Geschäftsbereich Bundesbau -

� (0 30) Datum

2008 – 7330, 7334 17. Februar 2000
Krausenstraße 17 – 20, 10117 Berlin

Geschäftszeichen (bitte bei Antwort angeben)

BS 33 - B 1011 – 26/1-1

Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich des BMVBW
- Einsatz der KanDATA-Windows zur Erfassung von abwassertechnischen Anlagen

Erlaß BMBau vom 26.10.1993, Az. B II 5 – B 1011 – 26/1-1

Mit Bezugserlaß habe ich zur Erfassung, Bewertung und Dokumentation von abwasser-

technischen Anlagen die Kanaldatenbank KANDATA (DOS-Version) für Baumaßnahmen im

Zuständigkeitsbereich des BMBau verbindlich eingeführt. Diese Programmversion, die

seitens des Softwareherstellers nicht weiter gepflegt wird, wurde auf Initiative des BMVg

nach mehrjähriger erfolgreicher Nutzung im Rahmen des „Liegenschafts –und Gebäude-

mangementsystem“ (LGMS) auf Windows-NT-Basis weiterentwickelt und für Baumaßnah-

men auf militärisch genutzten Liegenschaften zur Anwendung freigegeben.

Zukünftig werden das in meiner Zuständigkeit entwickelte „Digitale Liegenschaftsmodell

(DLM)“ und das LGMS harmonisiert unter der Anwendung „Liegenschaftsinformationssy-

stem Außenanlagen“ (LISA) zur Bearbeitung der Fachaufgaben –Vermessung / Abwasser /

Altlasten / POL- weitergeführt. Als Erfassungsprogramm ist für abwassertechnische Fra-
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gestellungen die KANDATA-Windows-NT vorgesehen, die über eine Schnittstelle LISA die

erhobenen Daten zur Auswertung und Dokumentation zur Verfügung stellt.

Aus baufachlichen und verwaltungsökonomischen Gründen, bitte ich daher, für abwas-

sertechnische Befassungen auf Liegenschaften des BMVBW, die KANDATA-Windows-NT

(Version 6.1) einzusetzen.

Die OFD Hannover, in der Funktion als Leit-OFD für den Bereich Abwasser, hat mit dem

Softwarehersteller Rahmenverträge zur Überlassung und Pflege abgeschlossen, die im

Bedarfsfalle zu nutzen sind. Aus wirtschaftlichen Gründen ist Anzahl der zu beschaffen-

den Softwarelizensen in Ihrer Verantwortung festzustellen und auf ein Mindestmaß, unter

Nutzung von vorhanden Ressourcen, zu begrenzen.

Im Auftrag

Bayerl
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BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR,
BAU- UND WOHNUNGSWESEN

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen • 11030 Berlin

An die
Oberfinanzdirektionen
Landesvermögens- und Bauabteilungen

Oberfinanzdirektion Berlin

Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung

� (0 30) Datum

20 08 - 7331 25. Februar 2000
Krausenstraße 17 – 20, 10117 Berlin

Geschäftszeichen (bitte bei Antwort angeben)

BS 33 - B 1011 - 11/1

Erfassung und Fortführung vermessungstechnischer Daten in Liegenschaften des Bundes
im Geltungsbereich der RBBau
- Baufachliche Richtlinien Vermessung, 2. Auflage

Erlass BMBau – B II 5 – B 1011 – 11/1 – vom 21. Dezember 1995

Anlage - 1 -

Die „Baufachlichen Richtlinien Vermessung“ (BFR Verm) wurden aufgrund zahlreicher An-

regungen grundlegend überarbeitet und weiter entwickelt. Ich bitte, die 2. Auflage der

Richtlinien ab sofort bei allen vermessungstechnischen Arbeiten in Liegenschaften des

Bundes sowie bei der Bestandsdokumentation der Außenanlagen im Zusammenhang mit

Bauaufgaben nach RBBau anzuwenden.

Ein besonderes Anliegen der Neufassung ist die weitere Harmonisierung und Anpassung

an vorhandene Standards. So wird verdeutlicht, dass die Einrichtung eigener Festpunkt-

felder nur erforderlich ist, wenn keine Festpunkte der Vermessungsverwaltung zur Verfü-

gung stehen oder diese verdichtet werden müssen. Die Genauigkeitsanforderungen der

Festpunktfelder sind an das Liegenschaftskataster angelehnt, bei der Objektvermessung

orientieren sie sich an DIN-E 18710-1.

Die Systemkataloge wurden ALK-konform strukturiert, um den Datenaustausch zwischen

unterschiedlichen DV-Systemen zu ermöglichen.
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. . .

Mit dem Kapitel „Bestandsdokumentation“ werden erstmalig bundesweit einheitliche An-

forderungen an die Erstellung und Führung von Bestandsdokumentationen in Bundeslie-

genschaften außerhalb der Gebäude gestellt. Zur Kostenminimierung sind Bestandsdo-

kumentationen nur dann neu zu erstellen, wenn eine besondere Veranlassung vorliegt (z.

B. Planungsauftrag, Bauunterhalt). Der zu erfassende Datenumfang ist aus Gründen der

Wirtschaftlichkeit immer an konkreten Aufgaben zu messen. Dafür sind mit Hilfe der „Ob-

jektartenliste“ die zu erbringenden Vermessungsleistungen in der aufgabenbezogenen

Tiefe festzulegen und zu beauftragen. Das Vertragsmuster Vermessung der RBBau wird

in Kürze entsprechend angepasst.

Bestandsdokumentationen im Sinne der BFR Verm sind zukünftig nur noch digital zu füh-

ren. Sie dienen als geometrische Datenbasis für das gemeinsame Liegenschaftsinformati-

onssystem Außenanlagen – LISA – , welches das Liegenschafts- und Gebäudemanage-

mentsystem (LGMS) des BMVg und das Digitale Liegenschaftsmodell (DLM) des BMVBW

ablöst. Die dv-technische Umsetzung der BFR Verm erfolgt mit Hilfe von DV-Werkzeugen

des LISA auf Basis des ALK-GIAP.

Mit dem Topografischen Informationssystem (TOPOLIS), ebenfalls Bestandteil des LISA,

können die digitalen Bestandsdaten bundesweit einheitlich zur Planung, Verwaltung und

Bewirtschaftung durch die Bau- oder Liegenschaftsverwaltung genutzt werden . Damit er-

füllen die Baufachlichen Richtlinien Vermessung die Anforderung an eine standardisierte

digitale Liegenschafts-Bestandsdokumentation, deren Daten zur Übernahme in den Bun-

desliegenschaftsnachweis (BLN) des BMF geeignet sind.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen empfehle ich, die vermessungstechnischen Auf-

gaben im Lande zu zentralisieren, z. B. in Form von „Leitdienststellen“ und unmittelbar den

ALK-GIAP anzuwenden. Zur Einrichtung der Leitdienststellen in Verbindung mit der erfor-

derlichen technischen Ausstattung bitte ich, meine Zustimmung einzuholen.

Die Richtlinien sind für Behörden kostenfrei zu beziehen bei der Geschäftsstelle des Ar-

beitskreises Vermessung in der Oberfinanzdirektion Stuttgart, Rotebühlplatz 30, 70173

Stuttgart, Herr VD Pflüger, T: 0711 – 6673 3431, F: 0711 – 6673 3700
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Anregungen und Rückfragen bitte ich unmittelbar an die o. a. Geschäftsstelle zu richten.

Aus Kostengründen wird lediglich der Richtlinientext gedruckt. Die umfangreichen Sy-

stemkataloge sind auf der im Umschlag eingelegten CD-ROM enthalten. Eine kostenfreie

Internet-Version ist in Vorbereitung und wird in Kürze, insbesondere für die freien Büros,

zur Verfügung stehen.

Mit Einführung der Neufassung der Richtlinien verbinde ich die Erwartung an eine praxis-

gerechte Qualitätsverbesserung im Bereich der Bestandsdokumentation von Bundeslie-

genschaften, die einen grundlegenden Beitrag zur Unterstützung des seitens BMF in Ent-

wicklung befindlichen Bundesliegenschaftsnachweises (BLN) liefert.

Das Bundesministerium der Verteidigung hat mitgezeichnet.

Im Auftrag

Bayerl

Zusatz für Oberfinanzdirektion Hannover:

In Ergänzung zu den Ihnen übertragenen Aufgaben als Leit-OFD in den Bereichen Ab-

wasser und Altlasten bitte ich, die Systemkataloge der BFR Vermessung in dem Topogra-

fischen Informationssystem (TOPOLIS) umzusetzen.

Im Auftrag

Bayerl
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Personal Computer

Prozessor: INTEL-80586; IBM kompatibel

Hauptspeicher: 16 MB; optional erweiterbar auf 32 MB

Taktfrequenz: min. 100 MHz

Datenbus: PCI Bus 32 Bit

PC-Ausstattung

CACHE-Speicher: 256 KB; optional 512 KB

1 Diskettenlaufwerk: 3.5 Zoll (720 KB, 1.44 MB, 2.88 MB)

Festplatte: ca. 500 MB (SCSI)

CD-ROM Laufwerk: Double Speed; optional MO-Laufwerk

Hardware-Schnittstellen: 2 serielle RS 232 C
1 parallele Schnittstelle, Centronics kompatibel

Steckplätze (slots): Bus: PCI 16 Bit

Streamer: SCSI DAT 2 GB

Betriebssystem: DOS; (Windows, Windows 95, Windows NT)

Maus: MS-kompatibel

Tastatur: Deutsch, 102 Tasten
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Grafikkarte

Videosystem: SVGA

Auflösung: mindestens 1024 * 768 Bildpunkte bei 256 Farben
Videospeicher: mindestens 2 MB

Videosystemkompabilität: VGA, MCGA, EGA, CGA, MDA

Datentransfer: PCI 16 Bit

Monitor

Typ: Mehrfrequenz-Farbmonitor

Controller: integriert

Eingänge: Analog, TTL

Farbspektrum: unbegrenzt

Bildschirmgröße: mindestens 17 Zoll

Eigenschaften der Bildröhre: entspiegelt; strahlungsarm nach schwedischer Norm

Art der Synchronisation: automatisch einstellend auf verwendetes Videosystem

Synchronisation: horizontal: 31kHz bis 82 kHz
vertikal: 50 Hz bis 110 Hz

Auflösung: horizontal: 1280 Punkte
vertikal: 1024 Zeilen

Konvergenz: justierbar

Automatische Abschaltung: (Energiesparmodus)
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Drucker

Typ: Laserdrucker
Tintenstrahldrucker (optional farbig)

Format: DIN A 4 (optional DIN A 3)

Kompabilitäten: IBM-Emulation (IBM-Kompabilität)
PCL-Emulation (HP-Laserjet 3-Kompabilität)
Farbplotter-Emulation (HPGL-7475-Kompabilität)
POSTSCRIPT-Kompabilität

Speicher: optional erweiterbar

Auflösung: 300 * 300 dpi; optional 600 * 600 dpi

Schnittstellenanschluß: parallel, seriell

Papierzuführung: Einzelblatt und automatisch (Kassette)

S-VHS-Recoder/Player

Ansteuerung über RS232-Schnittstelle, LTC-Timecode nach EBU-Norm

z.B. PANASONIC AG-7350 und AG-IA232TC - RS-232 Interface mit eingebautem
Time Code Generator/Reader.
Eine Anbindung zur KanDATA+ ist z.Zt. nur für die genannten Geräte realisiert.

Videomonitor

Monitor, 36 cm, PAL/SECAM/NTSC 4.43/NTSC 3.58
automatische Strahlstromregelung, Blausignaldarstellung

z.B. PANASONIC - TC 1470 Y -
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6.4 Arbeitshilfen Abwasser aktuell
(Informationsblatt)

Ausgaben: 1 / Januar 1997

 2 / Juni 1997

 3 / März 1998

 4 / September 1998

 5 / Juli 2000

 ___________________

 ___________________

 ___________________

 ___________________

 ___________________

 ___________________
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 ___________________

 ___________________
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Ausgabe 1 / Januar 1997

Herausgeber des Informationsblattes
"Arbeitshilfen Abwasser aktuell":

Arbeitshilfen Abwasser:

Oberfinanzdirektion Hannover,
Landesbauabteilung, Ref. Bau 21,
Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Telefax (0511) 101-2499

Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau,
Postfach 205001, 53170 Bonn
Bundesministerium der Verteidigung,
Postfach 1328, 53003 Bonn

Wasserwirtschaft im Wandel der Zeit

Qualitätssicherung in der Bauverwaltung

Verteiler: Abonnenten der Arbeitshilfen Abwasser

Mit dem Erlaß des BMBau vom 07.11.1995 wurde
die OFD Hannver als Leit-OFD für den Bereich Ab-
wassertechnik benannt. Damit hat sich der Aufgaben-
schwerpunkt von der DV-Entwicklung zur Fachauf-
gabe bei der Behandlung von abwassertechnischen
Regelwerken verlagert. Im Interesse einer wirtschaft-
lichen und sparsamen Verfahrensweise muß der Auf-
traggeber für die Ingenieurleistungen bei Zustands-
erfassungen, Planungen, Sanierungsleistungen und
für die Bauleistungen die Qualitätsanforderungen
vorgeben, sowie die entsprechenden Prüfungen mit
den dazugehörigen Werkzeugen vornehmen. Im Rah-
men dieser Fachaufgaben wurden die Arbeitshilfen
Abwasser aufgestellt und im Frühjahr 1996 einge-
führt. Die Erarbeitung sowie die weitere Erstellung
und Aktualisierung obliegt dem Arbeitskreis Abwas-
ser in Zusammenarbeit mit einem Vertreter der ab-
wassertechnischen Vereinigung.
Ab 1992 wurden von den einzelnen Oberfinanzdirek-

tionen sogenannte "Koordinatoren" eingesetzt, um
die "Anwender" in den Baudienststellen als auch die
eingeschalteten Ingenieurbüros zu beraten. Pro Bau-
amt wurden seit 1992 ein bis zwei Personen mehr-
fach in der Anwendung der DV-Technik geschult,
d.h. es gibt z. Zt. ca. 500 Anwender und 200 Instal-
lationen in nahezu allen Baudienststellen.
In einer Vielzahl von Projekten werden sowohl von
der Bauverwaltung als auch von Ingenieurbüros und
TV-Inspekteuren die Arbeitshilfen Abwasser mit den
zugehörigen DV-Programmen inzwischen ange-
wandt. Auf Anregung der Projektbeteiligten wird den
Abonnenten der Arbeitshilfen Abwasser hier erstmals
ein Informationsblatt angeboten, das zukünftig über
neue Entwicklungen und Themen aus der Projektbe-
arbeitung berichtet. Ich wünsche der Redaktion auch
für die weiteren Ausgaben gutes Gelingen.

Baudirektor W. Schröder, OFD Hannover

Die in den letzten Jahren mehrfach an zahlreichen
Flüssen beobachteten außergewöhnlichen Hochwas-
ser als Folge von extrem regenreichen Großwetterla-
gen haben  eine kontroverse und fachübergreifende
Diskussion um eine mögliche vom Menschen mitver-
ursachte globale Klimaänderung ausgelöst. Aufgrund
der vielen Annahmen sind die Prognosen und Szena-
rien der Fachleute u.a. wegen der geringen Datenba-
sis noch nicht hinreichend belegt. Unstrittig ist je-
doch die hausgemachte vom Menschen mitverursach-
te Hochwasserverschärfung u.a. durch weitreichende
Oberflächenversiegelungen in Siedlungsgebieten
oder einen Vorfluter begleitenden Gewässerausbau.
Im Hinblick auf eine Entschärfung der Hochwasser-
gefahr  und Verbesserung der Abflußsituation ist eine
ganzheitliche Betrachtungsweise geboten und ein
vielfältiges Maßnahmenbündel erforderlich. Der im
Bereich von abwassertechnischen Maßnahmen pla-
nende Ingenieur hat hierbei eine besondere Verant-
wortung, weil seine  Anlagen gleichzeitig Einfluß auf

die Qualität und Quantität der ober- und unterirdi-
schen Gewässer nehmen. Diese anspruchsvolle Auf-
gabe setzt die Aufgeschlossenheit für neue Technolo-
gien und Verfahren voraus, die im Hinblick auf eine
wirtschaftliche Verwendung der finanziellen und per-
sonellen Ressourcen zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Mit den von BMBau und BMVg eingeführten

wurde dem Ingenieur in der
Bauverwaltung ein auf seine Aufgaben abgestimmter
verbindlicher Leitfaden an die Hand gegeben. Das
mit dieser Ausgabe erstmals vorgestellte Informa-
tionsblatt wird zu-
künftig dem Ingenieur und Anwender der vorhande-
nen DV-Werkzeuge zusätzlich zur Verfügung ge-
stellt. Ich ermuntere jeden dieses Forum für seine
Aufgaben zu nutzen und Erfahrungen bei der Projekt-
bearbeitung den Kollegen in der Bauverwaltung mit-
zuteilen.

Ministerialrat E. Bayerl, BMBau

Arbeitshilfen Abwasser

Arbeitshilfen Abwasser Aktuell
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2. Koordinatorentagung

aktuell
Arbeitshilfen Abwasser

Am 11. /12. Juni 1996 fand in Hannover die 2.
Koordinatorentagung - FIS Abwasser - statt. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung standen die mit dem
Erlaß des BMBau vom 11. März 1996 eingeführ-
ten Arbeitshilfen Abwasser als Leitfaden für die
Projektbearbeitung auf Liegenschaften des Bun-
des sowie das Update der KanDATA+ zur Version
4.20 c1. Ziel der Veranstaltung war der Informa-
tionsaustausch zwischen dem Arbeitskreis (AK)
Abwasser und den Anwendern in den Bauverwal-
tungen, z.B.

die Erläuterung standardisierter Verfahren unter
Verwendung der eingeführten Fachprogramme,

die Vertiefung ausgewählter Themen zur inge-
nieurmäßigen Projektbearbeitung mit dem Ziel
eines effektiven Personal- und Haushaltsmittel-
einsatzes,

die Diskussion und Aufnahme von Anregungen
und Anforderungen aus den Reihen der Koor-
dinatoren.

An der Veranstaltung, die von der OFD Hannover
ausgerichtet wurde, nahmen 42  Koordinatoren aus
den Bundesländern und Vertreter der beteiligten
Bundesministerien BMBau und BMVg teil.

Nach den einleitenden Worten des Herrn
Baudirek-tor Schröder, OFD Hannover, folgte der
„Bericht aus Bonn“, vorgetragen von Herrn
Ministerialrat Bayerl, BMBau. Im Rahmen seiner
Ausführungen betonte dieser den hohen
Stellenwert der Arbeits-hilfen Abwasser und des
Digitalen Liegenschafts-Modells (DLM) für die
zukünftigen Aufgaben ei-ner sich in Richtung
fachkundige Bauherrenfunk-tion verändernden
Bauverwaltung, die mit weniger Personal
Freischaffende in Qualitäts-, Kosten-, und
Terminkontrolle nur mit den erforderlichen zeitge-
mäßen DV-Instrumenten begleiten könne.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung verteilten
sich die Anwesenden auf vier Arbeitsgruppen, um
in einzelnen Workshops folgende Themen zu bear-
beiten:

KanDATA+/HYSTEM-EXTRAN, Tips zur
Projektbearbeitung

Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungs-
konzept (LAK),  Muster Ingenieurleistungs-
anfrage

Probleme bei der Projektbearbeitung

Bautechnische und hydraulische Zustandsbe-
wertung

Die Leitung der Workshops übernahmen die Mit-
glieder des AK Abwasser, unterstützt durch die
Sonderfachleute des itwh und der Fa. Barthauer.

•

•

•

•

•

•
•

Im Laufe der Veranstaltung wechselten die Grup-
pen, so daß sich jede Gruppe mit jedem Thema be-
schäftigen konnte und dadurch ein intensiver In-
formationsaustausch stattfand.

In einer abschließenden Gesprächsrunde  wurden
die Ergebnisse der Workshops zusammengefaßt
und noch einmal im Forum zur Diskussion gestellt.
Vielfach wurde dabei von den Koordinatoren auf
den Bedarf an weiteren Informations- bzw. Schu-
lungsveranstaltungen und einer grafischen Kompo-
nente zur Projektbearbeitung hingewiesen. Weitere
Anregungen bezogen sich auf eine Verbesserung
des Informationsflusses sowie auf eine verstärkte
Unterstützung der Anwender bei der Lösung von
Detailproblemen. Ministerialrat Bayerl betonte,
daß zur Zeit keine Weiter- und Fortentwicklung
der eingeführten Software vom Bund für die Fi-
nanzbauverwaltung der Länder und hier insbeson-
dere auch die grafische Komponente betreffend be-
trieben und bezahlt werde. Das Gebot der Stunde
sei, die vorhandenen Instrumente wirtschaftlich zu
nutzen.

Insgesamt äußerten sich alle Anwesenden sehr
positiv über Konzept und Verlauf der Veranstal-
tung, so daß diese sicherlich in nicht allzu ferner
Zukunft eine Wiederauflage erfahren wird.
Dr.-Ing. K. Scholz, itwh Hannover
Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover

Aktueller Stand der
Arbeitshilfen Abwasser
Im Zuge der Weiterentwicklung der Arbeitshilfen
Abwasser wurden vom Arbeitskreis Abwasser
einige Änderungen und zahlreiche Ergänzungen
erarbeitet.

Neu erstellt wurden in Ergänzung der bestehenden
Inhalte folgende Kapitel:

Das Kapitel 3.1.2 , in dem Begrif-
fe wie z. B. Haltungen, Leitungen, Anschluß-
punkte etc. definiert und geometrisch darge-
stellt werden.

Das Kapitel 3.5 enthält Vor-
gaben  für eine Standard-Verzeichnisstruktur
und Hinweise zum Anlegen von Projektver-
zeichnissen.

Das Kapitel 3.8
dient zur

Feststellung des baulichen und hydraulischen
Zustands der Abwasseranlagen einer Liegen-
schaft und zur Festlegung der erforderlichen
Maßnahmen.

•

•

•

Definitionen

Datenverwaltung

Liegenschaftsbezogenes Ab-
wasserentsorgungskonzept (LAK)
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Bericht zum Standard-
leistungsbuch (StLB) 309

Aktuelle Erlaßlage

aktuell
Arbeitshilfen Abwasser

Der Gemeinsame Ausschuß Elektronik im Bauwe-
sen (GAEB) initiierte 1994 die Erstellung eines
neuen Leistungsbereiches hinsichtlich Kanalreini-
gung, -inspektion und -sanierung, da die bisheri-
gen Standardtexte für die Entwässerungskanalar-
beiten (LB 009) diesen Bereich nicht abdeckten.

Die Texte wurden auf Vorschlag der Arbeitsgruppe
2 - Tiefbau - des GAEB in der Systematik "Bauen
im Bestand (BIB)" des Standardleistungsbuches
zusammengestellt. Die Veröffentlichung des StLB
309 "Reinigung und Inspektion von Abwasserka-
nälen und -leitungen" ist im Januar 1997 zu erwar-
ten. Als Grundlage dienten hierbei die vom AK
Abwasser erarbeiteten Muster-Leistungsbeschrei-
bungen Kanalreinigung und optische Inspektion,
die mit der Herausgabe des StLB 309 ihre Gültig-
keit verlieren.

Bis zum Jahresende 1997 wird mit der Veröffent-
lichung des StLB 310 "Sanierung von Abwasser-
kanälen und -leitungen" gerechnet.
Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover

Mit der Einführung der Arbeitshilfen Abwasser
und dem Update der KanDATA+ V. 4.20c1 besteht
seitens der Bauverwaltung weiterer Schulungsbe-
darf.

Die OFD Hannover bietet daher in Zusammenar-
beit mit dem itwh und der Firma Barthauer vier
aufeinander abgestimmte Schulungseinheiten mit
folgenden Schwerpunkten an:

Block A:   Arbeitshilfen Abwasser; Vorstellung
der derzeit eingeführten Kapitel.

Block B: Projektbearbeitung unter Einsatz der
Arbeitshilfen Abwasser und der ein-
geführten Softwareprodukte.

Block C: Funktionsumfang der KanDATA+
Version 4.20c1 (FIS Abwasser).

Block D:   Auffrischungskurs zu ZEBEV,
HYSTEM-EXTRAN (hydraulische
Berechnungsprogramme).

Je nach Bedarf können diese Schulungseinheiten
einzeln oder in beliebiger Kombination gewählt
werden. Das Programm stellt die OFD Hannover
auf Anfrage zur Verfügung.

Die einzelnen Dienststellen (z.B. die Koordinato-
ren der OFD´en) sind aufgefordert, ihre Vorstel-
lungen bezüglich des zeitlichen Rahmens, des Ver-
anstaltungsortes sowie des Schulungsumfanges der

•

•

•

•

Aktualisiert wurde das Kapitel 3.2.3
, indem die zu erbringenden

Leistungen bzgl. der Erstellung von Plänen an das
zukünftige LAK angepaßt wurden.

Bislang liegen als Entwurf folgende Kapitel vor:

das Kapitel 3.4 mit
Erläuterungen zu den für die Projektbearbei-
tung erforderlichen Daten und Planunterlagen
sowie Hinweisen zur Datenerfassung,

das Kapitel 5 mit konkre-
ten Hilfestellungen zur Projektbearbeitung, wie
z.B. Hinweisen zu Datenabgleichen, Filterbe-
dingungen, Handhabung von alten/neuen For-
maten.

Zusätzlich wird derzeit ein
erstellt, der beispielhaft Gebiets- und Netzda-
ten einschließlich digitalisierter Schadensbilder
und Videoaufnahmen enthält.

In Vorbereitung sind zwei neue Kapitel
und ,

für die zur Zeit erste Entwürfe erarbeitet werden.

Muster Inge-
nieurleistungsanfrage

Gebiets- und Netzdaten

Projektbearbeitung

Musterdatensatz

Regenwas-
serbewirtschaftung Vermögensbewertung

•

•

•

Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover

Schulung der Bauverwaltung

der OFD Hannover mitzuteilen.

Vertragliche Regelungen bezüglich des Schulungs-
umfangs und der Schulungskosten werden von der
OFD Hannover zentral vorgenommen.

Vergleichbare Seminare zu den oben genannten
Schwerpunktthemen werden vom itwh parallel für
Externe (Ingenieurbüros, TV-Untersucher, etc.)
angeboten und wurden in diesem Bereich bereits
durchgeführt.
Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover

- HOT-LINE der Fa. Barthauer -
Mit Erlaß BMBau vom 19.08.96, Az. B I 1 - B
1052-20/00 ist jede Weiterentwicklung sowie die
Wartung und Pflege der in Nutzung befindlichen
Software nicht mehr zulässig, sofern hierfür die In-
anspruchnahme von Bundesmitteln vorgesehen ist.
Die OFD Hannover hat daraufhin den Pflegever-
trag mit der Fa. Barthauer ausgesetzt, so daß sei-
tens des Software-Herstellers keine weitere Unter-
stützung bei Anwendungsfragen der KanDATA+
(HOT-LINE) erfolgt.

Dipl.-Ing. F. Cremer, BMBau

Die erforderlichen Kosten für Schulung und Be-
triebsaufrechterhaltung (Hard- und Software) wer-
den vom Bund nach vorheriger Billigung im Ein-
zelfall übernommen.
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ISYBAU-Austauschformate 1995/1996 - Die Unterschiede

Record 4, Textzusatz (A 149)

Record 3, Profilhöhe

Record 2, Punktkennung

Typ 4, Record 2, Überfallbeiwert

Block I, Record 1, Berechnungsverfahren
Block III, Record 2, Haltungsklasse automatisch
Block III, Record 2, Haltungsklasse manuell
Block III, Record 2, Regen-/Überstauhäufigkeit
Block III, Record 2, Art der Regen/Überstau-

häufigkeit

jeweils Record 3, Profilart, Bem.-Nr. 3

Block II, Record 1, Profilart, Bem.-Nr. 19
jeweils Record 3, Profilart, Bem.-Nr. 3

jeweils Record 4, Steuer- oder Zustandskürzel,
Bem.-Nr. 15

Block II, Record 1, Von-Punkt-Nr., Bem.-Nr. 1a
Record 3, Von-Punkt-Nr., Bem.-Nr. 2a

jeweils Block I, Record 1, Lagegenauigkeitsstufe,
Bem.-Nr. 5

jeweils Block I, Record 1, Höhengenauigkeitsstufe,
Bem.-Nr. 6

Die aktuellen ISYBAU-Austauschformate (Stand 01.01.1996) unterscheiden sich nicht grundlegend von
den vorherigen Austauschformaten (Stand 05.04.1995 mit Austauschseiten vom 11.05.1995). Die Daten-
satzstruktur, d.h. die Felder und deren Ablage in den entsprechenden Spalten, ist mit Ausnahme einiger
weniger Modifikationen identisch. Desweiteren wurden die zulässigen Belegungen einiger Felder modifi-
ziert. Um welche Änderungen es sich im einzelen handelt, zeigt die folgende tabellarische Aufstellung. In
dieser Aufstellung sind die Änderungen enthalten, die für den Transfer vom Format 1995 in das Format
1996 von Bedeutung sind. Änderungen redaktioneller Art wie z.B. die Neuformulierung von Erläuterungs-
texten sind nicht aufgeführt.

Unterschiede
Formatänderung:

Formatänderung:

Formatänderung:

Formatänderung:

Ergänzung:

Ergänzung:

Änderung:

Änderung:

Ergänzung:

Änderung:

Änderung:

Ablage in ( vorher
Ablage in Spalte 65-71)

Ablage in ( vorher
Ablage in Spalte 51-55)

Ablage in ( vorher
Ablage in Spalte 65-69)

Diese Felder sind neu hinzugekommen

Kennzahl 4 = Kreisprofil, doppelwandig

Kennzahl 4 ist bereits für das doppel-
wandige Kreisprofil vergeben (s.o.),
daher: Für andere Profilarten können
Kennzahlen zwischen    und 99 verge-
ben werden.

WV = Werkstoffveränderung (Material-
Kurzbezeichnung

) (vorher: ist
als Bemerkung ab Spalte 71 abzulegen).
K = Krümmer, Bogen (Textzusatz in

)(vorher: rad)

NN = nicht bekannt (bei Punktkennung)

0 = terrestrische Vermessung
(vorher: ohne) Baufachliche Richtlinie
Vermessung.
5 = terrestrische Vermessung
(vorher: nach) Baufachliche Richtlinie
Vermessung.

0 = Höhe durch Nivellement bestimmt
(vorher: ohne) Baufachliche

Richtlinie Vermessung
6 = Höhe durch Nivellement bestimmt

(vorher: nach) Baufachliche
Richtlinie Vermessung

Spalte 65-70

Spalte 51-54

ersatzlos gestrichen

Spalte 64-68

5

ist als freier Text mit
dem Kürzel II abzulegen

Grad °
Hinweise beim Abbruch der Inspek-
tion wurden überarbeitet.

nach

ohne

nach

ohne

ISYBAU-Austauschformat
H

LH

LH

SY

EY

H, LH

K
H, LH

H, LH

LK
LH

K, LK

K; LK

A. Koch,  itwh Hannover
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Tips zur Projektbearbeitung
Mit der Einführung der Arbeitshilfen Abwasser (Er-
laß  des BMBau vom 11.03.96) , die u.a. die aktuel-
len ISYBAU-Austauschformate (Stand 01.01. 1996)
und eine neue Zustandsbewertung enthalten, sind im
Zusammenhang mit der Anwendung viele Fragen
aufgetreten. Im folgenden werden die am häufigsten
gestellten Fragen zu Problemen aus dem Bereich der
Projekt- und Sachbearbeitung mit den Arbeitshilfen
Abwasser beantwortet.

Es sind drei ISYBAU-Formate veröffentlicht worden
und zwar die ISYBAU-Formate 1991,1995 und 1996.
Das eingeführte Format 1996 ist in allen neu begin-
nenden Projekten, die nach den Arbeitshilfen Abwas-
ser bearbeitet werden, zu verwenden. Es ist eine Fort-
schreibung der Formate 1995 und kann auch als "Up-
date" bezeichnet werden. Die beiden Formate unter-
scheiden sich nicht grundlegend. Das Format des
Jahrgangs 1991 unterscheidet sich dagegen grundle-
gend von den beiden anderen Formaten.
Die KanDATA+ Version 4.1a ist auf die Austausch-
formate 1991 abgestimmt. Hierbei handelt es sich
i.d.R. um "alte" Projekte, die bereits abgeschlossen
sind. "Neue" Projekte, deren Daten im Format 1995
oder 1996 abgelegt sind, können nur mit der aktuel-
len KanDATA+ Version 4.20c1 bearbeitet werden.
Natürlich können "alte" "neue" Projekte in voller
Funktionalität (einschließlich den zugehörigen
Zustandsbewertungen) nur dann bearbeitet werden,
wenn beide KanDATA+ Versionen am Arbeitsplatz
verfügbar sind.

Eine Konvertierung der Formate 1991 in die Formate
1996 ist nicht sinnvoll, da zahlreiche Informationen
(z.B. der 2. numerische Zusatz) nachträglich einge-
fügt werden müssen. Das Einfügen bedingt einen
wirtschaftlich hohen Aufwand, so daß empfohlen
wird, darauf zu verzichten.
Die Formate 1995 können mit geringem Aufwand  in
das Format 1996 umgesetzt  werden. Beim Import ei-
ner Datei mit den Formaten 1995 wird eine Format-
prüfung durchgeführt. Der Anwender wird im For-
matprüfungsprotokoll auf einen möglichen Korrek-
turbedarf, der durch die Unterschiede zwischen den
Formaten 1995 und 1996 bedingt ist, hingewiesen.
Die Daten werden anschließend mit einem Editor
korrigiert.

Bei der Formatprüfung werden nur die
Formatänderungen erkannt. Inhaltliche Änderungen
(vergl. Seite 4) werden nicht erkannt.

Wie sollten die unterschiedlichen ISYBAU-
Austauschformate angewendet werden?

Sollten alte ISYBAU-Formate (1991 und
1995) in das aktuelle Format 1996 überführt
werden?

und

Hinweis:

ISYBAU-Austauschformate

Steuer- und Zustandskürzel der optischen
Inspektion

Warum müssen zwei numerische Textzu-
sätze zu den ISYBAU-Kürzeln angegeben
werden?

Wer liefert die beiden numerischen
Zusätze?

Wie wird die 5. Stelle der Zustandskürzel
beim Typ H  und  Typ LH ermittelt?

Die Notwendigkeit der zwei numerischen Textzusät-
ze ergibt sich aus der Anwendung des ATV-Merk-
blattes M 143 und der ISYBAU-Zustandsbewertung,
welche auf dem ATV-Arbeitsblattentwuf A 149 auf-
baut. Die numerischen Zusätze des M 143 beschrei-
ben das Ausmaß des Zustands. So ist z.B. ein einra-
gender Stutzen gemäß M 143 durch sein Einragungs-
maß in cm zu beschreiben (1.Textzusatz). Für die Zu-
standsbewertung nach  ISYBAU werden Zusätze ge-
mäß, Kapitel 3.7.1, Tabelle 1 der Arbeitshilfen Ab-
wasser benötigt, für einen einragenden Stutzen z.B.
das Maß der Abflußreduzierung durch den Stutzen in
% des Rohrquerschnittes (2. Textzusatz).

Rohrquerschnitt DN 500, 10 cm einragen-
der Stutzen DN 150 (1. Zusatz nach  M 143),
14 % Querschnittseinengung (2. Zusatz nach A 149)

Rohrquerschnitt DN 500 (Annahme:
Wanddicke = 1/10 DN), 3 cm Lageabweichung   (1.
Zusatz nach M 143), 60 % der Wanddicke (2. Zusatz
nach A 149).
Der 2. numerische Zusatz ist immer als Prozentwert
(z.B. 60) und nicht als Dezimalwert (z.B. 0,6)
abzulegen.

Bei Verwendung der Musterleistungsbeschreibungen
gemäß Arbeitshilfen Abwasser sind beide numeri-
schen Zusätze von der TV-Inspektionsfirma zu lie-
fern. Um den zweiten numerischen Zusatz, z.B. La-
geabweichung in % Wanddicke oder Korrosion in %
Wanddicke, einwandfrei ermitteln zu können, benö-
tigt der TV-Inspekteur zusätzliche Angaben bzw. In-
formationen vom Auftraggeber (z.B. Wanddicke des
Rohres). Der  2. numerische Zusatz ist für die bau-
technische Zustandsbewertung von großer Bedeu-
tung.

An der 5. Stelle eines Zustandskürzels wird die Scha-
densklasse eines Schadens abgelegt. Die Zuordnung
des beschriebenen Schadens zu einer Schadensklasse
erfolgt mit der Durchführung der ISYBAU-Zustands-
klassifizierung gemäß Arbeitshilfen Abwasser. Die
Schadensklasse ergibt sich aus der Anwendung der
Tabelle 1, Kapitel 3.7.1. In der KanDATA+ wird die
Schadensklasse automatisiert vergeben.

Für den Eintrag der 5. Stelle ist nicht die

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Hinweis:
TV-Inspektionsfirma zuständig.
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Der Inhalt dieses Informationsblattes wurde sorgfältig erarbeitet.
Dennoch übernehmen Redaktion und Herausgeber keine Haftung für
die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für
eventuelle Druckfehler. Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die
Autoren selbst verantwortlich. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge
zu kürzen.

Anmerkung der Redaktion: Ab der nächsten Aus-
gabe möchten wir an dieser Stelle auch Leserbrie-
fe veröffentlichen. Wenn Sie Hinweise oder Fra-
gen zur Anwendung der Arbeitshilfen haben,
dann schreiben Sie uns.

Tips zur Projektbearbeitung
In welchem Austauschformat sind Schacht-
informationen bzw. Schächte, die Bestandteil
von Anschlußleitungen sind, (z.B. Von- oder
Bis-Punkt) abzulegen?

Wie ist in den ISYBAU-Austauschformaten
Abwasser (TYP H und TYP LH) die Rißlän-
ge bzw. die Rißbreite eines Längsrisses zu
dokumentieren?

Für die bautechnische Zustandsbewertung
sind auch kanalexterne Einflußgrössen erfor-
derlich. Wie können derartige Größen effek-
tiv eingearbeitet werden?

Kann die bautechnische Zustandsbewertung
auch ohne kanalexterne Einflußgrößen
durchgeführt werden?

Der Anschlußpunkt "Schacht" ist in Block I des Aus-
tauschformates TYP K abzulegen. Aus Redundanz-
gründen verbietet sich die Dokumentation des Punk-
tes im Block I des Formates LK, da sonst sowohl im
Typ K als auch im Typ LK schacht-
spezifische Informationen über Material, Baujahr,etc.
abgelegt werden könnten.

Es handelt sich bei den Einflußgrößen im einzelnen
um den Grundwasserstand, den anstehenden Unter-
grund und die Wasserschutzzone. Hinzu kommt das
transportierte Medium (z.B. Regenwasser oder
Mischwasser). Theoretisch können diese Einfluß-
größen jeder Haltung einzeln zugewiesen werden. In
der praktischen Projektbearbeitung liegen jedoch
häufig für Teilsysteme oder auch für das gesamte
Netz dieselben Einflußgrößen vor. In diesen Fällen
kann in der KanDATA+ mit Hilfe eines Datenabglei-
ches mehreren Haltungen oder auch dem gesamten
Netz bequem dieselbe Einflußgröße zugeordnet wer-
den. Nähere Einzelheiten zum Datenabgleich können
im Handbuch der KanDATA+ nachgelesen werden.

Für den Fall, daß nicht alle kanalexternen Einfluß-
größen vorliegen, wird die Zustandsbewertung zwar
durchgeführt und die Ergebnisse auf dem Bildschirm
gezeigt, die Ergebnisdaten (Haltungszahlen) werden
jedoch nicht in die dafür vorgesehenen Felder der
KanDATA+ 4.20c1 eingetragen.
Somit besteht die Möglichkeit, auch ohne kanalexter-
ne Einflußgrößen erste Informationen über den Zu-
stand des Kanalnetzes zu erhalten. In der KanDATA+

unterschiedliche

Die Rißlänge ist als 1. numerischer Zusatz, die Riß-
breite als 2. numerischer Zusatz zum Zustandskürzel
abzulegen. Der in den Austauschformaten in Record
4 geforderte Textzusatz "max. Rißbreite [mm]" geht
nicht in die bautechnische Zustandsbewertung ein
und ist daher nur optional anzugeben.

Bautechnische Zustandsbewertung

wird dies als "Testlauf" bezeichnet. Die endgültige
Zustandsbewertung kann jedoch nur mit den kanalex-
ternen Einflußgrößen vorgenommen werden; die Er-
gebnisse werden dann auch in die dafür vorgesehe-
nen Felder der KanDATA+ eingetragen.

Für den Datentransfer zwischen AG und AN muß
immer der Weg über die aktuellen ISYBAU-Aus-
tauschformate gewählt werden um eine Datenkon-
trolle zu ermöglichen.

Die aktuelle Version des hydraulischen Berechnungs-
programms HYSTEM-EXTRAN/ZEBEV ist die Ver-
sion 5.1.17 (EXE-Version 08.08.1995; 5:01).
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die itwh-
Hotline (Tel. 0511/97193-0). Es ist vorgesehen, der
Bauverwaltung ein Update auf die Version 5.2 zur
Verfügung zu stellen

Die hydraulische Zustandsbewertung kann zur Zeit
nur über eine Reihe von Datenabgleichen innerhalb
der KanDATA+ durchgeführt werden. Hinweise zum
Inhalt bzw. zur Anwendung der Datenabgleiche sind
bei der Leit-OFD Hannover zu erfragen.

Wie erfolgt der Datenaustausch zwischen
dem Auftraggeber (AG) und dem Auftrag-
nehmer (AN)?

Welche HYSTEM-EXTRAN / ZEBEV-Ver-
sion sollte am Arbeitsplatz verfügbar sein?

Wie kann eine hydraulische Zustandsbe-
wertung durchgeführt werden?

Dipl.-Ing. H. Zinn-Naß, A. Koch, itwh Hannover,
in Zusammenarbeit mit der Redaktion

Datentransfer

Hydraulik
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Ausgabe 2 / Juli 1997

Herausgeber des Informationsblattes
"Arbeitshilfen Abwasser aktuell":

Arbeitshilfen Abwasser:

Oberfinanzdirektion Hannover,
Landesbauabteilung, Ref. Bau 21,
Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Telefax (0511) 101-2499

Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau,
Postfach 205001, 53170 Bonn
Bundesministerium der Verteidigung,
Postfach 1328, 53003 Bonn

Verteiler: Abonnenten der Arbeitshilfen Abwasser

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Öffentlichkeitsarbeit als Bestandteil des Einführungskonzeptes
der Arbeitshilfen Abwasser
Die ISYBAU-Austauschformate sind heute weit über
den Kreis der Bauverwaltung hinaus bekannt. Sie ha-
ben sich mittlerweile zu einem bundesweiten Stan-
dard entwickelt. In gleicher Weise sind auch die
"Arbeitshilfen Abwasser" durch eine entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit darzustellen. Diese spiegelt sich
in der Beteiligung an Fachausstellungen, durch Vor-
träge auf Fachtagungen und Veröffentlichungen in
Fachzeitschriften wider.

So fand vom 3. bis 7. März 1997 auf dem neuen
Messegelände in Leipzig die TerraTec, eine Fach-
messe für Umwelt, statt. Auf dem Stand der Bundes-
wehr wurden die "Arbeitshilfen Abwasser" und die
eingeführte Software von der OFD Hannover vorge-
stellt. Mit dem "Arbeitsplatz FIS Abwasser" konnten
vielfältige Aspekte der Projektbearbeitung dargestellt
werden. Besonderes Interesse wurde den Videoauf-
zeichnungen der Kanalinspektion entgegengebracht.
Durch die innerhalb dieser Woche geführten Gesprä-
che ergaben sich interessante Anregungen für die
weitere Arbeit.

Im April 1997 wurde in der Korrespondenz Abwas-
ser ein Beitrag mit dem Titel "Arbeitshilfen Abwas-
ser - Qualitätssicherung in der Bauverwaltung -" ver-

öffentlicht. Darin ist der Inhalt der "Arbeitshilfen Ab-
wasser" beschrieben, und es wird ein Überblick über
zukünftige Kapitel gegeben.

Mit den selbst können
die Anwender der "Arbeitshilfen Abwasser" mit Hin-
weisen zur Projektbearbeitung unterstützt und über
aktuelle Entwicklungen in Kenntnis gesetzt werden.

Arbeitshilfen Abwasser aktuell

Dipl.-Ing. H. Zinn-Naß, itwh Hannover

TerraTec ´97. Stand der Bundeswehr (v.l.: Lehne,
Zinn, ROAR Lordick - Leiter der StOV Leipzig, BD
Schröder, Pr. Köhncke - Präsident der WBV VII)

Das Interesse der Bau- und Wehrverwaltung, der In-
genieurbüros und der kommunalen Stellen an den
"Arbeitshilfen Abwasser" ist erheblich gestiegen. Die
Auflage der Arbeitshilfen Abwasser beträgt zur Zeit
1.100 Exemplare, mit steigender Tendenz. Die neuen
Kapitel , sowie

werden den Abonnenten der
"Arbeitshilfen Abwasser" zur Verfügung gestellt.
Auch das wurde
überarbeitet, mit der INGEWA vorläufig abgestimmt
und dem Bundesministerium für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau (BMBau) vorgelegt.
Bei der Überarbeitung des

werden
noch Anregungen des Bundesministeriums für Ver-

Definitionen  Datenverwaltung Ge-
biets- und Netzdaten

Muster Ingenieurleistungsanfrage

Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK)

teidigung (BMVg)  und des Bundesministeriums für
Raumordnung , Bauwesen und Städtebau (BMBau)
berücksichtigt. Diese fließen  in einen Anhang zum
LAK ein. Mit der Veröffentlichung wird im Herbst
1997 gerechnet.
Am 02./03. Juli 1997 findet in der Oberfinanzdirek-
tion Hannover die 3. Koordinatorentagung statt. Ge-
plant sind Workshops zu den Bereichen Optische In-
spektion, Muster Ingenieurleistungsanfrage, Regen-
wasserbewirtschaftung sowie die Vorstellung des
neuen KanDATA+ Updates (DOS-Version). Ein aus-
führlicher Bericht zur Koordinatorentagung erscheint
in der nächsten Ausgabe der Arbeitshilfen Abwasser
aktuell.
Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover
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Die Erfahrungen aus vorherigen Veranstaltungen zei-
gen, daß die Workshops nicht allein aufgrund des
dort stattfindenden Wissenstransfers eine Bereiche-
rung darstellen, denn

durch die persönlichen Kontakte im Rahmen der
Workshops ist die Zusammenarbeit zwischen den
Bauämtern und den Oberfinanzdirektionen be-
trächtlich gefördert worden und

der in den Workshops initiierte Informations- und
Erfahrungsaustausch der Bauämter untereinander
wird auch außerhalb der Workshops fortgesetzt.

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen wird die OFD
Nürnberg auch im Juli und im September 1997 wie-
der Workshops für die Fachanwender in Bayern
(OFD Nürnberg bzw. OFD München) durchführen;
diesmal Workshops von zweitägiger Dauer, gekop-
pelt mit einer dreitägigen Schulung zu HYSTEM/
EXTRAN. Veranstaltungsort wird die Landesfinanz-
schule Ansbach sein. Die OFD Hannover wertet der-
zeit die Erkenntnisse aus den im Frühjahr ‘97 durch-
geführten Workshops im Hinblick auf eine detaillier-
te Zielgruppenerfassung innerhalb der Bauverwal-
tung aus. Damit können die Schulungsinhalte noch
genauer an die unterschiedlichen Bedürfnisse der An-
wender angepaßt werden.
Dipl.-Ing. R. Winkler, OFD Nürnberg
Dipl.-Red. S. Soethe, itwh Hannover

•

•

Schulung der Bauverwaltung
in Bayern und Niedersachsen

Auf der 2. Koordinatorentagung im Juni 1996 war es
noch einmal deutlich geworden: die Sachbearbeiter
in der Bauverwaltung benötigen mehr Unterstützung
beim Einsatz der "Arbeitshilfen Abwasser", sei es
durch Schulungen oder durch Workshops zur Lösung
von Detailproblemen. Für die OFD Nürnberg und die
Leit-OFD Hannover sicherlich kein ungewohntes
Anliegen - führen sie doch seit Dezember 1992 er-
folgreich Workshops durch, in denen anhand von
praktischen Beispielen Wissen vertieft und spezielle
Problemlösungen erarbeitet werden.
Die Workshops der OFD Nürnberg finden unter der
Leitung der Koordinatoren Herrn Winkler und Herrn
Einzinger statt, die ihren Fachanwendern insbesonde-
re die Inhalte der Arbeitshilfen Abwasser in Theorie
und Praxis näherbringen. Herr Thoma (SHBA Würz-
burg) übernimmt denBereich der hydraulischen Be-
rechnung. In Niedersachsen werden die Fachanwen-
der der Staatshochbauverwaltung durch Frau Korej-
wo und Frau Asmussen, StHBA Celle sowie Herrn
Gerdes, StHBA Wilhelmshaven, geschult.

Die Tagesordnungspunkte der Workshops im Über-
blick:

• Einführung in die „Arbeitshilfen Abwasser“
(jedes Kapitel der Arbeitshilfen wird als Einzel-
thema besprochen);

Projektverwaltung und -bearbeitung
(Projektverzeichnisse, Unterschiede zwischen der
alten und der neuen Zustandsbewertung);

Anwendung der KanDATA+ für den fortgeschrit-
tenen Anwender;

Praktische Bearbeitung eines Beispiels durch die
Anwender;

Sonstiges.

Die erfolgreiche Konzeption der Workshops basiert
auf folgenden Prinzipien:

Die Vermittlung der Theorie erfolgt immer in Ver-
bindung mit der praktischen Anwendung - so kön-
nen Problembereiche aufgedeckt und gezielt ver-
tieft werden;

der Erfahrungsaustausch und das ge-
gemeinsame Erarbeiten von Lösungen
(daher nur begrenzte Teilnehmerzahlen, ca. 12 Per-
sonen pro Workshop);

Trotz festgelegter Tagesordnung ergibt sich ein of-
fenes Forum zur Bearbeitung individueller Pro-
blemstellungen, für Fragen und Diskussionen.

•

•

•

•

•

• Gewollt ist

•

Ausschreibung und Durchfüh-
rung von Kanalreinigungs-
und Inspektionsleistungen

Zunehmend  werden Abwasseranlagen auf den Lie-
genschaften des Bundes und der Länder auch durch
Privatfirmen gereinigt und auf ihren baulichen Zu-
stand  untersucht. Der folgende Beitrag stellt aus
Sicht eines Auftragnehmers die gemachten Erfahrun-
gen dar und gibt Anregungen für Verbesserungen.

Beim Erstellen des Leistungsverzeichnisses ist es in
der Regel so, daß der tatsächliche Verschmutzungs-
grad nicht hinreichend bekannt ist. Die Vordersätze
der Leistungspositionen sind daher nicht eindeutig
bestimmbar.

Ausschreibung, Leistungsbeschreibung

Erst bei der Reinigung kann die Ver-
schmutzung der Abwasseranlagen festgestellt wer-
den. Der bauliche Zustand  ist ausschlaggebend für
den Fortgang der Arbeiten, sowohl bei der Reinigung
als auch bei der Inspektion. Die tatsächlich zu erbrin-
gende Leistung läßt sich also häufig erst nach der
Reinigung ermitteln.
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Bei der Beschreibung der Leistungen ist durch das
Standardleistungsbuch 309 "Reinigung und Inspek-
tion von Abwasserkanälen und -leitungen", das seit
Januar 1997 vorliegt, ein wichtiger Schritt zur kalku-
lierbaren Leistungserbringung getan worden.

Jeder Auftraggeber sollte sich also vorab sehr genau
überlegen, welche Massen (Längen, Dimensionen
etc.) aus Planunterlagen, Vermessungen oder Gelän-
debegehungen bekannt und somit eindeutig be-
schreibbar sind. Im Zweifelsfall dürfen auch nur die-
se Massen mit einem Vordersatz in die Ausschrei-
bung gelangen. Positionen, wie z.B. das Beseitigen
von Abflußhindernissen können ggf. den Kalkulie-
renden zur Spekulation verleiten. Im Zweifelsfall
muß eine solche, nicht konkretisierbare Leistung ent-
weder als Eventualposition ausgeschrieben oder in
einer nachfolgenden zweiten Ausschreibung nach der
optischen Inspektion berücksichtigt werden.

Vor Beginn der Reinigung und Inspektion hat zwi-
schen AG und AN sowie einem evtl. betreuenden In-
genieurbüro in der Regel eine Projektbesprechung
stattzufinden. Auch die genaueste Beschreibung einer
Leistung läßt sich verschieden interpretieren. AG und
AN sollten deshalb darauf bestehen, daß auch für die
Reinigung und Inspektion in der Projektbesprechung
das Leistungsverzeichnis Punkt für Punkt durchge-
gangen und evtl. auftretende Unklarheiten beseitigt
werden. Besonders die Bereitstellung vollständiger
Planunterlagen (inkl. Haltungslängen, Rohrdurch-
messer und vollst. Haltungs-, Schacht und Leitungs-
bezeichnungen und freie Schachtnummern für ver-
deckte Schächte) sowie die Übergabe der Untersu-
chungsdaten stellt vielmals ein Problem dar. Außer-
dem sollten vorab die Versionsstände der verwende-
ten Software, Speichermedien und Bildformate abge-
klärt werden. Sonstige Leistungen, wie z.B. Schacht-
suchen oder organisatorische Einzelheiten (Unter-
zeichnen der Tagesnachweise bzw. Erreichbarkeit der
zuständigen Ansprechpartner bei Unklarheiten) müs-
sen ebenfalls im Vorfeld der optischen Inspektion ab-
gesprochen werden. Auch die Fragen der Abrech-
nung sowie der Leistungserfassung und -kontrolle
sind bei diesem Termin zu klären.

Es ist darauf zu achten, daß die Reinigung zur opti-
schen Inspektion nicht gleichbedeutend mit der Stan-
dardreinigung zur Abflußsicherung ist. Außer einer
hindernisfreien Sohle ist für die optische Inspektion
auch die Reinigung der Kämpfer und des Scheitels
von evtl. vorhandenen Fettablagerungen notwendig.
Desweiteren sollte eine Einigung über den Nachweis
bei erhöhten Verschmutzungsgraden getroffen wer-

Projektbesprechung

Reinigung/Entsorgung:

den (Fotos, Anzahl der Reinigungsgänge, etc.). Vor
der Ausschreibung bzw. der Beauftragung der Reini-
gungsleistung sollte sich jeder AG natürlich auch
über die abfallrechtlichen Aspekte der zu erbringen-
den Leistung im klaren sein. Die Entsorgung von
Leichtflüssigkeitsabscheidern o.ä. sich wiederholen-
den Entsorgungsleistungen sollte nicht mit in der
Ausschreibung zur Reinigung zur optischen Inspek-
tion enthalten sein, da sie bereits durch bestehende
Entsorgungsverpflichtungen geregelt ist. Aber auch
die Verbringung der Spülschlämme aus der normalen
Kanalreinigung entbindet den Auftraggeber nicht von
seiner Pflicht, als Abfallerzeuger für eine ordnungs-
gemäße Beseitigung zu sorgen,

. Hier gilt nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW-/AbfG) die Maxime
der Abfallvermeidung und danach der Grundsatz, daß
die Wiederverwertung der Abfallbeseitigung vorzu-
ziehen ist. Hieraus ergibt sich, daß der AG vom AN
zwar Vorschläge zur Entsorgung verlangen kann, den
durchzuführenden Entsorgungsweg jedoch in jedem
Falle selbstverantwortlich bestimmt.

Trotz vielfacher Bemühungen ist es bis jetzt nicht ge-
lungen, eine bis ins Detail einheitliche Vorgabe für
die Durchführung der Inspektionen von Abwasserka-
nälen zu erreichen. Die derzeit bestehenden Regel-
werke sind sehr allgemein formuliert und spiegeln
nicht den Stand der Technik wider.

Neue Anregungen, die in den "Arbeitshilfen Abwas-
ser" umgesetzt werden, sind in der vorliegenden
Form für den Bereich optische Inspektion maßge-
bend. Einige Punkte sind jedoch auch hier noch kri-
tisch zu betrachten. So stellt sich z.B. das Problem
der praktikablen Umsetzung des II. numerischen Zu-
satzes für die Korrosion oder die Angabe einer Lage-
abweichung (Ausbiegung) nach links bzw. nach
rechts.

Nach Abschluß des ersten Arbeitstages ist eine Über-
prüfung der Daten auf Vollständigkeit des ausge-
schriebenen Time Codes auf dem Videoband ratsam.
Die notwendigen Dateneinblendungen sollten so ge-
staltet sein, daß Zustände im Kanal nicht überblendet
werden und eine vollständige Zustandserfassung er-
möglicht wird. Sauberkeit der Rohre und achsmittige
Positionierung der Kamera werden vorausgesetzt.
Umfangreiche Nachbearbeitungen können so leicht
vermieden werden.

Ein in der Vorbereitung befindlicher Musterdatensatz
mit dazugehörigem Video- und Bildmaterial wird
dem AG und dem AN zukünftig weitere Orientie-
rungshilfen für die Projektbearbeitung geben.

Optische Inspektion

J. Freund, Dipl.-Ing. Kämpfer, Fa. Haniel Kanal-Service
GmbH & Co. KG, Hannover

trotz evtl. anderslau-
tender Beschreibungen im LV
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Erfahrungen mit dem Handlungs-
konzept "Arbeitshilfen Abwasser"
am Beispiel des Projektes "Freiherr
von Fritsch-Kaserne"
Einleitung

Datenaufbereitung

Die "Arbeitshilfen Abwasser" dienen den Bauver-
waltungen des Bundes und der Länder als generel-
ler Leitfaden zur Projektabwicklung. Sie werden
als Handlungskonzept sowohl in der Bauverwal-
tung als auch bei Kommunen eingesetzt.

Am Beispiel der Freiherr von Fritsch-Kaserne in
Hannover (27 ha Gesamtfläche, 380 Schmutz- und
Regenwasserhaltungen - 6,7 km Regenwasser und
3,3 km Schmutzwasserkanal) wird hiermit ein er-
ster Erfahrungsbericht über die Anwendung der
"Arbeitshilfen Abwasser" aus der Sicht des beglei-
tenden Ingenieurbüros vorgelegt. Das zur Zeit lau-
fende Projekt umfaßt die optische Inspektion, die
Erfassung und Bewertung der bestehenden Abwas-
seranlagen sowie deren hydraulische Nachrech-
nung.

Die optische Inspektion wurde durch die StOV
Hannover durchgeführt. Die Projektbegleitung er-
folgt durch das Institut für technisch-wissen-
schaftliche Hydrologie (itwh) aus Hannover. Ziel
ist die Erstellung einer Bestandsanalyse und eines
Sanierungsvorschlages. Zugleich soll durch eine
intensive Begleitung der Inspektion ein Schulungs-
effekt für das Untersuchungspersonal erreicht wer-
den.

Die Datengrundlage bildet ein Lageplan mit den
vorhandenen Abwasseranlagen. Auf eine Vermes-
sung der Schächte wurde seitens des AG verzich-
tet, da die Unterlagen hinreichend genau sind. Ge-
nerell sollte jedoch überlegt werden, ob die Ver-
messung des vorhandenen Kanalnetzes und we-
sentlicher topographischer Gegebenheiten im Rah-
men eines anstehenden Projektes sinnvoll auch für
kommende Aufgaben ist.

Für die ingenieurtechnische Bearbeitung wurde
der vorliegende Plan gescannt und digitalisiert, so
daß die Daten DV-technisch weiterverarbeitet wer-
den konnten. Mit einem hauseigenen geografi-
schen Informations- und Planungssystem (GIPS)
konnten danach alle abwassertechnisch relevanten
Daten (z.B. Durchmesser, Materialangaben,  etc.)
interaktiv am Bildschirm eingegeben  und weiter-
verarbeitet werden.

Einer der ersten und zugleich wichtigsten Arbeits-
schritte ist hierbei die Aufnahme des vorhandenen

Kanalnetzes. Zur Projektabwicklung nach den "Ar-
beitshilfen Abwasser" gehört auch die Aufstellung
eines Ordnungsschemas. Die Festlegung der Hal-
tungs-, Leitungs- und Schachtbezeichnungen so-
wie die Aufnahme der Netzverknüpfungen sollten
sorgfältig vorgenommen werden, da sie zur Grund-
lage der optischen Inspektion werden.
Nachträgliche Änderungen von Bezeichnungen er-
geben Inkonsistenzen zu den Videoaufzeichnungen
und erfordern aufwendige und kostenintensive
Nachbearbeitungen.

Bild 1: Datenfluß innerhalb des Projektes

Als Beispiel sei hier das nachträgliche Auffinden
verdeckter Schächte während der Inspektion ge-
nannt. Dies führt zur Definition neuer Haltungen,
die, um Kompatibilität mit dem Ordnungsschema
zu gewährleisten, in Absprache zwischen den Pro-
jektbeteiligten zu erfolgen hat. In jedem Fall be-
deutet dies die Korrektur der Stammdaten (Typ K).
Noch aufwendiger ist es, wenn ein hydraulisch
relevanter Sammler ohne Schacht an eine Haltung
angeschlossen ist. In solchen Fällen wird in den
Stammdaten ein fiktiver Schacht eingeführt, so daß
neue fiktive Haltungen entstehen. Daher sind wäh-
rend der optischen Inspektion genaueste Abspra-
chen mit dem Untersuchungspersonal erforderlich
um Dateninkonsistenzen zu vermeiden.

Insgesamt konnte festgestellt werden, daß durch
die ISYBAU-Schnittstellen ein einfacher und
schneller Transfer der Daten zwischen den Rech-
nern im Untersuchungsfahrzeug, der KanDATA+,
der grafischen Komponente, HYSTEM-EXTRAN
(Bild 1)und natürlich zwischen Auftraggeber und
-nehmer  möglich wurde. Voraussetzung ist jedoch
die korrekte Erfassung der Daten.

KanDATA G I P S

HYSTEM-
EXTRAN

Optische Inspektion

Typ H,S,LH,Z

TYP K,H,
S,EY

TYP K,EY

Lagepläne
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Optische Inspektion

Hydraulik

Bewertung und Vorplanung

Die Erfahrungen bei der optischen Inspektion zei-
gen deutlich, daß die gründliche Einführung und
Schulung des Personals eine Grundvoraussetzung
bei der Umsetzung der "Arbeitshilfen Abwasser"
darstellt. Zu beachten ist außerdem die eingesetzte
Erfassungssoftware. Zum Zeitpunkt der Untersu-
chung war die für das Projekt maßgebende Fas-
sung der Arbeitshilfen (1.1.1996) und damit das
gültige Kürzelschema erst wenige Monate freige-
geben. Die verwendete Erfassungssoftware war
kurz zuvor aktualisiert worden und leider nicht
fehlerfrei. Die ISYBAU-gerechte Erfassung und
Eingabe war somit erst nach mehreren Programm-
korrekturen des Softwareherstellers möglich. Eine
mögliche Behebung der Problematik der Datener-
hebung als auch der Erfassungssoftware könnte ei-
ne vorherige Testbefahrung sein, die im Vorfeld
Fehler erkennt.

Als hilfreich erwies sich auch bei der hydrauli-
schen Berechnung das Schnittstellenkonzept. Da
im verwendeten Planungsprogramm eine ISYBAU
Schnittstelle zur Verfügung stand, konnten die
Netzdaten direkt aus der Lageplanbearbeitung im
erforderlichen EXTRAN-Format exportiert und für
die Berechnung verwendet werden.

Zu beachten ist auch hier, daß hydraulische Be-
rechnungsprogramme zur Definition einer Haltung
einen oberen und unteren Schacht benötigen. Ohne
Schacht angeschlossene Haltungen können nur be-
rücksichtigt werden, indem für die Berechnung ein
fiktiver Schacht an der Anschlußstelle eingeführt
wird. Dies führt zu unterschiedlichen Netzen in
den Bestands- und Hydraulikplänen und muß bei
der Datenverwaltung beachtet werden.

Die Zustandsbewertungen Bautechnik und Hy-
draulik sowie die Vor-/Sanierungsplanung  befin-
den sich zur Zeit in der Bearbeitung und können
daher noch nicht abschließend behandelt werden.
Es zeigt sich allerdings schon jetzt, daß die DV-
technische Bearbeitung der Daten hier eine sinn-
volle und effiziente Bearbeitung ermöglicht. So
werden z.B. die Zustandsdaten anhand eines in der
KanDATA+ zur Verfügung stehenden Auswer-
tungsmoduls innerhalb kürzester Zeit analysiert
und bewertet.

Die in den Arbeitshilfen beschriebene "Zustands-
bewertung Hydraulik" ist in der maßgebenden
Fassung noch nicht Bestandteil der Ingenieurlei-
stungsanfrage und wurde daher nicht angewandt.
Aus- und Bewertung der hydraulischen Auslastung
erfolgten anhand der Ergebnislisten und der grafi-

schen Darstellung der Netzauslastung.

Mit dem grafischen System war es möglich, so-
wohl die Bautechnik-Zustandsdaten aus der
KanDATA+ als auch die hydraulischen Zustands-
daten aus HYSTEM/EXTRAN in die zuvor erstell-
ten Bestandspläne einzulesen (siehe auch Bild 1).
Die Darstellung der hydraulischen Auslastungen
im Lageplan und Längsschnitt sowie der haltungs-
weise darzustellende bautechnische Zustand er-
folgte daraufhin weitgehend automatisiert und re-
duziert damit den manuellen zeichnerischen Ar-
beitsaufwand.

Planerstellung

Zusammenfassung
Anhand eines derzeit laufenden Projektes wurde
über die Erfahrungen mit dem Handlungskonzept
"Arbeitshilfen Abwasser" berichtet. Die bisher er-
zielten Ergebnisse zeigen, daß hiermit ein guter
und durchgängiger Leitfaden für die Beteiligten
bei der Projektabwicklung vorliegt.

Die ISYBAU-Schnittstellen bieten hervorragende
Standards bei der Datenübertragung und ermögli-
chen somit eine schnelle und effiziente Weiterver-
arbeitung. Die ermittelten Daten liegen damit ab-
rufbereit vor und können zukünftig bei Neuplanun-
gen, Sanierungsvorhaben oder Vermögensbewer-
tungen verwendet werden.
Dipl.-Ing. R. Diekmann, Dr.-Ing. R.W. Harms, itwh

Bild 2: Darstellung der Bestandsdaten (im Original
farbig). Die Strichstärken der Haltungen
sind proportional zu den entsprechenden
Nennweiten.
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Die Bezeichnung der Anschlußleitungen im ISY-
BAU-Austauschformat Typ LK bzw. LH war bis-
lang nicht eindeutig reglementiert. Der Arbeits-
kreis Abwasser hat nun eine verbindliche Vorge-
hensweise zur Vergabe der Anschlußleitungs- und
Anschlußpunktbezeichnungen festgelegt.
Die Bezeichnung einer Anschlußleitung setzt sich
zusammen aus der Bezeichnung der Haltung an die
die Leitung angeschlossen ist (maximal 10-stellig)
sowie der Punktkennung des Von-Punktes (2-stel-
lig) und einer laufenden Nummer (2-stellig). [Bei
Anschluß der Leitung an einen Schacht aus der
Bezeichnung der Haltung, die sich, in Fließrich-

1) Ist eine Leitung an einen Schacht des Haltungssystems angeschlos-
sen, soll der Bis-Punkt die Bezeichnung des Schachtes erhalten.

Welche Steuer- und Zustandskürzel sind
bei der optischen Inspektion von Anschluß-
leitungen zu verwenden ?

Wie ist das Steuerkürzel II (Code zur Über-
nahme freier Texte in die Datenbanken) in
den Austauschformaten Typ H und Typ LH
anzuwenden?

Bei der optischen Inspektion von Anschlußleitun-
gen werden dieselben Kürzel wie bei der optischen
Inspektion der Haltungen verwendet. Die Anwen-
dung bestimmter Steuerkürzel für Anschlußleitun-
gen wie z.B. Rohranfang o. Rohrende ist im neuen
Kapitel 3.1.2 "Definitionen" der "Arbeitshilfen
Abwasser" reglementiert. Das Kapitel 3.1.2 ist Be-
standteil der nächsten Austausch-/Ergänzungsliefe-
rung der "Arbeitshilfen Abwasser".

Das Steuerkürzel II ist im Record 4 der o.g. For-
mattypen abzulegen. Für eine detaillierte Beschrei-
bung des Zustands (freier Text) sind im Record 4
von Spalte 57 bis 80 insgesamt 24 Zeichen zur
Texteingabe vorgesehen. Falls die Anzahl der Zei-
chen nicht ausreicht, so können beliebig viele wei-
tere Records 4 mit Angabe des Steuerkürzels II er-
stellt werden.

Muster Ingenieurleistungsanfrage für
die Erstellung einer Bestandsanalyse
und eines Sanierungsvorschlages an
Abwasseranlagen
Mit Einführung der "Arbeitshilfen Abwasser" im
März 1996 stehen dem Ingenieur in der Bauver-
waltung Musterleistungsbeschreibungen zur Ver-
fügung, die eine bundesweit einheitliche und wirt-
schaftliche Bearbeitung von abwassertechnischen
Maßnahmen sicherstellen. Nach vielhundertfacher
Anwendung des Musters

auf Liegenschaften des Bundes, der Länder und
Kommunen sind die Anregungen und Erfahrungen
über den in eine überarbei-
tete Fassung eingeflossen.
Neben redaktionellen Änderungen wurden insbe-
sondere die Position 3.4.1 "Prüfen und Aktuali-
sieren der " des Kapitels 3.2.3
neu gefaßt, so daß zusätzliche Leistungen bei un-
vollständigen

Ingenieurleistungsanfra-
ge für die Erstellung einer Bestandsanalyse und
eines Sanierungsvorschlages an Abwasseranlagen

Arbeitskreis Abwasser

Lagepläne Bestand

Lageplänen Bestand

Liegenschaftsbezogenen Abwas-
serentsorgungskonzeptes (LAK)

berücksichtigt
und gesondert vergütet werden. Insgesamt wurden
die anzufertigenden Planunterlagen an die Inhalte
des zukünftigen

in Art und Um-
fang angepaßt. Die Planbezeichnungen orientieren
sich an dem ATV-Merkblatt M101 - Planung von
Entwässerungsanlagen. Wegen der inhaltlichen
und textlichen Verknüpfung von Ingenieurlei-
stungsanfrage (Kapitel 3.2.3) und LAK (Kapitel
3.8) sind dem Bieter zukünftig beide Bestandteile
der "Arbeitshilfen Abwasser" zur Abgabe eines
Angebotes auszuhändigen. Es ist vorgesehen beide
Kapitel zeitnah einzuführen.
Dipl.-Ing. F. Cremer, BMBau

Tips zur Projektbearbeitung

Bezeichnung von Anschlußleitungen

ISYBAU-Austauschformate

tung betrachtet, unterhalb des Schachtes befindet
und der Punktkennung mit laufender Nummer.]
Die Punktkennung ist direkt an die Haltungsbe-
zeichnung anzuhängen. Die folgende Prinzipskizze
soll diese Vorgehensweise verdeutlichen.

Optische Inspektion

Schacht
101501

Haltung
101501

Schacht
101502

Von-Punkt
101501SE01

Bis-Punkt
101501

1)

Von-Punkt
101501ER01

Von-Punkt
101501SE02

Leitung
101501SE01

Leitung
101501ER01

Leitung
101501SE02

Bis-Punkt
101501AP02

Bis-Punkt
101501AP01
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Wie sind punktuelle und Bereichsschäden
bezüglich ihrer Position zu dokumentieren?

Die Angabe der Position erfolgt durch die Uhrzeit.
In den Austauschformaten Typ H und LH stehen
hierzu die Felder und

jeweils im I2-Format zur Verfü-
gung. Ein punktueller Schaden im Scheitel ist im
Feld durch eine (Uhr) zu

Positionsangabe(von) Posi-
tionsangabe(bis)

Positionsangabe(von) 12

dokumentieren. Das Feld
wird mit aufgefüllt.Ein Bereichsschaden (z.B.
Querriß vom Scheitel bis zur Sohle) ist im Feld

durch eine (Uhr) und im
Feld durch eine zu doku-
mentieren. Für einen Querriß über den gesamten
Rohrumfang erfolgt keine Positionsangabe. Dieser
Schaden ist durch den Zustandstext zu do-
kumentieren.

Gemäß "Arbeitshilfen Abwasser" Kap. 3.6.4, Seite
10 von 11 (bzw. Kap. 3.6.7, Seite 12 von 13) ist
zur Dokumentation eines Fehlanschlusses das Kür-
zel F an der 1. Stelle zulässig. Die zulässige  Kür-
zelkombination ist z. Zt. noch nicht
in den Inspektionstexten (Kap. 3.6.4.1 und 3.6.7.1)
und damit auch nicht in der Referenzliste (Format-
prüfung) und Auswahlliste (Plausibilitätskontrolle)
der KanDATA+ 4.20c1 enthalten. Um eine fehler-
hafte Formatprüfung und eine Warnmeldung in der
Plausibilitätskontrolle zu vermeiden, können  Re-
ferenz- und Auswahlliste um die genannten Kür-
zelkombinationen erweitert werden. Eine Ergän-
zung der Inspektionstexte erfolgt mit einer der
nächsten Austausch-/Ergänzungslieferungen.

Es sind zwei bautechnische Zustandsbewertungen
veröffentlicht worden. Die gemäß "Arbeitshilfen
Abwasser" aktuelle Zustandsbewertung 1996 ba-
siert auf den Formaten 1996 und kann mit der
KanDATA+ Version 4.20c1 vorgenommen werden.
Die Zustandsbewertung 1991 dagegen basiert auf
den Austauschformaten 1991 und kann mit der
KanDATA+ Version 4.1a erstellt werden.

Die Zustandsbewertung 1996 kann nicht mit den
Datenbeständen im Format 1991 durchgeführt
werden, weil die Daten im Format 1991 nicht alle
dafür erforderlichen Informationen enthalten, z.B.
fehlt der 2. numerische Zusatz, der die wesentliche
Einflußgröße für die Zustandsbewertung 1996 ist.
Zur Formatkonvertierung wären zahlreiche Daten-
abgleiche bzw. Erweiterungen des Datenbestandes
erforderlich, die wegen des dafür wirtschaftlich
hohen Aufwandes nicht empfohlen werden.
Daher sollte grundsätzlich die Zustandsbewertung
1991 für Datenbestände im Format 1991 und die
Zustandsbewertung 1996 für Datenbestände im
Format 1996 angewendet werden.

Positionsangabe(bis)
00

Positionsangabe(von) 12
Positionsangabe (bis) 06

R Q - -

F - - (O,R,U,L)

Wie werden Fehlanschlüsse im Austausch-
format Typ H bzw. Typ LH  dokumentiert?

Welche Zustandsbewertung ist wann
anzuwenden?

Anwendung der Zustandskürzel

Bautechnische Zustandsbewertung

Tips zur Projektbearbeitung

Wie wird die Haltungslänge für das
Steuerkürzel HL ermittelt?

Die Haltungslänge wird als  numerischer Zusatz
zum Steuerkürzel HL im Austauschformat Typ H
abgelegt.
Es handelt sich hierbei nicht um die Haltungslänge
aus den Kanalstammdaten des Typ K. Die Hal-
tungslänge HL ergibt sich aus der Differenz der
Stationierungen Rohrende-Rohranfang (PE-PA)
der optischen Inspektion zuzüglich der jeweils
halben Schachtdurchmesser der angeschlossenen
Schächte (siehe Skizze). Ist HL z.B. infolge eines
Inspektionsabbruches nicht eindeutig bestimmbar,
kann näherungsweise die Haltungslänge aus den
Stammdaten verwendet werden.

Schachtdeckel-
mittelpunkt

Schacht-
mittelpunkt

Schacht-
mittelpunkt

Schachtdeckel-
mittelpunkt

Haltungslänge aus Kanalstammdaten
GOK

HA PA

PE EHHL= (PE-PA)+2( Schachtdurchmesser)½

Wie werden mehrere Streckenschäden in-
nerhalb einer Haltung dokumentiert?

Für die Bezeichnung von Streckenschäden stehen
die 6. und 7. Stelle der Zustandskürzel zur Verfü-
gung.
An der 6. Stelle wird der Anfang(A) oder das Ende
(E) eines Streckenschadens dokumentiert. Deswei-
teren besteht die Möglichkeit, einen Streckenscha-
den über die Länge der gesamten Haltung (G) oder
über die Länge eines Rohres (R) anzugeben. Die 7.
Stelle steht für die Vergabe einer laufenden Num-
mer zur Verfügung. Die Nummer des Strecken-
schadens ist, unabhängig von dem verwendeten
Zustandskürzel, jeweils bei den Kürzeln A und E
anzugeben. Für G und R wird keine laufende
Nummer vergeben.
Beispiel:

3.00 4.50 5.00 6.30
Schaden HF-U R HI-U A1 LB-R A2 HI-U E1

7.80 8.50 9.40 12.00
Schaden LB-R E2 HDSU A3 HDSU E3 C--O G

Station [m]

Station [m]
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Welche Voraussetzungen müssen für die
Zustandsbewertung von Anschlußleitungen
erfüllt sein?

Zur Durchführung einer korrekten Zustandsbewer-
tung der Anschlußleitungen mit der KanDATA+ ist
zu beachten:

1.) Die Konventionen zur Bezeichnung der Leitun-
gen (siehe Beitrag auf Seite 6) müssen strikt
eingehalten werden.
Werden diese Konventionen nicht eingehalten,
so kann eine Leitung nicht der entsprechenden
Haltung zugeordnet werden, an die sie ange-
schlossen ist. Somit stehen die Informationen
zur Bestimmung der Zusatzpunkte für die Um-
weltfaktoren Wasserschutzzone, Untergrund-
beschaffenheit und Grundwasserabstand der
Zustandsbewertung dann nicht zur Verfügung,
da diese in den Haltungsstammdaten (Typ K)
abgelegt sind.

2.) Das Feld Kanalart in den Leitungsstammdaten
der KanDATA+ ist nachträglich entweder durch
manuelle Eingabe oder durch einen Datenab-
gleich (siehe unten) mit den Einträgen in den
Kanalstammdaten der entsprechenden Haltun-
gen auszufüllen, da sonst die Zusatzpunkte für
das transportierte Medium nicht berücksichtigt
werden.

• Problemstellung:
Einträge im Feld Kanalart der Haltungsstamm-
daten in das Feld Kanalart der entsprechenden
Leitungen  übernehmen.

• Datenabgleichbedingung:
Kanalart Haltungen -> Leitungen

• Datenbankdateien:
LSD HMD

• Bedingung:
LINKS{LSD.Anleitung,SUB{LAENGE
{LSD.Anleitung,4}}}=HMD.Haltung

• Befehl:
HMD.Kanalart

• Ergebnisdatei:
LSD

• Ergebnisfeld:
Kanalart

Der beschriebene Datenabgleich ist nur mit der
KanDATA Version 4.20c1 durchzuführen. Im
Kandata-Update wird auch das Feld Kanalart
zukünftig berücksichtigt.

Datenabgleich

Impressum

Anmerkung der Redaktion:
An dieser Stelle veröffentlichen wir auch Leser-
briefe. Wenn Sie Hinweise oder Fragen zur An-
wendung der Arbeitshilfen oder sonstige Anre-
gungen haben, dann schreiben Sie uns.

Bildformat (Auflösung) Darstellung in der KanDATA+
B x H in Pixeln
< 320 x 200 Bild füllt nicht den gesamten

Bildschirm aus

> 320 x 200 Bild wird nicht korrekt
dargestellt

Farbtiefe
(Anzahl der Farben) Darstellung in der KanDATA+
4 bit (16 Farben) Bild wird nicht dargestellt

24 bit (65.000 Farben) Bild wird nicht korrekt
dargestellt

32 bit Echtfarben werden vom PCX-
Format nicht unterstützt

= 320 x 200                   Bild wird korrekt
dargestellt

8 bit (256 Farben) Bild wird korrekt dargestellt

• Die Farbtiefe muß 256 Farben betragen
(siehe nachfolgende Tabelle).

(16,8 Mio. Farben)

Tips zur Projektbearbeitung

Dipl.-Ing. H. Zinn-Naß, A. Koch, itwh Hannover

Wie sind digitale Schadensbilder für die
Betrachtung in der KanDATA+ abzulegen?

Digitale Schadensbilder können in der KanDATA+
direkt betrachtet werden. Um eine korrekte Dar-
stellung zu erhalten, sind bestimmte Anforderun-
gen an das Bildformat einzuhalten:

• Die Schadensbilder müssen im PCX-Format
gespeichert sein.

• Die Auflösung darf nicht mehr als 320 x 200
(BxH) Bildpunkte betragen
(siehe nachfolgende Tabelle).
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Ausgabe 3 / März 1998

Herausgeber des Informationsblattes
"Arbeitshilfen Abwasser aktuell":

Arbeitshilfen Abwasser:

Oberfinanzdirektion Hannover,
Landesbauabteilung, Ref. Bau 21,
Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Telefax (0511) 101-2499

Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau,
Postfach 205001, 53170 Bonn
Bundesministerium der Verteidigung,
Postfach 1328, 53003 Bonn

Verteiler: Abonnenten der Arbeitshilfen Abwasser

Auch im letzten Jahr sind die
weiterentwickelt worden. Nach der Veröf-

fentlichung der Kapitel ,
und im Sommer

des letzten Jahres wurde im November 1997 das
Kapitel

in die Arbeitshilfen inte-
griert. Weitere Kapitel zu den Themen

, und
sind in Bearbeitung.

Durch die Teilnahme an der TerraTec, einer Fach-
messe für Umwelt im März 1997, dem Beitrag

in der Korrespondenz Ab-
wasser (KA) und die 3. Koordinatorentagung am
02./03. Juli 1997 in Hannover, ergaben sich eine
Reihe interessanter Anregungen für die weitere
Bearbeitung.

Mit dem Update der in der Bauverwaltung einge-
führten Software KanDATA+ Version 4.20c3 und
HYSTEM-EXTRAN im Dezember 1997 sowie der
Erstellung von Beispieldatensätzen gemäß der
ISYBAU-Schnittstellendefinition 01/96 wurden
auch die Aufgaben, die im Softwarebereich anstan-

den, binnen Jahresfrist abgearbeitet. Die ISYBAU-
Austauschformate Abwasser, die sich als bundes-
deutscher Standard bei der Übergabe von Ergeb-
nissen aus der optischen Inspektion entwickelt
haben, stoßen auch außerhalb der bundesdeutschen
Grenzen auf großes Interesse. So existieren eine
Reihe von Übersetzungen in andere europäische
Sprachen. Anwendung finden diese z.B. in Frank-
reich, Norwegen, Portugal, Spanien und Tunesien.

Für das Jahr 1998 sind im Bereich Fachinforma-
tionssystem Abwasser die fachlichen und DV-
technischen Anpassungsentwicklungen der Soft-
wareprodukte vorgesehen. Für die Erfassung,
Bestandsführung und Bestandsdokumentation der
Abwasseranlagen wird auf Grundlage des Basis-
systems ALK-GIAP die dazugehörigen gra-
phischen Komponenten wie GEO-Kanal und ein
Auskunftssystem umgesetzt. Als ORACLE-
Anwendung ist die Fachdatenbank INKA vorge-
sehen. Die neue Windowsversion der KanDATA
(BaSYS) wird zur Zeit auf ihre Einsetzbarkeit in
der Bau- und Liegenschaftsverwaltung getestet.

Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover

Arbeitshilfen Ab-
wasser

Definitionen  Datenver-
waltung Gebiets- und Netzdaten

Liegenschaftsbezogenes Abwasserent-
sorgungskonzept (LAK)

Regenwas-
serbewirtschaftung  optische Inspektion Sa-
nierung

”Arbeitshilfen Abwasser  Qualitätssicherung in
der Bauverwaltung”

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Liegenschafts-Gebäude-Managementsystem der Bundeswehr
Nachdem im Jahre 1996 gewissermaßen durch ei-
nen Rundumschlag des Bundesbauministeriums
alle Aktivitäten im Zusammenhang mit ISYBAU -
dem integrierten System der Datenverarbeitung im
Bauwesen - abrupt gestoppt schienen, waren davon
auch wesentliche Fachanwendungen für die Auf-
gabenerledigung im Zuständigkeitsbereich des
Bundesverteidigungsministeriums wie u.a. das
"Altlastenprogramm der Bundeswehr" und die
"Sanierung der Abwasserkanäle" betroffen.

Beide Programme wurden vom Bundesverteidi-
gungsministerium bereits im Jahre 1991 zur Erfül-
lung der gesetzlichen Auflagen für einen umwelt-
gerechten Liegenschaftsbetrieb eingeführt, weil die
vielen Daten und Informationen als Entschei-
dungsgrundlage für Maßnahmen ohne DV-Unter-
stützung nicht hätten bewältigt werden können. In
seiner Projektzuständigkeit für eine einheitliche
DV-Infrastruktur im Bauwesen wurden sie vom
Bundesbauministerium übernommen und inner-
halb der bautechnischen Software des "Allgemei-
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Erläuterungen zum Muster
Ingenieurleistungsanfrage
(Stand: 01. November 1997)

Das Muster Ingenieurleistungsanfrage wurde als
Teil der Musterleistungsbeschreibungen bereits mit
dem Grundwerk der Arbeitshilfen Abwasser vom
01.01.96 eingeführt. Es umfaßt alle Ingenieurlei-
stungen, die von einem freiberuflich Tätigen
(FBT) im Zusammenhang mit der Ausarbeitung
eines Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsor-
gungskonzepts (LAK) erbracht werden müssen.
Aus diesem Grund wurde das Muster Ingenieur-
leistungsanfrage so überarbeitet, daß die beschrie-
benen Ingenieurleistungen hinsichtlich ihrer Art
und ihres Umfangs einen direkten Bezug zum
LAK haben.

Die Ausarbeitung des Musters Ingenieurleistungs-
anfrage war erforderlich, weil die Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure (HOAI) die erfor-
derlichen Ingenieurleistungen, mit Ausnahme von
Abschn. 3.10, nicht erfaßt. Aus diesem Grund ist
es auch möglich, diese Ingenieurleistungen einer
Honoraranfrage zu unterziehen und freihändig zu
vergeben. Aufgrund der Tragweite dieser Vorge-
hensweise wurde das Muster Ingenieurleistungs-
anfrage mit dem Ingenieurverband Wasser- und
Abfallwirtschaft e.V. (INGEWA) abgestimmt.

Das Muster Ingenieurleistungsanfrage ist so aufge-
baut, daß es sowohl für die Anfrage als auch für
den zu schließenden Vertrag verwendet werden
kann. Es ist zu beachten, daß die Zusammen-
stellung so erfolgt, daß möglichst alle anfallenden
Leistungen erfaßt werden. Dies bedeutet jedoch
nicht, daß  in jedem Fall auch alle Leistungen zu
beauftragen sind. Vielmehr hat der Anwender
eigenverantwortlich und abgestimmt auf das
jeweilige Projekt, den Umfang selbst festzulegen.

Der Abschn. 3.10 (Vorplanung) stellt eine Leistung
nach HOAI dar und darf deshalb nicht dem Wett-
bewerbsgedanken unterzogen werden. Für diese
Leistung sind vom Auftraggeber die angenomme-
nen anrechenbaren Kosten, die Honorarzone, der
Teilleistungssatz und das hieraus resultierende vor-
läufige Honorar für alle Bewerber fest vorzugeben.

Anwendung

nen Ingenieurbau/Digitales Liegenschaftsmodell"
weiterentwickelt.
Als Bestandteil im Gesamtsystem ISYBAU gerie-
ten die inzwischen praxisbewährten Systeme durch
die BMBau-Entscheidung in den Sog des unterge-
henden gemeinsamen Bootes, wodurch die Erledi-
gung der laufenden Aufgaben für beide Häuser arg
belastet wurde. Es galt nun, für die weitere Aufga-
benerledigung eigene Wege zu finden und durch-
zusetzen. Die Nutzung der DV-Unterstützung war
nicht nur unverzichtbar, sie mußte weiterentwik-
kelt und gepflegt werden. Dabei durften die poli-
tischen Interessen hinsichtlich der Bedeutung der
Umweltschutzkomponenten nicht übersehen wer-
den. So wurde aus dem nunmehr offiziell nicht
mehr existierenden Baustein "Allgemeiner
Ingenieurbau / Digitales Liegenschaftsmodell" des
ISYBAU das "Liegenschafts- und Gebäude-Mana-
gementsystem", nicht zuletzt, um zu verdeutlichen
und kundzutun, daß es bei diesem System vor-
dringlich um den Liegenschaftsbetrieb geht. Daß
die dazu erforderlichen Grundlagen in Form von
Bestandsdaten für Bewertungen und Maßnahmen
im wesentlichen durch die Bauverwaltung gewon-
nen werden, steht diesem Verwendungszweck
nicht entgegen.
Mit Erlaß vom 24. Juni 1997 wurden die Projekt-
anträge der Fachinformationssysteme Abwasser
und Altlasten und deren DV-technische Anpas-
sungsentwicklungen der Oberfinanzdirektion Han-
nover als langjährige Leitbaudienststelle für beide
Programme in Auftrag gegeben. Sie finden weiter-
hin im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der
von den Bauverwaltungen der Länder und der
Bundeswehrverwaltung zu leistenden Steuerungs-
aufgaben Anwendung und werden in bewährter
Weise die Aufgabenerledigung im Zusammenhang
mit dem Bau und Betrieb von baulichen Anlagen,
wozu unter anderem die Sanierung der Abwasser-
kanäle gehören, erleichtern. Den Wehrbereichs-
und Bauverwaltungen wird dies, soweit noch nicht
geschehen, zur Kenntnis gegeben mit der Bitte,
DV-gestützte Systeme zu nutzen und die Daten-
banken INSA und INKA mit den notwendigen
Informationen zu füttern.
Nur so kann Liegenschaftsmanagement modern,
d.h. effizient und sachbezogen, in immer schlanker
werdenden Verwaltungsstrukturen stattfinden.
Dipl.-Ing. Korr, Referatsleiter BMVg, WV II 7
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Die Vorplanung ist grundsätzlich nur dann erfor-
derlich, wenn die vorausgegangenen Erhebungen
aufzeigen, daß die Abwasseranlage saniert werden
muß. Dies wird in der neuen Fassung im Abschnitt
3.2 (Auftragsumfang) nun klarer zum Ausdruck
gebracht.

Die Überarbeitung wurde erforderlich, weil das
Muster Ingenieurleistungsanfrage auf das LAK
abgestimmt werden mußte. Alle Erfahrungen, die
bis dato mit der ersten Fassung gemacht wurden,
flossen in die Überarbeitung mit ein.

Gegenüber der Fassung vom 01.01.96 haben sich
bei der neuen Fassung vom 01.11.97 insbesondere
folgende Änderungen ergeben:

•

Zur Klarstellung wird nun für alle Ingenieurlei-
stungen der Abrechnungsmodus im Leistungsbe-
schrieb (Abschn. 3.3 bis 3.9) genau definiert.

•

Alle in den Abschn. 3.3 bis 3.9 ausgewiesenen
Pläne sind direkt auf das LAK abgestimmt.

•

Die Erfassung der Bestands- und Zustandsdaten
wird nun umfangreicher erläutert. Weiterhin wird
erstmals der Bezug zur Baufachlichen Richtlinie
Vermessung (BFR Vermessung) hergestellt.

•

Die Erstellung von Lageplänen wird nun umfang-
reicher aufgegliedert und erläutert, um die Ab-
grenzung der verschiedenen Teilleistungen und
deren Vergütung klarer aufzuzeigen. Dies trifft
insbesondere auch auf die Abgrenzung der Ver-
gütung von Vermessungsleistungen zu. Weiterhin
wurde klarer herausgearbeitet, daß grundsätzlich
auf der Grundlage eines geeigneten Lageplans,
unter Einbeziehung der anderen vorhandenen Be-
standspläne und der Erkenntnisse aus den Feld-
vergleichen, ein Lageplan Bestand-Abwasser zu
erzeugen ist. Dieser soll als Grundlage für alle
weiteren Lagepläne dienen. Die Aktualisierung
der vorhandenen Pläne wird dem FBT künftig
nach Aufwand vergütet, um ihm kein ungewöhn-
lich hohes Kalkulationsrisiko aufzubürden. Damit
wurde bei der Vergütung eine Trennung zwischen
dem Überprüfen und dem Aktualisieren der Pläne
vollzogen.

Änderungen gegenüber der ersten Fassung

Abrechnungsmodus für die einzelnen Leistungen

Pläne

Datenerfassung (Abschn. 3.3)

Erstellen von Lageplänen (Abschn. 3.4)

•

Die Aufstellung des Leistungsverzeichnisses für
die Kanalreinigung wird nun getrennt von der
Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses für die
optische Inspektion ausgeschrieben, da die Ka-
nalreinigung immer häufiger direkt vom Nutzer
veranlaßt wird und somit kein Bestandteil der In-
genieurleistungsanfrage ist.

•

Diese Abschnitte wurden hinsichtlich iher Glie-
derung und ihres Umfanges auf die Erfordernisse
des LAKs abgestimmt.
Nicht weiter erläutert werden die Bestandteile der
in den Abschn. 3.63, 3.7.3 und 3.8.3 geforderten
Berichte. Aufgrund der Nachfragen in meinem
Bereich habe ich folgenden Umfang festgelegt:

• Darstellung der auftretenden Schäden (Häu-
fungen etc.) mit statistischer Verteilung

• Aussagen zur hydraulischen Leistungsfähigkeit
• Darstellung der Haltungsklassen (Bautechnik

und Hydraulik)
• Hinweis auf Besonderheiten (Doppelschächte,

Drainagen, etc.)
• Hinweise auf Sonderbauwerke
• Hinweise auf Abscheider und Aussagen zu

deren  Notwendigkeit

• Vergütung (Abschn. 6)

Die Tabelle wurde den Änderungen entsprechend
angepaßt. Die Erläuterung für die Vergütung der
Vorplanung (Abschn. 3.10) wurde überarbeitet,
aber im Grundsatz nicht verändert.

• Anlagen

Dem Muster Ingenieurleistungsanfrage werden
nun zwei Anlagen mitgegeben, die den Umfang
und die Darstellung der Schäden in den Netzplä-
nen Kanal- und Schachtschäden exemplarisch
darlegen.

Das Muster Ingenieurleistungsanfrage ist für den
Anwender ein wichtiges Instrumentarium, um die
für ein LAK erforderlichen Leistungen ausschrei-
ben zu können. Aufgrund der Zustimmung des
INGEWA ist auch die Akzeptanz bei den FBT vor-
handen. Aus diesen Gründen kann jedem Anwen-
der nur angeraten werden, sich des Musters bei der
Leistungsanfrage zu bedienen.

Dipl.-Ing. R.Winkler, OFD Nürnberg

Planung und Überwachung der Kanalreinigung
und optischen Inspektion (Abschn. 3.5)

Zustandsbericht Regenwassernetz, Schmutzwas-
sernetz und Mischwassernetz (Abschn. 3.6-3.8)

Fazit
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Das Liegenschaftsbezogene Abwasserentsorgungskon-
zept (LAK) ist als baufachliches Gutachten für beste-
hende Abwassersysteme einschließlich der zugehörigen
Kostenschätzung zu verstehen.

Gemäß
Verwaltungsvereinfachung des Infra-

strukturverfahrens der Bundeswehr ist vom Bauamt ei-
ne erste baufachliche Unterlage mit den Bestandteilen
1. Baufachliches Gutachten (RBBau K 1) und
2. Kostenermittlung nach RBBau Muster 6
anstatt einer Haushaltsunterlage (HU)-Bau zu erstellen.

Der
Vereinfachte Bauunterlage für funktional und technisch
unkomplizierte Baumaßnahmen räumt die Möglichkeit
der Erstellung einer vereinfachten Bauunterlage analog
Erlaß BMVg ein.

Das LAK wird aufgestellt, um den Sanierungsaufwand
aufgrund des baulichen und hydraulischen Zustandes
an vorhandenen Abwasseranlagen in einer Liegen-
schaft festzustellen und die Sanierungsplanung (Status:
ingenieurmäßige Vorplanung) überschläglich festzule-
gen. Grundsätzlich ist die Liegenschaft in ihrer Ge-
samtheit zu betrachten. Die Bestandteile des LAK sind
Datenerfassung (Bestand und Zustand), Zustandsbe-
richt (Zustandserfassung und -bewertung) sowie Vor-
planung. Es umfaßt also hauptsächlich Leistungen, die
in den Leistungsphasen 1-9 des §55 - Leistungsbild
Objektplanung für Ingenieurbauwerke und Verkehrs-
anlagen der HOAI nicht enthalten sind.

So stellen die Datenerfassung und der Zustandsbericht
eine Bestandsaufnahme dar, die keine Grundleistung
nach HOAI ist und somit im Zuge einer Honoraranfra-
ge berücksichtigt werden kann. Dies ist in dem Muster
Ingenieurleistungsanfrage umgesetzt. Der Teil 3 Vor-
planung entspricht der Leistungsphase 2 nach HOAI.

Bei der Erstellung des LAK ist die Datenerfassung im
jeweils gültigen ISYBAU-Austauschformat und die
weitere Bearbeitung und Auswertung gemäß Arbeits-
hilfen Abwasser Voraussetzung.

Aufgrund der jetzigen Haushaltssituation ist es für vie-
le Liegenschaften im Bereich der OFD Erfurt notwen-
dig, bereits aufgestellte Haushaltsunterlagen Bau zur
Sanierung der Außenanlagen, Teil Abwasser nochmals
im Hinblick auf Kostenminimierung zu überarbeiten.
TV-Befahrungen von hydraulisch relevanten Teilen des
vorhandenen Netzes, die zugehörige Datenerfassung
und Zustandsbewertung dienen dabei als Entschei-
dungsgrundlage, ob eine Reparatur, Renovation oder
Erneuerung durchzuführen ist. Für diese zu erbringen-
den Leistungen/Einschätzungen kann man sich am
LAK orientieren.
Dipl.-Ing. B. Enders, OFD Erfurt

Erlaß BMVg, U I 1/U III 1 vom 31.08.1995,
Az 45-01-01/1-

Erlaß BMBau vom 15.11.95, Az B I 1/B 1000/00-

Liegenschaftsbezogenes
Abwasserentsorgungskonzept

Um eine standardisierte Zustandserfassung und -bewer-
tung im Bereich der staatlichen Bauverwaltung für Lie-
genschaften des Bundes zu garantieren wurden die
ISYBAU-Austauschformate Abwasser als Schnittstel-
len für den Datentransfer zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer definiert. Im Bereich der optischen In-
spektion haben sich die ISYBAU-Austauschformate
mittlerweile zu einem bundesweiten Standard entwik-
kelt, welcher immer häufiger auch von Kommunen
bzw. Ingenieur Büros genutzt wird. Um die erfaßten
Daten weiterverarbeiten und archivieren zu können, er-
hielt, im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung
im Jahre 1991, das Kanalinformationssystem Kan-
DATA+ den Zuschlag. Die Software ist in den Dienst-
stellen installiert und unterstützt die Sachbearbeiter bei
der Projektbearbeitung gemäß den Arbeitshilfen Ab-
wasser. Mit wachsenden Aufgaben und der Weiterent-
wicklung im Bereich der DV-Technik wurde in den
Jahren 1994/ 1995 ein Erweiterungsbedarf erkennbar.

So wurden die Austauschformate im Jahre 1996 fortge-
schrieben, um z.B. auch Informationen über Sonder-
bauwerke, Hausanschlußleitungen und Daten aus der
optischen Inspektion (z.B. Time-Code) führen bzw.
transportieren zu können. Für den Bereich der staatli-
chen Bauverwaltung ist die Anwendung der Austausch-
formate in den Arbeitshilfen Abwasser detailliert be-
schrieben. Des weiteren existiert, als erster Schritt zur
Qualitätssicherung, ein innerhalb der eingeführten
Software integriertes Überprüfungstool (ISYTEST) mit
dem die Anwender die gelieferten Dateien auf "For-
mat" bzw. "Plausibilität" überprüfen. Die Überprü-
fungsmechanismen wurden vom Arbeitskreis Abwasser
vorgegeben und vom Softwarehersteller umgesetzt. In
der Vergangenheit hat es sich aber immer wieder ge-
zeigt, daß einige Hersteller von Erfassungssoftware
Probleme mit der korrekten Umsetzung der ISYBAU-
Austauschformate hatten und immer noch haben. So
existieren eine Reihe von unterschiedlichen "ISYBAU-
Versionen" auf dem Markt. Tatsächlich gibt es jedoch
nur eine Fassung, welche in den Arbeitshilfen Abwas-
ser beschrieben ist. Für den Anwendungsbereich der
Bauverwaltung ist grundsätzlich die ISYBAU-Schnitt-
stelle 01/96 mit den Ergänzungen von 11/97 (Vergabe
der Steuer- und Zustandskürzel gem. Arbeitshilfen Ab-
wasser) anzuwenden. Für diese und nur für diese
Schnittstellenbeschreibung kann das Programm ISY-
TEST Ver. 5.2 herangezogen werden. Die Überprüfung
von Datenbeständen Version 01/96 ohne die Ergänzun-
gen aus 11/97 ist mit dem o.g. Programm ebenfalls
möglich.

Mit der Einführung der Musterleistungsverzeichnisse
Reinigung und optische Inspektion bzw. der späteren
Veröffentlichung des Standardleistungsbuches (StLB)
309 "Reinigung und Inspektion von Abwasserkanälen

Qualitätssicherung im Bereich
Reinigung und opt. Inspektion
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3. Koordinatorentagung in
Hannover
Im dritten Jahr wird es schon fast zur Tradition: Das
Treffen der Koordinatoren in Hannover. Wie bereits in
den Vorjahren folgten auch an diesem 2. und 3. Juli
1997 44 Koordinatoren aus den Bundesländern der
Einladung der Leit-OFD Hannover.
Herr Finanzpräsident Richter (OFD Hannover) berich-
tete in seiner Begrüßungsrede über die Tagung des
BMVg in Stralsund und bekräftigte bei dieser Gelegen-
heit, daß  das BMVg auch in Zukunft nicht auf die
Dienste der Bauverwaltungen verzichten wolle.
Herr Baudirektor Schröder (OFD Hannover) würdigte
anschließend in seiner Ansprache den guten fachlichen
Stand der Arbeitshilfen Abwasser und betonte den ho-
hen Stellenwert des BMVg als Partner für die weitere
Zusammenarbeit. Durch den Hinweis auf die geneh-
migten Projektanträge (Basissystem mit dem ALK-
GIAP, Altlasten und Abwasser) unterstrich er wir-
kungsvoll seine abschließenden Worte: Mangel an neu-
en fachlichen Aufgaben bestünde nicht, so Schröder,
nur müsse man diese mit einem begrenzteren Budget
bewältigen.
Über den aktuellen Stand und geplante Kapitel für die
Arbeitshilfen, die baldige Fertigstellung der Beispiel-
datensätze und die Freigabe der Updates von KanDA-
TA+ und HYSTEM-EXTRAN informierte Herr Lehne
(OFD Hannover), bevor er die Teilnehmer zum ersten
Durchlauf in die vier Workshops mit den folgenden
Themen entließ:
• KanDATA+/Datenverwaltung
• Muster Ingenieurleistungsanfrage
• Optische Inspektion
• Regenwasserbewirtschaftung
Die Leitung der Workshops teilten sich Mitglieder des
AK Abwasser und Sonderfachleute des itwh Hannover.

In insgesamt vier Durchläufen erhielt jeder Teilnehmer
im Laufe der zwei Tage die Möglichkeit, an jedem der
vier Workshops teilzunehmen, sich über die fachliche
Entwicklung in den angesprochenen Bereichen zu in-
formieren und sich über die unterschiedlichen Problem-
stellungen und -lösungen auszutauschen. Im Rahmen
des Workshops "Optische Inspektion" fand auf dem
Gelände der OFD Hannover eine Demonstration des
Inspektionsfahrzeugs der STOV Hannover statt. Die
Vorstellung der Ausrüstung und die praktische Vorfüh-
rung des Fahrzeugs stießen bei allen Teilnehmern auf
großes Interesse.
Anschließend wurden die Ergebnisse und Anregungen
aus den Workshops im Forum zusammengeführt und
nochmals zur Diskussion gestellt.
Wesentliche Ergebnisse bzw. Erkenntnisse waren z.B.:
• Die Akzeptanz in den Bauverwaltungen gegenüber

der KanDATA+ ist beträchtlich gestiegen. Dennoch
besteht weiterhin Schulungsbedarf. Es wird großes
Interesse an einer Windows-Version und an einer
grafischen Komponente bekundet.

• Das Muster Ingenieurleistungsanfrage wird in teil-
weise modifizierter Form bundesweit eingesetzt. Es
bildet eine Einheit mit dem Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzept.

• Bei der optischen Inspektion bereitet insbesondere
die korrekte Anwendung der Zustandskürzel und
ihre Konvertierung in die ISYBAU-Austauschfor-
mate immer wieder Probleme. Die Beispieldaten-
sätze sollen u.a. eine erste Hilfestellung zur Beurtei-
lung der erbrachten Inspektionsleistungen geben.
Der Ausbildung aller an der Zustandserfassung und
-dokumentation Beteiligten sollte ein höherer Stel-
lenwert eingeräumt werden.

• Es findet keine einheitliche Umsetzung von Konzep-
ten zur Regenwasserbewirtschaftung auf Liegen-
schaften statt, die de facto ein großes Potential für
solche Verfahren aufweisen. Wichtig ist daher die
Erstellung eines entsprechenden Kapitels für die
Arbeitshilfen Abwasser mit Entscheidungsmatrix für
den Einsatz der Regenwasserbewirtschaftung auf
Liegenschaften.

Nach Abschluß der Diskussion stellte Herr Lehne im
Forum das Schulungskonzept für die niedersächsische
Bauverwaltung vor und wiederholte das Angebot der
OFD Hannover, auf Anfrage Schulungen nach diesem
Konzept auch in anderen Bundesländern durchzufüh-
ren. Er regte nochmals zum verstärkten Austausch der
Trainer untereinander an.
Zum Ende der Veranstaltung bekräftigte Herr Baudi-
rektor Schröder, daß sich die alljährliche Zusammen-
kunft in dieser Form bewährt und etabliert habe, und
entließ die Teilnehmer mit der Aussicht auf die Fortset-
zung der "Tradition" im nächsten Jahr.

Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover
Dipl.-Red. S. Soethe, ITWH Hannover

und -leitungen" im Januar 1997 wurden in den Arbeits-
hilfen Abwasser die technischen Anforderungen an die
optische Inspektion festgelegt. Die bisher gemachten
Erfahrungen zeigen, daß die Anforderungen aus den
Arbeitshilfen Abwasser nur bedingt eingehalten wer-
den. Eingesetztes Equipment und Personal erfüllen da-
bei nicht immer die Voraussetzungen für ein fachge-
rechtes Arbeiten. Vielfach werden Wettbewerbsproble-
me dafür verantwortlich gemacht, daß die Regelwerk-
anforderungen nicht eingehalten werden können. Um
dieser Tendenz entgegen zu wirken wird sich der Ar-
beitskreis Abwasser zukünftig mit der Qualitätssiche-
rung in den Bereichen Reinigung und optische Inspek-
tion im Kapitel 3.3 der Arbeitshilfen Abwasser befas-
sen. Um die "Fachwelt” in die Entwicklung einer Qua-
litätsoptimierung zu integrieren, können sich interes-
sierte Leser mit ihren Anmerkungen an die Oberfinanz-
direktion Hannover, Herrn Lehne, wenden.
Dipl.-Ing. H. Zinn-Naß, itwh Hannover
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Kurzfassung

Vorbereitende Maßnahmen

Reinigung und optische Inspektion

Thema des folgenden Beitrages ist die optische In-
spektion und Sanierung eines aus dem Jahre 1702 mit
Natursteinen gemauerten, begehbaren und bekriech-
baren 250 Meter langen Kanals vom Schloßhofgarten
Veitshöchheim zum Main. Anlaß  der im April 1997
durchgeführten optischen Inspektion waren beobach-
tete Abflußverzögerungen und Rückstauerscheinun-
gen. Die Kanalstammdaten hinsichtlich der Ko-
ordinaten (x,y,z) und der Profilabmessungen wurde
vorher durch Vermessung erhoben. Die optische
Inspektion wurde gemäß Arbeitshilfen Abwasser
durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden in das
eingeführte Kanalinformationssystem KANDATA+
eingelesen, in diesem modifiziert und bewertet. Die
Bestandsdaten wurden nach der Kanalsanierung
fortgeschrieben und stehen somit für zukünftige
Unterhaltungsarbeiten unmittelbar zur Verfügung.

Voraussetzung einer optischen Inspektion sind
Kenntnisse über den Kanalbestand. Da weder Be-
standsplanunterlagen noch die grundlegenden Kanal-
stammdaten wie, Querschnitt mit Abmessungen, Ge-
fälle, Tiefenlage, Einsteigmöglichkeiten usw. bekannt
waren, wurden zuerst diese Kanalstammdaten durch
eine terrestrische Vermessung erhoben und Bestands-
pläne erzeugt. Für die optische Inspektion wurde für
die Abwasserkanäle und  Schächte das Ordnungs-
schema gemäß Arbeitshilfen Abwasser verwendet.

Bei der Reinigung des Kanals war besondere Vor-
sicht geboten, weil bei einer Hochdruckreinigung zu
befürchten war, daß die Mauerwerksfugen ausgespült
oder die eventuell unbefestigte Kanalsohle aufge-
wühlt und somit die Standsicherheit des Kanal ge-
fährdet würde. Deshalb wurde für die in Teilabschnit-
ten durchgeführte Hochdruckreinigung eine Düse mit
flachem Abstrahlwinkel bis maximal 5 Grad einge-
setzt. Im begehbaren Bereich wurde mit Hand gerei-
nigt. Dabei konnten auch Schrapper eingesetzt wer-
den.
Die Reinigung des ca. 50 Meter langen unter dem
Grundwasserspiegel liegenden Kanalabschnittes war
erwartungsgemäß unbefriedigend. Eine Inspektion
dieses Bereichs wurde wegen der permanenten
Grundwasserinfiltration (im abgesperrten Zustand)
nicht durchgeführt. Die optische Inspektion der ober-

halb des Grundwasserspiegels liegenden Kanäle
erfolgte mit einer selbstfahrenden Schwenkkopf-
kamera die wegen der fehlenden oder ungleich-
mäßigen Kanalsohle überwiegend geschoben werden
mußte.
Bei der Inspektion wurden neben Wurzeleinwüchsen,
Inkrustationen, Einbrüchen von Abdeckplatten, feh-
lenden Sohlen , fehlenden Mauersteinen auch Bau-
sünden aus der jüngeren Zeit unerwartet ans Tages-
licht gebracht. So kreuzten Abwasserrohre und an-
dere Medien den alten Kanal und behinderten neben
dem Abfluß auch die optische Inspektion.
Die Verwendung der ISYBAU-Zustandskürzel bei

der Beschreibung der Zustände gestaltete sich bei
den gemauerten Profilen problemlos. Bewertung und
Sanierungsplanung wurde durch den Einsatz der
KanDATA+ insbesonders durch den schnellen Zu-
griff auf die Videoaufzeichnung durch Ansteuerung
der zahlreichen Schadstellen erleichtert. Die Verwen-
dung des Timecodes gemäß ISYBAU ist also auch
für Projekte mit geringen Kanallängen ein zeit- und
nervensparender Vorteil.

Die Sanierungsplanung setzte sich aus einer Vielzahl
kleiner Maßnahmen zusammen. Die Sanierung wurde
im Zeitraum vom Oktober bis Dezember 1997
durchgeführt.
Der Einlaufmönch wurde neu gestaltet, da die vor-
handene Einrichtung Schwimmstoffe nicht zurück-
halten kann und schwer zu reinigen war. Bei der Aus-
führung sollte sich dann herausstellen, daß die See-
mauern hier hinterspült sind und teilweise abrutsch-
ten und erneuert werden müssen. Eine neue Beton-
kanalsohle mit durchgehendem Gefälle soll im obe-
ren Kanalabschnitt dem Kanalbauwerk die notwen-
dige Stabilität geben und die Wartung erleichtern.
Der hohe Grundwasserstand erschwerte die Arbeiten,
durch permanente Infiltrationen. Fugen wurden im
einfachsten Fall ausgebandelt. In Bereichen mit voll-
ständig fehlenden Fugen oder hohl klingende Stellen
wurden die Fugen und Mauerwerk mittels Spritz-
bzw. Injektionsverfahren saniert.Weitere Maßnahmen
waren die Erneuerung eingebrochener Abdeckplatten
und Herstellung von Kontrollschächten in offener
Bauweise.

Reinigung und optische Inspektion des Kanals haben
Kosten in Höhe von ca.15.000 DM bzw. 60 DM/lfdm
verursacht. Die Sanierung des gesamten Kanals hat
ca. 125.000 DM bzw. 500 DM/lfdm gekostet.
Vermessung, Planung, Ausschreibung und Baulei-
tung wurden vom Staatlichen Hochbauamt Würzburg
durchgeführt.

Dipl.-Ing. R.Thoma,  SHBA Würzburg

Sanierungsmaßnahmen

Einsatz modernster Technik
und EDV zur Rettung histo-
rischer Bausubstanz
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Wie werden Verbindungsschächte (SV-
Schächte) im Leitungssystem bezeichnet
und in den ISYBAU-Austauschformaten
Abwasser geführt?

Die Schachtbezeichnung der Verbindungsschächte
muß abweichend von der ISYBAU-Konvention
aus der angeschlossenen Haltung (max. 6-stellig),
einer Punktnummer (2-stellig SV) und einer lfd.Nr.
(01, 02, usw.) gebildet werden.

Der Schacht ist in den Formaten Typ K (Kanal-
stammdaten) und Typ S (Zustand Schächte) zu do-
kumentieren.
Da der Typ K und der Typ S jedoch nur 10-stellige
Schachtbezeichnungen verwalten können, sind bei
der Dokumentation von Zwischenschächten Aus-
nahmevereinbarungen mit dem Auftraggeber zu
treffen.

portieren. Den "verknüpften” Typ K (Schächte ver-
knüpft mit Haltungen) und zusätzlich einen zwei-
ten Typ K, der ausschließlich aus Verbindungs-
schächten besteht (nur möglich bei vordefinierter
Schacht/Punktbezeichnung). Der parallele Export
und die Zusammenführung der Dateien ist pro-
grammseitig realisiert.

Die Verwaltung von Verbindungschächten als An-
schlußpunkte ist in der Version 4.20c3 nicht zuläs-
sig. Sind bei bestehenden Projekten Verbindungs-
schächte in der Anschlußpunkttabelle der Kan-
DATA+  vorhanden, werden diese beim Export des
Typ LK nicht berücksichtigt. Sie müssen daher  in
die Schachttabelle übertragen werden. Hierbei ist
wie folgt vozugehen:

1.) Der Anschlußpunkt, die zugehörige Anschluß-
leitung und der Objektschlüssel sind entspre-
chend der Definition für die Vergabe von Be-
zeichnungen für Verbindungsschächte durch
eine Schlüsselfeldkorrektur umzubennen.

2.) Im Menü Datenabgleich existiert ein neuer
Menüpunkt:

. Durch das Starten dieses
Datenabgleiches wird ein neuer Datensatz in
der Schachttabelle erzeugt. Gleichzeitig wird
die Koordinatenkennung von auf

geändert.

3.) Bedingt durch die Schlüsselfeldkorrekturen ist
eine Indexreorganisation durchzuführen.

4.) Der Anschlußpunkt ist abschließend aus der
Anschlußpunkttabelle zu löschen und die Daten
des Verbindungschachtes sind in der Schacht-
tabelle einzutragen.

Sowohl die bautechnische als auch die umweltrele-
vante Zustandsbewertung ist durchführbar.

Die bautechnische Zustandsbewertung von Haltun-
gen, Schächten und Leitungen ist unabhängig vom
Bezeichnungsschema.

Die umweltrelevante Bewertung der Leitungen ist
abhängig von der Bezeichnung der Leitung, da die
dazu benötigten Umweltfaktoren in den zugehöri-
gen Haltungsdateien abgelegt sind.

Dürfen Verbindungsschächte als An-
schlußpunkte in der KanDATA+ Version
4.20c3 verwaltet werden?

Funktioniert die Zustandsbewertung für
Haltungen, Leitungen und Schächte  mit
der KanDATA+ Version 4.20c3?

"Schächte aus der Anschlußpunkt-
tabelle übertragen"

"AMP"
"DMP"

Tips zur Projektbearbeitung

Sonderfall 1: Aufzweigungen und dazugehörige
Leitungen mit Verbindungsschächten

Sonderfall 2: Optische Inspektion mit "verdecktem
Schacht"

Kann die KanDATA+ Version 4.20c3 Ver-
bindungsschächte verwalten und die
ISYBAU-Austauschformate ordnungsge-
mäß  im- und exportieren?

Die Verwaltung dieser Sonderschächte innerhalb
der KanDATA+ sowie der Import in die Datenbank
ist möglich. Der Export bereitete bislang Proble-
me, da der Typ K über die Liegenschaftsnummer
gesteuert wird, welche aber den Haltungen zuge-
ordnet ist.
Es ist nunmehr möglich 2 Dateien parallel zu ex-
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Sonderfälle der optischen Inspektion gemäß
den Arbeitshilfen Abwasser

Verfahrensweise bei Anfangsschächten:

Wie ist die optische Inspektion bei Schächten
mit Schlammfang durchzuführen?

Wie ist bei der Untersuchung einer Haltung und
Abbruch der Inspektion infolge eines Sonder-
bauwerkes (hier: Schwanenhals) zu verfahren?

• Die Kamera wird bei Anfangsschächten in den
Schacht (DN 1,00 m) herabgelassen und so weit
es geht mit der Optik in Schachtmitte positioniert.

• Nach dem Einsetzen der Kamera wird HA = -0,50
m vom Inspekteur gesetzt.

• Die Kamera schwenkt den Schacht ab (Timecode
läuft);

• Die Kamera fährt bis Rohranfang, dort wird PA =
0,00 m gesetzt;

• Falls Zustände/Schäden im zu untersuchenden
Objekt erkannt und dokumentiert werden, deren
Stationierung < als das Vorgabemaß ist, so ist die
Stationierung zu ermitteln und manuell einzutra-
gen.

• Die Vergabe von Steuer - und Zustandskürzeln
erfolgt gem. Kapitel 3.1.2 "Genereller Leitfaden
zur Projektbearbeitung  Definitionen” und Kapi-
tel 3.6.4.2 (Anwendung der Steuer- und Zu-
standskürzel) der Arbeitshilfen Abwasser.

• Die Kamera wird in den Schacht (DN 1,00 m)
eingelassen und in das Rohr eingesetzt.

• HA wird manuell auf -0,50 m, PA auf 0,00 m
gesetzt (Timecode ist identisch)

• Falls beide Schächte der zu untersuchenden Hal-
tung mit einem Schlammfang ausgestattet sind,
ist bei Beendigung der Inspektion das Kürzel EH
mit der dazugehörigen Stationierung (PA + ½
Schachtdurchmesser) manuell zu setzen.

• Die Vergabe der Kürzel erfolgt gem. Kapitel
3.6.4.2 und (Anwendung der Steuer- und Zu-
standskürzel)

Fall 4: Abbruch der optischen Inspektion aus an-
deren Gründen: Erstellung eines Datensatzes mit:
HA....PA.....GST, (II ”Schwanenhals”; optional)
IAB, IA, HL, IAB muß vor IA stehen.

Dipl.-Ing H. Zinn-Naß, A. Koch, ITWH Hannover
in Zusammenarbeit mit der Redaktion

Tips zur Projektbearbeitung

Optische Inspektion
Beispieldatensätze zu den
ISYBAU-Austauschformaten 01/96

Redaktion:

Vertrieb :

Dipl.-Ing. Jochem Lehne, OFD Hannover, Leitung
Dipl.-Ing. Frank Cremer, BMBau Bonn
Dipl.-Ing. Birgit Enders, OFD Erfurt
Dipl.-Ing. Robert Thoma, SHBA Würzburg
Dr.-Ing. Klaus Scholz, itwh Hannover

Staatshochbauamt Hannover II,
Postfach 5780, 30057 Hannover,
Telefax (0511) 106-5499
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die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für
eventuelle Druckfehler. Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die
Autoren selbst verantwortlich. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge
zu kürzen.

Impressum

Anmerkung der Redaktion:
An dieser Stelle veröffentlichen wir auch Leser-
briefe. Wenn Sie Hinweise oder Fragen zur An-
wendung der Arbeitshilfen oder sonstige Anre-
gungen haben, dann schreiben Sie uns.

Im Dezember 1997 wurden die Beispieldatensätze
zu den ISYBAU-Austauschformaten 01/96 fertig-
gestellt. Die Austauschformate sind mit den neuen
Konventionen in den Arbeitshilfen Abwasser
(Austauschlieferung vom 01.11.1997) und auf die
in der Bauverwaltung eingeführte Software Kan-
DATA+ Version 4.20c3 abgestimmt.
Die Beispieldatensätze beinhalten eine Diskette
mit

• Dateien zu allen 9 Formattypen,

• digitalen Schadensbildern im PCX-Format,

• einem Hintergrundbild im DXF-Format

sowie eine Kurzdokumentation. Sie können gegen
eine Schutzgebühr von DM 25,- beim Staatshoch-
bauamt Hannover II (Anschrift siehe unten) ange-
fordert werden.

Arbeitshilfen Abwasser aktuell
im Internet !
Informationen zum

, zu den sowie die
einzelnen Ausgaben der

finden Sie unter der Homepage des
Bundesbauministeriums:

Fachinformationssystem Ab-
wasser Arbeitshilfen Abwasser

Arbeitshilfen Abwasser
aktuell

http://www.bmbau.bund.de/
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Arbeitshilfen Abwasser:
Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau
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Bundesministerium der Verteidigung,
Postfach 1328, 53003 Bonn

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
als 1991 das Bundesministerium der Verteidigung die
abwassertechnischen Anlagen in seinen Liegenschaf-
ten (Kasernen) auf die bautechnischen und hydrauli-
schen Zustände hin untersuchen lassen wollte, mußten
zwangsweise Datenaustauschformate als auch einheit-
liche Zustandsbewertungen geschaffen werden. Mit
der Einführung von Erfassungs- und Auswertungssoft-
wareprodukten sowie hydraulischen Berechnungspro-
grammen waren sämtliche staatliche Bauämter in der
Lage, den Auftrag auszuführen.

In diesem Jahr wird, wie schon in der 3. Ausgabe an-
gekündigt, die NT-Windows-Version der Erfassungs-
software auf die Belange der Bauverwaltung geprüft.
Die Einführung ist für Frühjahr 1999 geplant. Fachda-
ten werden nach der Erfassung zukünftig in entspre-
chenden Fachdatenbanken (ORACLE) gehalten, ge-
pflegt und aktualisiert. Mit dem ALK-GIAP-System
werden auf Grundlage der BfR Vermessung topogra-
phische Daten in den verschiedenen Fachbedeutungen
(z. B. Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen, Altlasten)
dargestellt. Voraussetzung ist die konsequente Einhal-
tung aller Richtlinien und der streng geregelte Daten-
austausch. Wird bei der Programmierung von Fremd-
softwareprodukten dieser Weg verlassen, sind heute
und auch zukünftig die Probleme beim Datenaus-

tausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer un-
ausweichlich. Die Finanzbauverwaltung ist jedoch mit
der Durchgängigkeit ihrer Systeme in der Lage, Lei-
stungen effizient zu überprüfen und dementsprechend
dritten Auskünfte im Sinne eines Liegenschafts- und
Gebäudemanagementsystems zu erteilen.

Mit dem damaligen ISYBAU-orientierten Handlungs-
konzept von 1991 und mit der Fortführung der Ar-
beitshilfen Abwasser von 1996 wurden die Hand-
lungsanweisungen immer detaillierter. Neben den
fachlichen Aufgaben mußte ein regelmäßiger Informa-
tionsfluß hergestellt werden. Der informative Aus-
tausch zwischen den Oberfinanzdirektionen wird wie
jedes Jahr auf sogenannten Koordinatorentagungen
gepflegt. Im September findet die 4. Koordinatorenta-
gung statt. Zusätzlich wurden die Arbeitshilfen Ab-
wasser aktuell entwickelt, von denen jetzt ebenfalls 4
Ausgaben vorliegen. Zielsetzung der Arbeitshilfen
Abwasser aktuell ist, wichtige Sachinformationen di-
rekt, schnell und effektiv zu vermitteln. Damit wir
wissen, ob Sie mit den Arbeitshilfen Abwasser aktuell
zufrieden sind oder weitere Anregungen geben möch-
ten, haben wir für Sie einen Fragebogen ausgearbeitet,
um dessen Beantwortung wir Sie bitten.

Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover

Arbeitstagung mit den Bauingenieur-Referenten der
Landesbauverwaltungen
Vom 18. -20. Mai 1998 fand in Berlin unter der Lei-
tung von Herrn Dipl.-Ing. Korr, Referatsleiter BMVg-
WV II 7, die Arbeitstagung der Bauingenieur-Referen-
ten der Landesbauverwaltungen statt.

Ziel der Veranstaltung war es, über die gegenwärtigen
Entwicklungen im Fachbereich Bauingenieurwesen
aus der Sicht des BMVg zu berichten und Gelegenheit
zur problemorientierten Diskussion zu geben. Wesent-
licher Schwerpunkt der Tagung war die Präsentation

der DV-gestützten Fachanwendungen / Fachinforma-
tionssysteme (FA/FIS) des Liegenschafts- und Gebäu-
demanagementsystems (LGMS) der Bundeswehr. In
Fachvorträgen wurden den Teilnehmern zunächst das
Konzept des LGMS, das Basissystem auf der Grundla-
ge der Baufachlichen Richtlinie (BfR) Vermessung
sowie die FIS Altlasten und Abwasser und POL (Pipe-
lines) mit ihren DV-Komponenten vorgestellt.
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v.l.: Dipl.-Ing. Korr, BMVg; BD van Deel, BMVg;
MR Bayerl, BMBau; LBD Schröder, OFD Hannover

Das Konzept des LGMS
Bei der Durchführung von Infrastrukturvorhaben sowie
für das Liegenschaftsmanagement und die Liegenschafts-
betreuung fallen den Bauverwaltungen der Länder sowie
den Bundeswehrverwaltungen im Rahmen ihrer Bauher-
ren- und Betreiberaufgaben vielfältige Pflichten zu. Diese
können angesichts einer zunehmenden Verschlankung
der Verwaltung wirtschaftlich nur noch mit einheitlichen,
DV-gestützten Verfahren wahrgenommen werden.

Der Schwerpunkt der DV-Anwendung soll sich auf eine
ganzheitliche Betrachtung der von den Bau- und Bundes-
wehrverwaltungen zu leistenden Lenkungs- und Steue-
rungsaufgaben richten. Der Betrieb mit seinen hohen Fol-
gekosten kann aber nur dann effizient organisiert werden,
wenn die dazu notwendigen Bestandsunterlagen einheit-
lich, d.h. inhaltlich und DV-gerecht, von der Bauverwal-
tung zur Verfügung gestellt werden. Zur Bewältigung der
Vielzahl der in diesem Zusammenhang anfallenden Da-
ten ist eine Aufgabenerledigung nur mit DV-Unterstüt-
zung wirtschaftlich durchführbar. Deshalb wurde aus
Gründen der Aufgabenwahrnehmung und -kontinuität
ein Weg zur Pflege und Fortführung der laufenden Pro-
gramme gefunden.

Mit Erlaß WV II 7 - Az 68-08-04/00 vom 24.06.1997
wurde daher die Weiterentwicklung der FA/FIS Altla-
sten, Abwasser und POL sowie des übergeordneten Ba-
sissystems in Form eines objektorientierten, geographi-
schen Informationssystems der Leit-OFD Hannover in
Auftrag gegeben.

Im Rahmen dieses Beitrages wird im folgenden nur über
die für das FIS Abwasser relevanten Themen berichtet.

Das Basissystem
Mit Erlaß des BMBau vom 21.12.1995 und Erlaß BMVg
vom 13.05.1996 sind die Baufachlichen Richtlinien
(BfR) Vermessung in den Bauverwaltungen der Länder
eingeführt worden. Die BfR Vermessung regeln die bun-
deseinheitliche Aufstellung von Bestandsplänen in der

zeichnerischen Darstellung und in digitaler Form. Die
BfR Vermessung werden derzeit überarbeitet und er-
gänzt. Schwerpunkt ist vor allem das Kapitel Bestandsdo-
kumentation, in dem die Randbedingungen für eine ein-
heitliche Vorgehensweise geregelt werden.

Die Anforderung des BMVg ist eine flächendeckende,
schnell aktualisierbare, einheitliche Bestandsdatenerfas-
sung, die eine Übernahme von digitalen Vermessungsda-
ten ohne Nachbearbeitung ermöglicht.

Unter Federführung des BMBau fiel die Entscheidung bei
der Auswahl einer graphischen Komponente auf die auto-
matisierte Liegenschaftskarte als graphischer interaktiver
Arbeitsplatz (ALK-GIAP).

In dem als topographisches Liegenschafts-Informations-
system (TOPOLIS) bezeichneten Basissystem werden
ALK-GIAP und das Datenbankmanagementsystem
ORACLE zusammengeführt. Alle vorgenannten FA/FIS
sind unter dem Basissystem eingebunden und greifen auf
einen zentralen Datenbestand zurück. Durch die Integra-
tion der Teilsysteme unter dem Basissystem TOPOLIS
wird der Weg zu einer einheitlichen, fachübergreifenden
Erfassung, Bestandsführung und Bestandsdokumentation
eröffnet.

Das FIS Abwasser
Gemäß Erlaß BMVg U III 2 - Az 68-11-09/03/U II 6 - Az
45-05-10/19 vom 10.07.1991 sind die Abwasserkanäle
und -leitungen in Bundeswehrliegenschaften zu untersu-
chen und ihr baulicher Zustand in bezug auf Undichtig-
keiten zu prüfen. In regelmäßigen Abständen sind hier-
über dem BMVg Sachstandsberichte vorzulegen.

Zur Erfassung, Prüfung und Bewertung der laufend anfal-
lenden, liegenschaftsbezogenen Kanaldaten wird das Pro-
gramm KanDATA seit Jahren in den Bauverwaltungen
der Länder angewendet. In Kürze wird KanDATA unter
Windows-NT verfügbar sein.

Die mit KanDATA erfaßten, weitgehend alphanumeri-
schen Fachdaten, werden in die Fachdatenbank INKA
übernommen und dienen dort als Grundlage für die Doku-
mentation, Sanierungsplanung, Durchführung und Steue-
rung von Baumaßnahmen sowie für den Betrieb
abwassertechnischer Anlagen.

Das Datenerfassungsprogramm INKA-Berichtswesen
wurde für eine "DV-gestützte Abfrage zum Stand der Ka-
naluntersuchungen und Sanierungen in Liegenschaften
der BW" entwickelt. Die Landesbauverwaltungen erfas-
sen damit zukünftig ihre Daten und leiten diese an die
Leit-OFD Hannover weiter. Damit bestehen Zugriffs-
möglichkeiten auf Sachstandsdaten durch die OFD'en, die
Wehrverwaltungen und das BMVg.

Die alphanumerischen Fachdaten aus INKA werden mit
den Geometriedaten (Koordinaten-, Höhenangaben etc.)
im GEO Kanal zusammengeführt. Das GEO Kanal bietet
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die Möglichkeit, Kanalbestands- und Themenpläne ge-
mäß dem Liegenschaftbezogenen Abwasserentsor-
gungskonzept (LAK) darzustellen.

Projektdemonstrationen der OFD'en Han-
nover, Münster und Magdeburg
Zu den v.g. Fachthemen wurden im Umlaufverfahren
an vier Stationen die unterschiedlichen DV-Werkzeu-
ge vorgeführt und fachkundig erläutert. Im einzelnen
waren dies:

� OFD Magdeburg
GEO Altlast, INSA am Beispiel des TrÜbpl Alten-
grabow

� OFD Münster
Einleseformate des ALK-GIAP, Bestandsdoku-
mentation, Kartendarstellung am Beispiel Handorf

� OFD Hannover/STHBA Celle
GEO Top, GEO Kanal, INKA, Auskunftssystem
Bestand am Beispiel der von Seeckt-Kaserne

� OFD Hannover
KanDATA (Windows NT), INKA Berichtswesen

Innerhalb der Kleingruppen bestand für die Tagungs-
teilnehmer Gelegenheit zur Diskussion und zur Klä-
rung offener Fragen.

Schlußwort
Im Sinne einer bedarfsorientierten Aufgabenwahrneh-
mung durch die Bauingenieurreferate der Landesbau-
verwaltungen bestätigte sich die Wichtigkeit dieser
Fachtagung.

BD van Deel, BMVg - WV II 7

Umwelt-CD-ROM des BMBau
Das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau hat eine UMWELT-CD-ROM erstellt,
in der die für Baumaßnahmen eingeführten techni-
schen Qualitätsanforderungen aufgeführt sind. Diese
Anforderungen wurden in enger Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium der Verteidigung erarbeitet
und in Form von "Arbeitshilfen" verbindlich einge-
führt. Die CD-ROM stellt technische sowie verwal-
tungstechnische Handlungsanweisungen für nachfol-
gende Bereiche vor:

� Boden

� Abwasser

� Abfall

Hinter dem Fenster Boden verbirgt sich auf der CD-

ROM neben den komplett abgelegten "Arbeitshilfen
Altlasten" eine umfassende Gesetzessammlung der für
die Bearbeitung von Bodenbelastungen erforderlichen
Bundesgesetze im Volltext. Eine Auflistung der ent-
sprechenden Landesgesetzgebung gibt Recherchesi-
cherheit bei der ingenieurmäßigen Bearbeitung dieser
komplexen Umweltaufgabe.

Als wertvolle Bereicherung hat sich die durch die OFD
Hannover in Zusammenarbeit mit dem Umweltbun-
desamt erarbeitete Schadstoffdatenbank mit ca. 600
Stoffen erwiesen. Diese interaktive, lexikamäßig auf-
gebaute Datenbank befindet sich als Unterprogramm
lauffähig auf der CD-ROM.

Mit dem Fenster Abwassertechnik sind erstmalig die
kompletten "Arbeitshilfen Abwasser" mit den für die
Maßnahmenbearbeitung erforderlichen "ISYBAU-
Austauschformaten", Bearbeitungschecklisten, etc. di-
gital verfügbar. Diese technischen und organisatori-
schen Hinweise für Abwasserplanungen haben zwi-
schenzeitlich einen weit über Bundesbaumaßnahmen
reichenden Anwendungsbereich erlangt. Auch für die-
sen Bereich sind im Volltext die erforderlichen Bun-
desgesetzgebungen sowie eine Auflistung der Landes-
regelungen verfügbar gemacht worden.

Der Bereich des Abfalls umfaßt weit mehr als die Ver-
meidung, Verwertung und Beseitigung von Bauabfäl-
len bei Planung und Ausführung von baulichen Anla-
gen. Mit den "Arbeitshilfen Recycling" wird ein Stan-
dardwerk des Gebäuderückbaus und des Umgangs mit
Bauabfällen vorgestellt. Neben den Bundesgesetzen
im Volltext finden sich auch hier die landesrechtlichen
Regelungen sowie Regelungen der "Landesarbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA)" wieder. Zur Bestimmung
der Abfälle wird sowohl der LAGA als auch der EAK
Abfallschlüssel angeboten.

Die Bundesvereinigung Recycling Bau e. V. stellt sich
u. a. mit ihrem Leitfaden "Umweltgerechter und ko-
stensparender Umgang mit Bauabfällen" auf der CD-
ROM vor.

Dem Anwender der Umwelt-CD-ROM des BMBau
wird ein erfolgreiches Wirken im Sinne des Schutzes
und der Weiterentwicklung einer lebenswerten Um-
welt gewünscht.

Die Umwelt-CD-Rom des BMBau ist für einen Selbst-
kostenerstattungsbeitrag von 30,-DM erhältlich beim:

Staatshochbauamt Hannover II
Celler Str. 7
30161 Hannover

Dipl.-Ing. B. Fischer, BMBau



Aufstellung von Liegenschafts-
bezogenen Vermessungskon-
zepten in Niedersachsen
Um gemäß dem Zweck einer Bestandsdokumentation die
Einbindung von Bauwerken und baulichen Anlagen in die
Infrastruktur einer Liegenschaft darstellen zu können, ist
die Bereitstellung bestimmter vermessungstechnischer
Grundlagen erforderlich, die liegenschaftsbezogenen
bzw. flächenhaften Charakter haben (z.B. Einrichtung
und Führung liegenschaftsbezogener Festpunktfelder, Er-
fassung allgemeiner Basistopographie) und sich daher
nicht an den jeweiligen projektbezogenen Anforderungen
einer aktuellen Bauaufgabe festmachen lassen. Daher
sind vermessungstechnische Leistungen, die über die Er-
fassung des eigentlichen Objektes der aktuellen Baumaß-
nahme hinausgehen, zwingend erforderlich. Gerade hier-
bei gibt es aber immer wieder haushaltsmäßige Beden-
ken, da in diesem Fall nicht unmittelbar auftragsbezogene
Aufwendungen erforderlich werden.

Die Durchführung jeglicher Bauaufgaben hat sich an den
haushaltsmäßigen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu orientieren. Der Führung der Be-
standsdokumentation gemäß den BfR Vermessung liegt
grundsätzlich ein nachweisbarer wirtschaftlicher Nutzen
zugrunde, der sich aber erst bei künftigen Baumaßnah-
men auszahlen und daher erst längerfristig wirksam wird.
Bei geeigneter Verwaltung einmal erfaßter Daten entfal-
len gleichartige Aufwendungen in Folgeprojekten.

Um im Zusammenhang mit konkreten, aktuellen Bauauf-
gaben flächenhafte Bestandsvermessungen haushaltsmä-
ßig zu ermöglichen, wird in Niedersachsen vor Durchfüh-
rung einer Bestandsvermessung für die betreffende Lie-
genschaft ein sog. Liegenschaftsbezogenes Vermes-
sungskonzept (LVK) als Nutzen - Kosten - Untersuchung
erstellt. Das LVK enthält im wesentlichen folgende An-
gaben:

� Liegenschaftsbezogene Grunddaten (Nutzer, Größe,
technische Einrichtungen, etc.,...)

� Aufstellung der lfd. und geplanten Baumaßnahmen
mit HU-Bau-Kosten

� Beurteilung der vorhandenen Bestandsunterlagen

Bauamt
Die Bestandspläne des Bauamtes sind zunächst auf Voll-
ständigkeit, Aktualität und Genauigkeit ggf. durch Orts-
vergleich und Kontrollmessungen zu überprüfen.
Darüber hinaus sollten die Unterlagen einen einheitlichen
und geeigneten Maßstab aufweisen. Kleinmaßstäbliche
Pläne sind i.d.R. aufgrund von Generalisierungen nicht
lagegetreu und eignen sich nicht als Vorlage für Detail-
planungen.

Katasteramt
Neben den Bestandsplänen des Bauamtes sind die Unter-
lagen der zuständigen Vermessungs- und Katasterverwal-
tung zu sichten. In der Regel sind Bundeswehrliegen-
schaften aus Geheimhaltungsgründen jedoch nicht in den
Katasterunterlagen nachgewiesen.

Fachliche Anforderungen an die Lageplan-
darstellung
Grundsätzlich richtet sich der Umfang der Vermessung
nach Art und Umfang der durchzuführenden Baumaßnah-
me. Darüber hinaus sollte eine Abstimmung mit anderen
Fachbereichen erfolgen, welche Baumaßnahmen in ab-
sehbarer Zeit durchgeführt werden, um den Umfang der
Vermessungsarbeiten darauf abzustimmen und damit ko-
stengünstiger zu gestalten.

Als Ergebnis der Beurteilung der vorhandenen Bestands-
unterlagen und der Zusammenstellung der lfd. und künf-
tigen Baumaßnahmen erfolgt eine Auflistung der zu er-
stellenden Fachpläne.

Vorgehensweise
Unter dem Punkt Vorgehensweise wird Art und Umfang
der notwendigen Vermessungsarbeiten und die anzuwen-
denden Meßverfahren beschrieben.

Es erfolgt eine Zuordnung der zu erbringenden Vermes-
sungsleistungen zu den Baumaßnahmen.

Festpunktfeld
Unabhängig vom Umfang der Vermessung ist zukünftig
für alle Liegenschaften ein Lage- und Höhenfestpunkt-
feld zur Schaffung eines einheitlichen Raumbezuges
durch Anschluß an das Festpunktfeld der Landesvermes-
sung anzulegen (üblicherweise Gauß-Krüger Koordina-
tensystem und NN-Höhen).

Auf der Grundlage des Festpunktfeldes ist es damit mög-
lich, zunächst projektbezogene Teilvermessungen durch-
zuführen und diese dann mosaiksteinförmig zu einem
Gesamtbild zusammenzufügen.

Neuvermessung
Eine Neuvermessung ist immer dann anzustreben, wenn
die vorhandenen Bestandspläne nicht den geforderten
Genauigkeitskriterien entsprechen, für Planungszwecke
ungeeignet sind und große Baumaßnahmen über die ge-
samte Liegenschaft verteilt anstehen.

Digitalisierung
Bei Bestandsunterlagen, die den geforderten Genauig-
keitskriterien genügen, kann durchaus in Erwägung gezo-
gen werden, diese zu digitalisieren.

Auf jeden Fall sollte vorab die Wirtschaftlichkeit der Di-
gitalisierung abgeschätzt werden. D.h. der Aufwand so-
wohl für die Erfassung, als auch für die Nachbearbeitung
ist dem Aufwand einer Neuvermessung gegenüber zu
stellen.
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Zur Herstellung des einheitlichen Raumbezuges müssen
in jedem zu digitalisierenden Bestandsplan mindestens
drei eindeutige Punkte bestimmt werden, die dann in der
Örtlichkeit auf der Grundlage des Festpunktfeldes einge-
messen werden. Über diese identischen Punkte können
dann die digitalisierten Pläne, über eine Koordinaten-
transformation, in das amtliche Koordinatensystem der
Liegenschaft überführt werden.

Projektbezogene Teilvermessung
Bei Baumaßnahmen, die nur einen bestimmten Bereich
einer Liegenschaft betreffen (z.B. Sanierung von Teilnet-
zen der Ver-/Entsorgung) können aus Kostengründen
auch Teilvermessungen für diese Bereiche durchgeführt
werden (z.B. Einmessen der Gebäude, Straßen, Wege,
Plätze, allgm. Topographie, techn. Armaturen, Leitun-
gen). Wichtig bei der Einmessung von erdverlegten Lei-
tungen ist das zeitnahe Einmessen, d.h. vor Verfüllung
der Leitungsgräben. Nur so kann die genaue Lage und
Höhe von Leitungen zukünftig dokumentiert werden.

Auf das Scannen von Unterlagen sollte grundsätzlich ver-
zichtet werden. Im Bedarfsfall können jedoch Planunter-
lagen gescannt werden. Die daraus erzeugten digitalen
Bilder können als geometrische Grundlage für Planungs-
zwecke genutzt werden. Für die analogen Vorlagen gel-
ten jedoch die gleichen Genauigkeitsanforderungen, wie
bei der Digitalisierung.

Zusammenfassung
Mit dem LVK wird ein liegenschaftsbezogener Wirt-
schaftlichkeitsnachweis für die durchzuführende Ver-
messung auf der Basis einer längerfristigen Betrachtung
geführt. Dabei werden die Vermessungskosten ins Ver-
hältnis zum erwarteten Bauumsatz der nächsten Jahre ge-
setzt. Vermessungskosten in Höhe von 1-2% der Bau-
summe können dabei als wirtschaftlich vertretbar angese-
hen werden. Hier kann auch auf einen nicht unmittelbar
monetär bewertbaren oder einen pauschaliert zu bewer-
tenden Nutzen hingewiesen werden. Dazu gehören z.B.
Einsparungen durch Vermeiden wiederholter Neuver-
messungen oder Vermeidung unerwarteter Mehraufwen-
dungen bei der Bauausführung

� aufgrund von Planungsfehlern,

� für das Ausheben von Suchgräben zum Auffinden un-
terirdischer Versorgungsleitungen in der Örtlichkeit,

� für die Reparatur beschädigter oder zerstörter unterir-
discher Versorgungsleitungen,

� für Betriebsstörungen aufgrund beschädigter oder zer-
störter unterirdischer Versorgungsleitungen,

die auf mangelhafte oder nicht verwendbare Bestandsun-
terlagen zurückzuführen sind.

Anlaß einer Vermessung ist stets eine Bauaufgabe, die die
zur Inanspruchnahme von finanziellen Mitteln erforderli-
che fachliche Begründung liefert. Haushaltsmäßig muß
die Vermessung jedoch nicht zwangsläufig mit einer Bau-

maßnahme verbunden sein. So kann z.B. die Erstellung
eines Konzeptes zur Sanierung der Abwassersysteme, die
keine Baumaßnahme im haushaltsmäßigen Sinne ist, zum
Anlaß genommen werden, eine Vermessung durchzufüh-
ren (Finanzierungsgrundlage z.B. BMVg - Erlaß vom
13.05.1996).

Dipl.-Ing. F. Bölter, StHBA Celle

KanDATA als Windows-NT
Version für den Einsatz in
der Bauverwaltung
Die Software KanDATA ist ein weitestgehend alphanu-
merisches Fachdatenhaltungssystem, das als MS-DOS-
Version seit April 1992 in der Bauverwaltung eingeführt
ist. Das letzte Update (MS-DOS Version 4.20c3) wird seit
Dezember 1997 in der Bauverwaltung eingesetzt. Eine
Weiterentwicklung auf Basis des Betriebssystems MS-
DOS über diese Version hinaus ist vom Hersteller nicht
vorgesehen.

Inzwischen wurde das Produkt als 32-Bit-Applikation für
Windows-NT weiterentwickelt. Dabei sollen mit einer
objektorientierten Softwarearchitektur Modularität und
Erweiterbarkeit erreicht werden. Mit dieser Konzeption
sollen auch zukünftige Anforderungen an Leistungsfähig-
keit, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit berück-
sichtigt werden können. Hinzu kommt die Unterstützung
der Explorer Shell, der sich inzwischen als Standardober-
fläche für Windows etabliert hat. Der Anwender kann mit
einer fachbezogenen Software auf einer den Office-Pro-
dukten vergleichbaren Oberfläche arbeiten, wodurch sich
der Aufwand zur Einarbeitung verringert.

Im Rahmen der Anpassungsentwicklung der DV-Kompo-
nenten des FIS Abwasser im LGMS soll KanDATA auch
zukünftig als Software zur Erfassung, Prüfung und Be-
wertung von Kanalstamm- und Zustandsdaten unter Win-
dows-NT eingesetzt werden. Zur Überprüfung der Eig-
nungsfähigkeit der neuen Version zum Einsatz in der
Bauverwaltung wurde von der OFD Hannover in Zusam-
menarbeit mit dem itwh im November 1997 ein mehrpha-
siges Prüfkonzept auf der Grundlage der DIN ISO/IEC
12119 aufgestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die systematischen Funkti-
onsprüfungen abgeschlossen. Die prozentuale Auswer-
tung ergab für die einzelnen Programmodule je nach
Prüfgebiet eine Funktionsfähigkeit von 85 - 95 %. Zum
Ende des 3. Quartals wird der Hersteller dem Testanwen-
derkreis eine neue Version mit erweitertem Leistungs-
spektrum liefern, die in Pilotanwendungen geprüft wird.

Aus heutiger Sicht kann eine Einführungsversion im
Frühjahr des Jahres 1999 bereitgestellt werden.

Dr.-Ing. K. Scholz, A. Koch, itwh Hannover
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DV-gestützte Abfrage zum
Stand der Kanaluntersuchun-
gen und Sanierungen in Lie-
genschaften der Bundeswehr
Gemäß Erlaß des BMVg vom 06.01.1995 (U III 5 Az 68-
25 -00-/00) wurden die Oberfinanzdirektionen aufgefor-
dert, ihren aktuellen Bearbeitungsstand hinsichtlich der
Zustandserfassung und Bewertung der abwassertechni-
schen Anlagen in Bundeswehrliegenschaften dem BMVg
mitzuteilen (Grundsatzerlaß des BMVg v. 10.07. 1991).
Sachstandsberichte sollen jeweils in regelmäßigen Ab-
ständen erfolgen. In den Berichten werden Aussagen zu
den Liegenschaften erwartet,

� in denen Untersuchungen/Sanierungen geplant sind,

� für die bereits ein Untersuchungs-/Sanierungsauftrag
erteilt worden ist,

� in denen die Kanaluntersuchung/-sanierung bereits
abgeschlossen ist.

Gefordert sind außerdem Aussagen zu

� den Ergebnissen der Schadensfeststellung,

� der Art der vorgesehenen Sanierung mit Kostenschät-
zung und Zeitbedarf,

� den Untersuchungs- und Planungskosten,

� einer bisherigen Beteiligung der unteren Wasserbe-
hörde.

Die Beantwortung seitens der OFD' en wurde bislang un-
terschiedlich umfangreich vorgenommen. Dadurch waren
Angaben bezüglich des Bearbeitungsstandes und der Ko-
sten zu den Kanaluntersuchungen und -sanierungen nur
bedingt vergleichbar. Um eine DV-gestützte Abfrage
durchführen zu können, wurde das Datenerfassungspro-
gramm INKA-Berichtswesen entwickelt.

Das Datenerfassungsprogramm ist im DV-technischen
Konzept des Liegenschafts-Gebäude-Managementsy-
stems (LGMS) integriert und unterstützt die

� Datenerfassung und Auswertung in den Bauämtern,

� Auswertung in den Dienststellen der Mittelinstanzen,

� Auswertung im BMVg.

Es wird als lizenzfreies Programm zur Verfügung ge-
stellt, in einer 16-Bit Version für das Betriebssystem
Windows 3.x (auch unter Windows NT 4.0 einsetzbar)
und in einer 32-Bit Version für das Betriebssystem Win-
dows NT 4.0.

Datenerfassung
Der Datenumfang der Sachstandsdatenbank ergibt sich in
erster Linie aus dem Informationsbedarf des Bundesmini-
steriums der Verteidigung (BMVg) und ist vorrangig auf
die Belange "Grundsatz und Baulenkung im BMVg" aus-
gerichtet. Im einzelnen sind folgende Daten zu erfassen:

� Gesamtlänge der Haltungen und Leitungen, unter-
schieden nach Kanalarten (Schmutzwasser, Regen-
wasser, Mischwasser),

� Länge der Haltungen und Leitungen, deren geometri-
sche Daten bereits in KanDATA erfaßt sind, ebenfalls
unterschieden nach Kanalarten,

� Länge der Haltungen und Leitungen, für die bereits
eine optische Inspektion durchgeführt wurde, eben-
falls unterschieden nach Kanalarten,

� Ergebnisse der Zustandsbewertung (Zustandsklasse,
Systemklassen, hydr. Auslastungsklasse),

� Sanierungsbedürftige Länge für Haltungen und Lei-
tungen sowie der Stand der Sanierung bezogen auf die
sanierungsbedürftige Länge, beides unterschieden
nach Kanalarten,

� Kosten der Untersuchungs- bzw. Sanierungsmaßnah-
men, unterschieden nach abgeschlossenen, beauftrag-
ten und geplanten Maßnahmen.

Im Bauamt werden diese Daten zukünftig für jede einzel-
ne Liegenschaft als Datensatz im Erfassungsprogramm
abgelegt. Sofern eine Liegenschaft bereits in der KanDA-
TA (DOS oder Windows-Version) geführt wird, können
die dort vorhandenen Fachdaten durch direkten Import
übernommen werden. Daten zum Sanierungsumfang so-
wie Kosten sind manuell einzugeben. Die Verantwortung
für die korrekte Erfassung der Daten liegt ausschließlich
beim Bauamt, da keine der nachgeordneten Dienststellen
diese Ursprungsdaten bearbeiten und verändern kann.
Der Datenbestand soll kontinuierlich durch den Sachbe-
arbeiter im Bauamt gepflegt bzw. an die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der Kanaluntersuchung und -sa-
nierung angepaßt werden.

Datenfluß

Seite 6



Ein Datenfluß vollzieht sich zwischen den unterschiedli-
chen Amtsebenen immer nur in eine Richtung (vgl. Gra-
phik zum Datenfluß). Auf der Bauamtsebene wird für
jede Liegenschaft genau 1 Datensatz erzeugt. Durch die
Zusammenführung dieser Datensätze entsteht eine Datei,
die die Angaben für sämtliche Liegenschaften des Bau-
amtsbereiches enthält. Diese ist an die zuständige OFD zu
senden. Jede OFD erhält von allen untergeordneten Bau-
ämtern diese Dateien und führt die Daten in eine entspre-
chend große Datei zusammen, in der sämtliche Daten für
die Liegenschaften im OFD-Bereich zusammengestellt
sind. Die Weiterleitung der unveränderten Daten erfolgt
nunmehr an die OFD Hannover, die somit über den kom-
pletten Datenbestand verfügt. Auf den Datenbestand kön-
nen sowohl das BMVg als auch die einzelnen Wehrbe-
reichsverwaltungen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu-
greifen.

Einführung
Das Datenerfassungsprogramm wird in Kürze vom
BMVg per Erlaß eingeführt. Die Installation und die
Handhabung dieses Programms wird in einem Anwen-
derhandbuch ausführlich beschrieben. Darüberhinaus
wird der Anwender durch eine online-Hilfe unterstützt.
Selbstverständlich wird durch die OFD Hannover An-
wenderunterstützung angeboten.

Dipl.-Ing. J. Lehne, OFD Hannover
Dr.-Ing. R.W. Harms, itwh Hannover

EDV-gestützte Planungs-
hilfe für Kanalsanierungen
Das Staatliche Hochbauamt Würzburg hat für sechs Bun-
deswehrliegenschaften mit insgesamt 57 km Kanallänge
die Sanierung geplant und in 2 Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzepten (LAK) zusammenge-
faßt. Im Zuge der Sanierungsvorplanung hat der Verfas-
ser ein EDV-gestütztes Planungsinstrument entwickelt,
um die Bearbeitung effektiver zu gestalten.

Die EDV-Unterstützung bietet sich besonders für Fach-
aufgaben an, bei denen die Planungs- und Entscheidungs-
kriterien EDV-gerecht strukturierbar sind und umfang-
reiche, standardisierte Ausgangsdaten verarbeitet werden
müssen. Das trifft für Kanalsanierungsvorplanungen zu.
Bedenkt man, daß je Kanalhaltung mehr als 200 berück-
sichtigungswürdige Einzeldaten vorliegen können, die
für die technische Auswahl eines Verfahrens, die Kosten-
berechnung und die wirtschaftliche Überprüfung unter-
schiedlich kombiniert werden müssen, wird deutlich,
welcher Arbeitsaufwand und zugleich, welches Optimie-
rungspotential vorhanden ist.

Zur Beschleunigung der Bearbeitung wurde daher ein
Programm erstellt. Es vergleicht die relevanten Stamm-
und Zustandsdaten einer Kanalhaltung mit den Entschei-

dungskriterien für die verschiedenen Sanierungsverfah-
ren, ermittelt zudem die zugehörigen Sanierungskosten,
schlägt ein Sanierungsverfahren mit Kosten vor und gibt
das ausschlaggebende Kriterium an. Zusätzlich können
mit der Vorgabe von Werten für die technischen Aus-
wahlkriterien grundsätzliche Planungsvorgaben gemacht
werden.

Dazu gehören die technischen Einsatzkriterien für einzel-
ne Sanierungsverfahren wie z. B. sinnvolle oder aus-
schließende Randbedingungen. Zur Anwendung der
Kriterien kann haltungsweise auf die Kanalstammdaten
(Durchmesser, Haltungslänge, Anzahl von seitlichen Zu-
läufen, Zugänglichkeit über Schächte, usw.), die Zu-
standsdaten (Art, Ausmaß, Anzahl und Kombination der
Schäden, Dichtheitsprüfung), die hydraulische Zustands-
bewertung und weitere Randbedingungen (Grundwasser-
stand, Art des Abwassers, usw.) zurückgegriffen werden.

Die Auswirkungen veränderter Kriterien, sowohl für die
einzelne Haltung als auch auf die Gesamtplanung, sind
sofort auf Knopfdruck sichtbar. Das Durchspielen von
Sanierungsvarianten geschieht damit in Sekundenschnel-
le. Das Werkzeug kann sehr gut zur Optimierung von Sa-
nierungsplanungen genutzt werden, um die wirtschaft-
lichste Lösung zu finden. Eine suboptimale Sanierungs-
planung kann bereits in diesem Planungsstadium als The-
menplan oder Haltungsliste für die "ingenieurmäßige
Feinplanung" ausgegeben werden. In jedem Fall wird das
Programm jedoch "nur" ein Hilfsmittel für den qualifi-
zierten Fachingenieur bleiben. Eine vollständige Bearbei-
tung ohne interaktive Bearbeitung durch den Planer ist
nicht möglich.

Der Einsatz dieses "teilautomatischen Kanalsanierungs-
programmes" wirkt sich erst ab einer "Liegenschaftsgrö-
ße" von ca. 100 Kanalhaltungen sowie bei einer Sanie-
rungsplanung mit Beibehaltung der vorhandenen Kanal-
netzstruktur zeitsparend aus. Wichtigste Voraussetzung
ist ferner ein gewissenhaft erhobener, gut strukturierter,
standardisierter, in KanDATA 4.20c3 vorliegender Da-
tenbestand wie es das Datenkonzept der Arbeitshilfen
Abwasser mit den ISYBAU-Austauschformaten und der
eingeführten Kanaldatenbank KANDATA+ gewährlei-
sten soll.

Bei der jüngsten Sanierungsplanung für die Otto-Lilien-
thal-Kaserne Roth hat sich diese Vorgehensweise für das
Staatliche Hochbauamt zeitsparend (!) ausgewirkt und
wird bereits für das nächste anstehende Kanalsanierungs-
projekt - mit erweiternden Modifikationen - eingesetzt.
Das Programm ist als individuelles Werkzeug zur An-
wendung durch den Entwickler konzipiert. Die Möglich-
keiten und Anforderungen zur weiteren Verbreitung in
der Bauverwaltung werden zur Zeit eruiert.

Dipl.-Ing. R. Thoma, SHBA Würzburg
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Nachhaltige Kanalsanierung
oder kostenintensive Kosmetik?
Verfahren zur Bewertung der Zustände wie auch Techni-
ken zur Behebung von Einzel- und Streckenschäden in
Entwässerungskanälen und -leitungen stehen am Markt
umfangreich zur Verfügung. Die Entwicklung ist hier je-
doch längst nicht abgeschlossen. Gerade im Bereich der
Sanierungstechniken sind erhebliche Unterschiede in be-
zug auf die sichere Anwendung bei jeweils unterschiedli-
chen Substanzvoraussetzungen festzustellen. Nicht zu-
letzt für den Auftraggeber stellt sich die Frage, wer in die-
sem komplexen Problemfeld umfassend ausgebildet und
ausreichend informiert ist, um firmen- bzw. anbieterneu-
tral die für den Nutzer wirtschaftlichste Lösungskonzept-
ion erarbeiten zu können.

Da im Ingenieurbereich diesbezüglich qualifizierte Fach-
leute nur vereinzelt anzutreffen waren und sind, hat sich
die "Fördergemeinschaft für die Sanierung von Entwässe-
rungskanälen und -leitungen" Bad Honnef, als Interessen-
gemeinschaft fünf großer Fachverbände gebildet (ATV,
Güteschutz Kanalbau, Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie, Rohrleitungssanierungsverband und Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes). Ziel dieser
Fördergemeinschaft ist es, durch eine intensive vierwö-
chige Ausbildung zum "Zertifizierten Kanalsanierungs-
berater" umfassend und auf hohem Niveau ausgebildete
Fachberater zu etablieren.

Die logische Fortführung dieser Initiative der Förderge-
meinschaft ist die fachliche Organisation der so ausgebil-
deten Sanierungsberater in einem eigenen Fachverband,
dem "Verband der zertifizierten Sanierungsberater für
Entwässerungssysteme e. V." (VSB). Wesentliches Ziel
dieses fachlichen Zusammenschlusses ist es, intern wie
extern Informationslücken zu schließen. Für Kanalnetz-
betreiber und die Bauverwaltung interessant erscheint da-
bei die Möglichkeit, eine objektive Fachberatung in Fra-
gen der Kanalsanierung zu erhalten, die sich die Mitglie-
der des VSB als oberste Prämisse auferlegt haben.

Dipl.-Ing. A. Späth, Universitätsbauamt Freiburg i. Br.

Qualitätssicherung bei der
Sanierung von Abwasserka-
nälen und -leitungen
Für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen wer-
den überwiegend Kunststoffbauteile und -halbzeuge ein-
gesetzt, deren Eigenschaften, Materialzusammensetzung
und Wandaufbau nicht im Rahmen eines Regelwerkes
oder in Anwendungsnormen festgelegt sind oder deren
Endzustand erst vor Ort hergestellt wird.

Da die Ausführungsrichtlinien von Güteschutz Kanalbau
/ Gütezeichen S und der Zertifizierung nach ISO 9000 ff

vorranging auf die betrieblichen Abläufe abgestimmt
sind, wurde in Zusammenarbeit mit der Hamburger Stadt-
entwässerung im Hinblick auf die anstehenden umfang-
reichen Sanierungsmaßnahmen ein auf das Endprodukt
bezogener Qualitätssicherungsplan erstellt.

Dieser Qualitätssicherungsplan (QSP) ist abgestimmt auf
die Herstellung und Eigenschaften von

� Reliningrohren

� Schlauchlinern

� Formteilen für das Montageverfahren

� Auskleidungen und Anschlüssen

aus verstärkten Kunststoffen auf Basis härtbarer Form-
massen zur Sanierung und Instandhaltung von Abwas-
serkanälen und -leitungen.

In dem QSP sind die Anforderungen an die verwendeten
Ausgangsstoffe und an das mechanische und chemische
Langzeitverhalten des Verbundwerkstoffes und der Bau-
teile festgelegt, wobei anwendbare Normen und Richtli-
nien weitgehend Berücksichtigung finden. Unabhängig
von den eingesetzten Formmassen und Härtungsmetho-
den gelten die gestellten Anforderungen des Qualitätssi-
cherungsplanes an Reliningrohre, Schlauchliner und
Montagebauteile für alle angewandten Verfahrenstechni-
ken.

Die vom ausführenden Unternehmen zu erbringenden
Nachweise müssen sich auf einen produktbezogenen Eig-
nungsnachweis (Erstprüfung) und auf die während der
laufenden Fertigung und Einbautätigkeit durchzuführen-
den internen und externen Qualitätskontrollen beziehen,
verbunden mit der dazu erforderlichen Entnahme von
Proben und deren Prüfung. Als Zielsetzung des aufge-
stellten QSP wird die Sicherstellung der festgelegten
Ausgangsdaten mit den ermittelten Kennwerten der je-
weiligen Produkte im Einbauzustand angestrebt.

Die im Rahmen der Erstprüfung oder des Eignungsnach-
weises festgelegten Eigenschaften, z. B. eines Schlauch-
liners, müssen auch im Einbauzustand auf der Baustelle
erreicht werden und sind abhängig von der richtigen Ver-
dichtung des eingezogenen oder inversierten Linerschlau-
ches und vor allem von der vollständigen Aushärtung der
Harzmatrix.

Bedingt durch unterschiedlichen Wandaufbau können
sich sehr unterschiedliche mechanische Kenndaten erge-
ben, die nur produktbezogen zu betrachten und zwischen
den einzelnen Herstellarten nicht direkt vergleichbar sind.

In diesem Zusammenhang ist es technisch unzulässig,
zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, niedrigere als nach
Wandaufbau und Harzrezeptur erreichbare Kenndaten als
Nachweisbasis anzusetzen, da hierdurch eine realistische
Beurteilung nicht möglich ist und darüber hinaus ein ne-
gativer Einfluß auf das Langzeitverhalten entstehen wür-
de.
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Wie auch bei anderen biegeweichen Rohren ist als Be-
rechnungsgrundlage unter Verwendung der produkteige-
nen Kennwerte die Ringsteifigkeit in Abhängigkeit zum
Durchmesser und der Wanddicke anzusetzen.

Die Schlauchliner werden mit einem entsprechenden sta-
tischen Nachweis nach den Kriterien des ATV-Arbeits-
blattes A 127, Teil 2, dimensioniert und nach den Richt-
linien des ATV-Merkblattes M 143, Teil 3 in der ge-
schlossenen Bauweise verlegt, dabei wird grundsätzlich
die Mindestwanddicke der Liner, auch bei reinen Korro-
sionsschutzmaßnahmen, für eine ausreichende Beulstei-
figkeit, bezogen auf einen Beuldruck bei 5mWS äußeren
Wasserdruck, ausgelegt.

Der erforderliche Nachweis als "Erfolgskontrolle" ist von
jedem Aushärtungsvorgang, in Übereinstimmung mit
dem ATV - Merkblatt M 143, Teil 3 (Relining), durch Be-
probung des fertiggestellten Reliningschlauches zu er-
bringen. Hier sind die wesentlichen Indikatoren für eine
aussagefähige Aushärtungskontrolle die erreichten Kenn-
werte von Biegefestigkeit (sbB) und Elastizitätsmodul
(Eb) aus dem 3 - Punkt - Biegeversuch in radialer Rich-
tung des Liners aufgeführt.

Voraussetzung dabei ist, daß die durch die Durchführung
der oben angesprochenen Erstprüfung ermittelten Materi-
al- und Bauteileigenschaften unter Baustellenbedingun-
gen erreichbar sind (keine Laborwerte).

Für die Planung, Arbeitsvorbereitung und Ausführung
von Sanierungsmaßnahmen in Abwasserkanälen und -lei-
tungen durch Relining mit dem Schlauchreliningverfah-
ren werden die Richtlinien

� DIN 16 868 -2 und -3

� DIN 16 869 -1 und -2

� ATV-Merkblatt M 143, Teil 1-3 und folgende

sowie den Veröffentlichungen der Institutionen

� GSTT AG 3 Güteschutz und Umweltverträglichkeit

� Güteschutz Kanalbau

� Rohrsanierungsverband e. V.

zugrundegelegt.

Werden für den Liner keine besonderen Beanspru-
chungskriterien genannt, so gilt als Mindestanforderung
der Nachweis gegen Beulung bei 5m Grundwasserspie-
gel.

In Deutschland gibt es zur Zeit etwa 8 - 10 Anbieter von
Schlauchlinerverlegungen, 3 Imprägnierbetriebe mit Li-
zenzvergabe sowie 2 Anwender mit eigenem Imprägnier-
betrieb und einer entsprechenden Qualitätssicherung.

Dipl.-Ing. Siebert, Ing.-Büro für Kunststofftechnik,
Osteinbek

Hydraulische Zustandsbe-
wertung mit dem Lastfall
Modellregen
Für ein Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungs-
konzept (LAK) ist neben der Bewertung des bautechni-
schen Zustandes auch eine Aussage über den hydrau-
lischen Zustand des Kanalnetzes zu treffen. Für die
Durchführung der Berechnungen stehen derzeit neben der
Kanaldatenbank KanDATA das Programm ZEBEV für
die vereinfachte Berechnung mit dem Zeitbeiwertverfah-
ren und das Programmpaket HYSTEM-EXTRAN für die
hydrodynamische Simulation zur Verfügung.

Während die bautechnische Zustandsbewertung mit dem
Kanalinformationssystem KanDATA, Version 4.20c3
mit einem separaten Menüpunkt automatisiert durchge-
führt werden kann, steht der Bauverwaltung z. Zt. für die
hydraulische Zustandsbewertung kein Modul mit einer
entsprechenden Funktion zur Verfügung. Erst mit der
Einführung einer Windows-Version der KanDATA kann
eine hydraulische Zustandsbewertung automatisch durch-
geführt werden.

Mit der eingeführten KanDATA kann die hydraulische
Zustandsbewertung derzeit nur automatisiert mit Hilfe
der SQL-Datenabgleiche durchgeführt werden. Ein ent-
sprechendes Schema mit Datenabgleichen wurde für das
Zeitbeiwertverfahren vom Verfasser bereits bei der letz-
ten Koordinatorentagung im Jahre 1997 vorgestellt. Das
hier vorgestellte Schema kann bis zur Einführung einer
automatisierten Bewertung hilfsweise für eine Zustands-
bewertung mit dem Lastfall Modellregen verwendet wer-
den.

Voraussetzung für das Schema ist die Eingabe oder Über-
nahme von 6 Datenabgleichbedingungen (Dab), die Ein-
haltung von Namenskonventionen (für Dateien und Dab)
und der Reihenfolge der Arbeitsschritte.

Für die hydraulische Zustandsbewertung (Hydrodyna-
misch mit Modellregenkonzept) ist die Auswertung von 2
Rechenläufen erforderlich. Bei den folgenden (siehe Seite
10) beschriebenen Datenabgleichbedingungen wird da-
von ausgegangen, daß der Rechenlauf mit der maßgeben-
den Überstauhäufigkeit die lfdNr. 01 und der Rechenlauf
mit der Mindestregenhäufigkeit die lfdNr. 02 erhält und
die Berechnungsergebnisse über die KanDATA-Funktion
"Ergebnisse Hystem-Extran (ab Version 5.x) überneh-
men" importiert werden. Bei Import über die ISYBAU-
Schnittstelle Typ EY sind die Datenabgleiche dahinge-
hend zu modifizieren, daß der Rechenlauf mit IS (Import
ISYBAU) und Berechnungstyp=2 (hydrodynamische Ka-
nalnetzberechnung) gekennzeichnet wird.

Dipl.-Ing. R. Thoma, SHBA Würzburg
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Hydraulische Zustandsbewertung

Datenabgleichbedingungen zur
hydraulischen Zustandsbewertung für
den Lastfall Modellregen mit der
KanDATA 4.20c3

Datenabgleichbedingung Nr. 01:

Hydr. HE: nmaßg-lfdNr=01 Nr.01

Datenbankdateien: HMD
Bedingung:
Anweisungen:
Ergebnisfeld: HMD.Reserve4
Langtext für Protokoll:Feld HMD.Reserve4 bereinigen

Datenabgleichbedingung Nr. 02:

Hydr. HE: nmaßg-lfdNr=01 Nr.02

Datenbankdateien: HMD HYD
Bedingung: HMD.Haltung == HYD.Haltung

UND HYD.BeVerf == "HE" UND
HYD.lfdNr = 2 UND
DIV{HYD.Qmax,HYD.Qvoll}>1UND
HYD.WspOben > ADD{HMD.Hoe-
heZu,DIV{HMD.PHoehe,1000}}

Anweisungen: 4
Ergebnisfeld: HMD.Reserve4
Langtext für Protokoll:Haltungsklasse = 4

Datenabgleichbedingung Nr. 03:

Hydr. HE: nmaßg-lfdNr=01 Nr.03

Datenbankdateien: HMD HYD SMD
Bedingung: HMD.Haltung == HYD.Haltung

UND HMD.SchachtbZu ==
SMD.Schachtb UND HYD.BeVerf
== "HE" UND HYD.lfdNr = 1 UND

DIV{HYD.Qmax,HYD.Qvoll}
> 2 UND HYD.WspOben >=
SUB{SMD.SDH,0.01}UND

HMD.Reserve4 <> 4
Anweisungen: 3
Ergebnisfeld: HMD.Reserve4
Langtext für Protokoll:Haltungsklasse = 3

Datenabgleichbedingung Nr. 04:

Hydr. HE: nmaßg-lfdNr=01 Nr.04

Datenbankdateien: HMD HYD SMD
Bedingung: HMD.Haltung == HYD.Haltung

UND HMD.SchachtbZu ==
SMD.Schachtb UND HYD.BeVerf
== "HE" UND HYD.lfdNr = 1 UND

DIV{HYD.Qmax,HYD.Qvoll} > 1
UND HYD.WspOben >=
SUB{SMD.SDH,0.01} UND
HMD.Reserve4 <> 4 UND
HMD.Reserve4 <> 3

Anweisungen: 2
Ergebnisfeld: HMD.Reserve4
Langtext für Protokoll :Haltungsklasse = 2

Datenabgleichbedingung Nr. 05:

Hydr. HE: nmaßg-lfdNr=01 Nr.05

Datenbankdateien: HMD HYD
Bedingung: HMD.Haltung == HYD.Haltung

UND HYD.BeVerf == "HE" UND
HMD.Reserve4 < 2

Anweisungen: 1
Ergebnisfeld: HMD.Reserve4
Langtext für Protokoll:Haltungsklasse = 1

Datenabgleichbedingung Nr.06:

Hydr. HE: nmaßg-lfdNr=01 Nr.06

Datenbankdateien: HMD HYD
Bedingung: HMD.Haltung == HYD.Haltung

UND HYD.BeVerf == "HE" UND
HYD.lfdNr = 1

Anweisungen: HMD.Reserve4
Ergebnisfeld: HYD.HKlasseAut
Langtext für Protokoll:Ergebnisse an *.hyd übergeben

Hydraulische Berechnungen

Zusammenwirken von KanDATA und
HYSTEM-EXTRAN

Mit Einführung der Updates KanDATA Version 4.20c3
und HYSTEM-EXTRAN/ZEBEV Version 5.2 haben
sich die Schnittstellen zur Übernahme der Ergebnisse aus
hydraulischen Berechnungen geändert.

Sowohl EXTRAN 5.2 als auch ZEBEV unterstützen ab
dieser Version die Ausgabe im ISYBAU-Austauschfor-
mat Typ EY. Aus diesem Grund wurden die Einträge in
den Menü´s

� ANWENDUNGEN / HYSTEM-EXTRAN und

� ANWENDUNGEN / ZEITBEIWERTVERFAHREN

ergänzt.

Zur Übernahme der Ergebnisse existieren nun je zwei Un-
termenüpunkte:
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� Ergebnisse ZEBEV (bis V. 5.1) übernehmen
Die Übernahme erfolgt hier nach dem bekannten Ver-
fahren. Nach einer Berechnung mit ZEBEV V. 5.1
werden die Ergebnisse aus dem KDBWRITE-Ver-
zeichnis der KanDATA bei Aufruf dieses Menüpunk-
tes automatisch übernommen.

� Ergebnisse ZEBEV (ab V. 5.2) übernehmen
Nach einer Berechnung mit ZEBEV V. 5.2 wird eine
Ergebnisdatei ZEBEV.EY im KDBWRITE-Verzeich-
nis der KanDATA erzeugt, die über diesen Menü-
punkt eingelesen werden kann. Bei jeder neuen
Berechnung wird die alte ZEBEV.EY Datei über-
schrieben.

� Ergebnisse HYSTEM-EXTRAN (bis V. 5.1) über-
nehmen
Die Übernahme erfolgt hier nach dem bekannten Ver-
fahren. Nach einer Berechnung mit HYSTEM-
EXTRAN V. 5.1 wird eine Ergebnisdatei vom Typ
*.KDB im KDBWRITE-Verzeichnis der KanDATA
erzeugt, die über diesen Menüpunkt eingelesen wer-
den kann.

� Ergebnisse HYSTEM-EXTRAN (ab V. 5.2) über-
nehmen
Bei der Erstellung der EXTRAN-Parameterdatei
müssen Name und Verzeichnis der zu erzeugenden
EY-Datei explizit angegeben werden, welche dann
über diesen Menüpunkt eingelesen werden kann.

Anmerkung: Diese Schnittstellen sollen nur verwandt
werden, wenn die Projektbearbeitung im Bauamt durch-
geführt wird.
Werden die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen
vom Auftragnehmer (z.B. Ing.-Büro) an den Auftragge-
ber (Bauamt) im ISYBAU-Austauschformat TYP EY
übergeben, sind diese nach vorheriger Format- und Plau-
sibilitätsüberprüfung über die ISYBAU-Schnittstelle der
KanDATA 4.20c3 zu importieren.

Zustandsbewertung Bautechnik und Umwelt

Erforderliche Daten im ISYBAU-Austausch-
format Typ K zur Ermittlung der Zusatz-
punkte in der Zustandsbewertung

Bei der ISYBAU-Zustandsbewertung Bautechnik und
Umwelt werden Zusatzpunkte für die Umweltfaktoren
(Einflußgrößen) vergeben. Zur Ermittlung dieser Zusatz-
punkte müssen die entsprechenden Daten im ISYBAU-
Austauschformat Typ K vorhanden sein. Folgende Ein-
träge sind in Abhängigkeit von der Einflußgröße erforder-
lich

Die in der Bauverwaltung eingeführte Software KanDA-
TA+ V. 4.20c3 ist so konzipiert, daß nur mit diesen An-
gaben die Zustandsbewertung für Haltungen, Schächte
und Leitungen durchgeführt werden kann.

Optische Inspektion

Wie sind die Zustandskürzel SZL und SZR
für die Schachtinspektion zu verwenden?

Die Zustandskürzel SZR und SZL dienen zur Dokumen-
tation von Zuläufen zu Schächten (z. B. Hausanschlußlei-
tungen). Sie sind immer mit einem numerischen Zusatz
zu versehen.
SZRn = Zulauf von rechts (Anzahl n); SZLn = Zulauf von
links (Anzahl n). Die Lage der Zuläufe ist dabei immer in
Fließrichtung des Ablaufes anzugeben. Generell werden
angeschlossene Haltungen mit diesen Kürzeln nicht er-
faßt (s. Abbildung).

Einflußgröße Feld im Typ K Position im Typ K

Medium Kanalart

Abwasserart/
Medium

Block II,
Record 2,
Spalte 16-17
Block II,
Record 2,
Spalte 18-19

Schutzzone Wasserschutz-
zone

Block II,
Record 2,
Spalte 61

Untergrund Bodenart Block II,
Record 2,
Spalte 62

Grundwasser-
abstand

Grundwasser-
abstand

Block II,
Record 2,
Spalte 63



Tips zur Projektbearbeitung

ISYBAU-Austauschformate

Formatdefinition der
ISYBAU-Austauschformate

In den Vorbemerkungen zu den Austauschformat-Typen
in den Arbeitshilfen Abwasser werden die Datenformate
I, F, A erläutert und zulässige Einträge definiert. Die Be-
zeichnungen lassen den Schluß zu, daß es sich hier um
Datenformate gemäß den Definitionen der Programmier-
sprache FORTRAN handeln könnte. Richtig ist, daß die
Bezeichnungen in Anlehnung an FORTRAN gewählt
wurden, die Definition der zulässigen Einträge aber nicht
den FORTRAN-Konventionen entsprechen. Im folgen-
den sind die zulässigen Einträge gem. Definition in den
Arbeitshilfen Abwasser dargestellt.

1) Anmerkung zum F-Format: Die Formatprüfung der Kan-
DATA 4.20c3 gibt in Fällen, bei denen das Format nicht ein-
gehalten wurde (z.B. fehlende Dezimalstellen oder Dezimal-
punkt nicht an der richtigen Position) eine Warnmeldung
aus. Die Werte werden aber korrekt eingelesen. Wird die
durch das Format definierte zulässige Anzahl an Ziffern vor
dem Dezimalpunkt überschritten, werden die Daten falsch
interpretiert.

2) Anmerkung zum A-Format: Führende Leerzeichen (Blancs)
sind keine gültigen Zeichen.

Optische Inspektion, Schadensansprache

Wie könnte der unten dargestellte Schaden
mit Hilfe der Inspektionstexte der Arbeits-
hilfen Abwasser beschrieben werden ?

Unser Vorschlag: Hindernis allgemein; linker Kämpfer
(H - - L), 1 % Querschnittsreduzierung. Zur genaueren
Beschreibung sollte unbedingt ein Kommentar (II) abge-
setzt werden, der wie folgt lauten könnte: Ein Inspekteur
muß immer gut beobachten und sich dann an der richti-
gen Stelle wundern!

Dipl.-Ing. R. Thoma, SHBAWürzburg und A. Koch, itwh
Hannover in Zusammenarbeit mit der Redaktion

Arbeitshilfen Abwasser aktuell im Internet

Informationen zum Fachinformationssystem Abwasser,
zu den Arbeitshilfen Abwasser sowie die einzelnen Aus-
gaben der Arbeitshilfen Abwasser aktuell finden Sie unter
der Homepage des Bundesbauministeriums:

http://www.bmbau.bund.de/

Impressum
Redaktion:
Dipl.-Ing. Jochem Lehne, OFD Hannover, Leitung
Dipl.-Ing. Frank Cremer, BMBau Bonn
Dipl.-Ing. Birgit Enders, OFD Erfurt
Dipl.-Ing. Robert Thoma, SHBA Würzburg
Dr.-Ing. Klaus Scholz, itwh Hannover

e-mail: lehne@ofd-hannover.de

Vertrieb :
Staatshochbauamt Hannover II,
Postfach 5780, 30057 Hannover,
Telefax (0511) 106-5499

Der Inhalt dieses Informationsblattes wurde sorgfältig erarbeitet. Den-
noch übernehmen Redaktion und Herausgeber keine Haftung für die
Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für even-
tuelle Druckfehler. Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die Auto-
ren selbst verantwortlich. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu
kürzen.

Definition gem. Arbeitshilfen Abwasser

Format Anordnung Beispiele

I-Format (In): Ganze Zahl (Integer) mit max. n Ziffern

Format I4 rechtsbündig 7865
-456

F-Format (Fn.m): Reelle Zahl mit n Zeichen einschließlich

m Dezimalstellen, Dezimalpunkt und Vorzeichen 1)

Format F4.1 rechtsbündig 20.5
-1.0

Format F5.2 rechtsbündig 20.52
3.40

-1.85

Format F8.4 rechtsbündig 234.6788
76.5300
-0.4780

A-Format (An): Alphamumerische Zeichenfolge mit maxi-
mal n Zeichen, Zeichensatz ASCII erweitert (Ziffern, Zei-

chen, Sonderzeichen) 2)

Format A6 linksbündig A1B2C3
TEST1

Seite 12
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Vorwort des Herausgebers

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit der fünften Ausgabe der Arbeitshilfen Ab-
wasser aktuell möchten wir Ihnen wieder die Ge-
legenheit geben, sich über die derzeitigen Aktivi-
täten der Oberfinanzdirektion Hannover in ihrer
Funktion als Leitstelle des Bundes für Abwasser-
technik zu informieren.

Um Ihnen einen besseren Überblick zu geben,
ist diese Einleitung zur neuen Ausgabe aufgrund
der Vielzahl an aktuellen Informationen in Auf-
gabengebiete gegliedert.

Arbeitshilfen Abwasser:

Die Arbeitshilfen Abwasser in ihrer aktuellen
Fassung sind ab sofort in digitaler Form auf CD-
ROM unter bekannter Bezugsadresse erhältlich
bzw. sind über das Internetangebot des BMVBW
als Kurzfassung (www.bmvbw.de) abrufbar.

Die Arbeitshilfen Abwasser werden zur Zeit
sowohl inhaltlich als auch redaktionell grundle-
gend überarbeitet und in der Neufassung aus-
schließlich als digitales Textdokument erschei-
nen.

Dazu gehört auch die von Herrn BD van Deel,
BMVg, ab Seite 3 beschriebene Überarbeitung
des Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsor-
gungskonzeptes (LAK). Da das LAK von beson-
derer Bedeutung ist, wird es noch in der bestehen-
den Fassung der Arbeitshilfen als Austauschliefe-
rung herausgegeben.

Weiterhin ist die Einführung der 2. Auflage der
Baufachlichen Richtlinien Vermessung (siehe
Bericht) von Bedeutung für die Inhalte der Ar-
beitshilfen, da die Bestandsdokumentation als
neues Kapitel in die BFR Verm aufgenommen
wurde. Informationen zur BFR Verm sind eben-
falls unter der o.g. Internetadresse zu finden.

DV-Werkzeuge:

Auf der Grundlage der Einführungserlasse des
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg)
und des Bundesministeriums für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen (BMVBW) wird die Soft-
ware KanDATA-Windows zukünftig zur Bear-
beitung von abwassertechnischen Projekten auf

Bundeswehrliegenschaften und zivilen Liegen-
schaften des Bundes eingesetzt (siehe Bericht).
Die OFD Hannover hat hierzu Rahmenverträge
zur Überlassung und Pflege mit dem Software-
hersteller abgeschlossen, auf deren Grundlage die
Beschaffung für die öffentlichen Bau- und Lie-
genschaftsverwaltungen im Bedarfsfall erfolgen
kann. Diese Rahmenverträge können schriftlich
bei der OFD Hannover angefordert werden.

Zur Zeit wird das INKA-Berichtswesen, ein
Fachprogramm zur Unterstützung der Steue-
rungs- und Lenkungsaufgaben der Ministerien,
inhaltlich weiterentwickelt und auf 32-Bit umge-
stellt. Zusätzlich soll das System in der neuen
Fassung auch für zivile Liegenschaften im Zu-
ständigkeitsbereich des BMVBW eingesetzt wer-
den. Der entsprechende Erlass des BMVBW ist
in Vorbereitung.

Ausblick

Aus der Umfrage auf Seite 3 wird deutlich, dass
ein grundsätzliches Interesse an der Fortschrei-
bung der Arbeitshilfen Abwasser besteht. Ein we-
sentlicher Aspekt ist die Dokumentation sanierter
Abwassersysteme. Hierzu gehört insbesondere
ein neues ISYBAU-Austauschformat, mit dem
die Möglichkeit geschaffen wird, Bestandsdaten
von sanierten Kanalabschnitten standardisiert
auszutauschen und zu dokumentieren. Weiterhin
erfolgt eine Überarbeitung des Code-Systems zur
Zustandsdokumentation (Inspektionstexte), auch
hier unter Berücksichtigung von Zuständen in sa-
nierten Abschnitten, und eine entsprechende An-
passung der bautechnischen Zustandsbewertung.

Zukünftig werde ich durch meinen neuen Kol-
legen, Herrn Dipl.-Ing. Grabbe, bei der Abwick-
lung von Projekten unterstützt. Seine Aufgaben-
gebiete betreffen insbesondere die Softwarepro-
dukte KanDATA, INKA-Berichtswesen, GEO-
Kanal und INKA. Sowohl Herr Grabbe als auch
die Kollegen Herr Dipl.-Ing. Köhler (StHBA
Hannover I) und Herr Dipl.-Ing. Schmitz (StHBA
Celle) sind für das Land Niedersachsen als Trai-
ner für die KanDATA ausgebildet. Mit seinem
Artikel auf Seite 6 weist Herr Grabbe auf die ge-
nerelle Schulungsunterstützung der Bauverwal-
tung hin.
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Haben Sie es schon bemerkt? Die Arbeitshilfen
Abwasser aktuell erscheinen in einem neuen Lay-
out, welches aus Gründen der Harmonisierung
mit den "Arbeitshilfen Altlasten aktuell" gewählt
wurde. Wir hoffen auch diesmal, wieder eine in-
teressante Ausgabe für Sie zusammengestellt zu
haben.

J. Lehne, OFD Hannover

Auswertung der Umfrage zu den
Arbeitshilfen Abwasser aktuell

Zur Überprüfung der gewählten Konzeption,
insbesondere unter dem Aspekt einer Kosten- /
Nutzen-Betrachtung, wurde auf Veranlassung
des Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen der Adressatenkreis der Ar-
beitshilfen Abwasser gebeten, anhand eines de-
taillierten Fragenkataloges zu den gewählten In-
halten der Arbeitshilfen Abwasser aktuell
Stellung zu nehmen.

Nach Auswertung der zugegangenen Antwort-
bögen aus den Bauverwaltungen der Länder,
kommunalen Dienststellen und Ingenieurbüros,
für deren Zusendung gedankt sei, sind grundsätz-
lich folgende wesentliche Aussagen festzuhalten:

� Für 80% aller Befragten sind Berichte von Ta-
gungen überwiegend von Interesse/Nutzen,
weil damit zukünftige Entwicklungen erkannt
und anstehende Veränderungen vorbereitet
werden können.

� Für den gleichen Anteil der Befragten (ca.
75%) sind Beiträge über neue Softwareent-
wicklungen von Interesse/Nutzen, weil die Be-
schaffung von Soft- und ggf. auch von
Hardware frühzeitig erkannt werden kann.

� Projektberichte und Hinweise zur Projektbear-
beitung sind von großem Nutzen, weil davon
die Projektbearbeitung unmittelbar profitiert
(ca. 85% aller Antworten).

Aus den Ergebnissen dieser Umfrage ist zu
schließen, dass grundsätzlich ein Bedarf an den
Arbeitshilfen Abwasser aktuell besteht. Außer-
dem verdeutlichen sie den Informationsbedarf,
der über die Inhalte der eigentlichen Arbeitshil-
fen Abwasser hinaus besteht. Diese Informatio-

nen sollen auch zukünftig den Projektbeteiligten
und Anwendern der Arbeitshilfen Abwasser zeit-
nah zugänglich gemacht werden.

Diese überaus positive Resonanz ist wichtig
und ermutigt, unter Berücksichtigung der zuge-
tragenen Anregungen, die Arbeitshilfen Abwas-
ser aktuell weiterzuführen.

F. Cremer, BMVBW

Kapitel LAK und Muster Ingenieurlei-
stungsanfrage überarbeitet

Veranlassung

Im Zusammenhang mit der systematischen Un-
tersuchung der Abwasserkanäle in den Liegen-
schaften der Bundeswehr durch die Bauverwal-
tungen der Länder, hat sich seit 1991 ein
Planungsinstrument entwickelt, mit dem der Be-
darf und die Priorisierung von abwassertechni-
schen Baumaßnahmen festgelegt werden kann.
Das als Liegenschaftsbezogenes Abwasserent-
sorgungskonzept (LAK) bezeichnete Instrument
entspricht in etwa einem "Generalentwässerungs-
plan" im kommunalen Bereich und trifft auf
Grundlage des Zustandes der vorhandenen ab-
wassertechnischen Anlagen die generellen plane-
rischen Festlegungen in einer Bundeswehrliegen-
schaft. Zur Unterstützung der Planerinnen und
Planer sowie für die Vertragsabwicklung mit In-
genieurbüros wurden mit dem "LAK" und dem
"Muster Ingenieurleistungsanfrage" zwei eigene
Kapitel in den Arbeitshilfen Abwasser gebildet.

Unterschiedliche Interpretationen über die Ein-
ordnung des LAK in den verwaltungsinternen
Verfahrensablauf, über die Ziele und Inhalte ei-
nes LAK sowie über die Handhabung des Mu-
sters Ingenieurleistungsanfrage machten eine
Klarstellung seitens des BMVg mit Erlaß WV II
7 - Az 68-11-14/11 / 68-03-01/01 vom 28. Juli
1999 erforderlich.

Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, das Ka-
pitel 3.8 - LAK und das Muster Ingenieurlei-
stungsanfrage im Kapitel 3.2 - Musterleistungs-
beschreibungen durch die OFD Hannover
überarbeiten zu lassen.
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Was ist neu im Kapitel 3.8 - LAK?

Neben der ursprünglichen Hauptaufgabe des
LAK, der Feststellung des Sanierungsbedarfs von
Abwasserkanälen, wird nun deutlicher herausge-
stellt, dass auch Veränderungen in der Nutzung,
Anpassungen an das gültige Wasserrecht, Um-
stellungen des Kanalsystems, Wegfall eigener
Kläranlagen, Veränderungen der Vorflut oder der
Einleitungsbedingungen Veranlassung zur Auf-
stellung eines LAK sind.

Die wesentlichen neuen Aspekte sind:

� Das LAK ist unabhängig von einer Baumaß-
nahme zu erstellen bzw. fortzuschreiben.

� Die Bestandspläne müssen den Vorgaben der
Baufachlichen Richtlinien Vermessung (BFR
Verm) entsprechen.

� Aus den Unterlagen zum LAK wird eine Kurz-
fassung erstellt, die zugleich Teil II des Bauan-
trages ist.

� Die Einflussgrößen für die grobe Kostenschät-
zung wurden definiert.

� Der Verfahrensablauf und die Einordnung des
LAK in die Aufgaben der Bauverwaltung wird
durch Grafiken verdeutlicht.

� Die Inhalte der im Rahmen des LAK zu erstel-
lenden Pläne wurden detailliert beschrieben
und die zeichnerische Darstellung der Objekte
den aktuellen Anforderungen angepasst.

� Das Kapitel 3.8 enthält als Anlage ein Form-
blatt (BMVg), in dem die wichtigsten Daten
aus dem LAK automatisiert mit dem INKA-Be-
richtswesen zusammengestellt und dem Bauan-
trag beigefügt werden können.

� Die Verwendung der (neuen) Anlagen "Hono-
raranfrage LAK" und "Vertragsmuster LAK"
wird in einem eigenen Abschnitt näher erläu-
tert.

Honoraranfrage und Vertragsmuster ge-
trennt

Größere Veränderungen ergaben sich auch im
Muster der Ingenieurleistungsanfrage, welches
aus formalen Gründen in eine "Honoraranfrage
LAK" und in ein "Vertragsmuster LAK" aufge-
teilt wurde. Beide Dokumente sind als Anlage
dem Kapitel 3.8 beigefügt. Das ursprüngliche
Kapitel 3.2.3 entfällt.

Die Gliederung der Honoraranfrage ergibt sich
aus dem LAK heraus:

� Bestands- und Zustandserfassung

� Zustandsbewertung (Bautechnik und Hydrau-
lik)

� Entwässerungstechnisches Gesamtkonzept mit
den generellen planerischen Festlegungen und
den sich daraus ergebenden erforderlichen Bau-
maßnahmen.

Dies führt zu einer Zweiteilung der Honoraran-
frage: Teil A umfaßt die Datenerfassung und Be-
wertung sowie die darauf aufbauende Festlegung
der generellen Planungsziele. Teil B beinhaltet
das entwässerungstechnische Gesamtkonzept mit
den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und
der zugehörigen groben Kostenschätzung.

Inhaltlich sind in der Honoraranfrage zum LAK
folgende Punkte verändert worden:

� Die Formulierungen wurden an das neue LAK
angepaßt.

� Die Währungsangabe EURO wird berücksich-
tigt.

� Die Abhängigkeit der Leistungen des AN von
den ihm zur Verfügung gestellten Grundlagen
wird deutlicher als bisher herausgestellt. Durch
entsprechendes "Ankreuzen" teilt der AG dem
AN jeweils mit, auf welcher Grundlage er ar-
beiten wird.

Das Vertragsmuster LAK wurde weitgehend
dem Vertragsmuster "Ingenieurbauwerke und
Verkehrsanlagen" der RBBau (Anhang 14) ange-
paßt.

Fazit

Durch die umfassende Überarbeitung des Kapi-
tels 3.8 und des Musters Ingenieurleistungsanfra-
ge, wurde eine Anpassung der Inhalte an den ak-
tuellen Erlaß des BMVg sowie eine Konkretisie-
rung des Planungsinstrumentes LAK erreicht.

Nach Abschluß der Beratungen im Arbeitskreis
Abwasser und Berücksichtigung der Anregungen
aus dem Anwenderkreis der Bauverwaltung er-
scheint das Kapitel 3.8 - LAK einschließlich der
Anlagen "Honoraranfrage LAK" und "Vertrags-
muster LAK" in der nächsten Austauschlieferung
der Arbeitshilfen Abwasser.

BD van Deel, BMVg, WV II 7
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Baufachliche Richtlinien Vermessung
2. Auflage

Die Bundesministerien BMVBW und BMVg
haben die Baufachlichen Richtlinien Vermessung
(BFR Verm) in der zweiten Auflage eingeführt
(Erlass BMVBW - BS 33 - B 1011 - 11/1 vom
25.02.2000). Hierbei handelt es sich um eine
Fortschreibung BFR Vermessung vom
12.12.1995. Damit wurde ein weiterer bedeutsa-
mer Schritt in Richtung einer digitalen Bestands-
dokumentation der Liegenschaften des Bundes
gemacht und die Grundlage für ein integratives
Liegenschafts- und Gebäudemanagement ge-
schaffen. Hierdurch können die Aufgaben der
Bauverwaltung, der Liegenschaftsverwaltung
und der Nutzer auf ökonomische Weise unterstüt-
zen werden.

Geodätische Grundlagen

Objekte der Bestandsdokumentation werden im
Regelfall durch Vermessung in ihren Dimensio-
nen bestimmt und ihre gegenseitige Lage im
Raum - sowohl lage- als auch höhenmäßig - fest-
gelegt (Raumbezug). Der Raumbezug wird durch
Anschluss der Vermessungen an Festpunkte her-
gestellt, deren Koordinaten in einem einheitli-
chen Koordinatensystem festgelegt sind.

Gegenüber der Richtlinienfassung von 1995
haben sich dafür nachfolgende Änderungen erge-
ben:

� Harmonisierung der Genauigkeitsvorgaben für
die Festpunktfeldbestimmung

� Sicherungspunkte für liegenschaftsbezogene
Aufnahmepunkte (LAP) werden nicht mehr
zwingend vorgeschrieben

� veränderte Festpunktmarken sind durch neue
Festpunkte zu ersetzen

� die zu erbringenden Nachweise der Festpunkt-
bestimmung wurden konkretisiert sowie deren
Prüfung und Übernahme in die Festpunktfeld-
akten geregelt

Objektvermessung

Im Bereich der Objektvermessung ergaben sich
folgende neue Inhalte:

� Tachymetrische Verfahren werden als Stan-
dardverfahren der Objektvermessung zu Grun-
de gelegt

� Konkretisierung der zu erbringenden Nachwei-
se sowie deren Prüfung und Übernahme in die
Bestandsdokumentation

� Kategorisierung der Lage- und Höhengenauig-
keiten in Anlehnung an DIN 18710-1 (Entwurf
1998-10)

Bestandsdokumentation

Das Kapitel Bestandsdokumentation wurde neu
in die Richtlinien aufgenommen. Es unterstreicht
deutlich die Intention, zukünftig Bestandsdoku-
mentationen der Liegenschaften des Bundes nur
noch digital und diese als Grundlage für Fachauf-
gaben der Bau- sowie Liegenschaftsverwaltung
und der Nutzer zu verwenden.

Nachfolgende Aufbaugrundsätze einer einheit-
lichen, digitalen Bestandsdokumentation sind da-
bei insbesondere zu berücksichtigen:

� Strukturierung nach dem Folienprinzip

� Verwendung einheitlicher Maßstabsebenen

� Blattschnittfreiheit des Datenbestandes

Datenaustausch

Als wichtigste Aspekte der neuen Regelungen
sind aufzuführen:

� ALK-Konformität der Daten

� Objektorientierte Datenaustauschformate

� Georeferenzierung von Rasterdaten aus Luft-
bildvermessung und gescannten Plänen

Systemkataloge

Die einschneidendsten Veränderungen im neu-
en Regelwerk haben die Systemkataloge der BFR
Verm (Objektartenkatalog, Objektabbildungska-
talog, Signaturenkatalog) erfahren. Sie wurden
grundlegend umstrukturiert und in vielen Teilen
inhaltlich stark erweitert. Hierzu zählt auch die
Folie 850 - Anlagen der Abwasserableitung und -
behandlung. Die inhaltliche Erweiterung der Ka-
taloge wird auch nach der Einführung der Richt-
linien fortgeführt und in schneller Folge dem An-
wender zur Verfügung gestellt.
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Schlussbemerkung

Wie aus den vorangegangenen Beschreibungen
der BFR Verm zu erkennen ist, ist ein bedeutsa-
mer Schritt in Richtung digitale Bestandsdoku-
mentation der Liegenschaften des Bundes ge-
macht. Die Richtlinien können jedoch nur die
Verfahrensweisen der Vermessung und Be-
standsdokumentation regeln. Die eigentliche Er-
fassung der Daten ist in der Praxis durchzufüh-
ren. Dabei ist zu bedenken, dass aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht alle Liegenschaften komplett
vermessen werden können, sondern lediglich ein
sukzessiver Aufbau eines digitalen Gesamtdaten-
bestandes möglich ist. Jedoch wird sich sehr
schnell zeigen, dass eine konsistente, aktuelle,
vollständige und digitale Bestandsdokumentation
sich wiederum kostenmindernd auf die Erledi-
gung von Fachausgaben auswirkt.

Die BFR Verm 99 steht ab sofort als PDF-Datei
zum Online-Lesen oder als ZIP-Datei über das
Internetangebot des BMVBW für interessierte
Kreise zur Verfügung.

Prof. H. Runne, BauManagement Bremen GmbH

Freigabe der KanDATA-Windows
(BaSYS)

Im Rahmen des Liegenschaftsinformationssy-
stems Außenanlagen (LISA) des BMVg und des
BMVBW ist der Einsatz der KanDATA-Win-
dows als 32bit-Applikation unter dem Betriebs-
system Windows-NT vorgesehen. Die Einfüh-
rung erfolgte durch die Erlasse des BMVg - WV
II 7 Az. 68-08-06/05 vom 07.12.1999 und des
BMVBW - Az. BS 33 - B 1011 26/1-1 vom
17.02.2000.

KanDATA-Windows 6.1 (BaSYS) ist das neue
Erfassungsinstrument der Bauverwaltung und er-
setzt im Bereich Abwasser das unter MS-DOS
eingesetzte DV-Werkzeug KanDATA 4.20c3
vollständig. Eine Auswahl des Leistungsumfangs
der KanDATA-Windows Version 6.1 wird im
folgenden kurz beschrieben.

� Die Datenverwaltung der KanDATA Windows
6.1 enthält alle Formulare des Fachbereichs
Abwasser mit Lage-, Stamm-, Zustands- und
Hydraulikdaten sowie sonstigen Bibliotheken.

� Die Druckausgabe wird über den Berichtsma-

nager gesteuert. Die Dateninhalte der definier-
ten Berichte können über einfach zu
bedienende Filterfunktion selektiert werden.

� Die Grafik-Module umfassen eine konfigurier-
bare Haltungs-/Leitungsgrafik und den Längs-
schnitt sowie die Netzgrafik.

� BaSYS-TVCD gestattet es, von der Datenbank
aus in das MPEG-Format überführte Videofil-
me auf CD sekundengenau, wie von der Video-
rekorderansteuerung her bekannt, via
Timecode anzusteuern.

� Die BaSYS-Tools enthalten mehrere Assisten-
tenprogramme, wie z.B. Datenabgleiche (fest
definierte und frei definierbare), Projektver-
gleiche und weitere Tools, die bestimmte vor-
definierte Aufgaben durchführen.

� Schnittstellen zur Übernahme der Daten aus der
KanDATA 4.20c3 sowie weitere Schnittstellen
(ISYBAU, HYSTEM, ASCII, ...) sind vorhan-
den. Das Modul ISYTEST zur Formatüberprü-
fung gehört ebenfalls zum Leistungsumfang.

� Mit ISYKonv besteht die Möglichkeit, Daten
aus dem ISYBAU-Austauschformat 04/91 in
das Format 01/96 zu konvertieren.

Die Software wurde im Hinblick auf die Ein-
satzfähigkeit bei der Bauverwaltung systematisch
geprüft. Zur Durchführung der Prüfung wurde
eine Testanwendergruppe konstituiert. Die Koor-
dination der Prüfung oblag dem Itwh. Die Durch-
führung erfolgte gem. einem nach DIN ISO/ICE
12119 aufgestellten Prüfkonzept. Die systemati-
sche Prüfung wurde am 3.11.1999 mit der Emp-
fehlung zur Anwendung in der Bauverwaltung
abgeschlossen.

Dr. K. Scholz, A. Koch, itwh Hannover

Schulungen der Bauverwaltung

Mit den Arbeitshilfen Abwasser liegt ein um-
fassendes Werk zur Planung von Abwassersyste-
men im Zuständigkeitsbereich der Bauverwal-
tung vor. Zur Durchführung der Planungsaufga-
ben sind zusätzlich Fachprogramme eingeführt.
Dazu gehört z.B. die Erfassungssoftware Kan-
DATA, die hydraulischen Berechnungsprogram-
me HYSTEM/EXTRAN und ZEBEV sowie das
INKA-Berichtswesen. KanDATA, HYSTEM/
EXTRAN und ZEBEV werden zur Projektbear-
beitung oder in Wahrnehmung der Bauherren-
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funktion zur Leistungsüberwachung des TV-In-
spekteurs und des bearbeitenden Ingenieurbüros
genutzt. Das INKA-Berichtswesen dient der Un-
terstützung der Steuerungs- und Lenkungsaufga-
ben des BMVg.

Die Arbeitshilfen Abwasser bilden zusammen
mit den o.g. Programmen eine Einheit. Im Rah-
men dieser Einheit stellen die Arbeitshilfen Ab-
wasser die abwassertechnischen Grundlagen zur
Verfügung. Die Softwareprodukte hingegen
übernehmen die Funktion eines Werkzeugs zur
Bearbeitung der Aufgaben und dienen der effizi-
enten Projektbearbeitung bzw. Projektkontrolle.
Hinzu kommt zukünftig das Planen und Betrei-
ben abwassertechnischer Anlagen auf der Grund-
lage digitaler Bestandsdaten. Hierfür sind jetzt
die Daten in hinreichender Güte zu erfassen, denn
die heute erfassten Daten bilden die digitale Basis
für die zukünftige Bestandsdatenhaltung und
-fortführung.

Durch die Fortschreibung der DV-Technik
wird der Sachbearbeiter/Anwender verstärkt un-
terstützt. Hierzu gehört z.B. die Einführung Kan-
DATA-Windows (s. Seite 6) und auch zukünftig
die Arbeitshilfen Abwasser als multimediales
Werk mit elektronischen Suchmöglichkeiten.

Neben dem "zur Verfügung stellen" von Werk-
zeugen ist eine inhaltliche Einführung in das Auf-
gabengebiet und die Schulung zur Anwendung
der DV-Werkzeuge unabdingbar. Nur so können
definierte Qualitätsanforderungen eingehalten,
eine effektive Projektbearbeitung erreicht und die
zukünftige Nutzbarkeit erfasster Massendaten er-
möglicht werden.

Die OFD-Hannover bietet daher für die The-
menbereiche

� Arbeitshilfen Abwasser

� Anwendung der KanDATA-Windows

� Anwendung des INKA-Berichtswesen

bundesweit Unterstützung bei Schulungen für
die Mitarbeiter der Bauverwaltung an.

Zur Unterstützung der niedersächsischen
Staatshochbauämter werden im halbjährigen
Rhythmus Workshops durchgeführt. Diese ver-
mitteln neben fachtechnischen Inhalten auch ver-
tragliche Aspekte zur Anwendung des "Muster

Honoraranfrage". Schulungsinhalte sind außer-
dem der Umgang mit komplexen Datenmengen
beim Erfassen mit KanDATA und der Datenaus-
tausch mit den ISYBAU-Austauschformaten. So
erhält der Fachkollege ein umfangreiches Wissen
zur sicheren und effizienten Anwendung der
KanDATA

Die OFD Hannover bietet ein bis zu dreitägiges
Schulungsprogramm an, das auf individuelle Fra-
gestellungen und Anforderungen abgestimmt
werden kann. Für Anfragen stehen Herr Grabbe
(Tel: 0511-1012616) und Herr Lehne (Tel: 0511-
1012986) zur Verfügung.

N. Grabbe, OFD Hannover

Reifeprüfung für Schlauch-Liner

Die in zunehmendem Maße "neu" auf dem
Markt angebotenen Kanal-Sanierungssysteme
werden häufig ohne gesicherte Erkenntnisse in
Bezug auf die Material- und Bauteileigenschaften
den potenziellen Auftraggebern präsentiert.

In vielen Arbeitsgruppen und Interessensge-
meinschaften, sowohl von Anbietern als auch von
Auftraggebern, wurden in den letzten Jahren An-
forderungsprofile und Prüfkriterien für das
Schlauchrelining entwickelt (z.B. ATV M 143,
GSTT, Güteschutz Kanalbau und dem RSV).

Nach umfangreichen gewonnenen Erkenntnis-
sen aus den zwei ältesten angewandten Verfahren
besteht ein fundiertes Wissen über Erfolge und
Fehler beim Schlauchrelining. In diesem Zusam-
menhang verwundert es, dass immer wieder
Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Materi-
alanalysen und -bewertung auftreten, zumal
durch Vergleichsprüfungen bewiesen wurde,
dass in den europäischen Nachbarländern gleiche
Prüf- und Analyseverfahren angewendet werden,
die zu den gleichen Ergebnissen führen.

Für einen potenziellen Auftraggeber müssen
die nachfolgend beschriebenen Parameter als
Mindestinformation zur Verfügung stehen.

1 Zertifikat nach DIN ISO 9000 ff.

Anbieter von Sanierungssystemen sind in den
meisten Fällen nicht gleichzeitig auch Produzent
der zum Einsatz kommenden Systeme. Deshalb
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muß nicht nur der Anbieter, sondern auch der mit
ihm zusammenarbeitende Schlauchkonfektionär
ein entsprechendes Qualitätsmanagement nach-
weisen können.

Im einzelnen muß vorliegen:

� Zertifikat QM - System mindestens DIN ISO
9002 der ausführenden Firma

� Zertifikat QM - System mindestens DIN ISO
9002 des Imprägnierbetriebes

� Zertifikat QM - System mindestens DIN ISO
9002 der Produktionsstätten der zum Einsatz
kommenden Vorprodukte

In einigen Fällen stellen alle drei zuvor genann-
ten Betriebe eine oder zwei Firmen dar.

2 Verleihungsurkunde des RAL - Gütezei-
chens durch den Güteschutz Kanalbau

Das durch den Güteschutz Kanalbau verliehene
RAL - Gütezeichen der Gruppe ´S´ ist gemäß
Überwachungsvertrag mit einer regelmäßig er-
folgenden Fremdüberwachung verbunden. Das
Ergebnis wird entsprechend dokumentiert und ist
dem Auftraggeber zur Einsicht vorzulegen. Hier-
bei handelt es sich jedoch nur um die Zertifizie-
rung der Arbeitsabläufe, das Endprodukt "Liner"
wird dabei nicht überprüft.

3 Gutachten und Nachweise der Bauteil- und
Materialeigenschaften

In Anlehnung an die von der Hamburger Stadt-
entwässerung erarbeiteten "Beizubringenden
Nachweise, Zertifikate, Prüfberichte und Gutach-
ten", wurde die im Anhang befindliche tabellari-
sche Zusammenstellung entwickelt.
Die aufgelisteten Untersuchungen durch eine
fremdüberwachende Institution beziehen sich auf
das Produkt und nicht auf den zertifizierten inter-
nen Briefwechsel eines Anbieters von Sanie-
rungssystemen.

4 Eignungs- und Erstprüfungen

Entsprechend dem heutigen Stand der Technik
sind von jedem Anbieter eines Sanierungssy-
stems vor der Einführung eines Produktes um-
fangreiche Qualitätsuntersuchungen durchzufüh-
ren. Es reicht nicht aus, hierbei auf vergleichbare

oder ähnliche bereits am Markt bekannte Syste-
me zu verweisen.

Es ist eine Erstprüfung mit Eignungsnachwei-
sen durchzuführen, aus deren Ergebnis der dauer-
hafte Einsatz des vorgestellten Liners abgeleitet
werden kann.
Ebenso muss ein Bezug zu den späteren zu beur-
teilenden Baustellenproben hergestellt werden
können. Die Herstellung der zur Prüfung vorge-
sehenen Liner erfolgt unter simulierten Baustel-
lenbedingungen.

Als Prüfverfahren werden in der Regel Schei-
teldruckversuche und 3-Punkt-Biegeversuche in
Umfangsrichtung eingesetzt, sowie Materialana-
lysen vorgenommen.

Die Prüfung dient der Ermittlung der Bauteilei-
genschaften, wie zum Beispiel der Bestimmung
der Anfangsringsteifigkeit, Vertikalverformbar-
keit, Langzeit-Ringsteifigkeit, Langzeit-Vertikal-
verformbarkeit u.s.w. von Rohren aus glasfaser-
verstärkten Kunststoffen (GFK).

Bewertung / Beurteilung von Baustellenmu-
stern unter Vorlage von Daten aus der Eig-
nungs- und Erstprüfung

Die Stichprobengröße bei Baustellenprüfungen
sollte 5 Prismen (Prüfkörper) je Prüfung vorse-
hen. Daraus folgt, dass ein Rohrwandausschnitt
von der Größe einer DIN A4 - Seite nach Fertig-
stellung des Liners dem Auftraggeber zur Über-
prüfung übergeben werden sollte. Aufgrund örtli-
cher Gegebenheiten, können jedoch in einzelnen
Fällen auch 3 Prismen akzeptiert werden.

Vorgelegte Daten eines Linerherstellers müs-
sen einer Eignungs- und Erstprüfung entspre-
chen, die die Mindestanforderungen des Sanie-
rungssystems genau beschreibt. Dabei ist die
genaue Identifikation des eingesetzten Materials
unter Angabe eines Produkt- oder Rezepturcodes
entscheidend.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt jeweils
entsprechend der anzuwendenden Normen und
Richtlinien.

Da der Qualitätsprüfer die rein zufälligen Ab-
weichungen der Meßwerte von Störungen im
Material unterscheiden muß, ist der Bereich, in
dem Meßwerte streuen dürfen, ohne dass das
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Qualitätsniveau gefährdet ist, unter Berechnung
des Zufallsstreubereiches genau festzulegen. Der
Vergleich der erreichten Materialkennwerte mit
den Sollwerten ergibt eine Bewertung der Probe.

Bewertung / Beurteilung von Baustellenmu-
stern bei nicht vorhandenen Eignungs- und
Erstprüfungen

Die Stichprobengröße bei Baustellenprüfungen
darf 5 Prismen je Prüfung nicht unterschreiten
(Wandausschnitt > DIN A4). Die Probenentnah-
me ist in diesem Fall so zu wählen, dass Rück-
schlüsse auf das Verhalten des Laminates im sa-
nierten Rohr möglich sind. Daher ist eine
Probenentnahme aus der Haltung in begehbaren
Rohren immer der Vorzug zu geben.

Die statistische Auswertung erfolgt unter Be-
rücksichtigung einer 75%igen Aussagewahr-
scheinlichkeit und 5% Quantile. Die ermittelten
Materialeigenschaften des Probestückes dürfen
nicht unterhalb der in der statischen Berechnung
zugrunde gelegten Werte liegen.

Eine Bewertung der Qualität der Baustellenpro-
ben wie in Tabelle 1 dargestellt, kann dann eben-

so vorgenommen werden. Entscheidend für die
Stabilität eines eingebauten Liners ist jedoch die
vollständige Aushärtung der verwendeten Harz-
matrix, die für das Kriechverhalten des Bauteils
von Bedeutung ist.

Liner, bei denen relativ hohe Werte für die Ma-
terial- und Bauteileigenschaften zum Ansatz ge-
bracht worden sind, können durchaus voll ausge-
härtet sein, obwohl nur ein Teil der
ursprünglichen Werte erreicht werden. In solchen
Fällen könnte eine unzulässige Veränderung der
verwendeten Vorprodukte, ohne dabei eventuelle
Auswirkungen zu überprüfen, dafür verantwort-
lich sein.

Im Regelfall muß nach Durchführung der Ma-
terial- und Bauteilprüfung als Ergebnis eine
Übereinstimmung der ermittelten Kennwerte im
Scheiteldruck- und im 3 - Punkt - Biegeversuch
vorhanden sein. Als Ausnahmen sind nur Gründe
zu akzeptieren:

� Ungünstige Probenentnahme;

� Schlechte Verdichtung des Laminates (ungenü-
gender Innendruck);

� Lagentrennung nach erfolgtem Einbau des Sa-
nierungssystems (grundsätzlicher Systemfeh-
ler).

Der 3 - Punkt - Biegeversuch an Baustellenmu-
stern ist eine schnelle und kostengünstige Mög-
lichkeit, eingebaute Schlauchliner zu überprüfen.
Jedes andere Verfahren ist aufwendiger, langwie-
riger und teurer. Zudem ist es unter Baustellenbe-
dingungen nicht möglich, einen größeren Bedarf
an Probekörpern abzudecken. Wer möchte schon
seinen sanierten Kanal wieder sezieren, nur um
Materialprüfungen durchführen zu können.

Zusammenfassend kann man verfahrensunab-
hängig feststellen, dass die Qualität eines Sanie-
rungssystems nur dann gewährleistet werden
kann, wenn eine lückenlose Dokumentation der
im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung
durchgeführten Prüfungen vorhanden ist.

Anbieter, die bei der Angebotsabgabe keine
verbindlichen Aussagen über ihr Verfahren sowie
der Bauteil- und Materialeigenschaften machen
können, zählen zwar augenscheinlich zu den bil-
ligsten Anbietern, werden jedoch spätestens nach
Einbau eines Liners zur teureren Variante! In ei-

Tabelle 1: Bewertungsstruktur

Erreichte Materi-
alkennwerte

Prüfergeb.
bez. auf
Sollwert

Bewertung

Eb (N/mm²)
größer
gleich vollständige Aushär-

tung und ausreichen-
der Druckaufbau zur
Linerwandverdich-
tung

σbB (N/mm²)
größer
gleich

Wanddicke (mm) gleich

Eb (N/mm²) kleiner ausreichende Ver-
dichtung der Liner-
wand, korrekter
Einbau unvollstän-
dige Aushärtung

σbB (N/mm²) gleich

Wanddicke (mm) gleich

Eb (N/mm²) kleiner a) ungeeignete Probe
ggf. aus Endschacht
ohne Verdichtungs-
druck
b) fehlerhafter Ein-
bau, ungenügende
Durchhärtung, ggf.
erhöhte Wasserein-
wirkung

σbB (N/mm²) kleiner

Wanddicke (mm)
größer
gleich
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Impressum

ner Vielzahl von Gutachten und außergerichtli-
chen Verhandlungen werden die Fehler und die
Leichtfertigkeit von manchen Anbietern und
Auftraggebern deutlich.

Als zusätzliche Planungshilfe kann jetzt der
Vorstoß des deutschen Instituts für Bautechnik
(DIBT) gewertet werden, das zum ersten Mal
eine Verfahrenspalette zur Sanierung von Ab-
wasserleitungen und -kanälen zertifiziert (DIBT-
Zulassung) hat. Weitere Zertifizierungen sollen
in Kürze folgen, so dass diese gezielt gefordert
und angewendet werden können.

S. Siebert, Ing.-Büro Siebert

Tipps zur Projektbearbeitung
Wie kann die Netto-Inspektionslänge von
Rohranfang (PA) bis Rohrende (PE) unter
Berücksichtigung von Inspektionsabbrü-
chen (IAB) und Gegenseiteuntersuchungen

(GE, GEN) mit Hilfe der KanDATA 4.20c3 er-
mittelt werden?

� 1. Schritt: Erstellen einer Druckliste entspre-
chend u. a. Tabelle (Menü: Ausgabe der Daten/
Druckausgaben/Listenformulare definieren).

� 2. Schritt: Auswahl der erstellten Druckliste
(Menü: Ausgabe der Daten/Druckausgaben/
Daten selektieren und ausgeben) und Eingabe
der folgenden Auswahlbedingung.

Bedingungsname:
Inspektionslänge aus Station berechnen

Bedingung:
HSD.Haltung == HTV.Haltung und
(HSD.Steuertext == “PE“ oder HSD.Steuertext
== “IAB“ oder HSD.Steuertext == „GE“ oder
HSD. Steuertext == “GEN“) und
HS1.Haltung == HTV.Haltung und
HS1.Steuertext == “PA“

Bei der Druckliste und der Auswahlbedingung
für Anschlussleitungen sind die Dateinamen wie
folgt zu substituieren: HTV ist durch LHT, HSD
ist durch LBZ, HS1 ist durch LB1 zu ersetzten.

Datei Feldname Bezeichnung Einheit Länge NK Zeile õ #

HTV Haltung Haltung 10 1 N

HTV ULaenge I-Länge (Ist) [m] 7 2 1 J

HSD Steuertext Kürzel (Ende) 5 1 N

HSD Entfvs Station (Ende) 7 2 1 N

HS1 Entfvs Station (Anfang) 7 2 1 N

Ber 1) SUB{HSD.En 2) I-Länge (Ber) [m] 7 2 1 J

1) Definition eines Berechnungsfeldes, 2) Inhalt des Berechnungsfeldes: SUB{HSD.Entfvs,HS1.Entfvs}
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1 Veranlassung

In den Arbeitshilfen Abwasser (Kapitel 3.6) werden die ISYBAU-Austauschformate
(Stand 01.01.1996) detailliert beschrieben. Von Seiten der Bauverwaltung und
auch seitens der externen Anwender der Arbeitshilfen Abwasser bestand der
Wunsch, die ISYBAU-Austauschformate in digitaler Form zur Verfügung gestellt
zu bekommen.

Für die ISYBAU-Austauschformate (Stand 01.01.1996) wurde der hier vorliegende
Beispieldatensatz als Ergänzung zu den Arbeitshilfen Abwasser im Auftrag der
OFD Hannover durch das Staatshochbauamt Celle erarbeitet.

Der Beispieldatensatz soll die Anwender in der Bauverwaltung im Bereich des
Fachinformationssystems Abwasser sowohl bei der Projektbearbeitung als auch
bei der Überprüfung von Leistungen externer Auftragnehmer wie Ingenieurbüros
oder TV-Untersuchungsfirmen unterstützen.

Zugleich erhalten z.B. die Hersteller von Kanalinformationssystemen und Daten-
erfassungssoftware für die optische Inspektion Informationen zur Umsetzung ihrer
Schnittstellen.

Hinweis:
Der vorliegende Beispieldatensatz erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
auch im Hinblick auf zufordernde Leistungen. Der Beispieldatensatz steht jeder-
mann zur Verfügung. Der Beispieldatensatz entbindet niemanden von der Verant-
wortung für eigenes Handeln.

2 Allgemeines

Die Datengrundlage für den Beipieldatensatz bildete die Erfassung (Vermessung,
optische Inspektion und hydraulische Berechnung des Kanalnetzes) einer
Bundeswehrliegenschaft in Niedersachsen in den Jahren 1996 und 1997. Für den
hier vorliegenden Beispieldatensatz wurde der technische Bereich dieser Liegen-
schaft ausgewählt.

3 Örtliche Verhältnisse

Die gesamte Liegenschaft umfaßt eine Fläche von ca. 244 ha. Die topogra-
phischen Verhältnisse sind durch einen nahezu ebenen Geländeverlauf gekenn-
zeichnet. Somit steht für das Entwässerungssystem kaum natürliches Gefälle zur
Verfügung. Zum Teil ist die Ableitung des Oberflächenwassers nur mit Hilfe von
Pumpwerken möglich. Die Entwässerung der Liegenschaft erfolgt im Trennver-
fahren, wobei das gesamte Entwässerungssystem aus 20 Teilnetzen  besteht.
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Der für den Beispieldatensatz ausgewählte technische Bereich umfaßt eine
Gesamtfläche von 7,5 ha. Der technische Bereich wird über zwei Regenwasser-
teilnetze und ein Schmutzwasserteilnetz entwässert.
Die Ableitung des Oberflächenwassers (Dach- und Straßenentwässerung) erfolgt
über zwei Teilnetze, die beide in einen offenen Kanal entwässern:

• Regenwasser-Teilnetz 119
Das Teilnetz 119 hat eine Gesamtlänge von 1961 m mit insgesamt 62
Haltungen. Die Summe der Haltungsflächen beträgt 3,75 ha.

• Regenwasser-Teilnetz 120
Das Teilnetz 119 hat eine Gesamtlänge von 689 m mit insgesamt 21 Haltungen.
Die Summe der Haltungsflächen beträgt 0,85 ha.

Das Schmutzwasserteilnetz 211 mit einer Länge von 1444 m und 52 Haltungen ist
Teil des gesamten Schmutzwassernetzes der Liegenschaft. Es leitet neben den
betrieblichen Abflüssen Regenabflüsse von Rampenflächen (0,17 ha) ab.

4 Inhalt des Beispieldatensatzes

Der Beispieldatensatz beinhaltet

 • die ISYBAU-Austauschformate (Stand 01.01.1996)
• digitale Schadensbilder
• eine Hintergrundgrafik mit topographischen Informationen im DXF-Format

4.1 ISYBAU-Austauschformate

Die ISYBAU-Austauschformate bestehen aus 10 Dateien aller Datentypen und
entsprechen den in den Arbeitshilfen Abwasser (Kapitel 3.6) beschriebenen For-
maten mit den vorangestellten Identifikationsrecords A und B.
Die Einhaltung der Formate wurde durch das Prüfmodul (EXE-Datei vom
26.11.1997) der in der Bauverwaltung eingeführten Software KanDATA+ Version
4.20c3 sichergestellt.

Die Inspektionsdaten entsprechen den Vorgaben zur Anwendung der Steuer- und
Zustandskürzel den zulässigen Inspektionstexten für die Austauschformate Typ H
und Typ LH (vergl. Kapitel 3.6.4.1, 3.6.4.2 und 3.6.7.1 der 3. Austausch- und
Ergänzungslieferung zu den Arbeitshilfen Abwasser vom 01.11.1997)

Typ K - Kanalstammdaten (DATEINAME: MUSTER.K)
Die Kanalstammdaten wurden zum Teil aus der Bestandsdatenermittlung sowie
aus der Vermessung der Liegenschaft und aus ergänzenden Angaben der TV-
Inspektionsfirma zusammengestellt. Insgesamt liegen die Stammdaten von 135
Haltungen mit einer Gesamtlänge von ca. 4100 m und 136 Schächten vor.
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Typ LK - Leitungsstammdaten (DATEINAME: MUSTER.LK)
Die Leitungsstammdaten wurden zum Teil aus der Bestandsdokumentation sowie
aus den Vermessungsunterlagen entnommen. Die Koordinaten der Anschluß-
punkte wurden rechnerisch über die Koordinaten der Schächte, Durchmesser der
Haltungen und Stationierung der Abzweige und Stutzen ermittelt.
Insgesamt liegen die Leitungsstammdaten von 14 Anschlußleitungen mit einer
Gesamtlänge von ca. 106 m vor.

Hinweis:
Bei Leitungen, die an einen Schacht des Haltungssystems angeschlossen sind,
wird der Schacht nicht als Anschlußpunkt im Block I des Typ LK geführt (vergl.
Kapitel 3.6.3 Seite 6 von 10 der 3. Austausch- und Ergänzungslieferung zu den
Arbeitshilfen Abwasser vom 01.11.1997), sondern ausschließlich im Block I des
Typ K.

Typ ST - Bautechnik Sonderbauwerke (DATEINAME: MUSTER.ST)
Die Daten der Sonderbauwerke stammen aus der Vermessung, Untersuchungen
vor Ort und Recherchen in technischen Unterlagen.
Insgesamt befinden sich im untersuchten Bereich 26 Sonderbauwerke, davon 4
Einleitstellen, 7 Benzinabscheider, 7 Schlammfänge, 1 Koaleszenzabscheider und
2 Pumpwerke mit insgesamt 5 Pumpen.
Sonderbauwerke der Typen 1, 3, 6, 7 und 8 waren im untersuchten Bereich nicht
vorhanden und wurden somit nicht erfaßt.

Typ H - Bauzustand Haltungen (DATEINAME: MUSTER.H)
Die Inspektionsdaten der Haltungen stammen ausschließlich aus der optischen
Inspektion, die von zwei verschiedenen Firmen durchgeführt wurde. Insgesamt
wurden ca. 3834 m Kanal untersucht.

Typ S - Bauzustand Schächte (DATEINAME: MUSTER.S)
Die Inspektionsdaten der Schächte stammen aus der o.g. optischen Inspektion.
Es sind insgesamt 116 Schächte untersucht worden.

Typ LH - Bauzustand Leitungen (DATEINAME: MUSTER.LH)
Die Inspektionsdaten der Anschlußleitungen stammen aus der o.g. optischen In-
spektion. Insgesamt sind ca. 96 m Leitungen untersucht worden.

Typ Z - Bauzustand Sonderbauwerke (DATEINAME: MUSTER.Z)
Das Austauschformat Typ Z enthält die textliche Beschreibung des baulichen
Zustandes der Sonderbauwerke nach deren optischer Begutachtung.
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Typ EY - Hydraulik-Ergebnisse (DATEINAMEN: MUSTER1.EY, MUSTER2.EY)
Das Austauschformat Typ EY enthält die Ergebnisse der hydraulischen Berech-
nungen mit dem hydrodynamischen Simulationsmodell  HYSTEM/EXTRAN (Ver-
sion 5.1) unter Verwendung von Modellregen nach Euler (Typ 2) für die maßge-
bende Regenhäufigkeit n=0,1 [1/a] sowie die Mindest-Regenhäufigkeit n=0,8 [1/a]
gemäß Arbeitshilfen Abwasser, Kapitel 3.7.3.4.2.
Die Ergebnisse sind in zwei Ergebnisdateien abgelegt: MUSTER1.EY (n=0,1 [1/a])

MUSTER2.EY (n=0,8 [1/a])
Hinweis:
Die hydraulischen Haltungsklassen sind in beiden Dateien identisch, da gemäß
Hydraulischer Zustandsbewertung in den Arbeitshilfen Abwasser beide Berech-
nungen zur Ermittlung der Haltungsklasse heranzuziehen sind.

Typ SY - Hydraulik Sonderbauwerke (DATEINAME: MUSTER.SY)
Die Hydraulikdaten der Sonderbauwerke wurden für 2 Einleitstellen und 2
Pumpwerke in den Regenwassernetzen 119 und 120 zusammengestellt. Die
Sandfänge, Koaleszenzsabscheider und Benzinabscheider wurden als hydraulisch
nicht wirksam betrachtet.

4.2 Digitale Schadensbilder

Als Ergänzung zu der Videoaufzeichnung wurden zur Dokumentation signifikanter
Schäden digitale Bilder beauftragt.
Im Zuge der vorliegenden Untersuchung sind 14 digitale Schadensbilder im Be-
reich der Haltungen und 3 im Bereich der Anschlußleitungen erstellt worden.
Die Bilddateien liegen im PCX-Format vor, welches von der eingeführten Software
KanDATA+, Version 4.20c3 dargestellt werden kann (vergl. Arbeitshilfen Abwas-
ser, Kapitel 3.5.1, Seite 3 von 15). Auf Anfrage können die Bilder auch in den
Formaten JPG, TIF oder GIF geliefert werden.

Hinweis:
Der Name der Bilddateien wird im Austauschformat Typ H und Typ LH angegeben
und setzt sich aus dem Timecode (Dateiname) und Nr. der Videocassette (Exten-
sion) zusammen - z.B. 35689887.001 (vergl. Arbeitshilfen Abwasser, Kapitel 3.6.4,
Seite 8 von 11).

4.3 DXF-Hintergrundbild

Die im Hintergrundbild dargestellte Topographie ist aus Daten der Vermessung
der gesamten Liegenschaft entstanden. Die Überlagerung der Hintergrundgrafik
mit einer Netzgrafik ermöglicht es, die Lage von Schäden in Bezug auf
vorhandene Bebauung und Oberflächenbeschaffenheit (z.B. Verkehrsflächen,
Bewuchs) festzustellen.

Hinweis:
Für das Einlesen einer Hintergrundgrafik in die KanDATA+ müssen die Elemente
in der DXF-Datei „in den Ursprung zerlegt“ sein (Anwendung im entsprechenden
CAD Programm, z.B. AutoCad  ).
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5 Hinweis zur Installation

Die beiliegende Diskette enthält die Dateien des Beispieldatensatzes in archi-
vierter Form. Zum Kopieren der Dateien auf die Festplatte gehen Sie bitte wie folgt
vor:

1.) Legen Sie die Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk.

2.) Wechseln Sie auf MS-DOS Ebene zu Ihrem Diskettenlaufwerk.

Beispiel:   A: [RETURN]

3.) Starten Sie die Installationsroutine wie folgt:

INSTALL  Quellaufwerk:   Ziellaufwerk:

Das Quellaufwerk ist der Name Ihres Diskettenlaufwerkes. Das Ziellaufwerk 
ist der Name der Festplatte, auf die die Dateien kopiert werden sollen.

Beispiel:   INSTALL A: C: [RETURN]

Bei diesem Beispiel werden die Dateien vom Diskettenlaufwerk A auf die 
Festplatte C kopiert.

Beim Kopieren der Dateien wird auf dem Ziellaufwerk automatisch eine 
Verzeichnisstruktur erzeugt:

Beispiel:C:\KDB420C3\MUSTER  -> ISYBAU-Austauschformate
C:\KDB420C3\MUSTER\FOTO  -> digitale Schadensbilder
C:\KDB420C3\MUSTER\DXF -> Hintergrundgrafik

Hinweis:

Wenn die Beispieldateien in die KanDATA+, Version 4.20c3 importiert
werden, muß das Verzeichnis FOTO als Unterverzeichnis des gewählten
Projektverzeichnisses angelegt und die Bilddateien in dieses Verzeichnis
FOTO kopiert werden (vergl. Arbeitshilfen Abwasser, Kapitel 3.5.1, Seite 11
von 15 ff) um die Bilddateien innerhalb der KanDATA+ betrachten zu können.
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